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Schriften reihe des Bundeskriminalamtes 

Neben der »Vortragsreihe« gibt das Bundeskriminalamt eine »Schriftenreihe« heraus. Sie enthält systematische 

und erschöpfende Einzeldarstellungen aus dem Gebiet der Kriminologie und Kriminalistik. 

Die »Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes« hat amtlichen Charakter und wird nur an Ministerien, Polizei-, 

Zoll- u. ä. Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften und deren Angehörige abgegeben. Der Bezug ist nicht 

über den Buchhandel, sondern nur unmittelbar über das Bundeskriminalamt - KilB - möglich. 

Die jährliche Gesamtlieferung umfaßt drei Hefte. 

Der Preis für das Jahresabonnement der bis einschließlich 1966 erschienenen Jahrgänge beträgt DM 5,80, 
ab 1967 DM 9,60. Auch bei Abgabe unvollständiger Jahrgänge ist der volle Abonnementpreis zu entrichten. 

Zur Vermeidung von Rückfragen sollte bei der Bestellung der »Schriftenreihe« in jedem Falle Beruf oder 
Dienstgrad angegeben werden. 

Bisher sind folgende Hefte erschienen: 

*) Jahrgang 1955/56 (1.4. 1955 bis 31. 3. 1956) 
1. Daktyloskopie, Bedeutung und Anwendung 
2. Kriminaltechnik 
3. Probleme der Polizeiaufsicht (Sicherungs

aufsicht) 

*) Jahrgang 1956/57 (1.4. 1956 bis 31. 3. 1957) 
1. Wirtschaftskriminalität 
2. Kriminaldienstkunde I. Teil (Organisation 

der kriminalpolizeilichen Verbrechens-
bekämpfung) 

3. Kriminaldienstkunde 11. Teil (Der kriminal
polizeiliche Meldedienst) 

*) Jahrgang 1957/58 (1.4.1957 bis 31.3.1958) 
1. latenz der Straftaten (Die nicht entdeckte 

Kriminalität) 
2. Das Phänomen der Strichjungen in Hamburg 
3. Kriminaldienstkunde 111. Teil (Fahndung) 

*) Jahrgang 1958/59 (1.4.1958 bis 31. 3. 1959) 
1. Kriminalistische Spurenkunde I 
2. Kriminalistische Spurenkunde 11 
3. Die Kriminalität im bargeldlosen und bar

geldsparenden Zahlungsverkehr 

Jahrgang 1959/60 (1.4.1959 bis 31. 3. 1960) 
1. Von Schwindelfirmen und anderen unlaute

ren (kriminellen) Unternehmen des Wirt
schaftslebens 

2. Zur Untersuchung der Verbrecherperse
veranz (Der »modus operandi« als kriminal
phaenomenologisches Element und krimi
nal istisches System) 

3. Verbrechen, Polizei, Prozesse - ein Verzeich
nis von Büchern und kleineren Schriften in 
deutscher Sprache, 1. Teil: Druckschriften, 
die bis 1900 erschienen sind 

Jahrgang 1960 (1.4.1960 bis 31. 12. 1960) 
Sachfahndung (Musterkatalog) (als Heft 1-3 
in einer Gesamtlieferung) 

*) Jahrgang 1961 (1.1.1961 bis 31. 12. 1961) 
1. Minderjährige »Geschädigte« als Zeugen in 

Sittlichkeitsprozessen 
2. Personenbeschreibung 
3. Die elektronische Datenverarbeitung - Ein 

Beitrag zur Automatisierung der kriminal
polizeilichen Karteiarbeit -

Jahrgang 1962 (1.1.1962 bis 31. 12. 1962) 
1. Berufs- und Gewohnheitsverbrecher 
2. Taschendiebe 
3. Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Sub

stanzen (Eine Einführung in das Gebiet der 
Strahlenunfälle aus der Sicht polizeilicher 
Interessen) 

Jahrgang 1963 (1. 1. 1963 bis 31. 12. 1963) 
1. Modus operandi-System und modus operandi

Technik - eine kritische Untersuchung an
hand von mehr als 1000 Fällen aus der krimi
nalpolizeilichen Praxis 

2. u. 3. Verbrechen, Polizei, Prozesse - ein Verzeich
nis von Büchern und kleineren Schriften in 
deutscher Sprache, 2. Teil: Druckschriften, 
die nach 1900 erschienen sind (Doppelheft) 

Jahrgang 1964 (1.1.1964 bis 31. 12. 1964) 
1. u. 2. Der Kriminalbeamte und sein Arbeitsgebiet 

(Doppel heft) 
*) 3. Die Sittlichkeitsdelikte im Spiegel der Poli-

zeilichen Kriminalstatistik (1953-1962) 

Jahrgang 1965 (1.1.1965 bis 31. 12. 1965) 
Kriminaltechnischer leitfaden (als Heft 1-3 
in einer Gesamtlieferung) 

Jahrgang 1966 (1. 1. 1966 bis 31. 12. 1966) 
1. Diebstahl und Raub im Spiegel der Polizei

lichen Kriminalstatistik 
2. Kriminalpolizeiliche Nachrichtensammlung 

und -auswertung 
3. Jugendsachbearbeiter bei der Kriminal

polizei 

Jahrgang 1967 (1.1.1967 bis 31. 12. 1967) 
Kriminologie T"" leitfaden für Kriminalbeamte 
(als Heft 1-3 in einer Gesamtlieferung) 

Jahrgang 1968 (1.1.1968 bis 31. 12. 1968) 
1. Der politische Mord - ein Beitrag zur histo

rischen Kriminologie 
2. Die Kriminalität in der Bundesrepublik 

Deutschland im Vergleich zu Österreich, 
Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, 
Schweden, England u. Wales und Italien 
1955-1964 

3. Die kriminalpolizeiliche Todesermittlung 

Jahrgang 1969 (1.1.1969 bis 31. 1'2. 1969) 
Die aktenmäßige Bearbeitung kriminalpoli
zeilicher Ermittlungsvorgänge (als Heft 1-3 
in einer Gesamtlieferung) 

In Vorbereitung sind: 

- Der Fall Roy Clark 
- Die kriminalpolizeiliche Brandermittlung 

*) Vergriffen 
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Begrüßung 

Präsident Paul Dickopf, Bundeskriminalamt 

Herr Ministerialdirektor, sehr verehrte Gäste, liebe Freunde aus dem Ausland! 

Mit dem Gespräch über Grundlagenforschung und Kriminalpolizei setzen wir nach einer bau
bedingten Unterbrechung von 2 Jahren die Reihe unserer Arbeitstagungen fort. Wir sind sicher, daß 
die ThemensteIlung Raum zur Erörterung gerade der Fragen gibt, die uns vordringlich erscheinen. 
Brennende Fragen gibt es viele und nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall auf dieser Welt, 
wo die Gemeinschaft der Menschen sich des massiven Angriffs von Rechtsbrechern zu erwehren hat. 

Diese Welt ist eine Welt, eine einzige, wenn auch leider keine einige; sie sollte von uns allen 
als Einheit betrachtet werden, auch wenn sie in noch so viele Teile gespalten ist. 

Die Möglichkeiten des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung haben im letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts einen Stand erreicht, der es uns verbietet, in Kategorien zu denken, die nicht mehr 
gültig sind. Täglich wird uns bewiesen, wie wenig wir vermögen, wenn wir auf uns allein gestellt 
sind. Wir haben daraus den Schluß gezogen, daß es der Einigkeit bedarf, wenn wir bestehen wollen. 
Wir hoffen, mit dieser Arbeitstagung, die auch über Ergebnisse von Forschung und Planung auf 
dem Gebiet der Kriminalpolizei im Ausland berichtet, einen Beitrag zur weltweiten Verbrechens
bekämpfung zu leisten. Dieser Beitrag kann heute noch nicht groß sein, aber er kann einen Schritt 
auf dem Wege bedeuten, der der Kriminalpolizei in unseren Tagen vorgezeichnet ist. 

Ich schließe mit meinem Dank an alle, die unserer Einladung gefolgt sind. Mein besonderer 
Dank gilt dabei unseren Referenten und im Vorwege auch schon denen, die sich an der Diskussion 
beteiligen werden. Es ist uns nicht vergönnt, diese Arbeitstagung in einem perfekten äußeren Rahmen 
abzuhalten; die baulichen und gestalterischen Mängel sind zu offenkundig, als daß ich sie leugnen 
könnte. Ich bitte deshalb um Nachsicht für alles, was Ihnen und uns noch nicht gefallen kann. Im 
nächsten Jahr werden unsere Bemühungen weiter gediehen sein. 
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Eröffn u ngsansprache 

Ministerialdirektor Dr. Fröhlich, Bundesministerium des Innern 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, 

ich habe die Ehre, Ihnen die Grüße des Bundesministers des Innern zu überbringen, der mit großem 
Interesse davon Kenntnis genommen hat, daß das Bundeskriminalamt diese Arbeitstagung über 
»Grundlagenforschung und Kriminalpolizei« veranstaltet und daß daran leitende Kriminalbeamte 
aus Bund und Ländern, Vertreter von Hochschulen, von Justiz- und Verwaltungsbehörden sowie 
Wissenschaftler und Praktiker aus dem Ausland teilnehmen. 

Die Fragen,"die Sie erörtern wollen, sind von aktueller Bedeutung. 

Wie Sie wissen, hat sich der Deutsche Bundestag in letzter Zeit angesichts der steigenden Krimi
nalität mehrfach mit den Problemen der Verbrechensbekämpfung beschäftigt. 

Dabei hat sich gezeigt, daß die Zunahme der Kriminalität sich als gesellschaftliches Phänomen 
darstellt, das in enger Beziehung zur Entwicklung unserer Zivilisation steht und allgemein mit dem 
Begriff »Wohlstandskriminalität« umschrieben wird. Bezeichnend ist, daß sich die Steigerung der 
Kriminalität nicht nur auf die Bundesrepublik beschränkt, sondern daß sie in allen Ländern feststell
bar ist, die auf ähnlicher Zivilisationsstufe stehen. 

In Übereinstimmung mit allen im Bundestag vertretenen Parteien kam in einer der Debatten 
der Bundesminister des Innern zu der Feststellung, daß die Überwindung dieses Phänomens sich als 
eine wichtige und vordringliche gesellschaftspolitische Aufgabe darstellt. 

Das bedeutet, daß die gesamte Gesellschaftspolitik in der Bundesrepublik kriminalpolitische 
Gesichtspunkte berücksichtigen muß. Wirkungsvolle Kriminalpolitik in diesem umfassenden Sinn 
kann sich dabei nicht auf die zweifellos auch notwendigen Maßnahmen der eigentlichen polizei
lichen und justiziellen Verbrechensbekämpfung beschränken, sondern muß sich auf alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens erstrecken, auf dessen Boden sich die Kriminalität entwickelt. 

Bei der Formulierung und Durchsetzung einer vernünftigen Kriminalpolitik stehen wir und 
stehen die verantwortlichen legislativen Organe vor einem gewissen Dilemma. Wir wissen zwar 
einiges, Vordergründiges über die Ursachen der Kriminalität und haben gewisse Vorstellungen, wie 
und mit welchen taktischen Mitteln der Kriminalität begegnet werden kann. Eine Strategie der Ver
brechensbekämpfung, und das heißt vor allem der Verbrechensverhütung, gibt es bisher aber noch 
nicht oder doch erst in Ansätzen. Unsere Kenntnisse über die tieferen Ursachen der Kriminalitäts
entwicklung und die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung an der Wurzel sind noch lückenhaft. Hier liegt 
daher ein weites Feld der wissenschaftlichen Forschung, zu der praktisch fast alle wissenschaftlichen 
Disziplinen beitragen können und sollen. 

Diese Erkenntnis hat in letzter Zeit die Deutsche Forschungsgemeinschaft veranlaßt, ein Schwer
punktprogramm »Empirische Kriminologie« aufzustellen. Im Rahmen dieses Programms sind bereits 
eine Reihe von Forschungsvorhaben von verschiedenen Instituten eingeleitet worden. Es ist zu 
hoffen, daß sich dabei bald Erkenntnisse ergeben, die sich für die Kriminalpolitik befruchtend aus
wirken werden. 

Ich bin aber sicher, daß neben diesen Untersuchungen im wissenschaftlichen Bereich auch die 
Praxis, also die Kriminalpolizei selbst, allein durch die systematische Auswertung ihrer Unterlagen 
wesentliche Erkenntnisse für eine wirkungsvolle Kriminalpolitik beisteuern kann, vielleicht mehr, 
als sie bisher in einer gewissen Selbstbeschränkung angenommen hat. Das gilt ganz sicher für den 
engeren Bereich der Kriminalistik, d. h. für das Gebiet der eigentlichen polizeilichen Verbrechens-
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bekämpfung. Zu dieser Frage möchte ich mich angesichts dessen, daß hierfür sehr kompetente 
Referenten im Rahmen dieser Tagung zur Verfügung stehen, nicht weiter äußern. Ich möchte Sie 
aber auffordern, darüber hinaus Ihr Augenmerk und Ihre Untersuchungen auch auf die Gebiete zu 
lenken, bei denen gesetzgeberische Maßnahmen anstehen. 

Die Kriminalpolizei beklagt sich darüber, daß die Liberalisierung der Gesetzgebung in den ver
gangenen Jahren negative Auswirkungen auf die Verbrechensbekämpfung gebracht hat. Sie weist 
z. B. oft darauf hin, daß die liberalisierung des Melderechts das feinmaschige Netz der kriminal
polizeilichen Fahndung durchlöchert hat. Auch wird bemängelt, daß die letzte Strafprozeßnovelie 
erhebliche Nachteile für die Verbrechensbekämpfung mit sich gebracht hat. 

Ich meine, daß mit einer mehr oder weniger pauschalen Kritik an solchen gesetzgeberischen 
Maßnahmen wenig gedient ist. Vielmehr scheint es mir notwendig, daß die Kriminalpolizei sich 
sehr intensiv, systematisch und mit wissenschaftlicher Akribie daranmacht, ihre vorhandenen Erkennt
nisse zu sammeln und darzustellen, damit die verantwortlichen Stellen bei künftigen politischen 
Entscheidungen von sachlich fundierten und belegbaren Erkenntnissen ausgehen können. Eine 
vernünftige Kriminalpolitik kann nicht auf Emotionen und Hypothesen, sondern nur auf gesicherte 
Erkenntnisse gegründet werden. 

Das neue Strafrecht sollte daher nicht kodifiziert werden, ohne daß auch die Kriminalpolizei 
dort zu Wort kommt, wo sie etwas zur Diskussion beisteuern kann. Ich denke - um zur Verdeut
lichung ein Beispiel zu nehmen - an bestimmte, im Zuge der sog. Entkriminalisierung des Strafrechts 
diskutierte Probleme, so z. B. an die Frage, ob die Zuhälterei als solche künftig strafbar sein sollte, 
eine Frage, die u. a. auch von spezifisch praktischer Bedeutung für die Kriminalpolizei ist. Auch andere 
Fragen aus dem Bereich der Sittlichkeitsdelikte bedürfen einer Beleuchtung aus der Sicht der kriminal
polizeilichen Praxis. 

Die Kriminalpolizei sollte sich auch heute bereits Gedanken darüber machen, welche Vor
stellungen sie zu einem neuen Strafprozeßrecht vorzutragen hat, das bei Wahrung der notwendigen 
rechtsstaatlichen Grundsätze genügend Raum für eine wirkungsvolle Verbrechensbekämpfung läßt. 

In diesem Rahmen steht auch die Frage, ob und in welchem Umfang eine Neuorganisation der 
Kriminalpolizei notwendig wird. Es stellt sich die Frage nach einer vernünftigen Kriminalgeographie, 
einem Begriff, der in letzter Zeit in der Diskussion wieder aufgegriffen worden ist. 

Ich könnte mir ferner vorstellen, daß diese Arbeitstagung zumindest eine gewisse Vorklärung 
darüber erbringt, ob und ggf. auf welche Weise die Forschung bei der Kriminalpolizei eine Institu
tionalisierung erfahren kann, welche Wege für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Praxis 
und Wissenschaft gefunden werden können und welche Absprachen z. B. für eine koordinierende 
Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern sinnvoll und 
notwendig erscheinen. 

Das alles wäre zumindest ein erster Schritt auf einem sicher nicht unbeschwerlichen, lang
wierigen Weg. 

Unabhängig davon bin ich froh, daß Sie sich im Verlauf dieser Tagung auch über Möglichkeiten 
des Einsatzes der automatischen Datenverarbeitung im Bereich der Kriminalpolizei unterhalten 
wollen. Das erscheint mir im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders deswegen wertvoll und sinnvoll, 
damit wenigstens innerhalb der Kriminalpolizei die Diskussion über dieses Thema mit ausschließlich 
sachlichen Argumenten geführt wird. 

Das alles sollten nur einige allgemeine Gedanken zu dem Thema sein, unter dem diese Arbeits
tagung steht. Wie wesentlich dieses Thema dem Bundesminister des Innern erscheint, wird dadurch 
unterstrichen, daß er in seinem letzten Bericht an den Deutschen Bundestag vom 30. Januar 1969 
darauf hingewiesen hat, die wissenschaftliche Erforschung der Kriminalität müsse auch im Bereich 
der Kriminalpolizei intensiviert werden," und daß er das Seine dazu tun werde, die hierfür not
wendigen personellen und sachlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihrer Tagung in dem sehr konkreten Sinn 
einen erfolgreichen Verlauf, daß sie uns eine meßbare Strecke auf dem vor uns liegenden Weg weiter
bringen möge. 
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Zur Situation der kriminalpolizeilich orientierten Forschung 
in der Bundesrepublik 

Vizepräsident Werner HeinI, Bundeskriminalamt 

Das Thema dieser Arbeitstagung spricht von Forschung und von Kriminalpolizei. Es bringt damit 
aber nur sehr ungenau zum Ausdruck, womit wir uns auf dieser Tagung befassen wollen. Es ist 
nämlich nicht beabsichtigt und in diesem Rahmen gar nicht möglich, alle denkbaren Beziehungen 
zwischen Forschung und Kriminalpolizei zu erörtern. Vielmehr geht es nur um die Forschung in 
ihrer Beziehung zur kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung, also um die kriminalpolizeilich 
orientierte Forschung. 

Forschung als Begriff bezeichnet im Grunde genommen nur sehr ungenau das, was wir im 
Interesse der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung zu tun gedenken. Wir wollen uns syste
matisch mit den Problemen der Verbrechensbekämpfung befassen und sie zu lösen versuchen. Wir 
wollen also nach Möglichkeiten suchen, die Arbeit der Kriminalpolizei erfolgreicher zu gestalten. 
Ob man hier unter Anlegung eines strengen Maßstabes vort Forschung sprechen kann, mag dahin
gestellt bleiben. Wir haben jedenfalls bisher noch keine bessere Begriffsbestimmung gefunden. 

Vielleicht ist es aber auch gar nicht erforderlich, nach anderen Begriffen zu suchen. Selbst wenn 
man davon ausgeht, daß Forschung strenggenommen eine wissenschaftliche Tätigkeit darstellt, 
braucht man sich nur daran zu erinnern, daß man sich im anglo-amerikanischen Sprachraum längst 
daran gewöhnt hat, von police science, also von Polizeiwissenschaft, zu sprechen. Außerdem ist 
dabei zu bedenken, daß die Kriminalistik von Kapazitäten wie Seelig, Graßberger, von Hentig und 
Mergen als Teil der Kriminologie und damit als wissenschaftliche Disziplin verstanden wird. Schließ
lich haben wir ganz und gar nicht die Absicht, uns gegenüber den Wissenschaften und der Mitarbeit 
von Wissenschaftlern der verschiedensten Disziplinen zu verschließen, wie man auch nicht übersehen 
sollte, daß der Kriminalpolizei besonders im Bereich der Kriminaltechnik bereits viele Wissen
schaftler verschiedenartiger Fachgebiete angehören. 

Bis wir eine absolut treffende Bezeichnung für das, was wir anstreben, gefunden haben, können 
wir also - so meine ich - getrost weiter von Forschung sprechen. 

Unser Tagungsthema spricht nicht von Forschung schlechthin, sondern von Grundlagenforschung. 
Dies ist nun nicht etwa so zu verstehen, daß damit Zweckforschung ausgeschlossen wäre. Das 
Gegenteil ist der Fall. Nur meinen wir, daß im Hinblick auf eine sinnvolle Zweckforschung zunächst 
Grundfragen erö'rtert und Grundlagen erarbeitet werden müssen. Hierzu gehört auch eine klare 
Konzeption dessen, was wir wollen und was wir anstreben. In diesem Stadium des Suchens nach 
neuen Wegen und Möglichkeiten erschien es uns angemessen, von Grundlagenforschung zu sprechen, 
auch wenn es sich hier nicht um Grundlagenforschung im streng akademisch-wissenschaftlichen 
Sinn handelt. 

Damit stellt sich von selbst die Frage nach der Situation der kriminalpolizeilich orientierten 
Forschung in der Bundesrepublik. 

Die Wissenschaft hat sich unserer Sache bisher nicht in dem wünschenswerten Umfang an
genommen oder annehmen können. Es erscheint fraglich, ob wir eine entscheidende Änderung 
erwarten dürfen. Im Augenblick jedenfalls werden wir uns auf eigene Füße stellen müssen. Was 
wir jetzt in dieser Hinsicht nicht selber tun, wird möglicherweise nie getan werden. 

Andere Organe der Verbrechensbekämpfung - ich denke hier vor allem an die uniformierte 
Polizei und an die Justizbehörden, speziell an die Staatsanwaltschaften - sind ihrerseits noch nicht 
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dazu übergegangen, ihre Arbeitsbereiche systematisch zu erforschen. Erkenntnisse, die sich auf die 
kriminalpolizeilichen Verhältnisse transponieren ließen, liegen also nicht vor. 

Innerhalb der Kriminalpolizei ist die Situation nicht viel besser. In der Kriminaltechnik sind 
zwar, wie bereits erwähnt, Wissenschaftler verschiedener Disziplinen in größerer Zahl tätig. Mit 
Forschung können sie sich aber angesichts der täglich im Einzelfall zu bewältigenden Arbeit besten
falls insoweit befassen, als zur Erfüllung ihrer praktischen Aufgaben Verbesserungen der Unter
suchungsmethoden angestrebt werden. So wird z. B. in der Abteilung Kriminaltechnik des Bundes
kriminalamtes gegenwärtig intensiv an einem Forschungsvorhaben gearbeitet, das die Gesetzmäßig
keit der Schußspuren, d. h. die Schußentfernungsbestimmung, zum Gegenstand hat. Hier handelt es 
sich um ein Projekt, das auf Wunsch des Generalsekretariats der Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation - Interpol- vom Bundeskriminalamt übernommen wurde. Dieses Forschungsvorhaben 
wird, nicht zuletzt im Hinblick auf seine Bedeutung für die kriminalpolizeiliche Praxis, von der 
Bundesregierung durch Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel unterstützt. 

Auch in allen anderen Bereichen der kriminalpolizeilichen Arbeit sieht es in bezug auf die 
Forschung wenig erfreulich aus. An einigen wenigen Stellen in der Bundesrepublik sind Kriminal
beamte bemüht, kriminalpolizeiliche Einzelprobleme zu lösen. Zum Teil wissen sie noch nicht einmal 
voneinander und von ihren Bemühungen. 

Auf eine erst in diesen Tagen vom Bundeskriminalamt durchgeführte diesbezügliche Umfrage 
haben sieben der elf Landeskriminalämter Fehlanzeige für ihren Bereich gemeldet. Wo im übrigen 
Ansätze in dieser Richtung vorhanden sind, sind sie meist doch recht theoretischer Natur. 

Dies galt und gilt auch - leider - für die einzige Stelle, die in der deutschen Kriminalpolizei 
ausschließlich für Zwecke der Forschung eingerichtet wurde: das Referat Forschung der Abteilung 
Kriminalistisches Institut des Bundeskriminalamtes. Die Situation dieses Referates, wie die des 
Amtes überhaupt, war stets durch einen permanenten Personalmangel gekennzeichnet. Soweit 
dennoch die Durchführung von Forschungsvorhaben möglich war, standen jeweils juristische und 
kriminologische Gesichtspunkte im Vordergrund des Interesses. 

Um dem offenkundigen Mangel an kriminalpolizeilich orientierter Forschung abzuhelfen, haben 
Kriminalbeamte im Jahre 1966 eine »Kriminalistische Gesellschaft« gegründet, die inzwischen als 
»Sektion Kriminalistik« der Gesellschaft für die gesamte Kriminologie weiterbesteht. Die damit 
ergriffene Initiative verdient uneingeschränkte Anerkennung. Sie kann und darf aber nicht als Ersatz 
für das betrachtet werden, was amtlicherseits getan werden muß. 

Die Situation ist insgesamt also wenig erfreulich. Wir haben kaum etwas vorzuzeigen, worauf 
wir stolz sein könnten. Diese Arbeitstagung ist deshalb aucheweder dazu geeignet noch dafür gedacht, 
zu renommieren. Sie kann nichts anderes bedeuten, als unser ernsthaftes Bemühen um eine Ver
besserung der kriminalpolizeilich orientierten Forschung unter Beweis zu stellen. 

Die Notwendigkeit zu entscheidenden Verbesserungen ist offenkundig. Die Kriminalität steigt 
ständig, während die Aufklärungsquote laufend absinkt. Dies zwingt uns, alles daranzusetzen, dieser 
Entwicklung - soweit es in unserer Macht liegt - entgegenzuwirken. Eines können wir dabei ver
sichern: Wir haben alle Kraft eingesetzt, um das Verbrechen so erfolgreich wie möglich zu bekämpfen. 
Die Frage ist nur, ob wir diese Kraft auch immer sinnvoll eingesetzt haben. 

Kein Unternehmen der privaten Wirtschaft kann es sich heute noch leisten, die Arbeit von 
Tausenden von Menschen auf der Erfahrung einzelner basieren zu lassen. Es geht heute nicht mehr 
ohne ständige überprüfung und Verbesserung der Arbeitsverfahren, ohne Anpassung an die sich 
ständig ändernden Erfordernisse. So genügt auch heute im Bereich der Kriminalpolizei nicht mehr, 
daß jeder Vorgesetzte in bezug auf Dienst- und Fachaufsicht sein Bestes tut. Unser Bestreben muß 
dahin gehen, daß er soweit wie möglich das Richtige tut. Hierbei darf er sich nicht ausschließlich auf 
seine persönliche Meinung und auf seine Erfahrung verlassen. Vielmehr muß er sich zu jeder Zeit 
an objektiven Maßstäben orientieren können. 

Es genügt auch nicht, mehr und mehr Mittel für die innere Sicherheit bereitzustellen; entschei
dend ist vielmehr, daß diese Mittel sinnvoll und mit dem größtmöglichen Nutzen eingesetzt werden. 
Wie und wo dies geschehen kann, muß aber vorher geklärt sein. Möglichkeiten, die kriminalpolizei
liche Verbrechensbekämpfung zu verbessern, dürften weniger das Ergebnis genialer Ideen als viel
mehr das systematischer Arbeit sein. Systematische Arbeit verlangt aber, so wie überall auch hier, 
eine klare Konzeption. Wir, die wir uns im Bundeskriminalamt mit Forschung befassen, sind deshalb 
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ernsthaft bemüht, eine solche Konzeption zu finden, und unser Bemühen wird - wie mir scheint -
nicht erfolglos bleiben. 

Dabei sind wir einem Problemkreis begegnet, den ich kurz streifen möchte. Er beginnt beim 
Gegenstand der Forschung und führt über denkbare Projekte, anzuwendende Methoden, geeignetes 
Personal bis zu den in Frage kommenden Institutionen. 

Den Gegenstand der kriminalpolizeilich orientierten Forschung konkret zu bezeichnen, ist nicht 
leicht. Mit Kriminalistik ist er jedenfalls nicht identisch; denn die Kriminalistik befaßt sich mit der 
Verbrechensbekämpfung, nicht aber mit der Verbrechensbegehung. Da sich die Verbrechensbekämp
fung jedoch letztlich an der Verbrechensbegehung zu orientieren hat, kommen wir nicht umhin, 
auch kriminologische Fragen zum Gegenstand unserer Forschung zu machen. Dann wird es sich 
aber insoweit stets um kriminalistisch orientierte kriminologische Forschung handeln oder, wenn Sie 
so wollen, um kriminologisch orientierte kriminalistische Forschung. 

Weit schwieriger, als den Gegenstand der Forschung insgesamt abzugrenzen, ist es jedoch, aus 
der Fülle aller Projekte diejenigen herauszufinden, die mit begrenzten Kräften in überschaubarer 
Zeit bewältigt werden können, selbstverständlich immer mit dem Ziele in der Praxis verwertbarer 
Ergebnisse und Erkenntnisse. Diese Projekte werden in erster Linie auf dem Gebiet der Technik und 
der Taktik der Verbrechensbekämpfung liegen. 

Die Suche nach geeigneten Methoden kriminalpolizeilich orientierter Forschung wirft einen 
Fragenkomplex auf, der vor allem die in der Forschung tätigen Mitarbeiter berührt. Theoretische 
Abhandlungen hierüber haben wir Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen 
dieser Tagung bewußt erspart. Nur so viel soll hier gesagt werden, daß in jedem Fall eine enge 
Beziehung zwischen der Fragestellung und den möglichen Untersuchungsmethoden besteht. 

Schwierig dürfte es auch sein, sich über das notwendige Personal klar zu werden. Es kommen 
hier sowohl Kriminalisten als auch Wissenschaftler in Frage, womit sich bereits Probleme in der 
Zusammenarbeit abzeichnen. Ohne den Herren Referenten dieser Tagung vorgreifen zu wollen, 
meine ich, daß sich - wie bereits erwähnt - eine kriminalpolizeilich orientierte Forschung an den 
Erfordernissen der kriminalpolizeilichen Praxis zu orientieren hat. Das bedeutet, daß die Aufgaben
steIlung bzw. die Fragestellung in erster Linie Angelegenheit von Praktikern sein muß, während 
bei der Durchführung einzelner Projekte durchaus Wissenschaftler gegenüber Praktikern tonangebend 
sein können. Unsere Absicht geht jedenfalls dahin, die Wissenschaft in den Dienst der Kriminal
polizei, nicht aber die Kriminalpolizei in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. 

Schließlich bleibt noch die Klärung der Frage, ob man Forschung nur als Funktion oder auch 
als Institution zu verstehen hat und im Zusammenhang damit, ob man an die Einrichtung mehrerer 
Institutionen oder an die einer zentralen Forschungsstätte denken müßte. Eng verbunden damit ist 
wiederum die Frage, welche Aufgabengebiete denkbarer kriminalpolizeilicher Forschung den eigens 
hierfür geschaffenen Institutionen voll und ganz übertragen werden sollten und welche den Fach
dienststellen zuzuweisen wären. Ich darf dies konkret an einem Beispiel erläutern: Sollte etwa die 
Abteilung Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes in ihrer Personalausstattung so gestellt werden, 
daß dort die in bezug auf die Kriminaltechnik notwendige Forschungsarbeit geleistet werden kann, 
oder sollten alle Forschungsvorhaben an einer zentralen Stelle des Bundeskriminalamtes durch
geführt werden? Letzteres würde jedoch bedeuten, daß man an zwei Stellen des Amtes Experten 
derselben Fachrichtung haben müßte, und zwar einmal zur Durchführung konkreter Untersuchungs
aufträge und zum anderen für die Forschung. Auf den ersten Blick wird man zur erstgenannten 
lösung neigen, gerade auch im Hinblick auf die weitgehende Spezialisierung der Kriminaltechniker. 
Anders stellt sich die Situation möglicherweise in den kriminalpolizeilichen Bereichen dar, in denen 
keine Wissenschaftler tätig sind. Es fragt sich nur, ob man erwarten darf, daß jemand aufgrund eines 
Auftrages plötzlich erkennt oder zu ergründen vermag, welche Verbesserungen sich in seinem 
Arbeitsbereich anbieten. 

Es ist immer ein Wagnis, sich ausschließlich auf seine eigenen Denkleistungen zu verlassen. 
Hiervon ausgehend haben wir zur Überprüfung unserer Denkansätze eine Umfrage im Bereich der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation mit veranlaßt, um zu erfahren, in welchen der 
IKPO angeschlossenen Staaten kriminalpolizeilich orientierte Forschung betrieben wird. Das Ergebnis 
dieser Umfrage wurde bereits anläßlich der letzten Generalversammlung der IKPO im Oktober 1968 
veröffentlicht. Obwohl sich die Verhältnisse im Ausland nur in Teilbereichen und auch hier vielfach 
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nur bedingt mit den unseren vergleichen lassen, wollten wir Ihnen das Ergebnis der Umfrage nicht 
vorenthalten, weshalb wir auch den Herrn Generalsekretär der IKPO, Monsieur Nepote, gebeten 
haben, Sie, meine Damen und Herren, mit diesem Ergebnis bekanntzumachen. 

Von den 21 Staaten, über die der Bericht nähere Angaben enthält, erschienen uns die Ausfüh
rungen über die englischen Verhältnisse auf dem Gebiete polizeilicher Forschung am bemerkens
wertesten. Deshalb haben wir uns die Dinge an Ort und Stelle einmal näher angesehen. Was auf 
diesem Gebiete in England geleistet wird, ist - obwohl es unserer Konzeption nur bedingt entspricht
so beachtlich, daß wir Sie mit dem englischen Modell durch ein Referat des Direktors der Forschungs
und Entwicklungsabteilung des britischen Innenministeriums, Mr. Bebbington, bekanntmachen 
wollen. 

Trotz vieler interessanter Anregungen haben wir nicht die Absicht, ein ausländisches Modell 
einfach zu kopieren. Die ganz andersgearteten deutschen Verhältnisse verlangen auch eine anders
geartete lösung. Wir sind aber auch nicht so vermessen zu ,meinen, wir allein könnten ein System 
ersinnen und entwickeln, das allen Erfordernissen entspräche, zumal wir, wie bereits erwähnt, 
Forschung anstreben, die nicht nur der Arbeit des Bundeskriminalamtes, sondern der gesamten 
deutschen Kriminalpolizei zugute kommen soll. 

Mit den einzelnen Referaten suchen wir Antwort auf die Frage, ob es gerechtfertigt ist, einzelne 
Bereiche der kriminalpolizeilichen Arbeit und ggf. welche zum Gegenstand intensiver Forschungs
bemühungen zu machen. Uns interessiert aber nicht nur die Meinung der Referenten, obwohl sie 
sich mit den einzelnen Themen weit intensiver als jeder andere von uns befaßt haben dürften. Uns 
interessiert auch Ihre Meinung. Betrachten Sie deshalb die Ausführungen der Referenten als Grund
lage für Ihren Diskussionsbeitrag. Sie alle sind herzlich eingeladen, an der Konzeption einer kriminal
polizeilich orientierten Forschung mitzuarbeiten. 

Die angestrebte stärkere Konzentration der Forschung auf die kriminalpolizeiliehe Praxis soll 
sich auch auf die vom Bundeskriminalamt veranstalteten Arbeitstagungen und auf die »Schriftenreihe 
des Bundeskriminalamtes« auswirken. Wir haben unser Ohr nicht immer nahe genug am Puls des 
Verbrechens, um stets einwandfrei erkennen zu können, was draußen an der kriminalistischen Front 
am dringendsten gebraucht wird. Wir sind deshalb ernsthaft bemüht, Ihre Wünsche zu berück
sichtigen. Hier sind wir jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen, wie auch auf die Mithilfe der 
Angehörigen der Justizbehörden. 

Im ländersaal, der vor diesem Kongreßsaal liegt, haben wir listen für geeignete Themen und 
zur Nennung von Autoren ausgelegt. Machen Sie von dieser Möglichkeit - auch im eigenen Inter
esse - regen Gebrauch! 

Wie sind nun die Aussichten, die gegenwärtige, wenig erfreuliche Situation auf dem Gebiete 
der kriminalpolizeilich orientierten Forschung zu verbessern? Ich meine, die Aussichten sind gut. 
Sie sind vielleicht sogar besser als je zuvor. Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages hat sich 
im Oktober des vergangenen Jahres für eine Intensivierung der Forschung im Interesse der kriminal
polizeilichen Verbrechensbekämpfung ausgesprochen. Dabei kommt es jetzt für uns in erster linie 
darauf an, die Notwendigkeit kriminalpolizeilicher Forschung überzeugend darzulegen. Die beste 
Absicht nutzt jedoch nichts, wenn ihr keine klare Konzeption zugrunde liegt. Nehmen wir also, die 
sich bietende Chance wahr und gehen wir daran, uns verständlich zu machen mit unserem Anliegen, 
damit wir Unterstützung und Mitarbeit im Interesse des gemeinsamen Zieles erhalten, nämlich einer 
erfolgreichen Verbrechensbekämpfung. 
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Verbrechen und Verbrecher als Gegenstand der Forschung 

über den Beitrag de! Wissenschaften zur kriminalpolizei lichen Verbrechensbekämpfung 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft*) 

Professor Dr. jur. Friedrich Geerds, Universität Frankfurt am Main 

Im Rahmen einer Arbeitstagung über »Grundlagenforschung und Kriminalpolizei« kann unser 
Thema »Verbrechen und Verbrecher als Gegenstand der Forschung« nur dahin verstanden werden, 
daß es unsere Aufgabe ist, den Beitrag der verschiedenen Wissenschaften zur kriminalpolizeilichen 
Verbrechensbekämpfung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft skizzenartig zu umreißen, um 
so in die Gesamtproblematik einzuführen. Es kann also weder, was die Vielzahl wissenschaftlicher 
Disziplinen anlangt, Vollständigkeit erwartet, noch im einzelnen Fachbereich eine auch nur einiger
maßen erschöpfende Darstellung angestrebt werden. Vielmehr kommt es hier darauf an, durch einen 
Gesamtüberblick zu zeigen, in welchem Maße wissenschaftliche Arbeitsmethoden mit der Zeit auf 
die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung Einfluß genommen haben oder künftig Einfluß 
nehmen werden. Denn wie viele andere Lebensbereiche zeigt gerade auch die Tätigkeit der Kriminal
polizei diese für unsere Zeit so überaus typische Verwissenschaftlichung. 

Wichtiger als die Vollständigkeit ist für uns mithin eine Betrachtungsweise, welche den 
dynamischen Gang der Entwicklung deutlich werden läßt. Aber auch insoweit sind uns hier natürlich 
Grenzen gesetzt, was sich um so eher verschmerzen läßt, als zahlreiche der hier zu erwähnenden 
Fragestellungen in besonderen Referaten erneut aufgegriffen und vertieft werden. Nicht zuletzt aus 
diesem Grunde kommt es für den hier zu vermittelnden Gesamtüberblick daher auf die geschicht
liche Entwicklung an, die unsere gegenwärtige Situation verständlich werden läßt, welche im Anschluß 
daran geschildert werden soll. Der Ausblick auf die Zukunft muß jedoch relativ knapp gehalten 
werden; denn genauere Prognosen sind überwiegend nur im spezielleren Bereich möglich und 
müssen daher anderen Referaten vorbehalten bleiben. Zudem sollen unsere Überlegungen nur 
insgesamt andeuten, wie der heute zu beobachtende Trend der Verwissenschaftlichung sich wahr
scheinlich fortsetzen wird und auf welche Schwerpunkte dabei besonderes Gewicht zu legen ist. 

I. Zur geschichtlichen Entwicklung 

Die geschichtliche Entwicklung bis zur Gegenwart, die wir für unsere Zwecke am besten mit 
dem Ende des zweiten Weltkriegs beginnen lassen, dürfte am einfachsten zu schildern sein, wenn wir 
uns zunächst einmal allgemein über die für die Verbrechensbekämpfung wesentliche Situation 
informieren, um sodann die Einflüsse einzelner, besonders wichtiger Disziplinen aufzuzeigen, wobei 
wir uns in etwa daran halten wollen, in welcher chronologischen Reihenfolge diese Einflußnahmen 
bedeutsam geworden sind. Der historische Überblick soll schließlich mit einigen Gedanken abge
rundet werden, die zeigen, welche Konsequenzen speziell die Kriminalpolizei für sich, z. B. für ihre 
Organisation, Ausbildung und für die internationale Zusammenarbeit, aus dieser Entwicklung ge
zogen hat. Denn über die speziellen Disziplinen hinaus sind jedenfalls die deutschen Universitäten 

*) Wegen der in den Fußnoten verwendeten Abkürzungen vgl. das Verzeichnis am Ende dieses Beitrags. 
Die Fußnoten können bei dieser umfassenden Thematik selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auch nur 
auf Repräsentativität erheben. Sie sollen lediglich dem Interessierten den Zugang zu den Quellen erleichtern; deshalb ist 
gerade auf Arbeiten mit reichhaltigen Angaben Wert gelegt worden. 
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in jener Zeit trotz entsprechender Bestrebungen 1) nicht zu einer »Heimstätte kriminalistischer 
Forschung« (Zbinden) im Sinne einer umfassend verstandenen Kriminalistik geworden. 

A. Der Beginn von Einflußnahmen der Wissenschaften auf die Verbrechensbekämpfung 

Fragen wir nach dem Beginn von Einflußnahmen der Wissenschaften auf die Verbrechens
bekämpfung, so brauchen wir weder den Medizinmann der Naturvölker als Ahnherrn der heutigen 
Kriminalpolizei 2) noch historische Raritäten aus dem Altertum 3) oder auch nur aus dem deutschen 
Mittelalter 4) zu bemühen, obwohl die Verbrechensbekämpfung so alt ist wie das Verbrechen selbst. 
Es ist insoweit auch unerheblich, daß die Germanen ebenso wie die Römer das Verbrechen, sofern 
man von gewissen Taten vorwiegend sakralen Charakters absieht, ganz anders auffaßten als das 
ausgehende Mittelalter, in welchem sich die Konzeption eines öffentlichen Strafrechts, das hier als 
eine Sache der Allgemeinheit oder des Staates erscheint, erstmalig durchsetzte. Gewiß lassen sich 
hier und da Vorläufer moderner wissenschaftlicher Methoden feststellen. Dennoch gehört dies alles 
zur vorwissenschaftlichen Epoche der Kriminalistik. Alle Einflußnahmen, die sich aus unserer Sicht 
als wissenschaftliche qualifizieren lassen, gehören also in die Neuzeit, auf die wir uns hier mithin 
beschränken dürfen 5). 

Wenn man in Deutschland den Anfang der wissenschaftlichen Kriminalistik in das Jahr 1838 
legt, in dem Ludwig Hugo Franz von jagemanns »Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde« 
erschien 6), ist das allerdings für unsere Zwecke etwas zu knapp, wie überhaupt derartige zeitliche 
Fixierungen oft willkürlich sind 7). Wir werden sehen, daß sich hier und da auch früher schon von 
wissenschaftlichen Einflußnahmen sprechen läßt, wenngleich dieselben sich im 19. Jahrhundert 
erheblich intensiviert haben. 

1. Strafrecht - Strafprozeßrecht - Kriminologie - Kriminalistik 

Wichtig für die historische Betrachtung ist, daß man in früherer Zeit nicht so, wie es heute 
geschieht, zwischen verschiedenen Disziplinen der Kriminalwissenschaften unterschieden hat. Noch 
in der Constitutio Criminalis Carolina vom Jahre 1532 finden sich Strafrecht und Strafprozeßrecht 
weithin ungeschieden nebeneinander. Auch wenn damals noch niemand von Kriminologie oder 
Kriminalistik sprach, finden sich doch Erkenntnisse und Argumente dieser Art bereits in der frag
lichen und z. T. auch schon in älteren Rechtsquellen 8). 

Erst in der Periode des mit der Carolina beginnenden gemeinen Rechts, das als Reichsrecht 
aber später kaum noch allgemein für das Deutsche Reich galt, weil seine Bedeutung zunehmend 
durch Partikularrechte eingeschränkt wurde, kam es zu der heutigen Unterscheidung von Strafrecht 
und Strafprozeßrecht 9). 

Jedoch erst die Verabsolutierung der Strafrechtswissenschaft, die mit der Abspaltung der 
Normwissenschaften von den Tatsachenwissenschaften zusammenhängt 10), bewirkte dann die im 
19. Jahrhundert deutlich werdende Trennung der Kriminologie von dieser nunmehr eindeutig als 
Normwissenschaft zu qualifizierenden Disziplin 11). Verstand man unter Kriminologie damals im 
allgemeinen die Lehre von den Erscheinungsformen und den Ursachen kriminellen Verhaltens, 
wobei nur das Verhältnis zur Gefängnis- oder Strafvollzugskunde (heute sprechen wir noch um-

1) Siehe die bei Zbinden, S. 30 f., angegebene Literatur. 

2) So z. B. Wehner, S. 11 ff. 
3) Vgl. Melcher, S. 9 ff., 32 ff., Arnau, S. 13 ff., 18 ff., Wehner, S. 13 ff., Dietrich, S. 7 ff. 
4) Hierzu u. a. Melcher, S. 36 ff., Kube, S. 17 ff., 28 ff., 43 ff., Wehner, S. 29 ff., Arnau, S. 40 ff., Dietrich, S. 30 ff. 
5) Dabei dürfen wir getrost die frühe Periode des gemeinen Rechts überspringen, die wegen der überschätzung des Geständnisses 

zur Folter als einem unguten Instrument der Wahrheitsermittlung greifen mußte. Zur Verbrechensbekämpfung in dieser Zeit 
siehe insb. Kube, S. 69 ff., 99 ff., Ullrich, s. 24 ff., Wehner, 5.41 ff. und allgemeiner Melcher, S. 50 ff. 

6) Zu Ludwig Hugo Franz v. Jagemann (1805-1853) Zbinden, S. 24 ff. und Kube, S. 114 ff. 
7) Es läßt sich daher wenig gegen die soeben genannte zeitliche Fixierung sagen. Sie ist jedenfalls derjenigen Ansicht vorzu

ziehen, die in Hans Groß (1847-1915) den Begründer der wissenschaftlichen Kriminalistik erblickt. So die österreichische 
Schule; siehe dazu Anm. 14 und ferner auch Kube, S. 117 ff. 

8) Zur Geschichte der Kriminalistik insb. Zbinden, S. 21 ff. und die in den Anm. 2 ff. Genannten. 

9) Genauer dazu Geerds, Krim, S. 23 ff. 
10) Hierzu instruktiv Klaus Lüderssen »Kar! Joseph Anton Mittermaier und der Empirismus in der Strafrechtswissenschaft«, JuS 1967-

S. 444 ff., insb. S. 447 f. 
11) Hierzu ausführlicher Geerds Krim, S. 27 f. 
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fassender von Kriminalpädagogik) zweifelhaft blieb 12), war nach wie vor umstritten, wie sich die 
Kriminalistik zur Kriminologie im engeren oder im weiteren Sinne verhält. Bekanntlich faßt man 
die Kriminalistik in der österreichischen Schule, Hans Groß 13) folgend, als ein Teilgebiet der Krimino
logie auf 14), während heute in Deutschland diejenige Ansicht überwiegt, die in der Kriminalistik 
eine selbständige nicht juristische, 0 dem Strafprozeßrecht korrespondierende Disziplin erblickt 15). 

Ist es mithin Aufgabe der Kriminalistik, die Bekämpfung der Kriminalität in der Lebenswirklichkeit 
durch die Strafverfolgungsorgane zu erforschen, darf dabei nicht verkannt werden, daß diese Auf
gabensteIlung sowohl repressiven als auch präventiven Charakter hat 16). 

2. Zur Entwicklung der Kriminalpolizei 

Auch die Entwicklung der Kriminalpolizei gehört in die Neuzeit, wenngleich sich naturgemär~ 
Vorläufer für derartige Gemeinschaftsaufgaben zuständiger Organe bereits im Altertum fest
stellen lassen. 

Doch hat die für die Kriminalpolizei, wie wir sie heute verstehen, wesentliche Entwicklung 
erst mit dem Aufkommen der Polizei begonnen, das eng mit der staatlichen und politischen Ent
wicklung zusammenhängt. Ebenso wie im ausgehenden Mittelalter das Privatstrafrecht durch ein 
öffentlich-rechtliches Strafrecht abgelöst wurde, deutete sich auch im übrigen ein Wandel und Aus
bau der Gemeinschaftsaufgaben an, wie er bereits in den Reichspolizeiordnungen sichtbar wu~de. 
Ausschlaggebend für die Polizei im modernen Sinne ist u. E. aber nicht so sehr der Aufgabenkreis 
als vielmehr eine bestimmte Organisationsform, die man in Deutschland erst nach dem 30jährigen 
Krieg fand und die im 18. jahrhundert dann in den deutschen Territorialstaaten - bezeichnender
weise nicht im Reich - zu einem gewissen Abschluß gelangte 17). 

Aus der Polizei als einem Organ der staatlichen Exekutivgewalt entwickelte sich im 19. und 
20. jahrhundert dann auch hierzulande die Kriminalpolizei, wie wir sie heute kennen. Da über 
Organisation und Ausbildung dieser Kriminalpolizei später noch etwas zu sagen sein wird, muß 
hier einstweilen der Hinweis genügen, daß man die wirkliche Bedeutung der Kriminalpolizei für 
die Verbrechensbekämpfung noch nicht einmal 1877 bei Erlaß der im Zuge der Strafprozeßreform 
geschaffenen Reichsstrafprozeßordnung tatsächlich erfaßt hat. Der Strafprozeßgesetzgeber bezieht 
sich mitunter allgemein auf die Pulizei, häufiger jedoch mit dem bezeichnenden Begriff eines »Hilfs
beamten der Staatsanwaltschaft«. 

3. Zur zivilisatorischen Situation 

Obwohl dieser Überblick sich auf die letzten vier bis fünf Jahrhunderte beschränkt, sollte ohne 
große Ausführungen verständlich sein, in welchem Ausmaße sich auch in dieser relativ kleinen Zeit
spanne die für die Arbeit der Kriminalpolizei ausschlaggebenden zivilisatorischen Gegebenheiten 
verändert haben. 

Hier muß notgedrungen ein Hinweis auf die in der Tat rasanten Fortschritte der Technik und 
des Verkehrs genügen. Ferner hat insbesondere die Entwicklung der Kommunikationsmittel in der 
fraglichen Zeit nicht nur die Lebensgewohnheiten der Menschen, sondern auch die Kriminalität 
und damit die Verbrechensbekämpfung von Grund auf gewandelt. So sind, um nur ein Beispiel 
zu nennen, die reitenden Boten und die uns heute romantisch erscheinenden Postkutschen schon 
im 19. Jahrhundert durch den Telegrafen und das Telefon abgelöst worden; in unserem jahrhundert 

12) Dazu Geerds Krim, S. 26 f. mit weiterem Material. 

13) Zu Groß eingehender Zbinden, S. 28 f., 10 f., Wehner, S. 185 ff. 
14) Nachweise bei Geerds Krim, S. 25 Anmo 76; in diesem Sinne auch Mergen, S. 3 ff. und Niggemeyer, Kriminologie-leitfaden, 

S. 9,13. 

15) In diesem Sinne mit weiteren Nachweisen Geerds Krim, So 25 f. und Zbinden, S. 14, vgl. aber auch S. 1 ff., 9 ff. 

16) Vgl. schon Geerds Krim, S. 25 f., Friedrich Geerds »Erpressung«, in HdwKrim (2. Aufl.) 1-185. 

17) Zur Geschichte der Kriminalpolizei in Deutschland Niggemeyer, HdwKrim 11-19 ff. mit weiterem Material. 
Zur Entwicklung im Ausland vgl.: 
für England Melcher, S. 90 ffo, Arnau, S. 178 ffo, Wehner, S. 65 ff., 90 ff., Kapeller, S. 98 ffo und Walther, So 243 ff.; 
tür Frankreich Melcher, S. 78 ff., Arnau, S. 127 ff., Wehner, S. 73 ff., zu den ersten französischen Detektiven auch Walther, 
S. 133 ff.; vgl. auch Dietrich, S. 59 ffo, 89 Ho; 
für Osterreich Arnau, S. 75 ff.; 
für die Schweiz Arnau, S. 89 ff.; 
für die Vereinigten Staaten Arnau, S. 209 ff., Wehner, S. 103 fL, 192 ff., Dietrich, S. 101 ff., Kapeller, S. 102 ff.; speziell zu den 
Pinkertons Walther, S. 7 ff. 
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sind Funk und Rundfunk als moderne Kommunikationsmittel hinzugekommen. Bereits 1845 - acht 
Jahre nach der Erfindung des Schreibtelegrafen durch Samuel Morse - wird in England ein Mörder, 
der den Ort der Tat mit einem Zug nach London verlassen hatte, mit Hilfe des Bahn-Telegrafen 
schnell gefaßt; als der Täter in seiner auffälligen Quäkerkleidung den Zug verließ, war die Polizei 
bereits zur Stelle 18). 

Ebenso hat aber auch die Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert sowie ihre Weiter
entwicklung etwa in Form der Farbfotografie und die Schaffung des Films die Arbeitsweise der 
Kriminalpolizei nachhaltig beeinflußt 19). Außer an Personen- und Tatortfotografie sowie Foto
grammetrie ist auch an die sich mehr und mehr entwickelnde Makro- und Mikrofotografie zu denken. 

B. Impulse einzelner Wissenschaften für die Verbrechensbekämpfung 

Die nunmehr zu behandelnden Impulse der einzelnen Wissenschaften haben die kriminal
polizeiliche Verbrechensbekämpfung zu verschiedenen Zeitpunkten und mit ganz unterschiedlicher 
I ntensität erreicht 20). 

1. Gerichtliche Medizin 

An erster Stelle ist hier wohl die Medizin zu nennen, deren heutiger Bereich der gerichtlichen 
Medizin sich vorzugsweise mit solchen Umständen befaßt, die kriminalistisch und damit forensisch 
bedeutsam sind. Daß die Medizin relativ früh auf die Verbrechensbekämpfung Einfluß nahm, hängt 
naturgemäß damit zusammen, daß es sich hier um eine verhältnismäßig alte Disziplin handelt 21). 

So könnte man bereits die leibliche Beweisung, wie sie sich vereinzelt schon im mittelalter
lichen Recht findet, als ersten Ansatz medizinischer Einflußnahmen auf den Strafprozeß ansehen. 
Denn von hier führt ein gerader Weg zu den Obduktionen, die, vom 15. Jahrhundert an mehr und 
mehr wissenschaftlich betrieben, sehr schnell für die strafrechtliche Beurteilung von Todesfällen 
wesentlich werden mußten 22). 

Aber erst im 18. und 19. Jahrhundert konstituierte sich in etwa die gerichtliche Medizin im 
heutigen Sinne 23

), deren Domäne zunächst die Tötungsdelikte und insbesondere Kindestötung unter 
Einschluß der Abtreibung war. Vor allem im 19. Jahrhundert verbreiterte sich mit dem Fortschritt 
der Naturwissenschaften auch die Basis der Medizin im Bereich der Verbrechensbekämpfung 24). 

Kennzeichnend hierfür sind u. a. die von dem Belgier Pierre Nysten erforschte Totenstarre und die 
Erkenntnisse der Knochenkunde, die 1889 Lacassagne die sensationelle Identifizierung der Über
reste des Toten von Millery als die des Gerichtsvollziehers Gouffe ermöglichten 25). Ferner gestattete 
es beispielsweise die mikroskopische Histologie - das Mikroskop war an sich schon im 17. Jahr
hundert entdeckt -, allerfeinste Einzelheiten der menschlichen Gewebe in zunehmendem Maße 
zu erfassen oder durch Färbung später sogar sichtbar zu machen. Dies wurde u. a. dem englischen 
Arzt Dr. Crippen zum Verhängnis, der 1910 seine Frau ermordet und zerstückelt hatte; er wurde 
auf der Flucht mit seiner als Jüngling verkleideten Geliebten an Bord des Dampfers »Montrose« - mit 
Hilfe der Funktelegrafie - verhaftet 26). 

Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts gewann dann auch die Pathologie zunehmend Einfluß auf 
die Verbrechensbekämpfung. Sie zeitigte im 19. Jahrhundert einige spektakuläre Erfolge. In Deutsch
land konnte Kocke/1929 dem Versicherungsbetrüger Erich Tetzner nachweisen, daß der im Kraft
wagen an seiner Stelle verbrannte Wanderbursche vor dem Brand getötet worden war 27). 

18) Zu diesem Fall John Tawell siehe genauer Wehner, S. 255 ff. 
19) Vgl. im einzelnen die Darstellung und die weiteren Hinweise bei Huelke, HdwKrim 11-144 f., S. 148, Zbinden, S. 55 ff., Kube, 

S. 140 f.; aus älterer Zeit siehe Groß Hdb, 1-365 ff., 11-327 ff. 
20) Allgemeiner, insb. auch zum 20. jahrhundert Kube, S. 140 ff. Im Folgenden werden die Arbeiten von Arnau und Thorwald 

insb. deshalb verhältnismäßig häufig zitiert, weil sie dem Leser leicht zugänglich sein dürften. 
21) Zu alten Ansätzen der gerichtlichen Medizin Thorwald jahrh., S. 146 ff. 
22) Vgl. u. a. Thorwald jahrh., S. 147 f., Kube, S. 84 ff. insb. auch zu CCB und CCC. 
23) Siehe im einzelnen mit zahlreichen Nachweisen Zbinden, S. 59 ff., Thorwald jahrh., S. 148 ff., Kube, S. 90 ff., zu Vorläufern, 

s. 89 f. 
24) Dazu eingehender Kube, S. 92 ff. 
25) Zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 151 ff. 
26) Eingehender dazu Thorwald Jahrh., S. 211 ff. 
27) Siehe zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 269 ff. 
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Auch die Psychiatrie gewann in dem Maße an Bedeutung, in dem man die Fragen der persön
lichen Verantwortlichkeit ernster nahm, was die wissenschaftliche Begutachtung der Zurechnungs
fähigkeit der Rechtsbrecher als erforderlich erscheinen ließ 28). 

Einen weiteren Aufschwung nahm die gerichtliche Medizin im ausgehenden 19. Jahrhundert 
durch die für die Kriminalistik wichtigen Blutuntersuchungen und andere serologische Methoden 29). 

Das Zurückgreifen der Mediziner auf chemische und insbesondere toxikologische Methoden mag 
die Zuordnung, wie nicht selten bei diesen Überlegungen, zweifelhaft werden lassen. Doch sollte 
es darauf in einer Zeit, welche die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit erkannt hat, 
nicht entscheidend ankommen, zumal auch die gerichtliche Medizin sich nicht ohne weiteres in 
enge Fachgrenzen zwängen läßt. Deshalb sei hier u. a. erwähnt, daß es 1901 dem Deutschen Paul 
Uhlenhuth gelang, mit Hilfe eiweißfällender Seren nicht nur Menschenblut vom Tierblut, sondern 
auch verschiedene Arten von Tierblut zu unterscheiden 30). Schon in demselben Jahre konnte mit 
dieser Entdeckung der Tischlergeselle Ludwig Tessnow überführt werden, der auf Rügen zwei Schul
jungen auf bestialische Weise ermordet hatte 31). Immerhin gab es noch 1904 nach der Ermordung 
der ~neunjährigen Lucie Berlin in der deutschen Hauptstadt erhebliche Schwierigkeiten 32). Doch 
wurden diese nach und nach vermindert und z. T. überwunden 33). Auch hier bewährte sich die 
internationale Zusammenarbeit, wenn man außer an den Deutschen Uhlenhuth etwa an die Öster
reicher Karl Landsteiner 34) und Franz Josef Holzer 35), den Italiener Lattes 36), den Schweden 
O. Ouchterlony 37) und den Engländer R. R. A. Coombs 38) denkt, womit aber bereits die Gegenwart 
erreicht ist. 

2. Toxikologie 

Das für die Naturwissenschaften so bedeutsame 19. Jahrhundert führte auch zum Aufschwung 
einer weiteren für die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung wichtigen Disziplin. Sprechen 
wir heute allgemeiner von der soeben schon erwähnten Chemie, ist es historisch gesehen in diesem 
Rahmen doch wohl korrekter zu sagen, daß die Toxikologie oder Giftkunde sich als ein besonderer 
Zweig der mächtig aufstrebenden Chemie entwickelte und die kriminalistischen Untersuchungs
methoden befruchtete. 

Auslösend wirkten auch hier wieder einige bekannte Kriminalfälle, in denen es gelang, die 
mysteriösen Zusammenhänge von Giftmorden aufzuhellen, die schon seit dem Altertum die Ge
müter der Menschheit bewegt hatten, wie man an z. T. phantastischen Vorstellungen im alten Rom 
und in der Zeit des Mittelalters feststellen kann. Damals waren es vor allem die mit Arsen begangenen 
Giftmordserien an den Fürstenhöfen Frankreichs und Italiens, welche die Welt in Atem hielten 39). 

In neuerer Zeit hatte in Frankreich der Giftmord der Marquise de Brinvilliers großes Aufsehen 
erregt 40). 

Dennoch darf man annehmen, daß der Beginn der eigentlich wissenschaftlichen Toxikologie 
mit dem Wirken von Orfila (1787-1853) in Paris zusammenfällt 41). Den für Arsenik wichtigsten Test 
entdeckte allerdings der englische Chemiker James Marsh 1832 42

). Als es Orfila 1840 gelang, Marie 

28) Quellen bei Jakob Wyrsch lIGerichtliche Psychiatrie. Ein lehrbuch für Juristen und Mediziner«, 2. Auflage, Bern 1955 und 
Zbinden, S. 85. 

29) Zeitgenössisches Material findet sich bei Groß Hdb 1-305, 5. 391 ff., 11-502 ff. 
30) Hierzu siehe die Darstellung bei Thorwald Jahrh., S. 174 ff. 
31) Genauer zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 183 ff. 

32) Zu diesem Kriminalfall Thorwald Stunde, S. 31 ff. 
33) Unglücklich verliefen aber noch die Ermittlungen 1929 in dem Fall Hußmann-Daube; dazu Thorwald Stunde, S. 79 ff. 

34) Siehe Thorwald Stunde, S. 62 ff. 
35) Vgl. Thorwald Stunde, S. 98 H. 

36) Hierzu wiederum Thorwald Stunde, S. 70 ff. 
37) Thorwald Stunde, S. 269 f. 

38) Thorwald Stunde, S. 270 ff. 
39) Zu den Anfängen der Giftkunde im 16. Jahrhundert Kube, S. 87 f. Siehe ferner Thorwald Jahrh., S. 319 ff. 

40) Siehe die Schilderung bei Arnau, S. 133 ff. 

41) Zu Orfila genauer Thorwald Jahrh., S. 322 H. 

42) Vgl. Thorwald Jahrh., S. 323 ff. 
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Lafarge in einem Sensationsprozeß des Giftmordes an ihrem Mann zu überführen 43), schlug er eine 
breite Bresche für die Toxikologie. Aber noch 1913 verwendete der Frankfurter Giftmörder Hopf 
Arsenik und, wie Georg Popp überdies nachweisen konnte, Typhusbakterien. 

Weitere Erfolge verzeichnete die Toxikologie mit der Aufklärung von Mordfällen, in denen 
Pflanzengift eine entscheidene Rolle spielte. Bekanntgeworden ist hier vor allem der Fall des 
belgischen Grafen Bocarme, der zusammen mit seiner Frau 1850 deren Bruder mit Nikotin um
brachte, um ihn zu beerben 44). Der Nachweis eines Pflanzengifts spielte übrigens auch noch in dem 
schon erwähnten Fall Dr. Crippen eine wesentliche Rolle 45). 

3. Kriminalstatistik 

Während die Bedeutung von gerichtlicher Medizin und Toxikologie durch sensationelle Kriminal
fälle augenscheinlich demonstriert wird, trat die Statistik in ganz anderer Form bei der Verbrechens
bekämpfung in Erscheinung. 

Die sich im 19. Jahrhundert bildende Statistik - erinnert sei an den Belgier Quete/et 46) und 
den Deutschen v. Mayr 47

) - befaßte sich im Rahmen der sog. Moralstatistik alsbald auch mit dem 
Phänomen der Kriminalität. Die auf diese Weise erzielten Erkenntnisse waren naturgemäß auch für 
die Polizei und insbesondere für die bei der Verbrechensbekämpfung tätigen Beamten wichtig. 

Dennoch erfolgte die Einflußnahme auf die Verbrechensbekämpfung mehr mittelbar, weil die 
Kriminalstatistik, wie sie im 19. Jahrhundert in Deutschland und in anderen europäischen Ländern 
geschaffen wurde, eine auf den Angaben der Straf justiz basierende Verurteiltenstatistik darstellt 48), 

deren Erkenntnisse zudem nur nach dem Gesetz der großen Zahl Geltung beanspruchen konnten, 
also bei der Aufklärung des Einzelfalles lediglich ein Orientierungsmittel verkörperten. Immerhin 
ist der statistische Ansatz für die neuere Entwicklung nicht unwesentlich. 

4. Ballistik 

Dagegen gewann die Ballistik als forensische Schußwaffenkunde wieder im Zusammenhang 
mit spektakulären Strafsachen Einfluß auf die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung 49). Auch 
hier ist zweifelhaft, ob man von einer selbständigen Disziplin oder von einem Sonderbereich der 
Physik sprechen sollte, was aber aus den genannten Gründen auf sich beruhen mag, weil zumindest 
die spezielle Problematik klar umrissen ist. 

Schon früh - man kann sagen mit Erfindung der Schußwaffen - findet sich das Bestreben, mit 
Hilfe der Mörderkugel oder der Mordwaffe den Täter zu überführen. So wurde beispielsweise im 
Jahre 1835 in London ein Mörder durch eine bei ihm aufgefundene, eine Unregelmäßigkeit zeigende 
Gußform überführt 50). Einige Zeit darauf führte in einem anderen Fall der am Tatort gefundene 
Ladepfropfen aus Zeitungspapier durch Vergleich mit dem Prropfen des nicht abgefeuerten zweiten 
Laufes der Tatpistole zum Ziel, weil es sich jeweils um dieselbe Ausgabe der »Times« handelte 51). 

Aber es verging noch geraume Zeit, bevor man von wirklich wissenschaftlichen Expertisen 
sprechen konnte. Bis dahin zog man lediglich immer häufiger Büchsenmacher als sog. Schießsach
verstandige in Strafverfahren zu Rate. - An der Wiege der forensischen Ballistik stand Professor 
Lacassagne in Lyon, der 1889 bei der genauen Inspektion eines Mordgeschosses die »Längszüge« 

43) Zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 327 ff. - Zu dem ebenfalls sensationellen, 1911 von Frederick Henry Seddon in London 
begangenen Arsenikmord Thorwald Jahrh., S. 389 ft. 

44) Eine Schilderung findet sich bei Thorwald Jahrh., S. 343 ff. 
45) Dazu Thorwald jahlh., S. 383 ff. 

46) Lambert Adolphe Jaques Quetelet (1796-1874); sein bekanntestes, umfassendes Werk »Sur I'homme et le developpement de 
ses facultes ou essai de physique sociale« erschien 1835 in Paris. Zu Quetelet mit weiteren Hinweisen Lüderssen, JuS 1967-448. 

47) Georg v. Mayr wurde vor allem durch den Nachweis der Parallelität der Diebstahlskurve und der Entwicklung der Getreide
preise bekannt. In seinem Hauptwerk »Statistik und Gesellschaftslehre« befaßt sich der 3. Band mit der »Moralstatistik mit 
Einschluß der Kriminalstatistik«; erschienen 19U in Tübingen. 

48) Dazu eingehender E. Roesner »Leitfaden der Kriminalstatistik«, Berlin o. j.; instruktiv auch der überblick bei Josef Soudek 
»Die sozialen Auswirkungen der Konjunkturschwankungen« - Veröff. d. Frankfurter Gesellschaft für Konjunkturförderung 
H. 3 - Bonn 1929 - S. 19 ff. 

49) Einen allgemeinen überblick vermitteln Groß Hdb 11-216 ff. und auch Thorwald lahrh., S. 493 ff. 

50) Zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 493. 

51) Vgl. Thorwald jahrh., S. 493 f. 
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oder »Rillen« feststellte 52). Man erkannte jetzt, daß die unterschiedliche Konstruktion der Läufe 
von Schußwaffen, was die Zahl der nunmehr von der Waffentechnik verwendeten Züge und die 
Größe der infolgedessen verbleibenden Felder anlangte, ein vorzügliches Hilfsmittel war, um die 
Tatwaffe zu ermitteln. Nun war es nicht mehr weit bis zum Vergleich der Tatkugel mit einer aus 
der vermeintlichen Tatwaffe abgefeuerten Kugel, wobei 1898 der Berliner Gerichtschemiker Paul 
Jeserich bereits die Mikrofotografie benutzte 53). Zur Identifizierung der Tatwaffe verwendete man 
bald auch die charakteristischen Spuren, die Schlagbolzen auf der Patronenhülse hinterlassen 54). 

Doch wurde die Ballistik eine derjenigen Disziplinen, die im besonderen Maße in den Vereinigten 
Staaten - vor allem von Calvin H. Goddard (1891 bis 1955) 55) -: gefördert worden ist 56

). 

5. Anthropometrie - Signalementslehre - Daktyloskopie 

Für die wissenschaftliche Kriminalistik besonders bedeutsame Impulse sind von den für den 
heutigen Erkennungsdienst wesentlichen Disziplinen ausgegangen. In der Sprache des 19. Jahr
hunderts handelte es sich um Anthropometrie, Signalementslehre und Daktyloskopie 57). 

In diesem Rahmen ist die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung untrennbar mit dem 
Namen Alphonse Bertillon 58) verknüpft, der als Schreiber der Pariser Präfektur in den 80er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts die Anthropometrie entwickelt hat. Diese Lehre vom Körpermeßverfahren, 
das eine von anderen Umständen unabhängige und unbeeinflußte Identifizierung ermöglichte 59), 

hatte zwar als erkennungsdienstliches Instrument nur eine kurze Blütezeit 60
), weil es bald durch 

bessere Methoden ersetzt wurde, die weniger Gefahrenquellen - z. B. veränderte Maße bei jungen 
Menschen, leichtere Täuschung - aufwiesen. Für uns kommt es aber nicht so sehr auf die Anthro
pometrie als solche, sondern auf das in ihr zum Ausdruck kommende Prinzip der Wissenschaftlichkeit 
an, welches die moderne Kriminalistik auszeichnet. 

Von Bertillon stammt ungeachtet gewisser Vorläufer auch das» Portrait parlE~« 61), das Kernstück 
der Signalementslehre, welche selbstverständlich alsbald auch die Fortschritte der Fotografie nutzte 62). 

Als Bertillon 1880 zum Chef des Gerichtlichen Erkennungsdienstes ernannt wurde, schuf man damit 
in Paris den ersten Erkennungsdienst einer Polizeibehörde. Es ist hier unwesentlich, daß der Klassifi
zierungsfanatismus von Bertillon auch hier seine detaillierten Vorschläge - er kam z. B. auf über 
30 Formen der Nase - für die Praxis unbrauchbar werden ließ. Denn es geht nicht um Einzelheiten, 
sondern um das Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens. 

Die mit Abstand wichtigste erkennungsdienstliche Disziplin wurde jedoch die heute immer 
noch ausschlaggebende Daktyloskopie, die strenggenommen natürlich ein Spezialgebiet der Biologie 
darstellt. - Obwohl Vorläufer sich schon im antiken Vorderasien und vor allem im alten China finden, 
wurde die Daktyloskopie in Europa doch erst seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Ver
brechensbekämpfung systematisch genutzt, obgleich das Problem der Papillarlinien schon früher 
medizinisch erfaßt worden war; durchgesetzt hat sie sich allerdings erst in unserem Jahrhundert 63). 

Gleichzeitig mit den Experimenten, die der Engländer Sir William J. Hersche/1858 als Gouverneur 
des Distrikts Bengalen begann, befaßte sich der schottische Arzt Henry Faulds in Tokio mit den 
Fingerabdrücken. Es kam zu einer wissenschaftlichen Diskussion in der britischen Zeitung »Nature«, 

52) Siehe die Schilderung bei Thorwald Jahrh., S. 495. 

53) Siehe hierzu wiederum Groß Hdb 11-279 ff. 
54) Genauer Groß Hdb 11-288 ff. 
55) Im einzelnen Thorwald Jahrh., S. 525 ff. 

56) Ausführlicher zum Ganzen Thorwald Jahrh., S. 505 ff. 
57) Zur Geschichte des Erkennungsdienstes mit weiteren Nachweisen Huelke, HdwKrim 11-148 ff. 
58) Hierzu siehe u. a. Henry T. F. Rhodes »Alphonse Bertillon. Father of Scientific Detection«, London u. a. 1956, Thorwald Jahrh., 

S. 20 ff., 35 ff., Wehner, S. 111 ff. 
59) Zu den Einzelheiten des Körpermeßverfahrens, der sog. Bertillonage, siehe Groß Hdb 1-416 ff., Huelke, HdwKrim 11-149 f., 

Kube, S. 135 ff., Wehner, S. 120. 

60) Erinnert sei hier an die Identifizierung des Anarchisten Ravachol durch Bertillon als Koenig5tein; vgl. Thorwald Jahrh., 
S. 41 ff. 

61) Dazu Groß Hdb 1-421 ff., Zbinden, S. 51 ff., Kube, S. 137, Wehner, S. 120 f. 

62) Ein photographisches Atelier hatte die Pariser Polizei bereits 1874 eingerichtet; mit der alphabetisch geordneten Sammlung 
von Verbrecherporträts entstand das erste Verbrecheralbum in der modernen Geschichte. 

63) Zur Geschichte der Daktyloskopie siehe insb. Groß Hdb 11-360 ff., Huelke, HdwKrim 11-150 ff., Thorwald Jahrh., 5.27 ff., 74 ff., 
127 ff. 
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die Sir Francis Ga/ton zu seinem 1892 veröffentlichten Standardwerk »Fingerprints« anregte und 
so bewirkte, daß vor allem durch Edward Henry das für die Identifizierung anhand der Finger
abdrücke wesentliche Problem der Klassifizierung gelöst wurde. Damit trat die Daktyloskopie von 
london aus ihren Siegeszug an, mit dem sie bald auch die Anthropometrie verdrängte 64). Bereits 
1905 wurde in london der von den Brüdern Stratton begangene sog. Deptford-Mord mit Hilfe von 
Fingerabdrücken aufgeklärt 65). Und 1911 erschütterte die sensationelle Entwendung der Mona lisa 66) 

die Zuverlässigkeit der Bertillonage selbst in Paris endgültig, weil die von der französischen Kriminal
polizei vergeblich versuchte, durch die Italiener - mit Glück - gelungene Aufklärung der Tat mit 
der Daktyloskopie eine Kleinigkeit gewesen wäre. 

6. Biologie 

Eine weitere, für die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung wesentliche Disziplin ist die 
schon in anderem Zusammenhange erwähnte Biologie, die hier als solche behandelt werden soll. 
Daß im 19. jahrhundert mit der Entwicklung der Biologie auch deren Methoden mehr und mehr 
Einfluß auf die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung nahmen, zeigt insoweit besonders deut
lich das 1893 erschienene, von dem Grazer Untersuchungsrichter Hans Groß verfaßte »Handbuch 
für Untersuchungsrichter«. Hier wird z. B. im Zusammenhang mit der Spurenkunde erstmalig um
fassender auf die Bedeutung der Erd- und Staubspuren 67) sowie auf die kriminalistische Bedeutung 
der Haare 68) hingewiesen. 

Um die jahrhundertwende erhielten Kriminalisten der europäischen länder dann auch Gelegen
heit, die Erkenntnisse dieser Wissenschaft für die lösung von Kriminalfällen zu nutzen. Die von dem 
Frankfurter Gerichtschemiker Georg Popp ausgewerteten Erdspuren halfen z. B. wesentlich, die Er
mordung Margarethe Filberts bei Rockenhausen/Pfalz durch Andreas Schlicker aufzuklären 69). An 
Hand von Haaranalysen wurde 1909 in Paris louise Rosella Rousseau überführt, die sechzehnjährige 
Germaine Bichou ermordet zu haben 70). 

In derselben Richtung liegen die kriminalistisch bedeutsamen Untersuchungen des Fingernagel
schmutzes 71). 

7. Chemie 

In engem Zusammenhang mit den Erkenntnissen der Biologie stehen - wie angedeutet - die 
Methoden der sich mächtig entwickelnden Chemie, die wegen der bestehenden Abgrenzungs
schwierigkeiten ebenfalls schon genannt worden ist. Und die Fotografie ist wegen der allgemeineren 
Bedeutung bereits einleitend hervorgehoben worden. 

Bekannt wurden chemische Methoden, wenn man von der bereits behandelten Toxikologie 
absieht, vor allem durch die chemischen Staubuntersuchungen, wie sie in erster linie von dem 
Franzosen Edmond Locard gefördert worden sind. Auch hier unterstrichen sensationelle Kriminal
fälle die Bedeutung des Beitrags der Wissenschaften zur Verbrechensbekämpfung. So überführte 
Locard 1911 mit Staubanalysen eine Falschmünzerbande 72). Der Niederländer j. C. van Ledden
Hulsebosch erfand den kriminalistischen Staubsauger und lieferte damit ein vorzügliches Instrument 
für derartige Fälle. In Berlin half August Brüning 1913, den berüchtigten Hehler Markowitz mit Hilfe 
von Braunkohlenasche aus einem aufgebrochenen Kassenschrank dingfest zu machen 73). 

64) Zur Daktyloskopie allgemeiner mit weiteren Quellen Groß Hdb 11-366 ff., Zbinden, S. 53 ff., Kube, S. 137 ff., Wehner, 
S. 137 ff., 159 ff. Zu der besonderen Rolle von Juan Vucetich in Argentinien Thorwald Jahrh., S. 67 ff. 

65) Zu diesem Fall Thorwald Jahrh., S. 92 tt. 
66) Geschildert bei Wehner, S. 132 ff. und Thorwald Jahrh., S. 103 ff. 
67) Groß Hdb 1-329 ff., 335 f. 
68) Groß Hdb 1-308 ff. 
69) Schilderung bei Thorwald Stunde, S. 295 ff.; schon 1904 hatte Popp die Erdspurenanalyse im Fall laubach mit Erfolg angewen

det, Thorwald Stunde, S. 301 f. 
70) Zu diesem Fall Thorwald Stunde, S. 312 ff. 
71) Einige Hinweise bei Zbinden, S. 78. Der Fingernagelschmutz war auch im Fall laubach bedeutsam, Thorwald Stunde, S. 301 f 

72) Näher dazu Thorwald Stunde, S. 345 f. 
73) Siehe im einzelnen Thorwald Stunde, S. 352 ff. 
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8. Physik 

Ebenso verschaffte sich das Gesamtgebiet der Physik im 19. Jahrhundert immer mehr Geltung 
im Bereich der wissenschaftlichen Kriminalistik. 

Da die Bedeutung des Mikroskops bereits erwähnt wurde, sei hier nur noch gesagt, daß im 
Jahre 1903 das sehr vielleistungsstärkere Ultramikroskop und im Jahre 1933 das Elektronenmikroskop 
geschaffen wurde, was naturgemäß auch Medizinern und anderen Naturwissenschaftlern bessere 
Erkenntnismöglichkeiten bot. 

Die Entdeckung des infraroten Lichts ermöglichte es, ursprüngliche Texte, die später verändert 
worden waren, wieder sichtbar zu machen. Ähnliches läßt sich mit ultravioletten Strahlen erreichen, 
die aufgrund einer fotochemischen Wirkung entdeckt wurden 74). Die erste Quarzlampe, die man 
für diese Zwecke auch in der Verbrechensbekämpfung benutzt, wurde im Jahre 1904 konstruiert. 

Schließlich sind noch die Röntgenstrahlen, die 1895 gefunden wurden, zu erwähnen, obwohl 
sie im wesentlichen erst in der Gegenwart für die Verbrechensbekämpfung nutzbar gemacht worden 
sind 75). 

9. Dechiffrierkunde 

Die Dechiffrierkunde bezieht sich, wie schon ihr Name erkennen läßt, auf Geheimschriften. 
Sie ist die Lehre von den sichtbaren und unsichtbaren Geheimschriften 76). 

Beim Dechiffrieren latenter, d. h. unsichtbarer Geheimschriften bedient man sich seit langem 
chemischer und auch physikalischer Methoden, z. B. der soeben erwähnten ultravioletten Strahlen. 

Ein anderes Gebiet der Dechiffrierkunde ist das Entschlüsseln von Geheimcodes. Hierbei wirken 
auch Sprachwissenschaftler und insbesondere Phonetiker mit. 

Die Dechiffrierkunde spielt kriminalistisch nach wie vor insbesondere im Bereich der Spionage 
eine gewisse Rolle. 

10. Schriftvergleichung 

Die Schriftvergleichung wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem als Handschriften
vergleichung von den Psychologen entwickelt. Es geht hier um die Ermittlung schreibender Ver
brecher 77). Insoweit ist die Handschriftenvergleichung von der Graphologie zu unterscheiden, die 
aus dem Schriftbild etwas über den Charakter des Schreibers zu entnehmen sucht 78). Diese Möglich
keiten sind u. E. zu unsicher und zu umstritten, um sie als kriminalistisch bedeutsames Erkenntnis
mittel zu werten 79). Eine unheilvolle Rolle spielt die noch wenig entwickelte Handschriftenverglei
chung in der Affäre Dreyfus 80), die um die Jahrhundertwende Frankreich erschütterte. Bertillon 
schrieb das »bordereau« genannte Dokument fälschlich Dreyfus zu. 

11. Aussagepsychologie 

Mit der Entwicklung der Psychologie wurde insbesondere die Vernehmung und die den Kern 
der Vernehmung bildende Aussage ein bevorzugtes Objekt wissenschaftlicher Forschung 81 ). Diese 
Aussagepsychologie, die insbesondere wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über die Glaub
würdigkeit der Aussagen von Beschuldigten und von Zeugen zu erlangen sucht, nahm von der 
Jahrhundertwende an nachhaltigen Einfluß auf die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung und 
auf die Behandlung der Strafsachen. Eine große Rolle spielten schon damals die Aussagen von 

74) Allgemeiner hierzu Groß Hdb 1-337 ff. 
75) Siehe aber auch dazu schon Groß Hdb 1-349 ff. 
76) Hierzu mit weiteren Nachweisen Huelke, HdwKrim 11-185 ff., Zbinden, S. 53. 

77) Hierzu mit weiteren Nachweisen Hans Schneickert »Die Handschrift im Rechts- und Verkehrslebene, 2. Auf!., Berlin 1939; 
insoweit wenig ergiebig Minna Becker, HdwKrim 1-371 H. - Sehr knapp noch Groß Hdb 1-323. 

78) Dazu Becker, HdwKrim 1-369 ff. 

79) Dazu und zu anderen nicht voll anerkannten Methoden Zbinden, S. 93 ff. 

80) Hierzu einiges Material bei Wehner, S. 131 f. 

81) Siehe aus älterer Zeit z. B. Groß Hdb 1-66 ff. und' aus neuerer Zeit Kube, S. 145 f. Zu Vorläufern der (modernen) Psychologie 
im Bereich der Verbrechensbekämpfung Kube, S. 95 f. und zu Stellungnahmen aus der letzten Epoche der »vorwissenschaftlichen 
Kriminalistik« (19. Jahrhundert), S. 110 ff. 
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Jugendlichen in Strafsachen, die Sittlichkeitsdelikte betrafen 82). Auch hier haben einige sensationelle 
Kriminalfälle die Bedeutung, aber auch die Zweifel an den Erkenntnissen der Vernehmungspsycho
logie unterstützt. Immerhin läßt sich nicht bestreiten, daß auch diese Wissenschaft einen für die 
kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung überaus bedeutsamen Beitrag geleistet hat 83). 

C. Auswirkungen auf die Organisation der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung 

Diese sich gerade im 19. und im beginnenden 20 .. Jahrhundert gewaltig vermehrenden und 
vertiefenden Einflußnahmen der Wissenschaften auf die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämp
fung sind schon in der Vergangenheit naturgemäß nicht ohne Konsequenzen für die Organisation 
und auch die Ausbildung der deutschen Kriminalpolizei geblieben. 

1. über die Organisation und die Ausbildung der Kriminalpolizei 

Diese Auswirkungen können und brauchen hier selbstverständlich nur kurz angedeutet zu 
werden. Doch sind sie für das Verstehen der gegenwärtigen Situation unerläßlich. 

Hand in Hand mit der Anerkennung eines öffentlichen Strafrechts und mit dem Durchbruch 
des dieser Konzeption entsprechenden Inquisitionsprozesses des gemeinen Rechts entwickelte sich 
die Polizei als eine selbständige Institution. Nach zaghaften Vorläufern, z. B. in Preußen dem Amts
hauptmann als Sicherheitsorgan, führte die hoffnungslose Lage gerade der Verbrechensbekämpfung 
nach dem 30jährigen Krieg zu umfassenden staatlichen Maßnahmen, die schließlich auch mit institu
tionellen Konsequenzen verbunden waren 84). 

Auf die Zeit der Gaunerlisten und -mandate 85) sowie der Generalvisitationen folgten in· der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Bemühungen, die zu einer selbständigen Polizeiorganisation in den 
deutschen Ländern führten 86). So wurde beispielsweise 1799 aus der Berliner Polizei das sicherheits
polizeiliche Ressort herausgelöst und der neuen Immediat-Kriminalkommission übertragen. Diese 
Kommission schuf sich selbst eine Kriminalpolizei, die zunächst aus nur sechs Beamten bestand. 
Das 19. Jahrhundert brachte dann die planmäßige Organisation der Kriminalpolizei auf Länder
ebene; z. B. wurde beim Berliner Polizeipräsidenten jetzt ein Sicherheitsbüro eingerichtet, dem 
allein 130 Mann unterstanden 87). Die Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Straf justiz 
wurde neu geregelt und im Zuge der Strafprozeßreform umgestaltet 88). Erste Versuche einer über
regionalen Zentralisierung sind festzustellen 89). Doch gelang es weder damals noch alsbald nach 
dem ersten Weltkrieg, eine »Reichskriminalpolizei« zu schaffen 90). 

Die im Aufbau befindliche Kriminalpolizei machte sich in den meisten deutschen Ländern 
sofort die oben geschilderten Erkenntnisse der Wissenschaften zunutze. Schon die Immediat
Kriminalkommission hatte begonnen, eine Reihe von Listen zu führen, die später vom Sicherheits
büro des Berliner Polizeipräsidiums übernommen und durch karteimäßig erfaßte Personenbeschrei
bungen ergänzt wurden. 1876 wurde für die Zwecke der Identifizierung das »Verbrecheralbum« 
eingeführt, das im wesentlichen nach Deliktsgruppen gegliedert war 91

). 

Im übrigen begnügte sich die Polizei jedoch zunächst damit, bei entsprechenden Strafsachen 
Sachverständige der oben erwähnten Disziplinen beizuziehen 92). Erst in den Jahren unmittelbar 
vor dem ersten Weltkrieg finden sich dann auch in Deutschland zaghafte Ansätze zu Polizeilabora-

82) Einen guten überblick über die Entwicklung vermittelt Undeutsch, HdwKrim 1-210 ff. 
83) Aus dem kriminalistischen Schrifttum vgl. hier z. B. Albert Hellwig »Psychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbestands

ermittlungen«, 4. Aufl., Stuttgart 1951, Franz Meinert »Aussagefehler und Zeugenprüfung in der kriminalistischen Praxis«, 
Hamburg 1948, Meixner 1-101 ff. 

84) Genauer zur Entwicklung Niggemeyer, HdwKrim 11-19 ff., Holle, BKA 195612, S. 7 ff., Ullrich, S. 24 ff., 29 ff., Kube, S. 123 ff. 

85) Vgl. dazu Kube, S. 132 f. 
86) Hierzu einiges Material bei Ullrich, S. 32 ff. 

87) Allgemein siehe Ullrich, S. 39 ff. 
88) Einiges Material für einzelne deutsche länder bei Zirpins, Ermittlungsverfahren, S. 13 ff., Kube. S. 126 ff., Arnau, S. 49 ff. 
89) Zum Ganzen näher Niggemeyer, HdwKrim 11-19 f., S. 25 ff. sowie Ullrich S. 44 ff. und zur Entwicklung in einigen anderen 

deutschen ländern S. 75-149, Ullrich, S. 150 ff. zur weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert. 

90) Zur Entwicklung nach dem 1. Weltkrieg Arnau, S. 60 ff. und Ullrich, S. 174 ff., 226 ff. 
91) Ausführlicher zur damaligen kriminalpolizeilichen Arbeit Niggemeyer, HdwKrim 11-21 ff., zum Verbrecheralbum Kube, S. 133 ff. 

92) Hierzu und zum Folgenden Huelke, HdwKrim 11-139 ff. zugleich auch zur ausländischen Entwicklung. 
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torien 93), weil die Kriminalpolizei erkannt hatte, daß jedenfalls bei den wichtigsten Disziplinen 
die Erkenntnismittel der Wissenschaft in die Polizei integriert werden mußten, um eine schnelle 
und umfangreiche Ermittlungstätigkeit zu gewährleisten. Größere kriminaltechnische Institute ent
standen allerdings erst nach 1937 94). Anders als in Österreich gab es in Deutschland keine eigens 
der Verbrechensbekämpfung gewidmeten Universitätsinstitute, sondern es fungierten einzelne von 
diesen als Außenstationen mit begrenzter Kompetenz. Eine gewisse Sonderrolle spielte lediglich 
die gerichtliche Medizin, die sich innerhalb der Medizinischen Fakultäten konstituiert hatte und 
die immer besser mit Instituten und den entsprechenden Hilfsmitteln ausgerüstet wurde. 

In die Jahre vor dem ersten Weltkrieg fallen auch die Anfänge der Weiblichen Kriminalpolizei in 
Deutschland 95). Sie entwickelte sich aus Polizeifürsorgerinnen und der sog. Frauen-Wohlfahrtspolizei. 
Aber noch in den 20er Jahren waren die Organisationsformen in den einzelnen Ländern sehr ver
schieden. Erst 1937 kam es im Zuge der Umorganisation der gesamten Kriminalpolizei zu einer 
reichseinheitlichen Regelung, welche Organisation und Aufgabenkreise der Weiblichen Kriminal
polizei in etwa so festsetzte, wie wir es heute kennen. 

Der im Zusammenhang damit erfolgende Aufbau einer Reichskriminalpolizei war auch das für 
die Organisation der Kriminalpolizei bemerkenswerteste Ereignis, das allerdings durch die obwal
tende nationalsozialistische Konzeption und die sich aus ihr ergebenden Gefahren erheblich ent
wertet worden ist und die jüngste Entwicklung arg belastet hat 96). 

2. Die Interpol- als Keimzelle internationaler Zusammenarbeit 

Den Versuchen einer Koordinierung der deutschen Länder bei der kriminalpolizeilichen Ver
brechensbekämpfung entspricht eine am Vorabend des ersten Weltkriegs ergriffene, für die inter
nationale Zusammenarbeit wichtige Initiative, die 1914 zum ersten internationalen Kriminalpolizei
kongreß in Monaco führte. 

Dieser infolge des Weltkriegs zunächst gescheiterte Plan wurde alsbald nach Kriegsende wieder 
aufgegriffen. Auf dem internationalen Polizeikongreß in Wien wurde 1923 die »Internationale 
Kriminalpolizeiliche Kommission« (IKK) gegründet, der 1932 bereits 30 Staaten angehörten und 
deren Tätigkeit als» Interpol« schnell weltweiten Ruf erlangte 97). 

Diese Institutionalisierung auf internationaler Ebene entspricht in dem uns besonders inter
essierenden Bereich völlig der oben augenscheinlich zum Ausdruck gekommenen Internationalität 
der Wissenschaft. Noch wichtiger als die im begrenzten Bereich erfolgte Koordinierung der Exekutive 
war der durch die Interpol angeregte, verbreiterte und vertiefte Erfahrungsaustausch, durch den nicht 
zuletzt die für die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung wesentlichen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse schnell auch in anderen Ländern bekannt wurden 98). 

11. Die gegenwärtige Situation 

An den Überblick über die geschichtliche Entwicklung soll sich nun eine Analyse der gegen
wärtigen Situation anschließen, die selbstverständlich ebenfalls nur in' großen Zügen umrissen 
werden kann. 

A. Zur allgemeinen Lage 

Die allgemeine Lage läßt sich, was die Bedeutung der Wissenschaften für die kriminalpolizeiliche 
Verbrechensbekämpfung anlangt, am besten wohl so charakterisieren, daß die Einflüsse nicht nur 
z. T. sehr tiefgreifend, sondern insgesamt nahezu unüberschaubar geworden sind. Die bekannten 

93) Zur ausländischen und auch zur deutschen Entwicklung siehe Zbinden, S. 35 ff., Thorwald Jahrh., S. 457 ff. 

94) Dazu mit weiteren Nachweisen Kube, S. 144 f., auch Thorwald Jahrh., S. 465 f. 

95) Zum Folgenden ebenfalls Niggemeyer, HdwKrim 11-41 ff., Arnau, S. 72 f. 

96) Zur Situation der Kriminalpolizei im NS-Staat Arnau, S. 62 ff., Thorwald Jahrh., S. 464 ff., Ullrich, S. 238 ff. 
97) Zur Entwicklung der Interpol Niggemeyer, HdwKrim 11-39 ff., Holle, BKA 1956/2, S. 163 ff., Zbinden, S. 39 f., Ullrich, S. 197 H., 

Arnau, S. 274 ff. 
98) Instruktiv hierzu Zbinden, 5. 38 ff., insb. auch auf einschlägige Zeitschriften und Vereinigungen eingehend. 
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Schwierigkeiten der Verbrechensbekämpfung in unseren Tagen hängen in der Tat wesentlich damit 
zusammen, daß die Kriminalpolizei - von der Straf justiz ganz zu schweigen - bei allem guten Willen 
nicht mehr in der Lage war und ist, die vielfältigen Erkenntnisse und Anregungen der einzelnen 
Wissenschaften wirklich zu verkraften, wenngleich die Lage in dem einen Bereich besser als in 
dem anderen ist. 

Bevor wir aber die weitere Entwicklung und neuralgische Punkte einiger Disziplinen aufzeigen, 
wobei wir uns immer auf das für die Kriminalistik unmittelbar Bedeutsame beschränken, seien einige 
Punkte noch kurz vorab behandelt, weil sie von allgemeiner Bedeutung sind. 

1. Grundlagenforschung 

Zunächst einmal ist wiederum auf die für die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung 
wesentliche Grundlagenforschung hinzuweisen, die auch hier jedoch insoweit ausgeklammert wer
den muß, als sie nur über die Kriminologie - d. h. mittelbar - für den Kriminalisten wesentlich wird. 

Dabei steht außer Zweifel, daß auch diesem Bereich der Grundlagenforschung, der nicht nur 
durch die Rechtswissenschaft, sondern vor allem durch Medizin, Biologie, Psychologie, Soziologie 
und insbesondere durch die Kriminologie betrieben wird, eine erhebliche Bedeutung für die 
kriminalpolizeiliche Arbeit zukommt. Die Lage ist für den Kriminalbeamten deshalb besonders 
kompliziert, weil die Spezialisierung bewirkt hat, daß heute nicht nur die verschiedenen Disziplinen, 
sondern mitunter auch die Spezialgebiete einiger Disziplinen nahezu unverbunden nebeneinander
stehen, folglich nur sehr schwer ein klarer Überblick zu erlangen ist. 

2. Verkehr und Kommunikationsmittel 

Im Bereiche der für die Kriminalität und ihre Bekämpfung wesentlichen Umstände haben die 
Formen des Verkehrs und die Mittel der Kommunikation sich sehr schnell weiterentwickelt. 

Neben Eisenbahn und Schiff sind im Personen- und Güterverkehr der Kraftwagen und das Flug
zeug getreten. Dies bedeutet neue Ebenen der Kriminalität, aber auch neue Mittel der Verbrechens
bekämpfung. 

Zur Verfeinerung und Ausweitung von Fernsprech- und Funkverkehr sowie zur zunehmenden 
Bedeutung des Rundfunks ist in unserer Zeit das Fernsehen hinzugetreten, das sich schnell zu einem 
Massenkommunikationsmittel ersten Ranges entwickelt hat. 

3. Polizeiliche Kriminalstatistik 

Seit 1953 ist auf Initiative des Bundeskriminalamtes im Bereiche der Kriminalstatistik eine 
Regelung getroffen worden, die ganz besonders auf die Belange der Kriminalpolizei abstellt - es 
handelt sich um die Polizeiliche Kriminalstatistik. Diese Statistik, die im Gegensatz zur amtlichen 
Kriminalstatistik vor allem eine Tatenstatistik ist, gibt nicht nur Auskunft über die Arbeitsbelastung 
der Kriminalpolizei und ihre Schwerpunkte, sondern enthält auch andere für die kriminalpolizeiliche 
Verbrechensbekämpfung wichtige Daten 99). 

4. Datenverarbeitung 

Allgemein besonders bedeutsam für die Verbrechensbekämpfung ist, obwohl hier die Zukunfts
aspekte noch gewichtiger sein dürften, die moderne Datenverarbeitung. Sie findet schon heute trotz 
gewisser Schwierigkeiten mehr und mehr Eingang in diesen Bereich unseres öffentlichen Lebens 100). 

99) Hierzu Ralf Holle »Die Polizeiliche Kriminalstatistik«, Kriminalistik 1955-7 ff. 

100) Dazu eingehender mit weiteren Hinweisen Kaleth, BKA 1961/3, Schöffler, Technik, S. 167 ff. und allgemeiner leszczynski, 
Technik, S. 241 ff. 
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B. Zur gegenwärtigen Bedeutung einzelner Disziplinen 

Die gegenwärtige Bedeutung einzelner Disziplinen für die kriminalpolizeiliche Verbrechens
bekämpfung erklärt sich z. T. schon aus dem zur Geschichte Gesagten. H'ier können wir uns daher 
kurz fassen, um demgegenüber neue Aspekte oder Schwerpunkte etwas deutlicher herauszustellen. 

Es bedarf hier keiner Worte, um darzutun, daß die Bedeutung der Fotografie und des Films 101) 

für die Kriminalistik in der Gegenwart noch zugenommen hat 102). 

1. Erkennungsdienst 

Im Bereiche des Erkennungsdienstes dominiert nach wie vor, wenn man von der durch Foto
grafie ergäri'zten Personenbeschreibung 103) absieht, die Daktyloskopie 104). Auch diese Disziplin hat 
in jüngerer Zeit wieder einige sensationelle Erfolge verzeichnen können. Durch Fingerabdrücke auf 
einer Flasche wurde 1948 in England Peter Griffith als Entführer und Mörder der kleinen June Devancy 
überführt; es war die Kontrollüberprüfung Nr. 46253 der Bevölkerung des betreffenden Ortes 105). 

Sicherer als früher hat man auch die z. T. vergleichbare Problematik der Fußspuren erfaßt 106). 

Insgesamt gesehen bereitet weniger die wissenschaftliche Fundierung als die Handhabung in 
der Praxis bei den inzwischen groß gewordenen Zahlen und dem daraus folgenden Zwang zu über
regionaler oder gar internationaler Zusammenarbeit Kopfzerbrechen. Dies führt in die soeben 
erwähnte Problematik der Datenverarbeitung, die hier z. T. schon Abhilfe geschaffen hat. 

2. Medizin 

Sehen wir bei der Medizin von anderen Fachbereichen 107). und insbesondere auch von der 
Psychiatrie 108) ab, die nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern auch in der täglichen Arbeit 
der Kriminalpolizei immer wieder wesentlich werden können, so liegt das Schwergewicht nach wie 
vor bei der gerichtlichen Medizin, die inzwischen mit Instituten und Personal an den deutschen 
Universitäten relativ gut ausgestattet ist. 

Außer der Todesfeststellung und den leichenuntersuchungen 109) spielen nach wie vor Körper
verletzungen eine erhebliche Rolle, wobei die moderne Technik kompliziert wirkt 110). Dies ist 
insbesondere auch bei den Verkehrsdelikten der Fall, die gewaltig zuge'nommen haben 111). 

Daneben spielen nach wie vor die Blutuntersuchungen, bei denen heute außer Blutgruppen
untersuchungen auch Expertisen zur Feststellung der Vaterschaft und vor allem Analysen des Blut
alkoholgehalts besonders zu erwähnen sind, eine wesentliche Rolle. Selbstverständlich haben die 
Methoden sich weiter verfeinert 112), wie insbesondere bei dem Schweizer Fall Jaccoud 113) und bei 
dem deutschen Fall lindörfer 114) deutlich geworden ist. Auch Körpersekrete wie Schweiß, Scheiden
schleim, Samenspuren, Speichel und dergl. sowie Kot, Urin und andere Ausscheidungen 115) bieten 
heute sehr viel sichere Anhaltspunkte für die Aufklärung des Sachverhalts. 

101) Speziell zu dem für die Ausbildung wichtigen Unterrichtsfilm Zbinden, S. 42 f. 

102) Das gilt für die Röntgenfotografie wie für die Fotografie bei physikalischen Untersuchungsmethoden überhaupt. Vg!. allgemein 
Huelke, HdwKrim 11-144 ff .. Zbinden, S. 55 ff., Gallus, Technik, S. 141 ff., Speziell zur Farbfotografie Zbinden, S. 57 ff. 

103) Dazu in neuerer Zeit umfassend Drescher, BKA 1961/2. 

104) Zum neu esten Stand siehe die Darstellung bei Huelke, HdwKrim 11-152 ff., Zbinden, S. 70, Ernst Steinwender »Daktyloskopie. 
Bedeutung und Anwendung«, BKA 1955/1. 

105) Hinzu kamen übereinstimmende Fußabdrücke und Blutspritzer an seiner jacke, die der Blutgruppe des Opfers entsprachen. 
Zum Ganzen eingehender Thorwald jahrh., S. 135 ff., Wehner, S. 171 ff. 

106) Siehe z. B. Huelke, HdwKrim 11-159 f., Zbinden, S. 69 und schon Groß, Hdb 11-441 ff. 
107) Z. B. der Zahnmedizin - dazu schon Groß Hdb 1-400 ff., neuere Hinweise bei Wigger, BKA 1965/1-3, S. 425 ff.; zur Veterinär

medizin Material bei Zbinden, S. 85 f. 

108) Zu den Quellen vg!. oben Anm. 28. 

109) Hierzu mit weiteren Quellen Albert Ponsold (Hrsg.) »Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Für Mediziner und juristen«, Stutt-
gart 1967, Mueller, HdwKrim 1-277 ff., S. 279 ff., 300 ff., LeMoyne Snyder, S. 60 ff., 193-262, 333-363. 

110) Vg!. - auch wegen weiterer Literatur - Mueller, HdwKrim 1-282 ff., LeMoyne Snyder, S. 114 ff. 
111) Näher dazu Mueller, HdwKrim 1-296 ff.; vg!. auch unten Anm. 159. 

112) Zum gegenwärtigen Stande mit weiteren Nachweisen Mueller, HdwKrim 1-275 ff., S. 303 ff., Mueller Kriminaltechnik, S. 167 ff., 
Zbinden, S. 71,86, LeMoyne Snyder, S. 53 ff., Berg, Kriminaltechnik, S. 99 ff., Wigger, BKA 1965/1-3, S. 360 ff. und aus früherer 
Zeit Groß, Hdb 11-474 ff. 

113) Dazu Thorwald Stunde, S. 208 ff., Arnau, S. 96 ff. 
114) Hierzu Thorwald Stunde, S. 264 ff. 
115) Einen überblick vermitteln Wigger, BKA 1965/1-3, S. 387 ff., Zbinden, S. 71 ff. und für die ältere Zeit bereits Groß, Hdb 1-305. 
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3. Biologie 

Trotz des großen Aufschwungs der Biologie hat sich die kriminalistische Bedeutung dieser 
Wissenschaft bisher leider noch nicht erheblich geändert 116). Vielleicht ist dies aber auch nur bei 
einer Integration von Biologen in Polizei laboratorien oder bei besser als bisher synchronisierter 
Zusammenarbeit mit Universitätsinstituten oder dgl. möglich. 

Die Voraussetzungen für eine intensivere Anwendung biologischer Methoden sind jedenfalls 
in der modernen Verbrechensbekämpfung überaus günstig. Die schon erwähnten Boden- und Staub
untersuchungen 117) haben in den letzten Jahren des öfteren sensationelle Erfolge bei Ermittlungen 
gezeitigt. Besonders bemerkenswert ist ein australischer Fall aus dem Jahre 1960. Der Täter Stephen 
leslie Bradley, der in einem Vorort Sydneys den achtjährigen Graeme Thornes als Kidnapper entführt 
und getötet hatte, wurde vor allem aufgrund einer seltenen Kombination von Cypressenarten in 
seinem Vorgarten ermittelt 118). 

Seit den 30er Jahren sind neue Methoden der Haaranalyse 119) und der Textiluntersuchung 120) 

hinzugekommen. Nach bemerkenswerten Beiträgen der Schweizer Max Frei-Sulzer (Zürich) und E. P. 
Martin (Basel) spielte in dem Fall Flittner, der sich 1963 am Kahler See im nördlichsten Bayern unweit 
von Frankfurt am Main ereignete, ein seidenes Halstuch die entscheidende Rolle 121). 

Im Rahmen der Urkundenuntersuchung ist die Biologie vor allem für die Schriftträger auf
schlußreich 122); wichtiger aber sind wohl auch insoweit chemische und physikalische Untersuchungs
methoden 123). 

Mit der Biologie hängen auch andere Naturwissenschaften zusammen, die wie Botanik, Zoologie, 
Meteorologie, Geologie, Mineralogie und Gemologie immer wieder einmal für die Verbrechens
aufklärung bedeutsam werden können 124). 

4. Chemie 

Auch die schon in den Anfängen der wissenschaftlichen Kriminalistik wichtige Toxikologie 125) 

hat weiterhin eine führende Rolle unter den Fachgebieten der Chemie inne 126), wenngleich Krisen 
wie in dem französischen Monstrefall Marie Besnard (13 Todesfälle von 1927 bis 1949) 127) und 
neue Entwicklungen - wie beim E 605 128) - nicht ausgeschlossen sind. Im Falle Barlow 129) erwies 
sich, daß Insulin nicht nur ein Heilmittel ist, sondern auch ein Gift darstellen kann. 

In diesen Rahmen gehören strenggenommen auch die bekannten Methoden zum Nachweis 
des Blutalkoholgehalts, der im Zusammenhang mit dem modernen Verkehr sehr bedeutsam 
geworden ist 130). 

Oberhaupt sind die mikrochemischen Analysenmethoden erheblich ausgebaut worden 131). 

Spektakuläre Erfolge hat man damit bei Sprengstoffdelikten und bei der Aufklärung von Flugzeug-

116) Auch das Verhältnis zur Kriminalbiologie, die z. T. immer noch mit der Kriminologie gleichgesetzt wird, ist oft nicht einfach 
zu bestimmen; zur Kriminalbiologie siehe die Hinweise bei Zbmden, S. 87. Zur Mikrobiologie eingehender Martin, Kriminal
technik, S. 109 ff., vgl. auch Martin, BKA 1955/2, S. 91 ff. und Wigger, BKA 196511-3, S. 483 ff. 

117) Neueres Schrifttum bei Zbinden, s. 77 f. 
118) Ausführlich zum Ganzen Thorwald Stunde, S. 426 ff.; vgl. auch Kapeller, S. 15 f. 

119) Kritisch insoweit aber der Fall Coolidge (USA 1964); vgl. Thorwald Stunde, S. 515 ff. - Hinweise bei Wigger, BKA 196511-3, 
S. 411 ff. 

l~D) Siehe z. B. Reumuth, Kriminaltechnik, S. 131 ff.i Ansätze schon bei Groß, Hdb 1-323 ff. 

121) Ausführliche Darstellung bei Thorwalt:f Stunde, S. 459 ff. 
122) Vgl. dazu u. a. Huelke, HdwKrim 11-177 f., S. 183 ff. 

123) Einen überblick vermitteln Windhaber, BKA 1955/2, S. 169 ff. und Wigger, BKA 1965/1-3, S. 187 ff. 
124) Weiterführendes Material bei Specht, Ermittlungsverfahren, S. 135 ff., Zbinden, S. 89 f., Wigger, BKA 196511-3, S. 447 ff. und 

schon bei Groß, Hdb 1-358 ff. 
125) Zum neu esten Stand Weinig, HdwKrim 1-333 ff., Specht, HdwKrim 1-109 ff., S. 117, LeMoyne Snyder, S. 263 ff., Schreiber, 

BKA 1955/2, S. 55 ff. und Wigger, BKA 1965/1-3, S. 339 ff., siehe ferner auch Arnau, S. 316 ff. 
126) Allgemeiner zur Chemie in der Kriminalistik Zbinden, S. 88 f., Leszczynski, Kriminaltechnik, S. 25 ff., Smie, BKA 1955/2, 

S. 45 ff. 
127) Vgl. hierzu Thorwald Jahrh., S. 403 ff. 

128) In diesem Zusammenhang vgl. zu dem deutschen Fall Christa Lehmann Thorwald lahrh., S. 445 ff. 

129) Vgl. Thorwald Jahrh., S. 481 ff. 

130) Hierzu Mueller, Kriminaltechnik, S. 167 ff. mit weiteren Nachweisen. 

131) Siehe überblick und literatur bei Specht, HdwKrim 1-106, S. 117, Leszczynski, BKA 195512, S. 69 ff. und Wigger, BKA 1965/1-3, 
S. 471 ff.; spezieller für Brand- und Explosionsgefahren v. Schwartz, S. 105 ff. 
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attentaten (USA 132), Kanada 133)) gehabt, wenn man davon absieht, daß es hier auch um Fragen 
der Physik und der Technik geht 134). 

Nur mit einem gewissen Vorbehalt können in diesem Zusammenhang ferner physikalisch
chemische Untersuchungsmethoden wie die Spektrographie oder gar die Röntgenfeinstrukturanalyse 
erwähnt werden 135). 

Einen weiten Bereich hat die Chromatographie, um die sich gerade auch Wissenschaftler des 
Bundeskriminalamtes verdient gemacht haben, der Kriminalistik erschlossen. Es geht hier sowohl 
um die Analysen von Schriftträgern als auch von Schreibmitteln 136). 

5. Physik 

Die zunehmende Bedeutung gerade physikalischer Methoden 137) ist soeben schon erwähnt 
worden. Die Mikroskopie ist weiter ausgedehnt worden. Die schon länger bekannten Röntgen
strahlen wurden jetzt auch mit großem Erfolg für kriminalistische Ermittlungen nutzbar gemacht. 
Sie halfen u. a. den spektakulären Fall des niederländischen Kunstfälschers van Meegeren 138) auf
zuklären. 

In der Urkundenuntersuchung bedient man sich in zunehmendem Maße des infraroten und 
des ultravioletten Lichts 139). 

Neue Erkenntnismöglichkeiten hat dem Kriminalbeamten die Infrarot-Spektrographie erschlos
sen, die z. B. die Identifizierung von Lacksplittern bei Verkehrsunfällen gestattet 140). 

In den Vereinigten Staaten ist es vor wenigen Jahren gelungen, mit dem sog. Stimmabdruck
verfahren einen objektiven »Ohrenzeugen« zu entwickeln. Diese Aufzeichnung der Stimme, das 
Stimmbild, soll kriminalistisch von ähnlichem Wert wie der Fingerabdruck sein 141), was beispiels
weise für Kindesentführungsfälle neue Aspekte eröffnet 142). 

Im Ausland hat man schließlich bereits die Atomenergie für die Zwecke der Verbrechens
bekämpfung nutzbar zu machen versucht 143). 

6. Psychologie - Pädagogik 

Was die Psychologie und die Pädagogik anlangt, sind nicht so sehr die Aufgabengebiete ver
ändert als vielmehr erweitert und neue Untersuchungsmethoden erarbeitet worden 144). 

Die Glaubwürdigkeitsgutachten sind durch eine große Zahl von Tests und sehr viel größeres 
Erfahrungsmaterial trotz der vielfach in der Praxis zu beobachtenden Zurückhaltung erheblich ver
bessert worden 145). 

Aber auch in den Fragen der Zurechnungsfähigkeit und des HandeIns im Affekt gewinnen, 
obwohl es sich um eine alte Domäne der Psychiater handelt, nach und nach die Psychologen etwas 
mehr Einfluß, was angesichts der Bedeutung der Psychopathologie für die Grundlagenforschung nicht 
verwundern kann 146). 

132) Zum Fall Graham: Wehner, S. 240 ff. 

133) Zum Fall Guay: Thorwald Stunde, S. 398 ff. 

134) Vgl. allgemeiner auch Frei-Sulzer, Technik, S. 273 ff. 

135) Eingehend hierzu - mit Nachweisen - Specht, HdwKrim 1-107 f., S. 117. 

136) Ausführlicher dazu die Darstellung und die Hinweise bei Specht, HdwKrim 1-108 f., S. 116 f., Huelke, HdwKrim 11-176 ff., 
Mally, Ermittlungsverfahren, S. 121 ff., Schulz, Kriminaltechnik, S. 229 ff. 

137) Allgemeine Hinweise dazu bei Zbinden, S. 90. 

138) Hierzu Wehner, S. 226 ff. 

139) Siehe Huelke, HdwKrim 11-178, S. 180,183 ff. 

140) Vgl. leszczynski, Kriminaltechnik, S. 29 ff., Schöntag, Kriminaltechnik, S. 43 ff., zur Physik bei Brand- und Explosionsgefahren 
v. Schwartz, S. 1 ff. 

141) Hierzu insbes. Kersta, Technik, S. 177 ff., auch Fährmann, Technik, S. 185 ff. 

142) Man denke hier an den Fall Tillmanni dazu H. Neukirchner/Frey, Kriminalistik 1958 - 398 ff., S. 439 f., 501 ff., 1959 - 24 ff. und 
Wehner, S. 279 ff. 

143) Siehe näher die Ausführungen von Thorwald Stunde, S. 483 ff. - Umgekehrt stellen radioaktive Substanzen die Kriminalpolizei 
vor neue Aufgaben; dazu Meyer, BKA 1962/3. 

144) Gesamtüberblick mit Material bei Udo Undeutsch (Hrsg.) »Forensische Psychologie«, Handbuch der Psychologie Bd. 11, Göt
tingen 1967, Enrico Altavilla »Forensische Psychologie«, 2 Bände, GrazlWien/Köln o. J. und F. E. louwage »Psychologie und 
Kriminalitäh, 2. Aufl., Hamburg 1968. 

145) Eingehend zum Ganzen mit weiterweisender literatur Undeutsch, HdwKrim 1-208 ff. und S. 212 ff. speziell zum neuesten Stand 
der Aussagepsychologiei Schrifttum S. 230 f. Vgl. ferner leMoyne Snyder, S. 91 ff., Zbinden, S. 86 f., 151 ff. 

146) Ausführlicher zu dieser Problematik Undeutsch, HdwKrim 1-217 ff., S. 219 ff., 230 f. 
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Schließlich ist in diesem Zusammenhang auf die Probleme der Reifeentscheidung hinzuweisen 
(§§ 3, 105 JGG), bei denen mit der Strafempfänglichkeit insbesondere auch die Pädagogik eine 
wichtige Rolle spielt 147). 

Nach wie vor ist die gerade von den Psychologen entwickelte Handschriftenvergleichung für 
den Kriminalisten wichtig 148). - Hinzugekommen sind die Schreibmaschinensystembestimmung, die 
allerdings mehr technischer Natur ist, und der Versuch, den individuellen Benutzer der Tatmaschine 
zu ermitteln, was mehr der Handschriftenvergleichung entspricht 149). 

7. Wirtschaftswissenschaften 

Die bisher weder nach Umfang noch nach Gewicht in etwa erfaßten Wirtschaftsdelikte sind 
das beste Argument, um die Bedeutung wirtschaftswissenschaftlicher Kenntnisse und Erkenntnisse 
für die moderne Verbrechensbekämpfung zu demonstrieren 150). Mißerfolge wie im Thyssenbank
Prozeß 151) sind hier leider noch an der Tagesordnung 152). 

Gerade in diesem Bereich hat sich nicht nur eine Sonderausbildung der damit befaßten Kriminal
beamten als notwendig erwiesen, sondern ist die deutsche Kriminalpolizei in etlichen Bundesländern 
erfreulicherweise bereits dazu übergegangen, Diplom-Kaufleute oder Wirtschaftswissenschaftler in 
den Dienst der Kriminalpolizei zu übernehmen 153). 

8. Technik 

In dem gewaltigen Bereich der Technik 154), in dem natürlich ebenfalls mit physikalischen und 
chemischen Methoden gearbeitet wird, spielt zumindest dem Gewicht nach die Ballistik 155) immer 
noch eine erhebliche Rolle 156). 

Einen großen Aufschwung haben in den letzten 50 Jahren auch die Methoden der Brandermitt
lung zu verzeichnen 157). 

Ausgeprägt technischen Charakter hat der Bereich des modernen Verkehrs, für den nur kurz 
an die Bedeutung von Brems-, Schleif- und anderen Spuren der Verkehrsmittel 158) erinnert werden 
mag 159). 

9. Beruf und Erfahrung 

Mit Beruf und Erfahrung wollen wir schließlich eine nicht näher zu spezifizierende Vielzahl von 
Disziplinen bezeichnen, die auch für den Kriminalisten mehr oder weniger wichtig sind. 

147) Vgl. insb. Undeutsch, HdwKrim 1-218 f., S. 227 ff. 

148) Zum hier besonders reichhaltigen Schrifttum siehe aus jüngerer Zeit vor allem Zbinden, S. 87 f. sowie Ottmar Deitigsmann 
»Grundlagen und Praxis der gerichtlichen Handschriftenvergleichung«, Stuttgart 1954, und die Angaben dort. 

149) Dazu instruktiv Huelke, HdwKrim 11-180 ff., Mally, Ermittlungsverfahren, S. 126 ff., Mally, BKA 1955/2, S. 151 ff., Wigger, BKA 
1965/1-3, S. 223 ff. 

150) Man denke hier nur an die kaufmännische Buchführungl Material bei Friedrich Geerds !>Das Wirtschaftsstrafrecht als Aufgabe 
für Wissenschaft und Gesetzgebung - Erläutert am Beispiel der Warenfälschung«, in: Grundfragen der Wirtschaftskriminalität, 
hrsg. vom Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1963, S: 211 ff.; Friedrich Geerds »Probleme der Wirtschaftskriminalität und ihrer 
Bekämpfung«, in: Kriminalistik 1968 - 234 ff., S. 300 ff., insb. S. 356 ff.; vgl. auch »Wirtschaftsdelikte (einschließlich der Korrup
tion)« hrsg. vom Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1957. Allgemein auch Zbinden, S. 91 f. - Dabei hatte schon Groß Hdb 1-361 f. 
auf diesen Fragenkreis hingewiesen. 

151) Zu diesem Fall Gerhard Mauz »Die Gerechten und die Gerichteten«, Frankfurt a. M. - Berlin 1968, S. 91 ff. 
152) Weiteres Fallmaterial z. B. bei Bertling, BKA 1956/1, Gemmer, Technik; S. 125 ff. und Zirpins, WalterlTerstegen, Otto »Wirt 

schaftskriminalität. Erscheinungsformen und ihre Bekämpfung«, lübeck 1963. 

153) Ober Vorschläge zur Verbesserung vgl. Geerds, Kriminalistik 1968 - 357. 

154) Allgemeiner hierzu die Angaben bei Zbinden, S. 90 f. 
155) Zur gegenwärtigen Situation mit weiteren Quellen Huelke, HdwKrim 11-165 ff., S. 170 ff., leMoyne Snyder, S. 160 ff., Wigger, 

BKA 1965/1-3, S. 73 ff. 
156) Zu dem insoweit aufschlußreichen Fall Opitz Wehner, S. 209 ff. 
157) Zu diesem großen Komplex vgl. im einzelnen mit reichhaltigem Material Friedrich Geerds »Die Brandstiftungsdelikte im 

Wandel der Zeiten und ihre Regelung im ausländischen Strafrecht«, in: Brandermittlung und Brandverhütung, hrsg. vom 
Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1962, S. 15 ff., insb. S. 46 f., und die anderen Beiträge zu diesem Sammelwerk, Wigger, BKA 
196511-3, S. 301 ff., ferner Zbinden, S.91 und Meixner, 11-139 ff. Speziell zu Brand- und Explosionsgefahren durch technische 
Vorgänge v. Schwartz, S. 317 ff. 

158) Einiges Material bei Zbinden, S. 76. 
159) Zum Verkehr siehe bereits Groß, Hdb 11-465; nunmehr Wolfgang laves u. a. »Der Straßenverkehrsunfall. Ursachen - Auf

klärung - Beurteilung«, Stuttgart 1956, Wigger, BKA 1965/1-3, S. 123 ff., Zbinden, S. 90, leMoyne Snyder- S. 333 ff. und Meixner 
11-154 ff. 
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Aus dem Bereiche von Industrie und Handwerk sind hier als Beispiel die modernen Unter
suchungsmethoden zu erwähnen, die man bei Werkzeugspuren verwendet 160). Der Handel deckt 
sich weithin, aber nicht ganz mit dem, was zu den Wirtschaftswissenschaften gesagt worden ist. 

Bei kriminellen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Kunst und dem Kunsthandel 
kann ungeachtet der schon erwähnten Methoden oft nur die besondere Sachkunde des Experten 
helfen 161). Ähnliches gilt für Liebhabereien, unter denen philatelistische Fälschungen eine beson
dere Rolle spielen 162). 

Auch auf dem Gebiet des Sports, obwohl es hier in aller Regel auf gerichtsmedizinische Metho
den ankommt, muß mitunter die besondere Sachkunde des Experten eingeschaltet werden. 

C. Aktuelle Probleme der Organisation der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung 

Es versteht sich, daß der aufgezeigte Wandel der Wissenschaften mancherlei aktuelle Probleme 
für die Organisation der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung mit sich gebracht hat. Wir 
können hier nur einige der für unsere Gegenwart wichtigsten Aspekte hervorheben. 

1. Über die Organisation der deutschen Kriminalpolizei 

Mit dem Deutschen Reich wurde auch seine Kriminalpolizei zerschlagen. Das Prinzip der 
Dezentralisierung bewirkte insoweit, daß mit der Polizei auch die Kriminalpolizei wieder Sache 
der Bundesländer wurde 163). 

Immerhin blieben gewisse Reste überregionaler Koordinierung erhalten. So wurde schon 1946 
in der britischen Besatzungszone ein zentrales Kriminalpolizeiamt mit Sitz in Hamburg errichtet, 
dem allerdings keine Exekutivbefugnisse zustanden. Aufgrund der in Artikel 73 Ziffer 10 GG erhal
tenen Ermächtigung wurde durch Gesetz vom 31. Oktober 1951 das Bundeskriminalamt (seit 1953 
in Wiesbaden) errichtet, dem die Herbeiführung einer engeren kriminalpolizeilichen Zusammen
arbeit zwischen dem Bund und den Ländern obliegt 164). Das Bundeskriminalamt hat als solches 
grundsätzlich keine Weisungsbefugnis gegenüber den Landesbehörden. Es wird vor allem als Nach
richtenzentrale und als unterstützende Institution tätig. Auf Ersuchen von Landesbehörden oder 
ausnahmsweise auf Anordnung des Bundesministers des Innern kann es selbst die Ermittlungen 
übernehmen. Es ist dabei aber im allgemeinen auf die Unterstützung der Exekutivorgane der Länder 
angewiesen. 

Der Schwerpunkt der kriminalpolizeilichen Organisation ist heute also wieder Sache der Bundes
länder, was naturgemäß gewisse Schwierigkeiten mit sich .bringt 165). 

Die Weibliche Kriminalpolizei wurde nach den Wirren der unmittelbaren Nachkriegszeit 
entsprechend umorganisiert, wenngleich auch hier noch nicht alle Probleme gelöst sind 166). Dies 
zeigen besonders deutlich die seit 1954 - zuerst in Niedersachsen - eingerichteten Jugendschutz
dienststeIlen, deren Tätigkeit in manchen anderen Ländern durch besondere Jugendsachbearbeiter 
verrichtet wird 167). 

2. Zur heutigen Ausbildung der Kriminalbeamten 

Die aus der allgemeinen Polizei hervorgegangene Kriminalpolizei entwickelte schon nach dem 
ersten Weltkrieg eIne den Bedürfnissen der PraxIs entsprechende Sonderlaufbahn 168). Diese Dinge 
sind heute in oen Landern z. T. verschieden und etvyas unsicher, weil man die Kriminalpolizei vielfach 

160) Weiterführende Literatur bei Groß, Hdb 11-469 ff., Zbinden, S. 76, 93, Kleinschmidt, S. 301 ff., Huelke, Kriminaltechnik, S. 89 ff., 
Wigger, BKA 1965/1-3, S. 23 ff. 

161) Wertvolles Material bei Thomas Würtenberger »Das Kunstfälscherturn«. Entstehung und Bekämpfung vom Anfang des 15. bis 
zum Ende des 18. jahrhunderts«, Weimar 1940, Frank Arnau »Kunst der Fälscher. Fälscher der Kunst. Dreitausend jahre Betrug 
mit Antiquitäten{(, Düsseldorf 1959, Sepp Schüller »Fälscher, Händler und Experten. Das zwielichtige Abenteuer der Kunst
fälschungen«, München 1959, Zbinden, S. 92. 

162) Hierzu die Hinweise bei Zbinden, S. 92 f. 

163) Zur Situation nach dem 2. Weltkrieg ausführlicher Niggemeyer, HdwKrim 11-28 f., Holle, BKA 1956/2, S. 30 ff., Ullrich, S. 255 ff., 
288 ff., 294 ff., Kleinschmidt, 5.21 tf., Zirpins, Ermittlungsverfahren, S. 34 ff., auch Thorwald, jahrh., S. 468 ff., Arnau, S. 64 ff. 

164) Zum Folgenden eingehender Niggemeyer, HdwKrim 11-29 f., 5.37 ff., Holle, BKA 1956/2, 5.113 ff., Ullrich, 5.318 ff. 

165) Zur Organisation in den ländern vgl. Niggemeyer, HdwKrim 11-30 ff., Holle, BKA 1956/2, 5.46 ff. und Ullrich, 5.334 ff. 
166) Siehe auch insoweit mit weiteren Quellenangaben Niggemeyer, HdwKrim 11-42 f., Ullrich, S. 342 ff. 

167) Dazu ebenfalls Niggemeyer, HdwKrim 11-43, Ullrich, S. 339 ff und ausführlicher Hünecke, BKA 1966/3. 

1'8) Vgl. allgemeiner Zbinden, S. 37 f. (auch zum Ausland). 
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noch zu sehr als einen Zweig der allgemeinen Polizei ansieht 169). Die Anforderunger1 in der 2-3 Jahre 
dauernden Ausbildung sind infolgedessen recht verschiedenartig, die Spezialisierung kommt auf den 
auch dafür zuständigen Polizeischulen 170) nicht selten etwas zu kurz. Schwierigkeiten bereitet die 
gegenwärtige Situation vor allem bei den hochwertigen Spezial kräften und bei den leitenden 
Beamten des höheren Dienstes. 

3. Über die Ausrüstung 

Auch die Ausrüstung der Kriminalpolizei und insbesondere die Organisation der kriminal
technischen 171) Einrichtungen ist in der Bundesrepublik noch recht uneinheitlich 172). 

Die in Hamburg beim Zonenamt eingerichtete Kriminaltechnische Anstalt wurde 1951 in das 
Bundeskriminalamt übernommen und in Wiesbaden tatkräftig ausgebaut 173). 

In den Bundesländern wurde sodann der Ausbau der kriminaltechnischen Einrichtungen mit 
unterschiedlicher Intensität und in sehr verschiedenen Formen betrieben. Größere kriminaltechnische 
laboratorien besitzen heute im allgemeinen nur die landeskriminalämter. Auch diese Zentral
behörden verfügen deshalb wie das Bundeskriminalamt im allgemeinen über wissenschaftliche 
Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen der Chemie, der Physik, der Biologie und der gericht
lichen Medizin. Vereinzelt sind - wie gesagt - auch Experten aus dem Bereich der Wirtschaftswissen
schaften eingestellt worden. 

Daneben gibt es in einigen ländern örtlich oder auch regional zuständige Stellen. Dieses Netz 
ist allerdings noch recht dünn, was einerseits Überlastung der ZentralstelIen mit einfachen Routine
sachen und andererseits für die ermittelnden Beamten Umwege bedeutet, die gemacht werden 
müssen, um wissenschaftliche Hilfe zu erlangen. 

Ein ständiges Problem ist in der heutigen Zeit bei dem, was Experten anlangt, immer noch 
sehr knappen Zuschnitt der Kriminalpolizei die Zusammenarbeit mit den Sachverständigen der ver
schiedensten Disziplinen 174). 

4. Internationale Zusammenarbeit 

Die internationale Zusammenarbeit kommt nach wie vor insbesondere durch die Interpol zum 
Ausdruck, die 1946 in Brüssel auf Initiative von Louwage als »Internationale Kriminalpolizeiliche 
Kommission« (I KPK) neu gegründet wurde und die seit 1956 »Internationale Kriminalpolizeiliche 
Organisation« (lKPO) heißt. Das Generalsekretariat der Interpol hat seitdem seinen ständigen Sitz 
in Paris 175). 

Der Erfolg dieser internationalen Zusammenarbeit hängt vor allem von der Bereitschaft der 
angeschlossenen Staaten zur Kooperation und von der leistungsfähigkeit der nationalen Zentral
büros ab, die selbst im europäischen Bereich noch unterschiedlich ist 176). 

D. Zur Betreuung der Kriminalistik durch die tIochschulen 

Unsere Analyse der gegenwärtigen Situation können wir nicht abschließen, ohne zu fragen, in 
welcher Weise die Kriminalistik als solche heute durch die deutschen Hochschulen betreut wird. 
Es geht also nicht darum, inwieweit für den Kriminalisten wesentliche Fragestellungen spezieller 
Art in Forschung und lehre überhaupt berücksichtigt werden; denn das ist selbstverständlich im 
Rahmen der genannten Disziplinen - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und mit von Ort 

169) Zum Ganzen eingehender die Darstellungen von Niggemeyer, HdwKrim 11-43 ff. und Sangmeister, HdwKrim 11-305. 

170) Neben den Landespolizeischulen gibt es das Polizeiinstitut Hiltrup als gemeinsame Ausbildungsstätte des Bundes und der 
Länder; vgl. Sangmeister, HdwKrim 11-305 f. In Daktyloskopie und Kriminaltechnik hat auch das Bundeskriminalamt durch 
Vereinbarung Ausbildungsfunktionen übernommen. 

171) Allgemeiner zur Kriminaltechnik und ihren Aufgaben Zbinden, S. 49 ff., Friedrich Geerds »Erpressung«, HdwKrim (2. Auf!.), 
S. 186 und Wigger, BKA 1965/1-3, S. 7 ff. 

172) Zum Ganzen eingehender Huelke, HdwKrim 11-141 ff., Zbinden, S. 35 ff. 

173) Hierzu und zum Folgenden allgemein auch Thorwald lahrh., S. 470 ff. 

174) Zu dieser Problematik mit weiteren Hinweisen Friedrich Geerds »Juristische Probleme des Sachverständigenbeweises«, ArchKrim 
137-61 ff., S. 155 ff. (1966), Zbinden, S. 80 ff., Specht, Kriminaltechnik, s. 12 f. 

175) Allgemeiner zur Interpol Holle, BKA 195612, S. 167 ff., Ullrich, S. 206 ff., Arnau, S. 275 ff. 
176) Zur internationalen Zusammenarbeit mit reichhaltigem Material »Internationale Bekämpfung des Verbrechens«, hrsg. von Hans 

j. Hoeveler, Hamburg 1966, und Marcel Sicot »Die Wahrheit über Interpol«, Bonn 1968. 
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zu Ort verschiedener Intensität - der Fall. Etwas umfassender ist hier gegenwärtig nur die Kom
petenz der gerichtlichen Medizin, die noch am ehesten als »Heimstätte der Kriminalistik« verstanden 
werden könnte 177), obwohl die Kriminalistik als solche gewiß kein bloßes Teilgebiet der gericht
lichen Medizin darstellt. 

Insbesondere in Anlehnung an ausländische Vorbilder, vor allem in Österreich, hatten Linde
mann, v. Liszt und Straussmann schon im Jahre 1916 eine Ausbildung der Juristen in den strafrecht
lichen Hilfswissenschaften gefordert 178). Hier wie auch später taucht die Kriminalistik aber gewisser
maßen immer nur im Fahrwasser der Kriminologie auf. So darf bei der geschilderten andersartigen 
deutschen Konzeption nicht überraschen, daß die in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg ge
gründeten Universitätsinstitute -1923 in Köln, 1930 in Freiburg i. Br., 1943 in Bonn - sich wesentlich 
auf die Kriminologie beschränkt haben. Auch haben diese Institute, anders als beispielsweise die 
österreichischen in Graz und Wien, durchweg nur der Forschung und Lehre gedient, die Arbeit der 
Kriminalpolizei also nur mittelbar unterstützt. 

Diese Lage 179) hat sich auch nicht dadurch verändert, daß in Deutschland nach dem zweiten Welt
krieg in einer Reihe von Universitäten (Saarbrücken 1953, Kiel 1957, Heidelberg 1962, Tübingen 1963, 
München 1963, Frankfurt a. M. 1964) neue Lehrstühle und Institute für Kriminologie entstanden 
sind und auch andere Institute (Hamburg 1920, Münster 1955) diese Disziplinen nunmehr aus
drücklich betreuen 180). Hier wie auch in anderen Universitäten (z. B. Gießen, Göttingen, Heidelberg, 
Mainz), in denen Hochschullehrer sich in Forschung und Lehre mit der Kriminologie befassen, bleibt 
bisher die Kriminalistik weithin noch unberücksichtigt. Sie wird z. T. ausdrücklich an die Polizei
schulen verwiesen 181); vereinzelt wird zwar mit einer umfassenden Konzeption eine Kompetenz 
beansprucht, dann aber kaum ausgefüllt 182). Jedenfalls sind selbständige Kollegs über Kriminalistik 
an deutschen Universitäten nach wie vor eine Seltenheit, wobei überdies klar sein sollte, daß solche 
für Studenten - vor allem der Rechtswissenschaften - bestimmte Vorlesungen nur einführenden 
Charakter haben. 

Das alles bedeutet nicht, daß die genannten Institute weder allgemein noch im speziellen Fall 
für die Kriminalpolizei ohne jeden Nutzen sind. Aber sowohl ihre Forschungsergebnisse als auch 
ihre Einrichtungen können durchweg nur kriminologisch genutzt werden. 

111. Ein Ausblick 

Trotz der Vielfalt der wissenschaftlichen Aspekte der kriminalpolizeilichen Verbrechens
bekämpfung sowohl in der Vergangenheit als gerade auch in der Gegenwart kann bei einem Aus
blick in die Zukunft eines nicht mehr zweifelhaft sein: Die Zahl und die Bedeutung der wissen
schaftlichen Disziplinen, die für die Kriminalpolizei sowohl in der Grundlagenforschung allgemein 
als auch auf Spezialgebieten bedeutsam sind, wird sich aller Voraussicht nach noch erheblich und 
sehr schnell vergrößern. Der immer mehr technisierten und verwissenschaftlichen Welt entspricht 
notwendig eine immer wissenschaftlicher oder zumindest wissenschaftlich fundierter arbeitende 
Kriminalpolizei. Es hilft da weder Wehklagen noch Poltern; denn ebenso wie Verbrechen und Ver
brecher sich den wandelnden Lebensumständen anpassen, muß auch die Verbrechensbekämpfung 
auf der Höhe ihrer Zeit bleiben, um mit der Entwicklung der Kriminalität Schritt halten zu können, 
wenn sie den Rechtsbrechern nicht schon etwas vorauseilen kann. 

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, Prognosen für die einzelnen Wissenschaften zu erarbeiten, 
was schier unmöglich sein dürfte. Vielmehr sind u. E. vor allem zwei Fragenkreise für die künftige 
Entwicklung besonders bedeutsam. 

177) Vgl. die Hinweise bei Zbinden, S. 34 f. 

178) Zum Ganzen instruktiv Radzinowicz, S. 18 H., 23 ff. 
179) Hierzu die Schilderung von Radzinowicz, S. 24 H. für die Kriminologie. 

180) Vgl. im einzelnen Thomas Würtenberger, HdwKrim 11-270 f., Radzinowicz, S. 26 f. und Niggemeyer, Kriminologie-Leitfaden, 
S. 27 f. 

181) So selbst Hans E. Göppinger »Die gegenwärtige Situation der Kriminologie«, Recht und Staat H. 288/289, Tübingen 1964, S. 14, 
insb. Anm. 40. 

182) Siehe hier beispielsweise das der österreichischen Schule folgende Lehrbuch von Mergen, S. 446 ff., 479 ff. 
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A. Zur Rolle der Kriminalistik in den deutschiJn Hochschulen 

Die erste Frage ist angesichts der insoweit wenig ermutigenden Situation die, welche Rolle die 
Kriminalistik an den deutschen Hochschulen spielen sollte, weil sich damit u. U. für die Kriminal
polizei ein größerer Nutzen als bisher ergeben könnte. 

Die Entwicklung in Deutschland ist insoweit in der Tat nicht als glücklich zu bezeichnen. Uns 
scheint, daß man daher alle Anstrengungen unternehmen sollte, um mit der Kriminologie auch 
die Kriminalistik im eigentlichen Sinne an den deutschen Universitäten heimisch zu machen. Dies 
bedeutet aber, da mit selbständigen Instituten für Kriminalistik einstweilen nicht zu rechnen und 
eine solche getrennte Organisation wegen der engen Verwandtschaft wohl auch nicht angezeigt 
ist, daß die vorhandenen und zu errichtenden Universitätsinstitute sich außer mit der Kriminologie 
auch intensiver mit der Kriminalistik befassen sollten. 

Das würde u. a. bewirken, daß neben der Kriminologie auch die Kriminalistik in Vorlesungen 
und anderen Lehrveranstaltungen wie z. B. Seminaren betreut würde, was wiederum kriminalistische 
Forschungsvorhaben zur Folge hätte. Daß dies möglich ist, habe ich in zehn Jahren Lehrtätigkeit in 
Kiel und in Frankfurt a. M. und mit einigen bereits veröffentlichten Dissertationen m. E. bewiesen. 
Selbstverständlich können die Lehraufgaben auch durch geeignete Lehrbeauftragte aus der Praxis, 
also insbesondere aus den Reihen der Kriminalpolizei, übernommen werden. Klar sollte aber in 
jedem Falle sein, daß derartige kriminalistische Lehrveranstaltungen an deutschen Universitäten 
mehr oder weniger einführenden Charakter haben müssen 183). Das ergibt sich vor allem aus drei 
Gründen. Einmal wird sich der Kreis der Hörer, auf den diese Lehrveranstaltungen zugeschnitten 
sind, wesentlich aus Studierenden - vor allem Juristen - zusammensetzen. Zum anderen ist die 
verfügbare Zeit im Rahmen einer andersartigen Gesamtausbildung notwendig begrenzt, weil sich 
die Wochenstundenzahl nicht mehr nennenswert erhöhen läßt, ohne Lehrende und Lernende zu 
überfordern; die ohnehin zu lange Grundausbildung darf zudem gewiß nicht verlängert werden. 
Schließlich ist eine speziellere Ausbildung ohne praktische Tätigkeit nicht möglich. Deshalb sollte 
man damit nicht die Grundausbildung befrachten, sondern sich um geeignete Formen der späteren 
Fortbildung bemühen, zumal der für die Spezialisierung in Betracht kommende Personen kreis sich 
dann genauer überblicken läßt. 

Aus denselben Gründen ist es m. E. nicht zu empfehlen, einschlägige kriminaltechnische Ein
richtungen im Raum der Hochschulen vorzusehen. Von den praktischen Aufgaben her empfiehlt 
sich vielmehr die enge Verbindung mit der Kriminalpolizei, wie sie in Deutschland historisch 
gewachsen ist. 

Ebenso müssen u. E. auch bei der kriminalistischen Grund- und Spezialausbildung für Kriminal
beamte andere Wege als der eines Studiums beschritten werden, wenn man hier von einer wissen
schaftlichen Grundausbildung für leitende und spezialisierte Spitzenkräfte einmal absieht. Das 
schließt selbstverständlich nicht aus, Universitätsinstitute und Hochschullehrer eventuell in die Fort
bildung der Beamten von Kriminalpolizei und Straf justiz einzuschalten. Ebenso sind Formen der 
Kooperation der Kriminalpolizei mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und sogar mit Studierenden 
denkbar, wenngleich eine ausbildungsmäßige Gleichschaltung mit Studenten nicht gut möglich ist. 

Das hier geforderte Engagement der Hochschulen im Bereiche der Kriminalistik als solcher darf 
also nicht dahin verstanden werden, daß die' Universitäten für die Kriminalpolizei zentrale Unter
stützungs- und Ausbildungsfunktionen übernehmen sollen. Sie sollten in einem anderen Sinne 
jedoch eine Heimstätte der Kriminalistik und damit eine Hilfe für die Kriminalpolizei werden, wie 
jetzt darzulegen sein wird. 

B. Konsequenzen für die Zukunft der Kriminalpolizei 

Können die Hochschulen demnach nicht einen umfassenden und autonomen Beitrag zur 
kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung leisten, lassen sich doch einige besonders wichtige 
Aspekte der Verwissenschaftlichung für die künftige Entwicklung der Kriminalpolizei unschwer auf
zeigen, bei denen auch den Universitäten eine gewichtige Rolle zukommt. Das dürfte am besten 
an hand von vier Problemkreisen aus der Sicht der Kriminalpolizei darzulegen sein. 

183) Zur juristischen Ausbildung mit Recht kritisch Radzinowicz, S. 18 ff., 26 ff., 30 ff. Zu weit dürften daher wohl die Forderungen 
von Niggemeyer, Kriminologie-Leitfaden, S. 32, gehen. 
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1. Aktuelle Organisationsfragen der deutschen Kriminalpolizei 

Mit der geschilderten und in Zukunft zu erwartenden Entwicklung ergibt sich eine Reihe aktueller 
Organisationsfragen für die deutsche Kriminalpolizei. 

Glücklicherweise brauchen wir bei dieser Thematik nicht zu der Gretchenfrage Stellung zu 
nehmen, die das Verhältnis der Kriminalpolizei zur Staatsanwaltschaft betrifft 184), bezüglich der 
übrigens die Prozeßreform des 19. Jahrhunderts noch nicht wirklich zu Ende gedacht worden ist. 
Sicher ist nur, daß auch die Argumente derjenigen, welche die enge Verbindung der Kriminalpolizei 
mit der allgemeinen Polizei betonen, nicht besonders gewichtig sind, weil diese historisch sicher 
richtige Darstellung vom Gang der Dinge längst überholt ist. Gerade die hier behandelten Aufgaben 
der Kriminalpolizei sollten unmißverständlich klarmachen, daß die praktische Arbeit der Kriminal
beamten etwas ganz anderes als der allgemeine Polizeidienst ist, weshalb beispielsweise der hier und 
da noch immer betonte Gesichtspunkt einer Einheitslaufbahn als ein Anachronismus erscheint. 

Da die Fragen der Ausrüstung erst später zu behandeln sind, ist in diesem Zusammenhange 
vor allem auf das Verhältnis von Bund und Ländern einzugehen. Es kann gerade im Hinblick auf 
die Implikationen der Wissenschaften nicht bestritten werden, daß, wenn man schon nicht zu einer 
bundeseinheitlichen Regelung kommt, die Organisation von Bund und Ländern im Bereiche der 
Kriminalpolizei noch enger als bisher verzahnt werden muß. 

Vor allem aber muß, wenn die Tätigkeit der Kriminalpolizei eine Sache der Bundesländer bleibt, 
die Arbeit der Länder noch besser als bisher koordiniert werden. Ein Hinweis auf die Erfordernisse 
der modernen Datenverarbeitung dürfte hierfür ein beredtes Zeugnis ablegen. 

Im Bereiche der Organisation ist außer auf den weiteren Ausbau und die bessere Ausgestaltung 
der Weiblichen Kriminalpolizei insbesondere auf die Belange des Jugendschutzes und auf die Not
wendigkeit anderer Spezialdezernate hinzuweisen, die entweder mit Wissenschaftlern oder doch 
mit besonders ausgebildeten Kriminalbeamten besetzt werden müßten. Nur durch eine dergestalt 
weitergehende Spezialisierung läßt sich schnelle und erfolgreiche kriminalpolizeiliche Arbeit in dieser 
immer komplizierter werdenden Welt erreichen. 

2. Probleme der Ausbildung in der deutschen Kriminalpolizei 

Bei den Fragen der Organisation sind bereits einige der zur Zeit unbewältigten Probleme der 
Ausbildung der deutschen Kriminalbeamten sichtbar geworden. Das leidige und sattsam bekannte 
Personalproblern soll bewußt auf diesen Punkt konzentriert werden. Gewiß gibt es bei der Kriminal
polizei hier und da personelle Engpässe, die sich auch durch eine sowohl rechtliche als auch tatsäch
lich zu ermöglichende, kriminalpolitisch sinnvollere Schwerpunktarbeit als gegenwärtig nicht werden 
beseitigen lassen. Dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß heute das Personal
problern mit einer vorwiegend rein quantitativen Betrachtungsweise mitunter etwas strapaziert wird. 
Der nüchterne Betrachter aber muß konstatieren, daß es auch bei der Kriminalpolizei ebenso wie 
anderweitig letztlich mehr um eine Frage der Qualität als der Quantität geht, d. h. daß es sich vor
rangig um Probleme von Auswahl und Ausbildung handelt. 

Es geht in der Ausbildung u. E. nicht nur darum, die Laufbahnen in den Ländern und damit die 
Ausbildung zu vereinheitlichen und zu verbessern, sondern es müssen auch für Spezialisten und 
allgemein für den höheren Dienst effektivere Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies 
scheitert heute nur zu oft an den vielfach doch recht engen Ländergrenzen 185). 

Trotz des sich damit auch insoweit bemerkbar machenden Dranges zur Zentralisierung sollte 
klar sein, daß weder das Bundeskriminalamt noch die Polizeischule der Länder in Hiltrup alle diese 
Ausbildungsaufgaben übernehmen können. Zu einem Teil sollte es u. E. möglich sein, Lösungen 
auf regionaler Ebene - z. B. in einem oder mehreren Bundesländern - zu finden, um erst bei Formen 
einer echten Sonderausbildung oder beim höheren Dienst zu überregionalen oder z. T. sogar zu 
internationalen Organisationsformen zu gelangen. Denn auch insoweit sind übrigens die Notwendig
keiten supranationaler Zusammenschlüsse wie der Europäischen Gemeinschaft gründlich zu durch-

184) Zum kontroversen Stand der Meinungen Niggemeyer, HdwKrim 11-45 ff. mit Hinweisen. 

185) Siehe z. B. die Kritik von Specht, Kriminaltechnik, S. 19. 
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denken, wenn man nicht den Anschluß verlieren, sondern die Weichen rechtzeitig stellen oder gar 
seiner Zeit etwas voraus sein möchte 186). 

Es wird beispielsweise zu prüfen sein, inwieweit die vorhandenen Landespolizeischulen neben 
der allgemeinen Ausbildung von Kriminalbeamten auch gewisse einfachere Formen der Spezial
ausbildung übernehmen können. 

Man muß ferner überlegen, inwieweit man alle diese Formen der Ausbildung von Kriminal
beamten durch Anschluß oder zumindest Einschalten von Wissenschaftlern der verschiedenen 
Sparten effektiver gestalten könnte. Denn der Wert von Arbeitstagungen, der gewiß nicht zu 
bestreiten ist, darf auf das Ganze gesehen - schon wegen der Zufälligkeiten der Teilnahme und 
der Kürze der verfügbaren Zeit - nicht überschätzt werden. Man kann auf diese Weise intensivere 
Formen der Fortbildung ergänzen, aber nicht erübrigen 187). 

Früher oder später wird man u. E. erwägen müssen, ob man für besondere Formen der Spezial
ausbildung 188) oder für ausgesprochene Führungskräfte nicht neben Arbeitstagungen und dergleichen 
auch überregionale Institutionen außerhalb des Vorhandenen, etwa eine Akademie für Kriminal
wissenschaften auf Bundesebene, schaffen muß 189). Da die zur Zeit noch fliegende »Deutsche Richter
akademie« insoweit vermutlich ebenfalls nicht der Weisheit letzter Schluß ist, liegt der Gedanke 
nahe, ob man nicht beide Institutionen miteinander verbinden und dabei seßhaft machen könnte. 
Erst dann werden sich vermutlich außer den sachlichen Mitteln auch die personellen Fragen sowohl 
bezüglich der Lehrenden als auch bezüglich der Lernenden zufriedenstellend behandeln lassen. 
Die Kurse könnten einmal Funktionen einer Spezialausbildung im Rahmen von Laufbahnvorschriften 
haben, zum anderen aber als Maßnahmen der Fortbildung dafür sorgen, daß die Experten wirklich 
auf dem neuesten Stand bleiben. 

Es sollte keinen Kriminalbeamten schrecken, hier als potentieller Lernender erwähnt zu werden; 
denn gerade der Kriminalist lernt nie wirklich aus. Und nur wenn regionale und überregionale 
Institutionen sich intensiv sowohl mit der Spezialausbildung als auch mit einer entsprechend perma
nenten Fortbildung der Kriminalbeamten befassen, können wir hoffen, daß alle in der Kriminal
polizei Tätigen auf dem laufenden bleiben. Nur so läßt sich überdies der ständige Kontakt mit dem 
Fortschritt der Grundlagenforschung erreichen. 

Es bedarf wohl keines Wortes darüber, daß qualitativ gute Kräfte nur zu erlangen und zu halten 
sind, wenn besoldungsmäßig und laufbahnmäßig überfällige Konsequenzen für die Kriminalpolizei 
gezogen werden, die bisher z. T. aber gerade durch diejenigen verhindert worden sind, die nicht 
müde werden, die Zugehörigkeit zur allgemeinen Polizei zu betonen, obwohl die Kriminalpolizei 
diesen polizeilichen Kinderschuhen längst entwachsen und selbständig geworden ist. Im übrigen 
ist Idealismus für Kriminalbeamte sicher schön, aber gewiß kein geldeinsparendes Argument für den 
Finanzminister oder für Etatberatungen der Parlamente. 

3. Engpässe der Ausrüstung unserer Kriminalpolizei 

Eine sinnvoll organisierte und zweckentsprechend ausgebildete Kriminalpolizei bliebe jedoch 
ohne die erforderlichen sachlichen Mittel ein Kopf ohne Körper oder zumindest ohne Glieder. Eben 
deshalb müssen wir hier auch auf die z. T. hinlänglich bekannten Engpässe der heutigen Ausrüstung 
eingehen, die schleunigst beseitigt werden sollten. Denn ohne qualifiziertes Arbeitsgerät und ohne 
angemessene Arbeitsbedingungen darf die Kriminalpolizei vernünftigerweise nicht hoffen, quali
fizierte Kräfte in ausreichender Zahl zu gewinnen. 

Auch bei der Ausrüstung der Kriminalpolizei, z. B. bei den kriminaltechnischen Einrichtungen, 
wird sich in Zukunft ein gewisser Zwang zur Zentralisierung geltend machen, weil diese nicht nur 
kostensparend wirkt, sondern auch für sachgerecht ausgelastete Kapazitäten sorgt. Dies gilt in be
sonderem Maße für das Bundeskriminalamt, z. T. aber auch für die Landeskriminalämter. 

186) Allgemeiner hierzu Friedrich Geerds lilProbleme zur Angleichung der europäischen Strafrechtssysteme«, in: Internationale 
Verbrechensbekämpfuns, hrsg. vom Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1960, S. 273 ff. 

187) Zu anderen Möglichkeiten der Kommunikation Specht, Kriminaltechnik, S. 17 ff. 

188) Vorschläge für die Kriminaltechnik bei Specht, Kriminaltechnik, S. 18 f. 
189) Für eine zentrale Ausbildungsstätte u. a. schon Niggemeyer, HdwKrim 11-46. 
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Ein typisches Beispiel hierfür ist die Datenverarbeitung, die aber zugleich zeigt, daß es im 
künftigen technischen Apparat auch gewisse Züge einer Dezentralisierung geben wird. Wie die 
Landeskriminalämter in die Datenverarbeitung einbezogen werden müssen, so sind sie für kriminal
technische Untersuchungen sachlich und personell besser als bisher auszurüsten. Im übrigen ist auch 
hier auf die in manchen Bereichen erforderliche ständige Mitarbeit einschlägiger Wissenschaftler hin
zuweisen. Schließlich muß auf der Synchronisation mit Universitätsinstituten oder anderen Instituten 
sowie mit entsprechend befähigten Wissenschaftlern mehr Wert als bisher gelegt werden. 

Aber auch auf der unteren, regionalen oder lokalen Ebene wird sich hier und dort ein kriminal
technischer Schwerpunkt mit begrenzten Aufgaben empfehlen. 

Es versteht sich, daß alle diese Fragen zugleich auch kriminaltaktisch 190) und kriminalpolitisch 191) 

gesehen werden müssen. 

4. Zur engeren Kooperation von Kriminalpolizei und Wissenschaften, insbesondere zur Not
wendigkeit einer kriminalistisch-kriminologischen Zentralstelle 

Ist es mithin eine wesentliche Aufgabe der Zukunft, die Zusammenarbeit der Kriminalpolizei 
mit den einschlägigen Wissenschaften zu verbessern, drängt sich uns geradezu die Frage auf, ob 
man nicht schon in absehbarer Zeit die Kooperation von Kriminalpolizei und Wissenschaften 
durch Einrichtung einer kriminalistisch-kriminologischen Zentralstelle 192) merklich verbessern kann. 
Obwohl dieses Problem ebenfalls in anderem Rahmen gründlicher behandelt werden soll, scheint 
uns doch, daß sich eine solche Zentralstelle nach einem Grundsatzreferat, das sich mit dem Ver
hältnis der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung zu den Wissenschaften befaßt, geradezu 
als ein konkreter Vorschlag anbietet. Denn auch bei einer optimalen Entwicklung wird die Kriminal
polizei niemals ihren Bedarf an Wissenschaft im eigenen Haus voll und ganz decken können, wobei 
ich völlig davon absehe, daß sie und ihre Experten dann nur schwerlich mit der Grundlagenforschung 
in Fühlung bleiben können. 

Eben deshalb ist eine kriminalistisch-kriminologische Zentralstelle u. E. nicht nur eine Über
gangslösung, sondern ein auf Dauer angelegtes Unternehmen, wenngleich die Aufgaben dieser 
Stelle sich mit der Zeit verändern können und werden. Immer aber wird es nach der geschilderten 
und zu erwartenden Entwicklung notwendig und nützlich sein, eine institutionalisierte Verbindungs
steIle zwischen der Kriminalpolizei und den Wissenschaften zu haben. Da auch die Wissenschaften, 
sowohl was die lokale Situation der Universitäten anlangt als zur Zeit leider auch bezüglich der 
Disziplinen, dezentralisiert sind, sollte eine solche Zentralstelle sich u. E. an die zentrale Stelle der 
Kriminalpolizei, das Bundeskriminalamt, anlehnen, ohne daß sie diesem organisatorisch einverleibt 
werden muß. Dies könnte nämlich nicht nur im Verhältnis zu den Landesbehörden, sondern auch 
zu den wissenschaftlichen Instituten und zu den in Betracht kommenden Gelehrten problematisch 
werden, weil die erwogene Zentralstelle möglichst unbürokratisch und unoffiziell arbeiten muß, 
um den für das Unternehmen lebensnotwendigen »guten Willen« nicht zu strapazieren. 

Wesentliche Aufgabe einer solchen Zentralstelle wird es einmal sein, wissenschaftliche Unter
suchungen im Bereiche der Universitäten und anderer Institutionen anzuregen oder dort andere kon
krete Hilfe sowie Unterstützung zu gewinnen. Zum anderen soll die kriminalistisch-kriminologische 
Zentralstelle von seiten der Kriminalpolizei aus als typische Verbindungsstelle die Forschungs
vorhaben und die Arbeit der Wissenschaftler unterstützen. Gerade eine dergestalt gekoppelte 
Wechselwirkung ist u. E. zukunftsträchtig. 

* 
Sehen Sie es dem Wissenschaftler nach, daß er sich mit seinen letzten Gedanken über seinen 

eigenen Bereich hinaus gewagt hat, weil er meint, damit den Interessen aller, insbesondere auch 
denen der Kriminalpolizei, zu dienen. Überhaupt muß ich um Nachsicht dafür bitten, daß ich durch 

190) Zur Kriminaltaktik mit weiteren Hinweisen Friedrich Geerds »Erpressung«, in: HdwKrim (2. Aufl.), 5.186, Zbinden, 5.173 ff., 
Kleinschmidt, 5. 129 ff., Mergen, 5. 446 f., Meixner, 1-15 ff. 

191) Zur Kriminalpolitik Geerds, Krim, S. 28 ff. 

192) Dazu schon Niggemeyer, Kriminologie-leitfaden, S. 29 f. mit weiteren Nachweisen. 
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das Thema gezwungen war, Ihnen komprimierte Fülle zuzumuten. Ist es insoweit einerseits ein 
Trost, daß z. T. gewiß Bekanntes notgedrungen kurz wegkommen mußte, verübeln Sie es mir bitte 
nicht, daß ich für Sie vielleicht neue und interessante Aspekte ebenso knapp habe behandeln müssen. 
Die Fußnoten in der Veröffentlichung werden, wie ich hoffe, für den Interessierten eine nützliche 
Hilfe sein. Hier ging es nur darum, in einem Gesamtüberblick aufzuzeigen, in welchem Ausmaß die 
kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung bereits heute durch wissenschaftliche Arbeitsmethoden 
geprägt wird, und daß diese Entwicklung sich mit Sicherheit fortsetzen wird. Ebenso wie die Wissen
schaften hier nur über die Praxis oder in enger Verbindung mit ihr wirken können, müssen sich die 
Praktiker wohl oder übel mit der Theorie anfreunden, die jedenfalls in der Kriminalpolizei schon 
lange heimisch geworden ist. Bei diesem Aufeinanderangewiesensein ist vor theoretischer Über
heblichkeit ebenso zu warnen wie vor der bei manchen Praktikern festzustellenden Aversion vor 
der Theorie. Die Wissenschaften und die kriminalpolizeiliche Praxis stehen nicht einander gegenüber, 
sondern sie können die wichtige Gemeinschaftsaufgabe der kriminalpolizeilichen Verbrechens
bekämpfung nur im Miteinander verständnisvoller gemeinsamer Arbeit mit Erfolg meistern. 
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Recherche et planification policieres 
dans les pays affilies a L'O.I.P.C.-Interpol 

Polizeiliche Forschung und Planung 
in den der IKPO-Interpol angeschlossenen Staaten 

Mr. Jean Nepote, Generalsekretär der IKPO-Interpol, Paris 

Münsieur le President, 

C'est püur müi un tres vif plaisir de me 
rendre periodiquement au Bundeskriminalamt 
et les cycles d'etudes que vüus ürganisez m'en 
dünnent de temps en temps I'üccasiün. Je me 
demande cependant si le plaisir que j'eprouve 
est partage par ceux qui m'ecüutent car ils 
vünt devüir subir pendant plus d'une heure 
une cünference dans une langue qui n'est pas 
la leur. De plus, il faut bien dire que le sujet 
se prEHe difficilement a des effets de style. 
11 n'est pas de ceux qui peuvent süulever 
I'enthüusiasme d'un auditüire. 

Fürt heuresement, vüus avez eu la grande 
amabil.ite et sans düute I'habilete de mettre 
ma cünference avant le dejeuner, si bien que 
j'ai un peu müins de chances d'assüupir 
I'auditüire. 

* 
11 m'a ete demande, Münsieur le President, 

de traiter le sujet «recherche et planificatiün 
policieres dans les pays affilies a 1'0. I. P. c.
INTERPOL». 

Je pense qu'iI n'est pas püssible d'abürder 
la questiün sans definir ce en quüi cünsiste 
I'a recherche et la planificatiün et sans nün plus 
formuler quelques reflexiüns d'ürdre general 
qui permettront de mieux apprecier les reali
satiüns üu les lacunes qui existent. 

La recherche et la planificatiün sünt deux 
mots, deux nütiüns tres a la mode et süuvent 
rencontrees dans le vücabulaire. Tres süuvent 
aussi, elles sont emplüyees a cüntre-sens. En 
effet, ona tendance a cünfondre la recherche 

Es ist für mich immer wieder eine sehr 
große Freude, wenn ich vün Zeit zu Zeit das 
Bundeskriminalamt aufsuchen kann, und die 
vün Ihnen ürganisierten Arbeitstagungen geben 
mir ,dazu die Gelegenheit. Ich frage mich 
jedüch, ob die vün mir empfundene Freude 
auch vün meiner Zuhörerschaft geteilt wird, 
da diese doch über eine Stunde lang e'inen 
Vortrag über s,ich ergehen lassen muß, der in 
einer Sprache gehalten wird, die nicht die ihre 
ist. Außerdem muß gesagt werden, daß sich 
dieses Thema kaum für besündere Effekte 
eignet; es gehört nicht zu denen, die die Zu
hörer in Begeisterung versetzen können. 

Zum Glück waren Sie sO' freundlich und 
ühne ZweHe'1 auch geschickt, meinen Vürtrag 
noch vür dem Mittagessen anzusetzen, sO' daß 
meine Chance, die Zuhörer einzuschläfern, 
etwas geringer ist. 

Ich bin gebeten würden, Herr Präsident, 
das Thema »Polizeiliche Fürschung und Pla
nung in den der IKPO-Interpül angeschlüs
senen Staaten« zu behandeln. 

Ich glaube, daß es nicht möglich ist, dieses 
Thema zu erörtern, ohne vorher zu definieren, 
was Forschung und Planung eigentlich ist, und 
ohne einige Überlegungen allgemeiner Art an
zustellen, die zu einer besseren Würdigung 
dessen führen können, was auf die'sem Gebiete 
bereits geschehen bzw. nüch nicht geschehen 
ist. 

Forschung und Planung sind zwei Worte, 
zwei Begriffe, die sehr in Mode sind und 
häufig gebraucht werden. Sehr üft werden sie 
auch sinnwidrig angewandt. Es besteht nämlich 
di,e Tendenz, die Fürschung mit der einfachen 
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avec la simple etude, la planification avec la 
simple organisation ou la simple prevision. 

Parions d'abord de la recherche. 
Teile que nous I'entendons, la recherche 

n'est pas une simple experience sur les choses, 
ni une s'imple etude. La recherche, c'est, a 
notre avis, une etude systematique tendant a 
la connaissance complete de certains faits, 
etayee d'une analyse tres precise et tres 
complete des donnees d'un probleme, et 
aboutissant a une conclusion logique qu'il y a 
interet a faire suivre d'une experimentation et 
d'une evaluation statistique des resultats. Par 
rapport aux experiences ou aux etudes plus 
ou moins superficielles dont on se contente 
generalement,la recherche, au sens technique 
du terme, doit par consequent etre precedee 
p,ar une veritable dissection du probleme a 
resoudre, par une analyse extremement fouillee 
des antecedents, de tous les elements qui 
constituent un probleme. Elle se prolonge tout 
naturellement par une phase d'experimen
tation et d'evaluation - comme on dit - des 
experiences faites (evaluation de technicite et 
de rentabilite), tout a la fois. 

C'est tout cela qu.i constitue la recherche 
dans le sens OU nous allons en parler au cours 
de cette conference. 

La recherche proprement dite acette 
caracterisNque d'etre denuee du sens de la 
rentabiliteimmediate. CoOteuse dans son 
processus, la recherche teile qu'eHe a ete 
definie plus haut, n'a pas pour objet de 
deboucher atout prix sur une solution qui sera 
obJ.igatoirement mise en oeuvre. Le chercheur 
peut tres bien depenser quantite de son temps 
et de son energie pour finalement ne rien 
decouvrir, ne rien proposer, et constater que 
les choses existantes sont encore les meHleures. 
La recherche par consequent, n'est nullement 
liee a notre avis au concept economique de la 
rentabilite. 

Par contre, I'evaluation de la recherche 
doit tenir compte de Ila rentabilite. On me 
dira qu'en matiere de police, la notion de 
rentabilite ne doit pas theoriquement, entrer 
en Iigne de compte. C'est vrai dans la theorie. 
Dans la pratique, les imperatifs budgetaires, 
les limitations en personnel du point de vue 
nombre ou qualification sont teltels que I'on 
doit, fina:lement, prendre en consideration la 
notion ren tab iIite. 
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Studie und die Planung mit der einfachen 
Organisation bzw. dem einfachen Voranschlag 
zu verwechseln. 

Sprechen wir zunächst von der Forschung. 
Unter Forschung verstehen wir weder ein 

einfaches In-Erfahrung-Bringen von Tatsachen 
noch eine einfache Studie. Die Forschung ist 
meiner Meinung nach eine systematische Unter
suchung mit dem Zi'el, eine vollständige Kennt
nis von bestimmten Dingen zu erlangen, ge
stützt auf eine sehr genaue und vollständige 
Analyse der Gegebenheiten ,eines Problems 
und zu logischen Schlußfolgerungen führend, 
denen Experimente und eine statistische Aus
wertung der Ergebnisse folgen müssen. Ver
gl,ichen mit den mehr oder weniger oberfläch
Ikhen Erfahrungen oder Untersuchungen, mit 
denen man sich im a.JIgemeinen begnügt, 
müssen der Forschung, im fachlichen Sinne des 
Ausdrucks, daher eine wahrhafte Zerlegung 
des zu lösenden Problems und eine äußerst 
sorgfältige Analyse der Vorgänge und aner 
Elemente, die ein Problem darstellen, voraus
gehen. Daran muß s.ich natürlich eine Phase 
des Experimentierens und - wie man sagt -
der Auswertung der gemachten Erfahrungen 
anschließen (Verfahrens- und Rentabilitäts
beurteilung). 

So sieht also die Forschung aus, von der 
ich in diesem Vortrag sprechen will. 

EsiSlt ein charakteristisches Merkmal der 
Forschung im eigentlichen Sinne des Wortes, 
daß sie zunächst als unwirtschaftlich erscheint. 
Kostspielig ,in ihrer Anwendung, muß die 
Forschung, so wie ich sie anfangs definiert 
habe, nicht um jeden Prei1s zu e1in,er durchführ
baren Lösung führen. Der Forscher kann durch
aus viel Zeit und Arbeitskraft aufwenden, um 
schHeßlich doch nichts zu entdecken, keine 
neuen Vorschläge zu machen, sondern festzu
stellen, daß der augenblickliche Stand der 
Dinge immer noch der beste i'st. Die Forschung 
steht daher meiner Ansicht nach in keiner Ver
bindung zum Begriff der Wirtschaftlichkeit. 
Dagegen muß die Auswertung der Forschungs
ergebniiss'e nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten erfolgen. Nun wird man sagen, daß 
für polizeiliche Belange der Begriff der Wirt
schaftlichkeit theoretisch keine Berücksichti
gung finden darf. Dies trifft in der Theorie zu. 
In der Praxis muß dagegen aUfs Gründen des 
Haushalts und der Personalbeschränkungen 
hinsichtlich Zahl oder Qualifikation der Begriff 
der WirtschaftHchkeit berücks:ichtigt werden. 



En raison des moyens qui sont necessaires 
a son developpement, en raison egalement du 
temps qui est necessaire au deroulement de 
son processus, la recherche justifie pleinement 
I'exisl'ence de services specialises. 

En particulier dans les domaines qui sont 
les nötres, c'est a dire les domaines policiers -
et si je mets cela au pluriel, c'est qu'en 
rE~alite, il y a plusieurs domaines qui s'inter
penetrent dans notre metier - les services qui 
sont au contact des problemes sont presque 
toujours harceles par I'evenement; i1s n'ont 
pas le temps indispensable pour concevoir 
et faire evoluer une recherche. Presque par
tout, les services manquent de personneIs et 
les hommes engages dans I'action directe sont 
presque toujours submerges par les servitudes 
du moment, par exemple, le flot des auto
mobiles ou la foule des criminels. 

En outre, la technique policiere est en 
realite une conjugaison de plusieurs techni
ques: par exempl,e, a I'occasion d'une enquete 
criminelle, on utilisera les techniques de la 
chimie, les telecommunications, les techniques 
criminologiques, les techniques de I'orga
nisation du travail, etc ... 11 faut donc que 
des experts des diverses branches conjuguent 
leurs efforts pour dissequer les problemes dans 
ce qu'i1s contiennent de specialisation partielle. 
La recherche est donc, pour une grande part, 
un travail d'equipe. 

Enfin, une question «d'etat d'esprit» qui 
a auss'i son importance. Confier des travaux 
de recherche a celui-Ia meme qui va subir 
les conclusions de son propre travail peut 
aboutir, dans une certaine mesure, a fausser 
I'approche des problemes;inconsciemment ou 
non, on va redouter les bouleverse
ments pouvant eventuellement resulter des 
conclusions de la recherche. 11 est donc 
preferable que la recherche soit conduite par 
un esprit informe, mais independant, qui 
n'aura a subir ni dans un sens, ni dans I'autre 
les effets de ses propres conclusions. 

Tout cela milite donc en faveur de la 
specialisation et de I'autonomie des services 
charges de la recherche. 

Wegen der für ihre Entwicklung erforder
lichen Mittel sowie wegen der für ihre Durch
führung erforderlichen Zeit rechtfertigt die 
Forschung in vollem Umfange das Vorhanden
sein von Spezialdienststellen. 

Insbesondere auf unseren Gebieten, d. h. 
also auf den Gebieten der Polizei - ich benutze 
bewußt den Plural, da es ja in unserem Beruf 
mehrere Gebiete gibt, die sich überschneiden-, 
werden die Dienststellen, die mit diesen 
Problemen zu tun haben, fast ständig von den 
Ereignissen des Tages voll und ganz in An
spruch genommen; sie haben keine Zeit für die 
Planung und Durchführung einer Forschungs
arbeit. Fast überall leiden die Dienststellen an 
~ersonlalmangel, und die im direkten Einsatz 
stehenden Beamten s'ind fast ständig mit den 
Anforderungen des Augenblicks überhäuft, 
z. B. dem Fluß des Kraftfahrzeugverkehrs oder 
der Menge der Kriminellen. 

Außerdem ist die Arbeit der Polizei in 
Wirklichkeit eine Verbindung mehrerer Arbeits
techniken : bei kriminalpolizeilichen Ermitt
I'ungen werden z. B. die Verfahren der Chemie, 
des Fernmeldewesens, der Kriminologie, der 
Organisation usw. angewandt. Experten ver
schiedener Fachgebiete müssen also bei der 
UntJersuchung von Problemen, für di'e Fach
kenntnisse auf Teilgebieten erforderlich sind, 
zusammenarbeiten. Die Forschung ist daher 
zum großen Teil eine Mannschaftsarbeit, »team
work«. 

Schließlich soll hi'er noch eine Frage 
psychO'logischer Art erwähnt werden, die 
glleichfalls von gewisser B,edeutung ist. Wenn 
man die Forschungsarbeiten demjenigen über
tragen würde, der selbst die Schlußfolgerungen 
seiner eigenen Arbeit zu spüren bekommt, 
könnl'e das bis zu einem gewissen Grade dazu 
führen, daß die Probleme nicht mehr ganz 
objektiv behandelt würden. Bewußt oder un 
bewußt fürchtet nämlich jeder di'e Änderungen, 
die evtJl. aus den Schlußfolgerungen der 
Forschungsarbeiten resultieren können. Es ist 
daher besser, wenn di'e Forschungsarbeiten 
von Leuten ausgeführt werden, die zwar über 
alles Bescheid wissen, aber unabhängig sind, 
so daß sie di,e Auswirkungen ihrer eigenen 
Schlußfolgerungen in keiner Weise zu spüren 
bekommen. 

Dies alles spricht also für eine Speziali
sierung und Unabhängigkeit der mit der 
Forschung betrauten Stellen. 
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Ceci dit, quelle que sO'it la variete des 
experts auxquels iI est necessaire de faire 
appel, quel que sO'it l'O'bjet de la recherche, 
iI est, pO'ur mO'i, incO'ncevable qu'elle se 
develO'ppe sans le cO'ncO'urs etroit des gens de 
police - j'entends par la les hO'mmes de 
metier -dO'nt le pO'ids, en la matiere, dO'it 
etre prepO'nderant. 

La planificatiO'n est a la fois le pO'int de 
depart de la recherche et sO'n prolO'ngement 
IO'rsque cel·le-ci a permis d'abO'utir cl une 
cO'nolusiO'n. La planificatiO'n a pO'ur O'bjet 
I'etablissement de programmes cO'mpO'rtant la 
determinatiO'n des O'bjectifs a atteindre, I'etat 
previsiO'nnel des etapes du financement et de 
la realisatiO'n du programme; eventuellement, 
la descriptiO'n de la structure des O'rganismes 
a creer en vue de cette realisatiO'n. La plani
fication est un peu I'e synO'nyme de l'O'rgani
satiO'n generale des methO'des et du travail 
dans une large perspective dans le temps et 
dans I'espace. La p'lanificatiO'n englO'be evidem
ment le cO'nceptdeprevisiO'n,c'estadire ce qui 
existera demain, mais elle dO'it tenir cO'mpte 
aussi du cO'ncept de la prospective, c'est a dire 
tenir cO'mpte de ce qui existera demain, pO'ur 
envisager ce qui adviendra apres demain. 

La recherche etant tres cO'Oteuse, ce serait 
pur gaspillage que de se lancer dans une 
recherche sans un mO'tif serieux, sans un but 
precis. C'est la planificatiO'n qui va, par cO'nse
quent, declencher la recherche, lui assigner 
sa raisO'n d'etre et son O'bjectif. 

Je crois savO'ir que, pO'ur etre solides et 
serieuses,la recherche et la planificatiO'n O'nt 
tO'utes deux besO'in de s'appuyer sur de 
nombreux faits analyses mathematiquement. 
La manipulatiO'n massive de dO'nnees mathe
matique a ete cO'nsiderablement facilitee par 
les techniques de l'infO'rmatique et I'emploi 
des ordinateurs. C'est pO'urquoi sans dO'ute, 
la recherche et la planificatiO'n O'nt pris un 
essO'r cO'nsiderable et la dimensiO'n d'une tech
nique specialisee depuis que se sO'nt repandues 
les methodes de traitement electronique de 
l'infO'rmatiO'n. 

C'est, parmi beaucO'up d'autres, une des 
raisons pO'ur laquelle la recherche ne peut 
s'epanO'uir et avO'ir sO'n plein rendement dans 
des unites administratives trop restreintes. La 
recherche a besO'in de la IO'i des grands 
nO'mbres. 
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WO'her nun auch immer die hinzuzu
ziehenden Fachleute kO'mmen mögen und 
welches Zi'el die FO'rschung auch immer haben 
mag, sO' halte kh es dO'ch für undenkbar, daß 
sie O'hne die enge Zusammenarbeit mit den 
Leuten der PO'lizei erfolgt (ich meine damit die 
PO'lizei-Fachleute), deren Meinung auf diesem 
Gebiet den Ausschlag geben muß. 

Die Planung ist zugleich Ausgangspunkt 
und FO'rtsetzung der Forschung, wenn diese zu 
einer SchlußfO'lgerung geführt hat. Gegenstand 
der Planung ist die Aufstellung vO'n Program
men bei gleichzeitiger FestJegung der zu er
reichenden Ziele, eine vorausschauende Fest
legung der schrittweisen Finanzierung und 
Programmdurchführung, eventuell eine Be
schreibung der Struktur der für diesen Zweck 
zu schaffenden Organismen. Die Planung ist 
50' etwas wie das SynO'nym der allgemeinen 
ArbeitsO'rganisation in weiter zeitlicher und 
räuml1cher Perspektive. Sie umfaßt natürlich 
auch den Begriff der VO'rausschau (auf das, was 
mO'rgen sein wird), muß jedO'ch ferner dem 
Begriff der VO'rausplanung Rechnung tragen: 
sie muß das, was mO'rgen sein wird, berück
sichtigen, um das, was übermO'rgen geschehen 
wird, ins Auge fassen zu können. 

Da die Forschung sehr kostspielig ist, wäre 
es reine V,erschwendung, wenn man bestimmte 
FO'rschungsarbeiten O'hne wirklichen Grund 
und ohne ein festes Ziel in Angriff nehmen 
würde. Die Planung muß daher die Forschung 
auslö5len und ihr Daseinsberechtigung und Ziel 
geben. 

Ich glaube zu wissen, daß beide - FO'r
schung und Planung - sich auf zahlrekhe 
mathematisch analysierte Tatsachen stützen 
müssen, wenn sie Anspruch auf Gründlichkeit 
und Ernsthaftigkeit erheben wO'II,en. Die Be
handlung großer Mengen mathematischer 
Daten ist beträchtlich erleichtert wO'rden durch 
die Verfahren der Datenverarbeitung und die 
Verwendung vO'n Rechenanlagen. Forschung 
und Planung haben zweifellos einen beträcht
lichen Aufschwung genO'mmen und sich zu 
einem Spezialgebiet entwickelt, seitdem sich 
die Verfahren der el'ektronischen Datenver
arbeitung ausgebreitet haben. 

Von vielen anderen ist dies einer der 
Gründe, aus denen sich die Forschung bei Ver
waltungen mit verhältnismäßig kleinem Wir
kungskreis nicht richtig entfalten und keinen 
vollen Nutzen bringen kann. Die Forschung 
braucht das Gesetz der großen Zahlen. 



Prise dans sa conception la plus large, la 
police peut offrir un tres vaste terrain d'action 
a la recherche et a la planification. 

11 m'est impossible d'enumerer ici tout ce 
qui peut etre matiere a recherche et a plani
fication, mais je me dois cependant de donner 
des exemples de ma pensee, dans un large 
eventail. 

N y a d'abord la police scientifique, la 
police de laborato'ire. C'est elle qui, apremiere 
vue, o~fre le plus de matieres a recherche pure, 
afin de permettre aux techniciens d'utiHser de 
nouvelles techniques, de nouveaux instru
ments, pour aider a la manifestation de la 
verite. 

L'emploi des moyens de telecommuni
cations et de transports peut aussi preter 
matiere a recherche et surtout a planification. 
Pour assurer teile liaison, faut-il preferer le 
telex a la radiotelegraphie ou a la radiotele
photographie? Si I'on veut acquerir des heli
copteres, quel modele sera le plus rentable 
et quelle mission va-t-on lui faire accomplir. 
Les problemes de la circulation automohile 
qui constituent une sorte de cancer pour les 
services de police, se pretent tout particuliere
ment eux aussi a la recherche et a la plani
fication, soit pour I'ecoulement du trafic par 
des feux appropries, soit pour I'amenagement 
scientifique des points cruciaux, soit pour 
I'utilisation la plus rationelle du personne·1 et 
des equipements appropries. 

La recherche peut egalement concerner 
d'une fa<;;on tout a fait directe le criminel et 
surtout la criminalite. Les etudes approfondies 
effectuees en fonction du temps et des lieux, 
en fonction des groupes d'äges, de I'evolution 
de I,a demographie, doivent deboucher tout 
naturellement sur des conclusions et par 
consequent sur une action preventive ou 
repressive. 

On peut aussi estimer que la formation 
des personneis justifie des recherches et de la 
planification: quel est le temps optimum 
pendant lequel un fonctionnaire de police 
doit recevoir sa formation? A quel niveau? A 
quel moment de sa carriere doit-on operer 
un recyclage? Quelles matieres lui enseigner 
avec le plus de profit, etc .... ? D'une fa<;;on 
generale, tout ce qui conceme les effectifs, 
la carriere et le recrutement des hommes, les 
methodes de travail, fournit matiere a une 
planification poussee. 

Im weitesten Sinne des Wortes haben 
Forschung und Planung bei der Polizei sehr 
weitgehende Einsatzmöglichkeiten. 

Ich kann hier nicht alles anführen, was 
Gegenstand der Forschung und Planung sein 
kann, halte es jedoch für angebracht, Beispiele 
der verschiedensten Art zu nennen. 

Da ist zunächst die Kriminaltechnik, die 
pol<izeiliche Laborarbeit. Auf den ersten Blick 
ist sie es, die der reinen Forschung am meisten 
Stoff bietet, und den Techn,ikem werden auf 
diese Wei-se neue Verfahren und Geräte an die 
Hand gegeben, die ihnen bei ,der Darlegung 
der Wahrheit helfen. 

Auch der Einsatz der Fern melde- und 
Tran;sportmittel kann Gegenstand der Forschung 
und vor allem der Planung sein. Ist z. B. für 
eine bestimmte Verbindung der Fernschreiber 
der Funktelegraphie oder der Bildfunküber
mittlung vorzuziehen? 

Fans die Anschaffung von Hubschraubern 
geplant ist: Welches Modell ist am rentabelsten 
und welches Aufgabengebiet sollen sie über
nehmen? Die Probleme des Kraftfahrzeugver
kehrs, die für die Polizei eine Art Krebs
geschwür darstellen, eignen sich gleichfalls 
ganz besonders für di,e Forschung und Planung, 
sei es die Verkehrsregelung durch zweckent
sprechend aufgestellte Ampeln, die Anlage von 
Kreuzungen nach wissenschaftlichen Gesichts
punkten oder der möglichst rationeHe Einsatz 
von Personal und Gerät. 

Die Forschung kann auch ganz unmittel
bar den Verbrecher und vor allem die Krimi
nalität zum Gegenstand haben. Eingehende 
Untersuchungen über Tatzeit und Tatort, 
Altersgruppen, Entwicklung der B·evölkerungs
ziffer müssen ganz natürlich zu Schlußfolge
rungen führen, die ihren Ausdruck in präven
tiven und repressiven Maßnahmen finden. 

Ferner erscheint es gerechtfertigt, auf dem 
Gebiete der Personalausbildung Forschung 
und Planung zu betreiben, um z. B. folgende 
Fragen beantworten zu können: Welches ist 
die optimale Zeit für die Ausb'ildung eines 
Polizeibeamten? Auf welchem Niveau? Zu 
welchem Zeitpunkt seiner Laufbahn muß eine 
Weiterbi.ldung erfolgen? Welche Fachgebiete 
können mit größtmöglichem Nutzen gelehrt 
werden? usw. Allgemein kann gesagt werden, 
daß alles, was das Personal, die Laufbahnen, 
die Einstellung und die Arbeitsmethoden be
trifft, Stoff für eine hochentwickelte Planung 
J.iefert. 
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Enfin, les methodes de travail et la place 
de la police dans les structures de l'Etat se 
pretent tout particulierement ades etudes de 
planification et par consequent, d'organisation 
et de standardisation du travail. Je crois que 
cette consideration a une importance toute 
particuliere dans les pays comme I' Allemagne 
Federale, dans lesquels la police est decen
tralisee. J'irai meme jusqu'a dire, par une sorte 
de paradoxe, que dans un pays donne, plus la 
police est decentralisee et disseminee entre de 
nombreuses forces, plus la recherche et la 
planification doivent etre developpees afin 
d'engendrer plus de cohesion. 

Ajouterai-je enfin, par dessus toutes ces 
considerations qui s'attachent tout speciale
ment a notre propre domaine de la police, 
que, d'une fa~on generale, le monde evolue 
avec une rapidite surprenante. La super
industrialisation de certains regions entraine 
des migrations de populations qui sont, a mon 
avis, une des caracteristiques de l'Europe de 
l'Ouest en periode pacifique. La demographie 
galopante pose des problemes de masses qui 
rendent beaucoup plus complexes les pro
blemes a resoudre et beaucoup plus perilleuse 
la mise en place de solutions. La complexite 
toujours plus grande des techniques, leur 
evolution extremement rapide rendent les 
options difficiles, les choix perilleux. Lorsqu'en 
1880, iI s'agissait de changer la marque de la 
pi urne ou du gratte-papier, on pouvait se 
contenter d'appreciations et d'a peu pres. 
Lorsqu'il s'agit en 1970 de mettre en place 
un ordinateur qui va bouleverser les methodes 
et entrainer des depenses considerables il 
n'y a plus de place pour I'improvisation et 
I'erreur. 

* 

Les idees generales ayant ete exposees, je 
vais essayer de faire concretement le point de 
la situation et d'examiner avec vous a quel 
stade en est la recherche et la planification 
dans les differents pays. Je vais etre aide en 
cela par une etude faite en 1968 par le Secn~
triat General de 1'0. I. P. C.-INTERPOL, etude 
presentee devant son Assemblee Generale 
reunie a Teheran ·en sa 37eme session. 
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Die Arbeitsmethoden und der Platz der 
PoHzei im Staate bieten sich schließlich ganz 
hesonders für planende Untersuchungen und 
daher auch für solche der Arheitsorganisation 
und -normung an. Ich glaube, daß diese über
legung von ganz besonderer Bedeutung ist in 
einem Land wi,e der Bundesrepublik Deutsch
land mit dezentralisierter Polizei. Ich gehe 
sogair so weit, zu sagen, was in gewisser Weise 
paradox erscheinen mag: je stärker in einem 
Lande die Polizei dezentralisiert und in zahl
reiche Einheiten aufgeteilt ist, um so weiter 
müssen Forschung und Planung entwickelt 
sein, um e:inen besseren Zusammenhalt herbei
zuführen. 

Ober all diese Betrachtungen hinaus, die 
ganz besonders uns'er eigenes polizeiliches 
Gebiet betreffen, möchte ich schließlich noch 
erwähnen, daß sich die Welt in jeder Beziehung 
mit einer erstaunlichen Schnell.igkeit weiter
entwickelt. Die Überindustrialisierung be
Sltimmter Regionen hat Wanderungen der Be
völkerung zur Folge, die mein:er Meinung nach 
charakteristisch für Wes~europa in Friedens
zei~en sind. Die emporschnellenden Bevölke
rungsziffern werfen Massenproblerne auf, 
welche die zu lösenden Einzelprobleme kom
plexer und die Durchführung von Lösungen 
gefährlicher machen. Die ständig wachsende 
Kompl'exität der Arbeitstechniken und ihre 
äußerst schnelle Weiterentwicklung machen die 
Entscheidungen schwierig und die Wahl gefähr
lich. B'is zum Jahre 1880 handelte es sich ledig
l>ich um die Wahl einer anderen Fed·er- oder 
Radiergummimarke, und man konnte sich im 
allgemeinen auf einfache Proben beschränken. 
Wenn es sich dagegen im Jahre 1970 um das 
AufSiteilen einer Rechenanlage hande·lt, die 
völlig neue Arbe'itsmethoden mit sich bringt 
und erhebliche Kosten verursacht, ist für 
Improvisationen und Fehlentscheidungen kein 
Platz mehr. 

* 
Nachdem ich die allgemeinen Gedanken 

dargel·egt habe, will ich nun versuchen, die 
Lage konkret darzustellen und den augenblick
Ikhen Stand der Forschung und Planung in den 
einzelnen Ländern zu untersuchen. Dabei soll 
mir eine Arbeit helfen, die im Jahre 1968 vom 
Generalsekretariat der IKPO-Interpol fertig
gesteilt und der Generalversammlung auf ihrer 
37. Tagung in Teheran vorgelegt wurde. 



Disons tout de suite que dans beaucoup 
de pays, on assimile volontiers la simple etude 
ou la simple reflexion a la veritable recherche 
teile qu'elle est definie plus haut. 

Cette distinction etant faite, on ne compte 
guere qu'une vingtaine de pays dans lesquels 
les problemes policiers aient fait I'objet de 
recherehes, et encore est-ce la une evaluation 
hienveillante. 

C'est dans les pays anglo-saxons ou d'in
f1uence anglo-saxone que la recherche et la 
planification sont inscrites dans les structures 
et dans les organigrammes des services de 
police, sous la forme d'une «Planning and 
Research Branch». C'est le cas en Australie au 
niveau de trois etats au moins de la Federation 
(New South Wales, South Australia, Victoria). 
C'est le cas aussi au Canada, a Ceylan, a 
Chypre, en Inde, en Malaysie, en Nouvelle
Zelande, en ThaYlande. 

Ces «Planning and Research Branches» sont 
des services comprenant environ 10 hommes, 
souvent moins, et utilisant parfo'is la trieuse a 
cartes perforees pour exploiter les rensei
gnements. 

Dans le groupe des pays anglo-saxons, 
il y a bien sOr le Royaume-Uni et les Etats
Unis. Nous allons nous attarder quelque peu 
sur les realisations de ces pays-pilotes. 

Le Royaume-Uni eut a faire face, il y a 
quelques annees, a une recrudescence extra
ordinaire de la criminalite, et on s'est alors 
demande s'i1 n'y avait pas Iieu ,d'adapter les 
services de police aux nouvelles formes de 
criminalite, de secouer la vieille poussiere. 

A deux niveaux differents furent succes
sivement creees deux unites de recherche et 
de planification. La premiere au sein de la 
police metropolitaine, c'est-a-dire New Scot
land Yard, a un niveau local. La deuxieme, 
au Ministere de l'lnterieur, pour I'ensemble 
du Royaume. 

Le service installe au Ministere de l'ln
terieur s'appelle «Horne Office Police Research 
and Development Branch». 

Sa direction est confiee a un haut fonc
tionnaire ayant le titre de «Inpector of Consta
bulary») et I'effectif de travail comprend 24 per
sonnes. Pour un tiers, iI s'agit de «Senior Police 
Officers» qui sont detaches pour 2 ans de leur 
service d'origine, que ce soit une force de 
police de province ou celle de la metropole. 
Pour les deux autres tiers,l'effectif est compose 

Dazu muß zunächst gesagt werden, daß 
in vi'elen Ländern die einfache Untersuchung 
und Überlegung mit der wirklichen Forschung, 
so wie diese anfangs definiert wurde, gleich
gestellt wird. 

Nach KlarsteIlung dieses Unterschiedes 
stellen wir fest, daß nur in ungefähr zwanzig 
Ländern die polizeilichen Probleme Gegen
stand von Forschungsarbeiten sind, und dies 
ist noch dazu eine sehr wohlmeinende 
Bewertung. 

In den angelsächsischen oder unter angel
sächsischem Einfluß stehenden Ländern ge
hören Forschung und Planung mit zum Auf
gabenbereich der Polizeidienststellen; es gibt 
dort die sogenannten »Planning and Research 
Branches«. Dies ,ist in Austral'ien der Fall, und 
zwar in drei Staaten der Föderation (Neusüd
wales, Südaustralien und Victoria), ferner in 
Kanada, auf Ceylon, Cypern, in Indien, 
Malaysia, Neuseeland und Thailand. 

Diese »Planning and Research Branches« 
bestehen aus etwa zehn Kräften, häufig auch 
weniger; zur Auswertung der Informationen 
bedient man sich hier und da des Lochkarten
verfahrens. 

Zur Gruppe der angelsächsischen Länder 
gehören natürlich Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten. Wir wollen uns ein wenig 
mit den Leistungen der auf diesem Gebiet 
führenden Länder beschäftigen. 

Großbritannien sah sich vor einigen Jahren 
einem erneuten starken Anwachsen der Krimi
nalität gegenübergestellt, und man fragte sich 
damals, ob es nicht angebracht sei, die Polizei 
den neuen Formen der Kriminalität anzupassen 
und den alten Staub abzuschütteln. 

Auf zwei verschiedenen Ebenen wurden 
nacheinander zwei Forschungs- und Planungs
steIlen geschaffen, und zwar die erste bei der 
Metropolitan Police, New Scotland Yard, auf 
lokaler Ebene, und die zweite beim Innen
ministerium für das gesamte Königreich. 

Die Dienststelle beim Innenministerium 
führt die Bezeichnung »Horne Office Police 
Research and Development Branch«. 

Sie wird von einem hohen Beamten ge
leitet, der den Titel eines» Inspector of Con
stabulary« führt, und das Personal besteht,aus 
24 Personen. Ein Drittel davon s'ind »Senior 
Polke Officers«, die für zwei Jahre von ihrer 
HeimatdienststeIle, d. h. einer PoHzeidienst
stelle in der Provinz oder der Hauptstadt, ab
geordnet werden. Die anderen zwei Drittel 
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d'experts scientifiques representant un large 
eventail: 4 physiciens, 3 mathematiciens, 
2 electroniciens, 1 expert de telecommuni
cations, 1 expert de chirnie, 1 expert de zoo
logie, 1 expert de psychologie, 1 expert 
d'aeronautique et 1 expert de dactyloscopie. 

L' ensemble de ce personnel - dont le 
mixage est a souligner-est n§parti en 5 groupes 
de travail: etudes criminelles, police de 
circulation, equipement, personnei, etudes 
theoriques. 

11 faut ajouter que la «Horne Office Police 
Research and Development Branch» a toutes 
possibilites de confier des travaux a d'autres 
services officiels ou meme a recourir aux ser
vices de societes privees. 

Le programme de recherche pour la 
periode 1968-69 est tres vaste. JI comprend 
au moins une vingtaine d'etudes sur des 
problemes de toutes sortes. A titre d'echantil
Ion, je citerai: 

Evaluation des resultats obtenus par les 
« Regional Crime Squads» en considerant 
I'action menee contre les principaux pro
fessionnels du crime et les renseignements 
recueillis sur eux. 

- Etude en vue d'etablir le rapport idea'l 
«prix de revientlimportance des e.ffectifs» 
d'apres I'evaluation des resultats obtenus 
dans la prevention et la poursuite. 

- Recherche de I'age ou du kilometrage a 
partir duquel iI y a lieu de remplacer les 
vehicules de la police. 

- Etudes de diverses techniques pour 
detecter et localiser des objets dissimules 
ou enterres. 

- Formulation d'un systeme de comparaison 
automatique d'une empreint:e digitale 
isolee avec une collection importante. 
Cette recherche a ete confiee par contrat 
a plusieurs entreprises privees. 

Au sein de la Police Metropolitaine de 
Londres, on a cree ,en 1953 la «Metropolitan 
Police Research and Development Branch». 
Ce sercive a ete completement reorganise en 
1967 par I'adjonction d'un personnel scienti
fique et de fonctionnaires specialement 
instruits dans les problemes de I'organisation 
et des methodes. 11 est dirige par un Deputy 
Commander. H comprend une section scienti-
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des Personals bestehen aus Wissenschaftlern 
verschiedenster Gebiete, im einzelnen: 4 Physi
ker, 3 Mathematiker, 2 Elektroniker, 1 Fern
meldefachmann, 1 Chemiker, 1 Zoologe, 
1 Psychologe, 1 Fachmann auf dem Gebiete 
der Luftfahrt und 1 Daktyloskop. 

Dieses Personal, auf dessen bunte Zusam
mense,tzung hingewiesen wird, ist auf fünf 
Arbelitsgruppen verteilt: Kriminalitätsunter
suchungen, Verkehrspolizei, Ausrüstung, Per
sonal und theoretische Untersuchungen. 

Die »Horne Office Police Research and 
Development Branch« hat durchaus die Mög
lichkeit, Arbeiten anderen Dienststellen zu 
übertragen oder sogar die Dienste von Privat
firmen in Anspruch zu nehmen. 

Das Forschungsprogramm für 1968/69 ist 
sehr umfangreich. Es umfaßt mindestens 
zwanzig Studien über Probleme aller Art. Als 
Beispiele will ich hier folgende anführen: 

- Auswertung der von den »Regional Cr,ime 
Squads« ,eingegangenen Ergebnisse unter 
Berücksichtigung des Einsatzes gegen die 
größten Berufsverbrecher sowie der über 
diese eingeholten Auskünfte 

- Untersuchung zwecks Ermittlung des 
idealen Verhältnisses »Gestehungspreis/ 
Personalstärke« nach Auswertung der bei 
der Verhütung und Strafverfolgung er
zielten Ergebnisse 

- Ermittlung des AI t!e rs bzw. Kilometer
standes, bei welchem ein Polizeifahrzeug 
zweckmäßigerweise durch ein neues er
setzt wird 

- Untersuchungen über verschiedene Ver
f,ah ren zum Ausfindigmachen von ver
steckten oder eingegrabenen Gegen
ständen 

- Schaffung eines Systems für den auto
matischen Vergleich eines EinzeIfinger
abdruckes mit den Abdrücken einer um
fangreichen Sammlung. Diese Forschungs
arbeiten wurden durch Vertrag mehreren 
Privatunternehmen übertragen. 

Bei der Polizei der Hauptstadt London 
wurde im Jahre 1953 die »Metropolitan Police 
Research and Development Branch« geschaf
fen. Im Jahre 1967 erfolgte eine völlige Neu
organisation dieser Dienststelle durch die 
Hinzuziehung von Wissenschaftlern und Be
amten, die auf dem Gebiete der Organisation 
und Arbeitstechnik eine besondere Ausbildung 
erhalten hatten. Si'e wird von einem Deputy 



fique composee de quatre specialistes et une 
section de police repartie entre un secretariat 
(11 personnes), un groupe de police en uni
forme (8 personnes), et un groupe de police 
criminelle (16 personnes). 

Au total, on trouve donc la 39 personnes 
qui consacrent tout leur temps aux questions 
de recherche et de planification. C'est loin 
d'etre negligeable. 

Evidemment, les travaux du service de 
recherche et de planification de la police 
metropolitaine sont coordonnes avec ceux de 
la branche similaire du Horne Office. 

Les recherches de la Police Metropolitaine 
ont, parexemple, porte sur les points suivants: 

- protection materielle contre le vol i 

- role de la police dans 'la delinquance 
juvenile; 

- effet des condamnations prononcees 
contre les receleurs; 

- efficacite du systeme des patrouilles par 
une intensification de la mobilite et par 
une amelioration des transmissions. 

On a egalement procede ades experiences 
concernant I'equipement: 

- utilisation d'helicopteres; 

- utilisation de la television pour la sur-
veillance des zones vulnerables; 

- experiences egalement sur les instruments 
de surveillance nocturnes. 

On a procede ades etudes sur I'ameliora
tion des methodes de travail: 

- adoption des machines a photocopier ou 
a dicter; 

- simplification des formulaires dans les 
Commissariats de Police. 

Enfin, le service a passe au cribl·e des 
suggestions faites par les fonctionnaires du 
Metropolitan Police Department en vue d'aug
menter I'efficacite des services ou de remedier 
ades insuffisances: 

- methodes de travail au niveau des Police 
stations; 

- planification en fonction des changements 
demographiques; 

- selection de I'information a communiquer 
par le commandement aux patrouilles et 
aux brigades. 

Commander geleitet und umfaßt eine aus vier 
Spezialisten bestehende wissenschaftliche Ab
teilung sowie eine Polizeiabteilung, gegliedert 
in: ein Sekretariat mit 11 Personen, eine 
Gruppe von 8 uniformierten Polizeibeamten 
und eine Gruppe von 16 Kriminalbeamten. 

Di,e Dienststelle umfaßt somit insgesamt 
39 Personen, die ihre Zeit ausschließlich der 
Forschung und Planung widmen. Sie ist also 
durchaus nicht etwa belanglos. 

Die Arbeiten der Forschungs- und Pla
nungsstelle bei der Metropolitan Police werden 
natürlich mit denen der Stelle gleicher Art 
beim Horne Office koordiniert. 

Die Forschungsarbeiten der Metropolitan 
Police hatten z. B. folgende Themen zum 
Gegenstand: 

- materieller Diebstahlsschutz 

- die Rolle der Polizei in der Jugend-
kriminalität 

- Wirkung der gegen die Hehler ausge
sprochenen Verurteilungen 

- Erhöhung der Schlagkraft des Streifen
wesens durch Intensivierung der Beweg
lichkeit und Verbesserung der Nach
richtenübermittlung. 

Ferner wurden Erfahrungen über den Ein
satz von Geräten gesammelt: 

- Einsatz von Hubschraubern 

- Einsatz von Fernsehgeräten für die über-
wachung neuralgischer Punkte 

- Erfahrungen mit Geräten für eine über
wachung bei Nacht. 

Außerdem wurden Studien über die Ver
besserung von Arbeitsverfahren durchgeführt: 

- Einführung von Photokopier- und Diktier
geräten 

- Vereinfachung der bei den Polizeirevieren 
gebräuchlichen Formblätter. 

Schließlich wurden Vorschläge der Be
amten des Metropolitan Police Department zur 
Erhöhung der Schlagkraft der Dienstste.JIen 
bzw. Beseitigung von Unzulänglichkeiten einer 
eingehenden Prüfung unterzogen: 

- bei den Polizeirevieren gebräuchliche 
Arbeitsverfahren 

- Planung aufgrund von Änderungen der 
Bevölkerungsziffer 

- Auswahl der von der KommandO'stelie an 
die Streifen und Brigaden durchzu
gebenden Nachrichten. 
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Pour couronner le tout: 

1. Les services de la police metropolitaine 
et du Horne Office publient en commun 
un bulletin qui est appele «Police 
Research Bulletin» i veritable revue tech
nique, elle rend compte du resultat et de 
I'etat des recherehes ainsi que des essais 
de materielsi 

2. Le Horne Office et la police metropolitaine 
ont reuni leurs moyens pour former un 
centre d'etudes de I'informatique. Le nom 
de ce Service est «The Joint Horne Office 
Metropolitan Police Automatie Data Pro
cessing Unit». 

Cree en 1966, il a pour but I'etude de tous 
les problemes concernant I'introduction de 
I'informatique dans la police: 

- gestion des personnelsi 

- comptabilisation des stocks; 

- creation d'un fichier central des contra-
ventions; 

renseignementssur la police des etrangers; 

enregistrement des archives criminellesi 

identification des empreintes digitales. 

On le voit, en Angleterre, les problemes 
de la recherche et de la planification ont ete 
pris au serieux; des moyens permanents et 
suffisamment puissants y ont ete mis en place. 

Examinons la situation aux Etats Unis 
d' Amerique. 

Dans ce pays, la situation a ete complete
ment modifiee par ,la loi du 22 Septembre 
1965, intitulee «LawEnforcement Assistance 
Ach. 

On sait combien sont complexes les 
structures de la police aux Etats-Unis. 11 y a 
plusieurs dizaines de milliers de forces auto
nomes au niveau des villes, des comtes, des 
etats. 11 y a plusieurs services federaux dont la 
competence couvre I'ensemble du territoire 
des Etats-Unis mais seulement pour I'appli
cation des legislations tres precises et parfois 
tres specialisees. On comprend que, dans ce 
contexte general, il est tres difficile de faire 
le point avec sOrete. Bien sOr, les services de 
police des grandes villes n'ont pas attendu 
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Als Krönung des Ganzen: 

1. Die Dienststellen der Metropolitan Police 
und des Horne Office geben gemeinsam 
ein Mitteilungsblatt heraus, das die Be
zeichnung »Police Research Bulletin« 
führt. Es handelt sich hier um eine rein 
fachliche Zeitschrift, in der über die Ergeb
ni's6e und den augenblicklichen Stand der 
Forschungen sowie der Materialprüfungen 
berichtet Wird; 

2. Das Innenministerium und die Polizei
behörde der Haupts~adt haben gemein
sam eine Zentralstelle für Studien auf dem 
Gebiet der Datenverarbeitung geschaffen. 
Diese Stelle heißt »The Joint Horne Office 
Metropolitan Polke Automatie Data 
Processing Unit«. 

Zweck dieser Stelle, die im Jahre 1966 ge
schaffen wurde, sind Untersuchungen sämt
licher Probleme, welche die Einführung der 
Datenverarbeitung bei der Polizei betreffen: 

- Personalverwaltung 

- Erfassung der Bestände 

- Schaffung einer Zentral kartei für über-
tretungen 

- Auskünfte in Angelegenheiten der Aus
;Iänderpolizei 

- Speicherung von Angaben für die krimi
nalpoUzeiliche Aktenhaltung 

- Identifizierung von Fingerabdrücken. 

Wie man sieht, hat man sich in England 
ernsthaft mit den Problemen der Forschung 
und Planung befaßt, und es wurden dort 
dauerhafte und wirksame Mittel bere.itgestellt. 

Lassen Si,e uns jetzt di'e Lage in den Ver
einigten Staaten von Amerika betrachten. 

In diesem Lande hat sich die Lage auf
grund des Gesetzes vom 22. September 1956-
»Law Enforcement Assistance Act« - völlig ge
ände~t. 

Die komplexe Struktur der Polizei in den 
Vereinigten Staaten ist allgemein bekannt. Es 
gibt dort mehrere Zehntausend selbständige 
Polizeien auf Stadt-, Bezirks- und Staatsebene. 
Ferner gibt es mehrere Bundesdienststellen, 
deren Zuständigkeit skh auf das gesamte 
Staatsgebiet der Vereinigten Staaten erstreckt, 
jedoch nur zur Durchführung ganz bestimmter 
und zuweilen sehr spezieller Gesetze. Man 
wird verstehen, daß in diesem allgemeinen 
Zusammenhang eine sichere Klärung der Lage 
seh r schwierig ist. 



1965 pour effectuer des recherehes et assurer 
une certaine planification. II est non moins 
evident qu'un grand service comme le F. B. I. a 
pmC(~de, bien avant 1965, cl des etudes sur de 
tres nombreuses questions. 11 est non moins 
sOr qu'une grande part de la recherche et de 
la planification a ete assuree aux Etats-Unis 
par 1'«ln~ernational Association of Chiefs of 
Police». 11 s'agit essentiellement d'une organi
sation americaine, destinee cl regrouper les 
chefs des forces autonomes de police, quels 
que soient leur importance et leur niveau. 
Cette assodation, dont le siege est cl Washing
ton, a comble une veritable lacune en matiere 
d'organisation et de methodes propres cl la 
police. Par I'intermediaire de divisions special i
sees, cette association a ete un peu le maHre 
cl penser et le conseiller technique des forces 
de police locales des Etats-Unis. 

Apres le 22 Septembre 1965, la recherche 
et la planification dans la police sont devenues 
I'affaire ,du Gouvernement federal et ont pris, 
de ce fait, une dimension proprement ameri
caine. 

La loi de1965 autorise l'AttorneyGeneral cl 
accorder des subventions cl des administrations 
publiques ou cl traiter par contrats remuneres 
avec des organismes publies ou prives afin 
d'ameliorer la formation des personneis des 
corps et services charges des fonctions preven
Nves et repressives et aussi afin d'augmenter 
les moyens d'action mis cl la disposition des 
services. Le Ministre de laJustice est egalement 
autorise cl faire -effectuer des etudes, cl distri
buer une assistance technique et cl etablir des 
programmes, afin d'ameliorer le fonction
nement general de la police et de la justice. 

Pour les trois annees 1966, 1967 et 1968, 
un credit global de 22 millions de dollars a 
ete consacre cl cevaste programme. A la date du 
1er Avril 1968,19 millions de dollars avaient 
dejcl ete distribues pou r subventionner quelque 
330 projetsdifferents. Sur cette somme con
siderable, les services de police avaient rec;u 
12 millions 1/2 de dollars, les seuls services de 
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Nun haben die Polizeibehörden der Groß
städte arllerdings nicht erst bis zum Jahre 1965 
gewartet, um Forschungsarbeiten und eine 
gewisse P,lanung durchzuführen. Auch hat eine 
große Dienststelle wie das FBI natürlich schon 
vor 1965 St,uclien über zahlreiche Fragen durch
geführt. Ferner steht fest, daß ein großer Teil 
der Forschungs- und Planungsarbe.it in den 
Vereinigten Staaten von der »International 
Assodation of Chiefs of Police« geleistet 
worden ist. Dies ist eine amerikanische Organi
sation, deren Zweck im wesentlichen die Zu
sammenfassung der Chefs der selbständigen 
Polizeibehördenist, und zwar unabhängig von 
deren Bedeutung und Niveau. Diese Vereini
gung, deren Sitz sich in Washington befindet, 
hat auf dem Gebiet der Organisation und der 
polizeilichen Arbeitsmethoden eine große 
Lücke geschlossen. Mit Hilfe von Spezial
abteilungen hat sie in gewisser Hinsicht die 
gei,stige Vorarbeit geleistet und eine Fach
beratung für die örtlichen Polizeien der Ver
einigten Staaten durchgeführt. 

Nach dem 22. September 1965 ist die 
polizeitliche Forschung und Planung Sache der 
Bundesregierung geworden und hat daher 
wahrhaft amerikanische Ausmaße ange
nommen. 

Das Gesetz aus dem Jahre 1965 ermäch
tigt den Attorney General, den öffentlichen 
Verwaltungsbehörden Subventionen zu bewil
ligen oder Verträge mit öffentlichen oder 
privaten Organisationen abzuschließen, in 
denen entsprechende Vergütungen vorgesehen 
sind, und zwar zwecks Verbesserung der Aus
bildung des Personals der mit präventiven und 
repressiven Aufgaben betrauten Körperschaften 
und Dienststellen sowie zwecks Vermehrung 
der diesen Dienststellen zur Verfügung stehen
den Einsatzmittel. Der Justizmin'ister ist gleich
falls berechtigt, Untersuchungen durchführen 
zu lassen, fachliche Hilfeleistung zu gewähren 
und Programme aufzustellen, und dies zwecks 
Verbesserung des allgemeinen Dienstbetriebes 
der Polizei und der Justiz. 

In denJahren1966, 1967 und 1968 wurden 
insgesamt 22 Millionen Dollar für dieses um
fangreiche Programm zur Verfügung gestellt. 
Am 1. April 1968 waren bereits 19 Millionen 
Dollar für die Subventionierung von 330 ver
schiedenen Projekten ver~eilt worden. Von 
dieser beträchtlichen Summe hatten die Polizei
dienststellen 12,5 MHlionen Dollar und die nur 
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prevention criminelle, d'etude et de pUmi
fication 1,8 million de dollars. 

L'octroi des subventions a deux objectifs 
essentiels: 

1. 11 doit favoriser les etudes individuelles/ 
les projets et les «realisationsmodeles» 
ayant pour objet de demontrer ou 
d'eprouver I'a valeur pratique de procedes 
de prevention et de contröle du crime 
et de la delinquance. 

2. 11 doit stimuler les efforts et les initiatives 
de la justice penale et de la police pour 
ameliorer leurs structures, leurs moyens 
d'action et leur efficacite. Une serie de 
programmes speciaux actuellement en 
cours de realisation prevoit notamment, 
en ce qui concerne la police: 

- I'etablissement de normes uniformes 
de recrutement et de formation dans 
les Etats; 

- I'elaboration de programmes de rela
tions public-police dans 34 «Police 
Departments» de villes de plus de 
150000 habitants; 

- I'elaboration de programmes tendant 
a rendre possible dans certains Etats 
ou grandes agglomerations, la deli
vrance de diplömes de «Police 
Science» ; 

- la creation d'unites de recherche et 
de planification dans les «services de 
police» d'importance moyenne, c'est
a-dire comprenant un effectif de 70 a 
200 agents assermentes. Dix «Depart
ments of Police'» dans 9 Etats ont 
rec;u des subventions a cet effet. 

Voici tres sommairement brossee la 
situation dans les pays anglo-saxons. 

* 

Mais que se passe-t-i1 ailleurs, me direz
vous? Vous avez peuH~tre entendu pari er de 
ce personnage du theatre de Moliere qui, un 
jour, decouvre avec emerveillement qu'il fait 
de la prose depuis 50 ans. Eh bi,en, iI semble 
que I,es autres pays parmi la vingtaine dont 
j'ai parle puissent egalement s'emerveiller 
d'aVO!f fait de la recherche et de la plani
fication sans toujours s'en rendre compte. 
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mit der Verbrechensverhütung, der Forschung 
und Planung betrauten Stellen 1,8 Millionen 
Dollar erhalten. 

Mit der Bewilligung dieser Subventionen 
werden zwei Hauptziele verfolgt: 

1. die Förderung von Einzelstudien, Pro
jekten und ModeHvorhaben, deren Zweck 
es ist, den praktischen Wert von Verfahren 
der Verbrechensverhütung und -kontrolle 
zu zeigen oder zu erproben; 

2. Straf justiz und Polizei sollen dazu ange
spornt werden, alles zu tun, um ihre 
Struktur, Einsatzmittel und Schlagkraft zu 
verbessern. Eine Reihe von besonderen 
Programmen, die zur Zeit durchgeführt 
weJ1den, sieht auf dem polizeilichen Sektor 
insbesondere folgendes vor: 

- die Aufstellung einheitlicher Normen 
für Einstellung und Ausbildung in den 
einzelnen Staaten 

- die Aufstellung von Programmen für 
die Beziehungen zwischen Öffent
lichkeit und Polizei bei 34 Polizei
behörden in Städten mit mehr als 
150000 Einwohnern 

- die Aufs~ellung von Programmen zur 
Erlangung von »polizeiwissenschaft
I,ichen« Diplomen in bestimmten 
Staaten oder Großstädten 

- di'e Schaffung von Forschungs- und 
Planungsstellen bei den Polizeidienst
stellen mittlerer Größe, d. h. solchen 
mit einer Personalstärke von 70 bis 
200 vereidigten Beamten. Zehn Poli
zeibehörden in neun Staaten haben 
hierfür Subventionen erhalten. 

Dies ist also in ganz kurzen Zügen die 
Lage in den angelsächsischen Ländern. 

* 
Wie steht es nun aber anderswo, werden 

Sie mich fragen. Vielleicht haben Sie schon 
einmal von jener Theaterfigur Molieres gehört, 
die eines Tages mit höchster Verwunderung 
die Entdeckung macht, daß sie schon seit 
50 Jahren Prosa schreibt. 

Nun, es ist durchaus möglich, daß auch 
die übrigen zwanzig Länder, von denen ich 
gesprochen habe, mit höchster Verwunderung 
feststellen können, daß sie schon immer For
schung und Planung betrieben haben, ohne 
sich dessen bewußt gewesen zu sein. 



Dans presque tous les p,ays ou la Police 
connait un minimum de centralisation, ce fut 
precisement le role des Services centraux, des 
etats-major, de concevoir I'a doctrine, de 
rechercher les conceptions nouvelles et 
souvent de planifier puisqu'il s'agit pour eux 
de reglementer et d'administrer au niveau 
national. 

Je ne veux pas me :Iivrer a une enume
ration fastidieuse 'et interminable des travaux 
menes par les etats-majors de la police en 
France, en Italie, en Argentine, au Japon, en 
Espagne ou ailleurs. 

Par rapport a la recherche ideale teile 
qu'eHe a ete definie dans la premiere partie de 
mon expose, iI est cependant tres probable 
que ces travaux n'ont pas toujours beneficie 
de I·a pluridisciplinarite et n'ont pas toujours 
ete conduits avec ,la rigueur scientifique qui 
s'attachent aux conceptions modernes de la 
recherche et de la planification: trancher dans 
I"absolu a toujours ete le peche-mignon et la 
tendance naturelle des etats-majors. 

* 
Au fil des minutes, ayant survole les 

terrains arides de mon sujet, j'en arrive aux 
reflexions finales. 

Dans leur conception moderne, la re
cherche et la planification exigent des moyens 
puissants en hommes, en argent, en equipe
ments. Dans les pays ou la police est cen
tralisee, les etats-majors sont les unites toutes 
designees pour y proceder; dans les pays ou 
la police est decentralisee, c'est par un groupe
ment des ressources et des moyens que I'on 
pourra constituer les unites adequates. Dans 
les deux cas, la pluridisciplinarite, I'experimen
tation scientifique des solutions proposees 
sont des conditions fondamentales de travail 
et des imperatifs du succes. 

Parmi toutes les etudes, tous les projets, 
toutes les recherches, ·Ia part faite au pheno
mene criminel et plus encore a I'homme crimi
nel est relativement faible. Et pourtant, quels 
seNices sont mieux places que les notres pour 
observer, analyser I'un et I'autre, a la lumiere 
crue des faits et de I'action? 

N'est-il pas curieux de constater que ce 
sont des organismes completement indepen-

In fast allen Ländern, in denen ein Min
destmaß an zentraler Zusammenfassung der 
Polizei vorhanden ist, war es schon immer 
Aufgabe der zentralen Dienststellen und Stäbe, 
bestimmte Richtlinien aufzustellen, neue Ge
danken zu entwickeln und häufig auch zu 
planen, da es sich für sie ja darum handeh, auf 
nationaler Ebene Regelungen zu treffen und 
Verwaltungsarbeit zu leisten. 

Ich will hier auf eine ermüdende und 
endlose Aufzählung der von den Stäben der 
Polizei 'in Frankreich, Italien, Argentinien, 
Japan, Spanien und anderen Ländern aus
geführten Arbeiten verzichten. 

Im Hinblick auf die ideale Forschung, so 
wie ich sie im ersten Teil meines Vortrages 
definiert habe, ist 'es jedoch sehr wahrschein
lich, daß diese Arbeiten nicht immer unter 
Berücksichtigung mehrerer Disziplinen und 
mit derwissenschaflllkhen Strenge durchgeführt 
wurden, die sich mit der modernen Vorstel
lung von Forschung und Planung verbindet: 
der Griff nach ,dem Absoluten war schon 
immer eine Lieblingssünde und die natürliche 
Tendenz der leitenden Stellen. 

* 
Nach Überfliegen der trockenen Gebiete 

meines Themas komme ich nun zum Schluß. 
Forschung und Planung in ihrer modernen 

Konzeption erfordern einen hohen Einsatz an 
Menschen, Geld und Material. In Ländern mit 
zentral zusammengefaßter Polizei sind die 
Stäbe bzw. leitenden Stellen hierfür am besten 
geeignet; in Ländern mit dezentralisierter 
Polizei können durch eine Zusammenfassung 
von Hilfsquellen und Mitteln geeignete Stellen 
geschaffen werden. In beiden FäHen sind die 
Berücksichtigung mehrerer Fachrichtungen und 
die wissenschaftliche E'rprobung der vorge
schlagenen Lösungen die Grundbedingungen 
und Voraussetzungen für ein Gelingen. 

Bei aHen Studien, Projekten und For
schungen fand das Phänomen der Kriminalität 
und insbesondere ,der Kriminelle nur eine ver
hältnismäßig geringe Berücksichtigung. Gibt es 
aber Dienststellen, die mehr al-s die unseren 
dazu berufen sind, diese beiden im ungefärb
ten Licht der Tatsachen und des Eins·atzes zu 
beobachten und zu analysieren? 

Ist es nicht merkwürdig, wenn man fest
stel'len muß, daß in einigen Ländern Organi
sationen, die mit der Polizei überhaupt nichts 
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dants de la police qui, dans certains pays, ont 
pris une part essentielle a la recherche crimi
nologique. Aux U. S.A., le National Council 
on Crime and Delinquency, en France, le 
Centre de formation et de recherche de 
I'education surveillee, en Belgique, Ire Centre 
d'etude de la delinquance juvenile et le Centre 
National de Criminologie en fournissent les 
exemples. IIs relevent soit de l'Universite, soit 
de la Justice. 

La police a beaucoup contribue a I'analyse 
des phenomenes de la delinquance juvenile. 
Pourquoi n'orienterait-elle pas plus hardiment 
ses moyens de recherche vers I'etude scien
tifique, comme on dit, de I'homme criminel? 

Vous avez certainement remarque que je 
n'ai pas evoque, au cours de cet expose, la 
situation de la recherche et de la planification 
dans la police al-Iemande. Des conferenciers 
de chez vous diront bien mieux que mo i
meme ce qui a ete fait ou ce qui est a faire 
en ce domaine. 

L'histoire de la technique policiere prouve 
a profusion que certaines des qualites 
ancestrales de vos experts ont trouve, trouvent 
a s'employer magistralement dans la recherche 
et la planification: gout de la prevision, 
continuite dans I'effort, amour du travail bien 
fait, don de I'analyse. 

En toute occurence, j.J me parait impen
sable que la police allemande, pouvant 
s'enorgueiller d'une solide tradition scien
tifique, aiguillonnee par la conjoncture et les 
difficultes inherentes a I'emploi des techniques 
de pointe, poussee par les exigences d'une 
integration toujours plus necessaire des 
services, n'apporte pas une large et fructueuse 
contribution a la recherche et a la planification 
des techniques policieres. 

52 

zu tun haben, eine wichtige Rolle in der 
kriminologischen Forschung spielen? In den 
USA der Nationalrat für Verbrechen und 
Kriminalität, in Frankreich die Ausbildungs
und Forschungsanstalt für dieZwangserziehung 
un.d in Belgien die Forschungsanstalt für 
Jugendkriminalität sowie die Nationale Zentral
stelle für Kriminologie sind dafür Beispiele. 
Diese Institutionen unterstehen teils den Hoch
schulen und teils der Justiz. 

Die Polizei hat viel zur Analys'e der Er
scheinungsformen der Jugendkriminalität bei
getragen. Warum sollte sie nicht in verstärktem 
Maße ihre Forschungsmittel für die wissen
schaftliche Untersuchung des kriminellen 
Menschen einsetzen? 

Es wird Ihnen sicher aufgefallen sein, daß 
ich in diesem Vortrag nicht über die Lage bei 
der deutschen Polizei in bezug auf Forschung 
und Planung gesprochen habe. Ihre eigenen 
Referenten werden Ihnen viel besser als ich 
sagen können, was auf diesem Gebiet ge
schehen ist oder noch geschehen soll. 

Die Geschichte der polizeilichen Arbeits
techn.ik beweist zur Genüge, daß Ihre Fach
leute über gewisse altbewährte Qualitäten 
verfügen, die für Forschung und Planung un
erläßlich s'ind: Vorausschau, Ausdauer, Arbeits
eifer und analytische Begabung. 

Auf jeden Fall erscheint es mir undenkbar, 
daß die deutsche Polizei, die voller Stolz auf 
eine solide wissenschaftliche Tradition zurück
blicken kann, angespornt durch die Konjunktur 
sowie die Schwierigkeiten bei der Anwendung 
modernster Arbeitstechniken und bedrängt 
durch die Forderung einer immer notwen
digeren Integration der Dienststellen, keinen 
umfassenden und fruchtbaren Beitrag zur For
schung und Planung auf dem Gebiete der 
polizeilichen Arbeitstechniken liefert. 



Police Research and Development Work in England 
with Special Consideration of Criminal Police Work 

Die polizeiliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in England 
unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit der Kriminalpolizei 

B. N. Bebbington, C. B. E., M. A., H. M. Inspector of Constabulary 

Director - Police Research and Developrnent Branch, Horne Office, London 

In every country the police are waging a 
constant battle against criminals who threaten 
the whole structure of society. The directive 
to the police is broadly to prevent and detect 
crime and by their fellow-countrymen their 
success in the battle is measured bythe increase 
or decrease of reported crime and by the 
numbers of crimes c1eared up through the 
arrest and conviction of criminals. When an 
army goes to war its broad objective is to 
secure the defeat of the enemy. The rules are 
simple for »all is fair in love and war«. 

It is difficult to draw an exact analogy 
between the aims of an army at war and those 
of the police. Although we have our broad 
objectives - to prevent crime and detect crimi
nals - we know that to eliminate all crimes or 
to detect all offenders is an impossible task. 
In directing uso to reduce crime, neither our 
governments nor the public we serve can say 
to us that a certain specific level of crime is 
tolerable or even economically acceptable. To 
strike a balance between the freedom allowed 
to an individual and the security and comfort 
enjoyed by society as a whole is the most 
difficult problem facing our law-makers and 
thus the police who enforce the laws are faced 
with problems far more difficult to solve and 
tasks far more delicate to perform than are the 
defence services. 

The navies, armies, and air forces of all 
the major powers have had for several decades 
the benefitof large research organisations which 

In allen Ländern führt die Polizei einen 
steten Kampf gegen die Rechtsbrecher, die die 
gesamte Struktur der Gesellschaft bedrohen. 
Die Anweisung an die Polizei lautet dabei ganz 
allgemein, das Verbrechen zu verhindern bzw. 
es aufzuklären. Der Erfolg, der ihr dabei be
schieden ist, wird von der Bevölkerung an der 
Zu- oder Abnahme der Zahl der gemeldeten 
Verbrechen und an der Zahl der durch Fest
nahme und Verurteilung der beteiligten Rechts
brecher aufgeklärten Verbrechen gemessen. 
Zieht in Kriegszeiten ein Heer zu Feld, so be
steht seine Aufgabe, allgemein gesagt, darin, 
den Gegner zu schlagen und den Sieg zu 
erringen. Die Spielregeln dabei sind einfach, 
denn »in der Liebe und im Krieg ist alles 
erlaubt«. 

Allerdings kann man die Aufgaben eines 
kriegführenden Heeres und der Polizei kaum 
als analog bezeichnen. Denn wenn wir auch 
einen festumrissenen Auftrag - das Verbrechen 
zu verhindern und den Rechtsbrecher zu ermit
teln - haben, so wissen wir doch, daß die Ver
hütung aller Verbrechen bzw. die Ermittlung 
aller Rechtsbrecher ein Ding der Unmöglichkeit 
ist. Wenn unsere Regierungen und unsere Mit
bürger uns auch die Aufgabe stellen, das Ver
brechen einzudämmen, so können sie uns 
dabei doch keine bestimmte erträgliche oder 
sogar wirtschaftlich vertretbare Verbrechens
quote nennen. Die dem einzelnen zustehende 
Freiheit und die Sicherheit sowie den Wohl
stand der Gesellschaft als Ganzes miteinander 
in Einklang zu bringen, ist wohl das schwierigste 
Problem, dem sich unsere Gesetzgeber gegen
übersehen, und die Polizei gar, deren Aufgabe 
es ist, diese Gesetze durchzusetzen, sieht sich 
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have so co-ordinated their efforts as to provide 
policy makers and operational commanders 
with new weapons, strategies and tactics de
signed to produce the most efficient use of 
manpower for the accomplishment of a par
ticular task. 

The problem of crime and criminals in 
society has had the attention of criminologists, 
penologists, sociologists and others for many 
years; we have also had considerable assistance 
from the forensie scientists. There has been 
Iittle or no organised scientific research into 
the strategies and tactics of the police or the 
equipment required to carry out operations in 
the most efficient manner possible. 

It was to fill this gap in police research in 
Great Britain that the Royal Commission on the 
Police in 1962 recommended: 
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»It appears to us that there is a major 
requirement in the central police organi
sation which the arrangements we have 
described so far do not adequately meet, 
and cannot be adapted to meet. This 
requirement is for the provision of a 
central Government unit, charged with 
the planning of police methods, the devel
opment of new equipment (such as com
munications facilities, and the design and 
standardization of vehicles), and the study 
of new techniques, so as to enable the 
police service to deal promptly and effet
tively with changes in the pattern of crime 
and in the behaviour of criminals. We 
recommend the establishment of such a 
unit, adequately staffed and with provi
sion for expert scientific advice. The unit 
should work under the general direction 
of the Chief Inspector of Constabulary. 
We should expect it to make full use of 
existing agencies, both inside and outside 
the police service, and it might weil have 
occasion to enlist the help of specialists 
in particular fields. In developing and 
testing new equipment and techniques the 
unit would have to rely on the co-opera-

mit ganz anderen Problemen und Aufgaben 
konfrontiert, als sie die bewaffneten Streit
kräfte bei der Abwehr des Gegners zu lösen 
haben. 

Marine, Heer und luftwaffe aller Groß
mächte kommen seit mehreren Jahrzehnten in 
den Genuß der Arbeit großer Forschungsanstal
ten, die ihre gemeinsame Arbeit auf die Ent
wicklung neuerWaffen, Strategien und Taktiken 
für Politiker und militärische Führungskräfte ab
gestimmt haben und es ihnen ermöglichen, die 
besten Kräfte für die jeweils entsprechenden 
Aufgaben einzusetzen. 

Seit Jahren befassen sich Kriminologen, 
Pönologen, Soziologen und andere Wissen
schaftler mit dem Problem des Verbrechens 
und des Rechtsbrechers in der Gesellschaft; 
ferner steht uns die gewichtige Hilfe der foren
sischen Wissenschaftler zurVerfügung. Es wurde 
aber nur eine sehr geringe und schon gar keine 
organisierte wissenschaftliche Forschung über 
polizeiliche Strategie und Taktik bzw. über 
die Ausrüstung betrieben, die es uns ermög
lichen würde, unseren Aufgaben in der wirk
samsten Weise gerecht zu werden. 

Um in Großbritannien diese lücke auf 
dem Gebiet der polizeilichen Forschung zu 
schließen, schlug der Königliche Polizeiaus
schuß im Jahr 1962 folgendes vor: 

»Wir sind uns darüber im klaren, daß es 
bei der zentralen Polizeiorganisation Be
dürfnisse gibt, die durch die hier beschrie
benen Maßnahmen bisher in keiner Weise 
befriedigt werden und nicht befriedigt 
werden können. Was wir benötigen, ist 
eine zentrale Oberbehörde mit der beson
deren Aufgabe, Entwürfe für neue Polizei
Methoden aufzustellen, neue Ausrüstungs
gegenstände zu entwickeln (z. B. neue 
technische Nachrichtenmittel sowie neue 
Entwürfe für den Bau und die Normung 
von Fahrzeugen) und darüber hinaus neue 
Techniken zu prüfen, die es der Polizei 
ermöglichen, sich schnell und wirksam den 
Änderungen der Erscheinungsformen des 
Verbrechens und auch dem Verhalten des 
Rechtsbrechers anzupassen. Unser Vor
schlag wäre die Aufstellung einer solchen 
Einheit, die mit ausreichendem Personal 
und Fachberatern zu besetzen und vom 
,Chief Inspector of Constabulary' zu leiten 
wäre. Sie müßte nach unserer Vorstellung 
weitestgehend von bereits bestehenden 
polizeilichen und außerpolizeilichen Stel-
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tion of selected police forces. But we are 
strongly of the opinion that the Govern
ment should not hesitate, where appropri
ate, to set up new establishments to carry 
out research and development into police 
problems. Such arrangements would not 
be inexpensive. But the amount of money 
at present devoted to research into police 
problems is insignificant compared with 
the cost of the research programmes of 
the fighting services; and the community 
should, in our opinion, accept the burden 
of a properly conducted programme of 
research on the Iines which we have indi
cated as an essential part of the cost of 
the war against crime«. 

In August 1963 the Horne Office set up 
the nucleus of the Branch which I am now 
happy to direct. From the start it was faced 
with problems so numerous and so formidable 
that the first two years or so were largely 
devoted to the assessment of priorities for 
research and the gathering of data which was 
more reliable than the published statistics of 
crime, accidents, manpower an so on. We have 
now evolved a philosophy to guide us in our 
choice of priorities for research which entails 
all our efforts being directed to achieving the 
most efficient use of police manpower and 
resources whilst, at the same time, devising 
reliable measures of police effectiveness. 

I would like at this point to describe the 
make-up and organisation of the Police Re
search and Development Branch before dealing 
with the research projects which we have 
completed or have in hand. There are in the 
Branch some 40 members on the scientific side 
and seven senior police officers. The scientific 
grades range from senior scientists down to 
technicians and the police officers are chief 
superintendents or superintendents. The scien
tists are what I like to call »hard« scientists 
- that ist they are mathematicians, physicists, 
chemists, zoologists, engineers and so on. We 
have an applied psychologist but no sociologist 
or criminologist. The reason why we have so 

len Gebrauch machen. Darüber hinaus 
sollte sie aber auch auf besondere Fach
leute zurückgreifen. Bei der Entwicklung 
und der Prüfung neuer Ausrüstungsgegen
stände und neuer Techniken sollte diese 
Einheit auf jeden Fall auch auf ausgewählte 
Polizeidienststellen zurückgreifen und mit 
ihnen zusammenarbeiten. Wir sind aber 
auf jeden Fall der Meinung, daß die Regie
rung, wo erforderlich, unbedingt neue 
Anstalten zur Durchführung von For
schungs- und speziell polizeilichen Ent
wicklungsarbeiten errichten sollte. Natür
lich wäre das nicht billig. Aber die Summen, 
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt für poli
zeiliche Forschung aufgebracht werden, 
sind geringfügig im Vergleich zu den Aus
gaben, die bei den Forschungsprogrammen 
der bewaffneten Streitkräfte verschlungen 
werden. Und die Gemeinschaft sollte 
unseres Erachtens die finanzielle Belastung, 
die ein wohlausgewogenes Forschungs
programm in dem von uns dargelegten 
Sinne mit sich brächte, als wesentlichen 
Beitrag jm Kampf gegen das Verbrechen 
durchaus übernehmen.« 

Im August 1963 stellte das britische Innen
ministerium den Kern dieser Abteilung, die ich 
heute zu meiner Freude leiten darf,auf. Von 
allem Anfang an fanden wir so zahlreiche und 
große Probleme vor, daß wir die ersten zwei 
Jahre weitgehend damit beschäftigt waren, eine 
Reihenfolge für die einzelnen Forschungs
projekte aufzustellen und Unterlagen über 
Verbrechen, Unfälle, Personelles usw. zusam
menzutragen, die verläßlicher waren, als das, 
was bisher vorgelegen hatte. In der Zwischen
zeit haben wir eine Methode ausgearbeitet, die 
uns bei der Beurteilung der Dringlichkeit von 
Forschungsarbeiten führen soll, wobei es uns 
u. a. darum geht, die verfügbaren Polizeikräfte 
und -mittel bestmöglich einzusetzen und zu
gleich verläßliche Normen für die Schlagkraft 
des Polizeieinsatzes zu erarbeiten. 

Ehe ich die bereits abgeschlossenen bzw. 
die noch in Arbeit befindlichen Forschungs
projekte erläutere, möchte ich hier Aufbau und 
Organisation der Polizeilichen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung beschreiben. In dieser 
Abteilung arbeiten etwa 40 Wissenschaftler 
und sieben höhere Polizeibeamte. Der Rang 
der Wissenschaftler reicht vom erfahrenen 
Wissenschaftler bis hinunter zum Techniker; 
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far omitted the last two disciplines from the 
Branch establishment is that not only is there 
another research group in the Home Office 
dealing with problems of a sociological, crimi
nological or penological nature, but also 
because we always maintain elose contact with 
such research organisations as the Institute of 
Criminology at Cambridge who are ready and 
willing to give us any advice and assistance 
that we may need. 

The senior police officers in the Branch 
are" selected by interview from any of the 
Forces in England, Scotland. and Wales. They 
are selected not only for their personal qualities 
but also for their experience in a particular 
field of police work. Thus, on the crime side, 
we have detective chief superintendents of 
wide experience - and always one from the 
Metropolitan Police. They remain seconded to 
our Branch for two or three years so that they 
do not grow out of touch with the day-to-day 
operation al work of the service. 

The scientists and police officers work 
together on projects as a team and this to me 
is one of the most important factors con
tributing to the success of our Branch. On the 
one hand the scientist brings to a police 
problem the discipline he has learnt to apply 
to any other problem. He will test assumptions 
but not accept them out of hand. He will put 
forward optimal solutions based on provable 
data. He will not be dogmatic in holding that 
an apparent solution produced as a result of 
research is the ultimate one. The police officer, 
on the other hand, interprets the needs of the 
police in practice, supplies the necessary con
tacts with police officers in the field and gives 
to the combined solution of the problem the 
authenticity of practicability that police com
manders demand. It is all too easy for a re
search worker to miss an important aspect of 
an operational problem unless he is able to 
carry on an extensive dialogue with profes
sional police officers at all stages of a research 
project. Also there would be much resistance 
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bei den Polizeibeamten handelt es sich um 
»Chief Superintendents« und »Superinten
dents«. Die Wissenschaftler möchte ich als 
»strenge« Wissenschaftler bezeichnen, d. h. 
Mathematiker, Physiker, Chemiker, Zoologen, 
Ingenieure usw. Wir haben auch einen Spe
zialisten für angewandte Psychologie, aber 
keinen Soziologen oder Kriminologen. Der 
Grund, weshalb wir bisher die beiden letzt
genannten Disziplinen aus der Abteilung aus
geklammert haben, ist einmal mit dem Hinweis 
erklärt, daß es beim britischen Innenministerium 
eine weitere Forschungsgruppe gibt, die sich 
mit soziologischen, kriminologischen oder auch 
pönologischen Arbeiten befaßt, zum anderen 
aber auch damit, daß wir eigentlich immer in 
enger Verbindung mit Forschungsinstituten wie 
dem Institut für Kriminologie in Cambridge 
stehen, von wo uns jederzeit bereitwillig und 
gern Rat und Unterstützung gewährt wird, 
sobald sich ein entsprechender Bedarf ergibt. 

Die leitenden Polizei beamten für die 
Abteilung werden in Fachgesprächen aus den 
Reihen der Polizeiverbände in England, Schott
land und Wales ausgewählt. Die Auswahl 
erfolgt nicht nur aufgrund ihrer persönlichen 
Eigenschaften, sond~rn auch unter Berücksich
tigung ihrer fachlichen Qualifikation auf einem 
bestimmten Gebiet der Polizeiarbeit. So haben 
wir zum Beispiel für Belange der Kriminal
polizei äußerst erfahrene »Detective Chief 
Superintendents« sowie immer auch einen 
Beamten von der »Metropolitan Police«. Diese 
Beamten werden für jeweils zwei bis drei 
Jahre zu unseren Abteilungen abgeordnet, 
damit sie der tagtäglichen polizeilichen Einsatz
arbeit nicht völlig entwöhnt werden. 

Wissenschaftler und Polizeibeamte arbei
ten in Teams an den Projekten zusammen. 
Dies halte ich für einen der ausschlaggebenden 
Faktoren für den Erfolg unserer Abteilung. 
Einerseits bringt der Wissenschaftler zur Lösung 
eines polizeilichen Problems die Fachkennt
nisse mit, die er früher ursprünglich zur An
wendung bei ganz anderen Problemen erlernt 
hat, und seine Aufgabe besteht darin, Vermu
tungen zu untersuchen und sie nicht von vorn
herein gelten zu lassen. Er schlägt dann mög
liche Lösungen vor, die auf beweisbaren Daten 
basieren. Er wird allerdings niemals dogmatisch 
behaupten, daß eine aus einem Forschungs- o 

ergebnis abgeleitete Lösung die jeweils letzte 
sei. Der Polizei beamte andererseits sieht die 
jeweilige Aufgabe von der Praxis her, stellt die 



from chief officers of police to the ideas put 
forward by the Branch if these had not already 
been tested operationally and with the assist
ance of practical police officers. I fear that 
criminological research has often suffered from 
a lack of advice from the police expert both in 
its direction and its possible application to
wards the reduction of criminality in society. 

Today I am speaking to you mostlyon the 
aspect of our research which has a bearing on 
the prevention and detection of crime but the 
slide which I want to show you now shows the 
breakdown of the Branch into groups. We 
have, as you can see, a Theoretical Group who 
are mainly charged with mathematical model 
making, simulation and the provision of new 
ideas and approaches to police problems. They 
also are concerned with the use of computers 
as an aid to the police - not in the narrow 
fjeld of the day-to-day use of these machines 
to file away modus operandi, statistics and 
other suitable material - but to harness the 
advancing technological know-how in this 
fjeld to other police problems that require the 
computer to perform functions which are not 
catered for in the soft-ware supplied by com
puter manufacturers. I shall refer later to 
particular fields in which this applies. 

You will notice there is a small »establish
ment« group. This group, containing a chief 
superintendent and an Organisation and Meth
ods expert, is looking at the overall man power 
in the various forces in the country (48 in 
England and Wales) and is assessing how this 
manpower is being applied to particular func
tions of police work. As an example of the sort 
of problem their work throws up"let me quote 
a particular one. Many police stations in our 
country were built during the last century 
when the horse provided the means of travel 
and pigeon was the fastest carrier of messages. 
Some seven per cent of police manpower is 
tied up in manning these police stations and 
they are most unevenly distributed. Modern 
communications and the motor car have ren
dered a number of them redundant but the 

erforderlichen Kontakte mit Polizeibeamten bei 
AußendienststeIlen her und gibt der gemein
sam erarbeiteten lösung das Siegel der wirk
lich praktischen Anwendbarkeit, die seine 
Polizeivorgesetzten fordern. 

Nur zu leicht übersieht der Forscher bei 
einem Einsatzproblem einen wichtigen Ge
sichtspunkt, wenn er nicht in allen Phasen eines 
jeweiligen Forschungsprojektes die Möglichkeit 
eines steten Dialogs mit erfahrenen Polizei
beamten hätte. Außerdem wäre der Wider
stand der leitenden Polizeibeamten bei den 
AußendienststeIlen gegenüber den Vorschlägen 
der Abteilung sicherlich groß, wären diese nicht 
bereits zuvor im Einsatz und im Beisein von 
erfahrenen Polizei beamten erprobt worden. 
Ich fürchte sehr, daß es der kriminologischen 
Forschung oft an einer grundlegenden Bera
tung durch Fachleute der Polizei gemangelt hat, 
und zwar sowohl in der Richtungsweisung als 
auch in der möglichen Anwendung auf die 
Bekämpfung der Kriminalität in der Gesellschaft. 

Heute nun spreche ich zu Ihnen vor allem 
über den Aspekt unserer Forschung, der sich 
mit der Verbrechensverhütung und -ermittlung 
befaßt, aber das Ihnen hier gezeigte Bild 
(Diapositiv) soll Ihnen zunächst die gruppen
mäßige Auf teilung der Abteilung nahebringen. 
Wir haben eine theoretische Gruppe, die sich 
in der Hauptsache mit der Erstellung von 
mathematischen Modellen, Nachahmungen und 
der Gewinnung neuer Ideen und lösungs
versuche für polizeiliche Probleme befaßt. 
Sie beschäftigt sich auch mit dem Einsatz von 
datenverarbeitenden Maschinen, allerdings nicht 
auf dem engen Gebiet des tagtäglichen Ein
satzes dieser Geräte zur karteimäßigen Erfas
sung von Angaben zum Modus operandi, zur 
Statistik u. v. a. m., sondern vielmehr hinsichtlich 
der Nutzbarmachung des technischen Wissens 
auf diesem Gebiet für andere polizeiliche Pro
bleme, die der datenverarbeitenden Maschine 
Aufgaben stellen, die nicht im ursprünglich 
vom Hersteller geplanten Anwendungsbereich 
liegen. Ich werde später noch auf spezielle 
Anwendungsgebiete hierfür zurückkommen. 

Dann gibt es eine kleine Personal-Gruppe, 
die sich aus einem Chief Superintendent 
und einem Experten für Organisation und 
Methodik zusammensetzt und deren Aufgabe 
die Überwachung des gesamten Polizeiperso
nals unseres landes ist (in England und Wales 
gibt es insgesamt 48 Polizeiverbände). Sie 
befaßt sich in der Hauptsache mit dem best-
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problem is to provide a criteria based on 
modern methods of policing which will enable 
an operational commander to so site his police 
stations as to make the best use of the man
power and finances at his disposaJ. Already, as 
a result of our research into new operational 
methods, one large city, Bristol, has cJosed ten 
of its twenty police stations without the loss 
of any efficiency. 

The next two larger groups in the Branch 
are concerned with operational research. They 
are staffed on the scientific side by scientists 
who have had in the main some operational 
research experience in industry, or in another 
government research department, or at a univer
sity. These two are loosely called the Traffic 
Group and the Crime Group, but because in 
Great Britain all police officers whatever may 
be the label given to their particular function, 
are involved to a greater or lesser extent in 
crime prevention and detection, the bound
aries between the two groups only define their 
major interests and they often merge on 
problems wh ich have a wider operational basis. 
In these two groups we have senior police 
officers who have a practical traffic policing or 
criminal investigation background. 

The fifth group in the Branch is respon
sible for the assessment of existing equipment 
which may have a practical application to 
police work and the development of spe
cialized equipment to assist the service in 
dealing with problems peculiar to police work. 
This group also maintains an information 
service available to all police forces who wish 
to consult it with regard to equipment for a 
particular police need. 

A very important requirement for a re
search branch such as ours is that we should 
communicate the results of our research and 
the progress of experiments not only to the 
policy makers and Chief Officers, but to as many 
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möglichen Einsatz der Polizeibeamten für die 
anfallenden Aufgaben. Als Beispiel hierzu 
möchte ich speziell folgendes Problem an
führen: Zahlreiche Polizeiwachen unseres Lan
des wurden im letzten Jahrhundert erbaut, als 
man als Fortbewegungsmittel das Pferd kannte 
und als die Taube die schnellste Nachrichten
übermittlung gewährleistete. Ungefähr 7 Pro
zent der Polizei beamten dienen der Besetzung 
der Wachen und sind höchst unregelmäßig 
verteilt. Moderne Nachrichtenmedien und das 
Kraftfahrzeug haben viele von ihnen über
flüssig gemacht; das Problem aber ist, eine 
moderne Methode zu finden, die es dem Ein
satzleiter möglich macht, die Wachen so auf
zustellen, daß das zur Verfügung stehende 
Personal und Geld möglichst gut genutzt wird. 
Als Folge unserer Forschung im Zusammenhang 
mit neuen Einsatzmethoden hat eine Großstadt 
- Bristol - bereits 10 von ihren 20 Polizei
wachen abgeschafft, ohne daß sich daraus ein 
Nachteil für die Einsatzfähigkeit ergeben hätte. 

Die beiden nächsten größeren Gruppen 
unserer Abteilung sind mit Einsatzforschung 
befaßt. An Wissenschaftlern sind sie mit Leuten 
besetzt, die wichtige praktische Erfahrung in 
der Industrie, bei einer anderen staatlichen 
Forschungsanstalt oder an einer Universität 
gesammelt haben. Diese beiden Gruppen 
nennen wir im allgemeinen Verkehrs- bzw. 
Kriminalgruppe. Aber da in Großbritannien 
alle Polizeibeamten ungeachtet der Bezeich
nung ihrer jeweiligen Funktion in größerem 
oder geringerem Maß auch mit der Verbre
chensverhütung und -aufklärung zu tun haben, 
umreißen die Grenzen zwischen den bei den 
Gruppen nur ihre Hauptaufgaben, und es 
kommt des öfteren vor, daß ihre Arbeit ein 
weiter gespanntes Gebiet umfaßt und daß alles 
ineinander übergeht. In diesen beiden Grup
pen arbeiten höhere Polizeibeamte, die früher 
im praktischen Verkehrs- oder im Kriminal
dienst tätig waren. 

Die fünfte Gruppe der Abteilung befaßt 
sich mit bereits existierenden Ausrüstungs
gegenständen, die für die praktische Polizei
arbeitvon Nutzen sein könnten, und mit der Ent
wicklung von Spezialausrüstungsgegenständen 
für bestimmte Probleme im Rahmen der Polizei
arbeit. Diese Gruppe unterhält auch einen 
Auskunftsdienst, der allen Polizeidienststellen 
für besondere polizeiliche Aufgaben zugäng
lich ist. 



serving officers as possible. For this reason we 
not only publish a quarterly Police Research 
Bulletin (examples of which are available for 
delegates to examine) but spend some twenty 
per cent of our time in lecturing on research 
and demonstrating equipment at the National 
Police College at BramshilI and also to groups 
of officers throughout England, Scotland and 
Wales. I cannot emphasise too strongly the 
very real need for the dialogue or two-way 
exchange of information and ideas between 
research workers and operational officers. To 
work without this exchange would render our 
efforts sterile and would risk leaving those 
fighting the battle content to work according 
to traditional methods rather than adopt new 
and, to them, radical tactics whose purpose 
they did not fully understand. 

It is also necessary for a police research 
group to maintain a dose contact with other 
research groups in the government service, in 
industry and in universities. Not only do we 
benefit from the results of some of their 
research but we can and do place contracts 
for extra-mural research with groups which 
seem to be best suited to solving a particular 
problem. I would make the point here that it 
is most necessary to keep a careful control of 
both extra-mural research projects and those 
which are conducted by members of the 
Branch in order that the work that is being 
done is tailored into the overall research plan. 
It is so easy for researchers to get involved in 
interesting problems which lead them away 
from the main issue. You will be supplied with 
a copy of the research programme of the 
Branch for this year. This programme is ap
proved by a Horne Office policy committee 
composed of Civil Servants and members of 
the Police Inspectorate. When I submit this 
programme to the Committee I also produce 
for them estimates of the cost and likely 
duration of each project and, where the project 
is to be done by members of the Branch, an 
estimate of the man-hours to be expended on 
that project is also prepared. All the money for 
our research comes from Horne Office funds 
and contributions are not required from the 
Police Authorities of County and City Police 
Forces. 

Sehr wichtig für unsere Forschungsabtei
lung ist auch, daß wir die Ergebnisse unserer 
Forschung und den Fortschritt bei unseren 
Experimenten nicht nur an Politiker und lei
tende Polizeibeamte weitergeben, sondern an 
möglichst viele Polizeibeamte im Dienst. Zu 
diesem Zweck veröffentlichen wir vierteljährlich 
ein Polizeiforschungsblatt (von dem Exemplare 
für die Tagungsteilnehmer zur Einsicht aus
liegen), und zum anderen wenden wir etwa 
zwanzig Prozent unserer Zeit für Vorträge 
über Forschungsaufträge und Vorführung von 
Ausrüstungsgegenständen beim National Police 
College in BramshilI und vor Gruppen von 
leitenden Beamten überall in England, Schott
land und Wales auf. Nicht stark genug kann ich 
die Notwendigkeit des Dialogs bzw. den gegen
seitigenAustausch von Informationen und Ideen 
zwischen Forschungskräften und Einsatzbeamten 
betonen. Eine Arbeit ohne diesen Austausch 
würde unsere Bemühungen sterilisieren und das 
Risiko mit sich bringen, daß sich diejenigen, 
die den Kampf führen, mit den üblichen Me
thoden begnügen müßten, anstatt neue und 
ihnen völlig fremde Wege einzuschlagen, 
deren Ziel sie bisher noch nicht recht verstanden. 

Eine Polizeiforschungsgruppe muß auch 
enge Beziehungen zu anderen staatlichen 
Industrie- und Universitäts-Forschungsgruppen 
anknüpfen. Wir können nicht nur aus ihren 
Forschungsarbeiten Nutzen ziehen, wir können 
auch Forschungsaufgaben solchen Gruppen 
übertragen, die sich für besondere Aufgaben 
speziell eignen, und wir haben dies auch schon 
getan. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß 
es unumgänglich ist, sowohl die nach draußen 
vergebenen als auch die eigenen Forschungs
arbeiten ständig zu überwachen und sie in den 
allgemeinen Forschungsplan mit einzubezie
hen. Der Forscher vertieft sich ja leicht in ein 
interessantes Problem, das ihn vom eigent
lichen Ziel abzubringen vermag. Sie, meine 
Damen und Herren, erhalten (auf Wunsch) eine 
Ausfertigung des Forschungsprogramms der 
Abteilung für das laufende Jahr. Dieses Pro
gramm ist vom Fachausschuß im britischen 
Innenministerium, dem Beamte und Zivilange
stellte der Polizei angehören, gebilligt. Bei 
Vorlage dieses Programms an den Ausschuß 
lege ich demselben jeweils auch einen Voran
schlag für die Kosten selbst und über die wahr
scheinliche Dauer des Projektes vor. Sofern das 
Projekt von der Abteilung selbst ausgeführt 
wird, füge ich eine Schätzung über die zu 
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Although, as I have already said, the 
research in my Branch ranges over the whole 
field of police work, I am going to speak 
mainly of its efforts to assist in the prevention 
and detection of crime. Earlier in my talk I 
suggested there was a certain analogy between 
the tasks of an armyand the tasks of the police. 
This I believe to hold good in that whereas the 
army commander must dispose his forces so 
as to protect his own territory he must also 
attack enemy strong points with a view to 
eliminating the threats that these present to 
the security of Iives and property within the 
area he is defending. So the police commander 
will allocate his manpower to prevent crime 
within his area and will try also to eliminate 
by detection and arrest criminals who disturb 
the peace of public within his area. 

In Great Britain police forces allocate 
between 60 per cent and 70 per cent of their 
manpower to »preventive« patrolling and for 
responding to calls for service and between 
10 per cent and 15 per cent to the Criminal 
Investigation Department. Because both the 
uniformed branch and the C. I. D. come under 
the same command it is possible to find many 
uniformed offficers who are engaged in investi
gating minor crimes or who are assisting the 
Criminal Investigation Department with their 
enquiries so that the line of demarcation bet
ween these two departments is blurred. 

Traditionally preventive patrolling in urban 
areas in our country has been carried out by 
uniformed policemen on foot beats throughout 
the 24 hours. There was a strongly held 
assumption that by such means of patrol crime 
was prevented - but there was no evidence as 
to how efficient the method was in this respect. 
One of the first experiments conducted by the 
Branch was designed to test the validity of this 
assumption. In each of four large cities, New
castle, Manchester, Sheffield and Cardiff an 
experimental and a control area selected each 
having similar characteristics. Data concerning 
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erwartenden Arbeitsstunden bei. Das gesamte 
Geld für unsere Forschungsarbeit kommt aus 
Mitteln des britischen Innenministeriums. Von 
Bezirks- und Großstadtpolizeibehörden werden 
keine Beiträge verlangt. 

Obgleich, wie schon gesagt, die For
schungstätigkeit meiner Abteilung das gesamte 
Gebiet der Polizeiarbeit umfaßt, werde ich hier 
hauptsächlich unseren Beitrag zur Verbrechens
verhütung und -ermittlung behandeln. Ich habe 
bereits angedeutet, daß die Aufgaben der 
bewaffneten Streitkräfte und der Polizei bis zu 
einem gewissen Grad analog sind. Und ich 
glaube, das gilt auch in dem Sinne, daß der 
Heeresbefehlshaber die ihm zur Verfügung 
stehenden Kräfte im Kampf so einsetzt, daß er 
dadurch das eigene land schützt, aber gleich
zeitig auch die feindlichen Stützpunkte an
greift, um der Gefahr vorzubeugen, die leben 
sowie Hab und Gut des in dem verteidigten 
Gebiet lebenden Volkes bedroht. In gleicher 
Weise muß auch der Polizeibefehlshaber seine 
Kräfte so einsetzen, daß er dem Verbrechen 
auf seinem Gebiet vorbeugen kann und 
geschehene Straftaten aufdeckt und daß er dar
über hinaus die die Ordnung in seinem Gebiet 
störenden Rechtsbrecher festnehmen läßt. 

In Großbritannien setzt die Polizei zwischen 
60 und 70 Prozent ihres Personals für »vorbeu
gende« Streifen und für die Bearbeitung von 
Notrufen ein, während etwa 10 bis 15 Prozent 
im Kriminaldienst stehen. Da so~ohl die 
uniformierte als auch die Kriminalpolizei dem
selben Chef untersteht, trifft man viele unifor
mierte Beamte, die kleinere Verbrechen unter
suchen bzw. die mit der Kriminalpolizei 
zusammen ermitteln. Die Grenze zwischen 
diesen zwei Abteilungen ist somit fließend. 

Seit eh und je sind die vorbeugenden 
Streifen in den Stadtgebieten unseres landes 
Sache der uniformierten Polizei zu Fuß, die 
24 Stunden im Einsatz ist. lange bestand die 
Ansicht, an der viele festhielten, daß solche 
Streifengänge zur Verhütung des Verbrechens 
beitragen würden; es gab indes keinen hand
greiflichen Beweis für die tatsächliche Wirksam
keit der Methode in diesem Punkt. Eines der 
ersten Experimente der Abteilung sollte sich mit 
der Gültigkeit dieser Annahme befassen. In 
den vier Großstädten Newcastle, Manchester, 
Sheffield und Cardiff wählte man je ein Ver
suchs- und Kontrollgebiet mit ähnlichen Merk
malen aus. Für jedes Gebiet sammelte man 
sorgfältig Auskünfte über Verbrechen und 



crimes and other matters requIrIng police 
attention was carefully collected for each area. 
The experiment lasted a year and during this 
time the manpower allocated to the experi
mental areas was varied monthly from 0 to 4 
on each beat whilst in the control area man
power was kept at a constant level of one. 
During, and after the experiment, data from 
the various areas was statistically analysed by 
the research team and it was found that 
changes in number of men on foot patrol in 
an area made no significant contribution to 
the incidence of crime. It appeared that the 
»marginal value« of a foot patrol officer was 
zero. 

As a result of this experiment we had to 
reconsider the whole problem of preventive 
patrol. We examined systems of mobile patrol 
in other countries and experiments that had 
been carried out by chief officers in certain 
areas of our own country. We came to the 
conclusion that what was most required in this 
type of police work was a quick response time 
to incidents, conspicuity, and a method by 
which criminal intelligence could be gathered, 
stored and retrieved. As a result we designed 
and developed experimentally a type of 
policing which we called, Unit Beat Policing. 
I do not intend to go into details of this type 
of policing because you will be seeing for 
yourselves a film about it after this talk. What 
we required for the new system was equip
ment in the form of small cars conspicuously 
painted in blue and white (they are now 
popularly called Panda cars by the British 
public) and good communications which were 
provided by the issue of a pocket radio set to 
every man in the scheme. It is important to 
note that the cars are not fitted with radio 
sets - it is the driver who carries the set so that 
he can be encouraged to patrol on foot from 
time to time without being out of communi
cation when he leaves his vehicle. Because it 
was necessary to improve the gathering, storage 
and retrieval of intelligence, we introduced 
into the design of the scheme a new function, 
that of collator. His job is to collect from all 
officers in his area information including that 
concerning the movements and activities of 
criminals and their associates and to record 

andere, für die Polizei bedeutsame Aspekte. 
Das Experiment dauerte ein Jahr, und die ganze 
Zeit über variierte man im Versuchsgebiet die 
Zahl der Beamten im Laufe eines Monats von 
null bis vier pro Streife. Die Zahl im Kontroll
gebiet wurde dagegen jeweils konstant gehal
ten. Während und nach dem Experimentwurden 
die Angaben aus den verschiedenen Gebieten 
vom Forschungsteam statistisch analysiert. Dabei 
stellte sich heraus, daß die zahlenmäßige Varia
tion der Streifenbeamten zu Fuß in einem 
Gebiet keinen besonderen Einfluß auf die Ver
brechenshäufigkeit hatte. Der »Einsatzwert« 
eines Streifenbeamten zu Fuß war, wie sich 
zeigte, gleich null. 

Wir mußten daher das gesamte Problem 
der vorbeugenden Streife neu anpacken. Wir 
sahen uns zu diesem Zweck mobile Streifen in 
anderen Ländern und Experimente an, die von 
leitenden Beamten in verschiedenen Gebieten 
unseres Landes durchgeführt worden waren. 
Dabei kamen wir zu dem Schluß, daß das wich
tigste Erfordernis für diese Art der Polizeiarbeit 
schnelles Erscheinen am Tatort, Übersichtlich
keit und eine Methode waren, mit der kriminal
polizeiliche Nachrichten gesammelt, aufbewahrt 
und wiedergefunden werden konnten. Wir 
planten und entwickelten deshalb experimen
tell eine besondere Art der polizeilichen Tätig
keit, die wir Gruppen-Streife nennen. Ich 
werde auf die Einzelheiten dieser Methode 
nicht näher eingehen, weil Ihnen dazu im 
Anschluß an diesen Vortrag ein Film gezeigt 
werden soll. Für dieses neue System benötigten 
wir kleine, auffallend blau-weiß lackierte Kraft
fahrzeuge (die inzwischen im Volksmund in 
Großbritannien als »PANDA«-Wagen bezeich
net werden) sowie gute Nachrichtenverbindun
gen, die durch die Ausgabe von kleinen, trag
baren Funksprechgeräten an die beteiligten 
Polizisten sichergestellt wurden. Ich weise aber 
ausdrücklich darauf hin, daß die Fahrzeuge 
selbst nicht mit Funksprechgeräten ausgestattet 
sind und daß der Fahrer das Gerät bei sich 
trägt, wodurch er in die Lage versetzt wird, 
gelegentlich die Streife auch zu Fuß fortzu
setzen, ohne daß er dann beim Verlassen des 
Fahrzeuges von der Nachrichtenverbindung 
abgeschnitten wäre. Da es erforderlich war, 
Verbesserungen für das Sammeln, die Auf
bewahrung und die vViedernutzbarmachung 
der Auskünfte einzuführen, schufen wir eine 
neue Stelle, nämlich die des Koordinators. 
Seine Aufgabe ist es, von allen Beamten in 

61 



this information in such a way that it can be 
readily available to other officers including 
those in the Criminal Investigation Department 
who themselves contribute to the collator's 
records. Before the introduction of the collator, 
much information about criminals was carried 
in the heads of individual policemen and not 
readily available to other officers for assisting 
in the detection of offenders. 

Unit Beat Policing also includes a neces
sary element for improving relations between 
the police and the public in that in each unit 
of a scheme there are two or three police 
officers who live on or near to their beats and 
who have wide discretion in the way in which 
they perform their duties. They are expressly 
directed to get to know the public they serve 
and as far as possible become identified as a 
particular individual (Iike a parish priest) rather 
than »just another police officer«. 

After experiments with this scheme it was 
quickly accepted by the government who 
provided a considerable amount of extra 
money for the provision of motor cars and 
personal radios and, with Horne Office 
encouragement, a very high percentage of all 
urban areas in the country have adopted it. 
It has been successful not only as a method 
of ground cover, but also in providing investi
gating officers with far more information about 
criminals than they have ever had before, 
leading in nearly all areas to a considerable 
increase in detections. 

Now let me come research even more 
specifically devoted to the problems of the 
detective officer. 

Regional Crime Squads 

There has always been the problem of 
travelling criminals. Where, as in Great Britain, 
there are a number of separate police forces 
the problem is an acute one. An early task 
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seinem Gebiet Informationen über die räum
lichen Bewegungen und die Tätigkeit der 
Rechtsbrecher und ihrer Komplicen zu sam
meln und diese Auskünfte so festzuhalten, daß 
sie jederzeit auch für andere Beamte greifbar 
sind, so auch für die Beamten der Kriminal
polizei, die ihrerseits ebenfalls zu der Nach
richtensammlung des Koordinators beitragen. 
Als es den Koordinator noch nicht gab, mußte 
der einzelne Polizist die meisten Auskünfte 
selbst im Kopf haben, die zudem den anderen 
Beamten beim Aufspüren von Straftaten nicht 
zur Verfügung standen. 

Das System der Gruppen-Streife trägt 
übrigens auch zur Verbesserung der Beziehun
gen zwischen der Polizei und der Öffentlich
keit bei, denn jede dieser Einheiten hat zwei 
oder drei Beamte, die im Streifengebiet oder 
in der Nähe wohnen und in der Ausübung 
ihres Dienstes weitgehend selbständig sind. Sie 
sind denn auch besonders gehalten, die Leute 
ihrer Umgebung gut kennenzulernen, sich so 
weit wie möglich zu einer prägnanten Per
sönlichkeit zu entwickeln - wie zum Beispiel 
der Gemeindepfarrer - und mehr als »halt 
einer von vielen Polizisten« zu sein. 

Nach entsprechender Erprobung wurde 
dieser Vorschlag bald von der Regierung ange
nommen, die für die Beschaffung von Kraft
fahrzeugen und tragbaren Funk-Sprechgeräten 
größere Summen bereitstellte. Auf Empfehlung 
des britischen Innen;"inisteriums hin hat inzwi
schen ein sehr hoher Prozentsatz aller Städte 
dieses System übernommen. Es erwies sich 
nicht nur insofern als erfolgreich, als es 
eine gute Methode zur Überwachung größerer 
Gebiete ist, sondern auch weil es den Beamten 
bei weitem mehr Informationen über den 
Rechtsbrecher bietet, als dies jemals zuvor der 
Fall war. Eine beträchtliche Steigerung der Auf
klärungsquote war die Folge. 

Ich möchte jetzt von der Forschung 
sprechen, die speziell die Probleme des Krimi
nalbeamten berührt. 

Regionalkommandos der Kriminalpolizei 

Schon immer hat es das Problem des rei
senden Täters gegeben. Wo es, wie in Groß
britannien, eine größere Anzahl einzelner 
Polizeiverbände gibt, nimmt das Problem 
ernste Formen an. Eine der ersten Aufgaben 
unserer Abteilung war somit die Planung von 
überörtlichen Regionalkommandos der Krimi
nalpolizei, die dem Problem Rechnung tragen 



given to the Branch was the planning of 
Regional Crime Squads to deal with this 
problem. These squads are composed of 
detectives drawn from forces in the region in 
which they are to operate. Each regional squad 
is under the direction of a senior detective 
officer and there is anational co-ordinator. 
Their directive is to concentrate on major 
crime and criminals. We were also asked to 
collect data to evaluate the effectiveness of the 
squads during the first two years of operation. 
This we did and last year published areport 
which contained recommendations that have 
lead to are-casting of the squads and a better 
definition of their activities. Emphasis has been 
placed on the need to collect, evaluate and act 
upon intelligence concerning the top criminals 
in a region rather than to wait until a crime has 
been committed and then begin an investi
gation. In one region where we experimented 
with this concentration on the activities of top 
criminals a list of 65 prindpal villains was 
prepared. Within ten months of operating, 
45 of these together with 120 of their asso
dates had been arrested. 

Scenes of Crime 

Under this heading I propose to deal with 
a number of research projects which we have 
undertaken. A criminal gives out information 
valuable to the detective at various stages of 
his nefarious enterprise. First, when in the 
planning stage he is reconnoitering the place 
of his proposed crime. Secondly, when he is 
going to the place (perhaps in astoien vehicle). 
Thirdly, whilst at the scene of the crime. 
Fourthly, when he leaves the scene. Fifthly, 
when he disposes of any stolen property and 
lastley when and, if he is foolish enough, he 
boasts about his success in the cafe or beer 
cellar. 

The Branch have concentrated their efforts 
so far on projects designed mainly to maximise 
the gathering of information left at the scene 
of a crime. Every force in our country has 
officers who are trained to search the scene of 
a serious crime for clues. Although they do 
their work no doubt to the best of their ability, 
what we required to find out was whether with 

sollten. Dieselben bestehen aus Kriminal
beamten aus den Dienststellen ihres Zustän
digkeitsbereichs. An der Spitze eines jeden 
dieser Regionalkommandos der Kriminalpolizei 
steht ein leitender Kriminalbeamter. Außerdem 
gibt es einen Koordinator auf Landesebene. 
Ihre Aufgabe ist es, sich in der Hauptsache den 
bedeutenderen Straftaten und Rechtsbrechern 
zu widmen. Wir hatten außerdem den Auftrag, 
Informationen zu sammeln und den Erfolg 
dieser Kommandos während der ersten beiden 
Jahre ihrer Arbeit zu bewerten. Dies taten wir, 
und im vergangenen Jahr veröffentlichten wir 
dann einen Bericht mit Empfehlungen, die zu 
einer Umgestaltung der Kommandos und zu 
einer genaueren Festlegung ihrer Aufgaben 
führten. Der Nachdruck liegt seither in der 
unbedingt erforderlichen Sammlung, Auswer
tung und Benutzung von Nachrichten über die 
Hauptrechtsbrecher. der jeweiligen Gegend, 
während man früher wartete, bis ein Verbre
chen geschehen war und erst dann mit den 
Ermittlungen begann. In einer solchen Gegend, 
wo wir probeweise unsere Aufmerksamkeit 
auf die Hauptrechtsbrecher richteten, wurde 
eine Liste der 65 hauptsächlichsten Störenfriede 
erstellt. Nach zehnmonatigem Einsatz wurden 
insgesamt 45 davon und 120 ihrer Komplicen 
festgenom men. 

Tatorte 

Hier werde ich eine Anzahl von For
schungsprojekten, die wir bearbeitet haben, 
behandeln. Der Rechtsbrecher hinterläßt für 
den Kriminalbeamten während der verschie
denen Phasen seiner Tat wertvolle Hinweise: 
erstens während der Erkundung des späteren 
Tatortes bei Planung der Tat, zweitens beim 
Aufsuchen des Tatortes (evtl. in einem gestoh
lenen Kfz), drittens während des Aufenthalts 
am Tatort, viertens beim Verlassen des Tat
ortes, fünftens beim Absetzen des Diebesgutes 
und letztlich, falls er so töricht ist, mit seinem 
Erfolg in einem Cafe oder Bierlokal zu prahlen. 

Die Abteilung hat ihr Augenmerk auf 
Projekte gerichtet, die es erlauben, möglichst 
viele Informationen am Tatort zu gewinnen. 
Bei jeder Polizei in unserem Land gibt es 
Beamte, die besonders für die Tatortarbeit aus
gebildet sind. Obgleich sie sich ihrer Aufgabe 
ohne Zweifel nach besten Kräften entledigen, 
wollten wir feststellen, ob sie bei besserer 
Ausbildung, besseren Ermittlungsmethoden 
oder besserer Ausrüstung imstande wären, 

63 



better training, better methods of searching or 
,given better equipment they would be able to 
retrieve more material for forensic or finger
print examination. We therefore with the aid 
of senior scientists from a number of uni
versities mounted experiments in four areas 
with high crime. In each area a team consisting 
of a senior scientist, a very experienced finger
print officer, an experienced scenes of crime 
officer and a member of our research Branch 
worked together for a month visiting at a wide 
variety of housebreakings, shop-breakings and 
so on. They were provided with a specially 
equipped vehicle and supplied with the latest 
available equipment. The results of this experi
ment are still being examined but we do know 
that in the crimes that they dealt with there 
was a very high percentage of detections. This 
we do not claim as significant because the 
amount of effort put into the search of each 
scene of crime was far beyond that possible 
under normal ci rcumstances. What we are c1ear 
about is that the experiments have shown how 
training for this work can be improved, how 
quite simple equipment already available can 
be used more successfully, that the liaison 
between the scenes of crime searchers and the 
investigating officers can be strengthened and 
what further equipment is required for con
ducting more thorough searches. 

Allied to the problem of the retrieval of 
information from the scene of a crime is the 
identification of a suspect from a single finger
print or portion of a fingerprint left at the 
scene. It is an impossible task to compare 
manually all such fingerprints with, let us say, 
the 20 million recordet at Scotland Yard. It 
would be made easier if every criminal would 
be kind enough to c1early roll his print on a 
suitable piece of material! The Branch, together 
with a number of research groups in the 
electronics industry, have been working for a 
considerable period on the problem of getting 
a system to identify a print or portion of a 
print by comparing it with a large store of 
fingerprints of known criminals. All I am per
mitted to say here is that the results of this 
research look promising - more promising 
indeed than any published work we have 
examined. I am cautiously optimistic that this 
time next year I may be able to justify my 
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noch mehr Spuren für kriminaltechnische bzw. 
daktyloskopische Untersuchungen zu finden. 
Mit der Unterstützung erfahrener Wissen
schaftler von verschiedenen Universitäten 
machten wir daher in vier Gegenden mit hohen 
Kriminalitätsquoten Versuche. In jedem Gebiet 
arbeitete eine Gruppe, die sich aus einem 
erfahrenen Wissenschaftler, einem Finger
abdrucksachverständigen, einem versierten Tat
ortbeamten und einem Vertreter unserer 
Forschungsabteilung zusammensetzte, einen 
Monat lang zusammen. Sie inspizierten die Tat
orte bei einer Anzahl von Haus-, Laden- und 
sonstigen Einbrüchen. Man gab ihnen beson
ders ausgestattete Fahrzeuge und die aller
modernste Spezialausrüstung mit. Die Ergeb
nisse dieses Experiments werden noch geprüft, 
doch ist uns schon bekannt, daß die von ihnen 
untersuchten Straftaten einen sehr hohen Auf
klärungsprozentsatzaufwiesen. Wir behaupten 
nicht, daß dies als repräsentativ anzusehen ist, 
zumal der Aufwand für den einzelnen Tatort 
weit über dem sonst üblichen lag. Es ist uns 
aber klar, daß die Versuche gezeigt haben, 
inwieweit die Ausbildung für diese Arbeit zu 
verbessern ist, wie ganz einfache, bereits ver
fügbare Ausrüstungsgegenstände besser ein
zusetzen sind, um die Zusammenarbeit der 
Beamten am Tatort mit den übrigen Ermitt
lungsbeamten zu fördern, und welche zusätz
liche Ausrüstung für eine intensivere Tatort
arbeit nötig ist. 

Mit dem Problem der Sammlung von 
Anhaltspunkten am Tatort hängt das der Fest
stellung eines Verdächtigen anhand eines ein
zelnen oder fragmentarischen Fingerabdruckes 
zusammen. Es wäre unmöglich, alle einschlägig 
anfallenden Fingerabdrücke mit den etwa 
20 Millionen Abdrücken manuell zu verglei
chen, die wir heute bereits bei Scotland Yard 
aufbewahren. Viel leichter wäre es für uns, 
wenn jeder Rechtsbrecher freundlicherweise 
einen deutlichen Fingerabdruck auf einem 
geeigneten Stück Material hinterlassen würde! 
Die Abteilung arbeitet nun seit langem mit der 
Forschungsgruppe der Elektronik-Industrie zu
sammen, um ein System auszuarbeiten, mit dem 
wir einen Fingerabdruck oder den Teil eines 
solchen mit einer Großzahl von Abdrücken 
bekannter Rechtsbrecher vergleichen können. 
Alles, was ich heute hier sagen kann, ist, daß 
die Ergebnisse dieser Forschung vielverspre
chend aussehen, vielversprechender in der Tat 
als alles, was wir bisher an Veröffentlichtem 



optimism. Another and smaller project which 
we have commissioned is one which seeks to 
identify the chemical and physical structure of 
fingerprints in order, if possible, to improve 
on the re-agents used to detect such prints at 
the scene of a crime. The work on this project 
is continuing. 

The equipment group in the Branch are 
engaged on several projects directed towards 
aiding the retrieval of information. One of the 
biggest of these is called »Hidden Objects«. 
The police require to find a great variety of 
objects hidden in widely differing environ
ments. They range from murder weapons to 
dead bodies, plastic handbags and banknotes. 
We have conducted practical experiments with 
bodies of animals buried in fields to establish 
methods of detecting murder victims. We have 
a contract with a university for a promising 
high resolution scanning sonar device for 
detecting objects under water. The detection 
of ferrous metals is fairly simple in many 
environments but for police use it is very 
desirable to be able to estimate range or size 
of any metal object detected. We have had to 
experiment with instruments to find non
ferrous metal such as gold. Bodies embedded 
in cement, banknotes hidden in houses are 
other problems and our aim is to develop, 
with the aid of industrial research groups, 
equipment specially adapted for use by the 
police to meet the total requirement. This is 
where a central research group such as ours, 
having a elose knowledge of police problems, 
is of special value. 

Members of our Branch have developed 
or modified equipment for special police pur
poses in fields of surveillance, for example, 
using optical links or microwave links in elosed 
circuit television, thus eliminating the need for 
cable or telephone lines. They have tested 
night vision equipment and radar so as to be 
able to advise police officers which particular 
manufacturer's product is the best for a specific 
purpose. I must not dweil too long this im
portant side of the work of our Branch and 
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überprüft haben. Bei aller Vorsicht bin ich doch 
optimistisch genug zu sagen, daß es mir im 
nächsten Jahr um diese Zeit wohl schon mög
lich sein dürfte, meinen Optimismus gerecht
fertigt zu sehen. Ein anderes, kleineres Projekt, 
das wir in Auftrag gegeben haben, zielt auf eine 
Feststellung der chemischen und physikalischen 
Struktur von Fingerabdrücken hin. Dadurch 
wollen wir nach Möglichkeit zu einer Verbes
serung der Reagenzen gelangen, die zur Sicht
barmachung von Tatortspuren benutzt werden. 
Die Arbeit an diesem Projekt dauert an. 

Die Ausrüstungs-Gruppe unserer Abtei
lung befaßt sich mit verschiedenen Projekten, 
bei denen es um das Aufspüren von Anhalts
punkten geht. Eines der größten betrifft die 
sog. »verborgenen Gegenstände«. Die Polizei 
muß bekanntlich oft Gegenstände aufspüren, 
die in ganz verschiedener Umgebung ver
borgen sind. Die Gegenstände erstrecken sich 
von Mordwaffen bis zu Leichen, Kunststoff
taschen und Banknoten. Wir haben praktische 
Experimente mit Tierleichen durchgeführt, die 
auf Feldern vergraben waren, um Methoden 
zur Auffindung von Ermordeten zu entwickeln. 
Wir haben einen Vertrag mit einer Universität 
über ein vielversprechendes Bildzerlegungs
gerät, mit dem im Wasser befindliche Gegen
stände aufgespürt werden sollen. Das Auf
spüren von Eisenmetallen ist andernorts vielfach 
recht einfach, aber im Polizeieinsatz wäre es 
sehr wünschenswert, wenn man den vermut
lichen Abstand oder die Größe des Objektes 
feststellen könnte. Wir mußten auch Geräte 
erproben, die zur Aufdeckung von nichteisen
haitigen Metallen, z. B. Gold, dienen. Die 
weiteren Problemstellungen betreffen alsdann 
einzementierte Leichen, in Häusern versteckte 
Banknoten usw. Mit Hilfe von industriellen 
Forschungsgruppen suchen wir Ausrüstungs
gegenstände zu entwickeln, die den beson
deren Polizeierfordernissen in jeder Weise 
angepaßt sein sollen. Hier ist eine zentrale 
Forschungsgruppe wie die unsere, die mit 
Polizeiproblemen aufs engste vertraut ist, 
besonders wichtig. 

Angehörige meiner Abteilung haben Ge
räte entwickelt bzw. den besonderen Polizei
aufgaben auf dem Gebiet der Observation 
angepaßt, z. B. optische Geräte oder Mikro
wellen-Geräte sowie Fernsehverbindungen, die 
Fernmeldekabel und Leitungen überflüssig 
machen. Sie haben auch Nachtsichtgeräte und 
Radaranlagen geprüft, um die Polizei dahin-
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I have a few small gadgets to show you after
wards which will illustrate to a minor extent 
the assistance that can be obtained from such 
a group. 

One problem arising from a scene of crime 
is the identification of suspects. Police forces 
in our country use an Identi-kit to help wit
nesses to produce an image of someone they 
have seen. One of the projects under the 
control of the Branch's psychologist is designed 
to improve on this method and we have found 
an inventor who has been commissioned to 
produce an apparatus which will allow for 
photographic reproductions of the suspect to 
be made rathe( than the present line drawings. 
Early results show much promise. 

Currently we have two projects in hand 
which have a direct bearing on the work of the 
detective. The fi rst concerns the collections, 
evaluation and ultimate use of intelligence 
about criminal activities. We propose to 
experiment with crime squads and forces to 
find the ideal organisation for intelligence 
units. The second involving scientists from the 
National Physical Laboratory as weil as 
ourselves is a project to put intelligence on a 
computer. Please do not get me wrong here. 
This is not a study of how to put modus 
operandi on a computer. This is an attempt to 
get the computer to string together small 
observed activities of criminals to show a 
pattern of behaviour which may even predict 
that a crime, is being planned. One require
ment is to be able to input and interrogate the 
data bank in plain language thus avoiding the 
necessity to code the information. The project 
may be one of long duration but those engaged 
on it are scientists who have been responsible 
for programming a computer to translate 
Russian into English, a problem where semantic 
content is also important. 

At the very beginning of my lecture, 
spoke of the difficulty the police have in 

measuring the effectiveness of their operations. 
Statistics of reported crimes are as unreliable 
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gehend zu beraten, welche Fabrikate ihren 
Bedürfnissen am nächsten kommen. Ich darf 
indes nicht zu lange bei diesem wichtigen 
Arbeitsgebiet unserer Abteilung verweilen, und 
so habe ich einige kleinere Apparate mit
gebracht, um Ihnen in etwa klarmachen zu 
können, welcher Art die Hilfe ist, die wir zu 
leisten vermögen. 

Ein Problem, das am Tatort auftritt, ist die 
Identifizierung von Verdächtigen. Unsere 
Polizei benutzt einen Identi-Kit, der den 
Zeugen hilft, das Bild einer Person, die sie 
gesehen haben, wiederzugeben. Eines der 
Projekte, das vom Abteilungspsychologen 
bearbeitet wird, soll diese Methode noch ver
vollständigen. Wir haben auch einen Erfinder 
gefunden, dem wir den Auftrag gegeben 
haben, einen Apparat zu entwickeln, der es 
ermöglicht, fotografische Reproduktionen des 
Verdächtigen anstelle der z. Z. gebräuchlichen 
Strichzeichnung anzufertigen. Die ersten Ergeb
nisse waren sehr vielversprechend. 

Gegenwärtig arbeiten wir an zwei Pro
jekten, die für die kriminalpolizeiliche Arbeit 
sehr wichtig sind. Das erste betrifft die Samm
lung, Beurteilung und endgültige Auswertung 
von Erkenntnissen über kriminelle Aktivitäten. 
In erster Linie wollen wir zusammen mit krimi
nalpolizeilichen Dienststellen herausfinden, 
welche die beste Art der Nachrichtenspeiche
rung ist. Dann arbeiten wir mitWissenschaftlern 
des Staatlichen Physikalischen Laboratoriums 
an einem Proje,kt zur Speicherung von Infor
mationen mit datenverarbeitenden Maschinen. 
Mißverstehen Sie mich jetzt bitte nicht: Wir 
beabsichtigen dabei nicht, Methoden für die 
Speicherung von Angaben zum Modus operandi 
in der Maschine auszuarbeiten. Unsere Absicht 
ist es vielmehr, die Datenbank dahingehend 
einzusetzen, daß alle Erkenntnisse aus der 
Tätigkeit von Rechtsbrechern so zusammen
gesetzt werden, daß sich daraus ein regel
rechtes Verhaltensmuster ergibt, an hand dessen 
es vielleicht sogar möglich sein wird, eine ge
plante Straftat vorauszusagen. Dabei ist es 
erforderlich, die Beschickung und Befragung 
der Datenbank in unverschlüsselter Sprache 
vorzunehmen, um einer Verschlüsselung der 
Auskünfte aus dem Weg zu gehen. Das Pro
jekt wird unter Umständen langwierig sein, 
aber die Männer, die daran arbeiten, sind 
Wissenschaftler, die sich auch schon mit der 
Programmierung einer Datenbank für russisch
englische Übersetzungen befaßt haben, d. h. 



for this purpose as are the casualty figures in 
the Viet-Nam war in estimating which side is 
winning. So many factors besides the work of 
the police have a bearing on crime figures. 
Governments, by changes in the law, can 
produce more or less crime; rules relating to 
the police recording of crime can be altered 
or can be interpreted differently by various 
forces. There is, so the criminologists tell us, 
a vast amount of un-reported crime and 
increased police activity may, under certain 
circumstances produce an apparent increase 
in reported crimes. As an example of this let 
me give you one instance. Some years aga the 
police of the City of London mounted a very 
big crime prevention campaign. Amongst other 
activities they visited blocks of offices warning 
the workers not to leave valuables in wash
places or in unlocked drawers - result more 
crimes of stealing from offices were reported 
to the police. In Great Britain the number of 
detectives required by a force is somewhat 
arbitrarily fixed at one detective for every 
150 reported crimes. This is not a satisfactory 
measure as each crime demands a differing 
amount of effort on the part of the officer. 
Turning to detections, here again it is dear that 
one cannot measure the success of the police 
by the number of crimes deared up or the 
number of individuals arrested. The sneak thief 
who steals ladies knickers from a dothes line 
can hardly be equated with the professional 
criminal who lives by armed robbery. Yet 
statistically each counts as one. The benefit that 
society reaps in the removal by arrest and 
imprisonment of the dangerous robber is much 
greater than by the arrest of the sneak thief. 

The environment equally has an effect on 
the dear-up rate for crime. When I inspected 
county forces I would frequently find a rural 
area where the dear-up rate was in the 80 to 
90 per cent range. When this was examined 
one found the answer in the smallness of the 
suspect group and the relative ease with which 
information could be obtained in the villages. 
One of our scientists has written a paper in 
which he suggests a mechanism which explains 
how a detective's work becomes more difficult 
as the environment changes from a rural area 

mit einem Problem, bei dem der Aspekt der 
Semantik ebenfalls im Vordergrund steht. 

Ganz zu Beginn meines Vortrages erwähnte 
ich die Schwierigkeiten der Polizei, die Effektivi
tät ihrer Arbeit zu messen. Statistische Zahlen 
über die gemeldeten Straftaten sind für diesen 
Zweck ebenso unzuverlässig, wie es auch die 
Zahlen der im Vietnam-Krieg Gefallenen sind, 
wenn man abschätzen will, wer den Krieg 
gewinnt. So manche Umstände außerhalb der 
Polizeitätigkeit können eine Zunahme oder 
Abnahme der Zahl der Verbrechen herbei
führen; Regierungen können durch Gesetzes
änderung die Zahl der Straftaten vermehren 
oder verringern; die Anweisungen zur Erfas
sung von Straftaten durch die Polizei können 
abgeändert bzw. von verschiedenen Dienst
stellen verschieden ausgelegt werden. Wie uns 
die Kriminologen sagen, gibt es eine große 
Zahl nichtgemeldeter Straftaten, und eine inten
sivierte Polizeitätigkeit könnte unter Umstän
den eine spürbare Steigerung der Zahl der 
gemeldeten Verbrechen zur Folge haben. Lassen 
Sie mich Ihnen dazu ein Beispiel geben. Vor 
einigenjahren führte dieStadtpolizei in London 
eine großangelegte Verbrechensverhütungsak
tion durch. Sie ging dabei u. a. in Geschäfts
blöcke und ermahnte die Angestellten, keine 
Wertsachen in den Waschräumen bzw. in un
verschlossenen Schubladen liegenzulassen. Die 
Folge war, daß der Polizei eine größere Zahl 
von Diebstählen aus Büroräumen gemeldet 
wurde. In Großbritannien ist die Zahl der 
Kriminalbeamten einer Dienststelle etwas will
kürlich auf einen Kriminalbeamten pro 150 ge
meldete Straftaten festgesetzt. Dies ist unzu
reichend, da jedes Verbrechen eine ganz ver
schiedene Arbeitsleistung seitens des Beamten 
erfordert. Betrachtet man die Zahl der auf
geklärten Straftaten bzw. die der festgenom
menen Personen, so wird auch klar, daß man 
die erfolgreiche Arbeit der Kriminalpolizei 
nicht allein daran messen kann. Den Gelegen
heitsdieb, der ein Paar Damenhosen von der 
Wäscheleine entwendet, kann man kaum mit 
dem Berufsverbrecher vergleichen, der vom 
bewaffneten Raubüberfall lebt. Statistisch ge
sehen allerdings zählen beide gleich. Der 
Nutzen, den die Allgemeinheit aus der Ver
haftung und Verurteilung des gefährlichen 
Räubers zieht, ist viel größer als derjenige aus 
der Verhaftung des Gelegenheitsdiebes. 

Auch die Umgebung spielt eine Rolle bei 
der Aufklärungsquote. Bei Inspizierung von 
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up to the largest conurbation. Thus, it may be 
fair to assurne that the police officers in London 
where there is a relatively low detection rate 
may not be less efficient than their counter
parts in other forces - they merely have a very 
much more difficult environment to work in. 

It is weil also to remember that admini
strative changes can make police work easier 
or more difficult. Rules relating to the question
ing of suspects may increase the difficulty of a 
police officer's task whereas a directive that 
all members of the public must carry identity 
cards may make his job easier. Such changes 
may be reflected statistically in the number of 
persons charged for offences but it would be 
utterly wrong to assurne, for example, that the 
police were less efficient because detection 
rates had fallen. 

We, together with a firm of consultants, 
are currently engaged on a research project 
designed to quantify the seriousness of 
offences and to develop a method by which 
the removal of offenders from society may be 
related to the effort put in to secure their arrest 
and the subsequent benefit society derives from 
their removal. This difficult project is dealt 
with in more detail in the appendix to this 
lecture. 

In this short talk I have dealt with but a 
few of the problems that face us in the Research 
and Development Branch. I believe that the 
application to police problems of scientific 
discipline and police expertise combined in an 
organised unit such as ours, has already proved 
of great benefit to the police service. I stress 
that such research must be directed towards 
finding a practical solution or solutions to 
police problems. Experiments must be carried 
out as far as possible under operational 
conditions. The good-wi 11 and co-operation of 
operational officers must be obtained and a 
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Landpolizeidienststellen fand ich oftmals Land
gebiete mit "einer Aufklärungsquote von 80 bis 
90 Prozent. Bei näherer Untersuchung wurde 
die Erklärung in der verhältnismäßig kleinen 
Zahl verdächtiger Personen und in der ent
sprechenden Erleichterung bei den Nachfragen 
in einem Dorf gefunden. 

Einer unserer Wissenschaftler hat eine Ab
handlung geschrieben, in der er ein System 
vorschlägt, welches deutlich macht, warum die 
Arbeit des Kriminalbeamten verschieden 
schwierig ist, je nachdem ob es sich um ein 
ländliches oder großstädtisches Arbeitsgebiet 
handelt. Wir können deshalb fairerweise an
nehmen, daß der Beamte, der in London 
arbeitet, wo eine verhältnismäßig niedrige 
Aufklärungsquote herrscht, seinen Kollegen in 
anderen Gebieten nicht nachsteht. Nur die 
Umstände, unter denen er zu arbeiten hat, 
sind viel schwieriger. 

Man sollte auch bedenken, daß geänderte 
Verwaltungsverordnungen die polizeilichen 
Aufgaben entweder leichter oder schwieriger 
machen können. Verordnungen über die Ver
nehmung von Verdächtigen können die Ermitt
lung erschweren, während die Verpflichtung 
aller Einwohner, Ausweispapiere bei sich zu 
führen, die Aufgabe erleichtert. Solche Ände
rungen könnten statistisch' die Anzahl der Täter 
beeinflussen; es wäre aber völlig falsch anzu
nehmen, daß z. B. die polizeiliche Leistungs
fähigkeit geringer geworden sei, weil die Auf
klärungsquote abnahm. 

Wir sind mit einer von uns in Anspruch 
genommenen Firma dabei, ein Projekt durch
zuführen, welches es ermöglichen soll, die 
Schwere der Straftaten quantitativ auszudrücken 
und eine Methode zu entwickeln, durch die 
die Entfernung der Rechtsbrecher aus der Ge
sellschaft in Beziehung gesetzt werden kann zu 
dem Arbeitsaufwand, den man sich mit ihrer 
Festnahme und dem daraus für die Gesellschaft 
sich ergebenden Nutzen macht. Dieses schwie
rige Projekt wird im Anhang hierzu näher 
behandelt. 

In diesem kurzen Referat habe ich nur 
einige der Probleme behandelt, mit denen wir 
es in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
zu tun haben. Ich glaube, daß die kombinierte 
Anwendung wissenschaftlicher Disziplinen und 
polizeilicher Erfahrung, wenn sie in einer 
organisierten Einheit wie der unseren zusam
mengefaßt werden, sich bereits als sehr nützlich 
für die Polizei erwiesen hat. Ich verweise mit 



reliance in the finding of research built up 
through constant communication by way of 
talks, demonstrations and publications ex
plaining what is being done and why. 

A research unit cannot work in a vacuum. 
Its findings, together with a cost benefit ana
lysis, must be fed into the policy-makers so 
they can have reliable information upon which 
to act. Not always will one's advice be acted 
upon nor will new ideas be universally received 
with accJamation. It was Machiavelli in The 
Prince who wrote: 

»there is nothing more difficult to take in 
hand, more perilous to conduct or more 
uncertain in its success, than to take the 
lead in the introduction of a new order 
of things because the innovator has for 
enemies all those who have done weil 
under the old conditions and lukewarm 
defenders in those who may do weil under 
the new«. 

This remains as true today as when it was 
written - but this should not turn us from our 
endeavours to make the work of the police 
officer easier to perform and more effective 
in its results. 

Nachdruck darauf, daß die Forschung weiter in 
Richtung auf das Finden einer praktischen Lösung 
oder praktischer Lösungen für die polizeilichen 
Belange gehen muß. Es gilt, Experimente weit
gehend unter einsatzmäßigen Bedingungen 
durchzuführen. Der gute Wille und die Zu
sammenarbeit der Einsatzbeamten müssen in 
Einklang miteinander gebracht werden. Dazu 
gehört Vertrauen in Forschungsergebnisse durch 
regelmäßige Besprechungen, Vorführungen und 
Veröffentlichungen, die erklären, was getan 
wird und warum dies geschieht. 

Eine Forschungsgruppe kann nicht im 
Vakuum arbeiten. Die Ergebnisse und eine 
Kosten/Erfolg-Analyse müssen den Politikern 
vorgelegt werden, damit diese zuverlässige 
Arbeitsunterlagen erhalten. Unsere Vorschläge 
werden freilich nicht immer befolgt und die 
neuen Ideen werden nicht überall mit Begeiste
rung aufgenommen werden. Machiavelli schrieb 
einstmals in seinem »Prinz«: 

»Nichts ist schwieriger zu unternehmen, 
gefahrvoller durchzuführen und des Erfolgs 
unsicherer als die Übernahme einer füh
renden Rolle bei der Einführung einer 
neuen Ordnung der Dinge, denn der 
Neuerer hat all jene zu Feinden, denen 
es unter den alten Verhältnissen gutging, 
und lauwarme Verteidiger in denen, die 
hoffen, daß es ihnen unter der neuen 
Ordnung gutgehen wird.« 

Dies ist heute noch so wahr wie zu der 
Zeit, da es geschrieben wurde - es darf uns 
aber nicht von unserer Aufgabe abbringen, die 
Arbeit des Polizeibeamten leichter und erfolg
reicher zu gestalten. 
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Anlage A 

DIE SCHWERE DER STRAFTATEN 

Ziel dieses Forschungsprojektes, das gemeinsam von der Abteilung und der Beratungsfirma 
Arthur Andersen durchgeführt wird, ist es, einen Maßstab für die Leistung der kriminalpolizeilichen 
Dienststellen aufzustellen. Wir halten folgende Punkte für eine unerläßliche Voraussetzung: 

a) die Feststellung der besten Ausnutzungsmöglichkeiten der Hilfsmittel der Kriminalabteilung zur 
Erzielung des größtmöglichen Nutzeffektes; 

b) die Feststellung des wahrscheinlichen Nutzeffektes, wenn wir der Kriminalpolizei mehr Personal 
und Gelder zur Verfügung stellen. 

Wir glauben, daß bloße Zahlen und Prozentsätze über Ermittlungen und Erfolge als Grundlage 
für eine Entscheidung über diese Dinge unzureichend sind. Obgleich die Anzahl der Straftaten in 
zwei verschiedenen Gebieten etwa gleich sein kann, könnte der eigentliche Wert der geklärten Fälle 
ganz wesentlich verschieden sein. Zunächst müssen wir nach einem besonderen Maßstab bzw. Index 
suchen, der sowohl die relative Schwere der Straftaten als auch deren Anzahl berücksichtigt. 

Eine Skala, die jedes Verbrechen nach seiner Schwere anzeigen bzw. bewerten würde, wäre 
eine gute Vergleichsmethode. Die Bewertung eines Verbrechens wird von drei Komponenten ab
geleitet: erstens von dem dem Opfer und/oder der Allgemeinheit zugefügten Schaden; zweitens 
von dem für die Zukunft zu erwartenden Nutzen, der durch die Festnahme des Täters entsteht, ferner 
durch seine Verurteilung sowie eine Vorbeuge- und Erziehungsmaßnahme, welche sein zukünftiges 
verbrecherisches Potential herabsetzen würde; die dritte Komponente muß die Möglichkeit eines 
Erfolges mit dem Einsatzaufwand in Einklang bringen, wenn z. B. ein Verbrechen zu einer Serie 
gehört, die schon epidemieartig ist oder es zu werden droht und deshalb einen ungewöhnlich hohen 
Kräfteaufwand erforderlich macht. Die Punkte für die Bewertung eines Verbrechens setzen sich somit 
aus den Punkten dieser drei Komponenten zusammen. 

Wir haben Forschungsarbeiten ausgeführt, um zu einer richtigen Einschätzung dieser drei' Kom
ponenten zu kommen, und wir sehen die erste - den Schaden - als das dringendste Problem an, da 
wir der Meinung sind, daß er verhältnismäßig leicht zahlenmäßig zu erfassen ist. Selbst allein be
trachtet wäre dies eine bedeutende Verbesserung der heutigen Verbrechensbewertungsmethode. 
Er selbst ist deshalb ein wichtiges Maß, wird aber auch für die zweite Komponente von Wert sein: 
für die Betrachtung des verbrecherischen Werdeganges. 

Wir haben die Arbeiten, die in den Vereinigten Staaten von den Professoren Sellin und Wolfgang 
über die Schwere der Verbrechen durchgeführt wurden, kennengelernt und der Forschungsabteilung 
der Universität Lancaster kürzlich gleichartige Forschungsaufträge übertragen. Als Folge davon sind 
wir jetzt imstande, den ersten Schritt zu tun, um die Meinung der Allgemeinheit über die relative 
Schwere der Verbrechen zu ermitteln. Wir glauben, daß die breite Allgemeinheit am besten in der 
Lage ist, sich hierüber eine Meinung zu bilden, da in einer Demokratie die Justiz und die Polizei 
letzten Endes der Allgemeinheit verantwortlich sind und deshalb auch von ihr kontrolliert werden. 

Wir haben mit verfügbaren Unterlagen über den Werdegang verschiedener Rechtsbrecher einen 
Anfang gemacht, um festzustellen, ob es möglich ist, den Einfluß der Entdeckung und Verurteilung 
eines Rechtsbrechers auf seinen künftigen Werdegang vorauszusagen. Dieser Teil des Projektes steckt 
noch in den Anfängen, aber aus den Resultaten, die wir bisher gesammelt haben, läßt sich bereits die 
Vermutung ableiten, daß dieser Einfluß beträchtlich ist. Es handelt sich aber vorerst nur um Versuchs
ergebnisse. Weitere Unterlagen stehen zur Verfügung, und es werden auch Computerprogramme 
vorbereitet, um die Richtigkeit der Resultate zu prüfen und um festzustellen, ob die Auswirkungen 
innerhalb der einzelnen Verbrechenskategorien und im Gesamtbereich der Kriminalität unter
schiedlich sind. 

Die dritte Komponente, die Wahrscheinlichkeit des Erfolges, muß noch ausführlich untersucht 
werden. Wir glauben aber, daß der Wert von den örtlichen Dienststellenleitern richtig beurteilt und 
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daß ihre Beurteilung Gegenstand eines Rechenschaftsberichtes sein wird, z. B. anläßlich der jährlichen 
Inspektionen bei der Dienststelle. 

Wir beabsichtigen, Anfang 1970 den ersten Index für die Schwere der Verbrechen aufzustellen. 
Der Plan wird dann voll eingeführt und angewandt und notfalls auch abgeändert. Erst dann, wenn 
wir einen annehmbaren Maßstab besitzen, wird es uns möglich sein, jedem Kriminalbeamten seinen 
bestimmten Aufgabenbereich und sein Arbeitspensum zuzuweisen. Diese Arbeit muß die regionalen 
Besonderheiten, sofern sie die Kriminalität beeinflussen, die verschiedentliche Hilfe der uniformierten 
Beamten für die Kriminalpolizei, die Größe des Einsatzes, durch welchen die besten und wirtschaft
lichsten Resultate erzielt werden, sowie den wahrscheinlichen Einfluß von Änderungen der ein
gesetzten Mittel auf den Erfolg berücksichtigen. 

Anlage B 

»REGIONALKOMMANDOS« DER KRIMINALPOLIZEI 

Es wird oft behauptet, daß in Großbritannien das Verbrechen heute »organisiert« sei, d. h. daß 
die Rechtsbrecher sich selbst und ihre Tätigkeit auf besondere - fast kaufmcännische - Weise organi
sieren. Fest steht, daß Verbrechen und Rechtsbrecher auf die räumlichen Zuständigkeitsgrenzen der 
Polizeibehörden keine Rücksicht nehmen. Die Polizeibehörden haben deshalb versucht - z. B. durch 
Koordinierung ihrer Tätigkeit oder durch zusammengefaßten Einsatz -, die sich daraus für sie ergeben
den Schwierigkeiten zu beseitigen oder wenigstens zu verringern. Das dabei am größten angelegte 
Unternehmen war die Aufstellung besonderer Einheiten der Kriminalpolizei, die statt nur für ein 
bestimmtes lokales Gebiet jeweils für einen ganzen Polizeibezirk zuständig sind (es gibt in England 
und Wales - London ausgenommen - ungefähr 50 Polizeiorganisationen; diese werden in acht 
Polizeibezirke aufgeteilt). 

Das »Regional Crime Squad Scheme« (denn so heißt es richtig) wurde im Jahre 1965 aufgestellt, 
um die reisenden Rechtsbrecher, die sich für die Begehung ihrer Straftaten weitgehend organisiert 
haben, erfolgreicher bekämpfen zu können. Die Kommandos setzten Teams von erfahrenen Kriminal
beamten ein, die auf regionaler Ebene arbeiten. Ihre Aufgaben waren, kurz gesagt, die folgenden: 

1. sich mit Personen zu befassen, die gewohnheitsmäßig schwere Verbrechen begehen, und zwar 
besonders mit reisenden Tätern; 

2. den örtlichen Polizeidienststellen auf deren Ersuchen schnelle und gut organisierte Unterstützung 
auf kriminalpolizeilichem Gebiet zu gewähren; 

3. Informationen über die größeren Rechtsbrecher zu sammeln, und zwar durch Halten von Infor
manten und durch Observation; 

4. die Nachrichtenstellen zum Sammeln, Auswerten und zur Weitergabe von Informationen über 
gefährlichere Rechtsbrecher und ihre Arbeitsweise einzusetzen. 

Im Dezember 1967 stellten Angehörige der Abteilung eine Bewertung des »Regional Crime 
Squad Scheme« auf, wobei folgendes festgestellt wurde: 

1. Im allgemeinen konzentrieren sich die Kommandos mehr auf die Aufklärung von Verbrechen 
als auf die Festnahme bekannter Rechtsbrecher, und zwar sowohl aus eigenem Entschluß als 
auch auf Ersuchen der örtlichen Dienststellen. Im Jahre 1966 z. B. basierten 39,8 Prozent ihrer 
gesamten Tätigkeit auf Ersuchen der örtlichen Dienststellen. 
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2. Durch diese Konzentration auf das Verbrechen anstatt auf den Rechtsbrecher, insbesondere 
auf Ersuchen der Dienststellen, war der Gesamterfolg der Einsätze niedriger als vorher 
angenommen. 

3. Die Kommandos benutzten die Nachrichtenstelle weniger als ursprünglich erwartet, und zwar 
sowohl zur Erlangung und Auswertung von Informationen als auch zur Erteilung von wirklich 
regionalen Auskünften. Im Jahre 1966 z. B. wurde die Nachrichtensammlung nur für 7,2 Prozent 
der Einsätze in Anspruch genommen. 

4. Die Unterabteilungen lagen zu weit auseinander, als daß sie sich in einer größeren Stadt 
genügend auf bestimmte Rechtsbrecher hätten konzentrieren können. 

5. Die einzelnen Dienststellen neigten dazu, den Regionalkommandos der Kriminalpolizei un
geeignete und unerfahrene Kriminalbeamte zur Verfügung zu stellen. 

Zur Beseitigung dieser offensichtlichen Systemmängel wurde vorgeschlagen: 

1. Die Kripokommandos sollten sich auf die gefährlicheren Rechtsbrecher beschränken; diese 
sollten zum speziellen »Arbeitsobjekt« der Regionalkommandos der Kriminalpolizei werd~n, 
und ein Team von Kriminalbeamten sollte für diese Aufgabe abgestellt werden. 

2. Die »Kommandos« sollten bei größeren Zweigstellen in den Großstädten untergebracht werden, 
in denen die gefährlicheren Rechtsbrecher zu Hause sind. 

3. Alle Angehörigen eines Kommandos sollten mit einer kriminalpolizeilichen Nachrichtendienst
steIle in der Nähe des regionalen Koordinators (oder Dienststellenleiters) zusammenarbeiten. 

4. Sie sollten den örtlichen Dienststellen bei Problemen keine Hilfe leisten, ausgenommen in 
wenigen Ausnahmefällen. 

Diese Vorschläge hatten zur Folge, daß die Koordinatoren besondere Hinweise auf Rechtsbrecher 
erhielten, von denen angenommen wurde, daß sie gewöhnlich großzügig angelegte Verbrechen 
begehen, und deren Festnahme durch die örtlichen Dienststellen auf Schwierigkeiten stieß. Gegen 
diese Rechtsbrecher wurde dann in beschränktem Umfang ermittelt, um festzustellen, ob sie wirklich 
die Aufmerksamkeit der Regionalkommandos der Kriminalpolizei verdienten. Wenn feststeht, daß 
ein bestimmter Rechtsbrecher zu dieser Kategorie gehört, werden bis zu zehn Beamte abgestellt, 
um sich auf ihn zu konzentrieren und ihn festzunehmen. 
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AUSSPRACHE 

Polizeipräsident Dr. Stümper, Mannheim 

Gestatten Sie kurz drei Bemerkungen zu dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Ceerds. 
Die Bekämpfung der Kriminalität ist nicht nur eine Aufgabe der Kriminalbeamten, sondern auch eine 

Aufgabe der Schutzpolizeibeamten. Ich weiß nicht, inwieweit es dem Vortragenden gegenwärtig ist, daß z. B. 
in ländlichen Gebieten 80 bis 90 % der kleinen und mittleren Kriminalität durch die Beamten des uniformierten 
Polizeivollzugsdienstes bearbeitet werden und daß im Rahmen der Sofortfahndung, der Alarmfahndung sowie 
der präventiven Tätigkeit der Schutzpolizei ein ganz entscheidendes Gewicht der Verbrechensbekämpfung zu
kommt. Ich glaube, daß wir deshalb nicht den Fehler begehen dürfen, die Arbeit der Kriminalpolizei gewisser
maßen isoliert zu sehen, sondern daß wir im Gegenteil die Beamten des uniformierten Polizeivollzugsdienstes 
noch viel mehr als bisher mit in die Bekämpfung der Kriminalität einschalten müssen. (Beifall) 

Wir müssen uns doch darüber im klaren sein, daß die Schwierigkeiten, die wir z. Z. auf dem Gebiet der 
Bekämpfung der Kriminalität haben, nicht nur durch verfeinerte Methoden bei der Aufdeckung von Kapital
verbrechen zu beheben sind, sondern daß es doch gerade ein Massenproblem ist, das Problem »mittlere 
Kriminalität«. Die Aufklärungsquote in den Kapitalverbrechen ist gut, nicht aber bei der mittleren und bei 
der kleinen Kriminalität. 

Eine zweite Bemerkung: Es ist nicht nur eine Aufgabe der Polizei - die Bekämpfung der Kriminalität -, 
sondern darüber hinaus eine Aufgabe vieler anderer Institutionen, die ich gar nicht alle nennen kann; aber 
pars pro toto: der Justiz und der Gesetzgebung. 

Nach der Strafprozeßordnung jedenfalls sind wir die Zulieferer für die Justiz. Und wenn wir Halbfertig
fabrikate liefern, die die Justiz uns nicht abnehmen kann oder nicht weiter verfolgt werden, dann ist unsere 
Arbeit insoweit umsonst. Also müssen wir bei der Gesamtbetrachtung unserer Aufgabe auch den Bereich der 
Justiz mit einbeziehen. 

Und die dritte und letzte Bemerkung: Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in der es nur 
so wimmelt von Gesamtkonzeptionen, Generalplänen usw. Wenn wir bedenken, wieviel wissenschaftlicher 
Geist investiert wird in Probleme, die meines Erachtens nicht so drängend sind wie die innenpolitische Sicher
heit, dann ist sicher das Anliegen mehr als berechtigt, daß wir uns auf dem Gebiet der Bekämpfung der 
Kriminalität hochschulwissenschaftlicher Qualität bedienen sollten. Ich finde es deshalb für sehr richtig und 
ich begrüße es, daß man die Frage der Nutzbarmachung der Wissenschaft für die kriminalpolizeiliche Arbeit 
prüft und in den Rahmen einer Gesamtforschung stellt. 

Wir müssen zugeben, daß der Föderalismus für die Gesamtplanung etwas hemmend sein kann, weil zu 
den Bereichsunterscheidungen in den verschiedenen Fachgebieten noch die Territorialunterscheidung hinzu
kommt, aber er muß kein Hindernis sein, wenn die verantwortlichen Personen aufgeschlossen genug sind. 

Ich glaube, daß es an der Zeit wäre, eine Gesamtkonzeption zu schaffen, die sich nicht nur isoliert auf 
den kriminalpolizeilichen Bereich erstreckt, sondern daß wir im Gegenteil die Türen noch aUfstoßen und 
sehen müssen, wie wir die Bekämpfung der Kriminalität im gesamten Rahmen vornehmen können; und dazu 
gehört auch die Einbeziehung wissenschaftlicher Bereiche. 

Oberlandesgerichtsrat DDr. Cössweiner, Leoben (Österreich) 

Zwei den Fluß der Dinge besonders störende Unebenheiten sind es, die mich das Diskussionswort 
ergreifen lassen. Zum ersten geht es um die immer sachabträglicher werdende Zweiteilung der gelehrten 
Fachwelt hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs des Grundbegriffs » Kriminologie«! 

Diesem ersten Teil meiner Kurzausführungen habe ich als Leitsatz das Konfutse-Wort vorangestellt: 
» Wenn die Begriffe sich verwirren, ist die Welt in Ordnung« und als Leitmotiv das ganzheitliche Crassberger
Wort: })Nur um der Menschen willen betreiben wir Kriminologie«. 
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Ich möchte hier nicht in genugsam bekannte begriffstechnische Detailfragen gehen und darf diesfalls 
ergänzend auf meinen Aufsatz »Zum Begriff Kriminologie« in der Wiener Gend. Rundschau 1963 verweisen. 
Ich möchte nur einige Umstände klarzustellen versuchen und damit womöglich zu einer beiderseitigen kon
struktiven Frontbegradigung beitragen: 

Der möglichst nützliche Einsatz einer wissenschaftlichen Disziplin setzt die KlarsteIlung ihres begrifflichen 
Inhalts und ihrer standörtlichen Beziehungen voraus. Diese zweifache Ausgabe des Kriminologiebegriffes 
hemmt aber, zumal im Anwendungsbereich dieser naturwissenschaftlichen Hilfsdisziplin der Strafrechtspflege, 
die immer rascher notwendig werdende internationale Sprachregelung und Verständigung außerordentlich. 

Daß der Begriff Kriminologie an sich tatsächlich ein Begriff ist und nicht etwa eine Vorstellung, ergibt 
sich schon daraus, daß er wesensmäßig unanschaulich, abstrakt, beständig und nur eine Summe aller an ihm 
erkannten Merkmale ist (FischI). 

Hier aber scheiden sich eben schon die Geister. Die Anzahl der Begriffsmerkmale (um die man sich in 
der Praxis viel zu wenig bekümmert) ist im modernisierten Croßschen Kriminologiebegriff - und damit befindet 
sich dieser aus den bekannten historischen Gründen in einer sehr großen Gesellschaft (!) - wesentlich größer 
als im deutschen Begriff. 

E. Mezger drückt die deutsche Auffassung vom Merkmalsinhalt des Kriminologiebegriffes am lapidarsten 
aus. Danach umfaßt dieser Begriff nur drei Teilbereiche, nämlich die Kriminalpsychologie, die Kriminalbiologie 
und die Kriminalsoziologie. 

Diese Beschränkung erscheint aber nicht mehr praxisnah und zeitgerecht. Auch R. Lange wirft der deut
schen Kriminologie die mangelnde Konsolidierung ihrer Grundlagen, Methoden und Erkenntnisse sowie vor 
allem die fehlende Koordinierung ihrer Teilwissenschaften vor (laut G. Kaiser in »Moderne Kriminologie«, 
Hamburg 1962). 

Was sollte, wenn es in einer deutschen Fachschrift heißt: Die kriminologische Bedeutung des ... , das 
Wort »kriminologisch« in einem solchen Zusammenhang denn nun tatsächlich bedeuten? Was will der Schreiber 
ausdrücken, wenn ·er beispielsweise schreibt: »Untreue im kriminologischen Sinne kommt im Wirtschaftsleben 
in den verschiedensten Erscheinungsformen vor«? Versucht da der Schreiber nur den Inhalt des juridischen 
Begriffes Untreue in biologischer, soziologischer oder psychologischer Hinsicht zu deuten, oder will er diese 
Rechtsfigur, wie sich dies aus der Satzstellung und da besonders aus dem Gebrauch des Wortes »Erscheinungs
formen« ergibt, nicht doch eigentlich in allen möglichen Erscheinungsformen, also phänomenologisch bespre
chend, zur Darstellung bringen?! Die Unterdisziplin »Phänomenologie« ist aber ein Bestandteil des größeren, 
modernisierten Großschen Kriminologiebegriffes. Damit hat der Schreiber bereits über den engeren deutschen 
Kriminologiebegriff hinausgegriffen. Tatsächlich ist dies überaus häufig der Fall, weil alle diese Umschreibungen 
mit dem engeren deutschen Begriffsinhalt nicht auskommen können. 

Wenn so auch ein deutscher Referent auf der Arbeitstagung der »Deutschen Kriminologischen Gesellschaft« 
im Jahre 1968 laut dem Rezensenten (Kriminalistik 1968/9) »den Subventionsbetrug phänomenologisch minuziös 
darstellte«, dann wandelte dieser ebenfalls schon auf Croßschen Pfaden. 

Oder: Was sollte man etwa unter »Kriminologie der Steuerstraftaten« konkret und logisch verstehen? 
Wurde hier das Wort nicht auch schon in seiner größeren Bedeutung verwendet? Oder haben Steuerstraftaten 
diesfalls auch etwas mit Kriminalbiologie usf. zu tun? 

Weiter: Erst vor kurzem war in der angesehenen Fachschrift »Kriminalistik« (Hamburg, März 1969, 5.147) 
folgendes, von einer deutschen Behörde aufgegebenes Inserat zu lesen: »Kriminologischer Mitarbeiter für 
modernes kriminologisches Institut nach Libyen gesucht. Erfahrungen auf den Gebieten der Spurensicherung, 
Dokumentation, Ballistik, Waffen und VVerkzeuge ... erforderlich.« 

Von einer Beschränkung der Kenntnisse des gesuchten Kriminologen auf Kriminalpsychologie, -soziologie 
und -biologie ist keine Rede, und damit wäre dem modernen libyschen kriminologischen Institut offenbar 
auch gar nicht gedientl 

Läßt sich hierbei nicht das Dichterwort anwenden: In seinem dunklen Drange ist sich augensichtlich eben 
auch der deutsche Kriminalist des rechten Weges wohl bewußt? Dieser aber scheint offenbar diesfalls der 
größere, der breitere, der umfassendere, mit einem Wort der ganzheitlichere Weg zu sein. Und wenn man 
hier nicht mehr so geflissentlich an den Dingen vorbeisehen will, wird man sogleich und leicht erkennen, daß 
diese modernisierte Croßsche Version eine Basis darstellt, die sich für Harmonisierungsgespräche durchaus 
eignete. 

Daß diese Auffassung wirklich viel für sich hat, läßt sich aber noch augenscheinlicher belegen: 

Folgendes Faktum aus dem Raum der Bundesrepublik belegte überdies sogar amtlich eine hier (wenn 
umständehalber auch nur vorübergehende) de facto und de jure stattgehabte Fusionierung dieser Auffassungen 
und damit eine weitgehende Würdigung des Großschen Kriminologiebegriffes durch zuständige saarländische 
Behörden. Erstmalig für den deutschen Raum wurde nämlich im Saarland die Kriminologie als Wissenschaft 
verordnungsmäßig und somit behördlich autorisiert nach österreichischem Vorbild in einer vom Justizministe-
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rium in Saarbrücken (1953) genehmigten Studienordnung für die Diplomprüfung in Kriminologie (nach Art. I 
dieser Verordnung) offiziell unterteilt in: 

1. Geschichte und Methodik der Kriminologie 
2. Der verbrecherische Mensch 

a) Kriminalbiologie und -psychologie 
b) Gerichtliche Psychiatrie 

3. Phänomenologie 
4. Kriminalsoziologie und Statistik 
5. Vernehmungspsychologie 
6. Kriminaltaktik und Untersuchungskunde 
7. Grundzüge der gerichtlichen Medizin 

und 

8. pönologie. 

Auch hierbei ist die Anlehnung an den modernisierten Großschen Kriminologiebegriff unübersehbar. 
Es kann daher, insbesondere im Zusammenhang mit den letzten Beispielen, abschließend gesagt werden, 

daß die österreichische Merkmalsfüllung des Kriminologiebegriffes durchaus als richtungweisend für die Bemü
hungen, diesen leidigen Begriffestreit zu beenden, angesehen werden kann. Die richtig eingesetzte Real
definition im weiteren Sinne als dem klassischen Mittel der Verdeutlichung der Wesensmerkmale eines 
Begriffes - nicht eines Wortes! - brächte die allgemein brauchbare Bestimmung des Ortes, die notwendige 
Unterteilung und damit die Annäherung auch in methodischer Hinsicht. Die vom deutschen Standort ohnedies 
geforderte Totalität in der Wesensschau des Verbrechens spielte sich auch in den vom österreichischen Terminus 
vereinten Merkmalen wider. Von einer echten Crux interpretationis hinsichtlich dieses bedeutsamen Krimino
logiebegriffes brauchte daher, zumindest vorerst und von der Seite der europäischen Praxis, keine Rede mehr 
zu sein. Damit könnte auch der Weg frei werden für einen ersprießlicheren, da großräumig erziel baren Einsatz 
der verschiedenen technischen Mittel und modernen Medien der Verbrechensbekämpfung, aber auch in der 
breitestmöglichen Erforschung des noch unbekannt gebliebenen Menschen und seiner kriminellen Affinität. 
Mit einem Wort, die Harmonisierung des Kriminologiebegriffes förderte die Anhebung des Niveaus und damit 
auch des Stils der Kriminalistik auf eine zeitgemäß bereits europäische Ebene. 

Welch versöhnlich erhebendes Ergebnis praktischer Nutzanwendung echten, jedem unfruchtbaren Schulen
streit abholden kriminalistischen Denkens! 

Wenn das arbeitstechnisch immer akuter werdende Problem einer internationalen Harmonisierung des 
noch immer zwiegespaltenen Kriminologiebegriffes über eine die Interessierten einigermaßen befriedigende 
»Sprachregelung« zu einer konstruktiven Lösung gelangt sein sollte, stellte sich aus der neben der forensischen 
Praxis weitergegangenen, diese weit hinter sich lassenden Entwicklung der kriminalpolizeilichen Arbeitstechnik 
sogleich als neue alte Crux insofern dar, als es scheint, daß die schwierigen, vielfach bereits wissenschaftlich 
zu wertenden Arbeiten der Kriminalpolizei seitens der Strafgerichte immer unzulänglicher gewürdigt, be- und 
verwertet werden. 

Diese Entwicklung ist nachgerade paradox: Auf der einen Seite werden Millionen Steuergelder dafür 
angelegt, also ausgegeben, damit die Ausbildung der Kriminalbeamten, durchaus zeitgemäß, eine immer 
gehobenere werde, währenddem andererseits deren Arbeitserge13nisse von kriminalwissenschaftlich noch un
zulänglich geschulten Richtern, oder wie auch in Österreich (kurioserweise gerade) in Kapitalfällen sogar nur 
von die Schuldfrage allein »lösenden« Geschworenen, also von allen zeitgemäß bereits als unerläßlich an
gesehenen Grundfachansichten unbeschwerten Laienrichtern »beurteilt« werden und so, in dieser laienhaften 
Sicht, diese unbegründeten und offenbar auch gar nicht begründbaren Verdikte zur Folge haben. Fürwahr ein 
sachlich schon nicht mehr vertretbarer Anachronismus! 

Die Entwicklung der Kriminalität läßt es aber unerläßlich erscheinen, daß kriminalpolizeiliche Erhebungs
ergebnisse, egal welches Sachniveau diese konkretenfalls erreichen, auch auf forensischer Ebene sachgemäß 
nachgeprüft und gewürdigt werden können. Dies ist offenbar aber nur möglich, wenn die hierfür erforder
lichen Sachvoraussetzungen, nämlich die dafür unerläßlichen Facheinsichten, im zeitgemäßen Umfange vor
liegen. Diese wiederum aber lassen sich eben nur aufgrund sachlich hinlänglicher Schulungen gewinnen. 

Besonders auch in vernehmungstechnischer Hinsicht (wie die forensische Vernehmungskunde ohnehin 
einen vornehmen Platz innerhalb dieser speziellen kriminalistischen Schulung einnehmen müßte) erscheint 
eine ausreichende Schulung der Strafrichter und Staatsanwälte sehr angezeigt, da sich ersprießliche Verneh
mungsergebnisse in Hinkunft immer weniger mit gesundem Hausverstand und Gesetzeskenntnissen allein 
werden erwirken lassen; ganz abgesehen davon, daß das vernehmungstechnische Niveau schon aus »tech
nischen Gründen« nicht unter dem der insoweit immerhin schon sehr geschulten Kriminalpolizei liegen sollte. 

Es ist auch klar, daß ein Institut wie die derzeitige gerichtliche Untersuchung, das vielfach nur einen 
Abklatsch der polizeilichen Arbeit darstellt und die Prozesse um Jahre verzögert, modernisiert werden und 
daß die Forschung sich hierbei auch noch weit mehr um die Entwicklung einer forensischen Vernehmungs-
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kunde, einbezogen die Lehre von den psychologischen Indizien und des bisher so gut wie überhaupt nicht 
hinlänglich untersuchten Phänomens der Lüge, kümmern muß. (Indes: Die Strafrechts reformen befassen sich 
nirgendwo damit, wie auch die arbeitstechnischen Aspekte innerhalb der staatlichen Bürokratie nach wie vor 
sachschädlich unterschätzt bleiben.) 

Sollen die mit den Aufklärungsquoten identischen Leistungskoeffizienten der an der Verbrechensvorbeu
gung und -verfolgung beteiligten Stellen nicht noch mehr absinken, muß dieser unheilvollen Entwicklung mit 
sachgemäßen Mitteln entgegengewirkt werden. Am erfolgversprechendsten erschiene mir da die zeitgemäße 
Wiedererweckung einer Disziplin, die von dem herzoglich-badischen Inquirenten von jagemann schon vor 
130 Jahren initiert und begründet worden ist. Ich meine die in kriminalistisch-kriminologischen Universitäts
instituten oder Akademien (Geerds) sorglich und im steten Kontakt mit der Praxis zU pflegende Lehr- und 
Forschungsdisziplin der spezifisch forensisch ausgerichteten »Gerichtlichen Untersuchungskunde«. Diese sollte 
auf forensischer Ebene (die über die kriminalpolizeiliche hinaus noch weiteren, für diesen Arbeitsbereich 
typischen Erfordernissen zu genügen hat) alle wichtigen naturwissenschaftlichen Hilfswissenschaften der Straf
rechtspflege umfassen. Erst eine solche Installation gewährleistete diese immer akuter werdende kriminalistische 
Ausbildung der Organe der Straf justiz, vor allem des Untersuchungs- und Verhandlungsrichters und des 
Staatsanwaltes. 

Allein dadurch, daß diese neue alte Disziplin im Wege einer sachlich fruchtbaren Wechselwirkung zwischen 
Kriminalpolizei und Strafgerichten zu einer besseren, sachdienlicheren Einschätzung der von der Kriminalpolizei 
erarbeiteten Erhebungsergebnisse seitens der Gerichte führte, andererseits diese noch allzuvielen, hauptsächlich 
auf »Mißverständnisse« zurückzuführenden, selten wieder gutzumachenden Säumnisse hintanhielte, machte sich 
diese neue Disziplin »Gerichtliche Untersuchungskunde«, ganz abgesehen von der damit einhergehenden fach
kriminalistischen Aufwertung insbesondere des untersuchungsrichterlichen Geschäftes, hiermit allein schon 
buchstäblich bezahlt. 

Kriminaldirektor Bertling, Hamburg 

Ich möchte nicht viel sagen, ich habe nur einen Vorschlag zu machen. Man sollte nicht darauf verzichten, 
den Nachwuchs für die Kriminalpolizei nach wie vor nach Möglichkeit aus den Reihen der Schutzpolizei zu 
nehmen. Das ist meine Auffassung, und ich glaube, wir haben es hier mit einem Nachwuchs zu tun, der über 
eine gewisse solide polizeiliche Ausbildung verfügt. Das ist wichtig. Daß wir in Sonderfällen vielleicht auch 
darüber hinaus Fachleute aus bestimmten Berufen direkt in unseren Dienst einstellen können, das ist eine 
andere Frage, die man von Fall zu Fall entscheiden sollte. Ich glaube, für die praktische Arbeit kommt es nicht 
darauf an, möglichst viele Wissenschaftler in großer Zahl zu haben und möglichst viele Kollegen mit einem 
wunderbaren Ausbildungsstand auf diesem oder jenem Gebiet. Die Alltagsarbeit der Kripo ist ein schmutziges 
Geschäft und erfordert das Einfühlenkönnen in die jeweilige Situation. Ich meine das schmutzige Geschäft jetzt 
nicht im schlechten Sinne, sondern in bezug auf unsere Kontrahenten. Und ich, würde es für sehr unglücklich 
in der Entwicklung halten, wenn wir etwa schon in der Nachwuchsfrage zu einer Zweiteilung der bei den 
Polizeisparten kämen. 

Leitender Kriminaldirektor Dr. Wenzky, Innenministerium Nordrhein-Westfalen 

Ich habe mich dem Reiz des Satzes von der kriminalpolizeilich orientierten Forschung in meiner Eigen
schaft als Praktiker nicht entziehen können. Je mehr ich aber darüber nachdenke - und der erste Tag der 
Veranstaltung scheint in diese Richtung zu führen -, ist das Thema nicht so grundsätzlich und richtig angelegt. 
Es müßte »polizeilich orientierte Forschung« heißen. Einige Punkte dazu: 

Es wurde bemängelt, das Netz der biologischen Untersuchungsplätze bei den Landeskriminalämtern wäre 
jetzt noch zu dünn, es müßte erweitert werden. Was heißt das in der Praxis? Wer etwas davon versteht, der 
weiß, daß sich etwa 60 bis 70% der gesamten Untersuchungsanträge auf biologischem Gebiet nicht so schnell 
erledigen lassen. Die Praxis wartet auf die Gutachten. Sind sie schließlich da, dann bringen sie im Schnitt ein 
Wahrscheinlichkeitsergebnis, mit dem der Praktiker nicht allzuviel anfangen kann. 
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Die wissenschaftlichen Beiträge, die in 50minütiger Darstellung zitiert wurden, sind sehr anzuerkennen. 
Ich wurde in diesem Zusammenhang an Jürgen Thorwald erinnert. Aber wieviel Initiative von kriminalpolizei
lichen Detektiven steckt dahinter, die diese forensisch-wissenschaftlichen wie gerichtsmedizinischen, biolo
gischen, psychologischen u. a. Untersuchungen angeregt haben! Das ist sehr wichtig und eröffnet den Gesichts
punkt, daß Forschung nicht nur interdisziplinär mit den konventionellen Wissenschaftsgebieten betrieben 
werden kann, sondern daß die Polizei ein überreiches Material hat, eigene Forschung auf moderner Grundlage 
zu betreiben. Es ist z. B. noch nie der Versuch gemacht worden, sämtliche biologischen Gutachten in einem 
Land - ich denke an unser Land -, sämtliche kriminaltechnischen Untersuchungsergebnisse, die in die Hunderte 
gehen, der jeweiligen Untersuchungsstellen des Landes auf ihre beweismäßige Effektivität zu untersuchen. Das 
wäre eine Frage von Jahren. Aber eines Tages wird man die Feststellung machen, wie effektiv, wie wirkungsvoll 
ein solches System ist. Es ist auf den unmittelbaren Zugriff zugeschnitten, der dann aber fundiert ist, indem ich 
alle Daten auswerte, um mit dem nicht neuen, sondern uralten Begriff der Kriminalgeographie, der Zerlegung 
krimineller Schwerpunkte, dann die Richtung anzupeilen und meine Einsatzkräfte anzusetzen. 

So gesehen ist hier noch ein weites Feld zu eröffnen. Zu wünschen wäre es, daß man ganz vorsichtig erst 
in den Ministerien der Bundesländer und beim Bundesministerium des Innern bemüht wäre, eine solche 
Planungsstelle, die noch nicht einmal die hochtrabende Bezeichnung »Forschungsstelle« haben sollte, zu er
öffnen, um einen echten Überblick über die Kriminalität zu bekommen. 

Professor Dr. Geerds, FrankfurtlMain 

Ich habe nicht vor, Sie im Anschluß an die Ausführungen von Herrn Dr. Gössweiner lange mit dem Ver
hältnis von Kriminologie und Kriminalistik zu strapazieren. Ich würde nur eins sagen: Wenn Sie sich so eng 
an die Kriminologie anlehnen, dann bleiben Sie dort, wo Sie seit Jahrzehnten in Deutschland gelandet sind. 
Erkennen Sie die Kriminalistik als selbständige Disziplin an, ist die Chance, daß sie besser als bisher betreut 
wird, größer, als wenn Sie glauben, irgendwie die bisherige Kriminologie umfunktionieren zu sollen. Das 
klappt mit Sicherheit nicht. 

Also: Warum wollen Sie keine selbständige Kriminalistik haben? Die Koordination ist klar. Und ich habe 
doch gesagt, ich verlange nicht einmal zwei Institute, sondern ein Institut, das aber klar zwei verschiedene 
Funktionen ausüben soll. Das ist doch völlig im Sinne der Kriminalpolizei. 

Nun zum Föderalismus. Wenn Sie das für richtig halten, so müssen Sie den Föderalismus überspielen, 
wenn Sie das Gesamtkonzept loben. (Das war der erste Diskussionsredner aus Mannheim.) 

Meine Überlegungen erstrecken sich auch auf Staatsanwaltschaft und auf Strafgerichte. Aber wollen Sie 
diese auch noch mit der allgemeinen Polizei alle zusammen in einen Topf werfen? Dann kommen wir gerade 
noch weniger weit als dorthin, wo wir jetzt schon gelandet sind. Das geht doch gar nicht. 

Das Argument der alltäglichen Bekämpfung der Kriminalität ist eine Banalität. Das, worüber ich gesprochen 
habe, ist die wissenschaftliche Kriminalistik. Ich wage keine Schätzung - dazu fehlt mir die Erfahrung. Sie 
macht vielleicht 10 % der Arbeit aus, mehr ist das nicht. Aber das war mein Thema hier, über das ich zu reden 
hatte; denn im Bereiche dessen, was Sie Kriminaltaktik nennen usw., ist der Einfluß der Wissenschaften, von 
denen ich hier gesprochen habe, gering. Daß das zunächst einmal wenig ist, ist mir völlig klar. Ich glaube aller
dings, es muß etwas mehr werden. Und da sind wir natürlich genau bei dem für die Zukunft wichtigen Punkt. 
So weltfremd, so unbekannt bin ich doch auch hier in der Szene nicht. Seit 12 Jahren sitze ich hier. Ich weiß 
genau, was kommt, wenn ich mich gegen die Einheitslaufbahn wende, mit der man aus Prinzip allgemeine 
Polizei und Kriminalpolizei in einen Topf wirft. 

Herr Bertling, wir sind uns völlig einig, daß natürlich Leute aus der Schutzpolizei auch nach meinen selt
samen Vorstellungen zur Kriminalpolizei wechseln können. Aber ich halte es einfach für absurd, dieses Unter
nehmen obligatorisch zu machen, daß sie erst einmal 30, 35 Jahre alt werden, bevor sie dann einen Lebensberuf, 
den sie ausüben wollen, ausüben dürfen. Man muß beide Möglichkeiten haben! (Beifall) 

Sie müssen hier in zwei Ebenen denken und, Herr Wenzky, die Koordinierung müssen Sie nicht nur ZUI 

allgemeinen Polizei erreichen, sondern zunächst auch zur Staatsanwaltschaft und dann zu dem Strafgericht. 
Und wie das da heute klappert, das brauchen wir doch hier nicht auszuführen, weil keineswegs alles so glatt 
und der wahre Jakob ist. Also, ich glaube, mit der Anlehnung und der noch viel engeren Anlehnung an die 
Polizei geht es nicht. 

Der Herr Diskussionsredner aus Mannheim: Wie stellen Sie sich vor, wenn wir hier dauernd sagen, wir 
müssen in der Kriminalpolizei einen Nachholbedarf befriedigen, wir müssen mehr ausbilden? Nun, wollen Sie 
die allgemeine und Bereitschaftspolizei auch noch speziell kriminalistisch ausbilden? Das klappt doch mit Sicher-
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heit nicht. Wir müssen unsere Kräfte erst einmal auf einen kleineren Bereich, den der Kriminalpolizei, konzen
trieren. Das heißt nicht, daß wir die allgemeine Polizei völlig herausnehmen. Wenn die Gerichte, wenn die 
Staatsanwaltschaften hoheitliche Hilfe brauchen, dann wird auch die allgemeine Polizei eingeschaltet. Das sind 
Überlegungen der Koordination, die damit nicht hinfällig wird. Aber ich glaube, die Kriminalpolizei wäre 
schlecht beraten, wollte sie ihre Ausbildung auch weiterhin von der der allgemeinen Polizei abhängig machen; 
die Sache taucht bei der Justiz genauso auf wie bei der Staatsanwaltschaft, die sich immer an die Gerichte 
klammert - ob das der Weisheit letzter Schluß ist, ist eine andere Frage. Ebenso aber würde ich für schlecht 
halten, wenn sich die Kriminalpolizei aus welchen Gründen auch immer auf die allgemeine Polizeiorganisation 
festlegt. Daß eine Zusammenarbeit erforderlich ist, daß das Problem einer Koordinierung besteht, ist klar. 
Aber ich glaube, sehr viele Dinge der Organisation und Ausbildung - und darum ging es mir ja gerade in 
diesem Falle oder dem der Zentralstelle - können Sie in einem begrenzten, überschaubaren Bereich sicherer 
und effektiver regeln, als wenn Sie sofort in das ganze Unternehmen die breite Skala etwa der allgemeinen 
Polizei hineinziehen. 

Das heißt auch noch nicht, daß etwa die Kriminalpolizei aus dem Innenministerium herausgenommen 
werden sollte. Es ist nur zunächst einmal eine andere Organisationsverteilung. 

Ich glaube, wir sollten möglichst nicht sofort auf die Gesamtkonzeption losmarschieren, sondern ver
suchen, im kleineren Rahmen der überschaubaren Kriminalpolizei uns effektive Organisations- und Aus
bildungsformen zu überlegen. Und ich glaube, da sind wir auch völlig einig, wenn Sie sich nämlich überlegen, 
daß die Grundausbildung nicht überdehnt werden kann und daß sie nicht überfrachtet werden soll, sondern 
daß wir an Formen der Fortbildung denken müssen, wo Sie dann sowohl diejenigen, die aus der allgemeinen 
Polizei überwechseln, als die, die unmittelbar Zugang zu den Laufbahnen der Kriminalpolizei bekommen 
müssen, nun gemeinsam in regionalen oder überregionalen Institutionen ausbilden und betreuen. 

Aus demselben Grund habe ich, Herr Wenzky, nicht von biologischen Anstalten gesprochen. Ich habe 
einfach davon gesprochen, daß es gut wäre, die kriminaltechnischen Abteilungen der Landeskriminalämter 
auszubauen, damit der Weg nicht so lang wird. Ich habe ja gerade gesagt, was die Praktiker für Sorgen mit 
den Umwegen haben, die erforderlich sind, um die Hilfe der Wissenschaft herbeizuführen. Wenn diese im 
eigenen Haus zu erlangen ist, klappt es gewiß ein bißchen besser. 

Als ich heute morgen sprach, war mir sonnenklar, daß es Kontroversen geben würde. Aber ich glaube 
nicht, daß ich dem Höhenflug des Wissenschaftlers erlegen bin. Ich bin m. E. in weiser Selbstbeschränkung von 
einer Konzeption ausgegangen, bei der die Kriminalpolizei im wesentlichen im eigenen Hause das tun könnte, 
und zwar ungehindert von anderen hierarchischen Ordnungen und Überbauten, was nach Ansicht der Kriminal
polizei der Verbrechensbekämpfung am besten dient. 

Schönen Dank. 
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Anpassung der Organisation an die Erfordernisse der Praxis 

Oberkriminalrat Ralf Weinberger, Bayerisches Landeskriminalamt 

I. Vorbemerkung 

Seit kurzer Zeit sind wir dem Jahre 2000 näher als dem Jahre 1933. Diesem zeitlichen Sachverhalt 
entspricht ein erkennbarer Wandel des Bewußtseins. Vorherrschend ist heute das Daseinsgefühl, 
in einer Zeit raschen Wandels und sich ständig beschleunigender Entwicklungen zu leben. Die 
sozialen und psychologischen Wirkungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts verstärken 
sich immer weiter. 

Was aber bringt und erfordert die Zukunft? Ständig und in allen Lebensbereichen bemüht man 
sich um Antworten. Es gilt dabei, die Mittel der Planung und Prognose optimal zu nutzen, aber 
zugleich kritischer gegenüber den eigenen Feststellungen und Methoden zu sein und die Dynamik 
unseres Zeitalters stärker einzukalkulieren, die immer wieder zu einer Korrektur unserer Annahmen 
zwingt. 

Auch im polizeilichen Bereich erfordern künftige Entscheidungen ein Maximum an differen
zierter Einsicht und Erkenntnis. Wir können zwar nicht die Zukunft, aber doch bestimmte Tendenzen 
und Grundstrukturen der künftigen Entwicklung erkennen und analysieren. Daraus ergeben sich 
Folgerungen für unsere Zielsetzung. 

Aus dieser Sicht betrachtet, bedeutet es zweifellos ein Wagnis, wenn man sich vor einem 
Gremium wie diesem anschickt, futuristische Überlegungen in bezug auf polizeiorganisatorische 
Fragen anzustellen und auf diese Weise eine» Vergegenwärtigung der Zukunft« zu versuchen. 

Dabei ist eines gewiß: Argumente der Vergangenheit können zum Zeitpunkt heilsamer Unruhe 
nicht mehr überzeugen. Tradition und Geschichte erscheinen nahezu bedeutungslos gegenüber der 
Notwendigkeit, neue Modelle zu ersinnen. Das heißt freilich nicht, daß man sich durchaus im 
Rahmen einer gesunden Fortentwicklung des Bestehenden und Überkommenen bewegen könnte, 
nur muß eben die Fortentwicklung primär sein. 

11. Organisationszweck 

Einige betriebswirtschaftliche Überlegungen wollen in das Thema einführen: Das aus dem 
Griechischen entlehnte Wort »Organisation« bedeutet: zweckbedingter Zusammenschluß und plan
volle Regelung des Zusammenwirkens. Die moderne Betriebswirtschaft sieht in ihr eine technisch 
sinnvolle und wirtschaftlich zweckmäßige Kombination von Mensch und Arbeitsmitteln im weiteren 
Sinne. Da Organisation nichts Statisches ist, sondern etwas Dynamisches, das sich in einer Verände
rung, Bewegung und Entwicklung befindet, ist es schwierig, ihre verschiedenen Teile in räumlicher, 
technischer, wirtschaftlicher (haushaltsrechtlicher) und zeitlicher Hinsicht aufeinander abzustimmen. 

Auch die Organisationsmittel sind fortgesetzten Wandlungen unterworfen, teils aus eigener 
Initiative veranlaßt, meist durch äußere Einwirkungen und Ereignisse (z. B. Täterverhalten) gewisser
maßen aufgezwungen oder von wissenschaftlichen Anregungen ausgelöst. Jegliche Entwicklungen 
und technischen Fortschritte wirken auf die gegebene Organisation zurück. Die Folge davon ist, daß 
sich mitunter die Reorganisationen in schneller Folge ablösen, teilweise noch ehe eine Nutzanwen
dung der letzten Organisationsform sichtbar wird. Das heißt also, daß Organisieren gleichzeitig stets 
Rationalisieren bedeutet. Leider ist dieser Begriff längst zu einem Schlagwort geworden. Technisierung 
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allein ist nicht ohne weiteres Rationalisierung. Diese verlangt die Anwendung jener Mittel, die 
Technik und planmäßige Organisation zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse bieten. Denn richtig 
planen und organisieren heißt, das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen verbessern. 

Das bedeutet, daß jeder Neuorganisation und Rationalisierung die Prüfung vorauszugehen hat, 

- ob der gegenwärtige Zustand geändert werden soll, 

- welcher Zustand erreicht werden soll und 

- welche wirksamen Mittel zur Verbesserung des Status quo eingesetzt werden müssen. 

Auf unsere Arbeit bezogen, darf ich es so formulieren: Die Organisationsform ist immer darauf 
einzupendeln, daß alle polizeilichen Aufgaben - und hier vor allem die derVerbrechensbekämpfung -

- am richtigen Ort, 

- zur richtigen Zeit, 

- mit den richtigen Mitteln und 

- mit größtmöglichem Nutzen 

durchgeführt werden können. 

Dabei ist im Auge zu behalten, daß Organisieren »um jeden Preis« zu leicht den Weg zur 
Spielerei öffnet und - da eine größere Arbeitsintensität und Schlagkräftigkeit vorgetäuscht wird -
zu Fehlerquellen führen kann. Nur um »modern« zu erscheinen, brauchen wir nicht zu reorganisieren! 

111. Ausgangslage 

Die Antwort auf das gestellte Thema kann keine Darstellung des Jetztzustandes sein (dessen 
Kenntnis vorausgesetzt werden darf), sondern muß den Fragenkomplex umfassen, in welcher Rich
tung sich die Neuorientierung der polizeilichen Arbeit zu bewegen hat. Das anzustrebende Optimum 
an Leistung freilich wird nur dann erbracht werden können, wenn die Polizei in ihrer Organisations
form, der personellen und sachlichen Ausstattung und der Koordinierung aller erforderlichen Maß
nahmen ebenso geschlossen auftritt, wie sich die Verbrechenssituation darstellt. 

A. Die föderalistische Struktur 

Zentrales Thema aller diesbezüglichen Erörterungen ist die Kritik an der föderalistischen Organi
sation der Polizei, deren dezentralisierte und (im süddeutschen Raum) kommunalisierte Gliederung 
vielfach als des Übels Wurzel betrachtet wird. So gehen auch die Entwürfe eines Gesetzes zur 
Änderung des BKA-Gesetzes 1) von der Vorstellung aus, daß eine größere Zentralisierung in der 
Polizei zwangsläufig bessere Ergebnisse in der Aufklärung von Straftaten bringt. Diese durch nichts 
bewiesene Auffassung findet sich zwar häufig 2), verfälscht aber die Wirklichkeit. Richtig ist viel
mehr, daß 

- die derzeitige polizeiliche Gesamtorganisation im Bundesgebiet - die entscheidend durch den 
Föderalismus und die Länderzuständigkeiten bedingt ist- sowie 

- die derzeitige polizeiliche Organisation in den einzelnen Bundesländern - die durch die Ein-
gliederung der Polizei in die Innere Verwaltung gekennzeichnet ist-

sowohl Vorteile als auch Nachteile haben. Der Gesamtzuschnitt der Polizei im Bundesgebiet ist aber 
keineswegs so miserabel, wie man ihn da oder dort gerne hinstellen möchte. Es wäre töricht, von 
einer schlecht organisierten Polizei zu sprechen. Allerdings steht sie fortwährend im Spannungsfeld 
zwischen dem Erfordernis eines funktionell-zentralen Zusammenarbeitens in den Ländern und im 
ganzen Bundesgebiet einerseits und der Notwendigkeit des Anpassens an die besonderen örtlichen 
Gegebenheiten andererseits. Insoweit könnte in einer Zeit, in der einer raschen zentralen Planung 
und einer entsprechend zügigen Auswertung festgestellter Erkenntnisse immer mehr Bedeutung 
zukommt, die föderalistische Struktur zu einem gewissen Hemmnis für die notwendige Anpassung 

1) Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminaipolizeiamtes (Bundeskriminalamtes) vom 8. März 1951 (BGBI. I S. 165). 
2) So zuletzt im »ZDF-Magazin« vom 19. März 1969. 
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des polizeilichen Apparates an die zu erwartenden Aufgaben werden. Das bedeutet also, daß man 
ständig um diese Anpassung besorgt sein muß. 

B. Aufgabenmehrung 

Man braucht gewiß kein Prophet zu sein, um die prognostische Aussage zu wagen, daß sich 
die Erfüllung polizeilicher Aufgaben immer schwieriger gestalten wird. Einige Beispiele 3) mögen 
dies verdeutlichen: 

- das Anwachsen politischer Spannungen und ihre hemmenden Auswirkungen auf die polizei
liche Arbeit; 
(Die Entwicklung der letzten 18 Monate hat gezeigt, daß sich in steigendem Maße Kräfte rühren, 
deren Ziel die gewaltsame Änderung unserer verfassungsmäßigen Ordnung und der gesellschaft
lichen Verhältnisse ist.) 

- die Einengung polizeilicher Zugriffsmöglichkeiten durch anhaltende Liberalisierungstendenzen 
auf allen Rechtsgebieten; 

- die Veränderung unseres Lebensstils in geistiger, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht; 

- die enorme Zunahme der Motorisierung, die sich direkt auf die Mobilität der Täter auswirkt und 
somit nicht allein ein Problem der uniformierten Polizei bleibt; 

- das weitere Ansteigen der Kriminalität und die damit einhergehende, weitgreifende Umschich
tung ihrer Struktur. Die Statistik der vergangenen Jahre spricht eine deutliche Sprache: Die 
Kriminalität steigt, während die Aufklärungsquote trotz höherer Aufklärungsziffern sinkt. 

Dennoch kann niemand sagen, im polizeilichen Bereich sei in den letzten Jahren nichts 
geschehen, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Auch für das Bemühen, die polizeiliche Arbeit 
auf ein breiteres Fundament zu stellen, gibt es Beispiele: 

- so wurde dem Nachwuchsproblem zu Leibe gerückt, 

- Stellenpläne und Besoldung wurden angehoben (wenn auch nicht befriedigend!), 

- die Ausbildung wurde intensiviert, 

- die technische Ausrüstung wurde verbessert und vervollkommnet, 

- das Image der Polizei wurde durch Öffentlichkeitsarbeit spürbar verbessert. 

Durch die Lösung solcher Einzelfragen ist jedoch die so notwendige Angleichung des polizei
lichen Instruments an die zukünftigen Aufgaben bei weitem noch nicht vollzogen. 

Da heute schon feststeht, daß im polizeilichen Bereich 

- die Arbeitszuwachsrate bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung weiter ansteigen wird, 

- die Aufgaben immer schwieriger und unter erschwerten Bedingungen zu erledigen sein werden 
und 

- der Personalvermehrung beschaffungsmäßige, haushaltsmäßige und volkswirtschaftliche Grenzen 
gesetzt sind, 

ergibt sich hieraus eine doppelte Notwendigkeit: 

1. die Effektivität unserer Arbeit muß erheblich gesteigert werden; 

2. unsere Arbeit muß sich zügig und umfassend den raschen Entwicklungstendenzen auf allen uns 
berührenden Gebieten anpassen können. 

Es ist daher unabdingbar, sich vorausschauend mit der Frage zu befassen, welche Aufgaben und 
Probleme auf uns zukommen werden. 

C. Planung und Forschung 

Um uns auf die künftigen Aufgaben vorbereiten zu können, müssen wir - um es in der 
modernen Sprache auszudrücken - Analysen und Prognosen erarbeiten. Wir sollten dies komplex 
tun, also nicht nur vereinzelt und isoliert auf Sondergebieten. 

3) Vgl. »Das Berufsbild der Polizei heute«, Vortrag von Polizeipräsident Dr. Stümper, Mannheim, anläßlich der Arbeitstagung 
1969 der Evangelischen Akademie in Tutzing. 
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Auf allen möglichen Gebieten erstellt man heute Generalpläne und Grundsatzkonzeptionen 
wie Raumordnungs- und Landesentwicklungspläne, Generalverkehrs- und Schulentwicklungspläne. 

Für den polizeilichen Bereich indes scheint sich hierfür niemand zuständig zu fühlen. Anders 
dagegen in England, wo die Planungs- und Forschungsabteilung im britischen Innenministerium 
heute eine der bedeutendsten Forschungsgruppen Großbritanniens darstellt, deren Arbeit die der
zeitige Revolutionierung in Theorie und Praxis des englischen Polizeidienstes beschleunigen dürfte 4). 

Man wird also kaum umhinkönnen, alsbald eine von Bund und Ländern getragene ähnliche 
Institution zu schaffen. 

Gerade die Erkenntnisse der modernen Ökonomie, Soziologie, Psychologie, Politologie und 
Statistik sowie die demoskopischen Methoden zur Erforschung von Lebensvorgängen und Meinungen 
aller Art und deren Analysen sind für eine optimale polizeiliche Planung so wichtig, daß man sich 
nicht mehr darauf beschränken kann, sie uns nur gelegentlich zugute kommen zu lassen. Vielmehr 
muß der dort vorhandene Wissensschatz ganz allgemein, laufend und grundlegend für die Aus
gestaltung und Vorbereitung unserer polizeilichen Arbeit nutzbar gemacht werden 5). 

D. Gebiets- und Verwaltungsreform 

Zu den futuristischen Fragen im polizeilichen Bereich gehören ganz entscheidend auch solche 
der Gebiets- und der Verwaltungsreform, weil die Mängel in der Effektivität - vor allem der Kriminal
polizei in den einzelnen Bundesländern - in erster Linie in der gegenwärtigen Zuständigkeitszersplit
terung durch Verwaltungs- und Gerichtsgrenzen begründet sein dürften. 

Bei der Suche nach zweckmäßiger Raumgliederung hat man festgestellt, daß die räumlichen 
Gliederungen nicht mehr der Gegenwart an ge paßt sind. Die Kreisgrenzen entsprechen - von belang
losen Korrekturen abgesehen - in ihrer Grundstruktur noch der Verwaltungseinteilung, wie sie in 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts getroffen worden sind. Auch unsere derzeitige Gerichts
organisation stammt im wesentlichen noch aus der Postkutschenzeit. 

Es müssen daher Überlegungen angestellt werden, die nach einer Neuordnung polizeilicher 
Zuständigkeitsgrenzen zielen. Die Gründe, die heute räumlich größere Polizeieinheiten verlangen 
und ermöglichen, liegen in der Ballung der Bevölkerung in den Verdichtungsgebieten, in der weiter
hin sich stürmisch entwickelnden Motorisierung und schließlich in der Erkenntnis, daß die Polizei 
dem Täter folgen muß. 

Einige Zahlen aus dem Raumordnungsbericht 1968 der Bundesregierung 6) unterstreichen diese 
Gesichtspunkte: 

Auf der Basis des Bevölkerungsstandes vom 1. Januar 1966 ergibt sich nach der Prognose des 
Statistischen Bundesamtes über die Bevölkerungsentwicklung im Bundesgebiet eine Gesamtbevöl
kerung von 71,5 Millionen im Jahre 2000 (gegenüber 59,87 Mio im Jahre 1967). Das entspricht einem 
Wachstum von 19%. 

Was den Pkw-Bestand betrifft, darf daran erinnert werden, daß im Jahre 1960 auf rund 12 Ein
-wohner ein Pkw kam. Aber schon 1966 kamen auf einen Pkw nur mehr 6 Einwohner. Nach neuesten 
Schätzungen wird sich der Pkw-Bestand wie folgt entwickeln: 

1970: rd. 13,5 Mio Pkw (5 Einwohner je Pkw) 

1975: rd.17 Mio Pkw (4 Einwohner je Pkw) 

1980: rd.20 Mio Pkw (3 Einwohner je Pkw) 

Die Bedeutung von Raumordnung und Raumforschung für die Polizei ist damit nicht erschöpft. 
Sie betrifft ja nur die äußere organisatorische Seite, die natürlich ihre Wichtigkeit hat. Bedeutsamer 
noch wird es sein, sich unter polizeilichem Aspekt die Tatbestände zu vergegenwärtigen, von denen 
jene Vorgänge im wesentlichen ein Reflex sind. Da muß man nun davon ausgehen, daß die Gegen
wart große sozialökonomische Strukturwandlungen gebracht hat: im Wachstum und Altersaufbau 
der Bevölkerung, in der Verteilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land, in dem Struktur
wandel in der Landwirtschaft und der Umstrukturierung in der Industrie einschließlich des Bergbaus, 
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in den Umwälzungen des Verkehrswesens, in den neuen Siedlungsformen 7). Dabei ist vor allem 
der rasche Anstieg der Bevölkerungsdichte in den zehn großen Verdichtungsräumen der ßundes
republik Deutschland (Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Hamburg, Stuttgart, Rhein-Neckar, München, Saar, 
Nürnberg, Hannover und Bremen) zu berücksichtigen, wobei München in den Jahren 1961-1967 mit 
einer prozentualen Zunahme der Bevölkerung um 15,1 % und 299 Menschen pro qkm mit Abstand 
an der Spitze r~ngiert8). 

Diese Entwicklungen haben zwangsläufig Konsequenzen für die Aufgaben und Arbeit der 
Polizei. Alle diese Erscheinungen verlangen nach Anpassung polizeilicher Organisationsformen, da 
sie - wie wir beobachten können - Wanderungen gewisser Formen der Kriminalität mit sich bringen. 
Diese sind natürlich auch durch die Besiedlung früher rein ländlicher Räume gegeben. Mit der 
Niederlassung städtischer Bevölkerung ist aber auch eine besondere Art der Kriminalität mitgezogen, 
welche die örtliche Polizei vor neue Probleme stellt. 

In den Problemkreis der Siedlungsumschichtungen gehören auch die Trabantenstädte. Der 
Bevölkerungsaufbau ist dort in aller Regel verschieden von dem alter Siedlungen. Es genügt daher 
nicht, lediglich ein Polizeirevier in der üblichen Form und Personalbesetzung zu errichten; es ist 
vielmehr auf die meist größere Zahl der Kinder im Hinblick auf den Straßenverkehr, auf sichere 
Schuiwegc, auf Schutz der Kinderspielplätze usw. Rücksicht zu nehmen. 

Andererseits kann aber auch eine Bevölkerungsentleerung eine Kriminalitätssteigerung be
gründen, wie sie z. B. die gegenwärtig viel diskutierte Cityverödung 9) mit sich bringt. Die City einer 
Großstadt ist vom Feierabend bis zum nächsten Morgen und übers Wochenende, d. h. (von Kauf
häusern abgesehen) vom Freitag 16.00 bis Montag 07.00 Uhr nahezu menschenleer. Mit ihrem wert
vollen Inhalt und tausend Anreizsituationen übt sie aber eine anziehende Wirkung auf das Ver
brechertum aus. 

E. Ballungsräume 

Die Verkehrsströme von Menschen und Waren sind an den großen Ballungsräumen orientiert. 
Häufung des Verkehrs bedeutet eine vermehrte Lenkung und Überwachung des Straßenverkehrs, 
die zum Leidwesen der Kriminalpolizei rund 70-80% der uniformierten Polizei bindet. Die Polizei 
hat zahlreiche Untersuchungen über die Verkehrsströme, ihre Zusammensetzung, ihr zeitliches Auf 
und Ab und ihre Entwicklungstendenzen durchgeführt 10). Und sie hat dem besonders wichtigen 
Phänomen der Pendelwanderungen große Aufmerksamkeit gewidmet. 

Es wird künftig aber nicht genügen, daß sich die Polizei nur auf eigene Erfahrungssätze stützt. 
Hier wird man auch die Ergebnisse der Raumforschung verwerten müssen. 

Vor allem scheint es wichtig, daß die großen Grundlinien des Bevölkerungsumschichtungs
prozesses und ihrer sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die auch der Polizei in ihrer 
Gesamtheit viele Aufgaben stellen, von dieser rechtzeitig erkannt und in ihre Entscheidungen ein
bezogen werden. 

Was die Kriminalität betrifft, wissen wir, daß sie den ständigen Strukturwandlungen unseres 
gesellschaftlichen Lebens unterworfen ist. Diese Strukturwandlungen konnten an dieser Stelle nur 
angedeutet werden. Das uns bekannte Material stellt immerhin wichtige Korrelationen und 
Tendenzen fest, so die Beziehungen von städtischen und ländlichen Deliktsgruppen, die Mobilität 
in der Kriminalität, die Tendenzen zur Bildung größerer Kriminalitätsräume in Parallele zu den 
Zusammenballungen von Bevölkerung und Wirtschaft, die räumliche Differenzierung der Kriminalität 
in einer Stadt, um nur einige wesentliche Gesichtspunkte herauszugreifen. Die Vorgänge, von denen 
sie dabei entscheidend bestimmt sind, sind in Prozessen zu finden, welche die räumliche Ordnung 

7) Dr. habil. E. Dittrich: Raumordnung und Polizei in »Informationen« des Instituts für Raumordnung, Bad Godesberg Nr. 9-10/68. 

8) Raumordnungsbericht 1968 der Bundesregierung - Drucksache V!3958 vom 12. 3. 1969. 

9) Als Gründe der »Cityverödung« werden neben dem Wunsch nach dem »Häuschen im Grünen« und dem Fernsehen auch eine 
mangelnde Städteplanung genannt. In der City wurden in den letzten Jahren vor allem nur noch Versicherungs- und Bank
gebäude, Büro- und Geschäftshäuser, Theater, Kongreßhalien u. dgl., aber kaum noch Wohnungen gebaut. Dieses Charak
teristikum der Citybildung bezeichnen Raumordner und Städteplaner als den »tertiären Sektor« der Beschäftigten (tertiär: die 
dritte Stelle in einer Reihe einnehmend, wie hier: Wohnbevölkerung; Geschäfte der Bedarfsdeckung; sowie Büros, Banken, 
Versicherungen, Börsen, Verbandsbüros, Kaufhäuser, Agenturen, Behörden usw.). 

10) Trometer, Helmut: Die Eigentumskriminalität in den Ballungsräumen Bayerns, Arbeitstagung der bayerischen Kriminal
polizei 1967. 
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überhaupt kennzeichnen, und insofern sind hier die engsten Beziehungen zwischen Raum und 
Kriminalität gegeben. 

Diese Beziehungen zeigen die Gefahren auf, die sich aus der besonderen Sozial- und Wirt
schaftsstruktur gerade in ihren räumlichen Bedingungen ergeben. 

IV. Voraussetzungen 

Diese Überlegungen und die Erfahrungstatsache, daß wir eine ständig zunehmende Mobilität 
und damit ein Anwachsen des Aktionsradius der Straftäter beobachten, zwingen dazu, daß wir im 
organisatorischen Bereich niemals auf der Stelle treten können. Denn wenn die deutsche Kriminal
polizei über 12000 Kriminalbeamte und unzählige kriminalpolizeilich tätige uniformierte Polizei
beamte verfügt, ist man allzuleicht geneigt zu glauben, personell sei alles in Ordnung. Daß dem 
nicht so ist, wissen wir. Gerade weil wir uns im permanenten Stadium der Personalknappheit 
befinden, muß man bemüht bleiben, die polizeiliche Organisation den gegenwärtigen, ja morgigen 
Verhältnissen anzupassen. 

Dabei wird man von zwei Erkenntnissen ausgehen müssen: 

1. die Organisation der Polizei muß stets der Kriminalität folgen, 

2. ohne enge Zusammenarbeit zwischen Schutz- und Kriminalpolizei ist eine intensive Verbrechens
bekämpfung nicht denkbar. 

A. Der Kriminalität folgende Polizeistruktur 

Die Forderung, die Polizeistruktur muß der Kriminalität (dem Täter) folgen, bedeutet zweierlei: 

- sie darf sich nicht an Verwaltungsgrenzen orientieren, 

- sie darf sich nicht gebunden fühlen an Gerichtssprengel. 
Im Gegensatz zu dieser Erkenntnis haben wir heute zwei Kriterien: 

- entweder orientieren wir uns an Verwaltungsgrenzen oder 

- am Gerichtssprengel des Staatsanwalts. 

Ein völliges Lösen von diesen: meist eng gezogenen und nicht der Wirtschaftsstruktur folgenden 
Grenzen ist notwendig, was - zugegeben - leichter gesagt als getan ist. Immer schon waren Predigen 
und Praktizieren zwei Paar Stiefel. 

Als in etwa gesicherte Erkenntnis darf man annehmen, daß gerade Eigentumsdelikte mit der 
wirtschaftlichen Struktur in engem Zusammenhang stehen. In die \Nirtschaftsstruktur einbezogen 
sind die Pendlerbeziehungen, die uns im wesentlichen die mobilen Täter liefern. Hier darf auf die 
Untersuchungen von Herold 11 ) hingewiesen werden. Sie befassen sich mit der Kriminalität in Nürn
berg und suchen die vorgekommenen Fälle im Stadtgebiet zu lokalisieren, um dann zu Ergebnissen 
zu kommen, wonach es Zonen hoher Kriminalitätsdichte im Zentrum gibt und sich diese Kriminali
tätsdichte dann nach den städtischen Randgebieten hin verdünnt. Sie suchen aber auch andererseits 
den kriminellen Einzugsraum einer Stadt zu erfassen, der im vorliegenden Fall etwa innerhalb einer 
Grenze von rd. 40 km liegt. 

Herold stellt fest, daß die derzeitige polizeiliche Organisation und Zuständigkeitsabgrenzung 
kein Spiegelbild des Kriminalitätsgeschehens ist. Ihr haftet eine unbewegliche Starrheit an, die den 
Bewegungen und Veränderungen der Kriminalität nicht Rechnung trägt. 

Durch Orientierung an kriminalgeographischen Gesichtspunkten wird die polizeiliche Organi
sation aus ihrer statischen Enge befreit, und bestimmte feste Rhythmen des polizeilichen Einsatzes 
werden von einem schwerpunktmäßig ausgerichteten Einsatz abgelöst, der die Polizeikräfte an den 
Ort zu der Zeit lenkt, an dem sie gebraucht werden. 

Immer dann, wenn Zukunftsprobleme erörtert werden, die sich den Polizeien insbesondere im 
städtischen Bereich stellen, meldet sich der Münchner Polizeipräsident Dr.Schreiber als Wegbereiter 

11) Herold, Horst: »Kriminalgeographie«, Die Polizei 1969, Heft 3. 
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neuer Entwicklungen. Zur Frage der örtlichen Zuständigkeit einer regionalen Polizei weist er darauf 
hin 12), daß die Großstadtkriminalität, d. h. vorwiegend Diebstahl und Raub, von »Einheimischen« 
oder von »kriminellen Pendlern« bewirkt wird, die höchstens 30 bis 40 Kilometer außerhalb der 
Stadtgrenzen leben. Umgekehrt dehnen kriminelle Stadtbewohner ihr Tätigkeitsfeld über diese 
Grenzen hinaus nicht wesentlich aus. Aus dieser Sicht wäre es also nur logisch, wenn man die ört
liche Zuständigkeit der (staatlichen oder kommunalen) Großstadtpolizeien entsprechend regional 
ausweiten oder - m. E. wohl eher praktizierbar - ein Verbundsystem 13) schaffen würde, um eben 
auch die Ausstrahlungs- und Einzugsgebiete der Großstadtkriminalität unter die Kontrolle der 
gleichen Polizei zu bringen. 

Die Erkenntnisse gehen also eindeutig dahin, daß der echte reisende Täter heute in der Minder
heit ist und bei Eigentumsdelikten allenfalls einen Anteil von 20% der Gesamttäter erreicht. Diesen 
Tätertyp sollte man deshalb weiterhin mit den Mitteln des kriminalpolizeilichen Meldedienstes 
verfolgen, während man dem örtlich und regional tätig werdenden Täter mit einer regionalen 
Organisationsstruktur folgen sollte. 

B. Schutz- und Kriminalpolizei als Einheit 

Da die Polizei einen äußerst weitreichenden Sicherheitsauftrag hat, müssen alle Organisations
fragen komplex behandelt und nicht etwa auf die einzelnen Aufgabengebiete des uniformierten 
Dienstes und des Kriminaldienstes aufgeteilt werden. Denn gerade was die enge Zusammenarbeit 
von Sund K betrifft, hat sich der föderalistische Aufbau der Polizei bewährt. Er ermöglicht die organi
satorische Einheit von uniformiertem Polizeidienst und Kriminaldienst. Diese enge Verknüpfung ist 
für eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung unerläßlich. In Bayern z. B. bearbeitet der uniformierte 
Dienst der Polizei die Mehrzahl aller bekanntgewordenen Delikte 14). Aus ihm schöpft auch der 
Kriminaldienst den qualifizierten Nachwuchs. Dieser Umstand und die stark örtlich orientierte, 
bevölkerungsnahe Polizei sind wohl auch der Schlüssel für das gute Aufklärungsergebnis in Bayern 
(1968: 64,6%). 

Wer einer Trennung von uniformierter Polizei und Kriminalpolizei das Wort redet, läßt die 
großen Nachteile für die Verbrechensaufklärung außer Betracht. Ein Alleingang der Kriminalpolizei 
würde auf allen Gebieten der Verbrechensvorbeugung und -verfolgung unvorstellbare Rückschläge 
nach sich ziehen. Allein vom arbeitsökonomischen Standpunkt aus wäre eine Spaltung verhängnis
voll. Nur eine sehr enge organisatorische Verbindung von Kriminalpolizei und uniformierter Polizei 
gewährleistet eine planmäßige Ausnutzung sämtlicher durch die uniformierten Polizeiorgane sich 
eröffnenden funktionellen Möglichkeiten speziell für die Verbrechensaufklärung 15). 

v. Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten 

Die Notwendigkeit, die Polizeistruktur an die Kriminalitätsentwicklung anzugleichen, stößt aber 
auf praktische Grenzen. Sie können durch drei Gesichtspunkte charakterisiert werden: 

- Vernünftige Größe der Dienstbereiche 

- Weitestgehende Deckung der Dienstbereiche von Sund K 

- Berücksichtigung von Entwicklungen auf dem Sektor der Gebietsreform 

Zu den einzelnen Punkten darf folgendes bemerkt werden: 

12) Schreiber, Manfred, Die Polizei 1968, S. 169. 

13) Z. B. durch bindende Vereinbarungen, welche (über die geregelten Fälle der Nacheile und Amtshilfe hinaus) die örtliche 
Zuständigkeit an eine an sich nicht zuständige Polizeidienststelle überträgt. Ein derartiges Verbundsystem ist denkbar 
zwischen gemeindlichen und staatlichen Polizeien eines Landes (so in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen) sowie zwischen 
angrenzenden Bundesländern aufgrund staatsvertragi icher Regelung, wie es der gegenwärtig zur Beratung anstehende Ent
wurf eines Staatsvertrages zwischen allen Bundesländern vorsieht. 

14) Bei der differenzierten Struktur der bayerischen Polizeiorganisation wäre es ohnehin undenkbar, S u. K zu trennen. 

15) Wenzky, Oskar: Die Stellung der Kriminalpolizei im Rahmen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, Vortragsreihe des 
Bundeskriminalamtes 1964. 
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A. Vernünftige Größe der Dienstbereiche 

Wie jede Organisation muß auch die polizeiliche Organisation den Aufgaben angepaßt sein, die 
die jeweilige Dienststelle zu erledigen hat. Aus diesem Gesichtspunkt ergeben sich innere Grenzen 
für die Dienstbereiche der Polizeidienststellen. Sie werden in ihrer räumlichen Ausdehnung grund
legende Verschiedenheiten aufweisen, je nach der Struktur des Raumes, den sie zu betreuen haben. 
So wird in einem städtischen Bereich die räumliche Ausdehnung eines polizeilichen Dienststellen
bereiches wesentlich kleiner sein als in einem ländlichen Bereich. Das ist zwar eine Binsenweisheit, 
sollte aber bei der Betrachtung des Problems nicht aus den Augen verloren werden. 

Die Größe des Dienstbereiches wird von mehreren Faktoren bestimmt, insbesondere was 

,- den rationellen Personaleinsatz, 

- die Überschaubarkeit des Bereiches und 

- die möglichst homogene Struktur des Bereiches 

betrifft. 
Ein vernünftiger Personaleinsatz setzt voraus, daß der Dienststellenbereich so groß ist, daß eine 

einigermaßen personalstarke Dienststelle geschaffen wird. 
Wird - wie im Bereich der Kriminalpolizei - in der Regel nicht im Schichtdienst gearbeitet, 

dann dürfte als praktikable Untergrenze eine Dienststelle mit räumlich bezogener Zuständigkeit 
ein Personal von etwa 30 Beamten haben. Ausfälle durch Krankheit, Dienstreisen, lehrgänge und 
dergleichen dezimieren die tatsächliche Einsatzstärke einer solchen Dienststelle ohnehin. Eine zu 
kleine kriminalpolizeiliche Dienststelle ist aber nicht in der lage, größere oder komplizierte Fälle, 
mit deren Auftreten man jederzeit rechnen muß, wirksam zu behandeln. 

Der Personal bestand der Dienststelle soll jedenfalls so groß sein, daß eine spezielle Bearbeitung 
einzelner Deliktsarten möglich ist. Die Praxis beweist, daß für bestimmte Delikte bestimmte Spezial
kenntnisse notwendig sind, insbesondere bei 

- Tötungsdelikten 

- Brand- und Explosionssachen 

- Sittlichkeitsdelikten 

- Wirtschaftsstrafsachen und 

- Eigentumskriminalität. 

Eine Kriminaldienststelle sollte daher so groß sein, daß eine Arbeitsteilung in diesem Sinne 
möglich ist. Auch aus dieser Erwägung heraus wird eine Dienststelle mit weniger als 30 Kriminal
beamten kaum vernünftig einsatzfähig sein. 

Andererseits soll der Dienstbereich aber nicht so groß sein, daß sich die Beamten einen Groß
teil ihrer Dienstzeit auf Fahrten von und zu Dienstverrichtungen befinden. Ein Dienstbereich mit 
einem Radius von mehr als 30 Kilometern stößt insoweit an die Grenze einer vernünftigen Regelung. 

Der Dienstbereich muß für den Dienststellenleiter und den Fachbeamten überschaubar sein. 
Sie müssen die Möglichkeit haben, die Kriminalitätsentwicklung in diesem Bereich intensiv zu 
beobachten. Auch unter diesem Gesichtspunkt stößt die Größe eines Dienstbereiches an Grenzen. 
Diese Grenzen sind nicht an Kilometern zu messen, sondern an der Struktur und an der Bevölkerungs
dichte des Bereiches. So wird es unerläßlich sein, einen großen städtischen Dienstbereich in einzelne 
Zuständigkeitsbereiche zu unterteilen, damit sie in diesem Sinne zu überblicken sind. Verfehlt 
wäre es, etwa in einer Großstadt eine einzige polizeiliche Dienststelle einzurichten, die die 
Kriminalität bekämpft. 

Die Überschaubarkeit des Bereiches und die Ortskenntnis sind besonders bei der Bekämpfung 
der Eigentumskriminalität notwendig. Wird die mittlere und kleinere Eigentumskriminalität von S 
bearbeitet, dann wird diesem Gesichtspunkt ohnehin durch die Gliederung von S Rechnung getragen. 
Wird aber die gesamte Eigentumskriminalität von K bearbeitet, dann wird es in Großstädten mitunter 
notwendig sein, außen liegende Kriminaldienststellen einzurichten, damit der Raum für die Dienst
stelle überschaubar bleibt 16). 

16) So hat beispielsweise die Stadtpolizei München für die Bearbeitung der Eigentumskriminalität vier Kriminalämter in Außen
bereichen geschaffen. 
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Verfehlt wäre es in jedem Fall, außenliegende Bereiche völlig von Polizei zu entblößen. Das hat 
auf die Bevölkerung n~chteilige Auswirkungen. 

B. Deckung der Dienstbereiche von 5 und K 

Die enge Verknüpfung zwischen Sund K bringt zwangsläufig mit sich, daß die Dienstbereiche 
von Sund K sich weitestgehend decken müssen. Nur so wird für jeweilige Bereiche ein korrespon
dierender leitender Polizeibeamter zuständig sein können. Das bedeutet aber nicht, daß für jeden 
Dienstbereich S analog ein Dienstbereich K geschaffen werden muß. Die soeben genannten Gesichts
punkte rechtfertigen es gerade, daß für mehrere Dienstbereiche S ein einziger Dienstbereich K ein
gerichtet werden muß, damit eine vernünftige Größe der Kriminaldienststelle geschaffen wird. 

C. Entwicklung der Gebietsreform 

In allen Bundesländern sind Bestrebungen im Gange, die Verwaltungsstruktur zu reformieren. 
Wenn das auch für eine polizeiliche Organisation nicht letztlich entscheidend ist, sei jedoch nicht 
verkannt, daß die Erkenntnisse, die zu einer Gebietsreform führen, auch auf die polizeiliche Organi
sation ausstrahlen müssen. Das ist oben hinreichend belegt worden. 

Sind also solche Reformplanungen bereits in greifbare Nähe gerückt, dann sollten sie auch für 
die polizeiliche Organisation berücksichtigt werden. Es wäre sinnwidrig, würden Gebietsreform und 
Polizeiorganisation sich auseinanderentwickeln. 

Alle diese Gesichtspunkte bringen mit sich, daß die Forderung, die Polizeiorganisation der 
Kriminalität folgen zu lassen, ihre Grenzen findet. So wünschenswert es wäre, daß für Kriminalitäts
schwerpunkte jeweils eine Polizeidienststelle zuständig ist, so wird sich das aus den genannten 
Gründen aber nicht durchweg realisieren lassen. Das sollte jedoch nicht als Nachteil angesehen 
werden. Eine zu sehr auf einen Gesichtspunkt ausgerichtete Organisation müßte vielmehr in der 
Praxis Schiffbruch erleiden. Es darf auch nicht übersehen werden, daß große Teile eines ländlichen 
Bereichs sich nicht eindeutig einem Kriminalitätsschwerpunkt zurechnen lassen. Auch für diese 
Bereiche muß eine organisatorische Lösung gefunden werden, die den ebengenannten Gesichts
punkten entspricht. 

VI. Zukunftsweisende Beispiele 

Aus der Erkenntnis heraus, daß die Grenzen zwischen Stadt und Land sich allmählich verwischen 
und man heute keinen sehr gravierenden Unterschied zwischen einer typischen Kriminalität in der 
Stadt und auf dem Lande treffen kann, hat man bereits organisatorische Konsequenzen gezogen. 

Einige Beispiele beweisen dies: 

A. Neugliederung des Kriminaldienstes der Bayerischen Landpolizei 

Der bereits zitierte wirtschaftliche Aufschwung, das Anwachsen der Bevölkerungsdichte, das 
ständig steigende Berufsverbrechertum und der unbefriedigende Sicherheitszustand veranlaßten 
bereits 1964 das Präsidium der Bayerischen Landpolizei dazu, eine den gegebenen Verhältnissen 
Rechnung tragende Neuorganisation des Kriminaldienstes in Angriff zu nehmen. 

Die gesammelten Erfahrungen haben erkennen lassen, daß Kriminaldienststellen mit Stärken 
unter 10 Beamten nicht mehr im gebotenen Maße arbeitsfähig waren und ihnen größere Aufgaben 
nur in beschränktem Umfang übertragen werden konnten. 

Der Leitgedanke bei der Umorganisation war, durch geeignete Maßnahmen in kriminal
taktischer, kriminalgeographischer sowie personeller Hinsicht die neu zu schaffenden Kriminal
dienststellen so einzusetzen und auszustatten, daß bei Kapitalverbrechen und schweren Sicherheits
störungen mit eigenen Kräften ein großräumiger Einsatz möglich ist. 

Diesen Gesichtspunkten entsprechend hat das Präsidium der Bayerischen Landpolizei aus den 
bestehenden 41 Kriminaldienststellen durch Zusammenlegung 24 gebildet. 

Die geplante Umorganisation konnte im Frühjahr 1968 abgeschlossen werden. 
Schon während der Umorganisation, vor allem aber auch nach ihrem Abschluß haben sich die 

in die Planung gesetzten Erwartungen erfüllt. Es hat sich gezeigt, daß durch Konzentrierung der 
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Beamten auf weniger Dienststellen und durch die Wahl des Dienstortes nach kriminalgeographischen 
Gesichtspunkten eine echte Intensivierung der Verbrechensbekämpfung, vor allem in den Ballungs
räumen, erreicht werden konnte 17). 

B. Umorganisation in Baden-Württemberg 

Zu den futuristischen Fragen im polizeilichen Bereich gehören - wie bereits angedeutet - ganz 
entscheidend auch Fragen der Gebietsreform und der Verwaltungsreform, damit man bei der end
gültigen Entscheidung auch die wesentlichsten polizeilichen Gesichtspunkte mit berücksichtigen 
kann. Einen gewissen Anfang hat hier das Land Baden-Württemberg mit dem Gesetz zur 5. Änderung 
des Polizeigesetzes vom 14. März 1967 insoweit gemacht, als der Aufbau der Polizeidienststellen in 
einigen Punkten vom allgemeinen Aufbau der Innenverwaltung gelöst wurde. So wurden Landes
polizeikreiskommissariate mit Landespolizeidirektionen zusammengelegt und damit die bestehende 
Kreiseinteilung aus polizeitaktischen Gründen teilweise verlassen 18). 

C. Der hessische 3-Phasen-Plan 

Im Rahmen der hessischen Verwaltungsreform war es notwendig, die Organisation der staat
lichen Polizei - insbesondere der Kriminalpolizei - der neuen Situation anzupassen. Das Hessische 
Landeskriminalamt hat daher im Jahre 1967 19) dem Innenministerium Neugliederungsvorschläge 
unterbreitet, denen folgende Gedankengänge zugrunde lagen: 

1. Die Größe der gegenwärtigen Zuständigkeitsräume der Staatlichen Kriminalkommissariate läßt 
keinen rationellen Einsatz der Kriminalbeamten zu. 

2. Die seit Jahren ansteigende Kriminalität und die sinkende Aufklärungsquote machen eine Kon
zentration der Kriminalpolizei notwendig. 

3. Der Bevölkerungszuwachs, der steigende Straßenverkehr und der zunehmende Pendlerstrom 20) 

im Ballungszentrum Frankfurt zwingen zur Bildung polizeilicher Schwerpunkte. Die Ausstrah
lungskriminalität Frankfurts kann in diesem Ballungsgebiet nur durch eine polizeiliche Ver
dichtung bekämpft werden. 
Im Rhein-Main-Gebiet, in dem etwa 30% der Bevölkerung Hessens ansässig sind, aber mehr als 
die Hälfte aller in Hessen bekanntgewordenen Straftaten registriert werden, wird von Rege
lungen, die für das übrige Gebiet Gültigkeit haben, abgewichen werden müssen. 

4. Der Sitz der Staatlichen Kriminalkommissariate soll möglichst mit dem eines Polizeikommis
sariats identisch sein. Dadurch könnte die Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Schutz
polizei bei der Kriminalitätsbekämpfung wesentlich verbessert und ihre Schlagkraft erheblich 
erhöht werden. 

5. Die Fahndungsgruppen der Kriminal-Inspektionen müssen zur Intensivierung der Fahndung 
erheblich verstärkt werden 21). 

Anlaß der geplanten Umorganisation waren also weniger allgemeine Verwaltungsgesichtspunkte 
als echte kriminalgeographische Erkenntnisse. 

17) In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, daß die Bayerische Staatsregierung schon vor Jahren die Reform 
der Verwaltung in Angriff genommen hat, und zwar eine Reform der Verwaltungsgrundlagen, der Verwaltungsmittel und 
schließlich auch noch eine Reform der Verwaltungsbezirke. Diese Bemühungen führten in den letzten beiden Jahren zur 
Auflösung von Forst- und Ausgleichsämtern, von Amtsgerichten und letztlich auch zu einer gewissen Umstrukturierung der 
staatlichen Polizei durch Verbreiterung der Führungsspitze im Bayer. Staatsministerium des Innern, Auflösung des Präsidiums 
der Bayer. landpolizei und der Grenzpolizeikommissariate, die Schaffung eines Polizeiverwaltungsamtes mit einer zentralen 
BußgeldsteIle. 
Die Dinge sind im Fluß, auch wenn alle Bemühungen auf dem Gebiete der Verwaltungsreform zunächst nur zu »kleinen 
lösungen« geführt haben. 

18) Stümper, Alfred: Verwaltungsreform - und die Polizei, Die neue Polizei 1969, S. 85. 

19) Berichte vom 29.11. und 14. 12. 1967 - LV - 22 a 02. 

20) Allein 23000 Einpendler aus dem Main-Taunus-Kreis, je 18000 aus Friedberg und Offenbach-land, etwa 14000 aus dem Ober
taunuskreis und schließlich je 10000 aus den landkreisen Hanau und der Stadt Offenbach. Die Zahl der Berufsauspendler ist 
dagegen mit etwa 10000 äußerst gering. 
Das Pendler-Einzugsgebiet der Stadt Frankfurt reicht aber auch weit über das Rhein-Main-Gebiet hinaus und geht bis in den 
Kreis Schlüchtern, in die mittelhessischen Gebiete und in den limburger Raum sowie bis zum bayerischen Aschaffenburg. 
Flächenmäßig umfaßt der Einzugsbereich, aus dem Frankfurts Arbeitskräfte kommen, etwa ein Viertel Hessens. Rund 150000 
Erwerbstätige aus anderen Gemeinden üben ihren Beruf in Frankfurt aus. 

21) Bisher 1:3 - gefordert 1 :10. 
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Im Hinblick auf die mit der Umorganisation verbundenen Konsequenzen in bezug auf personelle 
Verstärkung, Unterkunftsbeschaffung, technische und sonstige Ausrüstung wurde vorgeschlagen, die 
Neugliederung der Kriminalpolizei in drei Phasen durchzuführen, wobei in erster linie kriminal
geographische Gesichtspunkte und finanzielle Erwägungen zu berücksichtigen sind. Nach Zustim
mung des Landtags wird es in der Endphase ab 1972 so sein, daß in Kriminalitätsschwerpunkten wie 
im Rhein-Main-Gebiet ein Kriminalkommissariat für einen Landkreis, im übrigen für je 2 Landkreise 
ein personell und materiell gut ausgestattetes Staatliches Kriminalkommissariat zuständig sein wird. 

D. Die Hamburger Einsatzplanung 

Wie in diesem Kreis sicherlich bekannt, erhalten die leitenden Beamten der Hamburger Schutz
und Kriminalpolizei seit dem 1. Mai 1967 täglich gegen Mittag ausführliche Meldungen über Straf
taten bestimmter Kategorien, die sich in den vergangenen 24 Stunden ereignet haben. Diese Mel
dungen ermöglichen kurzfristige Analysen über das Kriminalitätsgeschehen, das sofortige Erkennen 
von Schwerpunkten und eine gezielte Einsatzplanung. Dies ist freilich nur durch Datenverarbeitung 
und - wenigstens zunächst - nur im Bereich eines Stadtstaates möglich. Bertling 22

) hat über die 
inzwischen gewonnenen Erfahrungen berichtet. Danach konnte die Kriminalität in Hamburg spürbar 
gedämpft werden. 

E. Kriminalstatistik als Führungsmittel 

Ein Mittel zur Erkennung, wo und in welchem Umfange die Organisation den Erfordernissen 
der Praxis angepaßt werden muß, wird in Zukunft in vermehrtem Maße auch die Aufbereitung der 
Polizeilichen Kriminalstatistik im Wege der elektronischen Datenverarbeitung sein. Die sich daraus 
ergebenden vielfältigen Möglichkeiten können vorerst nur in geringem Umfange ausgenützt werden, 
so z. B. durch Analysen über 

Täterangaben in vielen Richtungen 

Tatzeiten bei einzelnen Straftaten nach Monat, Tag und Stunde 

Versuch und Schaden u. ä. 

über solche Beispiele hinaus können Untersuchungen über Ballungsräume durchgeführt werden, 
ohne die heute und in Zukunft eine Intensivierung der Kriminalitätsbekämpfung durch Anpassung 
der Organisation nicht mehr möglich ist. 

Im Bereich der Bayerischen Landpolizei z. B. wird seit 1. Januar 1968 in enger Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Statistischen Landesamt die Kriminalstatistik auf EDV-Basis aufbereitet. Es ist 
vorgesehen, ab September dieses Jahres auch die Bayerische Grenzpolizei und in der Folgezeit auch 
noch die Gemeindepolizeien in diese Erfassung mit einzubeziehen. Die Polizeipräsidien München 
und Nürnberg arbeiten bereits mit Computern ihrer Stadtverwaltungen. 

Alle Möglichkeiten der Nutzbarmachung sind noch gar nicht abzusehen. Das zwingt dazu, 
Organisation und Einsatz auf die Aussagekraft einer modernen Kriminalstatistik einzurichten. 

In Konsequenz dessen wird man sehr viel schneller als bisher auf kriminelle Schwerpunkt
bildungen durch Verstärkung der davon betroffenen Dienststellen (Diebstahl, Einbruch, Raub, 
Rauschgift, Wirtschaftskriminalität, Fahndung, Vorbeugung und Beratung u. dgl.) reagieren können. 

VII. Zusammenfassung 

Alle überlegungen münden in der Erkenntnis, daß die nächsten Jahre unruhige Jahre sein 
werden. Obschon uns ein festumrissenes Zukunftsbild noch fehlt, können wir annehmen, daß der 
Mensch unserer Gesellschaft künftig 

- später als bisher in den Arbeitsprozeß eintritt, 

- dann aber eine höhere Profitrate erzielt, 

- dabei mehr Freizeit haben wird, 

22) Bertling, Günther: Polizeiliche Einsatzplanung mit Hilfe der EDV, Die Polizei 1967, S. 193. 

89 



- sich immer mehr zu den Verdichtungsräumen hinwendet 

- und früher wieder aus dem Arbeitsprozeß entlassen wird. 

Wir müssen bedenken, daß die Gesellschaft von 1980 eine Freizeitgesellschaft sein wird und 
- bei der stürmisch wachsenden Mobilität - im Jahre 2000 an einem gewöhnlichen Wochenende 
mehr Menschen unterwegs sein werden, als dies bei der europäischen Völkerwanderung im 4. und 
5. Jahrhundert n. ehr. der Fall war. 

Daß dies alles für die polizeiliche Arbeit nicht ohne erhebliche Rückwirkungen bleiben kann, 
bedarf keiner Unterstreichung. Angesichts dieses prognostischen Bildes erscheint es unerläßlich, in 
unserem Arbeitsbereich nach neuen Wegen und Möglichkeiten zu suchen, um die Aufgaben einer 
»Polizei der Zukunft« erfüllen zu können. Bei dem Versuch, ein neues Organisationsmodell zu 
schaffen, müssen viele Überlegungen angestellt werden. Es wurde hier und heute versucht, einige 
Bausteine hierzu aufzuzeigen: 

1. Da die Polizeihoheit bei den ländern liegt, paßt eine Bundeskriminalpolizei (als Gegengewicht 
zu dem nicht durch ländergrenzen behinderten Verbrecherturn) nicht in unser föderalistisches 
System. Dies ist kein Nachteil, wenn es gelingt, eine optimale Koordination für alle über die 
ländergrenzen hinausgehenden Aufgaben zu erreichen. Voraussetzung dazu ist eine möglichst 
einheitliche und nach kriminalgeographischen Gesichtspunkten ausgerichtete Polizeiorganisation 
in den ländern sowie eine ständige Anpassung an alle in Frage kommenden Entwicklungs
tendenzen unserer Zeit. 

2. Die Polizeistruktur muß stets der Kriminalität folgen. Die Ausstrahlungs- und Einzugsgebiete 
der Großstadtkriminalität sollten möglichst bald unter die Kontrolle einer Polizei gebracht 
werden (Rhein-Ruhr-Gebiet, Hamburg, Bremen, Hannover). Bei unmittelbar angrenzender 
örtlicher Zuständigkeit von kommunalen und staatlichen Polizeien (Rhein-Main-Gebiet, Mann
heim-ludwigshafen, Großraum Stuttgart, Großraum München, Großraum Nürnberg) sollten 
Verbundsysteme organisatorische Schwierigkeiten überbrücken. 

3. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schutz- und Kriminalpolizei ist dabei unabdingbare Voraus
setzung der Verbrechensbekämpfung. 

4. Es darf nicht übersehen werden, daß die anzustrebende Angleichung der Polizeistruktur an die 
Kriminalitätsentwicklung auf praktische Grenzen stößt. So muß der Dienstbereich einer Kriminal
dienststelle schon aus Gründen einer intensiven Bekämpfung der Eigentumskrirninalität über
schaubar bleiben. 
Weiter zwingt die enge Verknüpfung zwischen Sund K dazu, daß sich deren Dienstbereiche 
weitestgehend decken. letztlich kann die polizeiliche Organisation Erkenntnisse, die zur Gebiets
reform führen, nicht außer acht lassen. 

5. Es gibt genügend Beispiele dafür, daß die Polizei aus dem aufgezeigten Bevölkerungsumschich
tungsprozeß und den damit eng verbundenen Wandlungen und Wanderungen der Kriminalität 
bereits organisatorische Konsequenzen gezogen hat. Es wird notwendig sein, die dabei gewon
nenen Erfahrungen auszuwerten, um sie dann nutzanwendend in die Praxis umzusetzen. 

6. Mehr als bisher geschehen, muß die Aussagekraft einer modernen Kriminalstatistik für Organi
sation und Einsatzplanung ausgeschöpft werden. 

7. Planung und Forschung müssen auf wissenschaftlicher Grundlage bundeseinheitlich betrieben 
und ihre Ergebnisse für die präventive und repressive Arbeit der Polizei angewandt werden. 

Wenn auch die Schöpfer neuer polizeilicher Organisationsmodelle Argumente der Vergangen
heit außer Betracht lassen können, sollten sie bedenken, daß es weiterzubauen gilt, nicht umzu
stürzen, daß sie neu entwickeln müssen, nicht revolutionieren! 

Und noch etwas: Es wird soviel von der Zukunft und vom Jahre 2000 gesprochen. Die Zukunft 
beginnt aber nicht erst in 30 Jahren, sie beginnt morgen früh, wenn die Sonne aufgeht! 
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Zur Personalauslese in der Kriminalpolizei 

Wissenschaftliche Möglichkeiten 

Oberregierungsrat Dr. Emil Ottinger, Diplom-Psychologe, Koblenz, Bundeswehr 

Unser Thema hat zwei Seiten: 

1. eine experimentell-wissenschaftliche und 

2. eine soziologisch-politische. 

Wir werden beide Seiten streifen. 

In den gestrigen Vorträgen ist in einer so sehr zu beherzigenden Weise auf die Rolle inter
disziplinärer Zusammenarbeit hingewiesen worden. Auch für wissenschaftliche Möglichkeiten bei 
der Personalauslese ist die interdisziplinäre Gemeinschaftsarbeit zu fordern. 

Ein Beispiel: In der »Wiener Schule« (1), in der Neurochirurgie, Neurophysiologie und Neuro
psychologie vereint sind, werden unter anderem Experimente mit Hirnstrommessungen gemacht, 
wobei verschiedene optische und akustische Reizmuster im Abstand von mehreren Sekunden ge
geben werden. Dabei treten beim Probanden Erwartungen über die folgenden Reizmuster auf. 
Wenn die Reihenfolge der Reize überraschend geändert wird, zeigt sich im Elektroenzephalogramm 
ein Erwartungspotential, auch wenn gar kein Reizsignal kommt. Die experimentell evozierten Reiz
antworten werden also durch Erwartung gesteuert und nicht durch den Reiz. Dabei läßt sich be
obachten: Fluktuationen der Aufmerksamkeit und Verschlechterung der Beobachtungsleistung 
korrelieren mit abnehmender Amplitude des Erwartungspotentials. 

Hier kann man die Frage anknüpfen: Ist für den Kriminalbeamten Konzentration der Aufmerk
samkeit und der Beobachtungsleistung wichtig? Wenn ja, dann heißt die nächste Frage: Sind diese 
Versuche mit den hirnelektrischen Erwartungspotentialen für die Konstruktion eines Tests zu ge
brauchen, mit dem bei der kriminalpolizeilichen Personalauslese die Leistung von Aufmerksamkeit 
und Beobachtung in einer Weise geprüft werden kann, die gültiger ist als die bisherigen Unter
suchungsverfahren ? 

Wenn es zutrifft, daß vom guten Kriminalbeamten speziell eine hohe Kapazität des Sofort
gedächtnisses zu verlangen ist, dann müßte eine Testprüfung dieses Sofortgedächtnisses unter 
Zuhilfenahme interdisziplinärer Gesichtspunkte eingerichtet werden, wie sie sich zum Beispiel aus 
der neuesten Gedächtnisforschung ergeben, bei der Biologen, Kybernetiker, Physiologen, Psychiater 
und Psychologen zusammenarbeiten. 

Sollten für eine moderne Gedächtnisprüfung nicht die Erkenntnisse herangezogen werden, 
die sich als Modelle aus den Ergebnissen der verschiedensten Forschungszweige zur Zeit heraus
gebildet haben? (2) Elektrische Ströme von modulierter Frequenz markieren über die kurzzeitige 
bioelektrische Bahnung an den Synapsen des Neuronennetzes die Ribonukleinsäuren, die für die 
Spezifität der Eiweißkörper verantwortlich sind und die ein Weiterströmen der elektrischen Infor
mationen zur folgenden Zelle eines Schaltkreises ermöglichen, wobei die Modulationsfrequenz 
des Reizes zu einer spezifischen Prägung des Eiweißes führt. Reizwiederholung bedingt dann wahr
scheinlich das Entstehen von Engrammen. Sollte dieses Denkmodell nicht brauchbar gemacht werden 
für die Einrichtung von Tests, mit denen man das Auffassen einer Situation und die Fähigkeit, deren 
Erinnerung auch innerhalb einiger Sekunden einzuprägen, messen kann? Der schwedische Kriminalist 
Harry Söderman sagte in seinem Erinnerungsbuch »Policeman's Lot«: »Das wertvollste Kapital eines 
Kriminalisten bildet das Gedächtnis.« (3) 
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Nun muß man aber doch nicht nur fragen, wie man das Gedächtnis eines künftigen Kriminalisten 
prüft, sondern man muß auch fragen: Warum und auf welche Weise freut es einen guten Krimina
listen, in seinem Beruf gedächtnisstark zu sein? 

Die Versuche der» Wiener Schule« zeigen: die hirnelektrischen Aktionspotentiale bilden nicht 
den Wahrnehmungsreiz, sondern das Erleben des Reizes ab. Über diese Experimente bekommt 
man Zugang zu Persönlichkeitseigenschaften. An diese experimentellen Ergebnisse müssen nun die 
Ergebnisse anderer Forschungszweige angeschlossen werden. 

Zum Beispiel ist zu denken an die Studien von Glaser zur Physiologie der Gewöhnung (4). 
Inwieweit spielt bei den Versuchen mit Erwartungspotentialen die Gewöhnung eine Rolle? Inwie
weit führt die Gewöhnung zu einer Verfälschung des Erwartungserlebnisses? Welche Persönlich
keiten sind es, die gegenüber einer solchen Verfälschung in höherem oder weniger hohem Maße 
gefeit sind? Diese Fragen führen hin zu den Erkenntnissen der kybernetischen Psychologie. Das 
dort entwickelte Reafferenzprinzip eröffnet Testmöglichkeiten, die man noch kaum angefangen 
hat, auszuschöpfen. Die Bedeutung dieser kybernetischen Erkenntnisse ist auch für Personalauslese 
groß, wenn man bedenkt, daß das Reafferenzprinzip grob vergleichsweise so arbeitet: 

Wenn man einen Brief in den Postkasten wirft, dann erfolgt mit dem Zufallen der Briefkasten
klappe auch zugleich ein Signal an den Empfänger, daß ein Brief kommt; und nicht nur das, sondern 
es wird auch registriert, was in dem Brief steht. Der experimentelle Zugang zu diesem komplexen 
Meldesystem der neuralen Organisation des Menschen wird eine Gewinnung von Daten ermög
lichen, die zur Vorhersage von beruflicher Eignung brauchbar sind. (5) Dabei wird man mehr und 
mehr auszugehen haben von der Auffassung, wie sie Gardner Murphy, ein Vertreter der ameri
kanischen Perception-Personality-Schule, formuliert: »Wenn wir die Unterschiede des Wahrnehmens 
begreifen, werden wir voranschreiten im Verstehen der Unterschiede des resultierenden Verhaltens.« 
Für die kriminalpolizeiliehe Personalauslese ergibt sich die Frage: Wie korreliert beim guten Krimi
nalisten die Erlebnisweise mit dem Spürsinn? Wird es möglich sein, bei interdisziplinärer Verwertung 
der neuen anthropologischen Erkenntnisse z. B. die viel berufene Intuition nachprüfbar und meßbar 
zu machen? 

Der gestern von Herrn Geerds erwähnte holländische Bilderfälscher Han van Megeren brachte 
1937 den gefälschten Verrneer »Christus und die Jünger in Emmanus« auf den Markt. 72 Kunst
experten aus der ganzen Welt erklärten einstimmig: Der schönste Verrneer. Anders aber Vermeers 
erste Frau. Sie bekam das Bild als erste zu sehen. Van Megeren berichtet darüber: »Sie besah es. 
Sie schwieg. Dann, als wäre es die gewöhnlichste Sache der Welt, sagte sie: Wenn es nicht alt wäre, 
könnte es von Dir sein.« Sollte der Kriminalist sich nicht um die Pflege solcher intuitiven Einsichts
kräfte bemühen, und sollte bei der Personalauslese nicht Wert darauf gelegt werden, solche Intuition 
im Prüfungsverfahren zu erfassen? 

Voraussetzung für intuitives Erfassen ist sicher ein Freisein von starker Gestaltbindung. Bei 
mäßigem Schneeflockenfall wird das Sehbild gerastert. Aber infolge eines innerpsychologischen 
Komplettierungsdruckes ist die Gestaltbindung groß, und die Dinge werden auch durch den 
Flockenschleier hindurch weiterhin richtig erkannt. Erst bei starkem Schneegestöber kommt es 
wahrnehmungsgemäß zu einem Gestaltzerfall der verschleierten Gegenstände. Hier interessiert: 
Wie hoch liegt bei der einzelnen Person diese Zerfallsschwelle, wie stark ist die Gestaltbindung 
und wie weit korreliert sie mit der Fähigkeit zur intuitiven Einsicht? Ausschlaggebend ist hierbei 
schon die Einstellung zur Raumorientierung. Sie gibt Aufschluß, ob sich eine Versuchsperson durch 
Gesichtsfeldeindrücke oder ob sie sich der durch Bewegungsgefühle vermittelten Eindrücke über 
die eigene Körperlage bedient. Vom Gesichtsfeld abhängige Personen sind ihrer Umgebung gegen
über passiver, sie sind mit ihren eigenen Antrieben wenig vertraut, sind ihnen gegenüber ängstlich 
und haben wenig Selbstwertgefühl. Die gesichtsfeldunabhängigen Personen zeigen eine Tendenz 
zur Aktivität, Unabhängigkeit ihrer Umgebung gegenüber, engeres Verhältnis zu ihren Antrieben, 
bessere Kontrolle ihrer Aktivität, relativ großes Selbstwertgefühl. 

Faktorenanalytisch ist gesichert, daß bei Persönlichkeiten, die von übergroßer Gestaltbindung 
frei sind, damit ein stark betonter Eigenwille korreliert. 

Wenn der Arbeitgeber Bewerber auslesen möchte, die nicht aus übergroßer Gestaltbindung immer 
nur das Naheliegende, Herkömmliche und Übliche sehen, sondern die infolge eines Freiseins von 
übergroßer Gestaltbindung auch das Unerwartete rechtzeitig in Betracht ziehen können, dann muß 
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der Arbeitgeber auch damit vertraut sein, daß solche Bewerber mit starkem Eigenwillen ausgerüstet 
sind, und dann muß der Arbeitgeber auch das wollen und seine Personalbeurteilungsbogen danach 
einrichten. 

Ein wendiger Kriminalist müßte wohl auch frei sein von einer übergroßen Bindung an die all
gemein wenig bekannten Gesetze der subjektiven Wahrscheinlichkeit. Ein »Telefon-Pornolaliomane«, 
der zwei Jahre lang eine Gegend mit obszönen Telefonanrufen belästigt hatte, konnte bei einer 
größeren Behörde über das Telefonnetz eingekreist werden. Da die obszönen Telefongespräche des 
Anrufers oftmals bis zu 25 Minuten dauerten, wurde von der Dienststelle der Schluß gezogen, daß 
der Täter sich unter den höheren Beamten befinden müsse, weil nur in deren Reihen Möglichkeiten 
gegeben seien, so lange ungestört allein zu telefonieren. Der Täter war jedoch einer der untersten 
Angestellten, der mit einem Kollegen auf einem Zimmer arbeitete und anrief, wenn der Kollege zur 
Mittagspause abwesend war. 

Die Lehre von der subjektiven Wahrscheinlichkeit ist von Cohen und Hansel bearbeitet 
worden: (7) 

»Oft genug müssen wir ... einen Menschen schon nach der ersten flüchtigen Begegnung ein
zuschätzen versuchen und im Alltagsleben aufgrund von Kostproben ein Urteil fällen ... Die Probe
entnahme ist eine typische Betätigungsform, eine biologische Notwendigkeit für alle Lebewesen. 
Unsere Sinne arbeiten aufgrund einer naturgegebenen Probeentnahme aus der Außenwelt ... 

Es gibt Entwicklungsgesetze der Wandlung der subjektiven Wahrscheinlichkeitsauffassungen 
im Laufe der kindlichen Wachstumsjahre ... Die Regeln, denen diese Auffassungen folgen, zeigen, 
von Jahr zu Jahr fortschreitend, typische Veränderungen. Sie unterscheiden sich in auffallender Weise 
von den Gesetzen der mathematischen Wahrscheinlichkeit ... Ein 6jähriges Kind, dem die Auf
gabe gestellt wird, den Ablauf eines unabhängigen ... Ereignisses vorauszusagen, wird einfach 
dazu neigen, das Gegenteil des vorangegangenen Urteils auszusprechen. Kinder im Alter von 
9 oder 10 Jahren neigen dazu, den Ablauf vorauszusagen, der bisher seltener eingetreten ist. Einige 
Kinder im Alter von 12 Jahren beginnen bereits die Fähigkeit zu entwickeln, ... die vollkommene 
Unabhängigkeit des Ablaufes von früheren Abläufen zu erkennen. Nur wenige Erwachsene sind 
vollständig von den Urteilen und den Voraussagen frei, die für die früheren Stufen der Entwicklung 
typisch sind.« 

Sollten diese Erwachsenen, wenn sie sich unter den Bewerbern für die kriminalistische Laufbahn 
befinden, nicht herausgetestet werden? Ist es nicht gerade für den Kriminalbeamten berufswichtig, 
von stereotyper Erlebnisweise frei zu sein? 

Der schwedische Spion Oberst Wennerström machte sich 1943 verdächtig, als die Schweden 
den Code der deutschen Botschaft in Stockholm brechen konnten. 1963 wurde Wennerström end
lich verhaftet, nach einer Spionagetätigkeit von über 15 Jahren. Man wollte vorher »einfach nicht 
glauben, daß ein hoher schwedischer Offizier, ein Sohn aus achtbarer Offiziersfamilie und alt
gedienter Diplomat sich mit Spionage befassen könne«. Noch einen Monat vor Wennerströms Ver
haftung äußerte sich der Chef der schwedischen Staatspolizei: »Trotz allem glaube ich im tiefsten 
Herzen immer 'noch, daß er unschuldig ist.« (8) 

Stereotypes Denken ist sicher für den kriminalistischen Berufserfolg eine Gefahr. Die moderne 
Sozialpsychologie befaßt sich mit der Doppelbedeutung stereotypen Denkens. In dem Lehrbuch 
von Bergler heißt es: »Stereotype Systeme sind Orientierungspunkte menschlichen Verhaltens, da 
sie die Wahrnehmungssituation bereits mit ganz bestimmten Erwartungshaltungen und Erwartungs
systemen aufladen ... 

Stereotypien sind das Resultat einer objektiv nicht statthaften, subjektiv aber notwendigen 
Vereinfachung komplexer Sachverhalte, Beziehungs- und Bedeutungszusammenhänge unter Ver
nachlässigung spezifischer Wesensmerkmale und einer vorschnellen, fehlerhaften Generalisierung 
von Einzelerfahrungen.« (9) 

Es ist kein Zweifel, daß an hand der hier kurz angedeuteten und anderer Forschungsergebnisse 
neue Testkonstruktionen möglich sind, um in neuer und eindringender Weise die Persönlichkeits
strukturen von Bewerbern für den kriminalpolizeilichen Dienst überschaubar und die berufliche 
Eignung vorhersagbar zu machen. Solche Bemühungen gehören unabtrennbar zu der von Herrn 
HeinI gestern geforderten Police Science, zu der »Wissenschaft im Dienst der Kriminalpolizei«. 
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Damit solche Wissenschaftlichkeit aber auch im modernsten Sinn gewahrt wird, muß die Polizei 
von sich aus, wie Herr Wenzky gestern in seinem Diskussionsbeitrag feststellte, Forderungen erheben. 

Dazu gehört als erstes die Forderung, daß der polizeiliche Dienstherr beim Einsatz der wissen
schaftlichen Möglichkeiten für die Personalauslese selber wissenschaftlich denkt. 

Es ist wichtig, daß der staatliche Gewaltenträger auch für die Lösung von Personalproblernen 
zum kraftvollen Impulsgeber wird. Es darf nicht so sein, daß nur dasjenige zur Maßnahme wird, 
was die amtliche Autorität sich vom Lobbygeschäft aufdrängen läßt. Wissenschaftliche Möglich
keiten zur Personalauslese anzubieten, hat nur Sinn, wo der Dienstherr gewillt ist, selber wissen
schaftliches Denken zur Anwendung zu bringen aus Gründen des Sachzwanges und nicht unter 
dem Zwang irgendeines schnell inszenierten und oft nur für den Tag gemachten Politikums. 
Wissenschaftliche Möglichkeiten der Personalauslese sind zunächst einmal schon darin gegeben, 
daß die Verwaltungsspitze für ihre personalpolitischen Fragestellungen wissenschaftliches Denken 
in Anspruch nimmt. 

Dazu muß der Dienstherr sich in erster Linie freihalten von den vorwissenschaftlichen, von 
den wissenschaftsfeindlichen und von den wissenschaftsabergläubischen Vorurteilen, wie sie heute 
im Schwange sind. 

1. Die vorwissenschaftlichen Stereotypien 

O. W. Wilson, Kriminologe an der University of California, Berkeley, schreibt in seinem Lehr
buch »Police Administration«, 1963: »Die Charakteristika eines guten Polizeibeamten sind ... : 
Intelligenz; gesundes Urteil; Entschlossenheit; physische und nervliche Energie; Charakterstärke; 
Interesse und Enthusiasmus.« (10) 

Das ist so wahr, aber in einem viel zu allgemeinen Sinne, so daß es für Diskriminanzanalysen, 
für wissenschaftliche Kriterien der Personalauslese viel zu weitmaschig ist, denn diese Charakteristika 
gelten genauso für Polarforscher wie für Militärgeistliche. 

2. Die wissenschaftsfeindlichen Vorbehalte 

Bei aller Verwissenschaftlichung unseres Daseins besteht zugleich ein respektabler Gegenzug 
der Wissenschaftsfeindlichkeit. Er äußert sich superhuman nach der gängigen Formel: »Nicht so viel 
Wissenschaft, es geht uns um den Menschen!« Hierbei ist nun auch an eine besondere Abneigung 
zu denken, die sich gegen einen menschenkundlichen Zweig der Wissenschaft richtet. So viel
beschäftigt der Psychologe heute zu sein scheint, so sehr kursiert auch eine Aversion gegen sein 
Fach, die auch von wissenschaftlicher Seite genährt wird. Aus bekannten Gründen wird immer wieder 
als ein Gegenmittel gegen die verdächtigte psychologische Motivierung die nüchterne, rationale, 
vorurteilslose Betrachtungsweise gefordert. Auch das Personalwesen ist immer wieder von solchen 
antipsychologischen Affekten bedroht. 

Natürlich gilt für das Personalgeschäft: Es geht nicht nur mit Psychologie, aber es geht nur 
mit Psychologie. 

Die Polizei weiß das schon lange und hat sich dieses Wissens längst bedient. Bei den Arbeits
tagungen des Polizei-Instituts Hiltrup zu Fragen des Eignungsprüfungswesens wird diese Tradition 
vertreten. Bei der Hiltruper Tagung im März 1965 wurde herausgestellt: 

»Seit 1919 weist die Polizei reiche Erfahrungen auf dem Gebiete der Personalauslese auf. Es 
verdient festgehalten zu werden, daß nur kurze Zeit nach der wissenschaftlichen Konsolidierung 
der Psychologie durch die Erkenntnisse der Ganzheits-, Struktur- und Gestaltspsychologie diese 
Einsichten ihren Niederschlag im polizeilichen Eignungsuntersuchungswesen fanden.« (11) 

3. Die wissenschaftsabergläubischen Kurzsichtigkeiten 

Es grenzt an Wissenschaftsfetischismus, wenn manche Behörden, um sich gegenüber politischem 
oder ideologischem Druck behaupten zu können, eilfertig Planstellen für Psychologen oder Sozio
logen schaffen, wobei es meistens vor allem auf die Vorzeigbarkeit dieser wissenschaftlichen Dienste 
ankommt, um einer Anfrage im Parlament taktisch begegnen zu können. Die Forderungen der Ver
waltung hinsichtlich Personalauslese und die Forderungen nach Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
des einzelnen müssen ständig auf dem Wege der Güterabwägung verglichen werden. Dieser Aus-
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gleich ist heute erschwert durch den Einfluß der administrationsfeindlichen und sich umstürzlerisch 
gebärdenden Kräfte. Auslesemaßnahmen der Personalführung, die immer in den persönlichsten 
Bereich des einzelnen eingreifen, sehen sich deshalb gegenwärtig einer besonders unruhigen und 
geistig besonders schillernden Opposition gegenüber. 

Der Druck, der von dem jetzigen Auflösungsgeist auch auf die personalbewirtschaftende Ver
waltung ausgeübt wird, muß in Rechnung gestellt werden. 

Der Student der Soziologie Jens Litten, Jahrgang 1943, der immerhin mit der Außerparlamen
tarischen Opposition scharf ins Gericht geht, hält in seiner 1969 erschienenen Schrift »Eine verpaßte 
Revolution?« daran fest, daß unsere Bundesrepublik von »autoritären und teilweise kriminellen 
Verformungen staatlichen Ordnungsdenkens« ruiniert wird. (12) 

Auch auf den behördlichen Mut zur Neugestaltung von Personalauslese wirkt sich aus, daß unser 
öffentliches Denken zur Zeit in Mitleidenschaft gezogen wird durch Labilisierung, Hypnotisierung, 
Paralysierung. 

Tenbruck, Direktor des Soziologischen Seminars der Universität Tübingen, sagt in einem Bericht 
über die Lage: »Man scheut sich bei der Hochschulberichterstattung, die Ausfalls- und Auflösungs
erscheinungen in der Wissenschaft, den Verfall von Sachlichkeit und Vernunft und die drohenden 
gesellschaftlichen Folgen zu zeigen ... 

Von den wirklichen Zuständen an den Hochschulen, von dem Ausmaß, in dem Wissenschaft 
und Sachlichkeit an den Stätten, die sie pflegen sollen, bereits gelähmt und ausgehöhlt sind, weiß 
die Öffentlichkeit, wissen die Behörden und Politiker nichts ... 

Das Verständnis für die Bedingungen, unter denen Wissenschaft allein bestehen kann, und 
das Bewußtsein für die gesellschaftliche Aufgabe der Wissenschaft haben sich ... in der politischen 
und allgemeinen Öffentlichkeit verloren.« (13) 

Tenbruck klagt nicht ohne Grund. Das zeigt sich auch daran, wie kritiklos nach Wissenschaft 
gerufen wird und wie man von ihr erwartet, sie könne als Verstärkung von Personalrnaßnahmen 
über Mängel der Verwaltungsstruktur hinweghelfen, die die Verbrechensbekämpfung deshalb 
erschweren, weil sie uns· Zustände bereiten, die uns an die Zeit nach dem Zusammenbruch des 
Sicherheitswesens im Dreißigjährigen Krieg erinnern, als das erste sogenannte Gaunermandat des 
Schwäbischen Kreises von 1654 ein Versuch war, die gemeinsame Verfolgung der Verbrecher über 
die Landesgrenzen hinaus, die sogenannte Nacheile, durchzusetzen. 

Aber dann sei wenigstens die gestrige Mahnung von Herrn Nepote beherzigt: Je dezentralisierter 
eine Polizei, um so mehr müssen die wissenschaftlichen Verbindungen entwickelt sein. Ist nun aber 
nicht vieles von dem, was bei uns in dieser Richtung gesagt wird, nur ein leicht verderblicher Beitrag 
zu einem wahlpolitischen Sing-out 1969? 

Die Presse berichtete über die zweistündige Bundestagsdebatte vom Dezember 1968, die den 
Fragen der Verbrechensbekämpfung galt: 

Die Kriminalpolizei wird schlagkräftiger werden. Wenn zudem die Ausbildung - und hier vor 
allem die psychologische - qualifizierter gestaltet werden kann, darf man hoffen, daß das Verhältnis 
zwischen Polizei und Bevölkerung natürlicher wird. Massendelikte als Symptome der Wohlstands
gesellschaft müßten vor allem in einem gesellschaftspolitischen Gesamtkonzept bekämpft werden ... 

Hat man eines? 
Es wäre wichtig, ein solches Gesamtkonzept zu besitzen, denn die Vorhersagbarkeit der gesell

schaftlichen Entwicklung wird Auslese- und Ausbildungsrichtlinien des kriminalpolizeilichen Dienstes 
zu beeinflussen haben. 

Aus dem futurologischen Schrifttum ergibt sich die folgende gesellschaftliche Prognose: 

Homogenisierung der Population auf Mittelklassenebene; 

damit Abbau des Instinktes für gegenseitige Hilfe, 

damit Rebarbarisierung. 

Für den Kriminalpolizisten wird die allgemeine Aufgabe trotzdem weiterhin so bleiben, wie sie 
schon im Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten 1794 gefaßt wurde: 

»Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur 
Abwendung der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu 
treffen, ist Amt der Polizei.« 
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Die dafür in Zukunft erforderlichen personellen Auslesemaßnahmen liegen aber nicht mehr 
auf der Hand. Die einschlägig vorhandenen wissenschaftlichen Möglichkeiten nur erst einmal 
zusammenzutragen, ist heute schon wieder Teil einer Wissenschaft für sich: science of science<, 
die Wissenschaft von der Wissenschaftslehre. 

Deshalb hat Herr Bebbington so sehr recht, wenn er gestern in seinem Vortrag herausstellte, 
das tragende Problem für die polizeiliche Arbeit liege in dem Mangel an einem Koordinierungs
organ, das verantwortlich sein soll für das Abstecken des Aufgabenbereiches der Forschung und 
für die Vergabe der einzelnen Forschungsprojekte. 

Vorwiegend aus diesem Gesichtspunkt ist die gestern von Herrn Geerds vorgetragene Forderung 
nach einer institutionalisierten Verbindungsstelle zwischen Kripo und Wissenschaft zu unterstützen. 
Die Lücke, die besteht zwischen den wissenschaftlichen Möglichkeiten und der Möglichkeit, die 
wissenschaftlichen Chancen überhaupt zu erkennen, wird von der neuen wissenschaftlichen Disziplin· 
der »Management Science« bearbeitet. Das amerikanische Vorbild gilt, weil in den USA die Partner
schaft zwischen Unternehmensführung und wissenschaftlichem Beirat Erfolg gehabt hat. 

Aiden G. Lank, Professor für Sozialpsychologie am Centre d'etudes industrielles in Genf, be
richtet 1969 aus den Vereinigten Staaten: 

»Wenn es sich (für den Manager) als notwendig erweist, grundlegende Annahmen über Personal
führung zu revidieren, dann werden zur Neuorientierung sämtliche Quellen benutzt - (und) die 
Verhaltenswissenschaft kann sich dann als eine reich fließende Quelle erweisen.« (14) 

Allein die Tatsache, daß Verhaltensforscher als Unternehmensberater nicht nur bei den ameri
kanischen Großfirmen wie General Electric, General Motors, Standard Oil, sondern auch bei vielen 
kleineren Betrieben in den USA und in Kanada wirken, könnte auch Behörden bei uns veranlassen, 
die Effizienz ihres personalpolitischen Konzepts auf Modernisierungsmöglichkeiten zu überprüfen. 
Die amerikanische betriebswirtschaftliche Entwicklung kann nicht deshalb beispielgepend sein, weil 
sie amerikanisch ist, sondern insoweit sie zwangscharakteristisch ist: charakteristisch für die vol/
bejahende Berücksichtigung des unabweisbar gewordenen Zwanges zur Herstellung von Gemein
schaftsverantwortung von Wissenschaft und Menschenführung als Zusammenarbeit innerhalb des 
industriellen und des bürokratischen Top-Managements. 

Servan-Schreiber schildert in seinem Buch »Die amerikanische Herausforderung«, wie kurz die 
Zeitspannen geworden sind, die zwischen wissenschaftlichen Erfindungen und ihrer wirtschaftlichen 
Auswertung liegen: 5 Jahre für den Transistor, 3 Jahre für die integrierten Schaltsysteme. Gilt das 
gleiche auch für die Zeitspannen zwischen dem Auftauchen neuen menschenkundlichen Wissens und 
seiner Aufnahme in die Entscheidungsunterlagen personalführender Dienststellen? Oder dauert hier 
die Zeit bis zur praktischen Verwertung, wie damals beim Telefon, immer noch 56 Jahre? 

Stiebitz, Polizeischulrat in Hiltrup, forderte 1959 hinsichtlich der polizeilichen Ausleseverfahren: 
»Wenn es gelingt, den Anteil der späteren Versager mittels eines klugen und gut gehandhabten 
Verfahrens auch nur um drei Prozent zu senken, würden erhebliche menschliche Fehlleitungen 
erspart und ökonomische Werte erhalten bleiben. Dies setzt allerdings eine durchaus erreichbare 
Verfeinerung der gegenwärtig in den Bundesländern verwendeten Methoden voraus.« (15) 

Wie sollen solche Verfeinerungswünsche befriedigt werden, wenn nicht durch umgreifende 
Zusammenarbeit mit der Verhaltenswissenschaft, die z. B. in Amerika seit dem zweiten Weltkrieg, 
ausgehend vom Massachusetts Institut of Technology, interdisziplinär betrieben wird von Anthro
pologie, Psychiatrie, Psychologie, Soziologie, Politischer Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und 
Rechtskunde. 

Professor Benedetti von der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel berichtet über den dies
bezüglichen Stand in Europa: »Die Beziehungen zwischen Nervensystem und Psyche sind in den 
letzten 20 Jahren zunehmend durch Forschergruppen untersucht worden, an denen Psychologen, 
Neurophysiologen, Neurologen, Neurochirurgen, Ethologen, Sprachwissenschaftler und Kybernetiker 
teilnehmen, was zu einer gegenseitigen Lockerung von Grenzen und einer Gemeinschaftsarbeit ... 
besonders zwischen Neurophysiologen, Neurochirurgen und Experimentalpsychologen geführt 
hat.« (16) 

In Tübingen wurde im September 1968 die Gesellschaft zur Förderung der Verhaltenstherapie 
gegründet. Die Gesellschaft will die Erforschung, Ausbildung und Praxis der Verhaltensmodifikation 
durch systematische Anwendung der von der Experimentalpsychologie abgeleiteten Prinzipien 
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fördern. Betontes Interesse gilt der Diagnostik von Persönlichkeitsvariablen, welche für die Ver
haltensmodifikation wichtig sind. 

Für die Untersuchung von verhaltensbestimmenden Persönlichkeitsvariablen, von Persönlich
keitszügen, die von Mensch zu Mensch verschieden sind, genügt aber das experimentalpsychologisch 
bestimmte Auslesedenken nicht mehr, das bislang den Schwerpunkt auf die so bequeme Meßwerte 
liefernde Intelligenzprüfung legte. 

jede Verwaltung, die sich für die Eignungsauslese einen modernen wissenschaftlichen Dienst 
anschaffen will, sollte bedenken: 

Seit den 40er jahren unseres jahrhunderts hat die auf mathematische Statistik gestützte Psycho
metrie große Verbreitung erlangt. Die Messung des Intelligenz-Quotienten wurde international 
geeicht. Die korrelationsstatistische Validierung der Meßwerte für die Gesamtintelligenz der EinzeI
persönlichkeit wird fortlaufend verbessert. Aber dabei darf der Vorbehalt nicht übersehen werden, 
wie ihn z. B. Brengelmann 1961 als Director of Psychology im State Department of Institutions and 
Agencies in New jersey formulierte: 

»Bedeutsame Fortschritte sind zwar in bezug auf den experimentellen Entwurf, die statistische 
Methode und die Schaffung von Methoden zur Handhabung der Daten erzielt worden. Diese Fort
schritte sind jedoch von statischer Natur. So unerläßlich und verfeinert sie auch sein mögen, sie sagen 
doch wenig über den psychologischen Prozeß aus, der den Daten zugrunde liegt.« (17) 

Wenn man mit den gängigen Untersuchungsmethoden Intelligenz prüft, dann mißt man einen 
Pegel, wie wenn man Wasserstand mißt. Ein gemessener Wasserstand ist eine Teilchensumme, 
bezogen auf eine Meßlatte; man erhält eine Meßzahl, wie beim Intelligenzquotienten. Will man 
wissen, was ein Wasserlauf leisten kann, dann muß man die Strömungsgeschwindigkeit messen. 
Das geht nicht mit der Meßlatte. Wenn man wissen will, was eine Persönlichkeit leistet, dann genügt 
es nicht, ihren Intelligenzpegel zu messen. Man muß dann ihre Antriebsdynamik untersuchen. 
Intelligenztests der herkömmlichen Art eignen sich trotzdem für Personalauslese, weil in ihren 
zahlenmäßigen Meßwerten auch antriebsdynamische Faktoren ungenannt enthalten sind und weil 
Korrelationen bestehen zwischen Intelligenz und Arbeitscharakter. 

Diese Zusammenhänge, die von den Intelligenztests zwar mit erfaßt, aber nicht benannt werden, 
gilt es durch spezielle Testmethoden greifbar und vergleichbar zu machen. 

Professor Adolf Otto Jäger von der Universität Gießen sagt in seinem Forschungsbericht über 
»Dimensionen der Intelligenz«, 1967: »Die Dimensionsforschung setzt ... bei den Resultaten der 
Denkprozesse, den Intelligenzleistungen ein ... 

Einige ihrer Nachteile liegen darin, daß sie die Dynamik der aktuellen Leistungsverläufe selbst 
nicht direkt in den Blick bekommt und diese nicht so detailliert erfassen, so streng kontrollieren ... 
kann.« (18) 

Als Hauptdimensionen der Intelligenz nennt Jäger den Einfallsreichtum und die Produktivität. 
Er sagt dazu: »Die nicht materialgebundene und hochgradig konsistente Funktionseinheit, Einfalls
reichtum und Produktivität ... bestimmt die Leistungen bei Aufgaben, welche Einfälle, Flüssigkeit, 
Variabilität, Reichtum der Vorstellungen und das Setzen vieler verschiedener Seiten, Varianten, 
Eigenschaften, Gründe und Möglichkeiten eines Problems fordern, zugleich aber problemorientierte 
Lösungen und kein ungesteuertes Luxurieren der Phantasie. Enge Beziehungen dieser Fähigkeit zu 
Persönlichkeitseigenschaften sind wahrscheinlich.« (19) 

Die Landeskriminalschule eines unserer Bundesländer prüft Bewerber für den kriminalpolizei
lichen Dienst mit einem 17teiligen psychologischen Eignungstest, von dem 13 Teile zu den klassischen 
Methoden der Intelligenzmessung gehören. 

Wilson forderte noch 1963 in seinem Lehrbuch über »Police Administration« für den Polizei
anwärter einen Intelligenzquotienten von mindestens 112 (ein IQ von 91 bis 110 entspricht einer 
Durchschnittsintelligenz). (20) 

Was besagt ein Intelligenzquotient von 112 für das Verhalten in einem Einzelfall? Denken wir 
an die Haushälterin des schwedischen Spions Oberst Wennerström. 1943 fiel Wennerström der 
schwedischen Abwehr zum erstenmal auf, 1963 wurde er endlich verhaftet. Aber schon vorher hatte 
seine Haushälterin, eine Unteroffiziersfrau, Verdacht geschöpft, auf eigene Faust ermittelt und Fallen 
gestellt und hatte Wennerström praktisch schon überführt. Dabei war sie intelligent und scharfsinnig 
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vorgegangen, und als sie ihre Ergebnisse der Polizei mitteilen wollte, fand sie im Telefonbuch die 
richtige Polizeidienststelle nicht. Die Frau suchte unter dem Buchstaben »G« nach »Geheimpolizei«; 
die schwedische Geheimpolizei heißt aber Staatspolizei und steht deshalb im Telefonbuch unter »S«. 
So fand die Frau keine richtige Polizeiadresse, die ihrem vaterländischen Empfinden entsprach, und 
die Anzeige unterblieb. (21) 

Wie erscheinen solche Intelligenz-Diskrepanzen in einem Intelligenzquotienten? Sie erscheinen 
dort nivelliert auf einen Mittelwert, dem man nicht ansieht, wo der Begabungsschwerpunkt und die 
Hauptbelastungsfähigkeit der Persönlichkeit liegen. 

Was an den Meßdaten von Intelligenztests nicht abgelesen werden kann, ist die Umsetzung 
elementarer Persönlichkeitsantriebe in Berufswahl und Berufsbewerbung. Es ist für jede Art von 
wirklich optimalem Personalaufbau entscheidend, daß man weiß, welche Antriebsdynamik, welche 
arbeitscharakterologischen Strebungen beim einzelnen Stellenbewerber zum Zuge kommen wollen 
und können. Die Berufsbefriedigung als ein Hauptkriterium für Berufseignung anzusehen, stößt aber 
immer noch auf Widerstand. Wir schmeicheln uns, eine» leistungsgesellschaft« zu sein, und wir 
prüfen bei der Personalauslese, was ein Bewerber in seine Berufstätigkeit an leistungsfähigkeit 
einbringt. 

Die prinzipielle leistungsorientierung hindert uns, daß wir uns darum kümmern, was ein Beruf 
dem Berufstätigen an zentralen, auch unterbewußten Befriedigungen gewährt. Eine solche Betrach~ 
tungsweise ist Tiefenpsychologie und gilt deshalb im Grunde immer noch etwas als unanständig. 

Dr. Stauffer, Vorsteher der Bezirksberufsberatung in Biel in der Schweiz, schrieb im Februar 1969: 
»Die leistung im Beruf ist eng verknüpft mit den inneren Triebfedern des Verhaltens, wie den 
Bedürfnissen, Einstellungen und Interessen der Menschen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben 
nicht nur diesen engen Zusammenhang aufgewiesen, sondern auch gezeigt, daß bei der Personal
auslese der prognostische Wert der verwendeten Tests erheblich gesteigert werden kann, wenn 
neben den Intelligenz- und Fähigkeitsfaktoren Motivationsvariablen, die Aufschluß über erhebliche 
Wesenszüge geben, in den Kreis der Abklärung gezogen werden.« (22) 

Im »leitfaden für Kriminalbeamte«, herausgegeben vom Bundeskriminalamt Wiesbaden, 1967, 
steht: »Der Kriminalbeamte hat ein Rohmaterial zu behandeln, das stümperhaft bis meisterhaft 
bearbeitet werden kann. Er wird zu einem Meister seines Faches, wenn er die gesicherten Ergeb
nisse der Kriminologie zum Leitbild seines kriminalpolizeilichen Denkens und Handeins macht.« 

Was für eine Persönlichkeit macht das und macht das gern, auch zu ihrem eigenen Berufsglück? 

Vor mehr als 20 Jahren sagte in ihrem analytisch angreifenden Buch über »Die Charakterprüfung 
der Berufsanwärter« die Arbeitspsychologin Franziska Baumgarten: »Eine besondere Bedeutung für 
die Berufsleistung haben ferner die im Triebleben verankerten Charaktereigenschaften. Der Geltungs
wille, der Ehrgeiz, die Machtgier, die Besitzgier, die Habsucht, spornen zu leistungen an. Die Minder
wertigkeitsgefühle, die Indolenz, der Mangel an Interesse hemmen die leistung entweder gänzlich 
oder vermindern die Quantität.« 

»In charakterologischer Hinsicht sind die Berufe noch gar nicht richtig untersucht worden; wir 
wissen heute noch nicht genau, welche Tendenzen und Triebe sich in jedem Beruf auswirken. Daß 
z. B. in manchen Arten von Betätigungen sich unsoziale, feindselige, aggressive Komponenten fest
stellen lassen, oder auch daß mancher geachtete Beruf mit einem Minimum an Intelligenz ausgeübt 
werden könnte, unterliegt keinem Zweifel ... Die Psychologen, die sich herausnahmen, derartige 
objektive Untersuchungen durchzuführen, haben die schlimmsten Erfahrungen damit gemacht und 
wurden durch Proteste der Berufsverbände gezwungen, ihre Studien in dieser Richtung aufzugeben 
oder wenigstens nicht zu publizieren.« (23) 

Heute sind solche Abneigungen oft eingekleidet in die rechtsstaatlichen Bedenken gegen 
Charakterprüfungen : 

1. Unzulässiger Eingriff in die Intimsphäre, 

2. verwaltungs- und arbeitsrechtlich nicht nachprüfbar. 

Können wir uns solche Tabus leisten bei der Spezialauswahl eines Personenkreises, der wie die 
Kriminalpolizei für Schutz und Sicherheit verantwortlich ist in einer technisierten Welt, die auch 
dem Verbrecher immer schneidendere Waffen liefert, denen gegenüber die Exekutive, besonders 
bei den Intelligenz-Verbrechen, ins Hintertreffen zu geraten droht? 
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Aber selbst die Amerikaner, die mit dem diagnostischen Einsatz von Psychiatern und Psycho
logen sehr analysefreudig vorgehen, sind in der kriminalpolizeilichen Auslese noch nicht aus dem 
Stadium ungewisser Versuche heraus. 

In seinem Buch »Police Management Planning« sagte j. P. Kenney, Professor an der Verwal
tungsschule in Springfield (llIinois) vor 10 jahren: 

»Aufgrund der Natur des Polizeidienstes ist es wesentlich, Bewerber herauszufinden, die 
emotional stabil sind. Psychologen und Psychiater stimmen nicht überein in ihrer Ansicht über das, 
was diejenige emotionale Stabilität ausmacht, die den Polizeibeamten auszeichnet, aber sie fühlen, 
daß bestimmte Persönlichkeitstypen keine guten Polizisten abgeben.« (24) 

Über das bloße Fühlen hat man inzwischen versucht hinauszukommen, und dazu probiert man 
vier Möglichkeiten der Personaleignungsuntersuchung. Die erste ist der Simulationstest: Die ent
scheidenden Merkmale der späteren Leistungsanforderungen und der späteren Tätigkeit werden im 
Test so wirklichkeitsgetreu wie möglich vorweggenommen. Auf diese Weise kann man Astronauten 
testen, d. h. Personen, die ausgelesen werden für eine zeitlich und umfangmäßig nicht nur begrenzte, 
sondern in den einzelnen Arbeitstakten sehr normierte Tätigkeit. 

Die zweite Möglichkeit ist der Situationstest als Zusatz zu psychometrischen und projektiven 
Tests. 

In Ohio wurde 1964 ein Ausleseprogramm für die Einstellung von Polizeibewerbern entwickelt, 
das einem Ausleseverfahren des amerikanischen Geheimdienstes im zweiten Weltkrieg nachgebildet 
war. Die Absicht beim Situationstest bestand darin, »einen Mikrokosmos des natürlichen Feld
problems zu bilden, dem ein Polizeibeamter normalerweise zu begegnen hat, und dabei genau 
die Reaktion des Bewerbers und sein Arbeiten unter Stress zu beobachten.« Die Ergebnisse, die 
zwei jahre später, 1966, zusammengefaßt wurden, zeigten: 

»Situationstests versprechen eine Unterstützung für die herkömmlichen Papier- und Bleistift
Tests zu werden, wenn die erforderlichen statistischen Überprüfungen hinsichtlich Zuverlässigkeit 
und Gültigkeit die Brauchbarkeit für die polizeidienstliche Auslese feststellen werden.« (25) 

Die dritte Möglichkeit ist der Interessentest. Der zitierte Leiter einer schweizerischen Berufs
beratungssteIle, Dr. Stauffer, schrieb 1967: 

»Bei der Prüfung der auf breiter empirischer Basis durchgeführten Bewährungskontrollen stellt 
man nicht ohne Erstaunen fest, daß die Begabungstests geringe Grade der Treffsicherheit aufweisen. 
Die Korrelationen zwischen Testergebnissen und einem Leistungsmaß liegen nicht oder nur wenig 
über dem Zufallswert. Die Gründe der geringen Validität der Begabungstests sind hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, daß die gemessenen Fähigkeiten nicht als einzige Komponente in den 
späteren Berufserfolg eingehen.« 

Eine Verbesserung sieht Stauffer in der Messung der Berufsinteressen. Er erläutert: 
»Ein berufsspezifisches Interessenbild entsteht dadurch, daß man die Interessen einer Berufsart 

mit jenen einer repräsentativen Stichprobe der gesamten Bevölkerung vergleicht und die unterschei
denden Merkmale zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfaßt. Dadurch ergibt sich die Möglich
keit, die Individuen ganz bestimmten Berufen zuzuordnen.« (26) 

Die vierte Möglichkeit ist der pragmatische Test; in seiner Urform sehen wir ihn bei dem 
Organisator der Pariser Kriminalpolizei des vorigen jahrhunderts, bei EugEme Fran<;;ois Vidocq, der 
in seiner Biographie, mit der er seinen Aufstieg vom Galeerensträfling zum Polizeichef erzählt, die 
damaligen Ausleseprinzipien schildert: 

Die Pariser Sicherheitsbrigade, 1812 gegründet, bestand erst aus vier, dann aus zwölf Mann. 
»Der Erfolg, den der Präfekt mir hoch anrechnete, ermöglichte mir, meine kleine Truppe um 

vier Mann zu verstärken. Ich suchte sie nur unter den Vorbestraften aus, die mir die meisten Per
sonenkenntnisse nachweisen konnten.« (27) 

1966 berichtete Wilson in seiner Dankesansprache anläßlich der Verleihung der Beccaria
Medaille über ein pragmatisches Projekt der Polizei von Chikago, wobei durch vergleichende Vor
gesetztenurteile die nach persönlicher Meinung besseren Beamten für einen Test ausgewählt werden, 
der ermitteln soll, wie diese besseren Beamten psychisch strukturiert sind. Dieser Test prüft das 
Intelligenzniveau, »spezielle geistige Fähigkeiten«, die Anpassungsfähigkeit und die besonderen 
Interessen. Dann will man prüfen, ob Bewerber für den Polizeidienst über diejenigen Fähigkeiten 
verfügen, wie sie die erfolgreichen und wertvollen Polizei beamten besitzen. 
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Das sind Versuche, eine günstige Korrelation herzustellen zwischen den Testergebnissen und 
den Kriterien, die eine Berufsausübung erfolgreich machen. Dabei hat aber in den letzten zwanzig 
Jahren die psychologische Erforschung der Erfolgskriterien keine F,ortschritte gebracht, und deshalb 
ist die Treffsicherheit der herkömmlichen Eignungstests auch nicht überwältigend hoch. Das liegt 
aber nicht an der Testpsychologie. Jedes Testergebnis, das zum Zwecke der Personalauslese benutzt 
wird, stellt eine Voraussage dar. 

Die Eignungsvoraussage baut sich aus drei Voraussetzungen auf: 

Zunächst muß analysiert werden, worin das Verhalten eigentlich bestehen soll, das als ein 
vorauszusagendes wünschenswert ist. Dann muß entschieden werden, welche Persönlichkeits
komponenten das gewünschte Verhalten erzeugen und zur Formulierung der Voraussage benutzt 
werden können. Schließlich müssen die Testdaten gefunden werden, die eine Messung dieser Per
sönlichkeitskomponenten gewährleisten. 

In dem Sammelband »Perspektiven der Persönlichkeitsforschung« sagt Meili, Professor der 
Psychologie an der Universität Bern: »Wenn man eine bestimmte Voraussage zu machen hat, dann 
kann man mit Hilfe statistischer Verfahren in außerordentlich mühseliger Arbeit allmählich die Test
kriterien herausarbeiten, aufgrund deren die Voraussage mit einigermaßen befriedigender Sicherheit 
gemacht werden kann.« (28) Aber nun wird zu oft außer acht gelassen, daß bei den statistischen 
Untersuchungen über die Gültigkeit von Testkriterien ja nicht die Tests, sondern immer nur die 
Interpretationen der Testergebnisse überprüft werden. 

Meili sagt an der zitierten Stelle: Es ist erwiesen, daß die Gültigkeitskriterien der Tests »ver
bessert werden können durch eine genaue psychologische Analyse des vorauszusagenden Verhaltens 
und einer darauf gegründeten Interpretation der Testresultate«. (29) 

Der Versuch, das vorauszusagende Verhalten faktorenanalytisch, korrelationsstatistisch zu stan
dardisieren, war bislang nicht sehr ergiebig. Die Grenze der Wirksamkeit einer Mathematisierung 
der Psychologie deutet sich an. 

Der Holländer de Wolff, Professor an der Universität Leiden und Leiter des psychologischen 
Dienstes eines führenden holländischen Industrieunternehmens, stellte 1968 die Forderung auf, daß 
die Vorhersagekriterien bei der Personalauslese neu analysiert und neu definiert werden müßten. 
Die bisherigen Modellvorstellungen von den Leistungen und den Erfolgen, die für einen geeigneten 
Berufsbewerber vorauszusagen sein müssen, seien viel zu punktuell, zu statisch quantifiziert. 

Diese Modellvorstellungen müßten durch Beiziehung von viel mehr Systemvariablen, d. h. von 
mehr partiellen Spezialaspekten der Berufstätigkeit und ihren spezifischen seelischen Voraussetzun
gen, bereichert werden. Eine sorgfältige Definition partieller Leistungswerte sei erforderlich. 

Um dieser Forderung bei der kriminalpolizeilichen Personalauslese entsprechen zu können, 
muß aber ein psychologisch fundiertes Berufsbild des Kriminalbeamten aufgestellt werden, in das 
auch ein Katalog von denjenigen Leistungswerten hineingehört, die zur Selbstzufriedenheit in der 
Berufstätigkeit beitragen. 

Die Erstellung eines solchen Berufsbildes ist wiederum abhängig von der Kenntnis über den 
Verbrecher und die Entstehung des Verbrechens. Wie unbefriedigend der Stand dieser Kenntnisse 
noch ist, geht auch daraus hervor, daß in einem nicht zufälligen, aber eigenartigen Gleichklang sowohl 
eine im November 1968 in der Schweiz gegründete Gewerkschaft der Strafgefangenen in ihrem 
Programm als auch unsere Polizeigewerkschaft in ihrer Hamburger Denkschrift vom März 1969 
fordern, daß die kriminologische Grundlagenforschung vorangebracht wird. 

Nun meldet sich aber gegenwärtig eine Tendenz, die der Ursachenerforschung innerhalb der 
Kriminologie merkwürdigerweise absagt. 

Radzinowicz, Direktor des Kriminologischen Institutes der Universität Cambridge, sagte bei 
einer Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes 1961: »Was Kriminologen vermeiden sollten, ist der 
Versuch, das Verbrechen ätiologisch zu erklären.« 

Dieser Verzicht auf kriminologische Kausalerkenntnis und seine Ersetzung durch Kriminal
soziologie und Kriminalphänomenologie ist eine Teilerscheinung der wirklichen geistigen Umfunk
tionierungen, die unsere Übergangsepoche krisen haft durchmacht. Zu einem Zeitpunkt, wo abend
ländische Wissenschaft sich anschickt, nie geahnte Triumphe zu erleben, schleicht sich zugleich eine 
geistige Ermüdung ein. Der Existenzphilosoph gefällt sich bei dem »Dahingestelltseinlassen eines 
Unwißbaren« (Jaspers). 
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Oemokrit aber sagte: »Lieber als das größte Weltreich beherrschen, will ich einen einzigen 
Kausalzusammenhang aufhellen.« 

Dieses Grundgesetz der abendländischen Wissenschaftlichkeit ist heute bedroht durch Selbst
verdruß und Kausalitätsdefaitismus. Dem ist entgegenzuarbeiten, unter anderem auf folgende Weise: 
Eine radikal-selbstlose Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit muß Wissenschaftsethos 
werden. 

Diese Forderung ruft aber auch den öffentlichen Auftraggeber an. Sowohl der parlamentarische 
Gesetzgeber als auch der behördliche Dienstherr müssen entschlossen sein, unorthodox und phanta
sievoll von wissenschaftlichen Möglichkeiten schöpferisch Gebrauch zu machen, ohne davon abhängig 
zu sein, inwieweit ein Verwaltungsakt zum Politikum gemacht wird. 
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Ausbildung von Kriminalbeamten - heute und morgen 

Regierungskriminaldirektor Herbert Tolksdorf, Bundeskriminalamt 

Intelligenz ist kein Ersatz für Wissen; Wissen ist kein Ersatz für Können; Können ist kein Ersatz 
für Erfahrung; Erfahrung ist kein Ersatz für Haltung, speziell Fleiß und guten Willen. Umgekehrt 
ersetzt Haltung, speziell Fleiß und guter Wille - selbst wenn Moltke gesagt hat »Genie ist Fleiß« -, 
einerseits nicht Erfahrung und andererseits auch nicht Intelligenz, Wissen und Können. Nicht aber 
allein das Vorhandensein und der Grad der Ausprägung, nicht also das additive, sondern das 
korrelative Verhältnis dieser Eigenschaften ist ausschlaggebend für Leistungen in unserem Beruf 
und somit bereits für die Ausbildung. 

Nicht nur begrifflich hängt Ausbildung mit Bildung, der Ausprägung aller vorhandenen Anlagen 
und Kräfte des Menschen einschließlich der charakterlichen zusammen. Nach dem Brockhaus aller
dings ist Ausbildung der Bildung fremd, ja sogar feindlich, da sie nur der Vermittlung von Kennt
nissen für eine bestimmte Tätigkeit dient, während Bildung davon unabhängig gesehen werden muß. 
Diese Ansicht erscheint mir jedoch überholt. Niemand wird ernstlich bestreiten wollen, daß auch 
Ausbildung, speziell eine solche, die sich weitgehend mit menschlichen Verhaltensweisen befassen 
und auseinandersetzen muß, bildend wirkt. Hier zumindest läßt sich Ausbildung und Menschen
bildung nicht trennen; sie führen vielmehr in gegenseitiger Durchdringung zu fachlichen und mensch
lichen Qualitäten. Eine bildungsfeindliche Ausbildung von Kriminalisten ist kaum denkbar. 

Ist Bildungsreform ein Anliegen, vielleicht das Hauptanliegen, oder aber ist es auch nur ein 
Schlagwort unserer Zeit? Unser gesamtes Bildungssystem wird jedenfalls vielfach absolut in Zweifel 
gezogen, und der Ruf nach einer Reform ist laut. Bildung aber läßt sich kaum reformieren. Ihre 
Ideale und Ziele und damit sie selbst ändern sich durch die Zeit und ihren jeweiligen Geist. So ist es 
nicht verwunderlich, wenn heute das Ideelle in den Hintergrund tritt und man als Ziel mehr und 
mehr Kenntnisse versteht, die später eine möglichst angenehme Lebensführung erlauben. Oft wird 
Bildungsreform eng verknüpft mit der Sorge um geeigneten Nachwuchs für die verschiedensten 
Berufe. Damit jedoch wird deutlich, daß oft richtiger von Ausbildungsreform die Rede sein müßte. 
Tatsächlich spricht man in letzter Zeit auch von einer Reform der Ausbildung der Juristen 1), der 
Apotheker sowie vieler anderer, und die Ausbildungskommission des Deutschen Bildungsrates hat 
vor einigen Wochen Vorschläge zur Reform der Lehrlingsausbildung schlechthin unterbreitet. 

Es dürfte außer Zweifel stehen, daß auch die Ausbildung von Kriminalbeamten eine Berufs
ausbildung ist. Ich halte es für gefährlich, für abwertend und sogar für diskriminierend, dabei von 
einem Anlernberuf zu sprechen, wie man es gelegentlich hört, weil darunter allgemein eine weniger 
verantwortungsvolle Funktion in einem schmalen Bereich nach kürzerer Einweisung (Schulung) ver
standen wird. Vielleicht kann man im Gegenteil bei der Kriminalpolizei mehr noch als in anderen 
Berufen von einer Berufung, besser von einem Sich-dazu-berufen-Fühlen sprechen, wenn man die 
subjektive Einstellung vieler Interessenten als echt unterstellt und nicht von vornherein als »pseudo« 
abstempelt, nur weil die Vorstellung über die kriminalpolizeiliche Arbeit falsch und die Eignung 
tatsächlich auch nicht gegeben ist. 

Ausbildung kann nicht für sich allein gesehen werden, sondern nur in dem Gesamtkomplex des 
Bemühens, jemand, ausgehend von einer bestimmten Basis, zu optimalen Leistungen in einem Fach
gebiet und darüber hinaus auch zu einem entsprechenden Berufsethos zu führen. Zur KlarsteIlung, 
um für den Vortrag eine einheitliche Basis zu schaffen, nicht im Sinne einer verbindlichen Definition, 

1) Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Köpler, sprach in der Evangelischen Akademie Loccum 
im März 1969 davon sogar speziell im Hinblick auf die Aufgaben der Verwaltung. 

103 



sollen die einzelnen Teilgebiete.- in weitgehender Übereinstimmung mit Faßbender 2
) - hier wie 

folgt gesehen werden: 

a) Unter Allgemeinbildung versteht man das Grundwissen aus dem Bereich der Geistes-, Natur
und Sozialwissenschaften, verbunden mit der Fähigkeit, dieses zu verarbeiten und darüber zu 
verfügen (materiale und formale Bildung). Sie ist Wissen und Haltung ohne Bezug auf einen 
bestimmten Beruf. 

b) Als Vorbildung - ein weniger gebräuchlicher Begriff - bezeichnet man das auf Fachschulen oder 
durch eine Einweisung erworbene weitergehende, betonter auf bestimmte Gebiete ausgerichtete 
Wissen, das bereits als speziellere Vorbereitung oder als direkte Vorbedingung für eine Berufs
ausbildung angesehen werden kann. Vorbildung ist für eine bestimmte Berufsausbildung förder
liches Wissen und Können. 

c) Ausbildung schrießlich ist die theoretische und praktische, zielgerichtete Vorbereitung auf eine 
bestimmte berufliche Tätigkeit, um diese selbständig und erschöpfend erledigen zu können; sie 
ist direkte Berufsvorbereitung. 

d) Fortbildung ist zu sehen als die ständige Fortsetzung der fachlichen Ausbildung während der 
Berufsausübung im Sinne einer stetigen Auffrischung, Anpassung, Erweiterung und auch Ver
tiefung des Wissens und Könnens. Sie ist permanente Nachbereitung im Sinne fortwährender 
Aktualisierung. 

e) Weiterbildung dagegen soll verstanden werden als Erweiterung des Wissens mit dem Ziel, eine 
Basis für eine weitere Ausbildung zu schaffen, um dem Beamten danach andere, höherwertige 
Funktionen übertragen zu können. Sie ist nachzuholende Vorbildung. 

f) Spezialausbildung ist die Vermittlung von umfassendem Wissen und Können in einem ein
geengten Bereich, um diffizilste Aufgaben überhaupt, ökonomischer und mit überzeugenden 
Ergebnissen lösen zu können. Sie ist einseitige, auf einem bestimmten Sektor aber tiefgründende 
Ausbildung. 

Eine Reform der Ausbildung der Kriminalbeamten in umfassendem Sinne, von der auch in der 
Kriminalpolizei schon seit Jahren gesprochen wird, kann und darf nicht Selbstzweck sein, d. h. es 
sollte nichts geändert werden nur des Änderns wegen oder um den Anschein der Fortschrittlichkeit 
zu erwecken bzw. zu wahren. »So modern wie möglich zu sein und alle sich ankündigenden Entwick
lungen einzubeziehen, ist aber deshalb nötig, weil die von uns heute auszubildenden Beamten noch 
im Jahre 2000 Dienst verrichten werden. Sie werden Veränderungen und Neuerungen geistig ver
arbeiten müssen, die wir noch gar nicht ahnen. Sie dafür fähig zu machen, ist eine der schwierigsten 
Aufgaben.« 3) Das erfordert mehr als permanente Anpassung an die sich ändernden Verhältnisse, zu 
der alle Berufe gezwungen sind. Zunächst gilt es jedoch, die Verhältnisse sachlich und kritisch zu 
analysieren und die Dringlichkeit und auch Möglichkeit einer Reform zu überprüfen. Ich erinnere 
an die so zu sehenden, interessanten Ausführungen zur gesamten Ausbildung oder zu Teilgebieten 
von Benarek, Beuter, Lang, Haenicke, Schwagerl, Hammacher, Rößmann, Wenzky sowie Ruhnau 
und zuletzt noch Rehberg u. a. in den verschiedenen Fachzeitschriften, zum Teil unter der kenn
zeichnenden Überschrift »Neue Wege gehen«. Auch dieses Referat, das sich auf Ausbildung in 
engerem Sinne beschränken muß, also nicht Fort-, Weiter- und Spezialausbildung erfaßt, ist nur 
als ein weiterer, und zwar betont allgemein gehaltener Beitrag dazu zu sehen. Es ist unmöglich, in 
diesem Rahmen sowohl die derzeitigen Verhältnisse in den Bundesländern für alle Laufbahnen aus
führlich zu schildern als auch kritisch dazu Stellung zu nehmen (Ausbildung heute) und darüber hinaus 
detaillierte Vorstellungen zu entwickeln, wie es - erforderlichenfalls - weitergehen könnte (Aus
bildung morgen). Unabhängig davon kann man, und hier liegen die größten Schwierigkeiten, mehr 
oder weniger nur das Formale ansprechen, während andere, gleichwohl wichtige Gesichtspunkte wie 
z. B. Inhalt und Methodik sowie der Geist, der die Ausbildung prägt und eine positive Atmosphäre 
und Einstellung schafft, sich nicht allgemeingültig darstellen lassen. Äußerlich gleiche Ausbildungs
regelungen können durch ihre Handhabung zu verschiedensten und ungleiche Regelungen zu weit-

2) Faßbender: überlegungen zur Weiterbildung der Führungskräfte; Zeitschrift für Beamtenrecht, Heft 5/1968. 

3) »Erziehung und Bildung für das Jahr 2000«, Die Polizei, 1964, Heft 11. 
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gehend gleithen Ergebnissen führen. Es kommt eben auch hier nicht nur auf die Organisation der 
Ausbildung an, sondern ebenso auf die Menschen, die sie handhaben. 

Ausbildung heute 

Mittlerer Dienst 

Nahezu einheitlich ist, daß der Nachwuchs im Rahmen der Einheitspolizei zur Zeit fast aus
schließlich aus der Schutzpolizei kommt. Bekanntlich ist der Übertritt frühestens möglich nach einer 
Frist von nur 2 Jahren - so in Nordrhein-Westfalen - bis hin zu 7 Jahren - z. B. in Bremen -. In einigen 
Bundesländern werden vor der Übernahme in den Vorbereitungsdienst Ausleseverfahren - Eignungs
prüfungen - durchgeführt. In Anlehnung an alle möglichen, in ihrem Sinn und Aussagewert wahr
scheinlich nicht einmal immer verstandene Testverfahren sind eigene zusammengebastelt worden, 
natürlich in jedem Lande andere, ja sogar in einem Lande verschiedene. Man vertraut darauf, damit 
den geeigneten Nachwuchs aus den Bewerbern herauszufinden. Das mag insofern berechtigt sein, 
als die meisten der ausgewählten Bewerber die Ausbildung erfolgreich durchlaufen und rechte und 
nur zum kleineren Teil schlechtere Kriminalisten werden. 

Andere Länder verzichten auf jegliche Auslese. Sie übernehmen die Beamten aus der Schutz
polizei nach Personalakten lage unter Berücksichtigung der Leistungen und des Eindrucks bei der 
Bekämpfung der kleineren Kriminalität, die ja bis zu 75 % beträgt und weitgehend von der Schutz
polizei bearbeitet wird. 

Bewerber aus freien Berufen, selbst wenn die Laufbahnverordnungen dies - zum Teil in einem 
bestimmten Prozentsatz - zulassen, stellen nicht alle Länder ein, ja in größerem Rahmen eigentlich 
nur Nordrhein-Westfalen - wenn prozentual auch nicht mehr - und der Bund, denn die Beamten 
des Bundesgrenzschutzes müssen, von ihrer Vorbildung her gesehen, dort eingestuft werden. 

Bildungsmäßige Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist somit der erfolg
reiche Besuch einer Volksschule; bei Bewerbern aus freien Berufen wird zusätzlich eine förderliche 
Berufsausbildung gefordert. Es erscheint mir persönlich etwas vermessen, die Mittelstufe des allge
meinbildenden Unterrichts während der Zeit der Bereitschaftspolizei oder auch die berufsfördernden 
Lehrgänge beim Bundesgrenzschutz und der Bundeswehr einer mittleren Reife gleichzusetzen. 
Andererseits bin ich mir aus Erfahrung im klaren darüber, daß der Besuch einer Volksschule oder 
auch weiterführenden Schule allenfalls Hinweis, nicht aber Beweis für Intelligenz oder für \J\lissen ist. 
Zeugnisse sind allzuoft irreführend. 

Ein Vergleich der Lehrgangsleistungen zeigt aber, daß Bewerber, die eine weiterführende Schule 
besucht haben, in der Mehrzahl besser abschneiden. Natürlich sagt das nichts Endgültiges über die 
späteren Leistungen in der Praxis. Hier fehlt es vollkommen an entsprechenden Untersuchungen in 
Form einer Erfolgskontrolle. 

Eine Aufschlüsselung der Vorbildung der Bewerber könnte von Interesse sein. Ich habe dafür 
beispielhaft die Jahre 1964-1968, und zwar Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und 
den Bund, ausgewählt. 

Es haben ausgebildet: 
insgesamt Abitur mittlere Reife Volksschule 

Nordrhein- 1315 4) 15 = 1 % 374 = 28,5 % 926 = 70,5 % 

Westfalen Schupo 1232 = 95% 

fr. Bew. 72 = 5% 

Rheinland-Pfalz nur 190 2 = 1 % 5) 20 = 11 % 168 = 88 % 

Schupo 
Saarland 46 1 = 2 % 5) 6 = 13 % 39 = 85 % 

Schupo 39 = 85% 

fr. Bew. 7=15% 

Bund 130 7- 36 = 28 % 94 = 72 % 

4) Unberücksichtigt sind die Bewerberinnen für die WKP. 

5) Bewerber für den gehobenen Dienst, die nach den laufbahnbestimmungen in den mittleren Dienst eingetreten sind. 
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Die Dauer der Ausbildung beträgt 1-3 Jahre. Sie umfaßt in allen Ländern eine praktische Ein
weisung mit gleichzeitiger Unterrichtung. Wie unterschiedlich sie sich in Großstädten und klein
städtisch/ländlichen Bereichen gestaltet, zeigen die Erfahrungsberichte von Anwärtern, selbst wenn 
ihnen im Einzelfall mit Vorsicht begegnet werden muß. Die Spanne erstreckt sich offenbar aber auch 
heute noch von »über die Schulter gucken« ohne Erklärung bis zur selbständigen Bearbeitung von 
schwierigeren Vorgängen mit Erklärung, wenn auch ohne ständige, mit abschließender Kontrolle. 
Das Verhalten der Anwärter selbst spielt dabei sicher eine entscheidende Rolle. 

Die Dauer der Lehrgänge - alle Länder führen diese an ihren Polizeischulen durch - differiert 
zwischen 6 Wochen ohne Prüfung und 6 Monaten mit Abschlußprüfung. Es erscheint mir unvor
stellbar, daß bei einem Stundenverhältnis von 1: 3 in einem bestimmten Hauptfach ein Ausgleich 
evtl. durch bessere Lehrkräfte, fleißigere Schüler, bessere Methoden, modernere Ausrüstung u. a. 
geschaffen werden kann. Nun wäre es weniger tragisch, wenn ein Land des Guten zuviel täte. 

Gehobener Dienst 

Beim gehobenen Dienst ist die Situation ähnlich. Beamte der mittleren Laufbahn werden (mit 
und ohne Eignungsprüfung) zum Vorbereitungsdienst nach den verschiedensten Gesichtspunkten 
zugelassen, wie früheren Lehrgangsleistungen oder Leistungen in der Praxis. Bewerber aus freien 
Berufen werden, soweit überhaupt Eintrittsmöglichkeiten bestehen, praktisch nur in Nordrhein
Westfalen, Schleswig-Holstein und bedingt in Niedersachsen eingestellt, und zwar direkt als Kriminal
kommissaranwärter oder in den mittleren Dienst mit der Zusage, bei entsprechenden Leistungen 
zum gehobenen Dienst zugelassen zu werden, oder in die Schutzpolizei, wenn auch zu einer ver
kürzten Ausbildung. Als Voraussetzung genügt zum Teil die mittlere Reife, andererseits wird auch 
das Abitur mit und ohne Berufsausbildung oder sogar das 1. Staatsexamen gefordert. 

Die Ausbildung, die auch in der Praxis und in einem Lehrgang erfolgt, differiert einschließlich 
Teilnahme am allgemeinbildenden Oberstufenlehrgang zwischen 1 bis 3 Jahren. Abgesehen davon, 
daß bekanntlich nicht jeder gute Sachbearbeiter auch ein guter Vorgesetzter wird, werden die Auf
stiegsbeamten und soweit möglich auch die Bewerber aus freien Berufen in der praktischen Ausbil
dung selten auf ihre künftigen Aufgaben als Dienststellenleiter vorbereitet, sondern oft, wenn man 
von einigen Unterrichtsstunden absieht, als zusätzliche Arbeitskräfte verschlissen. Von allen Schwierig
keiten und Problemen der Leitung einer Dienststelle erfahren sie nur wenig. Das Bundeskriminalamt 
lernen in dieser Zeit nur die Anwärter des Landes Schleswig-Holstein, teilweise Niedersachsens und 
- in verkürzter Form - Hamburgs kennen. Die Lehrgänge schließlich, ob sie bis jetzt noch in Hiltrup, 
Freiburg, Fürstenfeldbruck bzw. an der Bayerischen Verwaltungsschule oder in Wiesbaden durch
geführt werden und 6 oder auch 9 Monate dauern, sind mehr ein fachlicher Aufbaulehrgang als ein 
Speziallehrgang im Sinne der angestrebten Tätigkeit. 

Höherer/leitender Dienst 

Nicht wesentlich anders sind die Verhältnisse im höheren/leitenden Dienst. Bei Aufstiegs
beamten aus dem gehobenen Dienst, deren Zulassung unterschiedlichst geregelt ist, wird ein Vor
bereitungsdienst zum Teil ganz abgelehnt, zum Teil allerdings erfolgt sogar eine längere Freistellung 
vom Dienst und teilweise schließlich eine Abordnung als Lehrer zur Schule und zur Bereitschafts
polizei. Der zur Zeit noch 6 Monate dauernde Ratsanwärterlehrgang beim Polizei-Institut Hiltrup, 
zu dem alle Länder ihre Beamten abordnen - allerdings nicht der Bund -, stellt ebenfalls weit
gehend eine Vertiefung des aus früheren Lehrgängen bereits vorhandenen Wissens, weniger aber 
eine Erweiterung der Kenntnisse, ausgerichtet auf die angestrebte Funktion, dar. Das ist bekannt, 
und ab 1970 sollen die Lehrgänge 1 Jahr dauern und auch in ihrem Inhalt eine wesentliche Wandlung 
erfahren. 

Indirekt sind damit die neuralgischen Punkte in unserer Ausbildung angesprochen. Bei gleichen 
Aufgaben der Kriminalpolizei praktizieren 11 Länder und der Bund in der Ausbildung alle etwas 
anderes. Logischerweise müßte sich die Ausbildung aber weitgehend gleichen, wenn die darin 
liegenden Möglichkeiten optimal genutzt würden. Verbesserungen wären möglich, und zwar durch 
eine einheitlichere, natürlich dem Idealzustand nahekommende Gestaltung der Nachwuchsgewin-
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nung auf breiterer Basis sowie eine bessere Auslese und gewissenhaftere, zweckbetontere Ausbildung 
sowohl in der Praxis als auch in den Lehrgängen. Insgesamt gesehen würden solche Maßnahmen, 
auf die im Rahmen des Themas nicht näher eingegangen werden soll, jedoch noch keine Reform, 
sondern nur ein Herumkurieren an den Symptomen darstellen. 

Nun geht die Entwicklung offenbar aber nur beim höheren Dienst vorwärts - persönlich halte 
ich es für eine Überbewertung des höheren Dienstes, wenn man glaubt, mit einer Verbesserung 
allein dieser Ausbildung alle Probleme lösen zu können. 

Zumindest was die Ausbildung der Kriminalkommissare betrifft, geht es nämlich rückwärts. 
Es erscheint mir bedauerlich, und es ist mir von vielen Kollegen des gehobenen Kriminaldienstes, 
mit denen ich über diese Frage diskutiert habe, bestätigt worden, daß es bisher nicht gelungen ist, 
alle Kriminalkommissaranwärter zentral oder wenigstens weitgehend einheitlich auszubilden. Selbst 
das wird jetzt noch zerschlagen, und zwar m. E. in Verkennung der Tatsache, daß insbesondere der 
Kommissariatsleiter Träger der überörtlichen Zusammenarbeit ist. Sie wird wesentlich mitbestimmt 
von einer gemeinsamen Ausbildung mit allen Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und ins
besondere persönlichen Kennenlernens. Für die überörtliche Zusammenarbeit leistet eine gemein
same Ausbildungsstätte unschätzbare Dienste, selbst dann, wenn man nicht den gleichen Lehrgang 
besucht hat. Die als Ersatz geplanten fachlichen Arbeitstagungen können nur schlechter Ersatz sein. 
Sie hätten eine zusätzliche Möglichkeit werden können, die überörtliche Zusammenarbeit zu fördern. 
Hier scheint mir die Hegemonie der Schutzpolizei - und wenn nur durch die große Zahl der Aus
zubildenden - ausschlaggebend gewesen zu sein; hier sind wir mit deren Elle gemessen worden, 
die keine Marken überörtlicher Verbrechensbekämpfung und überörtlicher Zusammenarbeit auf
weist. Ein Angebot des Bundeskriminalamtes, diese Ausbildung zunächst für interessierte, aber auch 
für alle Länder zu übernehmen und den Kriminalkommissaren soweit möglich eine neue, gemein
same Heimat zu geben, hat bedauerlicher- und unverständlicherweise offenbar kein Echo gefunden. 
Die Argumente können eigentlich nur vordergründig sein. 

Beim mittleren Dienst schließlich, und m. E. sind die Sachbearbeiter die eigentlichen Träger der 
kriminalpolizeilichen Arbeit, tut sich wenig oder sogar nichts! 

Interessant dürfte es sein, einen kurzen Blick auch auf die Verhältnisse in anderen Ländern zu 
richten. Ich habe dazu Angaben über die Verhältnisse in der DDR und auch UdSSR sowie Italien, 
Schweden und Japan eingeholt. Für letzte Richtigkeit bei den Letztgenannten kann ich mich aller
dings nicht verbürgen, da die Antworten auf einem entsprechenden Fragebogen zum Teil recht aus
legungsfähig sind. 

DDR 

Bezeichnenderweise - sicher aber ist es nicht falsch -, beginnen die Ausführungen über die 
Regelung in der DDR damit, daß die gesamte Gesellschaft einen energischen Kampf gegen das 
Verbrechen führt und damit auch alles für die Entwicklung der forensischen Wissenschaften ein
schließlich der Kriminalistik getan wird, die an jeder juristischen Ausbildungsstätte ihren Hochschul
platz hat und sogar eine eigene Fachrichtung innerhalb der Rechtswissenschaften bildet. 

In der DDR kann Kriminalist der unteren Laufbahn - bis einschließlich Oberleutnant der 
Kriminalpolizei - werden, wer sein Abitur mit mindestens »gut« abgelegt und eine Eignungsprüfung 
bestanden hat. Der Bewerber besucht dann einen Kriminalassistenten-Lehrgang von 6 Monaten 
Dauer - in etwa ein Grund- oder Einführungslehrgang -, der mit praktischem Einsatz in einer Groß
stadt gekoppelt ist. Für den Zeitraum eines Jahres wird anschließend der Bewerber zu einer Lehrdienst
stelle abgeordnet (praktische Ausbildung), und es schließt sich eine 3jährige Fachschulausbildung an. 
Insgesamt dauert die Ausbildung also 4 '12 Jahre. 

Für den gehobenen Dienst (ab Hauptmann der Kriminalpolizei) muß entweder ein Hochschul
studium der Rechtswissenschaften, hier Fachrichtung Rechtspflege, oder der Kriminalistik oder in 
Ausnahmefällen, und zwar für den Einsatz als Sachverständiger, der Naturwissenschaften nach
gewiesen werden. 

Bewerber können bei »gutem Abitur« an einer juristischen Sektion (Zusammenschluß von Fakul
täten) - Ausbildungsrichtung juristische Rechtspflege - ein 5jähriges, künftig 4jähriges Studium 
absolvieren. 
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Ab 5. Semester gehören dazu 

105 Stunden Kriminalistik (Vorlesung und Übung) 
45 gerichtliche Medizin 
45 gerichtliche Psychologie 
30 gerichtliche Psychopathologie 

sowie Kriminalstatistik, Kriminologie und andere Disziplinen. Kriminalistik ist Prüfungsfach für das 
Staatsexamen, und der Absolvent schließt als Diplom-Jurist ab. Kriminalistik ist dort übrigens auch 
Prüfungsgebiet für Staatsanwälte. 

Bewerber können auch ein kriminalistisches Direktstudium an der Sektion Kriminalistik der 
Humboldt-Universität in Berlin, zu der für den südlichen Bereich der DDR auch die Arbeitsstelle an 
der Karl-Marx-Universität in Leipzig gehört, von 4jähriger Dauer mit dem Abschluß als Diplom
Kriminalist betreiben. 

Weiterhin besteht - etwa im Sinne eines Aufstiegsbeamten - die Möglichkeit, daß ein in der 
Praxis langjährig erfolgreich tätiger Kriminalist (evtl. nach nachgeholter Reifeprüfung) ein 5jähriges 
kriminalistisches Fernstudium an gleicher Stelle aufnimmt. Absolventen der kriminalistischen Fach
schule mit sehr guten Lehrgangsleistungen erhalten die Chance, sofort im Anschluß an das Fach
schulstudium ein 2jähriges Hochschulstudium der Kriminalistik sozusagen als Aufstockstudium zu 
betreiben. Sie und die bewährten Praktiker schließen mit dem Staatsexamen als Diplom-Kriminalist ab. 

UdSSR 

Interessant sind - wenn auch nicht direkt vergleichbar - die Verhältnisse in der UdSSR. Die 
Untersuchungsführer gehören dort der Staatsanwaltschaft an. Sie sind grundsätzlich Hochschul
absolventen der juristischen Fakultät, an der allerdings kriminalistisches Wissen bis ins einzelne 
vorgetragen wird, z. B. bis zum Einsatz der Fotografie am Tatort und bis zu detaillierter Spuren
kunde. Desgleichen erfolgen Vorlesungen in gerichtlicher Medizin, gerichtlicher Psychologie und 
Psychopathologie. 

Die Untersuchungsmitarbeiter - Angehörige der Miliz, also Kriminalbeamte - werden an einem 
Institut, das in Leningrad der Generalstaatsanwaltschaft der UdSSR angegliedert ist, speziell in Krimi
nalistik ausgebildet. Das Institut soll hervorragend ausgerüstet sein und eine umfangreiche Lehr
tätigkeit leisten. 

Italien (Kriminalpolizei, die dem Innenministerium untersteht) 

Alle Kriminalanwärter des unteren Dienstes kommen aus dem Mannschaftskorps der Publica 
Sicurezza (Öffentliche Sicherheit). Als Voraussetzung wird nur der erfolgreiche Abschluß der Grund
schule gefordert. Nach 2jähriger Dienstzeit, das Mindestalter ist dann 20 Jahre, können die Beamten 
nach Bestehen einer 2tägigen Eignungsprüfung zu einer kriminalpolizeilichen Ausbildung zugelassen 
werden. Die Ausbildung selbst gliedert sich in eine praktische Einweisung und einen Lehrgang zur 
Beförderung zum Gefreiten. Wer Unteroffizier werden will, muß mit Erfolg an einem weiteren Lehr
gang von 1 Jahr Dauer teilnehmen. Für Spezialgebiete wie Fotografie und Spurensuche werden 
Sonderlehrgänge durchgeführt. 

Für den gehobenen Dienst werden die Stellen ausgeschrieben. Bewerben können sich Juristen, 
die Inhaber des »Doktor-Examens« sind. Sie müssen eine Prüfung ablegen, die 3 schriftliche Arbeiten 
aus dem Strafverfahrensrecht, Privatrecht und Verfassungs-/Verwaltungsrecht umfassen. Zur münd
lichen Prüfung, die sehr vielseitig erscheint, gehören neben Pflichtfächern, darunter eine Fremd
sprache, und zwar Englisch, Französisch oder Deutsch, Wahlfächer wie Stenografie, Fotografie oder 
eine weitere Fremdsprache. Eine direkte kriminalpolizeiliche Ausbildung erfolgt nicht. 

Schweden 

Auch die Kriminalbeamten des unteren Dienstes in Schweden kommen ausschließlich aus der 
uniformierten Polizei. Für die Einstellung in diese werden der Besuch einer weiterführenden höheren 
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Grundschule oder einer höheren Schule oder gleichwertige Schulbildung gefordert. Die polizeiliche 
Grundausbildung dauert 10 Monate. Nach 5 Jahren muß ein 10wöchiger Ergänzungslehrgang 
absolviert werden. Erst nach 8 Dienstjahren ist eine Bewerbung zur Kriminalpolizei möglich. Nach 
Übernahme, die ohne Eignungsprüfung erfolgt, müssen 2 112 Jahre praktischer Dienst in Stockholm 
geleistet werden, dann erfolgt die Beförderung zum Kriminalassistenten. Erst danach - bei der 
schwedischen Polizei allgemein üblich - muß der Beamte an einem Lehrgang von 12 Wochen 
Dauer teilnehmen. Werden ihm leitende Arbeitsfunktionen übertragen (gehobener Sachbearbeiter), 
absolviert er einen 8wöchigen Zusatzlehrgang; wird er zum Kriminalkommissar befördert, muß er, 
wiederum danach, nochmals für 15 Monate zum Lehrgang. Die Lehrgänge enden mit einer schrift
lichen und mündlichen Prüfung, worüber Diplome erteilt werden. Die Vorbereitung für Spezial
aufgaben erfolgt in Sonderlehrgängen und 3-5tägigen Sonderschulungen, und zwar auch für alle 
als Lehrkräfte eingesetzten Beamten. 

Für den leitenden Dienst wurden bisher nur Bewerber mit juristischem Staatsexamen und 
2 1/2jähriger Referendarzeit bei einem Gericht eingestellt, allerdings nicht für die Kriminalpolizei 
speziell, sondern allgemein für den leitenden Dienst der Polizei. Seit einem Jahr können auch 
Beamte aus dem unteren Dienst nach 3-5jähriger Dienstzeit, wenn sie mindestens in 5 Fächern 
Diplome (Prädikatszensuren) erreicht haben, in den leitenden Dienst aufsteigen. Sie absolvieren 
ein 2jähriges Studium und eine Ausbildung für den leitenden Polizeidienst, die 7 Monate Lehrgang, 
7 Monate praktischen Dienst und eine Vorbereitung als Staatsanwalt umfaßt. 

Japan 

In Japan, so hat man mitgeteilt, ist noch niemals eine Einstellung in die Kriminalpolizei aus 
einem anderen Beruf als der Schutzpolizei erfolgt. Als Qualifikation für den Eintritt in die Polizei 
wird höhere Schulbildung verlangt. Beamte, die für den Kriminaldienst Interesse und entsprechende 
Leistungen zeigen, werden von den Präfekturen für eine Übernahme in den Kriminaldienst vor
geschlagen, zentral erfaßt, in der Praxis und in Lehrgängen bis zu 3 Monaten Dauer ausgebildet 
und dann der Reihe nach übernommen. Vor Beförderungen müssen die Beamten offenbar kürzere 
Lehrgänge absolvieren, und zwar je nach dem Dienstgrad entweder bei den Präfektur-Polizeischulen, 
bei einer regionalen Polizeischule oder der Nationalen Polizeiakademie. Auch in Japan erfolgt die 
Teilnahme am Lehrgang zum Teil nach der Beförderung. 

Für den leitenden Dienst kann sich bewerben und einer Aufnahmeprüfung unterziehen, wer 
College- oder Universitätsausbildung nachweist. Die kriminalpolizeiliche Ausbildung erfolgt recht 
unterschiedlich, sie ist noch nicht auf eine feste Grundlage gestellt. 75 % der Beamten des leitenden 
Dienstes sind Aufstiegsbeamte aus dem unteren Dienst. Sie werden 2 Jahre ausgebildet, und zwar 
zunächst 4 Monate lehrgangsmäßig an der Nationalen Polizeiakademie, anschließend 1112 Jahre 
praktische Einweisung bei der Nationalen Polizeidirektion, 2 Monate abschließender Forschungs
studien-Lehrgang für Fortgeschrittene an der Nationalen Polizeiakademie. 

Ausbildung morgen 

Es erhebt sich die Frage, ob unsere Ausbildung noch zeitgemäß ist und den Anforderungen 
gerecht wird, insbesondere den künftigen, wenn man, wie bereits angeführt, bedenkt, daß wir 
heute die Beamten für das Jahr 2000 ausbilden. Sind unter diesem Gesichtspunkt die Forderungen 
nach einer Reform berechtigt? Erhoben werden sie von allen Beteiligten, nämlich der Kriminalpolizei 
selbst, den Berufsvertretungen und auch von den Ministerien. Der Arbeitskreis 11 der Innenminister 
der Länder hat allerdings den Versuch einer Unterkommission der Arbeitsgemeinschaft der Leiter 
der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt, eine neue umfassende Konzeption der Aus
bildung der Kriminalbeamten zu erarbeiten, gestoppt, weil man offenbar Konsequenzen laufbahn
rechtlicher Art befürchtete. Die Entwicklung ist wahrscheinlich aber nur aufgeschoben, nicht jedoch 
aufgehoben. Eine Unterkommission des Arbeitskreises 11 wird sich mit den Gedanken, an denen 
auch hier nicht vorbeizugehen ist, nochmals befassen. 
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Bei näherer Betrachtung aller Reformwünsche stellt man fest, daß sie zunächst meist die Nach
wuchsgewinnung, eben den Zugang zum Beruf - die Eintrittsmöglichkeiten - ansprechen. Diese 
Frage, die tatsächlich den Ausgangspunkt aller Erörterungen darstellt, kann hier nicht ausgeklammert 
werden, wenn sie andererseits auch nicht das ganze Problem darstellt. 

Robert Jungk sagt in seinem Buch »Die Zukunft hat schon begonnen« 6): »Wer nicht immer 
besser wird, hört auf gut zu sein.« Auch die kriminalpolizeiliche Ausbildung, ohne sie dadurch mit 
einem Prädikat versehen zu wollen, muß immer besser werden, wenn sie ihren Stand nur halten will. 
Die Beamten werden meist nur so gut sein, wie sie ausgebildet worden sind. Niemand wird bestreiten 
wollen, daß sich die Probleme durch Personalvermehrung, bessere Besoldung, modernere Ausrüstung 
oder zweckmäßigere Organisation allein nicht lösen lassen, sondern nur mit einer damit einher
gehenden guten, ja optimalen Ausbildung echten Sinn erhalten. Sie ist zwar nur ein Weg, auf die 
Effektivität kriminalpolizeilicher Arbeit Einfluß zu nehmen, man kann ihr aber berechtigt eine zentrale 
Bedeutung beimessen. Ist - im Sinne von Jungk - die kriminalpolizeiliche Ausbildung tatsächlich 
immer besser geworden und wird sie immer besser? 

Wir stehen nicht unter dem Druck rebellierender Studenten, die die Mißstände in ihrer Aus
bildung drastisch aufzeigen, wenn vielleicht auch stark subjektiv, dafür aber unter dem Druck 
steigender Kriminalität und stetig sinkender Aufklärungsquoten. Insbesondere bei glücklosen 
Operationen, wie z. B. im Falle Beate Kablau in Frankfurt a. M., als die Kriminalpolizei den Keller 
der Eltern nicht durchsucht hatte, oder bei tatsächlichen Pannen, die überall einmal passieren, werden 
Zweifel auch an der Ausbildung laut und führen bis zu parlamentarischen Anfragen. Sonst weist uns 
kaum jemand von den Betroffenen offen darauf hin. Die Anwärter und späteren Kriminalbeamten 
tun es nicht, die Geschädigten können es kaum, die Kriminellen werden sich hüten, es zu tun. Ich 
wage dennoch zu behaupten, daß unsere Ausbildung nicht ausreichend ist, daß wir nicht alle 
darin liegenden Chancen nutzen, obwohl das vielleicht mit relativ wenig Aufwand möglich wäre. 
In vielen Fällen genügte schon ein bißchen guter Wille. 

Auszugehen ist davon, daß die Beamten aller Dienstgrade in der Mehrzahl nicht nur ihre Pflicht 
erfüllen, sondern im Rahmen der Möglichkeiten, die ihnen von außen gesetzt werden, weitgehend 
ihre Aufgaben bewältigen. Es wäre aber falsch zu behaupten, daß sie alle den Typ verkörpern, der, 
über Fleiß, Idealismus, Gespür und Glück hinausgehend, Straftaten betont rational angeht und durch 
größere geistige Beweglichkeit überhaupt oder schneller, tiefgründiger und somit insgesamt wirk
samer klärt. Dabei soll und kann die Arbeit des Kriminalisten staatsanwaltschaftlicher oder richter
licher Tätigkeit nicht gleichgesetzt werden. Geht es aber an den Realitäten vorbei, wenn ich behaupte, 
daß die Rechtsprechung nur so gut wie die kriminalistische Aufklärungsarbeit sein kann? 

Die Entwicklung geht jedoch weiter, und sie sollte die Ausbildung bestimmen. Es ist offen
kundig, daß die vertikale Mobilität der Bevölkerung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, daß 
das Reservoir der Begabten mehr als früher ausgeschöpft wird und die Aufstiegschancen für den 
einzelnen immer besser werden. Der Bildungsstand der Bevölkerung steigt von Jahr zu Jahr, die 
intellektuellen Fähigkeiten werden in breiten Volksschichten in zunehmendem Maße geweckt und 
ins Bewußtsein gehoben. Man spricht von einer Explosion des Wissens. Es ist davon auszugehen, 
daß angesichts der zahlreichen Maßnahmen zur Bildungsförderung in Zukunft nur noch derjenige 
keine weiterführende Schule besuchen wird, den mangelnde Begabung (nicht Können) oder ein 
Defekt in der Persönlichkeitsstruktur (nicht Wollen) daran hindern. Die Anforderungen, die Berufs
ausbildung und -ausübung stellen, werden allgemein immer größer, und im Verhältnis zur Gesamt
zahl der Berufe schrumpft die Anzahl derer mehr und mehr zusammen, die mit der Schulbildung 
eines Volksschülers zu bewältigen sind. Insofern ist der Volksschüler nicht mehr dem von 1930, aber 
auch nicht dem von 1960 gleichzusetzen. 

Eine Abnahme der Kriminalität ist durch allgemeine Erweiterung des Wissens indessen nicht zu 
erwarten, wohl ist eine Wandlung und wahrscheinlich sogar eine Zunahme zu befürchten, weil mit 
der Intellektualisierung eine Steigerung der Bedürfnisse und Ansprüche einhergeht und diese den 
Möglichkeiten der Befriedigung immer vorauseilen wird. Es werden sicher nicht nur die primitiven 
Eigentumsdelikte, sondern vor allem die Vermögensdelikte aller Art durch die gesteigerte geistige 
Beweglichkeit der Bevölkerung weiter zunehmen und die Begehungsweisen immer raffinierter 

6) Verlag Scherz & Goverts, Stuttgart 1953. 

110 



werden. Schon heute zeigt sich, daß die Kriminalpolizei Schwierigkeiten hat, mit dieser Entwicklung 
Schritt zu halten. Es gibt zwar außerhalb der Kriminalpolizei Spezialisten mit entsprechenden Kennt
nissen; sie verfügen aber nicht über das erforderliche kriminalistische Wissen und fordern für ihre 
Mitarbeit Vergütungen, die im starren staatlichen Rahmen kaum gezahlt werden können. Das 
gelegentliche Hinzuziehen derartiger Spezialisten schließt die entstandenen Lücken schon heute 
keineswegs mehr. 

Es sind auch andere sich abzeichnende starke Veränderungen im Wirtschafts- und Berufsleben 
zu berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen Urproduktion, Verarbeitung und Dienstleistung ver
schiebt sich unaufhaltsam. Die soziologische Prognose, abgestellt auf das Jahr 2000, spricht davon, 
daß dann etwa 80% der Bevölkerung im Dienstleistungsbereich tätig sein werden. Auch dieser 
Wandel wird die Kriminalität in der bereits geschilderten Art wesentlich beeinflussen. 

Die horizontale Mobilität, die Neigung zu Orts- und Arbeitsplatzveränderungen, nimmt ständig 
zu. Das Kraftfahrzeug stärkt diese Tendenz. Die Zahl der interlokalen und reisenden oder auf andere 
Weise über ihren Aufenthaltsort hinaus wirkenden Täter vermehrt sich zwangsläufig. Die Öffnung 
der innereuropäischen Grenzen und die wirtschaftlichen Veränderungen fördern die Entwicklung. Mit 
dem Zusammenwachsen großstädtischer industrieller Ballungsräume gehen persönliche Bindungen 
verloren. Selbst die nächste Nachbarschaft wird sich fremd. Trotz oder gerade durch mehr Freizeit 
wird der Mensch isolierter, ungebundener und oft sogar sozialfeindlich. Moralische und ethische 
Werte wandeln sich. Bestrafung wird nicht mehr als entehrend angesehen, allenfalls wirkt sie sich 
hemmend bei der Neueingliederung in die Gesellschaft aus. Diese Entwicklung überträgt sich bereits 
von den Städten auf ländliche Bereiche. Die Folge ist eine Steigerung der Kriminalität und eine 
Erschwerung ihrer Bekämpfung. 

Hinzu kommt, daß die Stellung der Polizei in der Öffentlichkeit und somit die des einzelnen 
Beamten schwächer wird. Die Schmälerung des Ansehens, der Autorität, die alle Repräsentanten 
der »Obrigkeit« infolge des Abbaues der hierarchischen Verhältnisse trifft, ist unverkennbar. Die 
Staatsbürger werden mündiger, unabhängiger und freiheitsbewußter. Über die Wahrnehmung ihrer 
Rechte, leider aber weniger ihrer Pflichten, werden sie mit allen Mitteln aufgeklärt und sogar auf
gefordert, staatlicher Macht entschieden entgegenzutreten. Sicher hat sich der Kriminalbeamte auf
grund seines Nimbus diesem Zug der Zeit gegenüber noch verhältnismäßig erfolgreich behaupten 
können. Es ist aber abzusehen, daß die Arbeit zunehmend schwieriger wird. Dazu trägt die liberali
sierung des Strafrechts mit all ihren Auswirkungen auf die kriminalpolizeiliche Tätigkeit bei. Achtung 
und Anerkennung werden künftig noch mehr von überzeugenden Leistungen abhängen. 

Vom Kriminalbeamten der Zukunft muß, wenn mit der aufgezeigten Entwicklung Schritt gehalten 
werden soll, weit mehr kriminalistisch-kriminologisches Einfühlungsvermögen und mehr Wissen auf 
den verschiedensten Gebieten erwartet werden. Der Erfolg wird auch künftig mehr vom einzelnen 
Sachbearbeiter als Zulieferer als vom Beamten der Zentrale abhängen. 

Der Beamte, und zwar nicht nur der Dienststellenleiter, muß über den Bereich seiner Zuständig
keit hinaus weit mehr als bisher informiert sein. Es wird daher ein Beamtentyp erforderlich sein, der 
geistig imstande ist, eine größere Fülle von Informationen zu sammeln, aus diesem Reservoir das für 
seine eigene Arbeit Notwendige und Wesentliche selbständig zu erkennen und zu entnehmen und 
darüber hinaus sachgerechte Informationen für die überörtliche Verbrechensbekämpfung weiter
zugeben. Die geistige Mobilität des Kriminalbeamten der Zukunft muß wenigstens der der Bevöl
kerung entsprechen. Dazu zähle ich, obwohl nicht direkt dazu gehörend, die Kenntnis einer Fremd
sprache. In einer Zeit größter Mobilität auch über die Landesgrenzen hinaus - Gastarbeiter, Urlauber, 
verbündete Truppen -, in der die internationalen Kontakte ausgebaut werden und neue Formen der 
Zusammenarbeit entstehen, kommt der Beamte häufig in Lagen, in denen er sich mit Angehörigen 
anderer Nationen zumindest verständigen können muß. Auch Grundkenntnisse der Buchführung, 
und zwar nicht nur soweit, um die Unterlagen eines Schrotthändlers oder die Notizen in einem 
Taschenbuch ordentlich prüfen zu können, müssen neben Stenografie und Maschineschreiben eine 
Selbstverständlichkeit sein und eigentlich gewissermaßen als Aussteuer mitgebracht werden. Körper
liche Fitneß des Beamten darf den Gedanken an Widerstand erst gar 'nicht aufkommen lassen. Der 
Gebrauch einer Waffe muß ultima ratio sein, notfalls dann allerdings auch den angestrebten Erfolg 
herbeiführen. 
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Hinzu kommt, daß man die Verbrechensbekämpfung heute nicht mehr und künftig noch weniger 
so verstehen kann, daß die Angelegenheit mit der Ermittlung des Täters und der Abgabe des Vor
gangs an die Staatsanwaltschaft erledigt ist. Aufklärung erfordert heute seitens der Kriminalpolizei 
kriminologische Durchleuchtung der Tat und des Täters. Sie umfaßt die Ursachen und Motive der 
Straftat, die seelischen Gegebenheiten bei der Ausführung der Tat und schließlich auch Fragen der 
Prognose. Wir müssen versuchen, von einer tatausgerichteten Kriminalistik zu einer mehr täter
bezogenen zu kommen. Es gilt, die Kriminalistik über die Kriminalisten zu modifizieren. 

Im praktischen Dienst versucht man heute, die Voraussetzung größerer Kenntnisse und größerer 
geistiger Beweglichkeit durch milieunahen Einsatz der Beamten zu ersetzen; die Kriminalbeamten 
verrichten, um entsprechende Erfolge zu erzielen, dort ihren Dienst, wo sie mit dem jeweiligen 
Milieu und der Mentalität der Menschen vertraut sind. Diese übersteigerte Bewertung der Milieu
nähe ist jedoch nur eine Ersatzlösung, denn Beamte mit gehobener Vor- und Ausbildung müssen 
nicht mit Milieudistanz operieren, sondern können mit dem Milieu genauso vertraut werden und 
die größere geistige Kapazität zusätzlich erfolgreich ins Feld führen. 

Eine umfangreichere und tiefergehende Ausbildung, die dazu wesentlich beitragen kann, 
bedingt ihrerseits größere geistige Kapazität als Voraussetzung. An der Vorbildung gemessen wird 
- zunächst - auf einen mindestens der mittleren Reife entsprechenden Bildungsstand nicht ver
zichtet werden können. Die in der Diskussion befindliche Akademiereife, die für ein Fachschul
studium Voraussetzung sein soll, entspricht den Vorstellungen vielleicht am ehesten. Einwendungen 
gegen die Einstellung von Ober- und Mittelschülern könnten sich an deren mangelnder Berufs- und 
Lebenserfahrung entzünden. Diese Faktoren sollten jedoch nicht überbewertet werden. Umgekehrt 
wäre zu prüfen, welche Vorteile der Kriminaldienst heute von einer abgeschlossenen Berufsausbil
dung oder dem vorangegangenen Dienst bei der Schutzpolizei hat. Ja es gibt sogar Meinungen, daß 
zumindest eine zu lange Schutzpolizeizeit auch negativ gesehen werden kann. Es fehlt bis jetzt auch 
weitgehend an jeglicher Überprüfung des Umfangs und der Bedeutung der Lebenserfahrung der aus 
freien Berufen in die Schutzpolizei eintretenden Anwärter. Es erhebt sich die Frage, ob es nicht 
vorteilhafter sein kann, diesen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, im Verlauf eines klug 
aufgebauten Ausbildungsganges die Lebens- und auch Polizeiberufserfahrung zu sammeln, die sie 
für ihren Dienst benötigen. 

Da Schutzpolizei und Kriminalpolizei weiterhin eine Einheit bilden werden, sollte die bisherige 
Praxis, Nachwuchs für die Kriminalpolizei durch Übernahme geeigneter Bewerber der Schutzpolizei 
zu gewinnen, keineswegs aufgegeben werden. Allerdings erscheint es notwendig, da lange Vor
dienstzeiten bei der Schutzpolizei sowohl für den Bewerber als auch für die Kriminalpolizei letztlich 
Zeitvergeudung darstellen, den Zeitpunkt des Übertritts vorzuverlegen. Es wäre vielleicht sogar 
zweckmäßig, das Ausleseverfahren für die Kriminalpolizei zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch
zuführen, ja evtl. bereits vor der Einstellung in die Schutzpolizei. Bei einer solchen Regelung würde 
dann die Filterwirkung entfallen. Bei der Auslese wäre ein entsprechender Bildungsstand nach
zuweisen, unabhängig davon, wie der Bewerber diesen erlangt hat. In Nordrhein-Westfalen hat sich 
nach Einführung der Regelung, daß Bewerber bereits nach 2 Jahren zur Kriminalpolizei übertreten 
können, das Verhältnis von Real- und Volksschülern wesentlich geändert. Beim 1. Eignungslehrgang 
waren 39 %, beim 2. sind bereits 56 % Realschüler vertreten. 

Durch diese rein interne Regelung fehlt es allerdings an jeglichem externen Konkurrenzvergleich. 
Die Maßstäbe der freien Wirtschaft werden außer acht gelassen, obwohl sich die Kriminalpolizei 
täglich damit messen muß. Sowohl Auswahl als auch Ausbildung sind daher betonter außenorientiert 
zu betreiben und zeitlich so zu organisieren, daß die Anwärter bereits in jüngerem Alter mit der 
Ausbildung beginnen. Die Erfahrung zeigt, daß nicht wenige geeignete junge Menschen, die den 
Beruf des Kriminalisten anstreben, zumindest den jetzt praktizierten, aber auch einen verkürzten 
Weg über die Schutzpolizei scheuen. Diese Gruppe abzulehnen, heißt auf eine Vielzahl wertvoller 
Nachwuchskräfte verzichten. In fortgeschrittenem Alter, nach Erlangung eines Berufs und evtl. jahre
langer Tätigkeit darin, streben die Betreffenden einen Wechsel nicht mehr an. Entweder sind sie in 
ihrem Beruf zufrieden, oder es fehlt ihnen der Mut, ein neues Berufsrisiko auf sich zu nehmen. 
Außerdem bedeutet ein Wechsel zumindest während der Ausbildung einen finanziellen Verlust. 
Man wird daher bereits an den entsprechenden Schulen nach dem geeigneten Nachwuchs suchen 
und mit der Ausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen müssen. 
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Den Vorgesetzten zeichnet darüber hinaus nicht nur kriminaltaktisches Fall-Denken einschließ
lich des richtigen Einsatzes der Kräfte aus. Ihn kennzeichnen Denken über den Einzelfall und den 
Augenblick hinaus, größere Übersicht, Analysieren der Kriminalität und Einordnen in größere Zu
sammenhänge sowie Planung der Verbrechensbekämpfung, nämlich Ziele und Prioritäten zu setzen. 
Es gilt, die Lücke zwischen Kriminaltaktik und Kriminalpolitik soweit als möglich mit kriminalpolizei
lichen Mitteln zu schließen. Ich halte die Bezeichnung Leitender Dienst daher für treffender; sie 
kennzeichnet präziser. 

Autorität bzw. Vorgesetzter kann heute überall nur auf überlegenem Wissen, größerem Können 
und vorbildlicher Haltung beruhen. Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern bei der 
Kriminalpolizei basiert mehr als bei anderen Stellen auf Vertrauen. Die kriminalpolizeiliche Aktions
struktur läßt in weiten Bereichen eine Kontrolle überhaupt nicht zu. 

Vertrauen setzt jedoch voraus, daß die Vorgesetzten, gleichgültig auf welchem Wege sie in die 
Kriminalpolizei kommen, zunächst die Arbeit ihrer Sachbearbeiter aus eigenem Erleben kennen und 
sich so ein Urteil über die Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Grenzen bilden können. Sie sollen in 
der Lage sein, über dem speziellen Fall stehend, sachkundige und wirklichkeitsnahe Entscheidungen 
zu treffen. 

Neben erweiterten kriminologischen, soziologisch-volkswirtschaftlichen und psychologischen 
Kenntnissen sowie Vertrautsein mit wissenschaftlichen Methoden wird insbesondere von ihnen 
künftig mehr Aufgeschlossenheit erwartet werden müssen, d. h. Offenheit für Neuerungen jeder 
Art, also auch im innerdienstlichen Bereich. Mangelnde Information, Abkapselung und Absperrung, 
oft auf menschlicher Unsicherheit oder fachlicher Unkenntnis beruhend, führen zu einem Beamten
turn, das gehorsam, wenn auch unzufrieden, widerstrebend und schweigsam seine Pflicht tut und 
Entlastungsfunktionen außerhalb des Dienstbereiches sucht. Dieser Entwicklung können gute Vor
gesetzte entgegenwirken. Es darf jedoch nicht vom Zufall abhängen, ob diese so handeln, sondern 
zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Betriebsklima innerhalb der 
Beamtenschaft und damit die Leistungen so wesentlich beeinflussen, müssen die sog. »human 
relations«, Beziehungen der Behörde und des einzelnen zur Öffentlichkeit, die sog. »public 
relations«, und schließlich auch die Beziehungen zu den Personalvertretungen und Gewerkschaften, 
die sog. »Iabour relations«, von der Ausbildung erfaßt werden. Auch eine wohl dosierte Portion 
Management wird zu fordern sein. Ich erinnere daran, daß der Bundesminister des Innern Führungs
kräfte für die Verwaltung mit denen der Wirtschaft zusammen ausbilden und auch austauschen will. 
Die bisher schon praktizierte Einweisung in die Aufgaben der Justiz und der Ordnungsbehörden 
sollte auf eine Industrie- und Handelskammer, auf Publikationsorgane, aber vielleicht auch auf ein 
großes Industriewerk erweitert werden. Unabhängig davon müßte ein leitender Beamter auch die 
Organisation und die Arbeitsmethoden mindestens einer Behörde eines anderen Landes kennen
lernen. 

Wenn auch, ebenfalls im Rahmen der Einheitslaufbahn, die Möglichkeit bestehen bleiben muß, 
daß die dazu fähigen Beamten in eine andere/höhere Laufbahn aufsteigen, so werden wir dennoch 
unsere fühlbare Reserviertheit gegen Mitarbeiter, die keine spezielle fachliche Vorbildung für die 
angestrebte Position vorweisen können, ablegen müssen. Wir sollten nicht so absolut der Meinung 
sein, daß sich unser »Handwerk« von zunächst Außenstehenden nicht erlernen läßt. Wir erweisen 
uns damit keinen guten Dienst. 

Die Konsequenz aus diesen Ausführungen ist, daß die Kriminalisten eine breitere, tiefere und 
daher zeitlich erweiterte Ausbildung erfahren müßten, als dies jetzt der Fall ist. Darauf kann bei 
aller späteren Spezialisierung wegen des zu fordernden Gesamtüberblicks nicht verzichtet werden. 
Je breiter die Basis, je erfolgreicher können Beamte auch in anderen Sachgebieten arbeiten. 

Ausbildung ist nicht nur Sache der damit direkt Betrauten, und sie endet nicht mit dem formalen 
Abschluß. Alle Vorgesetzten und Sachbearbeiter sollten sich darüber im klaren sein, daß ihnen 
nicht nur neue Mitarbeiter, sondern ihre Kollegen von morgen anvertraut und empfohlen sind, daß 
jede Mühe gut investiertes Kapital ist. Dennoch wird man für die Ausbildung von Sachbearbeitern 
und Vorgesetzten, und bei besserem Nachwuchs mit um so größerer Dringlichkeit, Beamte mit 
pädagogischem Geschick auswählen und als Ausbilder und Lehrer bestellen müssen. Auf diese Auf
gaben sind die Betreffenden theoretisch und praktisch vorzubereiten. Es ist ein lange erkannter, 
aber offenbar nicht abzustellender Irrtum, daß jeder gute Beamte zwangsläufig auch ein guter Aus-
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bilder und Lehrer ist. Nicht allein die Begabung und der gute Wille des Auszubildenden, sondern 
insbesondere die Qualität der Ausbilder bestimmen den Erfolg. Steinbuch 7) stellt in seinem Werk, 
dem Beststeller »Falsch programmiert«, Untertitel »Über das Versagen unserer Gesellschaft in der 
Gegenwart und vor der Zukunft, und was eigentlich geschehen müßte«, treffend fest, daß es ein 
Anliegen aller sein muß, die Besten der Gesellschaft als Lehrer einzusetzen. Erforderlich ist es, diesen 
Lehrkräften einen Erfahrungsaustausch auf größerer Ebene zu ermöglichen, also z. B. die Kriminalistik
Lehrer oder die Ausbilder in der Praxis für wenigstens 1 Woche im Jahr zusammenzubringen zu 
einem fruchtbaren Gedankenaustausch über neue Erkenntnisse, Methoden und auch Erfolge sowie 
Mißerfolge. Es kann auch nicht so weitergehen, daß einerseits Lehrer zur Schule erst anreisen, wenn 
der Lehrgang bereits begonnen hat, und andererseits der gesamte Unterrichtsbetrieb zusammen
bricht, wenn nur ein Lehrer aus unvorherzusehenden Gründen ausfällt. Wer so entscheidet, handelt 
verantwortungslos. Erforderlich wird es weiterhin sein, neben dem Personal aus eigenen Reihen 
mehr qualifizierte außenstehende Fachkräfte bis zu Hochschullehrern und anderen wissenschaft
lichen Lehrkräften heranzuziehen. 

Einer Untersuchung scheint es mir wert, ob ein vor der praktischen Ausbildung liegender Lehr
gang der Ausbildung, wie es zum Teil schon gehandhabt wird, nicht allgemein und fachlich förder
lich wäre. Auch die Frage, ob die praktische Ausbildung allein in einer Großstadt oder evtl. in einer 
kleineren, nicht kleinsten Behörde oder an beiden Stellen erfolgen sollte, ist keineswegs entschieden. 
Außerdem fragt es sich, ob die Ausbildung nicht besser auf wenige bestimmte, am geeignetsten 
erscheinende und dafür ausgestattete Behörden konzentriert werden sollte, zumal dazu ein ständiger 
Kontakt leichter zu halten ist. Zu prüfen ist weiter, ob die Erkenntnisse der Industrie, daß es weitaus 
leichter ist, einen Arbeitsgang nach dem anderen zu erlernen, nicht auch für unsere Ausbildung 
Gültigkeit haben. Das würde bedeuten, daß wir von einer deliktbezogenen Ausbildung - z. B. Dieb
stahl, Betrug, Sitte - auf eine tätigkeitsbezogene kommen - z. B. Anzeige, Tatortbericht, Meldedienst, 
Vernehmung. 

Ich hoffe, Sie haben von mir nicht einen detaillierten Ausbildungsplan erwartet. Dazu bin ich 
allein weder kompetent noch in der Lage, zumal zu berücksichtigende laufbahnrechtliche Konse
quenzen faktisch nicht zu umgehen sein werden. »Dieses Paket ist einfach nicht aufzuschnüren«, 
würde ein Politiker sagen. Dieser Kreis wäre für eine ergiebige Diskussion eines solchen Vorschlages 
sicher auch zu groß. Es sollte sich ein Team von Mitarbeitern damit befassen, die tatsächlich mit der 
Ausbildung zu tun oder darin Erfahrung haben. Das Bundeskriminalamt allein kann das nicht und 
sollte es auch nicht versuchen. Zunächst werden alle die Ideen und Anregungen - vernünftige und, 
sollte es sie geben, auch unvernünftige, denn sie sind genauso wertvoll - zusammenzutragen sein, 
die zu diesem Komplex geäußert worden sind. Ideen gehen leicht verloren. Dann gilt es zu sichten, 
die Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen und schließlich, wenn man einen Überblick hat, einen 
wohldurchdachten und begründeten Vorschlag zu unterbreiten. 

Gestatten Sie mir abschließend ein Beispiel. Ein vernünftiger Bauherr wird nicht darauflosbauen, 
sondern planen und das Vorhaben dann so ausführen, daß das Bauwerk nicht nur den augenblick
lichen, sondern auch künftigen Ansprüchen genügt, und zwar sowohl hinsichtlich des Volumens als 
auch der Belastung und sonstiger Einflüsse. Ja, er wird darüber hinaus sogar Änderungen und Erweite
rungen, die notwendig werden könnten, bereits in der Anlage berücksichtigen. Er wird also den Bau
grund aus den Angeboten entsprechend wählen und Fundamente und Statik danach ausrichten. Um 
Fehler, die andere schon gemacht, oder Errungenschaften, die andere schon erzielt haben, berücksich
tigen zu können, wird ein kluger Bauherr Umschau halten. Was zusammengelegt werden kann, soweit 
nicht zwingende Gründe eine Dezentralisierung erforderlich machen, wird er sicher nicht nur zur 
Ersparung augenblicklicher, sondern vielmehr künftiger laufender Kosten durch bessere Ausnutzung 
komplex unterbringen. Alle diese Überlegungen stellt er nicht allein an, sondern er bedient sich 
qualifizierter Mitarbeiter und Fachkräfte. Vieles wird zwar von den zur Verfügung stehenden Mitteln, 
manches aber auch von dem Geschick der Berater und insbesondere des Architekten abhängen. 
Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ob man zunächst mehr investiert und dann spart oder erst spart 
und dann doppelt auswerfen muß. 

7) Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1968. 
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Eigentlich sollte es ähnlich mit der Ausbildung sein. Eine gründliche Planung ist erste Bedingung. 
Es kann dann nur so gebaut werden, wie es der Baugrund - die geistige Kapazität - zuläßt. Spätere 
Erweiterungen sind nur möglich, soweit es Fundamente - Grundausbildung - und laufende Instand
haltung - Fortbildung - zulassen. 

Speziell auf das Rahmenthema dieser Arbeitstagung bezogen, stellt sich die Frage, inwieweit 
und in welcher Form eine kriminalpolizeilich ausgerichtete, mit Fachkräften verschiedenster Herkunft 
besetzte, unabhängige Forschung zur Lösung der Probleme beitragen kann, die mit der Ausbildung 
des Nachwuchses zusammenhängen. 

Zunächst wird es erforderlich sein, ein tatsächlich treffendes Berufs-Leitbild des Kriminalisten 
zu erarbeiten, d. h. alle die Faktoren und vielleicht auch deren Wertigkeit herauszukristallisieren 
und, soweit möglich, ihre Bedeutung festzustellen, die tatsächlich die tägliche Arbeit wesentlich 
beeinflussen. Das wird jedoch nicht vom Schreibtisch aus möglich sein, sondern Arbeitsanalysen 
direkt an der »kriminalistischen Front« und in der »Etappe« zwingend erforderlich machen. 

Es müßte dann ein Testverfahren geschaffen werden, das sowohl die entsprechenden Eigen
schaften als auch, soweit möglich, die dafür ausprägbaren Anlagen erfaßt, um aus dem Bewerber
kreis im Wettbewerbscharakter die tatsächlich am besten Geeigneten auslesen zu können. 

Die erzielten Ergebnisse sind weiterhin an hand der Leistungen in der praktischen und 
theoretischen Ausbildung und auch in der Praxis selbst im Sinne einer Erfolgskontrolle ständig zu 
überprüfen, um Schwächen des Verfahrens zu erkennen. 

Für die Ausbildung gilt es, die Einweisung, die praktische Ausbilduhg und lehrgangsmäßige 
Unterrichtung in das günstigste Verhältnis zu bringen, und zwar sowohl hinsichtlich der Reihen
folge als auch der Zeiten. 

Für die praktische Ausbildung müssen, da selbst bei einer Erweiterung nicht alles perfekt 
erlernt werden kann, Prioritäten gesetzt werden, von denen aus andere Positionen überschaut und 
beherrscht werden können, um größtmögliche Erfolge zu gewährleisten. Auch hinsichtlich des 
Modus der praktischen Ausbildung muß überdacht werden, ob ein tätigkeitsbezogener oder delikts
bezogener vorzuziehen ist. 

Die Auf teilung der zur Verfügung stehenden Zeit auf die einzelnen Fachgebiete und weiter auf 
die Teilkomplexe während der Lehrgänge scheint bisher recht intuitiv zu erfolgen. Die Relation 
müßte den tatsächlichen Gegebenheiten der Praxis soweit wie möglich angepaßt werden. Hierfür 
sind exakte Untersuchungsergebnisse erforderlich. Auch die Frage, ob - etwa nach dem Beispiel 
der Oberschulen - bereits im Abschlußlehrgang Ausbildung in Fachrichtungen erfolgen sollte, also 
deliktsmäßige Schwerpunkte gesetzt werden können, müßte geprüft werden. 

Neue allgemeine Erkenntnisse der Unterrichtsgestaltung (z. B. Unterrichtsgespräch, Diskussion, 
Vortrag, praktische Übungen, Zurverfügungstellen von Unterrichtsunterlagen) einschließlich des Ein
satzes technischer Hilfsmittel und auch von Unterrichtsprogrammen (programmierter Unterricht) 
sollten in Zusammenarbeit mit der Forschung auf ihre Verwendbarkeit bei der kriminalpolizeilichen 
Ausbildung überprüft werden. 

Die größten Chancen einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Lehre und Forschung sehe ich 
jedoch für die Unterrichtung selbst. Die Entwicklung der Kriminalität nicht nur nach der Quantität, 
sondern insbesondere nach den Erscheinungsformen, ist nicht nur für den leitenden Dienst von 
wesentlicher Bedeutung. Der neueste Stand und der Trend müßten ständig untersucht und auf
gezeigt werden. Gleiches gilt für kriminalistische Leistungen und Fehlleistungen, obwohl mir gerade 
diese Problematik bekannt ist. 

Ein - mein - Referat kann kein Ersatz für eine gründliche Erörterung und Diskussion der an
stehenden Fragen sein. Diese wären auch kein Ersatz für exakte Untersuchungen. Sie ersetzen wieder
um nicht den guten Willen und die Überzeugung derjenigen, die für adäquate Maßnahmen, eben 
Reformen, zuständig sind. Hier liegen m. E. unsere größten Schwierigkeiten. Man kann sich manch
mal des Eindrucks nicht erwehren, daß die dafür Zuständigen weniger von der Sorge um die Sicher
heit der Bevölkerung erfaßt sind als vielmehr befürchten, die Bevölkerung könnte ihre Besorgnis 
durch ihr Votum zum Ausdruck bringen. 
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AUSSPRACHE 

Oberlandesgerichts rat DDr. Gössweiner, Leoben (Österreich) 

Ich möchte mich nur darauf beschränken zu sagen, daß zeitbedingt eine weitaus hinlänglichere krimina
listische Ausbildung auch für Richter und Staatsanwälte unerläßlich ist. 

Ergänzende Ausführungen werde ich in meinem schriftlichen Diskussionsbeitrag anbringen (vgl. S. 73). 

Kriminaldirektor Enklaar, 's-Gravenhage (Niederlande) 

Herr Ottinger, wie weit geht eigentlich die Wissenschaft, um festzustellen, ob einer ein guter Kriminal
beamter werden kann? Mit Dieben fängt man Diebe, sagt man. Wie schlecht muß man sein, um ein guter 
Kriminalbeamter zu sein? Wäre das auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung? Ich glaube, Vidocq in 
Frankreich hat die SOrete Nationale begründet, weil er so viel wußte, was da unten geschah. Deshalb konnte 
er Diebe und Mörder fangen. Natürlich brauchen wir nicht alle zu morden, um einen Mörder zu fangen. Bis 
heute habe ich es noch nicht getan. 

Und nun zwei Beispiele: 
Ein Bewerber wurde bei uns mal gefragt, warum er zur Polizei wollte. Da hat er gesagt, weil das Casino 

so schön wäre. Psychologisch ein sehr schöner Antrieb zur Polizei, nicht? 
. Das andere Beispiel war noch etwas interessanter. Wir hatten zwei Stellen für Fotografen; wir stellen 

Fotografen immer ein, weil Fotografie bereits ein so großer Beruf ist, daß man einen Polizisten nicht mehr 
zum Fotografen machen kann. Da waren hundert Leute, die kommen wollten. Warum, weiß ich nicht. Viel
leicht, weil wir es,zu gut haben, oder sie zu schlecht. Hundert Leute, von denen nur zwei ausgewählt werden 
konnten. Wir fingen natUrlichan mit der Schrift, und es blieben noch zwanzig übrig. Die haben wir beigeholt. 
Schließlich blieb eigentlich nur einer übrig, den wir haben wollten. Der war so ausgezeichnet (1. Preis in Foto
grafie, ein zweiter und nochmal ein 1. Preis), sah fabelhaft aus und wollte zur Polizei. Ich war abwesend, als 
der Mann da war; denn in der nächstEm Woche sollten die zwei letzten nochmal kommen. 

Da habe ich mir die Schrift angesehen (ich bin zwar ein anerkannter Schriftsachverständiger, aber kein 
Graphologe), und da stimmte etwas nicht zwischen der Schrift und dem Menschen. Da habe ich gesagt: »Was 
ist denn los mit ihm?« Dann haben wir das nachgeprüft: Ist er verheiratet? Nein! Ist er verlobt? Nein! Wann 
wird er sich verloben? Weiß er nicht! Wann wird er heiraten? Weiß er gar nicht. Da haben wir gedacht, es 
stimmt etwas nicht von dieser Seite. Und da hat etwas nicht gestimmt. Er wurde nun abgelehnt. Gestern war 
er noch der Beste, heute wollten wir ihn nicht haben. Nur die Schrift hatte nicht zu dem Menschen gepaßt. 

Nun meine Fragen: 
Wie weit, Herr Dr. Ottinger, ziehen auch Sie die Schrift heran bei der Auslese von Personal, schon im 

voraus oder am Schluß, und inwieweit soll oder darf man schlecht sein, um Polizeibeamter werden zu können, 
damit wir der Heilsarmee keine Konkurrenz antun? (Beifall) 

Dipl.-Psychologe Dr. Ottinger, Koblenz 

Die erste Frage war: Ist die Wissenschaft imstande herauszufinden, was einen guten Kriminalisten 
konstituiert? 

Bereits in den Vereinigten Staaten wird sehr intensiv die job analysis und die task description gefordert. 
Das ist das, was wir als Dienstpostenbeschreibung bezeichnen. Ist die Wissenschaft mit den heute vorhandenen 
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Erkenntnismitteln überhaupt in der Lage, eine Korrelation zu bilden hinsichtlich Auslesemerkmalen und dienst
licher Anforderung? Aber auch hier muß, damit die Wissenschaft nicht in ihrem Elfenbeinturm abgelegene 
Labor- und Institutsdinge betreibt, die Forderung der öffentlichen Hand vorangehen. Man soll herbeischaffen: 
die Skala der Hauptfaktoren, die eine Bewerberpersönlichkeit voraussagbar zu einem optimalen Kriminalisten 
werden lassen. Immer ist, um die Wissenschaft zu einer angewandten werden zu lassen, der Auftrag auch hier 
als Impulsgeber für den Anfang erforderlich. 

Zweitens: Im Casino ist es so schön, und deswegen ist dieser junge Holländer zur Polizei gegangen. 
Wir sind immer wieder überrascht, wenn wir psychologische Ber~fsuntersuchungen machen, was es mit

unter für ganz partielle engumschriebene Berufswünsche sind, deren Primitivbefriedigung eine Persönlichkeit 
ein ganzes Leben lang in einem anspruchsvollen Beruf erfolgreich sein läßt. 

Der vorhin zitierte Dr. Stauffer, der Leiter einer Schweizerischen Bezirksberufsberatung, hat z. B. unter
sucht, was bei Elekfrikern ein hervorstechendes Bedürfnismerkmal war. Und es hat sich dabei korrelations
statistisch als gesichert erwiesen: ein ganz hervorstechendes Bedürfnis für den Elektriker ist der Dienst am 
Menschen. leicht zu verstehen, eine Leitung machen; Elektrizität ist etwas Kommunikatives. 

Wir müßten also solche Untersuchungen heranziehen, um herauszufinden, was den guten Kriminalisten 
konstituiert. Wir müßten interdisziplinär beispielsweise weiter die Schicksalsanalyse heranziehen, wie sie der 
Schweizer Psychiater Szondi entwickelt hat. Sie ist zum Teil in ihrer theoretischen Grundlegung umstritten, 
ist aber frappanterweise in den Ergebnissen, mit denen das, was ich jetzt sagen will, ausgetestet wird, beacht
lich hinsichtlich· Erfolgskontrolle. 

Szondi sagt: Es gibt eine triebmäßig angelegte und deshalb schicksalhaft verlaufende Wahl bei uns allen 
bezüglich der Wahl unserer Partner, unseres Berufes, unserer chronischen Krankheiten und, wenn sie sich 
ungestört vollziehen kann, auch der Wahl unserer Todesart. 

Interdisziplinär diese Dinge zusammengezogen, kämen wir natürlich auch dem Phänomen bei, das den 
guten Kriminalisten konstituiert. Und wenn sich, meine Damen und Herren, dann herausstellen sollte, daß die 
Anhänglichkeit an ein schönes Casino eine hervorragende kriminalistische Berufsleistung ergeben sollte, dann 
wären wir als Empiriker und Realisten verpflichtet, auf diese Vorliebe für schöne Casinos zu testen und da, wo 
wir sie im Test gefunden haben, eine Eignung auszusprechen. (Beifall) 

Sie werden mir zustimmen, meine Damen und Herren, das Moralische versteht sich immer von selbst, 
und die großen Verpflichtungen sind klar. Worauf es hier ankommt, sind diese - Sie wissen das aus der 
Werbepsychologie - engumschriebenen Partialbefriedigungen, die so unerhörtes Attachement an irgendetwas 
schaffen können. 

Drittens: der homophile Fotograf und sein Ausgeschiedenwerden aufgrund der Handschriftenprobe und 
die Frage: Soll man Handschrift mit hinzuziehen? 

Das ist sehr schnell und auch sehr grundsätzlich zu beantworten. Sie wissen, daß es im psychologischen 
Bereich als Gesetzmäßigkeit das Bestehen der sog. bevorzugten Ausdrucksfelder gibt; d. h. von Individuum zu 
Individuum verschieden drückt sich jede Einzelpersönlichkeit auf einem bestimmten Sektor von Ausdrucks
verhalten bevorzugt aus, und deshalb ist es möglich, daß so viel intuitive Menschenkenntnis funktioniert, daß 
wir Mitbürger haben, die imstande sind, jemanden an seinem Gang, an seinem Lachen, an seinem Händedruck 
verhältnismäßig gut einzuschätzen und abzutaxieren, weil es nämlich nun entsprechend dem Gesetz der 
bevorzugten Ausdrucksfelder auch ein Gesetz eines bevorzugten expressiven Spürsinns gibt. Und wenn es 
Menschen gibt, für die Handschrift nun zufällig eine bevorzugte Ausdrucksmodalität ist, dann ist Handschriften
analyse sehr wohl am Platze. Und eine zwe!te methodische Bemerkung gilt insoweit: Niemals wird man die 
Handschrift ebensowenig wie irgendein anderes Einzeluntersuchungsverfahren zur alleinigen Entscheidung 
herannehmen. Sie werden immer - das ist Grundgesetz für alle Eignungsprüfungen wie für alle Testprüfungen -
Sie werden immer die Testbatterie nehmen und werden erst dann über eine gefundene Eigenschaft eine Aussage 
machen, wenn sie sich nach dem Peilverfahren im Schnittpunkt von Linien befindet, die, von unterschiedlichen 
Ausgangspunkten ausgehend, sich eben in diesem Punkte treffen. 

Und in dieser methodischen Absicherung ist die Graphologie oder die Handschriftendeutung, wie Sie 
es nehmen wollen, ein völlig legitimes Verfahren, solange Sie beherzigen, daß die Handschrift, das Grapho
motorische, ein bevorzugtes Ausdrucksfeld für ein bestimmtes Individuum sein kann. (Beifall) 
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Probleme der automatischen Datenverarbeitung im Bereich 
des Bundeskriminalamtes 

Dipl.-Math. Leo Rouette, Bundeskriminalamt 

I. 

In der Wahl des Themas liegt von vornherein eine Einschränkung: 
Sie soll die Erörterung beschränken auf diejenigen Probleme, die sich bei den überlegungen 

für den Tätigkeitsbereich dieses Amtes ergeben haben. Um diese Probleme beschreiben zu können, 
möchte ich den Gesetzestext als Grundlage benutzen, der das Bundeskriminalamt ausdrücklich beauf
tragt, Information zu sammeln und auszuwerten, und den Akzent sogleich etwas deutlicher setzen: 
Information nicht nur zu sammeln, sondern auszuwerten. Das Sammeln allein ist, zumindest in 
diesem Bereich, eine sinnlose Tätigkeit. In diesem Zusammenhang betrachte ich die Zuständigkeit 
des Bundeskriminalamtes innerhalb der kriminalpolizeilichen Arbeit in der Bundesrepublik. Im 
Bereich der Informationsauswertung fällt ihm die Aufgabe zu, als Schaltstelle zu dienen zwischen 
den verschiedenen lokalen und regionalen Zuständigkeitsbereichen und darüber hinaus zwischen 
inländischen und ausländischen Stellen. Der Ausübung dieser Schaltfunktion kommt bei der Ver
folgung überörtlicher Täter besondere Bedeutung zu. 

Davon ausgehend enthält der Hinweis, daß der Informationsbestand im Bundeskriminalamt 
seit langem einen Umfang angenommen hat, der es unmöglich macht, zueinander gehörende 
Information manuell auch zusammenzuführen, nichts Neues. Aber diese Feststellung allein ist m. E. 
bereits eine, wenn nicht sogar die ausreichende Begründung dafür, sich maschineller Hilfsmittel zu 
bedienen. Der obige Hinweis zwingt nach meinem Dafürhalten zu der Feststellung, daß der Einsatz 
maschineller Hilfsmittel nicht mehr zu umgehen ist. 

Damit zeigt sich bereits ein erstes Problem, das ich folgendermaßen formulieren möchte: 
Wenn also in diesem Amte, dem - wie schon gesagt - primär die Aufgabe zugewiesen worden 

ist, vorhandene Informationen miteinander zu verknüpfen, d. h. Zusammenhänge aufzusuchen, nach 
außen sichtbar und nutzbar zu machen, zur Bewältigung dieser Aufgabe maschinelle Hilfsmittel ein
gesetzt werden sollen, so stellt sich den maßgeblichen Personen zunächst die wesentliche Frage, ob 
sie den bereits vorhandenen Informationsbestand hinsichtlich einer Auswertung mit maschinellen 
Mitteln ignorieren dürfen oder ob sie diesen Bestand in ihre überlegungen einzubeziehen haben, 
um ihn für ein automatisches Auskunftssystem zu nutzen. Diese Frage ist im Bundeskriminalamt 
eindeutig beantwortet worden, indem man sich dafür entschieden hat, eben in Erfüllung der zu
gewiesenen Funktion diesen Informationsbestand in die überlegungen und in die Planung für die 
automatische Datenverarbeitung einzubeziehen. Die gegenteilige Entscheidung hätte bedeutet, daß 
in naher Zukunft dieser wichtige Bestand für die Auskunftsarbeit keine oder nur noch eine unter
geordnete Rolle gespielt hätte. Auch als Fachmann für Informationsverarbeitung kann ich mich nicht 
damit einverstanden erklären, Information zu vernachlässigen oder zu verlieren. 

Aus dieser grundsätzlichen Entscheidung ergibt sich unmittelbar ein zweites Problem, das ich 
auch das Kardinalproblem nennen möchte, mit dem man nun konfrontiert ist: Die Auseinander
setzung mit sehr großen Informationsmengen. Damit sind jedoch nicht nur die bereits vorhandenen 
Informationen gemeint, sondern auch die täglich in beträchtlichem Umfang neu hinzukommende 
Information, die in den Bestand eingegliedert und überdies zu ihm in Relation gebracht werden 
muß. Dazu wird weiter unten noch Näheres gesagt werden. Dieses Kardinalproblem aber beein
f1ußt alle Vorgehensweisen, die für eine automatische Datenverarbeitung im Bereich dieses Amtes 
offenstehen. 
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Dazu zunächst noch einige Bemerkungen: Vielleicht stellt sich im lokalen Bereich dieses Problem 
nicht oder anders. Dort erreicht der Informationsbestand in den meisten Fällen bei weitem nicht 
den Umfang wie bei einer überregionalen Institution; und es wird in letzter Zeit viel über dies
bezügliche Arbeiten und Unternehmungen in den Vereinigten Staaten gesagt und geschrieben. In 
der Regel hat man es dort nicht für notwendig erachtet, sich mit bereits vorhandenen Informations
beständen auseinanderzusetzen. Das gilt auch für die Arbeit des Federal Bureau of Investigation, 
das sich bei der Einrichtung eines automatisierten Personenauskun.ftssystems auf aktuelle Personen
und Sachfahndungsdaten beschränkt hat. 

Als erstes ist dann versucht worden, für den Einsatz automatischer Datenverarbeitung eine Ziel
vorstellung zu entwickeln. Es sei ausdrücklich vorweg gesagt, daß bei der Kürze der Zeit, die bisher 
dafür zur Verfügung stand, diese Zielvorstellung noch nicht als endgültig bezeichnet werden darf. 
Das bisherige Ergebnis der darauf gerichteten Überlegungen läßt sich etwa so formulieren: Der auto
matischen Datenverarbeitung im Bereich des Bundeskriminalamtes fällt die Aufgabe zu, mit der 
Auswertung der erkennbaren Querbezüge zwischen den gespeicherten Informationen den auswer
tenden und ermittelnden Kriminalisten eine begründete Vorauswahl zu liefern. Mehr kann und mehr 
soll die Datenverarbeitung, von Nebenaufgaben abgesehen, nicht leisten. Die endgültige» Fein«
Auswertung anhand bereinigter und auf dem neuesten Stand gehaltener Personenakten oder anderer 
Bestände durch erfahrene Beamte kann nicht durch programmierte Automaten ersetzt werden. Damit 
ist eine Arbeitsteilung definiert, und ich hoffe, durch die Herausstellung dieser Arbeitsteilung Miß
verständnisse auszuräumen. Erläuternd zu einer derart beschriebenen Zielvorstellung ließe sich sagen, 
daß im Endzustand die allgemeine Sachfahndung und ein umfassendes Personenauskunftssystem 
eng verklammert sein müssen, da gerade zwischen den Informationen dieser bei den Bereiche wichtige 
Querbezüge bestehen, deren Aufdeckung wesentlich zur Aufklärung vieler Fälle beiträgt. Eine Ana
lyse, die sich an einer solchen Zielvorstellung orientiert, stößt auf eine Reihe von Einzelproblemen, 
zu deren wichtigsten ich hier Stellung nehmen möchte. 

11. 

Als erstes zu denjenigen Problemen, die sich nicht unmittelbar der Datenverarbeitung stellen 
und die nach meinem Dafürhalten gelöst und einer Entscheidung zugeführt sein müssen, bevor eine 
automatische Datenverarbeitung überhaupt wirksam werden kann: Sie sind teils kriminalistisch
kriminologischer Natur, teils liegen die Schwierigkeiten sehr allgemein im Bereich der Sprache, 
der gegenseitigen Verständigungsmöglichkeiten eines von technischen Hilfsmitteln freien Informa
tionsaustauschs. Um dies erläutern zu können, ist es nützlich darzulegen, was wir unter einem 
Personenauskunftssystem verstehen. Die Überlegungen gehen dahin, daß dazu zunächst die Perso
nalien im engeren Sinne gehören, die ergänzt werden durch erkennungsdienstliche Information, wie 
sie hier in großer Zahl bereits vorliegt. Bekanntlich besteht berechtigte Hoffnung, daß die seit langem 
durchgeführten Untersuchungsarbeiten für ein subtileres Klassifizierungssystem bald erfolgreich ab
geschlossen werden können. Eine weitere Ergänzung sind die Informationen aus dem Bereich der 
Personenfahndung, Informationen über Straftaten aus kriminologischer Sicht und über auferlegte 
oder verbüßte Strafen, denen eine strafrechtliche Betrachtungsweise zugrunde liegt. Dazu kämen 
schließlich die eigentliche Personenbeschreibung, Informationen über persönlichkeitsgebundene 
Eigenarten und den Modus operandi und solche über Personen- und Sachkontakte. Insgesamt handelt 
es sich um Informationen, die Merkmale beschreiben, und diese Feststellung wirft eine Kette von 
Fragen auf. Nämlich: Wie weit sind diese Merkmale katalogisierbar? Ist es sinnvoll und möglich, 
derartige Merkmale in einer dem Umfang nach begrenzten Zusammenstellung in einer Maschine 
unterzubringen? Gibt es Klassen von Merkmalsinformationen, die maschinellen Vergleichsmethoden 
nicht zugänglich sind? 

Diese Fragenkette sollte man als Ganzes betrachten; jedoch bedarf der Ausdruck »maschinelle 
Vergleichsmethoden« dazu der Differenzierung. Die einfachste Methode ist die des unmittelbaren 
zeichen- oder wortweisen Vergleichs von gespeicherten Daten (das sind durch Zeichen - etwa Buch
staben - dargestellte Informationen). Eine andere, kompliziertere Methode ist z. B. die des Vergleichs 
von Wortfolgen und von Beziehungen zwischen den Einzelworten, wobei die Wortfolgen automa-
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tisch erstellte Textextrakte sind. Stets aber hat der maschinelle Vergleich eine Eigenschaft: Gleiche 
Gegebenheiten werden gleich gewertet. Der maschinelle Vergleich ist also ein objektiver Vorgang. 
Diese Objektivität ist, sowohl von der Sache her gesehen als auch an sich, nur sinnvoll, wenn die 
Information, die diesem Vorgang unterworfen wird, die im Grunde zu vergleichenden Merkmale 
oder Merkmalszusammenhänge stets unter Beachtung gleichbleibender Regeln und auf gleiche 
Maßstäbe Bezug nehmend, also objektivierend, beschreibt. Diese Voraussetzung muß gegeben sein, 
wenn Merkmale in mehr oder weniger umfangreichen, mehr oder weniger differenzierten Katalogen 
zusammengefaßt werden sollen. Nach dieser KlarsteIlung kann die letzte Frage der Kette so beant
wortet werden, daß sich bisher im Bereich kriminalpolizeilicher Arbeit kein Merkmalskomplex gezeigt 
hat, der sich grundsätzlich derartigen Vergleichsmethoden entzieht. Bleiben die beiden ersten Fragen. 

Die Aufzählungsreihenfolge für die einem Personenauskunftssystem einzugliedernde Informa
tion war nicht willkürlich gewählt. Nach unserem Dafürhalten sind Straftaten aus kriminologischer 
wie aus strafrechtlicher Sicht mit einer begrenzten Anzahl von Begriffen objektiv beschreibbar. Wäre 
das nicht der Fall, gäbe es wahrscheinlich kein Strafgesetzbuch. Hier liegt die Erstellung eines Kata
logs von Merkmalen, die unmittelbarem Vergleich zugänglich sind, sehr nahe. Aber bereits bei der 
Personenbeschreibung ist die Antwort auf die bei den noch offenen Fragen viel schwieriger zu geben. 
Ich brauche nur an die Aussagen verschiedener Zeugen zu einem Vorgang oder an die Argumente 
zu erinnern, die seit langem in allen Diskussionen über dieses Thema auftauchen. Besonders um
stritten aber sind die bisher vorgelegten Antworten auf die obigen beiden Fragen, wenn personen
gebundene Verhaltensweisen, unter die ich auch den Modus operandi rechnen will, beschrieben 
werden sollen. Die Vorschläge, die ich bisher für die Erschließung dieses Bereiches für einen maschi
nellen Vergleich gesehen habe, erscheinen mir etwas fragwürdig, und ich möchte die Gründe darlegen. 

Damit Aussagen über Merkmale oder Sachverhalte maschinell und sinnvoll miteinander ver
glichen werden können, bedarf es objektiv festgelegter Bezugsgrößen für die Merkmale oder Sach
verhalte selbst und einer Metrik für ihre normative Beschreibung, die allgemeine Anerkennung 
gefunden haben. Beide vermisse ich bisher für den Bereich der Beschreibung personengebundener 
Verhaltensweisen und damit auch für den Modus operandi. Sollten diese Bezugsgrößen eindeutig 
definierbar und sollte die Metrik (d. h. die Sprachregelung) gefunden und vereinbart werden können, 
so werden sie nach unserem Dafürhalten ein sehr umfangreiches Begriffswerk bilden. Es wird nicht 
leicht sein, dieses Begriffswerk zu beherrschen, die inneren Bezüge dieses metrischen Systems zu 
verstehen. Diese Feststellung wirft dann zwingend die Frage auf, ob der durchschnittliche Ermitt
lungsbeamte, der Feststellungen und Erhebungen trifft, in der lage sein wird, sich dieses Begriffs
system zu eigen zu machen. 

Eine weitere Frage kommt hinzu, die allgemeinerer Natur ist und außerhalb kriminalistischer 
oder kriminologischer Überlegungen liegt. Man weiß allgemein, daß ein Tatbestand, ein Sachverhalt 
und insbesondere eine menschliche Verhaltensweise nur von demjenigen subtil und präzise beschrie
ben werden kann, der über einen entsprechend umfangreichen, klar definierten aktiven Wortschatz 
verfügt. Die Beschreibung menschlicher Verhaltensweisen ist also ein sprachliches Problem. Die Frage 
ist daher, ob dieses sprachliche Problem durch Normierung lösbar ist oder ob die Beschreibung 
menschlicher Verhaltensweisen auf den immerhin begrenzten Wortschatz eines Katalogs abstützbar 
ist. Aber sie lautet auch: Birgt nicht die Notwendigkeit, eine Beschreibung, die, weil zu ihrer Erstel
lung mächtige Sprachmittel eingesetzt wurden, genügend subtil und präzise ist, auf einen begrenzten 
Katalog abzubilden, um einen Vergleich zu ermöglichen, die Gefahr der Informationsverfälschung 
oder des Informationsverlustes? Diese Fragestellungen beschäftigen uns intensiv und immer wieder. 
In ihnen scheint das Problem der Katalogisierung zu gipfeln. Diese Probleme, wie schon gesagt, sind 
zu lösen, bevor über Anwendung der Datenverarbeitung in diesem Bereich eingehende Überlegungen 
Platz finden können. 

111. 

Die Grundentscheidung, den vorhandenen Informationsbestand für ein automatisches System 
nutzbar zu machen, führt unmittelbar auf den Problemkomplex der Sichtung und Aufbereitung der 
kriminalpolizeilichen Informationsquellen und der Erfassung dieser Information in Form von Daten. 
Dafür war zunächst die Frage zu beantworten, welche Art von Information maschinell genutzt werden 
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soll. Die Antwort lautet: Ein Extrakt aus den zuverlässigsten Unterlagen, die im BKA verfügbar sind, 
nämlich aus den kriminalpolizeilichen Personenakten und den erkennungsdienstlichen Unterlagen. 
Der obengenannte Vorgang der Sichtung und Aufbereitung dieser Unterlagen beginnt in jedem 
Einzelfall mit einer kritischen Prüfung, ob Information über die entsprechende Person in den in 
einer Maschine zu speichernden Bestand aufgenommen werden soll oder nicht. Das ist ein Bereini
gungsvorgang, der notwendig ist, mit Datenerfassung oder Datenverarbeitung jedoch noch nichts zu 
tun hat. Aus den Unterlagen aber, die als relevant befunden werden, sind die das Individuum kenn
zeichnenden Informationen herauszuziehen und erfassungsgerecht darzustellen. Der Vorgang der 
Erfassung im eigentlichen Sinne besteht darin, die erfassungsgerecht dargestellte Information 
maschinenlesbar zu machen, d. h. so darzustellen, daß sie von entsprechenden peripheren Geräten 
einer Datenverarbeitungsanlage aufgenommen und in der letzteren gespeichert werden können. 

Nur wenige Methoden für die Erfassung von Information bieten sich an, um derart umfang
reiche Mengen rationell aufzunehmen. Es ist seit geraumer Zeit weitgehend geläufig, daß die Her
steller von Datenverarbeitungsanlagen sich in der Vergangenheit allzusehr der Verarbeitung gewid
met haben, ohne der Erfassung die nötige Aufmerksamkeit zu zeigen. Überall dort aber, wo über 
Informationssysteme nachgedacht wird, gelangt man bald zu der Erkenntnis, daß der »Flaschenhals« 
für die Verarbeitung in der Erfassung zu sehen ist. Man ist sich darüber einig, daß Erfassung in den 
hier gegebenen Größenordnungen sich nicht mehr der Lochkarte bedienen kann. Auch eine Erfassung 
direkt auf Magnetbänder scheint mir aus verschiedenen Gründen nicht das Gegebene zu sein. Da 
zudem eine Anlage, mit der Direkterfassung betrieben werden könnte, im BKA vorläufig nicht ver
fügbar sein wird, haben sich die Überlegungen auf die Erfassung mittels optischer Zeichenerkennung 
(Klarschriftlesen) konzentriert. Neben kostenmäßigen Vorteilen gegenüber den herkömmlichen Me
thoden ergeben sich zahlreiche Kontrollmöglichkeiten, da die einzulesende Information in einer von 
den üblichen Schriften nur geringfügig abweichenden, aber genormten Druckschrift dargestellt ist 
und daher nach kurzer Gewöhnungszeit von jedem gelesen werden kann. Es sei betont, daß diese 
Art des Vorgehens nicht als endgültig betrachtet wird und, verglichen mit den in der Verarbeitung 
üblichen Verfahrensweisen, noch recht holprig wirkt. Aber sie dürfte in unserem Bereich besser 
sein als die bisher gängigen Verfahren. 

Für die Aufbereitung und Erfassung hat man sich folgendes Ziel gesteckt: Alle Unterlagen, die 
durch den täglichen Nachrichteneingang, soweit er für das Informationssystem relevant ist, an
gesprochen werden, sollen schritthaltend, also rückstandsfrei, gesichtet und aufbereitet und die 
anfallende Datenmenge soll maschinell erfaßt werden. In dem Maß, wie die genannten Neueingänge 
auf schon aufbereitete Unterlagen treffen, wird Arbeitskraft frei, um den noch nicht angesprochenen 
Bestand systematisch zu sichten, aufzubereiten und zu 'erfassen. 

Dieses Ziel anzustreben bedeutet, sich zunächst über die Größenordnung der zu bewältigenden 
Arbeit Klarheit zu verschaffen, wozu einige Zahlen dienlich sind. Nach unseren bisherigen Feststel
lungen treffen täglich in diesem Amt im Durchschnitt etwa 2500 Mitteilungen, Fernschreiben usw. 
ein, die Personalien enthalten, demnach also für das vorgesehene Auskunftssystem von Interesse 
sind. 2000 davon stoßen auf im Hause vorhandene Unterlagen. Nach dem oben Gesagten sind also 
2000 »Quellen« aufzubereiten und ein Extrakt aus ihnen zu erfassen, denn da sie durch eingehende 
Mitteilungen etc. angesprochen werden, handelt es sich um sog. lebende Unterlagen, die keinesfalls 
ausgeschieden werden sollten. 

Für Aufbereitung und Erfassung haben wir einige Annahmen gemacht, die von vielen als sehr 
optimistisch angesehen werden. Zum einen sind wir davon ausgegangen, daß ein Kriminalbeamter 
im Mittel etwa eine Stunde benötigt, um eine Personenakte aufzubereiten und die herauszuziehende 
Inform<ttion in eine für die Erfassung passende Darstellung zu bringen. Also sind täglich ca. 
2000 Arbeitsstunden zu erbringen. Bei einer täglichen aktiven Arbeitszeit von 8 Stunden (auch das 
ist optimistisch!) werden 250 Kriminalbeamte eingesetzt werden müssen, um keine Aufbereitungs
rückstände entstehen zu lassen. 

Mit der Aufbereitung sollten nach unserer ursprünglichen Auffassung weitgehend erfahrene 
Beamte betraut werden. Aber der bekannte Personalmangel bei der Kriminalpolizei in Deutschland 
ließ das Problem so von vornherein als unlösbar erscheinen. Aus verschiedenen Gründen sind 
Angestellte nicht einsetzbar, vor allem deshalb, weil auf differenzierte kriminalistisch-kriminologische 
Kenntnisse nicht verzichtet werden kann. Bleibt nur die Möglichkeit, junge Beamte in größerem 
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Umfang heranzuziehen, die, fußend auf der kriminalistisch-kriminologischen Grundausbildung, 
intensiv und gezielt für diese Arbeit geschult werden. Da aber auch dann 250 Beamte nicht kurz
fristig verfügbar sein werden, kann diese Arbeit nur in Etappen bewältigt werden, in dem Maße 
nämlich, als genügend Personal eingestellt werden kann. Man gebe sich jedoch keinen Illusionen 
hin. In nicht allzu ferner Zeit werden diese 250 Beamten für diesen Zweck verfügbar sein müssen, 
wenn man nicht die Verwirklichung des vorgesehenen Auskunftssystems ad calendas graecas ver
schieben will. 

Die andere Annahme, auf die wir unsere Überlegungen gestützt haben, ist die, daß der Extrakt 
aus den vorhandenen Unterlagen im Durchschnitt durch etwa 1000 alphanumerische Zeichen dar
gestellt werden kann. Wir werden demnächst aufgrund des Ergebnisses einer monatelangen Zählung 
Genaueres wissen, und die Erfahrungen, die wir im Bereich der Personenfahndung gewonnen haben, 
lassen die genannte Annahme bereits als sehr knapp bemessen erscheinen. Davon aber ausgehend, 
müssen bei 2000 aufbereiteten Unterlagen täglich ca. 2 Mio. Zeichen erfaßt werden. Dazu kommen 
aus den 500 täglich neu auftretenden Fällen noch ca. 250000 Zeichen. Bedient man sich tatsächlich 
der Klarschriftlesemethode, so müssen arbeitstäglich ca. 2 112 Mio. Zeichen mit Hilfe elektrischer 
Schreibmaschinen zu Papier gebracht werden. Aus den üblichen REFA-Unterlagen ergibt sich, daß 
80 Schreibkräfte mit der Bewältigung dieser Arbeitsmenge ausgelastet sind. Für die Aufnahme von 
Spitzenbelastungen müssen zusätzlich Arbeitskräfte bereitstehen. Hinzu kommt weiter, daß jeder 
derartige Erfassungsvorgang die Einrichtung eines entsprechend umfangreichen Änderungsdienstes 
zwangsläufig zur Folge hat. Auch dafür ist Personal nötig. 

Damit steht man vor der Frage, wie derart viel Personal gewonnen werden kann. Die Antwort 
auf diese Frage können wir nicht geben. Nur eines darf als sicher bezeichnet werden: daß man 
Methoden wird anwenden müssen, die außerhalb der üblichen Verwaltungspraxis liegen, daß man 
vor allen Dingen einige erfinderische Initiative wird entwickeln müssen, wenn das Problem der Per
sonalgewinnung überhaupt lösbar sein soll. 

Die sich aus den gemachten Annahmen ergebenden Zahlen gestatten einen Schluß auf die Länge 
der Zeit, die diese Arbeiten dauern werden. Gegenwärtig befinden sich im Bundeskriminalamt ca. 
1,6 Mio. Personenakten, zu denen monatlich ca. 10000 neu angelegte hinzukommen. Nach unseren 
Untersuchungen wird erst ab etwa 1980 der Informationsbestand langsamer zunehmen. Allein Sich
tung und Aufbereitung werden bei angestrebtem vollständigem Personalbestand vier Jahre dauern. 
In praxi wird man mindestens sechs Jahre brauchen, ehe der jetzt bereits vorhandene Informations
bestand auszugsweise in ein automatisches Auskunftssystem eingegliedert sein wird. Es ist also völlig 
abwegig anzunehmen, Auskunftssysteme dieser Größenordnung könnten in kurzer Zeit eingerichtet 
werden. Viele Menschen werden über viele Jahre hinweg intensiv bemüht sein müssen, ehe ein 
derartiges System mehr als nur notdürftig arbeitsfähig sein wird. 

IV. 

Als nächstes möchte ich mich in diesem Rahmen dem Kommunikationsproblem zuwenden. Das 
Bundeskriminalamt ist weder im nationalen noch im internationalen Bereich eine isolierte Einrichtung, 
sondern steht mit vielen Stellen, nicht nur kriminalpolizeilichen, in regem Informationsaustausch. 
Unter diesen sind nicht wenige, die ebenfalls darangehen, die bei ihnen vorliegende Information 
maschinell auszuwerten. Dann liegt der Gedanke sehr nahe, die Einzelinstallationen der verschie
denen Stellen miteinander zu verknüpfen, also einen Verbund herzustellen. Besonders im Bereich 
der Kriminalpolizei ist von einem Verbund der Datenverarbeitungsanlagen schon lange die Rede. 
Man sollte sich aber klarmachen, daß der Verbund nicht das Primäre sein soll und auch nicht sein 
kann. Ein Verbund kann nur dort sinnvoll sein, wo die Einzeleinrichtungen im gleichen Arbeitsbereich 
bereits für sich funktionsfähig sind. Die Errichtung eines solchen Verbunds setzt natürlich vielfältige 
Absprachen voraus, die den Informationsaustausch regeln. 

Es erscheint z. B. unwirtschaftlich, Informationen über einen Sachverhalt an mehreren Stellen 
aufzubewahren, also mehrfach zu speichern. Das wird sich, vor allem in der Einrichtungszeit, manch
mal nicht vermeiden lassen. Dennoch wird zu klären sein, welche Informationen über Personen 
bei welcher Dienststelle zu speichern sind. Die Grundlagen für diese Absprache sind im Grund-
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gesetz und in Länderverfassungen, in den Gesetzen über Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen, 
in diesbezüglichen älteren Vereinbarungen und nicht zuletzt in eingespielten Gewohnheiten zu 
sehen. Ob das alles für die erforderlichen Absprachen tragfähig ist, muß geprüft werden. An die 
so skizzierte Absprache hat sich eine andere anzuschließen, die festlegt, wie Hinweise über den Ort 
gegeben werden sollen, an dem eine bestimmte Information über eine interessierende Person zu 
finden ist. Besondere Bedeutung kommt einer Absprache über Umfang und Struktur der zu speichern
den Information zu. Dem Laien auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung sei dies kurz 
erläutert. Die Informationsmenge, die über ein Individuum gespeichert werden soll, nennt man 
einen Datensatz. Ein solcher Datensatz wird tatsächlich fast immer nur einen Teil der möglichen 
Information über ein Individuum enthalten, jedenfalls aber sehr vielfältige Informationen. Um eine 
Einzelinformation, also einen bestimmten Teil eines Datensatzes, zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
gezielt wiederfinden zu können, müssen die Daten eines Datensatzes in festgelegter Weise struk
turiert sein. Über diese Struktur müssen Abreden getroffen werden. Weiter ist zu vereinbaren, wer 
autorisiert sein soll, zu bestimmten Daten, d. h. Informationen, in einer bestimmten Anlage zuzu
greifen, wobei die autorisierte Person einer anderen Dienststelle als derjenigen angehören darf, die 
die betreffende Anlage betreibt. 

Aber auch Absprachen über technische Angelegenheiten sind vorzunehmen. Es bedarf z. B. einer 
Vereinbarung darüber, auf welche Weise Informationen in Form von Daten zwischen den EinzeI
installationen eines Verbundsystems ausgetauscht werden sollen. Das bedeutet zunächst, daß man die 
Übertragungsmittel auswählen muß. Dabei ist man zwar weitgehend festgelegt durch die Spezifi
kationen, die der Monopolträger für Informationsübermittlung, die Deutsche Bundespost, heraus
gibt. Aber selbst in dem dadurch abgesteckten Rahmen sind sehr unterschiedliche Möglichkeiten 
offen, aus denen eine oder mehrere passende auszuwählen sind. Mit der Wahl des Übertragungs
mittels eng verknüpft ist die Auswahl zweckmäßiger Übertragungsraten, d. h. der Menge von Infor
mation, die in der Zeiteinheit über eine Leitung oder eine Funkfrequenz übertragen werden soll. 
Es besteht ein beträchtlicher Unterschied zwischen der Informationsmenge, die ein Fernschreibgerät 
in der Zeiteinheit aufnehmen kann, und derjenigen, die ein Bildschirmgerät verarbeitet. Die letztere 
ist etwa 30- bis SOmal so groß wie die erstere. 

Weiter ist die Wahl der Übertragungsform zu treffen. Auch das sei kurz erläutert. Es ist allseits 
bekannt, daß keine technische Einrichtung ständig fehlerfrei arbeitet. Ein Auto nicht, die Flugkörper, 
mit denen man demnächst den Mond erreichen will, nicht, auch eine Einrichtung zur Informations
übermittlung nicht. Da aber Fehler bei der Übertragung kriminalpolizeilich relevanter Information 
in Form von Daten böse Folgen haben können, müssen zu übertragende Daten gegen Fehler ab
gesichert werden. Zur Übertragung werden Daten codiert. Es gibt z. B. Codes, die es erlauben, auf 
der Empfängerseite jeden bei der Übertragung aufgetretenen Fehler ohne Rückfrage zu erkennen. 
Für die Korrektur wäre eine Rückfrage und Wiederholung der als fehlerhaft erkannten Daten 
erforderlich. Darüber hinaus gibt es andere Codes, die es ermöglichen, Fehler zu erkennen und 
zum Teil ohne Rückfrage zu korrigieren. Die Auswahl der Übertragungsform ist dann weitgehend 
ein Wirtschaftlichkeitsproblem. 

Die Erstellung eines Verbundsystems verlangt aber noch mehr. Die unterschiedlichen Anfor
derungen und AufgabensteIlungen auf den verschiedenen Arbeitsebenen der Kriminalpolizei in 
Deutschland, die unterschiedlich weit gediehenen Entwicklungen für die Automatisierung der Aus
kunftserteilung bei den einzelnen Stellen und auch gewisse sachfremde Einflüsse, wie sie z. B. in 
wirtschaftspolitischen Bindungsbestrebungen zu sehen sind, machen Vereinbarungen darüber not
wendig, wie im einzelnen ein Verbund herzustellen sei. Denn die angegebenen Gründe haben 
zur Folge, daß in verschiedenen Bereichen technische oder programmtechnische Vorzüge des einen 
oder anderen Fabrikats eine Rolle spielen oder daß man sich für spezielle Zwecke bei bestimmten 
Dienststellen optimale Strukturen für die technischen Einrichtungen, für Programme oder Daten 
ausdenkt, die anderswo längst nicht diese Vorzüge zeigen. Man wird also davon auszugehen haben, 
daß in den verschiedenen Einsatzbereichen von Datenverarbeitungsanlagen bei der Kriminalpolizei 
unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen werden, die dann in einem Verbundsystem mit
einander verknüpft werden müssen. Technisch wird diese Verknüpfung bewerkstelligt durch den 
Einbau von Anpassungsschaltwerken, die in vielen Fällen Serienprodukte der Herstellerfirmen sind, 
oft aber auch Einzelentwicklungen, vor allem dann, wenn Anlagen verschiedener Hersteller mit-
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einander zu verknüpfen sind. Es gibt kleine Unternehmen, meist nur von lokaler oder regionaler 
Bedeutung, die in der Fertigung derartiger Schaltwerke Erhebliches leisten. Oft braucht nicht einmal 
ein preislicher Mehraufwand in Kauf genommen zu werden, weil diese kleinen Spezialfirmen bedeu
tend geringere Vertriebsunkosten haben. Daneben aber ergeben sich Probleme daraus, daß gleiche 
Daten in verschiedenen Rechnern in der Regel unterschiedlich dargestellt werden. Für den wechsel
seitigen Austausch bedarf es dann der Konvertierung von einer Darstellungsform in die andere. 
Dabei ist es im Grunde ohne Bedeutung, ob diese Konvertierung in der Hauptanlage vorgenommen 
wird und damit einen Teil der Arbeitskapazität dieser Hauptanlage für sich beansprucht oder ob 
man kleine Konvertierungsrechner einsetzt. Ich habe mit Befriedigung feststellen können, daß ander
wärts eine derartige Auffassung auch vertreten wird. Zusammenfassend läßt sich also feststellen, 
daß es das vielerorts immer wieder genannte Kompatibilitätsproblem oder, zu deutsch besser gesagt, 
Verträglichkeitsproblem zwischen verschiedenen Datenverarbeitungsanlagen in dem beschriebenen 
Sinn grundsätzlich nicht gibt. 

V. 

Der letzte Problemkreis, den ich anschneiden möchte, ist dem vorhergehenden nicht sehr fern: 
derjenige der Programmierung. 

Aus der Sicht eines Fachmannes für Datenverarbeitung läßt sich die Aufgabe im Bereich des 
Bundeskriminalamtes, und m. E. ganz ähnlich auch für die regionale Ebene, sehr global so formu
lieren: Es ist ein auf die kriminalpolizeilichen Bedürfnisse des Bundeskriminalamtes und der mit 
ihm zusammenarbeitenden Institutionen zugeschnittenes allgemeines Auskunftssystem zu schaffen. 
Diese Formulierung kann, entsprechend abgewandelt, für die regionale Ebene Anwendung finden. 
Für ein derartiges Auskunftssystem ist kennzeichnend, daß es ständig betriebsbereit sein muß und 
nach einer gewissen Anlaufzeit nahezu ununterbrochen in Betrieb sein wird. Das bedeutet aber, 
daß ein ständig in Betrieb befindliches Programmsystem die Datenverarbeitungsanlage in ihren 
wichtigsten Teilen sehr intensiv nutzt, sofern diese Anlage nicht zu groß bemessen ist. Dara.us ergibt 
sich m. E. notwendig die Forderung, ein Programmsystem zu erstellen, das die Fähigkeiten der Anlage 
und der dazu gehörenden grundlegenden Betriebsprogramme, der sog. Basis-Software, so weit wie 
möglich ausnutzt. Dieser Effekt ist nur zu erreichen, wenn man das Programmsystem für die Zwecke 
des Anwenders mit den grundlegenden Betriebsprogrammen möglichst eng verklammert. 

Nun muß es das Bestreben jedes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeitenden Herstellers 
sein, mit seinen Anlagen und Standardprogrammen einen möglichst großen Marktsektor oder 
Anwenderkreis zu überdecken, und es liegt auf der Hand, daß mit standardisierten Programm
systemen nur ebensolche Ergebnisse erzielt werden. Gemessen an der hohen Nutzungsintensität 
der einzusetzenden Programmsysteme würde man mit Standardsystemen unwirtschaftlich und 
unrationell arbeiten, den zu fordernden Nutzungseffekt also nicht erzielen können. 

Man sollte sich aber auch nicht der entgegengesetzten Auffassung zuwenden, das gesamte 
System selbst programmieren, vielleicht Teile des Betriebssystems ändern zu wollen. Ein solches 
Vorhaben wäre unsinnig. Nach meinem Dafürhalten sollte man etwas »Maßkonfektioniertes« an
streben, eine Lösung in der Form, daß man die Grundgedanken der Standardprogramme des Her
stellers kritisch überprüft, sich dessen Erfahrungen zunutze macht, möglichst große Bausteine dieser 
Standardprogramme übernimmt und durch eigene Programmteile so zusammenschließt, daß ins
gesamt ein System entsteht, das den genannten Forderungen entspricht. 

Diese Auffassung wirft sogleich die Frage nach dem Arbeitsaufwand auf, den die Erstellung 
eines derartigen Programmsystems erfordert. Er läßt sich in der gegenwärtigen Lage nur grob schätzen 
und wird ausgedrückt im Vielfachen derjenigen Arbeitsmenge, die ein Fachmann in einem Jahr durch
schnittlich leistet. Daran gemessen werden für die erste Ausbaustufe eines Programmsystems für das 
Bundeskriminalamt allein etwa 30 bis 50 Mannjahre aufgewendet werden müssen. Und damit wird 
erst der kleinere Teil der Programmierarbeit getan sein. 

Auch daraus ergibt sich zwingend eine weitere Frage, nämlich die nach den dazu benötigten, 
entsprechend qualifizierten Arbeitskräften. Ein derartiges Programmiervorhaben stellt alle daran 
Beteiligten vor erhebliche programmtechnische Schwierigkeiten, deren Überwindung nur gelingt, 
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wenn das Schwergewicht der Arbeit an einem solchen System bei erfahrenen sog. Systemprogram
mierern liegt. Ohne deren Einsatz sind derartige Vorhaben ganz sicher nicht zu verwirklichen. Ver
schiedentlich wird die Auffassung vertreten, solche Systemprogrammierer in zwei bis drei Jahren 
auszubilden. Es ist schwierig, einem in der Datenverarbeitung nicht Bewanderten derartige Auf
fassungen als völlig abwegig zu erläutern. Sie sind es! 

Systemprogrammierer wird man nicht in zwei- bis dreijähriger Ausbildung und mit vielleicht 
einem Jahr praktischer Erfahrung. In aller Regel rekrutieren sich Systemprogrammierer aus Program
mierern mit Hochschulausbildung, zumeist aus den Fachgebieten Mathematik, Physik oder Elektro
technik. Um Programmiersysteme erstellen zu können, welche die technischen Fähigkeiten einer 
Anlage auch weitgehend ausnutzen, bedarf es des Verständnisses der einzelnen Komponenten dieser 
Anlage, ihres Ineinandergreifens und der programmtechnischen Möglichkeiten, sie zu betreiben. 
Damit führt sich m. E. auch die Vorstellung ad absurdum, Angehörige anderer Berufsschichten für 
derartige Aufgaben umschulen zu können. 

Dies gelingt schon eher, wenn man als Ausbildungsziel ein mittleres Wissensniveau anstrebt. 
Man wird neben den Systemprogrammierern eine beträchtliche Anzahl von Programmierungs
fachleuten benötigen, die diesem mittleren Niveau angepaßte Leistungen erbringen können. Sie 
kann man ausbilden, auch in der Zeit, die uns noch zur Verfügung steht. Eine fundierte Ausbildung 
dieser Art dauert, je nach den zu erstellenden Anforderungen, ein bis drei Jahre. 

Mit dieser Ausbildung sollte man so bald wie möglich beginnen, wobei nach Erfahrungen, die 
an vielen Stellen gewonnen worden sind, theoretische Unterweisung und praktische Mitarbeit in 
Programmiergruppen in ständiger Wechselwirkung stehen sollten. Baldmöglichst sollte man trachten, 
Jungakademiker einzustellen, die man, ihren Befähigungen entsprechend, innerhalb von Arbeits
gruppen aufbaut und so auf die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben vorbereitet. Einige 
Spitzen kräfte aber, die man von Anfang an mit Führungsaufgaben betrauen kann, sollte man »ein
kaufen«. Auf diesem Weg läßt sich vielleicht eine »Kerntruppe« für die Programmierung im Bereich 
einer Installation für kriminalpolizeiliche Zwecke bilden. Diese »Kerntruppe« kann aber zahlen
mäßig niemals ausreichen, um in annehmbarer Zeit die Programmsysteme zu entwickeln und zu 
erstellen, die für die Bewältigung der sich z. B. hier stellenden Aufgaben notwendig sind. Aber sie 
soll später vor allem die Pflege und Weiterentwicklung der einmal erarbeiteten Systeme bewerk
stelligen, was ihre möglichst frühzeitige Mitarbeit an der Erstellung dieses Systems dringend nahelegt. 

Die Erstellung aber könnte so erfolgen, daß man um diesen Kern herum hinreichend viele 
Vertragsprogrammierer verpflichtet. Das sind Mitarbeiter von Programmierfirmen, mit denen man 
Verträge für festumrissene Aufträge schließt. Es versteht sich von selbst, daß die Kosten dafür erheb
lich sein werden, da diese Unternehmen ihren Mitarbeitern marktübliche Gehälter zahlen und Gewinn 
erwirtschaften. Aber die Alternative lautet nicht: Wie kann man es billiger haben, sondern: es geht 
anders nicht. Jedenfalls nicht, ohne sich in die Abhängigkeit von Herstellerfirmen zu begeben. 

So ließe sich ein Team zusammenstellen, das leistungsfähig genug wäre, um nach und nach 
die Programmsysteme zu erarbeiten, die für den Bereich des Bundeskriminalamtes in einer ersten 
Ausbaustufe für erforderlich gehalten werden. Eines aber sollte nicht ungesagt bleiben: Auch nach 
Ingangsetzen einer ersten Version dieser Programmsysteme wird es noch jahrelanger Arbeit, auch 
Entwicklungsarbeit, bedürfen, um die störendsten Unebenheiten zu beseitigen, bis also Programm
systeme und technische Einrichtungen, die zusammen das Datenverarbeitungssystem bilden, einen 
Zustand erreicht haben werden, der aus heutiger Sicht gesehen als erträglich bezeichnet werden 
kann. Es liegt in der Natur aller derartigen Vorhaben, nicht auf Anhieb vollkommene Ergebnisse 
zu erbringen. 

VI. 

Abschließend seien mir noch einige Bemerkungen grundsätzlicherer Natur gestattet. Zunächst: 
Es mag, auch im Bereich des öffentlichen Dienstes, hier und da möglich sein, durch Einrichtung von 
Datenverarbeitungssystemen Personal einzusparen. Allzuoft aber ist Personalmangel das auslösende 
Moment für eine Automatisierung, die zwar das im automatisierten Bereich noch vorhandene Per
sonal ganz oder teilweise freisetzt, selbst aber wieder Personal benötigt, wenn auch für völlig anders-
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geartete Arbeiten. Ganz anders ist aber die Lage im Bereich dieses Amtes. Mit den bisherigen 
Methoden ist bei dem Umfang, den die Informationsbestände angenommen haben, Informations
verknüpfung in dem für notwendig erachteten Maß nicht mehr machbar. Angesichts dieses Zustandes 
ist die Behauptung, im Bereich des Bundeskriminalamtes lasse sich durch Automatisierung Personal 
einsparen, ein Märchen. Das sei ausdrücklich betont. Wenn dieses Amt, und wahrscheinlich gilt das 
auch für andere kriminalpolizeiliehe Dienststellen, auf dem Gebiet der Informationsverknüpfung 
und -auswertung wieder funktionsfähig werden soll, wenn sogar Verbesserungen in der Funktions
fähigkeit erzielt werden sollen, dann ist dafür zunächst der Preis für die Einrichtung eines Daten
verarbeitungssystems zu entrichten. Insgesamt wird ein solches System kein Personal einsparen. Es 
wird zwar mechanisierbare Arbeiten automatisieren, aber in anderen Bereichen und auf einem 
höheren Niveau ein Vielfaches an Arbeit erforderlich machen oder gar hervorrufen. Dazu ist ein 
erheblicher personeller Aufwand zu erbringen, der das Gegenteil einer Einsparung ist. Jede andere 
Vorstellung ist im Hinblick auf die Bedürfnisse dieses Amtes m. E. irreal, und viele Stellen der freien 
Wirtschaft werden diese meine Ausführungen bestätigen können. 

Dabei ist einiges unumgänglich. Man wird die Struktur in dem Bereich, in dem Datenverarbeitung 
eingesetzt werden soll, umwandeln müssen. Es wird zu tiefgehenden Änderungen von Arbeits
abläufen kommen. Es wird eine personelle Umschichtung stattfinden und in Wiederholung dessen, 
was ich eben schon andeutete, wird eine Einschränk~ng der mechanisierbaren Tätigkeiten stattfinden, 
aber eine erhebliche Vermehrung höher qualifizierter Arbeiten. Das ist, und das wissen wir alle 
aus dem Bereich der Automation, auch ein soziologisches Problem. Es wird ein weitgehender Wandel 
der Arbeitsmethoden und der Arbeitsrhythmen vor sich gehen. Und das alles wird akzeptiert werden 
und man wird sich mit diesen Vorstellungen vertraut machen müssen. 

Damit möchte ich meine Ausführungen beenden. 
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Forschung auf den Gebieten der Krimina ltechnik 
und des Erkennungsd ienstes 

Kriminaldirektor Hans-Heinrich Huelke, landeskriminalpolilciamt Niedersachsen, Hannover 

Der letzten großen Arbeitstagung, die an dieser Stelle vor zwei Jahren stattfand, war das 
Generalthema . Kriminalpolizei und Technik ... gegeben. Ich hatte damals Gelegenheit, über »Die 
Technik des Verbrechers und die Technik der Kriminalpol izei in historischer Sich t ~ vorzu tragen. Es 
war ein großes Gebiet, was damit umschrieben war, zumal der Begriff . Technik. in jener Tagung 
seh r weit gefaßt verstanden werden sollte. Im Rahmen jenes Referats wurden die beiden Gegen
stände, die heute unter dem Gesichtspunkt . Forsch ung« von mir zu behandeln sind, nur kurz er
wähnt. Eben aufgenommene Fäden mußten schon aus Zeitnot wieder fallengelassen werden, Ent
wicklungstendenzen der letzten einhundert Jahre konnten nich t mehr aufgezeigt werden. Nun habe 
ich nicht die Absicht, an das seinerzeit Gesagte anknüpfend Ihnen eine Übersicht über die Geschichte 
der Forschung auf den Gebieten Kriminaltechnik und Erkennungsdienst zu geben. Das soll nur inso
weit geschehen, als es nützlich ist, die Situation aufzuzeigen. Wesentlicher und fruchtbarer ist es, 
insbesondere was die Kriminaltechnik anbetrifft, zu verfolgen, im Rahmen weicher Einrichtungen 
auf diesem Gebiet in der Vergangenheit und heute eine forschende, anwendende und vielleicht 
auch lehrende Tätigkeit entwickelt wurde, wird oder werden sollte. Der Rückblick bietet die Mög
lichkeit, verschiedene Modelle einer Einrichtung aufzuzeigen, die den genann ten Aufgaben, speziell 
der Forschung, dienen kann oder soll. Daneben ist er vielleicht geeignet, Korrekturen am Bild der 
Entwicklung der der Kriminaltechnik gewidmeten polizeilichen Einrichtungen vorzunehmen. Die 
Korrektur ist notwendig, dami t den berechtigten Wünschen nach einer Weiterentwicklung dieser 
Einrichtungen nicht mit unbegründetem Mißtrauen begegnet wird. Ein solcher Rückblick erhellt auch, 
welche Bedeutung der Forschung beigemessen wurde und wird. Die historische Betrachtung soll 
ergänzt werden durch die Darstellung von Institutionen, denen die genannten Aufgaben in anderen 
ländern obliegen. Es bleibt dann festzustellen, ob für die bei uns existierenden kriminaltechnischen 
Einrichtungen der Polizei oder auch für andere Stellen, die sich mi t kriminaltechnischen Unter
suchungen befassen, die Voraussetzungen für die Forschung auf diesem Gebiet gegeben sind oder 
welche Voraussetzungen dafü r noch zu schaffen wären. Der Erkennungsdienst ist schon allein deshal b 
gesondert zu betrachten, weil er als Einrichtung der Polizei älter ist als ihre kriminaltechnischen 
laboratorien. 

Vorweg sind noch die Grenzen des von mir zu behandelnden Stoffes aufzuzeigen, wobei sich 
hinsichtlich des Erkennungsdienstes damit auch die Sachgebiete aufzeigen lassen, die Gegenstand 
der Forschung waren, sind oder sei n sollten. Das Generalthema dieser Tagung ~ Grundlagenforschung 
und Krimi nalpolizei« muß ich außer acht lassen. Als Grundlagenforschung wird doch die Tätigkeit 
der Wissenschaft verstanden, die auf die Vervollkommnung der begrifflichen Grundlagen und der 
Theorien gerichtet ist. Mit einer Erörterung meines Themas in diesem Rahmen wäre hier aber wenig 
gewonnen. Was uns interessiert, ist die Forschung ganz allgemein, sowohl die Grundlagenforschung 
als auch insbesondere die Zweckforschung, die auf die lösung einzelner konkreter Probleme abzielt, 
von Problemen, die sich regelmäßig aus der täglichen Arbeit ergeben. Ich kann mich auch nicht auf 
die im Generalthema angesprochene Kriminalpolizei beschränken; es gibt, wie Sie alle wissen, 
Stellen außerhalb der Kriminalpolizei, die sich mit erkennungsdienstlichen und kriminaltechnischen 
Fragen befassen. Sie können hier nicht ausgeklammert werden. 

Es bleibt noch festzustellen, was unter »Kriminaltechn ik« und »Erkennungsdienste zu ver
stehen ist. Wir verstehen heute unter dem Begriff »Kriminaltechnik:... das Tei lgebiet der Kriminalistik, 
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dem es obliegt, unter Heranziehung und Nutzbarmachung bestehender technischer Verfahren sowie 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Praktiken, teilweise auch unter Entwicklung spezialisierter 
Untersuchungsmethoden, durch Sicherung und Untersuchung sachlicher Beweismittel zur Ver
brechensaufklärung beizutragen. Verstehen Praxis und Literatur heute fast allgemein den Begriff 
»Kriminaltechnik« in diesem gegenüber früherem Sprachgebrauch engeren Sinne, so wird dem 
Wort »Erkennungsdienst« keineswegs überall der gleiche Inhalt gegeben. Im Grunde handelt es 
sich um die Bezeichnung der Dienststelle einer großstädtischen Kriminalpolizei, in der ihre tech
nischen Hilfsmittel zusammengefaßt sind. Nun waren und sind in einer solchen Dienststelle tech
nische Hilfsmittel vorhanden, die recht unterschiedlichen Zwecken nutzbar gemacht werden können 
und in der Praxis auch werden. Es ist auch einigermaßen verwirrend, wenn dieses Wort »Erkennungs
dienst« im polizeilichen Sprachgebrauch noch als Teil eines Kompositums, wie »Schußwaffenerken
nungsdienst« und »Handschriftenerkennungsdienst« auftritt. Übereinstimmend ist in allen Fällen das 
Wort »erkennen« zu verstehen, und zwar im psychologischen Sinne als das Bewußtsein der Identität 
eines wahrgenommenen Gegenstandes mit einem früher wahrgenommenen. Da die frühen tech
nischen Hilfsmittel der Kriminalpolizei, welche im Erkennungsdienst zusammengefaßt wurden, fast 
ausschließlich dem Wiedererkennen der bereits einmal wahrgenommenen Person dienten, bezieht 
sich das Wort »Erkennungsdienst« ursprünglich nur auf die der Personenidentifizierung dienenden 
technischen Einrichtungen. Davon zeugt auch der Ausdruck »erkennungsdienstliche Behandlung«, 
der Tätigkeiten wie die Beschreibung einer Person nach einem bestimmten Schema, die Herstellung 
von Lichtbildern dieser Person und die Abnahme ihrer Finger- und auch Handflächenabdrücke umfaßt. 

Hier sollen unter »Erkennungsdienst« nur diese Tätigkeiten sowie die Verwendung und die 
etwa dafür notwendige Ordnung der durch diese Tätigkeiten gewonnenen Unterlagen behandelt 
werden. 

Das erkennungsdienstliche Material dient, in Sammlungen nach bestimmten Gesichtspunkten 
geordnet, der Personenidentifizierung. Unter diesem Begriff werden im kriminalistischen Sprach
gebrauch zwei verschiedene Vorgänge verstanden. Einmal ist es das Ziel, eine Beziehung zwischen 
einem Menschen und einem Begriff, der durch seine Personalien gebildet wird, herzustellen. Zum 
andern kann der Vorgang darauf ausgerichtet sein festzustellen, daß eine Person, die jetzt gerade 
Gegenstand der Betrachtung ist, der Person gleich ist, die zu einem anderen beliebigen Zeitpunkt 
Gegenstand der Betrachtung war - Identifizierung im eigentlichen Sinne des Wortes. 

Nun ist diese Identifizierung auf verschiedene Art und Weise möglich. Das Erkennen oder 
Wiedererkennen beruht darauf, daß durch die vorhandene Wahrnehmung nach den Gesetzen der 
Id~enassoziation die frühere wieder angeregt wird. Dabei braucht diese nur unvollständig und 
dunkel in das Bewußtsein zu treten und wird sich oft nur durch begleitende Gefühle (Bekanntheits
gefühl) bemerkbar machen. Diese Anregung kann, wenn es sich um das Wiedererkennen einer Person 
handelt, nicht nur von der Person selbst, sondern auch vOIJ ihrem Bild, ja auch von ihrer Beschreibung 
ausgehen. Die Beschreibung ist ein Versuch, das Wahrgenommene mit Worten zu Ubermitteln. Ihre 
Güte hängt vom Vermögen des Beschreibenden ab, wahrzunehmen und das Wahrgenommene in 
Worten auszudrücken, sowie vom Bestehen einer Konvention, daß bei der Verwendung bestimmter 
Begriffe für eine Personenbeschreibung diesen Begriffen auch nur ein ganz bestimmter fest um
rissener Inhalt gegeben ist. Nach dieser Konvention muß der Beschreibende verfahren und der, dem 
die Beschreibung übermittelt wird, muß diese Konvention kennen, um die ihm mitgeteilten Begriffe 
mit dem gemeinten Inhalt verbinden zu können. 

Das Bild ermöglicht darüber hinaus, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine Iden
tifizierung durch Vergleich mit einem anderen Bild der dargestellten Person oder durch Vergleich 
mit der Person selbst. Diese Voraussetzungen sind - wenn die Identifizierung mit einem hohen Maß 
an Sicherheit durchgeführt werden soll- gleiche Aufnahmebedingungen, ein Format, das erlaubt, die 
Formen gut zu erkennen, und ein feststehender Maßstab, der vergleichende Messungen möglich 
macht. Bertillon hatte in seinem 1890 erschienenen Buch »La photographie judiciaire« vorgeschlagen, 
von jeder Person zwei Aufnahmen zu machen, eine En-face- und eine Profilaufnahme. Später ent
wickelte er eine Einrichtung, bei der Kamera und drehbarer Stuhl fest miteinander verbunden waren 
und die die beiden Aufnahmen auf einer Platte nebeneinander erlaubte. Damit waren für das Per
sonenlichtbild die für eine objektive Identifizierung günstigsten Voraussetzungen geschaffen. Da nach 
Einführung der Daktyloskopie dieser Zweck des Personenlichtbildes stark in den Hintergrund trat 
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und es nun vor allem zum Wiedererkennen einer Person im Rahmen der Zeugenbefragung und der 
Fahndung Verwendung fand, wurde der Profil- und der En-face-Aufnahme eine Aufnahme im Drei
viertelprofil, für bestimmte Tätergruppen auch eine Ganzaufnahme, hinzugefügt. Diese Abbildungen 
sollten bessere Voraussetzungen für das Wiedererkennen und Erkennen schaffen. 

Weder Personenbeschreibung noch Personenlichtbild können befriedigende Hilfsmittel zur 
Identifizierung rückfälliger Täter sein. Hier kommt es ja darauf an, mit Sicherheit eine Beziehung 
zwischen einer Person und ihrer zu einem früheren Zeitpunkt festgehaltenen Personalien herzu
stellen. Die Beschreibung ist nur im beschränkten Umfang unabhängig vom Namen registrierungs
fähig, nämlich aufgrund besonderer Merkmale. lichtbilder wurden in den Sammlungen großer 
Polizeidienststellen schon gut dreißig Jahre nach der Erfindung der Daguerreotypie so zahlreich, daß 
sie zur Identifizierung kaum noch dienen konnten. »Bis jetzt bewegen sich Polizei und Gerichte in 
einem circulus vitiosus. Man photographierte Personen, um ihre Namen feststellen zu können, aber 
um eine früher gemachte Photographie aufzufinden, benötigten wir den Namen des Beschuldigten«, 
stellte Bertillon 1879 fest, als er den Vorschlag machte, die Verbrecherlichtbilder nach verschiedenen 
Körpermaßen zu ordnen. Dieses von Alphonse Bertillon vorgeschlagene und eingeführte anthro
pometrische Verfahren, auch Bertillonsches System oder Bertillonage genannt, ist ein Beispiel für die 
praktische Anwendung von durch Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnissen. Es beruht auf 
den Untersuchungen des belgisehen Naturwissenschaftlers und Statistikers Adolphe Quetelet, die 
vor allem in seinem 1870 in Brüssel erschienenen Buch, »Anthropometrie, ou Mesure des Differentes 
Facultes de I'Homme« ihren Niederschlag fanden und auf den anthropometrischen Untersuchungen 
seines Vaters Louis-Adolphe Bertillon, dessen Buch »La Demographie Figuree de la France« 1874 
in Paris erschien. 

Daß die Anthropometrie für die Personenidentifizierung nicht lange genutzt wurde, ist bekannt; 
sie wurde durch ein besseres System, die Daktyloskopie, abgelöst. Im Rahmen dieser Darstellung 
ist der von dem Naturforscher Galton geleistete Beitrag für die Einführung der Daktyloskopie als 
Identifizierungssystem der Polizei von besonderem Interesse. Dabei soll die Bedeutung des Verwal
tungsbeamten Herrschel und des Mediziners Faulds, ohne deren Arbeiten die von Galton nicht 
denkbar sind, nicht übersehen werden. Dieser stellte aber in den Jahren 1888 bis 1891 eingehende 
Untersuchungen über die Möglichkeiten an, die Daktyloskopie zur Personenidentifizierung zu 
nutzen. Er war auch dazu berufen, denn er hatte - angeregt von Darwin - bedeutsame Grundlagen 
für die Vererbungslehre geschaffen und war der erste Zwillingsforscher. Seine Untersuchungen 
schlossen mit der Feststellung, daß die Daktyloskopie die unabdingbaren Voraussetzungen für ein 
polizeiliches Identifizierungssystem bietet, nämlich die Unveränderlichkeit und Einmaligkeit der 
erfaßten körperlichen Merkmale, die darüber hinaus auch klassifiziert und registriert werden können. 
Es war ein glücklicher Umstand, daß Galton die Ergebnisse seiner Untersuchungen schon 1892 in dem 
Buch »Finger prints« vorlegen und 1895 auch schon ein erweitertes Klassifizierungssystem für die 
Praxis anbieten konnte (»Finger print directories«). Erst 1892 war die Bertillonage in Paris als Identi
fizierungssystem eingeführt, und es hat nicht lange gedauert, bis viele andere europäische und auch 
außereuropäische Staaten sich ihrer ebenfalls bedienten. Die bis zur Jahrhundertwende entstandenen 
anthropometrischen Sammlungen - 1901 wurde die Daktyloskopie in London als Identifizierungs
system eingeführt - umfaßten also das Material aus noch nicht einmal zwei Jahrzehnten. Gleichwohl 
hat es lange Zeit gedauert, bis diese - gemessen an den Beständen unserer heutigen zentralen erken
nungsdienstlichen Sammlungen - doch kleinen Sammlungen vollständig umgestellt werden konnten, 
weil die in den anthropometrischen Sammlungen erfaßten Personen erst im Laufe längerer Zeit ent
weder polizeilich uninteressant oder aber daktyloskopiert wurden. So berichtete Hellwig 1) im Jahre 
191Zr -daß in NewYork immer noch neben der Daktyloskopie die Bertillonage zur Anwendung käme. 

Ich habe hier die geschichtliche Entwicklung der Personenidentifizierung in den Jahrzehnten um 
die Jahrhundertwende etwas eingehender dargestellt, um einmal die daran gut aufzuzeigende Ver
bindung und Abhängigkeit polizeilicher Identifizierungssysteme von den Ergebnissen der Grund
lagenforschung aufzuzeigen. Zum andern zeigt dieser Rückblick aber auch, daß jedem eingeführten 
Identifizierungssystem, wenn es sich auf zuverlässige anthropologische Gesetze gründet, die wissen
schaftlich nicht in Frage gestellt werden können, die körperlichen Merkmale praktikabel klassifizieren 

1) Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1917/38, S. 369. 
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läßt und sie damit sammlungsmäßig zu erfassen sind, ein gewichtiges Argument gegen eine Forschung 
immanent ist, zumindest gegen eine solche, die das Ziel hat, ein anderes System an seine Stelle zu 
setzen. Nur dann, wenn ein neues System so erhebliche Vorteile gegenüber dem alten bietet, daß 
der mit der Umstellung von Sammlungen verbundene erhebliche Arbeitsaufwand auch durch die 
mit der Einführung des neuen Systems zu erwartenden Vorteile voll aufgewogen wird und auf die 
Dauer gesehen nicht sonderlich ins Gewicht fällt, wird man ernsthaft ein solches Vorhaben angehen. 

So ist es nicht verwunderlich, daß Jahrzehnte hindurch die Fingerabdrücke in den größer wer
denden Sammlungen aus polizeilicher Sicht durchweg nur in bezug auf die Erweiterung des ein
geführten Klassifizierungssystems Objekt forschender Betrachtung waren. Darüber hinausgehende 
Bedürfnisse lagen nicht vor. Weiter wurde und wird auch heute noch eine Auffassung vertreten, der 
Hellwig vor gut 50 Jahren an der schon zitierten Stelle Ausdruck gab: Die Polizeibehörden sind keine 
Forschungsinstitute, sie verfolgen eminent praktische Zwecke und können keine Arbeiten durch
führen, die nicht praktisch erforderlich sind, selbst wenn in späterer Zeit einmal sich daraus für die 
Strafverfolgung von Verbrechern verwertbare Resultate ergeben. Nun mag ein solcher Ausspruch 
unter Berücksichtigung der Zeit, 14 Jahre nach Einführung der Daktyloskopie in einigen großen 
deutschen Städten und sachbezogen auf erkennungsdienstliche Arbeiten, hier die anthropometri
schen Messungen, verständlich erscheinen, akzeptierbar ist er nicht. Denn wer anders als die Polizei
behörden sollte primär ein Interesse daran haben, Forschungen auf diesem Gebiet anzustellen, in 
der Hoffnung, für den Erkennungsdienst später verwertbare Ergebnisse zu erlangen. Aber es ist dieser 
Auffasung zuzuschreiben, daß Untersuchungen von Fingerabdrücken in der Vergangenheit fast immer 
nur im Hinblick auf die Erweiterung des Klassifizierungssystems 2), zur Abgrenzung der Mindestanfor
derungen, die an einen für den Identitätsnachweis herangezogenen Fingerabdruck zu stellen sind 3), 
und zur Gewinnung einer für die Fernidentifizierung geeigneten Fingerabdruckformel 4) angestellt 
wurden. Erbbiologen lieferten statistisches Material, das auch in Zukunft noch nützlich sein wird. 
Umfangreiche statistische Untersuchungen über die Verteilung der Grundmuster hat zuletzt Nemec 
angestellt 5). 

Etliche Untersuchungen dieser Art konnten nur an zahlenmäßig geringem Material vor
genommen werden, weil die Initiatoren nicht über die Möglichkeit verfügten, die für eine größere 
Untersuchung notwendigen Arbeitskräfte einzusetzen. Erst das Vorhaben, die automatische Daten
verarbeitung für daktyloskopische Arbeiten einzusetzen, insbesondere für das Auffinden von Ver
gleichsmaterial potentieller Fingerspurenverursacher in großen Sammlungen, hat eine größere 
Arbeitsgruppe mobil gemacht, die sich jetzt mit der Untersuchung des Papillarlinienverlaufs und 
von Merkmalsgruppen sowohl im Kern- wie im Deltabereich befaßt, um die Möglichkeiten für eine 
erheblich erweiterte Einzelfingerklassifizierung zu überprüfen. 

Da für diese Arbeiten keine besonderen Kräfte zur Verfügung stehen, können sie nur auf Kosten 
der daktyloskopischen Tätigkeit durchgeführt werden, die in den laufenden Ermittlungsverfahren zu 
leisten ist. Die erwähnte Arbeitsgruppe bewegt sich mit ihren Untersuchungen noch im Bereich der 
klassischen Methode, die durch den mit der Lupe arbeitenden Daktyloskopen charakterisiert ist. 
Notwendig wäre es, darüber hinaus Untersuchungen anzustellen, ob nicht mit ganz anderen Ver
fahren, etwa mit Hilfe der Holographie, zu erreichen ist, daß für die Registrierung der Fingerabdrücke 
diese aufwendige Arbeitsweise abgelöst werden könnte. Für diese Forschungen müßten andere 
Stellen, etwa Universitätsinstitute, in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wäre es not
wendig, zumindest an einer Stelle personell die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Forschungs
arbeiten auf dem Gebiet des Erkennungsdienstes - und seien sie vorerst auch nicht zweckbestimmt -
durchgeführt werden könnten. Daß sich bei den z. Z. durchgeführten Untersuchungen schon jetzt 
Einsichten ergeben haben, die - zu einem früheren' Zeitpunkt gewonnen - vielleicht Anlaß zur 

2) Siehe dazu z. B. Chatterjee, R. K.: Eine neue Methode der Unterklassifizierung von Fingerabdrücken. RIPC. 14 (1959), S. 53. 

3) Literatur zu dieser Frage bei CharIes R. Kingston u. Paul L. Kirk: Die »Zwölf-Punkte-Regel« bei der Identifizierung durch 
Fingerabdrücke; ihre Geschichte und ihre praktische Bedeutung. Intern. Kriminalpolizeil. Revue 1965/20, S. 62. 

4) Literatur hierzu bei Groß, Hans: Handbuch der Kriminalistik. 8. u. 9. Aufl. Neu bearbeitet u. ergänzt von E. Seelig. Bd. 11, 
Berlin 1954, S. 364. 

5) Nemec, Bohuslav: Untersuchungen über die Häufigkeit des Vorkommens einzelner Papillarlinienbilder auf den Fingern der 
rechten und linken Hand in der tschechoslowakischen Population (Frequenz der wichtigsten Dermatoglyphen) in »Kriminalistik 
und Forensische Wissenschaften«, Wissenschaftliche Schriftenreihe der Humboldt-Universität zu Berlin 1967, S. 97. Die Ergeb
nisse früherer Untersuchungen finden sich zusammengefaßt bei Georg Geipel: Anleitung zur erbbiologischen Beurteilung der 
Finger- und Handleisten. München 1935, S. 55 f. 
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Revision unserer bisher üblichen Verfahren, die Vergleichsabdrücke für die Spurenidentifizierung 
zu ordnen, auch unabhängig von den Möglichkeiten der ADV gegeben hätten, zeigt nur, daß ein 
solches Begehren begründet ist. 

Eine solche Stelle - und dabei wäre in erster Linie an das Bundeskriminalamt als selbst forschende 
und die Arbeitsvorhaben anderer Stellen koordinierende Einrichtung zu denken - hätte sich auch 
einer forschenden Betrachtung der anderen Gegenstände des Erkennungsdienstes zu widmen, der 
Personenphotographie und -beschreibung. Daß das dreiteilige schwarzweiße Personen lichtbild der 
Weisheit letzter Schluß ist, wird niemand behaupten. Ursprünglich vor allem zur Identifizierung 
einer anwesenden Person oder zum Vergleich mit einem gleichartigen Lichtbild gedacht, wird es 
heute nur noch in Ausnahmefällen für diese Zwecke gebraucht. Jetzt und in Zukunft dient es doch 
vor allem dazu, die dargestellte Person aus einer Gruppe von Menschen herauszufinden oder auf
grund der Erinnerung aus einer Reihe von Lichtbildern das Bild einer Person herauszusuchen, die 
man in der Vergangenheit gesehen hat. Es wäre also notwendig, das Personenlichtbild auf diesen 
Zweck hin auszurichten. Das ist keine neue Forderung und es hat auch nicht an Vorschlägen gefehlt, 
wie man zu besseren Bildern gelangen könnte. Ich kann hier nicht auf die einzelnen Vorschläge ein
gehen und muß auf die Literatur verweisen 6) und 7). Das Für und Wider in der Erörterung dieser Vor
schläge war nicht auf systematische Untersuchungen gegründet, sondern beruhte auf Erfahrungen 
und theoretischen Erwägungen. Da ich mich selbst an diesen Erörterungen beteiligt habe, kann ich 
diese Kritik wohl üben. Diese systematischen Untersuchungen müßten nachgeholt werden, wobei 
mir eine Gemeinschaftsarbeit kriminalpolizeilicher Dienststellen mit einem psychologischen Institut 
zweckmäßig erscheint. 

Daß die kriminalpolizeiliche PersonenbeschreibungWünsche offenläßt, wurde oft genug beklagt. 
Inwieweit sie im System begründet sind oder in seiner Anwendung, bliebe zu überprüfen. Drescher 
hat darauf hingewiesen, wie unterschiedlich von verschiedenen Kripo-Dienststellen stammende Per
sonenbeschreibungen ausfallen 8). Ich habe schon vor längerer Zeit Beamte des gleichen Erkennungs
dienstes Beschreibungen von bestimmten Körperteilen im Lichtbild dargestellter Personen vornehmen 
lassen 9). Ergebnisse und sich daran anknüpfende Forderungen sind unbeachtet geblieben, kein 
Wunder in Anbetracht der damaligen Verhältnisse. Wir schrieben 1946 und hatten auch auf kriminal
polizeilichem Gebiet andere und sehr viel schwerere Sorgen. In den letzten Jahren ist das Thema im 
Hinblick auf die automatische Datenverarbeitung sehr aktuell geworden, und ich meine, man sollte 
die Daten zur Personenbeschreibung nicht kraft sogenannter Erfahrungen, sondern aufgrund aussage
kräftiger Untersuchungen auswählen. 

Die sehr viel andere Problemstellung der Personenbeschreibung durch Zeu~en wird für den 
Erkennungsdienst in dem Augenblick evident, in dem er aufgerufen wird, ein Bild aufgrund einer 
solchen Personenbeschreibung für die Fahndung herzustellen. Dazu werden ihm seit geraumer Zeit 
Hilfsmittel angeboten, deren Wert oder Unwert schon lange diskutiert wird 10). Ich meine, daß das 
bisherige Verfahren, einmal Präzedenzfälle anzuführen und zum anderen aus dem Augenblick 
geborene Versuche kleinen Umfanges zu machen, um sich für oder gegen die Anwendung bestimm
ter Methoden oder Hilfsmittel entscheiden zu können, nicht zu einem befriedigenden Ergebnis 
geführt hat. Auch dieses Gebiet sollte Gegenstand einer Untersuchung werden, die einmal die Fälle, 
in denen eine nach Zeugenangaben gefertigte Personenskizze benutzt wurde, kritisch betrachtet, 
zum andern aber auch durch Versuchsreihen größeren Umfangs zu einer objektiveren Wertung 
der Verfahren gelangt, als es heute möglich ist. Sie könnte vielleicht auch zu einer Verbesserung der 
bisher bekannten Verfahren führen. 

Daktyloskopie, Personenlichtbild und Personenbeschreibung bieten also genügend Ansatz
punkte einmal für eine zweckgerichtete Forschung, die für die Praxis nützliche Ergebnisse erwarten 
läßt, zum andern gibt ein Rückblick auf die Untätigkeit auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten 

6) Drescher, Heinz: Personenbeschreibung. Wiesbaden 1961, S. 82 ff. (= Schriftenreihe des BKA 1961/2). 

7) Huelke, H.-H.: Das Verbrecherlichtbild. Taschenbuch für Kriminalisten, 8. Jahrg., Hamburg 1958, S. 129 ff. 

8) Drescher a. a. O. S. 11. 

9) Huelke, H.-H.: Personenbe~chreibung und Personen lichtbild als Hilfsmittel bei der Feststellung der Identiät. Aus der Praxis -
für die Praxis. Beilage zum Polizei-Meldeblatt des Kriminalpolizeiamtes Region Hannover Nr. 11-14 (1946). 

10) Siehe dazu u. a. Schriber, Hans: Bildnisproduktion nach Signalementsangaben bei unbekannter Täterschaft. Kriminalistik 
1967/21, S.463. 
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den Wunsch ein, daß die Voraussetzungen für eine nicht von vornherein zweckgebundene Forschung 
geschaffen werden möchten. 

Das Arbeitsgebiet, welches wir heute mit dem Begriff »Kriminaltechnik« umreißen, sonderte 
sich erst etwa mit dem Beginn dieses Jahrhunderts von der gerichtlichen Medizin und Chemie ab 
und befaßte sich über die nach der Methodik im Bereich der Medizin oder Chemie angesiedelten 
spurenkundlichen Untersuchungen hinaus auch mit jenen verschiedenster Art, die bislang durch 
solche Personen vorgenommen wurden, von denen man aufgrund ihres Berufes oder Gewerbes 
erwarten konnte, daß sie in der Lage waren, Spuren der Tat oder andere sachliche Beweismittel sach
gemäß zu beurteilen. Die ersten Auflagen des Handbuchs für den Untersuchungsrichter von Hans 
Groß vermitteln davon noch ein lebhaftes Bild. Die frühen Vertreter dieses Teilgebiets der Krimi
nalistik, die sich mit Ausgang des 19. Jahrhunderts als Wissenschaft konstituierte, kamen aus ver
schiedenen Fachrichtungen. Gerichtsmediziner, Chemiker, Juristen und Polizeibeamte stellten die 
ersten Spezialisten. Die äußeren Voraussetzungen für Forschungen auf diesem Gebiet waren am 
ehesten in den Instituten für gerichtliche Medizin und in den Laboratorien der Gerichtschemiker 
gegeben, die auch im Zuge ihrer forensischen Tätigkeit am häufigsten mit den Problemen konfrontiert 
wurden und in der Lage waren, sie zu erkennen. Juristen und Polizeibeamte mußten sich vorerst 
bemühen, die für kriminaltechnische Untersuchungen notwendigen Einrichtungen zu schaffen. So 
finden wir in Deutschland, um nur einige Namen zu nennen, die Gerichtsmediziner Kockel in Leipzig 
und Lochte in Göttingen, die Gerichtschemiker Paul Jeserich (ein Schüler des 1879 verstorbenen 
ersten deutschen Gerichtschemikers F. L Sonnenschein) in Berlin und Popp in Frankfurt am Main. 
Von seiten der Juristen wurde die Einrichtung kriminaltechnischer Laboratorien und Forschungs
stätten, angeregt von Hans Groß, im größeren Rahmen gesehen. Groß hatte schon in den ersten 
Auflagen seines Handbuchs von der Idee eines kriminalistischen Instituts gesprochen, das als 
eine Einrichtung der Universität u. a. auch ein Laboratorium und eine kriminalistische Station um
fassen sollte, welche für die Gerichte und Staatsanwaltschaften Gutachten erstatten, der Ausbildung 
von Studenten und der Forschung dienen sollten. Der Forderung nach Einrichtung kriminalistischer 
Institute hat Groß dann wiederholt Ausdruck gegeben, konnte aber an der Universität Graz, an der 
er wirkte, erst 1912 ein solches Institut errichten. Der Vorschlag von Groß war weitgehend von dem 
Wunsch bestimmt, an den Universitäten den Studenten der Rechtswissenschaft Gelegenheit zu geben, 
Unterricht in der Kriminalistik genießen zu können. Forschung, Lehre und Sachverständigentätigkeit 
sollten sich gegenseitig befruchten. Wir wollen diesen Gedanken hier nicht außer acht lassen. 
Auch die in den folgenden Jahren diskutierten Vorschläge, Laboratorien im Rahmen kriminalistischer 
Institute einzurichten, standen vor allem unter dem Zeichen »Ausbildung des Juristen in der Krimi
nalistik«. Hübner, damals Psychiater in Bonn, referierte 1911 auf dem VII. Internationalen Kongreß 
für Kriminalanthropologie in Köln »Über die Ausgestaltung des Universitätsunterrichtes in der 
Kriminalpsychologie und Kriminalistik« 11). Er schlug vor, nach dem von Groß entworfenen Modell 
selbständige kriminalistische Institute einzurichten mit engstem Anschluß an die Praxis. Sie sollten 
deshalb den großen Polizeiverwaltungen angegliedert werden. Diese enge Verbindung zur Praxis 
würde der zu betreibenden Forschung reiches Material zufließen lassen. Als Lehrer könnten Juristen, 
Mediziner und Naturwissenschaftler wirken. Ein solches Institut hätte auch die Möglichkeit, höhere 
Polizeibeamte auszubilden. Nebenbei sei hier bemerkt, daß Raymond de Ryckere unter dem Titel 
»La police scientifique« den Plan einer höheren Polizeischule vortrug, der auch heute noch von 
Interesse ist 12) und ein Modell für die letzthin von Ruhnau vorgeschlagene Polizeiführungsakademie 
abgeben könnte 13). Zum gleichen Thema gab Heimberger für die Generalversammlung der Inter
nationalen Kriminalistischen Vereinigung 1913 in Kopenhagen unter dem Titel »Die Ausbildung in 
den Hilfswissenschaften des Strafrechts« einen Bericht ab 14). Auch er verlangte die Einrichtung krimi
nalistischer Ausbildungsgelegenheiten und bejahte die Notwendigkeit, daß diese in ständiger Ver
bindung mit der Praxis der Strafrechtspflege zu bleiben hätten. Anders als Hübner wollte er aus 

11) Bericht über den VII. Internationalen Kongreß für Kriminalanthropologie in Köln vom 9. bis 13. Oktober 1911. Hrsg. von Gustav 
Aschaffenburg u. Partenheimer, Heidelberg 1912. 

12) ebd. S. 356. 
13) Stenogr. Protokoll über die öffentliche Informationssitzung des Innenausschusses am 24. Oktober 1968 in Bonn. Deutscher 

Bundestag, 5. Wahlperiode, Innenausschuß - 6. Ausschuß - protokoll Nr. 110, S. 19. 
14) Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, 20. Bd., Berlin 1913, S. 338 ff. 
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dieser Notwendigkeit aber nicht die Forderung ableiten, daß diese Einrichtungen den großen Polizei
verwaltungen angegliedert werden sollten. Er hielt es vielmehr für notwendig, sie an solchen Univer
sitäten zu schaffen, an deren Sitz oder in deren Nähe sich größere Gerichte, Polizeiverwaltungen 
und auch Strafanstalten befinden. Auf der gleichen Generalversammlung wurde eine Abhandlung 
von Hans Groß über »Ein kriminalistisches Reichsinstitut für Deutschland« verteilt. Dazu führte 
Heimberger aus, daß er sich ein solches Institut »als Stätte wissenschaftlicher Forschung, ähnlich den 
naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten, wie sie jetzt in Preußen errichtet werden« vorstellen 
könne. Hierbei spielte er auf die vorwiegend naturwissenschaftlichen Institute an, die seit 1911 von 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet und unterhalten wurden. Ein solches Institut wäre auch 
für die Begutachtung kriminalistischer Fragen geeignet. In der darauf folgenden Diskussion wies 
Schneickert, der 1910 die Einrichtung eines Polizeilaboratoriums bei der Berliner Kriminalpolizei 
vorgeschlagen hatte, darauf hin, daß ein kriminalistisches Reichsinstitut in erster Linie die Forschung 
zu übernehmen hätte. Weiter könnte es kriminaltechnische Gutachten, vielleicht auch Obergutachten 
erstatten und eine Tätigkeit als sogenannte Sachverständigenkammer ausüben 15). Lindenau sprach 
sich in der Diskussion dafür aus, das Ziel nicht zu hoch zu stecken, sondern die Einrichtungen der 
Kriminalpolizei mit denen einer Universität zu koppeln. Am Beispiel Berlins führte er an, daß dort 
unter anderem ein chemisches Laboratorium vorhanden sei, das zum Teil Nahrungsmittelchemie 
betreibe, in dem aber auch ein spezieller Gerichtschemiker praktisch und lehrend tätig sei. 

Von Liszt stimmte diesem Vorschlag zu 16), der dann in Form einer von ihm im Verein mit 
Lindenau und Straßmann verfaßten Denkschrift Anfang 1914 den zuständigen preußischen Ministern 
vorgelegt wurde. Auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen, die Grundtendenz war aber, mög
lichst auf bestehende Einrichtungen zurückzugreifen 17). Man scheute sich, ein Projekt vorzuschlagen, 
dessen Verwirklichung bemerkenswerte Kosten verursacht hätte. Es bestand also keine Neigung, 
ein selbständiges und insbesondere für die Forschung auf kriminaltechnischem Gebiet geeignetes 
Institut zu schaffen, sondern bezog ausdrücklich bestehende polizeiliche Einrichtungen in die Planung 
eines kriminalistischen Instituts ein. Hier wurde offenbar der Weg des geringsten Widerstandes 
gegangen, was um so erstaunlicher ist, als der Wind zumindest in Preußen nicht ungünstig stand, 
wie es in der 125. Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses am 4. Februar 1913 offenbar 
wurde 18). Zur Erhellung der Situation, die damals noch organisationsmäßig alle Möglichkeiten auf 
dem uns hier interessierenden Gebiet offenließ, sei darauf hingewiesen, daß das mecklenburgische 
Justizministerium 1912 die Beschaffung von Fingerspurensicherungsbestecken für alle Staats- und 
die größeren Amtsanwaltschaften anordnete 19). Es befaßte sich also nicht allein die Polizei mit 
kriminaltechnischen Aufgaben im Rahmen der Ermittlungen. 

Ein halbes Jahr nach der Vorlage der Denkschrift brach der erste Weltkrieg aus. Er und seine 
Folgen ließen in Deutschland für eine Reihe von Jahren die ernsthafte Erörterung der Einrichtung 
kriminaltechnischer Laboratorien nicht zu. Heindl, dessen Versuch, während des Krieges bei der 
Kriminalpolizei in Dresden ein Laboratorium einzurichten, mißglückte, sah in dem von ihm im 
Auftrag der Reichsregierung entworfenen» Reichskriminalpolizei-Gesetz« ein chemisches und physi
kalisches Reichslaboratorium vor. Sie wissen, daß dieses Gesetz nie in Kraft trat 20). Es könnte in 
Erstaunen versetzen, daß 1925, als anläßlich der Polizeiausstellung zu Karlsruhe die Gründung einer 
»Deutschen Kriminalpolizeilichen Kommission« beschlossen wurde, unter den für die erste Kon
ferenz vorgeschlagenen acht Themenkreisen sich keiner mit der Kriminaltechnik befaßte. Eine ge
nauere Betrachtung zeigt aber, daß inzwischen die Institute für gerichtliche Medizin und einige 
Untersuchungsämter - hier sei nur das Städtische chemische Untersuchungsamt in Stuttgart genannt
sich dieses Gebietes angenommen hatten und auch noch - wie im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts
einige private Laboratorien mit Erfolg tätig waren. Offenbar bestand weder für die Justiz noch für 
die Polizei ein Anlaß, den Zustand zu ändern. 

15) a. a. o. S. 559. 

16) a. a. O. S. 544. 

17) Denkschrift über die Errichtung kriminalistischer Institute, Sonderbeilage zur Deutschen Strafrechts-Zeitung 1916, Heft 1/2. 

18) Ullrich, Wolfgang: Verbrechensbekämpfung. Neuwied a. Rh. 1961, S. 174. 

19) Schütz, W.: Tatortfingerschau. Die überlegenheit des Schneiderschen Abzieh-Verfahrens gegenüber allen bisher bekannt gewor
denen Versuchen auf diesem Gebiet. ArchKrim. 1912/49, S. 236. 

20) Heindl, R.: Naturwissenschaftliche Kriminalistik. ArchKrim. 1956/118, S. 41. 
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1927 schlug Lothar Philipp vor, ein Kriminalpolizei-Institut einzurichten, das sowohl der Lehre 
wie der Forschung dienen sollte 21). U. a. sollte es auch Laboratorien enthalten, welche die Unter
suchung von Spuren und Beweismitteln nicht nur aus Ermittlungsverfahren zu übernehmen hätten. 
Das damals schon in der Entstehung begriffene Institut diente aber vor allem der Ausbildung der 
Beamten. Von einer Forschung auf den Gebieten »Kriminaltechnik« und »Erkennungsdienst« konnte 
keine Rede sein. Die Voraussetzungen dafür wurden nicht geschaffen. 

1931 befaßte sich Hagemann in einem umfangreichen Artikel über die Organisation, Ausrüstung 
und Ausbildung der Kriminalpolizei 22) u. a. mit der Frage, ob die vorhandenen Möglichkeiten, 
kriminaltechnische Untersuchungen durchzuführen oder durchführen zu lassen, ausreichten. Sie 
konnte nur verneint werden. Hagemann zeigte an hand einer Aufstellung der in anderen Ländern 
bestehenden kriminaltechnischen Laboratorien, in welchem Maße Deutschland auf diesem Sektor 
inzwischen ins Hintertreffen geraten war, und schlug vor, alsbald solche Einrichtungen für die Polizei 
zu schaffen. Nur mit Rücksicht auf die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit zeigte er 
als sich anbietenden Ausweg auf, die Institute für gerichtliche Medizin mit allen in ihrem Bereich 
anfallenden kriminaltechnischen Untersuchungen zu betrauen. Er verlangte darüber hinaus schon 
im Hinblick auf die Notwendigkeit, Waffen- und Tatortmunitionsuntersuchungen an zentraler Stelle 
durchführen zu müssen - die Idee des Schußwaffenerkennungsdienstes war gerade geboren -, die 
Einrichtung zumindest eines staatlichen zentralen kriminaltechnischen Laboratoriums im Lande, das 
in unmittelbarer Verbindung mit einer Polizeibehörde arbeitend in sachlicher und personeller Hin
sicht so ausgerüstet sein sollte, »daß es ungehemmt von bürokratischen Bindungen sich ganz und 
ausschließlich der kriminaltechnis~hen Arbeit, der laufend praktischen, wie der nachprüfenden und 
experimentell-forschenden, widmen kann« 23). 

Die Vorschläge Hagemanns wurden insoweit realisiert, als die Institute für gerichtliche Medizin 
in verstärktem Maße von der Polizei auch für kriminaltechnische Untersuchungen in Anspruch 
genommen wurden. 

Ein zentrales kriminaltechnisches Laboratorium wurde infolge der politischen Umwälzung erst 
im Jahre 1938 in Form des Kriminaltechnischen Instituts beim Reichskriminalpolizeiamt geschaffen, 
nachdem vorweg erörtert worden war, ob es nicht etwa dem Polizeiinstitut - ich erinnere an den 
Vorschlag, den Philipp zehn Jahre vorher machte - angegliedert werden sollte. Dem KTI wurde 
durch Erlaß u. a. ausdrücklich aufgegeben, »an der Verbesserung und Vervollkommnung der kriminal
technischen Arbeits- und Untersuchungsmethoden« zu arbeiten. Personal und Ausstattung waren 
bescheiden. Daß das KTI nicht in der Lage war, alle Untersuchungen durchzuführen, für die es nach 
dem Organisationsplan zuständig war, wurde schon in den ersten Jahren seines Bestehens klar. 
Auch die Einrichtung kriminaltechnischer Untersuchungsstellen bei den Dienststellen der MitteI
instanz konnte nur im begrenzten Umfange Abhilfe schaffen, da sie nur mit als Kriminaltechniker 
ausgebildeten Beamten besetzt waren, die sich fast ausschließlich mit der Auswertung morpho
logischer Spuren befaßten. Sie setzten damit z. T. Arbeiten fort, die bereits in den Erkennungsdiensten 
großstädtischer Kriminalpolizeien geleistet worden waren. Nach dem Zusammenbruch schlug man 
im Zuge des Wiederaufbaus der Polizei in den vier Besatzungszonen unterschiedliche Wege ein. 
Während in der britischen und sowjetischen Besatzungszone zentrale kriminaltechnische Institute 
mit einem Unterbau von regionalen kriminaltechnischen Untersuchungsstellen geschaffen wurden, 
errichtete man in der amerikanischen und französischen Besatzungszone auf Länderebene kriminal
technische Laboratorien recht unterschiedlicher Größenordnung, die noch durch solche kommunaler 
Großstadtpölizeien ergänzt wurden. Wurde in Bayern die geplante personelle und gerätemäßige 
Ausstattung frühzeitig darauf abgestellt, fast alle Untersuchungen selbst durchführen zu können 
und auch Forschungsarbeit zu betreiben, so beschränkten sich andere Länder darauf, den Tätigkeits
bereich der früheren KTU-Stellen mehr oder weniger stark auszuweiten, insbesondere in Richtung 
auf die chemisch-physikalischen Untersuchungen, im übrigen aber andere Einrichtungen, insbeson
dere Hochschulinstitute, in Anspruch zu nehmen. Der Polizeiorganisation entsprechend wurden bei 
einigen kommunalen Polizeibehörden kleinere kriminaltechnische Laboratorien eingerichtet. 

21) Philipp, Lothar: Vorschlag zur Einrichtung eines Kriminalpolizei-Instituts. Kriminalist. Monatshefte 1927/1, s. 206. 

22) Hagemann: Was der Kriminalpolizei nottut. Kriminalist. Monatshefte 1931/5, s. 49, 76,151,251. 
23) a. a. O. S. 79. 
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Als 1951 das Kriminalpolizeiamt für die britische Zone einschließlich seiner Kriminaltechnischen 
Anstalt im neu errichteten Bundeskriminalamt aufging und die Kriminalpolizeien der Länder neu 
organisiert wurden, begann man in den Ländern auch den Ausbau der kriminaltechnischen Einrich
tungen mit Nachdruck zu betreiben. Ihre Organisationsformen und Größe sind verschiedenartig 
gestaltet. Alle Landeskriminalämter haben ein kriminaltechnisches Laboratorium, das in den größeren 
Ländern mit Technikern und mit Wissenschaftlern verschiedener Spa"rten wie Chemikern, Physikern, 
Biologen und auch - im Gegensatz zum früheren KTI - mit Gerichtsmedizinern besetzt ist. Darüber 
hinaus bestehen in einigen Ländern kleinere örtlich oder regional zuständige Stellen, deren Tätig
keit sich vor allem auf das Gebiet der Spurensicherung und der einfachen optischen Unter
suchungen erstreckt. 

Auf Einzelheiten wird später noch eingegangen werden müssen. Hier bleibt vorerst festzu
halten, daß im Laufe der aufgezeigten Entwicklung die verschiedensten Modelle kriminaltechnischer 
Einrichtungen vorgeschlagen wurden. Bemerkenswert ist, daß die ersten Vorschläge immer darauf 
abzielten, Forschung, Lehre und Praxis auf dem hier interessierenden Gebiet im Rahmen krimina
listischer Institute auszuüben. Dabei wurde weniger an eine organisatorische Verbindung mit Polizei
behörden als an die mit Universitäten gedacht, aber auch die Schaffung völlig selbständiger Institute 
kam ins Gespräch. Daß es nicht zur Verwirklichung dieser Ideen kam, hat sicherlich nicht daran 
gelegen, daß - ich zitiere wörtlich aus der von Sarstedt verfaßten Anm. 3 zu § 73 StPO im Kommentar 
zur Strafprozeßordnung von Löwe-Rosenberg (21. Auf!., Bd. 1, S.366) - »die Zeit, in der sich die 
Kriminalistik zu einer modernen Wissenschaft entwickelte, eine Zeit politischer Schwäche der Justiz 
und politischer Stärke der Polizei war« und daß dieses Kräfteverhältnis es mit sich gebracht hat und 
es noch mit sich bringt, »daß die zur wissenschaftlichen Entwicklung der Kriminalistik erforderlichen 
Mittel nicht der Justiz, sondern der Polizei bewilligt worden sind - und noch werden«. Wenn die 
Gedanken von Hans Groß im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts in den Reihen der Justiz nicht 
nur billigen Beifall, sondern auch tatkräftiges Zufassen und den Willen zur Verwirklichung gefunden 
hätten, brauchten wir uns heute wahrscheinlich nicht mit dem Thema »Kriminalpolizei und 
Forschung« als generelles Problem zu befassen. Ich meine, daß Hühnerschulte in der öffentlichen 
Informationssitzung des Innenausschusses am 24. Oktober 1968 in Bonn den Kern der Sache besser 
traf, als er feststellte, daß die Ausbildung der Staatsanwälte und die technische Ausstattung der Staats
anwaltschaften mit der schnellen Entwicklung der technisch-naturwissenschaftlichen Kriminalistik 
nicht Schritt gehalten habe, und dazu weiter wörtlich folgendes ausführte: »Die Staatsanwaltschaft 
trägt bis heute an einer Erbsünde der Justiz: der jahrzehntelangen Geringschätzung der Strafrechts
pflege und der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit« 24). Dazu darf man ergänzen, daß für die Innen
ressorts die polizeiliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Verbrechensaufklärung häufig genug eben
falls wenig Interesse fand. Wenn nach langem Zögern bei der Kriminalpolizei kriminaltechnische 
Laboratorien geschaffen wurden, so ergab sich das aus den nicht mehr zu ignorierenden Erforder
nissen des täglichen Dienstes. Dazu gehört unter anderem die Auswertung von Spuren und Tat
werkzeugen im Hinblick auf Tatzusammenhänge auch über größere zeitliche und räumliche 
Distanzen hinweg, für die im Rahmen der polizeilichen Organisation die Finger- und Werkzeug
spurensammlungen, Schußwaffen-, Handschrift- und Maschinenschrifterkennungsdienste bei den 
Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt eingerichtet sind. Sie können ihre volle Wirkung 
nur im Zusammenhang mit dem kriminalpolizeilichen Meldedienst entfalten. 

So notwendig kriminaltechnische Laboratorien für die Polizei sind und auch aus den erwähnten 
Gründen in die kriminalpolizeiliche Organisation mit einbezogen werden müssen, so wenig not
wendig ist es, sich allein auf die Einrichtungen der Kriminalpolizei zu beschränken. Die Institute 
für gerichtliche Medizin und naturwissenschaftliche Kriminalistik, die für eine Arbeit auf diesem 
Gebiet vor allem in Frage kämen, haben sich schon in der Vergangenheit, wenn auch in recht unter
schiedlichem Umfang, forschend mit Fragen der Kriminaltechnik beschäftigt. Mit dem größer 
werdenden Potential der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstellen wurden und werden sie aber 
immer weniger für kriminaltechnische Expertisen in Anspruch genommen. Ganz abgesehen davon, 
daß jeder Hochschullehrer seine Forschungsthemen wählen kann, wie er es für richtig hält, wird die 

24) Stenogr. Protokoll über die öffentliche Informationssitzung des Innenausschusses am 24. Oktober 1968 in Bonn. Deutscher 
Bundestag, 5. Wahlperiode. Innenausschuß - 6. Ausschuß - Protokoll Nr. 110, S. 29. 
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Mehrzahl dieser Institute nur noch in solch geringem Umfang mit dem Fall konfrontiert, daß Anreize 
zur Forschung entfallen. Die Aufgabe, auf kriminaltechnischem Gebiet zu forschen, obliegt damit 
in erster Linie den kriminaltechnischen Einrichtungen des Bundeskriminalamtes und der Landes
kriminalämter. Sind diese Stellen aber einer solchen Aufgabe gewidmet? Sehen wir uns vorweg an, 
was der Gesetzgeber zu den Aufgaben dieser Stellen gesagt hat, sofern er sich mit ihnen überhaupt 
expressis verbis befaßt. 

Das Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes vom 8. März 1951 (BGBI. I 
S. 165) - um damit zu beginnen - besagt in § 2 Ziff. 3 nur, daß das BKA »kriminaltechnische Ein
richtungen zu unterhalten« hat. Nun ist der Begriff »unterhalten« im Wege der Auslegung vielleicht 
auch auf das Forschen auf diesem Gebiet auszudehnen. Besser wäre es aber - und das allein schon 
im Hinblick auf den Haushalt -, wenn ausdrücklich die Forschung als zu den Aufgaben dieser Ein
richtung gehörig genannt würde, wie das im Art. 50 des Gesetzes über die Organisation der Polizei 
in Bayern (vom 20. 10. 1954, BayBS I S.450) unter Ziffer 3 und im § 16 Ziffer 1 a des Gesetzes über 
die Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen (vom 11.8. 1953, 
GVBI. S. 148 - i. d. F. des Ges. v. 8.12.1964 - GVBI. S. 411) geschehen ist. In bei den Gesetzen heißt 
es, daß das Landeskriminalamt »Einrichtungen für kriminaltechnische und erkennungsdienstliehe 
Untersuchungen und Forschungen zu unterhalten« hat. Polizeiorganisationsgesetze der anderen 
Länder beschränken sich darauf - wenn kriminaltechnische Einrichtungen überhaupt erwähnt 
werden - festzustellen, daß sie beim LKA zu unterhalten und daß Gutachten zu erstatten sind. 
In Bayern hat man es nicht bei der Deklamation bewenden lassen, sondern einen Personalbestand 
angestrebt, der dem gesetzlichen Auftrag, nämlich kriminaltechnische Untersuchungen durch
zuführen, Gutachten zu erstatten und Forschung zu betreiben, genügen könnte. Meinert 25) - damals 
Direktor des Bayerischen Landeskriminalamtes - nannte 1956 unter Berücksichtigung dieser Auf
gaben als Schlüsselzahlen für den Sachverständigenbedarf auf 1 Million Einwohner 

1 Wissenschaftler (physiker, Biologen, Chemiker, Mediziner usw.) 

2 Kriminaltechniker mit Gutachterqualität (Schrift- und Schußwaffensachverständige usw.) und 

2 Hilfspersonen (Laboranten, Laborantinnen, Fotografen usw.). 

Ein solches Soll ist - soweit ich es übersehe - wohl nirgends erfüllt. Daß bei der jetzigen perso
nellen Situation in den meisten Landeskriminalämtern und im Bundeskriminalamt die Zeit für eine 
forschende Tätigkeit nicht gegeben ist, weil die Arbeitszeit noch nicht einmal für eine termingerechte 
Erledigung der Untersuchungsaufträge ausreicht, ist wohl hinreichend bekannt. Hier macht sich deut
lich ein Mangel bemerkbar, der solchen Stellen anhaftet, die vor allem den laufenden Ermittlungen 
dienen sollen und damit auch - was den Einsatz der Kräfte angeht - weisungsgebunden sind, auf der 
anderen Seite aber auch Forschungsarbeit betreiben sollten. 

Wir haben bereits einen Bericht über eine Einrichtung gehört, die sich speziell mit Forschungs
und Planungsaufgaben für die Polizei befaßt, ich meine »The Horne Office Police Research and 
Development Branch«. Eine ähnliche Einrichtung, die aber in einem weitaus größeren Umfange auf 
kriminaltechnischem Gebiet tätig wird, besteht in Japan in Gestalt des »Nationalen Forschungsinstituts 
für Polizeiwissenschaften«. In der UdSSR befaßt sich das »Zentrale wissenschaftliche Forschungs
institut für Gerichtsexpertisen« mit der Ausarbeitung wissenschaftlicher Methoden und hat die ört
lichen Laboratorien wissenschaftlich-methodisch anzuleiten. An den Universitäten wird sowohl auf 
kriminalistischem Gebiet allgemein als auch im besonderen aOuf kriminaltechnischem Gebiet eifrig 
geforscht 26). In der DDR wird Forschung auf kriminaltechnischem Gebiet sowohl von der Sektion 
»Kriminalistik« der Humboldt-Universität Berlin als auch vom Kriminaltechnischen Institut der Volks
polizei getrieben, wobei eine enge Zusammenarbeit besteht. 

Bestrebungen, zumindest die Forschungen koordinierende, wenn nicht selbst forschende Ein
richtungen abgesetzt von der täglichen Ermittlungsarbeit zu schaffen, sind in vielen Ländern erkenn
bar, wie wir es aus dem Referat über die polizeiliche Forschung und Planung in den der IKPO an
geschlossenen Staaten gehört haben. Bei uns besteht die Gefahr, daß die Forschung auf dem 
Gebiet der Kriminaltechnik ins Hintertreffen gerät, weil Universitätsinstitute sich immer weniger 

25) Meinert, Franz: Das laboratorium des Bayer. landeskriminalamts. ArchKrim. 1956/118, S. 39. 

26) Krylow, J. F.: Zur Geschichte der Kriminalistik und der Sachverständigen institutionen in der UdSSR. Forum der Krimi
nalistik 10/1967, S. 19. 
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hierfür interessieren und die Untersuchungsstellen der Kriminalpolizei personell nicht entsprechend 
bestückt sind. 

Nun bin ich nicht der Auffassung, daß die Bereitstellung von Mitteln für Personal und Material 
allein die Möglichkeit bietet, bessere Voraussetzungen für die Forschung auf dem Gebiet der 
Kriminaltechnik zu schaffen. Hierzu könnten auch organisatorische Maßnahmen verhelfen, die 
Gegenstand von Vereinbarungen zwischen den Ländern bzw. Bund und Ländern sein müßten. Ich 
komme noch einmal auf die von Meinert gegebene Schlüsselzahl für den Sachverständigenbedarf 
zurück. Bringt man sie in Relation zu der Bevölkerungszahl eines großen Landes - und die Polizei 
ist nun einmal Ländersache -, so kommt man zu durchaus praktikablen Ergebnissen. 

Bei Baden-Württemberg z. B. ergäbe sich folgender Sollbestand: 

7 Wissenschaftler 

15 Kriminaltechniker 

15 Hilfskräfte. 

Bei der Realisierung eines derartigen Sollbestandes könnte jedes Gebiet zumindest durch einen 
Vertreter besetzt und die Voraussetzungen für eine gewisse Spezialisierung gegeben sein. Aber wie 
sieht es in den Ländern mit kleinerer Bevölkerungszahl aus, in Bremen, im Saarland usw.? Hier läßt 
sich mit den Schlüsselzahlen nichts mehr anfangen. Wissenschaftler, gleich welcher Fachrichtung, die 
hier tätig sind oder wären, würden auf ihrem eigentlichen Gebiet nicht voll ausgelastet sein, eine 
Spezialisierung müßte entfallen oder hätte wegen Mangels an Material aus der Praxis keinen ge
eigneten Nährboden. Durch Aufgabenteilung und Koordination benachbarter Stellen könnte hier 
Arbeitskraft und Geräteaufwand sinnvoller eingesetzt werden, als es zur Zeit der Fall ist. Am zweck
mäßigsten wäre es, gemeinsame Laboratorien entsprechender Größenordnung zu unterhalten. 

Aber auch eine Aufgabenteilung und die Bildung von Arbeitsschwerpunkten, wie sie etwa 
im Zuge der Rationalisierung der Lebensmittelüberwachung im Lande Niedersachsen bei den 
Chemischen Untersuchungsämtern vorgenommen wurde, könnten hier bessere Voraussetzungen 
sowohl für die laufenden Untersuchungen als auch für die Forschung schaffen. Genauso, wie es bei 
dem erwähnten Modell der Fall ist, wären die regelmäßig anfallenden Routineuntersuchungen auf 
den einzelnen Fachgebieten von den kriminaltechnischen Laboratorien der einzelnen Länder selbst 
durchzuführen und nur dann, wenn spezielle Untersuchungen notwendig würden, wäre das ent
sprechende Schwerpunktlabor einzuschalten. Auf diese Weise könnte erreicht werden, daß be
stimmte Untersuchungen jeweils in den kriminaltechnischen Laboratorien von zwei oder drei Landes
kriminalämtern durchgeführt, Probleme infolge der größeren Zahl von Untersuchungsfällen schneller 
erkannt, bearbeitet und gelöst würden. Für das übergebietliche kriminaltechnische Laboratorium 
hatten wir schon einen Modellfall in Gestalt des Kriminaltechnischen Instituts beim Kriminalpolizei
amt für die britische Zone in Hamburg, das durch die Verordnung vom 31. Oktober 1951 (BGB!. I 
1951 S.888) in das Bundeskriminalamt eingegliedert wurde. Im Rahmen des § 3 Absatz 2 des BKA
Gesetzes wäre eine solche Einrichtung auch für die Zukunft denkbar. 

Einfacher zu realisieren erscheint die Bestimmung von Schwerpunktlaboratorien. 

Der einzige in der Vergangenheit gemachte Versuch, der in diese Richtung zielte, hatte allerdings 
kein ermutigendes Ergebnis. Es handelt sich um die Konzentrierung der für die Schreibmaschinen
systembestimmung notwendigen laufenden Untersuchung und Auswertung der neu auf den Markt 
kommenden Maschinenschriften. Das ist kein großer Forschungsauftrag, setzt aber die möglichst 
lückenlose Erfassung aller Neuerscheinungen voraus, gründliche Kenntnisse der bislang erfaßten 

. Systeme und die Fähigkeit, erstmals beobachtete Typen und Typensätze in ein System so einzu
ordnen, daß die Bestimmung der damit ausgerüsteten Maschinen mit einem hohen Sicherheitsgrad 
möglich ist. Der Vorschlag, dem BKA und den Landeskriminalpolizeiämtern Baden-Württemberg 
und Niedersachsen allein die Fortführung der Systembestimmungsunterlagen aufzugeben und in 
den Fällen, in denen Schreibmaschinensystembestimmungen notwendig sind, eine dieser drei Stellen 
mit der Untersuchung zu beauftragen, wurde nicht angenommen, da einige Landeskriminalämter 
offensichtlich der Auffassung waren, daß kein Untersuchungsauftrag aus dem Haus gegeben 
werden dürfte. 

Meine Ausführungen könnten den Eindruck erwecken, daß die kriminaltechnischen Einrich
tungen des Bundeskriminalamtes und der Landeskriminalämter bislang weder geforscht noch mit-
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einander Fühlung aufgenommen und sich gegenseitig unterrichtet hätten. Das ist nicht der Fall, 
wie insbesondere die Arbeitstagungen für Kriminaltechnik beweisen. Ihre in den letzten 10 Jahren 
durch mehrjährige Pausen unterbrochene Folge zeigt aber auch, daß das Übermaß täglicher Arbeit 
diesen Bemühungen Grenzen setzte und daß hier noch mehr geschehen kann. Die Protokolle der 
Tagungen geben Aufschluß darüber, in welchem Umfang trotz aller Widrigkeiten noch Forschung 
betrieben und eine Koordinierung angestrebt wird. Wir sollten uns aber nicht scheuen, zu diesen 
Tagungen auch Vertreter der gerichtsmedizinischen Institute heranzuziehen. Wir müssen gerade 
dort das Interesse für die Kriminaltechnik und für den Erkennungsdienst wachhalten, denn die 
Entwicklung, welche die Kriminaltechnik institutionell gesehen in den letzten 30 Jahren genommen 
hat, ließ die Lehre völlig außer acht. Und ich sehe die Zeit kommen, in der etwa ein Amtsarzt, ein 
Strafrichter, ein Staatsanwalt oder ein Verteidiger nicht einmal mehr Gelegenheit haben werden 
- ob sie diese nutzen, ist eine andere Frage -, während ihres Studiums eine Vorlesung über natur
wissenschaftliche Kriminalistik zu hören. Daß dieses Interesse bei den Gerichtsmedizinern darüber 
hinaus auch durch Untersuchungsaufträge wachgehalten werden sollte, erwähnte ich schon. 

Koordination ist m. E. auch im Vorfeld kriminaltechnischer Forschung notwendig; ich meine 
damit das Gebiet der Literaturbeschaffung und -auswertung. Zur Zeit wird doch wohl überall in 
etwa die gleiche, je nach den Haushaltsmitteln mehr oder weniger beschränkte Auswahl von Zeit
schriften gehalten. So kommt es, daß man zwar im Referateteil der Fachzeitschriften oder in der 
Halbjahresliste des Generalsekretariats der IKPO Artikel angezeigt findet, sie aber nur schwer be
schaffen kann. Um nur ein Beispiel zu nennen: Im Rahmen der Vorbereitungen dieses Referats 
wollte ich gern den Jahrgang 1965 des »Journal of Forensie Sciences«, das in Chikago erscheint 
und nicht gerade ein bedeutungsloses Blättchen ist, einsehen. Das Bundeskriminalamt verfügte nicht 
darüber, das Polizei-Institut Hiltrup mußte mich ebenfalls abschlägig bescheiden. Nun kann man 
vom Bundeskriminalamt nicht erwarten, daß es alle fremdsprachigen Zeitschriften hält, ebenso
wenig vom Polizei-Institut Hiltrup und von anderen Stellen den Kriminalpolizei. Aber vielleicht 
ließe es sich doch einmal organisieren, daß jedes Landeskriminalamt außer den deutschsprachigen 
Zeitschriften, die unbedingt gehalten werden müssen, jeweils eine fremdsprachige hält, sie aus
wertet, gewonnene Informationen den anderen Ämtern zukommen läßt und gegebenenfalls den 
Text einer Veröffentlichung zur Verfügung stellen kann. Hierbei sollte die Literatur der Staaten, die 
nicht der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation angehören, mit einbezogen werden. 
Auch die Registrierung des Inhalts der von allen oder von fast allen gehaltenen Zeitschriften, die 
doch wohl weitgehend in Form einer karteimäßigen Erfassung nach Stichworten und Verfassern 
vor sich geht, sollte in der Form koordiniert werden, daß eine Zeitschrift jeweils nur an einer Stelle 
zu diesem Zweck ausgewertet wird, die dann Karten in soviel Ausfertigungen herzustellen hätte, 
daß jede andere interessierte Stelle damit versehen werden könnte. Daß eine Literaturkartei nicht 
nur an einer zentralen Stelle geführt werden kann, solange es nicht möglich ist, sie im unmittelbaren 
Zugriff abzufragen, das heißt, sie in ein Datenfernverarbeitungsnetz einzubeziehen, an das alle 
Interessenten angeschlossen sind, braucht wohl nicht erläutert zu werden. Vorerst müßten wir uns 
also mit einem Kartenrundversand begnügen. Wichtig ist, daß dabei jeder alles von jedem erhält, 
wie es der mißglückte Versuch der Einrichtung einer zentralen Gutachtensammelstelle zeigte, die 
- 1952 von Meinert vorgeschlagen - niemals recht lebensfähig wurde, weil das Verfahren zwar die 
Unterricht~ng des Bundeskriminalamtes, nicht aber die aller Landeskriminalämter vorsah. 

Es gibt also durchaus einige Möglichkeiten, im Rahmen des Bestehenden bessere Voraus
setzungen für eine forschende Tätigkeit der Kriminaltechnik zu schaffen, wozu aber meines 
Erachtens schon aus Gründen der Rechtfertigung der Anforderung von Haushaltsmitteln in erster 
Linie der ausdrückliche Auftrag zur Forschung gehört, soweit er bisher noch nicht seinen Ausdruck 
gefunden hat. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, zu dem wieder Forderungen an den Haushalt in Sicht 
sind, gilt es, die Frage zu beantworten, ob überhaupt von den kriminaltechnischen Laboratorien 
der Kriminalpolizei Forschungsarbeit zu leisten ist. 

Ich glaube aufgezeigt zu haben, daß die Kriminalpolizei, nachdem sie sich der Kriminaltechnik 
im weiten Umfang zwangsläufig selbst angenommen hat, auch notwendig Beiträge zur Weiter
entwicklung liefern muß. Denn im Gegensatz zu den Identifizierungsmethoden des Erkennungs
dienstes, die naturwissenschaftlich fest fundiert sind und deren weitere Entwicklung - soweit es die 
Daktyloskopie angeht - nach außen für das Ergebnis einer Identifizierung im Einzelfall ohne jede 
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Bedeutung ist, sind für eine Vielzahl kriminaltechnischer Untersuchungen Verbesserungen bekannter 
und die Entwicklung neuer Methoden, wie die Geschichte gezeigt hat, unter Umständen von erheb
lichem Gewicht. Hinzu kommt die Verpflichtung, gesicherte Grundlagen für die Bewertung 
kriminaltechnischer Befunde zu schaffen. Die Notwendigkeit, sich auch forschend zu betätigen, 
ergibt sich für die Sachverständigen der Polizei aber weiter aus der Tatsache, daß sie häufig auch 
von den Gerichten als solche herangezogen werden. Hier sollte nicht die Situation heraufbeschworen 
werden, daß die Anhörung eines weiteren Sachverständigen regelmäßig zu Recht mit der Begründung 
begehrt werden kann, daß er - der neue Sachverständige - über Forschungsmittel verfüge, die denen 
des Sachverständigen der Polizei überlegen sind (§ 244, Absatz 4, Satz 2 StPO). 

Ich will mich auf diese Hinweise bezüglich der Notwendigkeit, dem Sachverständigen der 
Kriminalpolizei die Möglichkeit zur Forschung zu geben, beschränken. Auch kann ich mich hier nicht 
darüber auslassen, auf welchen Gebieten der Kriminaltechnik z. Z. Forschung zu betreiben wäre. 
Insoweit geben die Berichte der Tagungen, welche von Kriminaltechnikern auf nationaler und inter
nationaler Ebene abgehalten wurden, Auskunft. 

Ob man den angeführten Beispielen anderer Staaten folgen und spezielle Einrichtungen schaffen 
sollte, die sich ausschließlich mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zu befassen haben, will ich 
hier nicht näher betrachten. Die Schaffung einer solchen Einrichtung kann nur unter Einbeziehung 
wenn nicht aller, so doch der meisten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der Kriminalpolizei 
erörtert werden. Daß die zukünftige Polizei-Führungsakademie, so wie sie jetzt geplant ist, selbst 
keinen Beitrag zur Forschung auf dem Gebiet der Kriminaltechnik und des Erkennungsdienstes wird 
leisten können, ist wohl keine Frage. 

Mir kam es nur darauf an aufzuzeigen, daß der jetzige Zustand aus den verschiedensten Gründen 
unbefriedigend ist, daß er aber im Hinblick auf die Forschung am ehesten zu ändern wäre. Ein Institut 
zu schaffen, in dem Forschung und Lehre im engen Kontakt mit der Praxis getrieben werden könnten, 
so wie es Hans Groß vor nunmehr 60 Jahren vorschwebte, halte ich nach wie vor für ein erstrebens
wertes Ziel. 

Es könnte zumindest im beschränkten Umfange erreicht werden, wenn man - einem Vorschlag 
des Bundesinnenministeriums folgend - die Unterrichtung der Beamten des leitenden Dienstes der 
Kriminalpolizei in den hier angesprochenen Fächern dem Bundeskriminalamt übertragen und dieses 
Amt auch ausdrücklich mit der Forschung auf dem Gebiet des Erkennungsdienstes und der Kriminal
technik beauftragen würde. 

Vorschläge, Institutionen zu schaffen, die der Forschung auf kriminalistischen und auch speziell 
auf dem kriminaltechnischen Gebiet dienen sollten, wurden genug gemacht. Daß diese Vorschläge 
nicht oder nur als Stückwerk realisiert worden sind, daran kranken wir heute. 

Ich will davon absehen, Ihne~ die von mir sicher nicht vollständig aufgezeigten Forschungs
aufgaben des ED und die Möglichkeiten, die Forschung auf dem Gebiet der Kriminaltechnik zu 
intensivieren, noch einmal zusammenfassend aufzuführen. Meiner Meinung, daß For~chung und 
Lehre nicht voneinander getrennt betrachtet werden sollten, habe ich wiederholt Ausdruck gegeben. 

Ich bin der Überzeugung, daß die Effektivität insbesondere der kriminaltechnischen Einrich
tungen, aber auch des Erkennungsdienstes, nicht allein von der Arbeit der Sachverständigen, sondern 
in hohem Maße - vielleicht sogar überwiegend - von den Kenntnissen der Auftraggeber und Zu
Iieferer auf diesen Gebieten und ihren kriminalistischen Fähigkeiten überhaupt abhängt. 
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Die Bedeutung der Ausrüstung für den Erfolg kriminalpolizeilieher Arbeit 

Kriminaloberrat Waldemar Burghard, Osnabrück 

Daß die Ausrüstung der Kriminalpolizei mit technischem Gerät im weitesten Sinne ein unab
dingbares Erfordernis für eine erfolgreiche Arbeit ist, wird kaum bestritten und bedarf deshalb keines 
besonderen Beweises. Ist man indessen gezwungen, die Dinge weniger axiomatisch zu sehen (bei
spielsweise weil man gehalten ist und zugleich die Ehre hat, über das Problem vor einem so exquisiten 
Kreise, wie er hier versammelt ist, zu referieren), so drängt sich der häufig benutzte Vergleich der 
kriminalistischen Arbeit mit einem Pferderennen auf. Da aber Vergleiche - wie man sagt - hinken 
und ich mich nicht schon deshalb heftiger Kritik aussetzen wollte, habe ich mich bei dem erfolg
reichen Trainer eines bekannten Rennstalles eingehend informiert, nicht ohne auf gelinde Schwierig
keiten zu stoßen. Man simplifiziert die Dinge nämlich, wenn man meint, es käme, wolle man ein 
Derby gewinnen, allein auf die Güte des pferdes oder des Jockeys an. Abgesehen von der Tagesform, 
der Beschaffenheit des Geläufs, dem Wetter oder der Stimmung des Publikums gelten auch Trainer, 
Pfleger, Stallmeister und nicht zuletzt der Besitzer des Pferdes als wichtige Faktoren in der Gesamt
rechnung. - Ich habe mich danach entschlossen, den Vergleich als Grundlage meiner Betrachtungen 
fallen zu lassen; wenn auch verlockend, schien mir letztlich die Unterscheidung schwierig, wer denn 
mit Jockey und Pferd, wer mit dem Trainer, dem Stallmeister und wer mit dem Pferdejungen zu 
vergleichen sei. Die unselige Eigenart vieler Menschen, ständig sich selbst mit aufgezeigten Fakten 
und Zuständen zu identifizieren, macht mir diesen Entschluß um so leichter, als aus früheren Ver
suchen, mich schriftlich oder mündlich zu einem Problem zu äußern, die persönliche Erfahrung 
hinzukommt, daß sich immer auch Menschen betroffen fühlten, die ich tatsächlich gemeint hatte. 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, deshalb gern endgültig in das Thema einführen, 
indem ich einige Sätze aus der Rede des Niedersächsischen Innenministers vor dem Landtag anläß
lieh der zweiten Lesung des Haushaltsplanes 1969 zitiere. Herr Minister Lehners sagte 1): 

» .•. Das Standardmaß an kriminaltechnischer Ausrüstung, das man bisher für notwendig gehal
ten hat, entspricht nicht mehr modernen Ansprüchen. Obwohl die Ausrüstung unserer Kriminal
polizei auch hohen Anforderungen gewachsen ist, müssen wir auf jede sachdienliche Ver
besserung bedacht sein, weil die Verbrecher darauf aus sind, alle technischen Errungenschaften 
zu nutzen. Wir haben anzustreben, daß die Kriminalpolizei gerade in technischer Hinsicht dem 
Verbrecher immer einen Schritt voraus ist ... « 

Ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier den Innenminister meines Landes zitiere, ich denke aber, 
daß so oder doch ähnlich alle Innenminister argumentieren, wenn es um die Ausrüstung ihrer 
Kriminalpolizei geht. 

Die Ausführungen fordern zur Darstellung der gegenwärtigen Situation, zu einer Bestands
aufnahme gewissermaßen, heraus, und ich hoffe zuversichtlich, darauf aufbauend dann ein Konzept 
entwickeln zu können, das die Erkenntnisse und Forderungen der Praxis ein wenig transparenter 
macht. 

Die Definition des Begriffes »Ausrüstung« ist wegen seines komplexen Inhaltes nicht ganz ein
fach, zumal ihm häufig auch der Sinn des synonymen Ausdrucks »kriminaltechnisches Geräh gegeben 
wird, was aber eine unzulässige Verengung ist, da unter Kriminaltechnik heute allgemein jenes Teil
gebiet der Kriminalistik verstanden wird, das durch Sicherung und Untersuchung sachlicher Beweis
mittel zur Verbrechensaufklärung beiträgt. Hier wird das Wort Technik in seiner etymologischen 

1) Presseinformation des Nds. landtages Nr. 114/68, S. 11. 

143 



Bedeutung als Kunstfertigkeit verstanden, oder - .. wenn Sie mir diese weite Deutung erlauben - als 
Wissen, wie man etwas machen kann. Das bringt uns unvermittelt auf eine höchst einfache Definition 
des Begriffes Ausrüstung, unter dem sich nämlich alles zusammenfassen läßt, womit man etwas 
machen kann. Präzisiert: Zur kriminalpolizeilichen Ausrüstung gehören alle Geräte und Mittel, die 
die Erfüllung kriminalistischer Aufgaben erst ermöglichen oder ihre Durchführung erleichtern. 

Es ist unbestritten, daß sich die kriminalpolizeiliche Abwehrtechnik stets an der kriminellen 
Angriffstechnik zu orientieren hat. Der Rechtsbrecher bestimmt demnach mit seiner Modus operandi
Technik und mit den von ihm verwendeten Tatmitteln die Abwehrmittel, Abwehrverfahren sowie 
die vorbeugenden Mittel und nicht zuletzt die Arbeitsmittel, die die Kriminalpolizei vorzuplanen, 
bereitzuhalten und einzusetzen hat. 

Da der moderne Rechtsbrecher pauschal betrachtet (und ich darf auf das obige ministerielle 
Zitat zurückkommen) »darauf aus ist, alle technischen Errungenschaften zu nutzen« und er darüber 
hinaus ständig mobiler wird, sind die Forderungen, die an eine geeignete AusrUstung zu stellen 
sind, zwar in ihren Grundsätzen fixiert, bedürfen indessen der punktuellen Aufhellung. 

Ich möchte beginnen mit einigen allgemeinen betriebstechnischen Teilgebieten, um dann - der 
Systematik des Ermittlungsverfahrens folgend - auf die erkennungsdienstliche Technik, die Aufgaben
technik (oder die Technik der Einsatzmittel, wenn Sie so wollen) und schließlich noch auf die Präven
tivtechnik zu sprechen zu kommen. 

1. Allgemeine Betriebstechnik 

Eines der trübsten Kapitel kriminalpolizeilicher Ausrüstung ist für mich die noch immer mangel
hafte Büro- und Organisationstechnik. Es mangelt - von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - an 
modernen Registraturen und an Geräten und Möbeln, die eine echte Rationalisierung des Geschäfts
betriebes ermöglichen. 

Wir haben vor nunmehr sieben Jahren unsere kriminalpolizeiliche Aktenhaltung (ca. 60 000 Akten 
in Stehordnern) auf Rationalisierungsmöglichkeiten untersuchen lassen. Nach dem erschütternden 
Ergebnis der Analyse erhalten die dort tätigen Mitarbeiter über die Hälfte ihres Gehaltes für nutz
loses Umherlaufen in ihren Diensträumen und für Tätigkeiten, die allein in der Handhabung und 
Bewegung von Papier bestehen. Mit anderen Worten: Rund 50% effektloser Tätigkeit ließen sich 
für die Verbrechensbekämpfung nutzbar machen, wenn man das simple Prinzip der »Akten und 
Karteien am Arbeitsplatz« erfüllt und wenn Blattsammlungen oder kriminalpolizeiliche Personen
akten als Einzelakten verwahrt würden. 

Ebenso unter den Nägeln brennt uns die Frage, wie denn der Kriminalist von unnützer Büro
arbeit befreit werden kann. Ohne jede Frage ergibt sich auch in unserem Metier die Notwendigkeit, 
das Ergebnis der Ermittlungen zu Papier zu bringen. Ebenso fraglos scheint mir aber zu sein, daß, 
sollen alle Bemühungen um eine wirkliche Bekämpfung der Kriminalität erfolgreich sein, sich diese 
Bemühungen irgendwo draußen, d. h. fern vom Schreibtisch, abspielen müssen. So frage ich, ob es 
denn sein muß, daß Fachkriminalisten ihre kostbare Zeit damit vertun, Berichte, einfache Formblatt
meldungen, Routineanfragen usw. selbst zu schreiben und das häufig genug an einer Maschine, die 
eigentlich vor zehn Jahren schon ausgesondert werden sollte. Ich frage weiter, ob es wirklich sein 
muß, daß der Fachkriminalist seine Zeit damit vertut, Vorgänge in mittelalterliche Register ein
zutragen, sich um Aktenzeichen zu bemühen, Versicherungsanfragen zu beantworten, Asservate in 
lange Listen aufzunehmen und was immer sonst der Verwaltung dienen mag, ganz zu schweigen von 
jener sehr wichtigen, aber zeitraubenden Arbeit der Beantragung und Abrechnung der Reisekosten. 

Um es kurz zu machen: Der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter muß vordringlich durch eine 
zweckentsprechende Büro- und Organisationstechnik sowie durch den Einsatz von arbeitsbeschleu
nigendem Gerät und Hilfskräften (insbesondere Steno- oder Phonotypistinnen) von Büroarbeit 
weitestgehend entlastet werden. 

Hier zeigt sich bereits auf einem Teilgebiet, welch eminente Bedeutung der Ausrüstung zu
kommt, weil sie es erst ermöglicht, das Verbrechen tatsächlich auch zu bekämpfen, statt es nur zu 
verwalten. (Ich bitte um Vergebung, wenn ich hier die Stenotypistinnen schlicht zur Ausrüstung 
gehörig rechne; ein Tun, das sicher Widerspruch herausfordert, besonders wenn man meiner Defini
tion folgen will, wonach zur Ausrüstung im weiteren Sinne alles gehört, womit man etwas machen 
kann.) 
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Ein weiteres Teilgebiet der allgemeinen Betriebstechnik ist die Melde- und Informationstechnik. 
Ich kann mich auf die bloße Erwähnung dieses Gebietes beschränken, auf dem jetzt doch wohl 
erhebliche Anstrengungen gemacht werden mit dem Ziel, Datenerfassungsanlagen einzusetzen. Es 
bleibt nur zu hoffen, daß ein umfassendes Nachrichtensammel- und -auskunftssystem bald praxis
verwendbar wird. 

»Ihr Betrieb ist so gut wie Ihr Informationssystem«, ist der Werbeslogan einer Weltfirma. Wenn 
das stimmt, sind viele kriminalpolizeiliche Dienststellen allein deshalb schlecht, weil es ihnen an 
modernen Vervielfältigern oder Kopierautornaten fehlt und deshalb wi~htige Informationen noch 
mittels Umlaufs des Originals oder - weIch Fortschritt - nach Abschrift und Fertigung einiger 
Matrizenabzüge bekanntgegeben werden müssen. 

Problematisch ist auch die kriminalpolizeiliche Verbindungstechnik, ganz gleich, ob als draht
gebundene oder drahtlose Kommunikationsverbindung. Es ist sicher eine Führungsentscheidung, ob 
für Fernmeldeverbindungen postalische oder polizeieigene Netze eingesetzt werden sollen. Wo aber 
das polizeieigene Fernsprechnetz technisch steht, mag der ermessen, der die hervorragend funktio
nierende schnelle und sichere Bahnselbstanschlußanlage (BASA) der Deutschen Bundesbahn kennt. 

Ein den Kriminaltaktiker immer wieder an den Rand der Verzweiflung treibendes Problem ist 
die Ausrüstung der Beamten mit Wohnungsdienstanschlüssen. Im 1967 vorgelegten, im Auftrage 
des Präsidenten der USA erstellten Untersuchungsbericht »The challenge of crime in a free society« 
weist die Untersuchungskommission das (empirisch längst bekannte) Faktum nach, daß die Erfolgs
aussicht, einen Fall aufzuklären, progressiv absinkt mit jeder Verlängerung der response time (der 
durchschnittlichen Zeit zwischen der Alarmierung der Ermittlungsbeamten und deren Eintreffen am 
Tatort). Wörtlich heißt es dann 2): 

» Diese Tatsachen haben der Kommission aufgezeigt, wie wichtig das schnelle Erscheinen der 
Polizei am Tatort ist. Es sollten Wege gefunden werden, wie man mit größter Schnelligkeit die 
in der ErmittIungsarbeit erfahrenen Beamten an den Tatort schafft, bevor Verbrechen >kalt< 
sind - um einen polizeilichen Fachausdruck zu benutzen -.« 

Und die Praxis? Außerhalb der allgemeinen Dienststunden geht im Einsatzfalle in aller Regel 
die erste Stunde unwiederbringlich mit der Alarmierung der Ermittlungsbeamten verloren, wobei 
es bei der Beurteilung des Grades solcher Rückständigkeit keinen Unterschied gibt zwischen der 
Methode des Weckens nach Marineart (einer stößt den andern an) und jener etwas moderner~n 
Form der Alarmierung, bei der Schutzpolizeibeamte und Kriminalisten dazu mißbraucht werden 
müssen, zunächst ihre Kollegen zu wecken, um sie danach einzusammeln und an den Einsatzort 
zu bringen. 

Jeder kriminalpolizeiliche Soforteinsatz erfordert in der Einsatzzentrale Stabsarbeit, erfordert, daß 
räumlich getrennte Beamte ständig miteinander im Gespräch sein müssen, um sich zu informieren 
und Einsatzanweisungen kurzfristig weiterzugeben oder zu empfangen. Moderne, vom Telefonnetz 
unabhängige Sprech- und Personenrufanlagen sind dafür eine unabdingbare Voraussetzung. 

Und wo es daraum geht, Minuten und Sekunden zu gewinnen, da muß dem Bürger, dem 
Geschädigten, die Alarmierung der Polizei so einfach wie möglich gemacht werden. Warum gibt 
es nicht den Notruf an jedem Münzfernsprecher 3

), warum nicht eine im ganzen Bundesgebiet ein
heitliche Polizei rufnummer? 

Das sind nur einige Teilprobleme. Wo aber ist die Stelle, wo die Institution, die den Gesamt
komplex »Verkürzung der response time« untersucht und Vorstellungen erarbeitet, welches Instru
mentarium wie gehandhabt werden muß, um die Einsatzzeit zu verkürzen? 

Die Ausstattung der Kraftfahrzeuge mit Funksprechgeräten schreitet allerorts rüstig fort. Nicht 
gar so rüstig erfolgt indessen die Ausrüstung der Kriminalpolizei mit tragbaren Kleinfunkgeräten. 
Das mag daran liegen, daß es noch immer keine speziell für die Aufgaben der Kriminalpolizei ent
wickelten Geräte gibt, die den (besonders bei Observationen) zu stellenden Anforderungen voll 
genügen. Wo gibt es eine Institution, die die Erkenntnis der Praxis auswertet, daß der Kriminalist 
bei manchen Einsätzen nur einen Sender, bei anderen wiederum nur einen Empfänger gebraucht? 

2) »Die Herausforderung durch das Verbrechen in einer freien Gesellschaft«, auszugsweise übersetzung von Gerhard Haenicke, 
Hilden, ohne Jahreszahl, S. 35. 

3) über Versuche damit vgl. Polizei - Technik - Verkehr 1968, S. 194. 
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Trennt man aber Sender und Empfangsteil eines Funkgerätes, kann man in Größenordnungen bauen, 
die eine absolut getarnte Trageweise zulassen. 

Die deutsche Polizei soll im laufe der nächsten Jahre ein Bildfunknetz bekommen. Damit 
werden viele Fahndungsfälle leichter und schneller gelöst werden können. Über solche ebenso not
wendige wie moderne Nachrichtenverbindungsmittel dürfen aber die schon vorhandenen nicht ganz 
vergessen werden. Ich denke an das polizeieigene Fernschreibnetz. Die Durchlaufzeiten von Fern
schreiben auch höherer Dringlichkeitsstufen sind vielfach zu lang; darüber hinaus reicht die Aus
rüstung der Polizeidienststellen mit Fernschreibern bei weitem nicht aus. So ist es keine Seltenheit, 
daß selbst in akuten Fahndungsfällen dringende Informationen erst nach drei bis fünf Tagen den 
einzelnen Polizeidienststellen bekanntwerden. 

Die Diskussion um die Ausstattung mit für den Einsatz brauchbaren Kraftfahrzeugen liefert seit 
rund zwei Jahrzehnten eine unendliche Fülle erheiternder wie tieftrauriger Einzelbeispiele. So kann 
ich dieses Teilgebiet der »allgemeinen Betriebstechnik« hier mit der Feststellung abtun, daß im 
Jahre 1967, einer Erhebung der Gewerkschaft der Polizei 4) zufolge, in der Bundesrepublik im 
Durchschnitt für neun Kriminalbeamte je ein Kraftfahrzeug zur Verfügung stand, daß aber maximal 
sich 50 (!) Kriminalisten ein Kfz teilen müssen. Die Aufforderung der Verfasser des genannten 
Berichtes, doch zu bedenken, »daß bei einer Meinungsumfrage in über 60 Polizei behörden des 
Bundesgebietes Klage darüber geführt wird, daß der tägliche Kampf um das Kraftfahrzeug zer
mürbender und aufreibender sei als der mit dem Verbrecher« 5), steht für sich und bedarf keiner 
weiteren Interpretation. 

Die mir zur Verfügung stehende Zeit erlaubt es nicht, auf weitere Teilgebiete der allgemeinen 
Betriebstechnik näher einzugehen, wie etwa die Sicherungstechnik, also auf jenes Gerät und Material, 
durch das der Beamte selbst oder seine Dienststelle gesichert wird, die Versorgungstechnik, die 
Waffentechnik, das Gebiet der Materialbevorratung oder das der Instandhaltung und Instandsetzung, 
obwohl auch hier Probleme aufzuzeigen wären, die das gestellte Thema aufzuhellen vermöchten. 
Ich darf mich deshalb kurzerhand dem zweiten Hauptgebiet, der erkennungsdienstlichen Technik, 
zuwenden. 

2. Erkennungsdienstliche Technik 

Die gute alte Daktyloskopie müht sich wie eh und je, den Anforderungen der Praxis gerecht 
zu werden. Sie sollte in möglichst kurzer Zeit zur gesicherten Tatortfingerspur auch den zugehörigen 
Spurenleger liefern. Es ist schon ein rechter Jammer, im Zeitalter der Technik mit anschauen zu 
müssen, wie unsere Daktyloskopen, tief über die lupe gebeugt, täglich Tausende von Fingerabdruck
karten handhaben, um vielleicht vierzehn Tage oder drei Wochen später sagen zu können, daß der 
Spurenleger nicht einliegt. Parabletoskop 6), Episkop 7) und was sonst an arbeitserleichterndem und 
-beschleunigendem Gerät erfunden wurde, haben sich nirgendwo recht durchsetzen können. Und 
wer beschäftigt sich schon dauernd damit, die Kinderkrankheiten solcher Geräte auszumerzen? 

Da trat im Jahre 1962 ein Beamter der Kriminalpolizei Oldenburg mit einer Art selbstentwickel
tem lochkartensystem an die ÖffentlichkeitS). Sein Verfahren schien das Problem des schnellen 
Auffindens identischer Fingerabdrücke zu lösen. Was daraus geworden ist? Ich weiß es nicht. Ich 
weiß nicht einmal, ob nun das ganze System unbrauchbar ist, ob etwa das erforderliche Gerät zu 
teuer, das Papier der verwendeten Fingerabdruckkarten zu dünn ist, oder an welchen sich Neue
rungen stets widersetzenden ähnlichen Wirrnissen es gelegen hat. Ich weiß nur, daß der Beamte 
selbst wie eh und je Fingerabdrücke vergleicht und daß er die Hoffnung noch immer nicht auf
gegeben hat, wenigstens selbst eines Tages mit seinem System arbeiten zu dürfen. 

Wo ist, darf ich ein weiteres Mal fragen, die Stelle, die Institution, die Kommission, die sich 
mit dem Verfahren auseinandersetzt und entweder jenem Beamten sagt, er sei ein Phantast oder 
mir, wo ich das erforderliche Gerät für meine Daktyloskopen beziehen kann? 

4) Kapitulation vor dem Verbrechen? Hilden 1967, S. 74. 

5) a. a. 0., S. 75. 
6) Vgl. Kriminalistik 1968, S. 92. 

7) Vgl. Kriminalistik 1968, S. 310. 

8) Hannemann in Kriminalistik 1962, S. 496 ff. 
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Fragt man einen Erkennungsdienstbeamten, welche Verbesserungen seines Arbeitsgebietes er 
für vordringlich hält, die Forderung nach »schmutzfreier Spurensuche« wird sicher mit voranstehen. 
Die Erfahrung, aber auch der Ärger mit Tausenden von Geschädigten, die nach einer intensiven 
Spurensuche gezwungen waren, einen kleinen Hausputz zu halten, steht hinter dieser Forderung. 
Es mangelt nicht an Untersuchungen und Verfahren, latente Fingerspuren zu sichern. Aber schon die 
alten Nürnberger hängten erst einen, es sei denn, sie hätten ihn auch. Seit wir in der Lage sind, 
Fingerabdrücke nicht nur von Glas oder polierten Flächen, sondern mit gutem Erfolg auch von 
porösem Material bis hin zur grobgetünchten Wand zu nehmen, versagt die von Heindl beschrie
bene 9

), noch immer gebräuchliche Methode des »Fahndens nach Abdrücken«, derzufolge im schräg 
einfallenden Licht einer Taschenlampe die Spuren sichtbar werden, mehr und mehr. Das Absuchen 
spurenverdächtiger Objekte mit Hilfe des Einstaubverfahrens scheint indessen auch unseren Alt
vorderen schon gewisse Schwierigkeiten bereitet zu haben. Heindl erwähnt den von Heiduschka 
konstruierten» Jodräucherapparat«, den man benutzen könne, rät aber später 10) von der Benutzung 
des Gerätes ohne Angabe von Gründen ab. Dieses Gerät, immer wieder neu propagiert und anders 
konstruiert 11), ist den Beweis seiner Brauchbarkeit am Tatort bisher schuldig geblieben. 

Heindl weist mit Recht darauf hin 12), daß sich der untersuchende Beamte aufgrund der Tat
ausführung zunächst darüber klarwerden muß, wo denn Fingerabdrücke sein könnten. Aus der 
Erfahrung wissen wir, daß das nur ein höchst unsicherer Behelf sein kann, weil nämlich Spuren 
praktisch überall am Tatort sein können. Soldaten, vielfach unkonventionellen Methoden zuneigend, 
lösen das Problem auf ihre Art. Ich sah Suchtrupps des militärischen Abschirmdienstes der Bundes
wehr, mit Atemmasken versehen, riesige Federbüsche in Schwarzpulver tauchen und ganze Räume 
einrußen. Mit großem Erfolg, wie ich ausdrücklich vermerken möchte. 

Diese im zivilen Bereich leider nur sehr bedingt verwendbare »Ganzheitsmethode« mag den 
japanischen Chief Superintendenten Hiromichi Honda auf die Idee gebracht haben, seinen »Auto
matie Latent Print Developer« zu konstruieren, ein Gerät, das mittels dosierbarer Luft Rußpulver 
ausstößt und per Staubsauger gleich wieder absaugt 13). Das Gerät - in Deutschland unbekannt 
geblieben - erlaubt das Absuchen großer Flächen in kurzer Zeit und soll Verunreinigungen auf das 
absolut unvermeidbare Minimum reduzieren. 

Sie werden sich, meine Damen und Herren, vielleicht wundern, warum ich innerhalb einer 
Analyse über die Bedeutung der Ausrüstung für den Erfolg kriminalpolizeilicher Arbeit mit einer 
solchen Akribie gerade an das Problem schmutzfreier Spurens~che herangehe. Ich beklage - Sie 
werden es bemerkt haben - das Fehlen eines Institutes, das systematisch nach Geräten und Methoden 
sucht, die geeignet sind, die kriminalistische Arbeit allgemein zu verbessern. Es wird keine funda
mentalen Schwierigkeiten bei der Überlegung geben, mit welchen Datenverarbeitungsanlagen, 
welchen Hubschraubertypen oder auch mit welchen Funkanlagen die Kriminalpolizei denn aus
zurüsten sei, wenn nur das Geld dafür bewilligt würde; aber es gibt eine Fülle von Problemstellungen 
scheinbar nebensächlicher Art, die über Erfolg oder Mißerfolg entscheiden. Das Problem der Spuren
suche scheint mir dafür symptomatisch zu sein. 

Ganz ähnlich liegen die Dinge im Bereich der Personenerkennungstechnik. Seit Pierre Chabot 
im Jahre 1952 erstmals mit nachgewiesenem Erfolg 14) aus verschiedenen Fotografien ein Roboter
bild zusammensetzte, hat es nicht an Versuchen gefehlt, anstelle abstrakter Personenbeschreibungen 
konkrete bildliehe Darstellungen von gesuchten Verbrechern zu verwenden 15). Während die einen 
jeden Agnoszierungswert bestreiten oder doch starke Bedenken gegen die Verwendbarkeit wie 
auch immer komponierter Täterbilder oder -skizzen anmelden 16), differenzieren andere je nach 

9) Heindl, R.: System und Praxis der Daktyloskopie, 14. (3. vermehrte) Auflage, Berlin und Leipzig 1927, S. 317. 
10) Heindl a. a. 0., S. 342. 

11) Vgl. z. B. Kriminalistik 1955, S. 392. 

12) Heindl a. a. 0., S. 315. 

13) Vgl. Angst in Kriminalistik 1962, S. 311. 

14) So Söderman in »Lebenserinnerungen eines Kriminalisten«, Kiepenheuer u. Witsch, 1957, S. 133. 

15) Ober die gebräuchlichen Verfahren berichtet Schriber in Kriminalistik 1967, S. 463 ff. 
16) SO Z. B. Kinas und Strickstock in Kriminalistik 1964, S. 404 ff., und Wenzky in Kriminalistik 1966, S. 177 ff. 
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Eigenart der einzelnen Verfahren 17) oder bekennen sich aufgrund eigener Untersuchungen und Erfah
rungen voll zum Prinzip als solchem oder doch wengistens zu einem ganz bestimmten Verfahren 18). 

Irgendwo zwischen den Extremen wird die Wahrheit liegen. Wer, so darf ich fragen, sagt dem 
Praktiker schlüssig, wo etwa das ist? Zigtausend Arbeitsstunden hat die deutsche Kriminalpolizei in 
der Vergangenheit damit sicherlich vertan, daß jeder für sich Versuche mit einem dieser Fahndungs
hilfsmittel machte, und dennoch scheint niemand genau zu wissen, ob denn die relativ hohen 
Kosten einer Identifizierungskartei im rechten Maß zum zu erwartenden Erfolg stehen oder ob das 
Geld dafür schlicht zum Fenster hinausgeworfen wäre. 

Seit Professor Kersta damit begonnen hat, Personen anhand der Modalitäten ihrer Stimme zu 
identifizieren, reißt die Diskussion um Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der »Stimmspektrografie« 
nicht ab 19). Ohne hier einen weiteren Beitrag liefern zu wollen, darf ich feststellen, daß ich nicht 
erfahren konnte, ob für die deutsche Kriminalpolizei irgendwo ernsthaft an diesem Problem gear
beitet wird. So wird es einstweilen dabei bleiben - denke ich -, daß wir nicht in der Lage sind, einen 
verdächtigen anonymen Anrufer sicher zu identifizieren oder ihn wenigstens vom Verdacht aus
zuschließen. 

Ein' weiteres Gebiet der erkennungsdienstlichen Technik möchte ich noch beispielhaft anführen, 
weil ich selbst mich seit Jahren darüber ärgere: Ich nehme an, daß täglich mehr als hundert Krimi
nalisten und Polizei beamte im Bundesgebiet bei der Brandermittlung im Schutt wühlen. Ich nehme 
ebenso an, es müßte für einen Techniker nicht gar so schwer sein, eine handliche Maschine zu kon
struieren, die den Brandschutt zum Zwecke der Spurensuche mit Motorkraft aufnimmt und aussiebt. 

Damit bin ich, strenggenommen, bereits bei einem weiteren Hauptteil angelangt. 

3. Die Aufgabentechnik 

Die Grenzen dieser Technik der Einsatzmittel lassen sich zur allgemeinen Betriebstechnik wie 
zur erkennungsdienstlichen Technik nicht präzise ziehen, weil sich ein Großteil der von der Kriminal
polizei eingesetzten Geräte und Ausrüstungsstücke mit gleichem Erfolg in mehreren Arbeitsbereichen 
verwenden läßt. Ich rechne deshalb auf Ihr Verständnis, wenn ich verschiedene Teilgebiete mehr 
pauschal angehe und auf Details nur näher zu sprechen komme, wenn das zur Abrundung des 
Themas notwendig erscheint. 

In das umfassende Gebiet der Ermittlungstechnik gehören alle jene Geräte und dafür ausgelegten 
Anwendungsverfahren, die bei der Sachverhaltsfeststellung zum Einsatz kommen sollten. Obwohl 
aber die Industrie eine verwirrende Vielfalt von technischem Gerät auf den Markt bringt (das auf 
Brauchbarkeit zu testen schon ein Problem für sich ist), gibt es noch weite Entwicklungsgebiete in 
der Kriminalistik. Oft steht der Kriminalist bei der Lösung eines Falles an jenem Punkt, da er resignie
rend und ein wenig vorwurfsvoll sagt: »Jetzt fehlt uns ... «, und dann beschreibt er ein Gerät, das 
zur Verfügung zu haben für ihn höchstes Glück wäre. Im unerschütterlichen Glauben an die schier 
unbegrenzten Möglichkeiten der Technik fragt er sich noch von Firma zu Firma durch, ob es nicht 
doch so etwas Ähnliches schon gebe, um dann schließlich - wie gewohnt und häufig geübt - irgend
wie improvisieren zu müssen. Wie man weiß, mit mehr oder weniger großem Erfolg. 

Soldaten, ich sagte es schon, pflegen die Dinge meist direkter anzugehen. Also wollte ich 
wissen, wie sie solcherart Probleme lösen. So geriet ich für ein paar Tage in die »Schule für Nach
richtenwesen der Bundeswehr« in Bad Ems, insonderheit in die dort bestehende » Lehr- und Ver
suchsgruppe Technik«. Ich vermag Ihnen, meine Damen und Herren, mein Erstaunen nur unvoll
kommen zu schildern. Was ich am wenigsten erwartet hatte, fand ich vor: ein nach kriminalistischen 
Bedürfnissen ausgerichtetes Institut, personell und sachlich hervorragend ausgestattet, vor allem dem 
Zweck dienend, dem Praktiker das für seine speziellen Bedürfnisse entwickelte Gerät zur Verfügung 
zu stellen. Ein Stab von Mitarbeitern, vom Wissenschaftler bis herunter zum Mechaniker, versetzt 
diese Lehr- und Versuchsgruppe instand, Forderungen der Praxis (das ist in aller Regel der militärische 
Abschirmdienst) nach Geräten oder Verfahren, die zur Bewältigung bestimmter Aufträge notwendig 

17) Schriber a. a. 0., S. 470 ff. 
18) Boixen (Kriminalistik 1968, S. 199) weist mit Recht darauf hin, daß sich die Daktyloskopie eine Erfolgsquote von 6 Ofo errechnet. 

Er behauptet, diese Quote würde das von ihm verwendete PIK-Verfahren auch erreichen. 

19) Internationale kriminalpolizeiliche Revue Nr. 189, S. 179. 
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sind, zu entwickeln oder kurzfristig selbst zu bauen. Was immer der Taktiker fordern mag, die 
Techniker stehen bereit, seine Forderung zu erfüllen. Eine großartige Sache, will mir scheinen. 

Erpresser halten die Kriminalpolizei durch immer raffiniertere Methoden in Atem, und welcher 
Kriminalist denkt nicht mit Grauen an die Probleme, die sich ihm stellen, wenn er das irgendwo für 
den Erpresser deponierte Geld überwachen soll mit dem Ziel, den Abholer bei oder doch bald nach 
der Aufnahme zu ergreifen. Eine Observationsfalle, die für solche und viele ähnliche Zwecke unter 
Verwendung entsprechender elektromechanischer Schalter nahezu unbeschränkt eingesetzt werden 
kann, wurde von eben dieser Lehr- und Versuchsgruppe eigens konstruiert für - man höre und 
staune - die Wiesbadener Kriminalpolizei im Zusammenhang mit dem erpresserischen Kindesraub 
»Timo Rinnelt«. Leider ist die Anlage ziemlich unbekannt geblieben und nur für ein paar Dienst
stellen, die mehr zufällig darauf stießen, nachgebaut worden 20). 

Ein Kuriosum mag das Bild abrunden: Herzstück des Unternehmens ist ein Kriminalist par 
excellence, Kriminaltechniker alter Schule, vom damaligen Kriminalpolizeiamt für die britische Zone 
zur Bundeswehr emigriert, weil die Kriminalpolizei nichts als eine Obermeister-Planstelle zu bieten 
hatte. Heutiger Dienstgrad: Major. Es wird Sie, meine Damen und Herren, nicht mehr verwundern, 
wenn ich Ihnen noch sage, daß Sie bei einem Besuch der Nachrichtenschule der Bundeswehr ein 
ebenso abgerundetes Bild über Observationsgerät und -möglichkeiten, über Stand und Möglich
keiten der Funktechnik einschließlich der Verwendbarkeit von Kleinstsendern° erhalten können, wie 
Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten offener und verdeckter Fotografie gezeigt werden; Sie werden 
viel Neues auf dem Gebiet der Spurensuche und -sicherung ebenso staunend zur Kenntnis nehmen 
wie das praxisgerechte Durchsuchungsgerät mit Einzelstücken, von denen ein fantasiebegabter Krimi
nalist gelegentlich träumt, wenn er versonnen resümiert, was er eigentlich jetzt haben müßte, um 
seine Aufgabe einwandfrei lösen zu können. 

Als Junge sah ich an einem nächtlichen Leichenfundort fluchende Kriminalbeamte mit Funzeln 
von Lampen in der Hand umherkriechen, offenbar in der Absicht, Geschoßhülsen zu finden. Viel
leicht hat diese Szene das Trauma verursacht, das mich die heutigen Arbeitsbedingungen an einem 
nächtlichen Tatort mit denen von vor 30 Jahren vergleichen läßt. Wir können zwar - je nach der 
Zahl vorhandener Leuchten - 10 oder 20 mehr oder weniger helle Punkte setzen, ohne indessen 
auch wirklich brauchbares licht zu erhalten. Dabei könnte ich mir denken, daß es kein unlösbares 
technisches Problem wäre, einen Tatort durch echtes Flutlicht auszuleuchten. 

Sie alle kennen jene von Ratlosigkeit geprägte Atmosphäre, die entsteht, wenn eine Person 
vermißt ist und irgendjemand nach Tagen das Gerücht verbreitet, sie sei umgebracht und ver
graben worden. 

Amerikanische Geologen ließen Astronauten Aufnahmen der Erde machen, um so bisher 
unentdeckte Bodenschätze aufzufinden. Ob die Geologie nicht auch Hinweise auf versteckte 
Gräber liefern könnte? Wäre es nicht auch denkbar, daß sich die Vegetation auf einem Grab in 
einer Art verändert, die darstellbar ist? Mit Hilfe eines Falschfarbenfilmes 21) ermittelt die Luftauf
klärung beispielsweise, was gewachsene Vegetation ist und wo abgebrochene Zweige und Büsche 
zu Tarnzwecken verwendet wurden. 

Observationen - im Stand oder in der Bewegung ausgeführt - erfordern, wenn sie Erfolg haben 
sollen, einen erheblichen Aufwand an dafür speziell ausgelegten Geräten und Fahrzeugen, an denen 
es der Kriminalpolizei in weiten Bereichen mangelt. 

Die Tatsache, daß Täter mehr und mehr versuchen, in die Intimsphäre einzudringen, hat 
Kleinstmikrophone, Kleinstsender, Kleinsttonbandgeräte usw. mehr und mehr in Gebrauch kommen 
lassen. Zum Auffinden, Erkennen oder Ausschalten solcher Tatmittel ist eine eigene Abwehrtechnik 
erforderlich. Die Spezialgeräte, mit denen man Räume nach solchen Tatmitteln untersuchen kann, 
sind bei der Kriminalpolizei weitgehend unbekannt. 

Das weite Gebiet der Gesprächsüberwachungstechnik, der Mithör- und Mitschneidetechnik und 
der Tarnmitteltechnik ist der Kriminalpolizei in so hohem Maße fremd, daß allein Überlegungen in 
dieser Richtung schon suspekt erscheinen. 

20) Neuerdings hat die Firma Metz-Grotjahn eine Notruf- und Alarmanlage auf den Markt gebracht, die bereits mit Erfolg in einem 
Erpressungsfall in Hannover eingesetzt wurde. Vgl. hierzu Westphal in Kriminalistik 1969, S. 16. 

21) z. B. Kodak Aero Infrared Ektachrome. 
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Erlauben Sie mir noch ein paar Worte zur 

4. Präventivtechnik 

Sie befaßt sich mit den Mitteln und Möglichkeiten, die vorbeugend, d. h. zur Verhütung straf
barer Handlungen, eingesetzt werden können. Leider beschränkt sich die Tätigkeit der Kriminal
polizei mehr oder weniger darauf, in Beratungsstellen die Erzeugnisse der Industrie meist ungeprüft, 
jedenfalls völlig wertungsfrei, vorzustellen. Auch hier, oder gerade hier, könnten sehr viele An
regungen gegeben, Eigenentwicklungen durchgeführt und vorgestelltes Gerät der Industrie wirklich 
geprüft und erprobt werden. 

Wenn man versuchen will, mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Verhältnisse in den Bundes
ländern in aller Vorsicht ein erstes Resumee zu ziehen, so kann man feststellen, daß die eminent 
große Bedeutung einer facheinschlägigen Ausrüstung für den Erfolg kriminalpolizeilicher Arbeit auf 
breiter Ebene erkannt ist. Diese Feststellung allein aber sagt noch nicht viel aus. Bereits am 8./9. Mai 
1959 wurde dem Arbeitskreis " durch die Innenministerkonferenz ein Arbeitsprogramm überwiesen, 
das u. a. erhebliche technische Verbesserungen vorsah 22). Dieser Grundtenor zieht sich durch die 
Jahre, aber trotz aller partiellen Verbesserungen mußte der hamburgische Innensenator Ruhnau noch 
in der öffentlichen Informationssitzung des Bundestagsinnenausschusses am 24. Oktober 1968 bei
spielhaft feststellen, daß es ein unerträglicher Zustand sei, wenn in kriminalpolizeilichen Dienststellen 
die Fotoapparate gegenseitig ausgeliehen werden müßten 23). Vielleicht wird die Situation noch deut
licher durch seinen beschwörenden Appell an die Abgeordneten, den einzelnen Polizeibeamten auch 
mit dem Handwerkszeug auszurüsten, das jedem Klempner mitgegeben werden muß, wenn er 
irgendwo eine Wasserleitung repariert 24). Ist es nun so, wie unser Kollege Dr. Wehner in der gleichen 
Sitzung gesagt hat, daß nämlich die Kriminalpolizei noch immer den Notwendigkeiten, die ihr der 
Verbrecher aufzwingt, hoffnungslos hinterherhinkt 25), oder trifft die Feststellung von Innensenator 
Ruhnau eher zu, daß nur die Länder die gleichen Anstrengungen unternehmen müssen und nicht 
der eine auf den Schultern des anderen leben darf 26)? 

So hatte auch der Präsident dieses Hauses in bezug auf die Ausstattung mit Geräten und Nach
richtenmitteln argumentiert, als er sagte, die Kette der Kriminalpolizei, mit der gefangen werden 
soll, sei nur so stark wie ihr schwächstes Glied 27). Das gilt allgemein und sollte nachhaltig unter
strichen werden. 

Nun, ich denke, wir brauchen hier keine Zensuren zu verteilen und können es bei der Fest
stellung belassen, daß es mit der Ausrüstung der Kriminalpolizei im ganzen gesehen noch nicht 
zum besten steht. »Gebildet« von Fernsehen und Kriminalromanen, glauben Laien indessen un
erschütterlich an die Perfektion der kriminalpolizeilichen Ausrüstung, hegen übertriebene Erwar
tungen und verlangen oft auch Unmögliches. Diese falsche hohe Meinung wird allzu häufig noch 
geschürt, in Haushaltsdebatten ebenso wie in Pressekonferenzen. Vielleicht wird auch allzu vorder
gründig geglaubt, mit der Beschaffung einiger moderner, meist teurer und damit publikumswirk
samer Ausrüstungsstücke sei das Problem gelöst. Vor Kompetenten sollte daher aber immer und 
immer wieder gewarnt werden. Solcherart Argumentation verführt letztlich nur dazu, sich der trüge
rischen Überzeugung hinzugeben, es werde das Mögliche, oder jedenfalls werde genug getan. 

Ich hoffe, mit Ihnen - meine Damen und Herren - einig zu sein, wenn ich es so formuliere: 
Hubschrauber sind eine großartige Sache - aber Kraftfahrzeuge müssen auch sein; Elektronenrechner 
müssen jetzt eingesetzt werden, aber Rechenmaschinen für den Wirtschaftskriminalisten dürfen 
darüber nicht vergessen werden; Infrarot-Nachtsichtgeräte erfüllen den alten Traum, auch in raben
schwarzer Nacht noch sehen zu können, was andere verbergen möchten, aber gutes Kartenmaterial 
ist für die Orientierung unter Normalverhältnissen mindestens ebenso wichtig. Durch ein Bild
übertragungsnetz wird eine Vielzahl von Dienststellen kurzfristig in jede Fahndung einbezogen 
werden können - das Problem, wie man 100 Fotos zur Verteilung an die örtlichen Polizeibeamten 

22) Kriminalistik 1959, S. 461. 
23) Protokoll Nr. 110 des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, S. 16. 
24) a. a. 0., S. 21. 

25) a. a. 0., S. 49. 
26) a. a. 0., S. 21. 
27) a. a. 0., S. 6. 
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kurzfristig anfertigt, ist aber damit nicht gelöst -, und schließlich verliert ein Kriminalist, der um 
einen Pfennigartikel, wie es beispielsweise ein Telefonbuch ist, kämpfen muß, letztlich den Glauben 
an den Fortschrittswillen seiner Oberen. 

Was ist zu tun? 
Innensenator Ruhnau - ich darf ihn nochmals zitieren - hat vor den Abgeordneten des Innen

ausschusses gemeint, die Ausrüstung sei in erster Linie eine Frage des Geldes 28
). Dem kann man, 

wenn auch mit gewissen Vorbehalten, zustimmen. Immerhin erscheint es nicht unwesentlich, wie 
denn vorhandenes Geld verwendet wird. 

Es bringt in summa nicht viel, wenn für eine Dienststelle beispielsweise 30 Polaroid-Kameras 
angeschafft werden, von denen dann 25 in Geräteschränken verschwinden, um allenfalls noch bei 
Betriebsfeiern und Dienstjubiläen einmal hervorgeholt zu werden. 

Ganz entschieden muß aber Ruhnau widersprochen werden, wenn er meint, die Ausrüstung 
sei nicht in erster Linie ein Problem der gegenseitigen Typenabstimmung oder der Abstimmung 
darüber, was man machen will 29). Zumindest innerhalb eines Landes muß eine Systemabstimmung 
erfolgen, muß festgelegt werden, was man machen will, müssen Prioritäten gesetzt werden. Die jetzt 
noch meist gebräuchliche Verfahrensweise, in der jeder für sich nach wirklich oder vermeintlich 
brauchbarem Gerät sucht, hat dazu geführt, daß, obwohl von Jahr zu Jahr mehr Geld für die Aus
rüstung der Polizei ausgegeben wird, der Effekt nicht adäquat gestiegen ist. 

Der deutschen Kriminalpolizei fehlt demnach ein Institut, 

1. in dem die Abhängigkeit kriminalpolizeilicher Effektivität von einer fachausgerichteten Aus
rüstung systematisch erforscht wird; 

2. in dem untersucht wird, welche Geräte oder Verfahren für die Erfüllung allgemeiner oder 
spezieller kriminalpolizeilicher Aufgaben unabdingbare Voraussetzung sind; 

3. das in der Lage ist, gegebenenfalls Forschungsaufträge an Universitäten, Entwicklungsinstitute 
oder an die Industrie zu vergeben; 

4. das die notwendigen Erprobungen von Geräten durchführen kann, die von der Industrie all
gemein angeboten werden; 

5. das in eigenen Montagewerkstätten Spezialgeräte sowie Labor- und Erprobungsmuster an
fertigen kann; 

6. das schließlich Pflichtenhefte, technische Lieferbedingungen sowie Betriebs- und Bedienungs
anweisungen erarbeitet. 

Dieses hier mehr skizzenhaft gezeichnete Konzept könnte erweitert werden um Untersuchungen, 
welche Ausrüstung denn jeder kriminalpolizeilichen Basisdienststelle und welche darüber hinaus den 
Leitstellen zur Verfügung stehen muß und was schließlich die ZentralstelIen noch bereitzuhalten 
haben. Überlegungen, welches Gerät zentral beschafft und welches dezentral bezogen werden 
kann, wären die zwangsläufige Folge solcher Untersuchungen, und das brennende Problem recht
zeitiger und zweckmäßiger Systemerweiterung einer einmal beschafften Grundausrüstung würde 
sich gleichsam am Rande erledigen. 

Ob ein solches Institut am besten bundesweit arbeiten, d. h. dem BKA angegliedert sein sollte, 
oder ob jedes Land für sich die Dinge durchforscht, ist eine Frage der Modalitäten, vielleicht auch 
der politischen Einstellung. Ich für mein Teil bin - wenn Sie mich fragen - zumindest bei Problemen, 
die meinen Beruf angehen, kein überzeugter Föderalist. 

Ich sehe meine Kritiker bereits Atem schöpfen, um mir zu entgegnen, es gebe doch die Tech
nische Kommission des Arbeitskreises 11 und diese habe in der Vergangenheit durchaus brauchbare 
Vorschläge entwickelt. Ich sehe in der Technischen Kommission allein das Institut unseres Zwillings
bruders Schutzpolizei. Wie man weiß, und es mangelt nicht an Beispielen besonders aus dem 
amourösen Bereich, vermögen Zwillingsbrüder durchaus brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Dennoch 
gibt es höchst persönliche Dinge, die man besser allein tut. 

Ein Wort bleibt noch zu sagen zur Schwerfälligkeit des derzeitigen Beschaffungssystems. Wenn 
uns in dieser Stunde ein Gerät vorgestellt würde, das - an einem Tatort eingesetzt - sofort und 

28) a. a. 0./ S. 21. 
29) ebenda. 
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zweifelsfrei anzeigte, wo sich Spuren des Täters befinden, eher könnten wir den Teufel aus der 
Hölle holen, als vor Ablauf zweier Jahre in den Besitz dieses Gerätes zu kommen, es sei denn, jemand 
schenkte es uns bzw. wir nähmen es - ein wenig eleganter - in kostenlose Dauerleihe. 

Eine lampe, die aus zunächst nicht sicherer Ursache nicht mehr leuchtet, beschwört ein durch
aus ernstes verwaltungstechnisches Problem herauf. liegt der Fehler nämlich im Schalter oder in der 
leitung bis zum Deckenanschluß, muß Geld aus Titel 204 verwendet werden; liegt es indessen an 
Pendel, Kugel oder litzen in der lampe, müssen Mittel aus Titel 201 her. So bleibt einem nur die 
Hoffnung, daß es die Glühbirne war. Dann nämlich hat man es allein mit dem Verwalter von Titel 206 
zu tun. Nicht auszudenken, was zu geschehen hat, wenn einmal eine leuchte beim Erkennungsdienst 
ausfällt und damit die mögliche Zuständigkeit mindestens zweier weiterer Titel zu prüfen ist. Und 
so lange dauert das alles auch. 

Die Reichshaushaltsordnung stammt aus dem Jahre 1922, die Reichskassenordnung aus dem 
Jahre 1927, die Wirtschaftsbestimmungen für die Reichsbehörden aus dem Februar 1929 und die 
Rechnungslegungsordnung für das Reich schließlich stammt vom Juli 1929. Es spricht sicher für 
die Güte aller dieser Gesetze und Bestimmungen, daß sie nach über vier Jahrzehnten nichts von 
ihrer Praktikabilität eingebüßt haben. Ich denke aber, daß ihnen gewisse Modifizierungen zugunsten 
einer größeren Beweglichkeit gut zu Gesicht stünden, ohne daß dadurch das fundamentale Prinzip 
der »Klarheit und Wahrheit« des Haushaltes angetastet werden müßte. 

Ich bin mir der Gefahr durchaus bewußt, in die sich der Praktiker begibt, wenn er Änderungs
wertes anspricht oder wenn er gar konkrete Vorstellungen entwickelt, wie sich bestehende Verhält
nisse möglicherweise zum Besseren ändern lassen. Schnell sind Verantwortliche und deren Berater 
mit der Erklärung bei der Hand, »das stimmt ja alles gar nicht« oder ».bei uns ist das alles ganz 
anders«. Es kam mir hier weder darauf an, irgend jemanden auf die Ank.lagebank zu setzen, noch 
die Forderung zu erheben, die Kriminalpolizei müsse wie James Bond oder Jerry Cotton ausgerüstet 
werden, um erfolgreicher als bisher arbeiten zu können. Dieses Referat ist nichts anderes als der 
bescheidene Versuch, das herauszufinden, was geändert werden kann und muß. 

Anstelle einer Zusammenfassung darf ich - etwas unorthodox vielleicht - Ihnen, meine Damen 
und Herren, ein Beispiel geben, das Sie, wie ich meine, ohne Schwierigkeiten auch generalisieren 
können. 

Vor etwas mehr als einem Jahr ging uns ein alter Sonderling mit der Behauptung auf die Nerven, 
man habe ihm Barrengold im Werte von über 100000 DM gestohlen. Dieses habe er, in Einmach
gläsern verpackt, im Walde vergraben. Mehr um den Anzeigeerstatter zu beruhigen, stocherten 
unsere Beamten den Boden in der Umgebung jener Stelle ab, die der Alte nach seiner Skizze als 
Vergrabungsort bezeichnete, ohne etwas zu finden. 

Tage danach berichtete eine Zeitung, die ihrem eigenen Slogan zufolge immer schon da ist, 
wohin man auch kommt, und der in Fachkreisen das liebevolle Epitheton ornans »Bundesfahndungs
blatt« gegeben wurde, über den Fall. 

Wieder ein paar Tage später rief mich ein Redakteur dieser Zeitung an und erklärte mir, bei 
ihm sitze ein Mann, der behaupte, mit eine'm von ihm entwickelten Gerät das Gold - so es über
haupt vorhanden sei - finden zu können. Man gedenke, groß in das Geschäft einzusteigen und 
erbitte die Mithilfe der Kriminalpolizei. Mein Gefühl in diesem Augenblick läßt sich durchaus mit 
jenem vergleichen, das einem ankommt, wenn sich bei einer Kindesentführung ein Hellseher zur 
Mitarbeit anbietet. Ich fragte dennoch bei meinem landeskriminalamt an und erfuhr, nachdem 
Physiker; Chemiker und Techniker einen Rat gehalten hatten, daß es ein solches Gerät nach den 
Erkenntnissen der Wissenschaft eigentlich nicht geben könne. Weil ich aber weiß, daß eine Hummel 
wegen des Mißverhältnisses ihrer Flügelgröße zum Körpergewicht nach wissenschaftlichen Berech
nungen nicht fliegen kann, es aber dennoch tut (vermutlich weil sie die wissenschaftlichen Grund
lagen nicht kennt), schickte ich zwei Beamte mit. Sie ahnen es schon, meine Damen und Herren, 
das Gold wurde gefunden. Der Alte hatte aufgrund seiner unvollkommenen Skizze lediglich in 
einem falschen Baumgeviert nachgegraben. 

Das Gerät 30
) ist inzwischen bei einigen wenigen Kriminaldienststellen im Einsatz. Es ortet 

Geschoßhülsen ebenso sicher wie in Mauern versteckte Edelmetalle. 

30) Metallsuchgerät G 65 der Firma G. Aldehoff, 5860 Iserlohn, Im Wiesengrund 58. 
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Ich möchte Ihnen den Clou der Geschichte nicht vorenthalten: Bei der Lehr- und Versuchs
gruppe der Bundeswehr sah ich ein ähnliches Gerät im Taschenformat, das auf Bunt- und Edel
metalle 'anspricht, und ich erfuhr, daß das ein ganz alter Hut, jedoch die Herstellerfirma inzwischen 
mangels ausreichender Aufträge eingegangen sei. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, sich für einen Moment vorzustellen, welche unendliche 
Erleichterung es bei der Suche nach metallischen Gegenständen wäre, wenn ein solches Gerät auch 
noch zwischen einem rostigen Stück Eisen und einer goldenen Uhr differenzieren könnte. 

Mir ist ein wenig bange bei der Vorstellung, solche und ähnliche Geräte könnten unentdeckt 
oder verkannt irgendwo in einer Ecke liegen und Fälle wie der geschilderte könnten sich morgen 
wiederholen. 

Mit dieser etwas deprimierenden Vorstellung bin ich am Schluß meines Referates angelangt. 
Was bleibt, ist der bescheidene Wunsch, es möchten (zum Vorteil ihres Arbeitserfolges) schneller, 
systematischer und vielleicht auch ein wenig mehr Überlegungen und Geld in die Ausrüstung der 
Kriminalpolizei investiert werden. 
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AUSSPRACHE 

Kriminaldirektor Bertling, Landeskriminalamt Hamburg 

Ich will versuchen, in möglichst aller Kürze einige Fragen zu stellen, die sich im Laufe des Vortrages von 
Herrn Rouette für mich ergeben haben. 

Ich habe lange überlegt, ob ich heute, am 23. April 1969, hier in Wiesbaden bin oder ob wir zurückversetzt 
sind in das Jahr 1960. Dann wäre meiner Ansicht nach - das ist eigentlich die Grundtendenz meiner Auffassung
dieser Vortrag in Ordnung gewesen. Das ist aber nicht Ihr Verschulden. Sie sind hier erst sehr kurze Zeit tätig. 
Ich hoffe sogar, daß vielleicht in der Zukunft tatsächlich auch in diesem Hause auf dem Gebiete der Daten
verarbeitung im echten Sinne des Wortes etwas geschieht. Bisher ist sehr viel herumgedoktert worden, und 
ich bin zu der Auffassung gekommen, daß alles das, was bisher getan worden ist, mehr oder weniger nicht zu 
sachlichen Ergebnissen geführt hat, sondern daß man teilweise Arbeiten unter dem Namen beispielsweise 
»Unterkommission Elektronik« erledigte und es sich tatsächlich nur um die Zusammenstellung beispiels
weise eines Kataloges über meldedienstliche Begriffe handelt. Ich will hier nicht den Ausdruck verwenden, 
den ich im engeren Kreise zu solcher Verfahrensweise gebrauche; ich meine aber, daß man sich lösen muß 
von den bisherigen Methoden, sonst werden wir in 10 oder 15 Jahren auch nicht einen Schritt weiter sein. 

Insgesamt gesehen habe ich mit Interesse gehört, daß der Vortragende sagte, daß das BKA - so habe ich 
es aus seinen Worten mehrmals heraushören müssen - nicht funktionsfähig sei, nicht in der Lage sei, seine 
Funktionen zu erfüllen. Ich habe mit verschiedenen Herren in den Pausen gesprochen, die auch der Meinung 
waren, daß das praktisch einer Bankrotterklärung gleichkäme, daß man hier seine melde- und nachrichten
dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen könne. Ich weiß nicht, ob das so ist. Die Mitteilungen, die zu unseren 
Landeskriminalämtern von hier kommen, die würden eigentlich dafür sprechen, wenn man ihre Zahl sieht, 
daß an diesen Feststellungen etwas dran ist. Wir sind also alle aufgerufen, diese Zustände, meine ich, schnellstens 
zu ändern und Wege zu suchen, um tatsächlich hier eine Zentrale der Verbrechensbekämpfung im echten Sinne 
des Wortes eines Tages zu haben. 

Das Begräbnis erster Klasse der bisherigen EDV-Arbeit hat sich also, meiner Ansicht nach, heute morgen 
hier vollzogen, und ich glaube, die Länder Bayern, Niedersachsen und Hamburg haben gut daran getan, als 
sie sich vor einigen Monaten zusammensetzten und beschlossen, die Ausarbeitung eines zentralen Informations
systems für kriminalpolizeiliche Angelegenheiten beschleunigt in die Hand zu nehmen. Inzwischen wurden 
in ständigen Arbeitssitzungen Teilergebnisse erzielt. Die nächste Arbeitssitzung findet in Hamburg Anfang Mai 
statt, und wir sind der Auffassung und der Hoffnung, daß weitere Länder zu uns stoßen werden, damit die 
Länder das erreichen, auf was wir jahrelang vergeblich gewartet haben. 

Ich glaube, wir werden in Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern einen Weg finden, um die Daten
verarbeitung in ihren Informationsmöglichkeiten richtig auszunutzen, und daß wir dann eines Tages allen 
anderen Ländern, die sich aus finanziellen oder sonstigen Gründen jetzt nicht an dieser Arbeit beteiligen 
können, die Möglichkeit eröffnen werden, die erarbeiteten Grundlagen vollinhaltlich zu übernehmen und daß 
wir so tatsächlich zu einer einheitlichen Entwicklung im Bundesgebiet kommen durch Zusammenarbeit der 
interessierten Länder. Es wäre natürlich erstrebenswert, wenn auch die Datenverarbeitung in diesem Hause 
sich ausrichten würde auf das von den Ländern zusammengestellte Material, damit in einem echten Verbund
system das auch zusammen klappen würde, denn ich meine, eine Zentrale der Verbrechensbekämpfung kann 
das BKA auch sein, wenn vielleicht - vielleicht, das bezweifle ich noch - die gesetzlichen Möglichkeiten das nicht 
zulassen sollten. Man kann hier auch so vorgehen, daß man eines Tages von der normativen Kraft des Faktischen 
sprechen könnte. Wenn also hier von Wiesbaden aus so viele Impulse in die Landeskriminalämter usw. hinaus
gehen, um die Verbrechensbekämpfung zu aktivieren, dann wird es kaum irgendwo Hemmungen und Hinder
nisse geben, um nicht auch eine Führungspriorität dieses Hauses oder etwas Ähnliches anzuerkennen. Ich glaube, 
das würde sich, da wir Kriminalisten alle unkonventionell denken, von selbst ergeben. 

Ich habe inzwischen hier »time is over« gelesen, ich muß also aufhören, und ich bitte um Verständnis 
dafür, daß ich nicht alles das, was ich zu diesem Thema zu sagen hätte, hier darlegen kann. Das Wesentliche 
habe ich festgestellt. Ich darf nur noch eines sagen: Ich bin der Auffassung, daß wir uns in den Ländern und 
mit dem Bundeskriminalamt Gedanken machen müssen, ob wir die Grundeinteilung in der bisherigen Form 
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beibehalten. Das kann nicht hier einfach entschieden werden ohne uns alle, die wir die Kriminalisten an der 
Verbrechensfront sind, wenn ich einen solchen Ausdruck verwenden darf. Das muß beraten werden, es muß 
außerdem Klarheit darüber hergestellt werden, ob man an dem hergebrachten »Modus operandi« mit seinen 
sämtlichen Begleiterscheinungen - es hat ja unmittelbare Beziehung zur Grundeinteilung - festhält. Wir können 
uns nicht einseitig festlegen lassen, sondern hier ist eine echte Beratung nötig. 

Ich nehme an, da wir ja eine Woche, jetzt über Forschung bzw. Grundlagenforschung etwas hören, daß 
das Bundeskriminalamt mindestens auf diesem Gebiete schon Forschungsergebnisse vorzulegen in der Lage 
sein wird. Es wäre ja sehr wichtig, und ich glaube sicher, daß man diese Untersuchungen in den letzten Jahren 
durchgeführt hat, vielleicht anhand vieler praktischer Fälle, die man untersuchen konnte. Darüber etwas zu 
hören, das würde mich auch interessieren, und abschließend darf ich dann noch sagen, das letzte lasse ich alles 
weg, uns brennt es auch auf den Nägeln in den Ländern, Serientäter zu erkennen, unabhängig immer von der 
Möglichkeit, von einem bestimmten »Modus operandi« zu sprechen, sondern das Erkennen von Tatzusammen
hängen von Serientätern nach anderen Gesichtspunkten. Das muß auch mit angesprochen werden und darüber 
muß auch Einigkeit erzielt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich recht habe mit der Vermutung - das 
habe ich jedenfalls aus den Worten heute morgen herausgehört -, daß das Bundeskriminalamt, vielleicht ist 
auch die ThemensteIlung einengend gewesen, so daß das so dargelegt werden mußte, aber ganz anders zu 
verstehen ist, sich plötzlich zurückzieht aus der Datenverarbeitung, aus der Aufgabe der Datenverarbeitung 
für die gesamte deutsche Kriminalpolizei und sich nur noch befaßt mit der Datenverarbeitung in diesem Hause. 
Diese Frage würde ich gerne beantwortet sehen, da sie ja entscheidend ist für die Aufgabe der Länder. Ich glaube, 
wir alle müssen uns mehr denn je - und damit noch ein Wort zur Ausbildung - schon jetzt damit befassen, 
auch viele Kollegen in den Ländern in der Datenverarbeitung auszubilden, in der Handhabung von Daten
erfassungsgeräten und vielem mehr, damit wir einen gesunden Stamm von Mitarbeitern haben, der sein Wissen 
weitervermitteln kann. Nur wenn das jetzt schon geschieht, werden wir unser Vorhaben, das wir in verschie
denen Ländern durchführen wollen, spätestens etwa Ende 1970 mit einem zentralen Informationssystem auf 
EDV-Basis zu beginnen, nur dann werden wir dieses Ziel einigermaßen sicher erreichen können. 

Ich wäre dankbar, zu diesen Fragen einige Auskünfte zu erlangen. Ich weiß, daß ich Fragen gestellt habe, 
die mir Herr Rouette nicht alle wird beantworten können, aber ich glaube, daß es vielleicht auch hier noch 
einige andere zuständige Herren gibt, die uns darüber Aufschluß geben können. 

Vizepräsident HeinI, Bundeskriminalamt 

Es ist an sich nicht üblich, daß der Diskussionsleiter selbst in die Diskussion eingreift. Wenn ich dies jetzt 
tue, dann geschieht es in meiner Eigenschaft als Vertreter des im Augenblick nicht anwesenden Präsidenten 
des Bundeskriminalamtes, da die Arbeit dieses Hauses für die Vergangenheit angesprochen wurde. 

Ich kann dies um so leichter tun, als ich mich von den Angriffen, die hier gestartet worden sind, nicht 
persönlich betroffen zu fühlen brauche, weil ich erst seit einem Jahr diesem Haus angehöre. Ich möchte aber 
doch einmal ganz klar hier festhalten, daß mit diesem Vorwurf, der erhoben wurde, wiederum indirekt die 
Forderung für die Vergangenheit aufgestellt wurde, daß man als Nichtschwimmer mit dem Kopf voraus in ein 
unbekanntes Gewässer hätte springen sollen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das Referat von Herrn Rouette hat uns heute doch für den Laien 
wohlverständlich - wir alle sind Laien auf diesem Gebiet, sonst brauchte man nicht Mathematik und Physik 
zu studieren, um es zu beherrschen - klargemacht, daß wir hier einer Revolution entgegengehen, einer sehr 
kostspieligen Revolution in unserem gesamten Lebensbereich. Das beginnt bereits damit, daß möglicherweise 
die Herren Müller, Götz und Schröder die Schreibweise ihres Namens ändern müssen, wie es sich jetzt wieder 
in einem Verwaltungsgerichtsstreit erwiesen hat, den ein Träger dieses oder ähnlichen Namens gegen die 
Bundespost angestrengt hat wegen seiner Telefonrechnung. 

Ja, meine Damen und Herren, und da soll man sich wirklich Hals über Kopf in das besagte Gewässer 
stürzen, ohne Rücksicht auf Geld und Kosten, nur weil es modern ist? Ich knüpfe an das an, was Herr Wein
berger so nett sagte: Wollen wir reorganisieren, wollen wir etwas einführen, nur weil es aktuell ist oder als 
schicklich gilt? 

Die Einführung der automatischen Datenverarbeitung, die kommen wird - darüber gibt es gar keinen 
Zweifel -, kann nur einer systematischen Planung entspringen und einer Team-Arbeit. Hier ist kein Platz für 
Separatismus, was nicht besagt, daß nicht an allen Stellen, wo es immer nur möglich ist, daran gearbeitet 
werden soll. Wir im Bundeskriminalamt, das wird Herr Rouette noch besser ausführen, sind auf die Erkennt
nisse, die draußen gewonnen werden, angewiesen. Auf eines aber möchte ich angesichts der hier erhobenen 
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Forderungen und Vorwürfe noch hinweisen: Eines Tages kommt diese Sache zum Schwur, und dann heißt es: 
»Die Gentlemen bitten zur Kasse«, und es werden auch die Bundesländer zur Kasse gebeten werden. Dann 
geht es aber nicht mehr um 1500 DM, die in einem Bundesland für Bildfunkversuche mit dem Bundeskriminal
amt nicht zur Verfügung standen. Das soll doch hier einmal ganz klar herausgestellt und festgehalten werden. 

Dipl.-Mathematiker Rouette, Bundeskriminalamt 

Herr Bertling hat meine Worte von heute morgen als eine Bankrotterklärung des Bundeskriminalamtes 
ausgelegt. Ich verstehe nicht ganz, worauf er sich bezieht. Wenn er damit die Aufgabe des Bundeskriminal
amtes meint, Information, zwischen der Beziehung besteht, wieder zusammenzuführen, dann kann ich seine 
Frage verstehen, und dann würde ich auch sagen: Dieser Aufgabe kann das Amt tatsächlich nicht mehr in dem 
Maße gerecht werden, die ihm durch das Gesetz übertragen ist. Ich möchte mich allerdings einmal fragen, wozu 
man dann z. B. in Hamburg Datenverarbeitung einführt, wenn nicht zu dem Zweck, Informationen wieder 
zusammenzuführen, und ich möchte dann die Frage stellen, ob überhaupt eine Kriminalpolizei-Organisation 
in Deutschland aufgrund des Auftrages, den sie kraft Gesetzes hat, nämlich Informationen auszuwerten, dazu 
noch in dem Maße in der lage ist, das durch das Gesetz vorgeschrieben wird. Ich frage mich, warum im Ausland 
allerorten zu Datenverarbeitungseinrichtungen gegriffen wird, um genau dieses Ziel zu erreichen, das auch 
das Bundeskriminalamt damit erreichen möchte. Ich frage mich also, ob da nicht die angebliche Bankrott
erklärung des Bundeskriminalamtes zugleich eine Bankrotterklärung der gesamten Kriminalpolizei sein müßte. 

Ich meine, daß dieser Terminus stark übertrieben ist und daß die Kriminalpolizei nicht nur in diesem lande, 
~ondern auch in anderen ländern, die sich technischer Hilfsmittel zu bedienen verstehen, vor der Aufgabe steht, 
ihre Arbeit effektiver zu gestalten. Das verstehe ich unter der Funktionsfähigkeit dieses Hauses. Das war eine 
der wesentlichen Antworten, die ich zu geben habe. 

Was Herr Bertling bezüglich der Zusammenarbeit sagte und bezüglich der Absichten in diesem Hause. 
so meine ich, sagen zu müssen, daß das Haus gar nicht daran denkt - und ich habe das doch deutlich genug 
gesagt -, für sich isoliert etwas zu unternehmen. Dieses Haus kann im kriminalpolizeilichen Bereich - so habe 
ich jedenfalls in diesen sechs Monaten gelernt - nichts unternehmen, das isoliert wäre von dem, was draußen 
auf kriminalpolizeilichem Gebiet entsteht. Aber ich habe auch, glaube ich, deutlich genug gesagt, daß nach 
meiner Meinung ein Verbund nur herstellbar ist zwischen Installationen - das gilt nicht nur für die Daten
verarbeitung -, die als solche für sich allein lebens- und funktionsfähig sind. Und ich meine, daß wir hier in 
diesem Hause dafür sorgen sollten, die Dinge im Rahmen unserer materiellen und personellen Möglichkeiten 
möglichst schnell lauffähig und funktionsfähig zu machen, damit wir während dieser Arbeit bereits über 
Koordinierungsfragen sprechen können und zur Einigung kommen über Dinge, die nun einmal geregelt sein 
müssen, wenn man einen Verbund herstellen will. Das versteht sich von selbst, und ich meine, ich hätte auch 
das heute morgen deutlich genug gesagt. 

Das war das Wesentliche, was ich zu den Äußerungen von Herrn Bertling sagen mußte. Ich stehe zu 
weiteren Fragen gern zur Verfügung. 

Kriminaloberrat /aursch, Niedersächs. Ministerium des Innern, Hannover 

Aus den Ausführungen des Herrn Burghard ist es wohl überaus deutlich geworden, wie sehr es für die 
kriminalpolizeiliche Praxis einer zentralen Stelle bedarf, die neue kriminalpolizeiliehe Einsatzmittel erfaßt, 
evtl. erprobt und, falls sie geeignet erscheinen, dies den Kriminalpolizeien der länder mitteilt. 

Es ist, so meine ich, unerträglich, daß z. B. bei der Schule für Nachrichtenwesen der Bundeswehr in Bad Ems 
neue Fangmittel entwickelt worden sind, von denen die Kriminalpolizei nichts ahnt; neu es funktechnisches 
Gerät irgendwo existiert, das, obwohl für kriminal polizeiliche Zwecke bestens geeignet, den Kripo-Dienststellen 
unbekannt bleibt, oder, wie von Herrn Burghard erwähnt, Ortungsgeräte Ermittlungen erleichtern könnten, 
wenn die Beamten der Kriminalpolizei solche Geräte und deren Einsatzmöglichkeiten kennen würden. 

Die Notwendigkeit einer zentralen Stelle für diese Fragen ist in Niedersachsen seit langem erkannt, und 
es sind Überlegungen angestellt worden, wie man den Forderungen der Praxis gerecht werden könnte. Herr 
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Burghard erwähnte in seinem Referat die Technische Kommission. Um der prekären Situation einigermaßen 
zu begegnen, haben auch wir an die Technische Kommission gedacht und in den Arbeitskreis 11 den Initiativ
vorschlag eingebracht, der Technischen Kommission wenigstens einen Kriminalbeamten als ständiges Mitglied 
angehören zu lassen. Der Vorschlag wurde leider in dieser Form nicht akzeptiert, sondern lediglich beschlossen, 
von Fall zu Fall einen Kriminalisten an den Sitzungen zu beteiligen. Eine solche Regelung geht meines Erachtens 
an unserem Anliegen vorbei und kann nicht befriedigen. 

Um konkret zu werden (und nun wende ich mich an Sie, Herr Vizepräsident Hein/): 
Ich frage das Bundeskriminalamt, ob es bereit ist, für die Kriminalpolizeien der Länder die Stelle zu sein, 

die zentral die Interessen der gesamten Kriminalpolizei wahrnimmt, wenn es darum geht, neue Hilfsmittel zu 
entdecken, aufzuspüren, sie auf ihre Verwendbarkeit zu überprüfen und laufend hierüber Informationen 
herauszugeben. 

Vizepräsident HeinI, Bundeskriminalamt 

Ich habe bereits angedeutet, daß das Bundeskriminalamt bestrebt ist, seine Forschung oder das, was wir 
darunter verstehen, zu intensivieren und daß wir uns bemühen wollen, hier positive und produktive Arbeit 
zu leisten, die letztlich der gesamten deutschen Kriminalpolizei zugute kommen soll. 

Soweit es unsere Möglichkeiten, die sich im Augenblick bieten, zulassen, werden wir selbstverständlich 
jeder Anregung, die an uns herangetragen wird, zu entsprechen versuchen. Sollte dies mit den Mitteln, die 
uns derzeit zur Verfügung stehen, nicht möglich sein, werden wir uns auch gewissenhaft Gedanken darüber 
machen und unsere Planung entsprechend ausrichten. 

Ich kann Ihnen versichern, daß wir ernsthaft bemüht sind, auch auf dem von Ihnen angesprochenen Gebiet 
etwas zu tun. Mehr kann ich selbstverständlich im Augenblick dazu nicht sagen. 

Kriminaldirektor Enklaar, 's-Gravenhage (Niederlande) 

Schade, daß nicht mehr Ausländer hier in Wiesbaden beim BKA sind. Denn was Sie heute morgen hier 
gesagt haben, ist polizeilich ja nicht nur national, sondern international und interkontinental wichtig. Es war 
so viel, daß ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen oder schließen soll. 

Deshalb nur zwei Punkte: 
Ich habe hier ein Geschenk für Sie, Herr Burghard, weil Sie ein neues Gerät benutzen, und ich hoffe, daß 

Sie damit etwas anfangen könnnen. 
Herr Huelke, darf ich noch eine Frage an Sie richten: Sie sprachen von Holographie für Fingerabdrücke 

und Sie sagten, auch hier in Deutschland wurden mit Holographie Fingerabdrücke schon untersucht. (Zwischen
ruf von Herrn Huelke.) Ach so, na gut, dann kann das noch nicht zusammengebracht werden, nicht? Danke 
vielmals. 
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Möglichkeiten der Grundlagenforschung 
auf dem Gebiete der Kriminaltaktik 

Regierungskriminalrat Herbert Gallus, Bundeskriminalamt Wiesbaden 

Zu Beginn dieser Arbeitstagung befaßte sich Herr Professor Dr. Geerds mit der Frage, welchen 
Beitrag die Wissenschaften bisher zur kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung geleistet hätten, 
und er belegte seine Ausführungen mit einer Fülle interessanter Beispiele. Dabei wird Ihnen nicht 
entgangen sein, daß sich die Beispiele fast ausschließlich, zumindest aber zu 90%, auf das Gebiet 
der Kriminaltechnik bezogen. 

Das wirft die Frage auf, ob die Kriminaltechnik heute einen dermaßen breiten Raum in der 
kriminalpolizeilichen Praxis einnimmt, und zwar sowohl hinsichtlich des Arbeitsaufwandes als auch 
hinsichtlich der Effektivität. 

Jeder von uns weiß, daß das nicht der Fall ist. Wie die Dinge wirklich liegen, werden wir im 
nächsten Referat von Herrn Schülert zu hören bekommen. Immerhin kann schon jetzt gesagt werden, 
daß auf dem Gebiet, das den meisten Raum innerhalb der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämp
fung einnimmt, seitens der Wissenschaften bisher am wenigsten geschehen ist. Deshalb müssen wir 
uns dieses Gebietes ganz besonders annehmen, des Gebietes der Kriminaltaktik. 

Die meisten Definitionen des Begriffs Kriminaltaktik laufen etwa darauf hinaus, daß es sich hier 
um die Lehre vom richtigen und zweckmäßigen Vorgehen bei der Aufklärung und der Verhütung 
strafbarer Handlungen handelt. Man ist sich generell auch darüber einig, daß die Kriminaltaktik zu
sammen mit der Kriminaltechnik die Kriminalistik bildet, die Lehre von der Aufklärung und der 
Verhütung strafbarer Handlungen. Die Kriminaldienstkunde, die vor allem im Polizeischulwesen 
zu einem feststehenden Begriff geworden ist, braucht bei einer systematischen Darstellung der 
Kriminalistik nicht gesondert berücksichtigt zu werden, weil sie nach Tolksdorf eigentlich nichts 
anderes darstellt als reglementierte Kriminaltaktik. 

Demnach wäre die Kriminaltaktik die Lehre von der gesamten Verbrechensbekämpfung abzüg
lich dessen, was zur Kriminaltechnik gehört. Sie wäre damit mehr als nur die taktische Seite der 
Verbrechensbekämpfung; denn wo sollte man sonst die Dinge unterbringen, die die Organisation 
der Verbrechensbekämpfung betreffen, die Hilfsmittel, die Ausbildung, die Ausrüstung, die Öko-' 
nomie des Einsatzes der Kräfte, die Planung u. v. a. m.? Durch eine Erweiterung der Definition könnte 
vieles eindeutig einbezogen werden. Damit wäre der eigentliche Mangel aber nicht beseitigt; denn 
dieser liegt im Begriff. Und der erfaßt sprachlich längst nicht mehr das, was heute zur Kriminaltaktik 
i. w. S. gehört. 

Vielleicht wäre es angebracht, den gesamten Komplex mit einem Begriff zu belegen, der diesen 
Bereich sprachlich auch wirklich abdeckt. Schon wiederholt wurde hier - auch auf dieser Tagung -
von Kriminalstrategie gesprochen, allerdings ohne nachhaltige Resonanz. Immerhin bliebe der Begriff 
der Kriminaltaktik für das vorbehalten, was man heute unter Kriminaltaktik im engeren Sinn, dem 
ursprünglichen Sinn, versteht. Dieser ist weitgehend von dem Begriff der Taktik aus dem Bereich des 
Heerwesens bzw. - wie man es früher nannte - der Kriegskunst geprägt worden und bedeutet etwa 
soviel wie das geschickte Ausnutzen gegebener Situationen. Freilich liegen die Dinge dort anders 
als auf dem Gebiete der Verbrechensbekämpfung; denn militärische Taktik zielt auf die Vernichtung 
des Gegners hin, und die einzelnen Kontrahenten stehen sich mit demselben Gefühl der moralischen 
Legitimation gegenüber. 

Dennoch müssen einige Kriminologen von einer hohen Affinität zwischen Soldaten und Poli
zisten überzeugt gewesen sein, da sie sowohl zwischen Soldaten und Verbrechern als auch zwischen 
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Polizisten und Verbrechern AHinitäten sahen. In bezug auf uns und auf unsere berufliche Tätigkeit 
möchte ich hier nur an den häufig zitierten Ausspruch von Franz Werfel erinnern: »Es bildet eine 
alte Erfahrung, daß die Denkart der Kriminalisten mit der Denkart der Kriminellen in untergründigem 
Zusammenhang steht. polizisten und Verbrecher sind ja in gewissem Sinne Berufsgenossen.« 

Dieselbe Thematik lag auch einer Frage zugrunde, die Herrn Dr. Ottinger in der Aussprache 
gestellt wurde, nämlich wie die Wissenschaft zu dem holländischen Sprichwort stehe: Mit Dieben 
fängt man Diebe. 

Ich habe mich über solche und ähnliche Äußerungen immer geärgert, bis ich einmal der Frage 
nachzugehen hatte, was eigentlich den erfolgreichen Kriminalisten ausmacht. Dabei wurde mir klar, 
daß man nicht aus jedem wohlerzogenen und anständigen jungen Mann mit guter Schulbildung und 
ausgezeichneter körperlicher Veranlagung einen erfolgreichen Kriminalisten machen kann, auch wenn 
man ihn jahrelang intensiv mit Strafrecht, Kriminologie, Kriminalistik, Verwaltungsrecht u. v. a. m. 
füttert. Die meisten würden ausgezeichnete Kenner unseres Fachs werden, aber keine Könner. Unserer 
Sache wäre damit wenig gedient; denn wir als Kriminalpolizei werden in erster Linie daran gemessen, 
wieviele Straftaten wir aufklären. Und dazu brauchen wir Leute, die bereits das mitbringen, was Aus
bildung und Erfahrung kaum noch zu geben vermögen. Leider bin ich nicht in der Lage, diese Dinge, 
um die es hier geht, beim Namen zu nennen; Ottinger gebrauchte in diesem Zusammenhang den 
Begriff» Intuition«. Vielleicht ist eben doch etwas an dem, was Werfel unter Denkart versteht. Der 
Versuch, sich in die Lage des Täters hineinzuversetzen, um z. B. herauszufinden, wo er das Diebesgut 
versteckt haben könnte, wird nur dem Kriminalbeamten gelingen, dem die Denkart des Kriminellen 
nicht fremd ist. Wir werden uns im Rahmen der Forschung auf dem Gebiete der Kriminaltaktik aller
dings nur bedingt mit diesen sehr interessanten Dingen befassen können, weil sie sich bis heute einer 
systematischen Forschung weitgehend entziehen. Unser Hauptinteresse gilt somit zwangsläufig dem 
kriminalistischen Alltag. 

Es wird höchste Zeit, daß hier etwas geschieht; denn auf dem Gebiete der Krimtnaltaktik hat es 
in den letzten Jahrzehnten nicht viel Neues gegeben, und es sieht nicht so aus, als ob sie sich seit 
langem auf ihrem denkbaren Höchststand befände. Im Vertrauen auf den Siegeszug der Kriminal
technik haben es viele nicht für nötig befunden, der Kriminaltaktik besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Während die Kriminaltechnik als· ein Spezialgebiet der allgemeinen Technik betrachtet 
werden kann, das aus der allgemejnen technischen Entwicklung Nutzen zu ziehen vermag, gibt es 
keinen allgemeinen Bereich, von dem die Kriminaltaktik profitieren könnte. Sie ist darauf angewiesen, 
daß man sich ihrer ganz gezielt annimmt, daß Erkenntnisse systematisch zusammengetragen und aus
gewertet werden, daß eben Forschung betrieben wird. 

Die Kriminaltechnik ist gegenüber der Kriminaltaktik auch noch insofern im Vorteil, als man 
geradezu erwartet, daß auf ihrem Gebiete Forschung betrieben wird. Denn wo Wissenschaftler und 
dazu noch Naturwissenschaftler zu Hause sind, versteht sich Forschung von selbst. Dagegen wundert 
man sich bereits, wenn Kriminaltaktik und Forschung in einem Atemzug genannt werden. Man wäre 
bestenfalls bereit zu akzeptieren, daß hier von »Arbeiten« auf dem Gebiete der Kriminaltaktik 
gesprochen wird, vielleicht auch noch von Entwicklung. Ich hätte absolut nichts dagegen, auch eine 
noch bescheidenere Bezeichnung zu wählen. Für viel wichtiger halte ich, daß etwas geschieht, und 
daß vor allem das geschieht, was im Interesse der Sache geschehen muß. Und daß die gute alte 
Kriminaltaktik einer Verjüngungskur dringend bedarf, darüber besteht wohl kein Zweifel. 

Es ist eigentlich erstaunlich, daß die Kriminaltaktik trotz allem in der Praxis noch immer die 
meiste Arbeitszeit des Kriminalbeamten in Anspruch nimmt. An ihr scheint halt doch mehr »dran« 
zu sein, als viele gemeint haben mögen. Welche praktische Bedeutung den einzelnen kriminalisti
schen Maßnahmen, und zwar den kriminaltaktischen wie den kriminaltechnischen, gegenwärtig zu
kommt, werden wir, wie bereits gesagt, im nächsten Referat des heutigen Vormittags von Herrn 
Schülert zu hören bekommen. 

Ein solcher Überblick tut dringend not. Unter Umständen wird in Betracht zu ziehen sein, eine 
Bestandsaufnahme auf Bundesebene durchzuführen. Sie würde zu einer recht genauen Einschätzung 
unseres kriminaltaktischen Inventars und seines gegenwärtigen praktischen Wertes führen. Großes 
Interesse sollten dabei regionale Unterschiede verdienen, weil sie dazu beitragen könnten, heraus
zufinden, warum die Aufklärungsergebnisse in den einzelnen Bundesländern nach der Polizeilichen 
Kriminalstatistik so beträchtlich voneinander abweichen. 1967 reichten die Aufklärungsquoten von 
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45,0 bis 65,7%. Besonders bemerkenswert ist m. E., daß es sich in den beiden extremsten Fällen um 
Flächenstaaten ähnlicher Struktur handelt. Soweit eine unterschiedliche Handhabung der Statistik 
ausgeschlossen werden kann, müßte es möglich sein, den Ursachen, die dieser Erscheinung zugrunde 
liegen, auf die Spur zu kommen. Mit dem Herausarbeiten bestimmter Kriterien könnten den weniger 
erfolgreichen Länderpolizeien Anhaltspunkte dafür in die Hand gegeben werden, wie sich auch 
ihre Aufklärungsergebnisse verbessern ließen. 

Als Grundlage für viele weitere Arbeiten müßte man sich mit den kriminalpolizeilichen Aufklä
rungsergebnissen aber erst einmal sehr intensiv befassen. Fest steht nämlich, daß es sich bei den 
sog. Aufklärungsquoten nicht um Arbeitsergebnisse im Sinne von Leistungsbeweisen handelt; denn 
durch polizeiliche Arbeit werden nicht, wie nach der Polizeilichen Kriminalstatistik vermutet werden 
könnte, über 50% aller bekanntgewordenen Straftaten aufgeklärt, sondern ein viel geringerer 
Prozentsatz. Aufklärungsquoten geben lediglich darüber Auskunft, wieviel Prozent der angezeigten 
Fälle insgesamt als geklärt betrachtet werden konnten. Daß darin auch die Fälle enthalten sind, die 
bereits bei der Anzeigeerstattung geklärt waren, bei denen der Täter gewissermaßen mitgeliefert 
wurde, versteht sich von selbst. Dabei wird nicht verkannt, daß auch diese Fälle - vor allem auf dem 
Gebiete des Betruges und speziell auf dem Sektor der Wirtschaftskriminalität - noch viel Arbeit 
machen. Hier, bei einer solchen Bestandsaufnahme, geht es jedoch nicht um Arbeit schlechthin, 
sondern um die Klärung objektiver Gegebenheiten, an denen man sich im Bemühen um eine Ver
besserung der Verbrechensbekämpfung später orientieren kann. Jede Schönfärberei wäre hier fehl 
am Platze. 

Basisforschung dieser und ähnlicher Art würde sicher zu diversen Ansatzmöglichkeiten für 
erfolgversprechende Einzelprojekte führen. Momentan sind wir jedoch noch darauf angewiesen, 
auch ohne einen Überblick über unser Inventar Einzelprojekte anzugehen, die sich von der Frage
stellung her so weit eingrenzen lassen, daß sie in angemessener Zeit mit begrenzten Kräften und 
relativ bescheidenen Mitteln durchgeführt werden können und nutzbringende Ergebnisse für die 
Praxis liefern. 

Hier taucht die Frage auf, ob die Orientierung an denkbaren Methoden das Herausarbeiten 
einzelner Projekte unter Umständen erleichtern würde. Ich bin mir darüber im klaren, daß der 
eine oder andere unter Ihnen es als beträchtlichen Mangel empfindet, daß wir uns nicht zuerst mit 
allen denkbaren Methoden befassen und zu klären versuchen, inwieweit sie für unsere Arbeit in 
Frage kommen. Ich räume auch ein, daß sich Grundlagenforschung im eigentlichen Sinne auch auf 
die Vervollkommnung der begrifflichen Grundlagen und der Theorien erstrecken müßte. Ich per
sönlich neige hier aber zu einem gewissen Pragmatismus. Was nutzen uns die besten begrifflichen 
Grundlagen und Klarheit über alle erdenklichen Theorien, wenn die hierfür Verantwortlichen noch 
nicht davon überzeugt sind, daß Forschung überhaupt nottut. Wir müssen uns trotz erheblicher 
Bedenken entschließen, mal den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, und durch überzeugende 
Einzelergebnisse beweisen, daß von der Forschung tatsächlich Impulse für eine Verbesserung der 
Verbrechensbekämpfung erwartet werden können. Diesen Beweis sind wir bisher schuldig geblieben. 
Daher gebe ich für den Augenblick der Erarbeitung einzelner Projekte den Vorzug, zumal sich bei 
Klarheit über die Sache die Methode gewissermaßen von selbst anbietet. 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich im wesentlichen auf die im Kriminalistischen 
Institut des Bundeskriminalamtes gewonnenen Erkenntnisse, ·denn trotz intensiver Bemühungen 
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, daß andernorts mit Erfolg Untersuchungen auf dem 
Gebiete der Kriminaltaktik in dem hier verstandenen Sinne durchgeführt worden wären. Also mußte 
versucht werden, selbst entsprechende Möglichkeiten zu entwickeln. 

Wo und wie kann bei der Fülle der ungelösten Probleme nun der Ansatz für einzelne Projekte 
gefunden werden, von denen möglichst jeder meint, daß sie eigentlich schon längst hätten in Angriff 
genommen werden müssen? 

Die schon vor vielen Jahren erhobene Forderung, kriminalpolizeiliche Arbeitsergebnisse aus
zuwerten, klingt vielversprechend, hat aber nicht zu praktikablen Forschungsansätzen geführt. Die 
Schwierigkeit beginnt nämlich bereits mit dem Versuch, eindeutig zu sagen, was als Ergebnisse 
der kriminalpolizeilichen Arbeit angesehen werden sollte. Vom erfolgreichen wie vom erfolglosen 
Abschluß eines Ermittlungsverfahrens auszugehen, hätte wenig Sinn; denn der erfolgreiche Ab-
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schluß eines Verfahrens spricht ebensowenig für richtiges wie der erfolglose Abschluß für fehler
haftes Vorgehen. 

Aussichtsreicher wäre es unter Umständen, vom erfolgreichen oder erfolglosen Abschluß ein
zelner kriminaltaktischer Aktionen auszugehen, wie etwa dem gelungenen oder mißlungenen Ver
such einer Festnahme. Denn hier brauchte man nicht mehr mit ganz so vielen Unbekannten zu 
rechnen wie bei der Beurteilung der gesamten Bearbeitung eines Falles. 

Wie wäre es, Ansatzmöglichkeiten in Fehlern zu suchen? Schließlich ist schon oft genug und 
durchaus zu Recht gefordert worden, man sollte aus Fehlern lernen. Immerhin beruht taktisch rich
tiges Verhalten im allgemeinen auf Erfahrungen, die wiederum auf eigene oder fremde Fehler 
zurückgehen. Also sollte man bemüht sein, Fehler zu erfassen und auszuwerten, um es dem jungen 
Kollegen zu ersparen, nur aus eigenen Fehlern lernen zu müssen. 

Das klingt durchaus überzeugend, dürfte aber auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen; denn 
erstens ist es nicht leicht, generell zu sagen, was im Einzelfall als Fehler zu verstehen ist, und zweitens 
sollte man bedenken, daß nicht viele Kollegen bereit sein dürften, eigene Fehler offen zuzugeben 
und dazu noch detailliert aktenkundig zu machen. Die Aussichten, über Fehler zu generellen Erkennt
nissen zu gelangen, sind also auch nicht sehr groß. 

Am schwierigsten - wie überall - ist es also auch hier, den Anfang zu finden, das erste Projekt. 
Probleme, die unbedingt einer Lösung bedürfen, gibt es genug. Die Schwierigkeit liegt nur darin, 
Probleme klar zu definieren, sie zu objektivieren und Fragestellungen zu finden, die eine Beant
wortung ermöglichen. 

Mitunter kommt aber auch der Zufall zu Hilfe. So stellte einmal ein Doktorand, der sich mit 
der körperlichen Durchsuchung zu befassen hatte, die Frage, wie häufig Verdächtige von der Polizei 
körperlich durchsucht würden. Er hatte nämlich geglaubt, aus der Häufigkeit der Maßnahme auf 
ihre Wichtigkeit schließen zu können. Dieses Gespräch führte nach einiger Zeit zu der Überlegung, 
daß man eigentlich nur bei Unterlassung der Maßnahme aus den Folgen auf ihre Wichtigkeit schließen 
könne. Damit war es naheliegend, an die Fälle zu denken, in denen Polizeibeamte ihr Leben lassen 
mußten, weil sie es unterlassen hatten, Verdächtige körperlich zu durchsuchen. Nun war es nur noch 
ein kleiner Schritt zu all den Fällen, bei denen Polizeibeamte im Dienst tödlich verletzt wurden. 
Hier tat sich eine Möglichkeit auf, von gleichartigen Folgen auszugehen und objektivierbare Fehler 
zu finden. Damit war der erste Ansatz für ein Projekt auf dem Gebiete der Kriminaltaktik und gleich
zeitig ein Arbeitstitel gefunden, nämlich: Tödliche Fehler. 

Ausgangspunkt waren jedoch nicht - wie vorhin beschrieben - Fehler, sondern Folgen, denen 
Fehler zugrunde liegen mochten. 

Ein Vortest mit acht Fällen führte zu einem vielversprechenden Ergebnis. In sieben Fällen war 
der Tod der Beamten durch irgendwelche Fehler verschuldet, zumindest aber mitverschuldet worden. 

Hier nun das Ergebnis im einzelnen: 
In zwei Fällen hatten die Beamten Festgenommene bzw. Sistierte körperlich nicht durchsucht. 
In zwei weiteren Fällen hatten Polizeibeamte versucht, dunkle Kellerräume nach verdächtigen 

Personen zu durchsuchen. In der hellen Türöffnung boten sie den Tätern ein willkommenes Ziel. 
Ob keine Hunde zur Verfügung gestanden hatten, die Beamten von sich aus auf den Einsatz von 
Hunden verzichteten oder gar nicht an diese Möglichkeit dachten, mag momentan dahingestellt 
bleiben. Fest steht jedenfalls, daß in derartigen Fällen der Hund nicht nur hilft, die schlimmsten 
Folgen abzuwenden, sondern auch das Gelingen der polizeilichen Aktion ermöglicht. - Nach 
Abschluß der Gesamtuntersuchung wird man sich einmal mit der Einzelfrage auseinanderzusetzen 
haben, ob man dem Schutzhund in Zukunft nicht weit mehr Beachtung schenken müßte als bisher. 

In einem weiteren Falle hatte ein Beamter seine Pistole beim Herantreten an einen Verdächtigen 
nicht dUr<::hgeladen. Als der in einem Lkw sitzende Mann das Fahrzeug plötzlich in Gang setzte und 
der Beamte auf das Trittbrett sprang, konnte er mit einer Hand - die andere brauchte er ja zum Fest
halten - seine Waffe nicht mehr schußbereit machen. Er wurde von dem Täter an einem Betonmast 
abgestreift. 

Ein Fall befindet sich unter den acht überprüften, bei dem ein Beamter drei Einbrecher fest
zunehmen versucht hatte. Als einer der Einbrecher den ~eamten mit einer Waffe bedrohte und alle 
drei Täter flüchteten, machte der Beamte aber nicht etwa von seiner Schußwaffe Gebrauch, sondern 
lief hinter einem der Täter her und dazu noch dem, von dem er vorher mit einer Waffe bedroht 
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worden war. Das ist ein typisches Beispiel dafür, daß in vielen Fällen Einsatzbereitschaft nichts mehr 
mit Mut zu tun hat. 

Schließlich befindet sich ein Fall unter den untersuchten, bei dem ein Bankraub gemeldet wurde, 
die Beamten zu dem Geldinstitut rasten und dieses regelrecht erstürmten, offensichtlich in der 
Meinung, daß sie als Vertreter der Staatsgewalt, symbolisiert durch Uniform und Waffe, nur zu 
kommen und die Täter mitzunehmen brauchten. In keiner Weise hiervon beeindruckt, streckten 
die Bankräuber, die sich gerade beim Verlassen der Bank befanden, die Beamten nieder. Diese hätten 
sicher gut daran getan, sich der vielgeschmähten Wildwestfilme zu erinnern, in denen sehr eindrucks
voll dargestellt wird, wie man aus der Deckung heraus vorgeht. - Sicherlich käme niemand auf die 
Idee, einen Polizeibeamten für feige zu halten, nur weil er einem bewaffneten Rechtsbrecher nicht 
offen entgegentritt. Taktisch richtiges Verhalten ist eben in vielen Fällen mehr wert als das Gefühl 
der Amtsautorität. 

Diese wenigen Beispiele lassen erwarten, daß die Untersuchung einer weit größeren Zahl solcher 
Fälle zu interessanten und wertvollen Erkenntnissen für die Ausbildung, die Ausrüstung und auch für 
andere Bereiche führen wird. 

Der vom Polizei institut Hiltrup geführten Statistik über die tödlichen Dienstunfälle bei der 
Polizei seit dem 8. Mai 1945 war zu entnehmen, daß bis zum 31. Dezember 1967 251 Polizeibeamte 
in der Bundesrepublik während oder in Verbindung' mit der Ausübung ihres Dienstes von Rechts
brechern tödlich verletzt worden waren. Um an die Aktenzeichen und damit an das Fallmaterial 
heranzukommen, mußte der Weg über das Bundesministerium des Innern zu den entsprechenden 
Ministerien bzw. Senaten der Länder gegangen werden. 

Nach einer personell bedingten Zwangspause steht nunmehr ein detaillierter Erfassungsbogen 
vor seiner Vollendung. Sobald genügend Kräfte und vor allem geeignete Kräfte zur Verfügung stehen, 
können die Akten angefordert und ausgewertet werden. Die Betonung liegt hier ganz bewußt auf 
»geeigneten« Kräften. Denn es geht nicht primär um das Erfassen objektiver Kriterien, sondern viel
mehr um die kriminaltaktische Beurteilung von Situationen, vor denen Polizeibeamte gestanden 
haben. Diese Beurteilung verlangt den Kriminalbeamten, der über reiche praktische Erfahrung und 
gediegenes theoretisches Wissen verfügt. Auf die Idee, daß es bei der Durchsuchung dunkler KeIler
räume am sichersten ist, einen Hund einzusetzen, kommt am ehesten der, der schon einmal vor einer 
ähnlichen Situation gestanden hat. 

Im Moment ist noch nicht zu übersehen, wie groß die Zahl der Fälle sein wird, auf die noch 
zurückgegriffen werden kann, denn ein Teil der Akten ist längst eingestampft. Unabhängig hiervon 
wird ohnehin die Frage aufzuwerfen sein, ob man sich in einer parallellaufenden Untersuchung 
nicht mit den Fällen befassen sollte, in denen die tödlichen Folgen glücklicherweise und nur durch 
Zufall ausgeblieben sind. Für eine solche Untersuchung wären sicherlich die Fälle zahlenmäßig aus
reichend, die sich in den letzten Jahren in der Bundesrepublik ereignet haben. Man käme dann 
auch zu einem weit zeitgemäßeren Überblick über die heute mehr oder weniger weit verbreiteten 
Fehler im Rahmen der polizeilichen Arbeit und zu einer Übersicht über das Aggressionsverhalten 
des Rechtsbrechers von heute gegenüber der Polizei. Damit wäre diese Untersuchung nicht nur 
kriminaltaktisch, sondern auch kriminalphänomenologisch und somit kriminologisch von Interesse. 

Eine Untersuchung wie die der tödlichen Fehler wird höchstwahrscheinlich noch zu einer 
größeren Zahl von Ansatzpunkten für weitere Untersuchungen führen. Ein denkbares Projekt 
zeichnet sich schon jetzt ab. Es betrifft die Fähigkeiten der Polizeibeamten, im Einsatz mit Schuß
waffen umzugehen. Es scheint einiges darauf hinzudeuten, daß die Schießleistungen in der Praxis 
unbefriedigend sind. Daraus ergibt sich die Frage, ob die derzeitige Schießausbildung und das 
Schießtraining bessere Schießleistungen erwarten lassen. Soweit ich das übersehen kann, ist das 
nicht der Fall - von Ausnahmen selbstverständlich abgesehen. Also müßte man sich die Frage vor
legen, wie sich Schießausbildung und Schießtraining verbessern ließen. Naheliegend ist es, zunächst 
zu prüfen, inwieweit das Schulschießen vom Schießen im Einsatz abweicht. Denn es kann hier 
nicht anders sein als auf allen anderen Gebieten, daß sich nämlich die Ausbildung an den Erforder
nissen der Praxis auszurichten hat. Dazu müßte <erst einmal gründlich analysiert werden, in welchen 
Situationen und unter welchen Umständen Polizeibeamte in der Praxis gezwungen sind, von der 
Waffe Gebrauch zu machen. Ich denke hier z. B. an die Entfernung, die Lichtverhältnisse sowie an 
eigene Deckungsmöglichkeiten sowie an die des Gegners. 
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An den Ergebnissen einer solchen Erhebung sollte man sich orientieren, wenn man Schieß
ausbildung betreibt und darüber zu befinden hat, wie sie künftig aussehen soll. Das gilt zum Bei
spiel für die Übung, bei der dem Beamten für einige Sekunden eine Mannscheibe gezeigt wird. 
Die Sportschützen sprechen hier vom Duell-Schießen. Aber gerade das Duell sollte der Polizei
beamte in der Praxis vermeiden. Ich sehe ein, daß er lernen muß, ein Ziel zu treffen, das sich ihm 
nur für wenige Sekunden bietet. Aber für noch wichtiger halte ich, daß der Beamte lernt, seine 
Deckung nur für wenige Augenblicke zu verlassen und in dieser Zeit den Gegner zu treffen. 

Die Neugestaltung der Schießausbildung sollte aber nicht nur die Sache von Kriminalisten sein, 
sondern auch von Psychologen, denn es geht schließlich nicht nur darum, die äußeren Verhältnisse 
des Einsatzes zu simulieren, sondern auch eine psychische Situation. Im militärischen Bereich würde 
man hier wahrscheinlich von Gefechtsschießen sprechen. 

Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wird nicht nur Orientierungshilfen für die Schieß
ausbildung, sondern auch für die Schießausrüstung geben. Ich brauche nur daran zu erinnern, daß 
bei Faustfeuerwaffen ein bestimmtes Kaliber und eine bestimmte Lauflänge nur bis zu einer be
stimmten Entfernung sichere Schießergebnisse ermöglichen. 

Verlassen wir nun Projekte, bei denen der Polizeibeamte im Mittelpunkt des Interesses steht, 
und wenden wir uns einigen Tätigkeiten und Aufgabenbereichen der kriminalpolizeilichen Arbeit zu. 

Befassen wir uns zunächst einmal mit der Personenfahndung und hier speziell mit der allge
meinen oder auch ungezielten Fahndung. Gegenwärtig wird in der Bundesrepublik nach rund 
80000 Personen gefahndet, davon nach ca. 43000 Personen mit dem Ziele der Festnahme. Viele 
der Gesuchten befinden sich regelrecht auf der Flucht. Um nicht entdeckt zu werden, vermeiden 
sie es, festen Fuß zu fassen. Fast zwangsläufig begehen sie weitere Straftaten. (Wenn sie wüßten, 
wie wenig auf unserer Seite geschieht, um ihrer habhaft zu werden, wären sie wahrscheinlich weniger 
beunruhigt.) Immerhin stellt der einzelne Gesuchte eine beachtliche Gefahr für die öffentliche Sicher
heit dar. Die Rückfallwahrscheinlichkeit und die Rückfallgeschwindigkeit dürften bei ihm viel größer 
sein als bei dem, der seine Strafe bereits verbüßt hat. 

Intensive Personenfahndung läge damit nicht nur im Interesse der Strafverfolgung, sondern 
weit mehr noch im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Die Bemühungen 
einzelner Stellen und auch einzelne Aktionen verdienen Beachtung. So hat der sog. Bundesfahndungs
tag unter anderem zu über 3000 Festnahmen geführt. Aber auch er hat die Zahl der insgesamt Ge
suchten nur unbedeutend und auch nur zeitweilig zu reduzieren vermocht. Gegenwärtig werden 
pro Tag etwa 60 überörtlich gesuchte Personen festgenommen, aber etwa ebensoviele neu zur Fahn
dung ausgeschrieben. 

Weichen wir einmal von den bisherigen Gepflogenheiten ab und fordern wir nicht als erstes 
eine Intensivierung der Personenfahndung durch Verstärkung der auf diesem Gebiete eingesetzten 
Kräfte; denn diese Kräfte müßten anderswo abgezogen werden und würden dort fehlen. Suchen 
wir also nach Wegen, die Pro-Kopf-Erfolgsquote der bereits in der Fahndung eingesetzten Kräfte 
zu steigern. 

Gehen wir ganz einfach von der Frage aus, wie und woran ein Fahndungsbeamter merkt, ob 
es sich bei einer bestimmten Person um einen Gesuchten handelt, und versuchen wir des weiteren 
herauszufinden, wo und von wem er entsprechende Hinweise erwarten kann. Eine solche Aus
wertung einer größeren Zahl von Fällen wäre gleichbedeutend mit der Erfassung einer Vielzahl 
von Einzelerfahrungen, aus denen sich dann Erfahrungssätze ableiten ließen. Ihre Beachtung könnte 
dazu beitragen, die Leistung der in der Personenfahndung eingesetzten Beamten zu optimieren. 

Auch für den Ermittlungsbeamten ließen sich interessante Erkenntnisse gewinnen, und zwar 
vor allem in dem Sinne, daß einzelne Fahndungshilfsmittel in bestimmten Fällen besonders erfolg
versprechend sind. 

Vorgesehen ist die Erfassung und Auswertung von 1000 Festnahmen überörtlich gesuchter 
Personen. Sie dürften die Verhältnisse in der Bundesrepublik hinreichend repräsentieren. Inzwischen 
ist mit einem vorläufigen Erfassungsbogen ein Test angelaufen, bei dem 100 Fälle an vier verschie
denen Orten in der Bundesrepublik erfaßt werden sollen. Bis jetzt sind die Testunterlagen erst von 
drei der vier beteiligten Dienststellen eingegangen. 

Bereits eine erste Durchsicht dieser Unterlagen führte zu einigen aufschlußreichen Feststellungen. 
So scheinen in bezug auf die Personenfahndung in einem Bereich V-Personen eine bedeutende Rolle 
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zu spielen, in einem anderen Bereich eine gewisse und im dritten Bereich überhaupt keine. Männer
wohnheime, Obdachlosenasyle bzw. übernachtungsheime für Durchwanderer werden in einem der 
Zuständigkeitsbereiche offensichtlich nur sehr selten und - wenn überhaupt - von der uniformierten 
Polizei überprüft. In den beiden anderen Bereichen ist hier die Kriminalpolizei mit weit mehr Erfolg 
tätig. Kraftfahrzeugstreifen der Schutzpolizei haben in einem der Bereiche zu den meisten der er
faßten Festnahmen geführt, in einem anderen Bereich nur zu einer einzigen und im dritten Bereich 
zu gar keiner Festnahme. 

In keinem der drei Zuständigkeitsbereiche wurden alle diese erfolgsträchtigen Maßnahmen 
nebeneinander angewendet. Man kann sich gut vorstellen, daß sich bei Berücksichtigung aller 
dieser Methoden an jedem der einzelnen Orte bessere Ergebnisse der Personenfahndung insgesamt 
erzielen ließen. 

Hier - bei der ersten Durchsicht der Vortest-Unterlagen - sind nur die Methoden und Möglich
keiten herausgegriffen worden, die zahlenmäßig am deutlichsten ins Gewicht fallen. Im Grunde 
genommen handelt es sich hier um nichts anderes als um Binsenweisheiten. Aber auch diese wollen 
kritisch überprüft sein. Denn vieles, was als Binsenweisheit gilt, ist stets nur für eine solche gehalten 
worden. Ich erinnere an die vielen Veröffentlichungen, in die kritiklos übernommen wurde, daß 
bei der Spurensuche am Tatort spiralförmig vorzugehen sei. Andere »Binsenweisheiten« sind längst 
keine mehr. Ewige Wahrheiten, denen zur Zeit auch die Planungsgruppe des Bundesministeriums 
des Innern zuleibe rückt, gibt es wahrscheinlich auch in der Kriminaltaktik nicht. Grundsätzlich sollte 
zunächst einmal - wie das auch im Bundesinnenministerium praktiziert wird - alles in Frage gestellt 
werden, was sich in Frage stellen läßt. Der soundsovielte Verwaltungsgrundsatz, daß das schließlich 
schon immer so gemacht worden sei, ist endgültig aus den Denkgewohnheiten derjenigen zu ver
bannen, die sich in irgendeiner Form mit Forschung zu befassen haben. 

Es ist zu erwarten, daß die detaillierte Erfassung und Auswertung umfangreichen Fallmaterials 
zu einem ganzen Katalog erfolgreicher Maßnahmen und Methoden auf dem Gebiete der Personen
fahndung führen wird. Allein die Aussicht auf Erkenntnisse dieser Art läßt es gerechtfertigt erscheinen, 
das Projekt in der geplanten oder in einer ähnlichen Weise durchzuführen. Sobald die Vortest
Unterlagen vollständig vorliegen und die Erhebungsbögen überarbeitet sind, soll es - wenn die 
personellen Voraussetzungen hierfür geschaffen worden sind - an die Arbeit gehen. 

Das Gebiet, auf dem Forschung wohl am meisten nottut, ist das der polizeilichen Prävention; 
denn während auf allen anderen Gebieten wenigstens praktisch gearbeitet wird, kann man das 
von der polizeilichen Vorbeugung nur sehr bedingt behaupten. Am meisten liegt es hier mit der 
Theorie im argen. Das hat zur Folge, daß niemand genau sagen kann, bei welchen Maßnahmen 
ein angemessenes und daher vertretbares Verhältnis zwischen Aufwand und Erfolg besteht. 

Es geht deshalb für uns zunächst darum, gesicherte Grundlagen für eine erfolgversprechende 
Vorbeugungsarbeit der Polizei zu schaffen. Doch das ist leichter gesagt als getan; denn man kann 
nur das verhindern und verhüten, was man genau kennt. Forschung auf dem Gebiete der Kriminal
phänomenologie ausschließlich im Interesse der Prävention wäre aber - obwohl bitter nötig - im 
Moment noch zu aufwendig. Wir werden deshalb warten müssen, bis es mit Hilfe der automatischen 
Datenverarbeitung ohnehin zu einer Speicherung einer Vielzahl von Erkenntnissen über einzelne 
Straftaten kommen kann, und wir werden rechtzeitig darauf hinwirken müssen,. daß bei der Aus
wahl der zu erfassenden Kriterien und bei der Programmierung nicht nur Gesichtspunkte der 
Repression, sondern auch der Prävention Berücksichtigung finden. 

Was können wir nun unabhängig von Grundlagenforschung auf dem Gebiete der Kriminal
phänomenologie im Interesse der Prävention tun? Geht man in Anlehnung an die eingangs an
gestellten überlegungen davon aus, daß jede Tat die Folge irgendwelcher Ursachen sein müßte, 
so erschiene es sinnvoll, nach diesen Ursachen zu forschen, um sie beseitigen zu können. Doch die 
naive Phase der Kriminalätiologie ist vorbei. Und so ist nicht zu erwarten, daß sich mit angemessenem 
Aufwand hier etwas für die polizeiliche Prävention erreichen ließe. 

Ein bescheidenerer Ansatz wäre es, sich an Umständen und Bedingungen zu orientieren, durch 
die einzelne Straftaten überhaupt erst möglich, gefördert oder begünstigt wurden. Es ginge also 
vorwiegend um Gelegenheiten und Anreizsituationen wie den steckengelassenen Zündschlüssel, die 
fehlende Parkplatzbeleuchtung und die vielversprechende Heiratsannonce. 
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Wir alle kennen eine Vielzahl solcher Umstände, durch die Straftaten überhaupt erst möglich 
werden. Warum sollte man nicht darangehen, sie systematisch zu erfassen? Sie würden wahrschein
lich nicht nur Ansatzmöglichkeiten für gezielte polizeiliche Maßnahmen bieten, sondern auch not
wendige Belege für Forderungen an den Gesetzgeber. Gedacht ist an Dinge wie die unzureichende 
Sicherung von Kraftfahrzeugen, die heute eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

Den Anstoß zu dieser Überlegung gab der Inhalt eines in deutscher Sprache erschienenen 
russischen Buches, dem entnommen werden konnte, daß die Prozeßordnungen vieler Sowjet
republiken die Untersuchungsorgane verpflichten, Ursachen und Bedingungen der Verbrechens
begehung zu erforschen und zu beseitigen. In welchem Umfange und mit wieviel Erfolg diese Vor
schriften angewendet werden, ist nicht bekannt. Bemerkenswert erscheint immerhin, daß es Staaten 
gibt, bei denen im formellen Strafrecht nicht nur Angelegenheiten der repressiven, sondern auch der 
präventiven Verbrechensbekämpfung geregelt sind. 

Eine zumindest äußerlich ähnliche Bestimmung stellt § 41 der Zürcherischen Kantonalprozeß
ordnung dar. Er verpflichtet den Untersuchungsrichter, die Akten mit einem Gutachten dem 
Regierungsrat (sprich Minister) zu überweisen, wenn die Untersuchung die Notwendigkeit oder 
Wünschbarkeit allgemeiner vorbeugender Maßnahmen auf dem Wege der Gesetzgebung oder der 
Verwaltung gezeigt hat. Leider soll dieser sehr alten Vorschrift heute keine praktische Bedeutung 
mehr zukommen. 

Es dürfte momentan wenig aussichtsreich sein, eine Verankerung ähnlicher Vorschriften in der 
bundesdeutschen Strafprozeßordnung anzustreben. Deshalb haben wir uns darauf beschränkt, eine 
Einfügung in die Richtlinien für das Strafverfahren zu beantragen. Durch eine solche Vorschrift soll 
der Staatsanwalt verpflichtet werden, die Akten dem Bundeskriminalamt zur Auswertung zuzuleiten, 
sofern das Verfahren ergeben hat, daß Straftaten durch bestimmte Umstände verursacht oder ermög
licht wurden, damit auf diesem Wege Erkenntnisse zusammengetragen und erfolgversprechende 
Maßnahmen der Legislative wie der Exekutive eingeleitet werden können. 

Ob es zur Aufnahme einer solchen Bestimmung in die Richtlinien für das Strafverfahren 
kommen wird und ob sie zu dem gewünschten Erfolg führen würde, kann nicht gesagt werden. 
Unter Umständen könnte es aber notwendig werden, mit einem solchen Anliegen direkt an Exekutiv
dienststellen der Kriminalpolizei heranzutreten. 

So weit einige Probleme, für die sich bereits Lösungsmöglichkeiten abzuzeichnen beginnen. 
Gemessen an der ungeheuren Vielzahl offener Fragen auf dem Gebiete der Kriminaltaktik ist 

das natürlich kaum mehr als ein Tropfen auf einem heißen Stein. Immerhin dürften diese Beispiele 
gezeigt haben, daß es möglich ist, da und dort Lösungen zu finden, wenn man bei der Suche 
systematisch vorgeht. 

Eigentlich ist das Suchen nach geeigneten Projekten und nach Möglichkeiten ihrer ·Inangriffnahme 
eine interessante Sache, die der sonstigen Arbeit des Kriminalisten recht ähnlich ist; denn man darf 
auch hier nichts für gesichert halten, was sich nicht als gesichert erwiesen hat. 

Eine von vielen als peinlich empfundene Frage betrifft den kriminalpolizeilichen Arbeitsaufwand 
für die einzelne bekanntgewordene Straftat. Es ist auch in der Öffentlichkeit längst kein Geheimnis 
mehr, daß die Deliktsarten kriminalpolizeilicherseits unterschiedlich gewertet und arbeitsmäßig 
entsprechend berücksichtigt werden. Dabei ist dies genaugenommen unvereinbar mit dem gesetz
lichen Auftrag. Denn dieses Vorgehen bringt Vorteile für den einen und Nachteile für den anderen 
Täter mit sich. Dabei sind vor dem Gesetz doch alle Menschen gleich, also auch die Täter hinsichtlich 
des Risikos, ermittelt, angeklagt und verurteilt zu werden. Fest steht nämlich, daß der Dieb ein weit 
geringeres Berufsrisiko trägt als der Räuber. Das hängt aber nicht etwa damit zusammen, daß der 
Raub leichter zu klären wäre. Wenn jeder schwere Diebstahl ebenso aufwendig bearbeitet würde 
wie jeder Mord, darin wäre auch hier eine Aufklärungsquote von annähernd 100% zu erwarten. 
In der Praxis wäre dies wegen der großen Zahl schwerer Diebstähle natürlich nie erreichbar. Deshalb 
dürfte es auch nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen haben, die gleiche Aufklärungsintensität 
für alle Delikte zu verlangen. 

Uns, der Kriminalpolizei, kommt dabei die schwierige Aufgabe zu, selbst Maßstäbe zu setzen. 
Bis heute fehlt es an zuverlässigen Orientierungsmöglichkeiten, die zum Beispiel Aufschluß darüber 
geben würden, welcher prozentuale Arbeitsaufwand etwa für die Diebstahlskriminalität angemessen 
wäre. Er dürfte beträchtlich unter dem Kriminalitätsanteil des Diebstahls liegen, also deutlich unter 
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60%. Aber um wieviel er geringer sein müßte, kann niemand sagen. Der Leiter einer selbständigen 
Dienststelle, der vorher als Sachbearbeiter am längsten und am liebsten im Diebstahl eingesetzt war, 
wird die Frage anders beantworten als ein aus dem Sachgebiet Betrug hervorgegangener Dienst
stellenleiter. 

Man sollte deshalb wenigstens versuchen, hier Orientierungshilfen für Sachbearbeiter wie für 
Dienststellenleiter zu finden. Am Anfang der Bemühungen stünde selbstverständlich auch hier eine 
Bestandsaufnahme, also eine Ist-Analyse. Man käme auf diesem Wege zunächst einmal zu durch
schnittlichen Arbeitszeitwerten für die einzelne bekanntgewordene Straftat ohne Rücksicht auf das 
Delikt wie auch für die einzelne Tat eines jeden Delikts. Schließlich - und das dürfte am schwierigsten 
sein - wäre zu prüfen, ob und inwieweit die auf Gewohnheit basierenden Durchschnittswerte einer 
Korrektur unterzogen werden müßten. 

Diese Dinge erinnern ein wenig an das, was Zbinden Prozeß-Ökonomie nennt. Es erinnert auch 
an REFA, also an das Gedankengut, das 1924 zur Bildung eines Reichsausschusses für Arbeitszeit
ermittlung geführt hat, dem späteren Reichsausschuß für Arbeitszeitstudien. Mit diesen und ähn
lichen Dingen sollten auch wir uns näher befassen, selbst wenn wir der Meinung sein sollten, die 
besondere Aktionsstruktur der Kriminalpolizei biete für solche Dinge nur wenig Raum. 

Das Strafprozeßänderungsgesetz hat eine neue Situation geschaffen. Die Belehrungspflicht 
schließt die Möglichkeit weitgehend aus, den Verdächtigen zu einem unbeabsichtigten Eingeständnis 
seiner Schuld zu veranlassen. Das bedeutet, daß man bis zur ersten Beschuldigtenvernehmung so viel 
Belastendes wie möglich zusammengetragen haben sollte, damit man notfalls nicht auf das Geständnis 
angewiesen ist. 

Spätestens seit der Einführung der Novelle im Jahre 1965 sind wir uns im klaren, hier neue 
Wege beschreiten zu müssen. Dennoch haben sich bis heute keine kriminaltaktischen Regeln oder 
Erfahrungssätze herausgebildet, die den neuen Erfordernissen gerecht geworden wären. 

Ein interessanter Gedanke hierzu stammt von meinem verehrten Herrn Vorgänger, Dr. Schäfer, 
früher Andernach, jetzt Bremen. Er hatte die Idee, Fälle provozierten Fehlverhaltens zu sammeln 
und auszuwerten. Gemeint sind Fälle wie etwa der folgende, den ich vor längerer Zeit einmal in 
der »Kriminalistik« gelesen habe: Ein junger, leicht debiler Mann war in den Verdacht geraten, ein 
Mädchen ermordet zu haben. Den Umständen nach mußte angenommen werden, daß er die Leiche 
auf einem benachbarten Holzlagerplatz vergraben hatte, zumal er in der fraglichen Zeit dort gesehen 
worden war. Um ihn nunmehr zu irgendeiner Reaktion zu veranlassen, wurde ihm durch einen 
V-Mann zugetragen, am nächsten Tage würde Bereitschaftspolizei mit Baggern, Spaten und Schaufeln 
kommen, um auf dem Holzlagerplatz nach der Leiche zu suchen. Die ganze Nacht über wurde die 
Wohnung des Verdächtigen observiert, aber es regte sich nichts. Als ihm nach Monaten durch einen 
Zufall die Tat nachgewiesen werden konnte und er ein Geständnis ablegte, erzählte er, bezüglich 
des Holzlagerplatzes unbesorgt gewesen zu sein. Als die Aktion stattfinden sollte, habe sich die 
Leiche in der Nähe der Mauer des Platzes befunden, und Bagger könnten seines Wissens so nahe 
einer Mauer nicht arbeiten. Der V-Mann hatte nämlich vergessen, dem Verdächtigen gegenüber 
auch die Schaufeln und Spaten zu erwähnen, denn sonst hätte diese rechtlich sicherlich nicht zu 
beanstandende Provokation ihren Erfolg nicht verfehlt. 

Mit Aufmerksamkeit und mit Sorge sollte man die Zunahme des Anteils der überörtlichen Täter 
an der Gesamtzahl der ermittelten Täter verfolgen. Ihr prozentualer Anteil steigt ständig und von Jahr 
zu Jahr schneller. 

Es ist sicher kein Zufall, daß parallel zu der Zunahme der überörtlichen Täter die Gesamt
aufklärungsquote gesunken ist. Schließlich sind die Straftaten überörtlicher Täter weit schwerer auf
zuklären als die örtlicher Täter. 

Vor über 50 Jahren sah man sich bereits veranlaßt, Maßnahmen zur Bekämpfung des damals 
sog. reisenden Verbrecherturns zu ergreifen, und zwar durch die Einführung des Allgemeinen 
Kriminalpolizeilichen Meldedienstes, der bis heute mehr schlecht als recht weiterbesteht. Dabei 
müßte er gerade heute bei dem noch nie dagewesenen hohen Anteil überörtlicher Täter in neuem 
Glanze erstrahlen. Das Gegenteil ist der Fall. Ganz zwangsläufig ergibt sich daraus die Frage, was 
das Modus-operandi-System heute noch wert ist. Diese Frage ist wiederholt und auf die verschie
denste Art beantwortet worden. Niemand ist aber in der Lage, seine Antwort so überzeugend zu 
belegen, daß die Diskussion über dieses Problem beendet werden könnte. Also sollten wir vor einer 
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eventuellen »Automatisierung« dieses Verfahrens sehr kritisch prüfen, ob und in welchen Bereichen 
ein solcher Aufwand gerechtfertigt wäre. 

Unabhängig davon müßten wir uns über den überörtlichen Täter von heute Klarheit ver
schaffen, wie z. B. über den Aktionsradius, den Anteil der Wiederholungstäter, den der Minder
jährigen u. v. a. m. Bis heute läßt sich noch nicht genau sagen, wie man vorgehen müßte, um zu 
einem genauen Überblick über das Phänomen des überörtlichen Täters zu gelangen. Sich bereits 
jetzt irgendwelchen Einzelfragen dieses Phänomens zuzuwenden, dürfte verfrüht sein. Unser Be
mühen wird jedenfalls darauf gerichtet sein müssen, Bekämpfungsmethoden zu erarbeiten, mit 
deren Hilfe verhindert werden kann, daß uns die Dinge entgleiten. Gewiß spielen hier auch Fragen 
der Organisation eine Rolle. Aber es handelt sich nicht ausschließlich um eine Frage der Organisation. 

Es gibt noch viele Bereiche der Kriminaltaktik, denen sich die kriminalpolizeilich orientierte 
Forschung zuwenden müßte. Ohne die nicht erwähnten Bereiche abwerten zu wollen, soll nur noch 
kurz die Vernehmung gestreift werden, weil sie nach wie vor einen großen Anteil der Arbeitszeit 
des Kriminalbeamten beansprucht. Ich habe den Eindruck, daß unsere Bemühungen gerade auf 
diesem Gebiet nicht ausreichen, die Vernehmung als ein wirksames Instrument der Verbrechens
bekämpfung zu erhalten bzw. allmählich wieder zu einem solchen zu machen. Wir müssen stets 
darauf hoffen, daß sich unter unserem Nachwuchs Kräfte befinden, die auf diesem Gebiete etwas 
zu leisten vermögen. Denn bis jetzt haben wir keine Möglichkeit, das Vorhandensein entsprechender 
Fähigkeiten bei Bewerbern zu prüfen. Auch fehlt es an geeigneten Formen der Ausbildung und an 
regelrechtem Training, um hier zu besseren Arbeitsergebnissen zu kommen. Dabei wird eingeräumt, 
daß es außerordentlich schwierig sein dürfte, auf diesem Gebiete erfolgversprechende Ausbildung 
zu betreiben. Nicht leichter hat es hier die Forschung. Als erstes wird es notwe"ndig sein, sich einen 
Überblick über die gegenwärtige Situation zu verschaffen. Unter Umständen ergeben sich bereits 
daraus Ansatzmöglichkeiten für Einzelprojekte. So einfach, wie bei den eingangs beschriebenen 
Projekten, dürften wir es hier allerdings nicht haben. Von Folgen wird man jedenfalls nicht ausgehen 
können wie bei der von Gay vor einiger Zeit geforderten Auswertung nachgewiesener Fehlurteile. 
Eine solch~ Arbeit mag durchaus erfolgversprechend sein, sollte aber - und hier stimme ich mit Gay 
nicht überein - nicht von der Kriminalpolizei durchgeführt werden. Auch wenn vielen Fehlurteilen 
Fehler der kriminalpolizeilichen Arbeit zugrunde liegen sollten, und zwar sowohl auf dem Gebiete 
der Tatsachenfeststellung als auch auf dem der Tatsachenbeurte:ilung, stünde es der Kriminalpolizei 
meines Erachtens schlecht zu Gesicht, sich mit Fehlern anderer Strafverfolgungsbehörden zu befassen. 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war der Versuch, einige Möglichkeiten der 
Forschung auf dem Gebiete der Kriminaltaktik aufzuzeigen. Dabei ist in erster Linie von den Erforder
nissen der kriminalpolizeilichen Praxis und erst in zweiter Linie von kriminalpolitischen Gesichts
punkten ausgegangen worden. Lediglich in dem Vorhaben, das die präventive Verbrechens
bekämpfung betrifft, geht es auch darum, Erkenntnisse zu gewinnen, die sich in gesetzgeberische 
Maßnahmen umsetzen lassen. 

Das soll aber nicht bedeuten, daß die Wichtigkeit kriminalpolitisch orientierter Forschung von 
uns bisher nicht erkannt worden wäre. Es bedeutet lediglich, daß wir uns zunächst den Dingen 
zugewandt haben, die uns am unmittelbarsten berühren und uns gewissermaßen unter den Nägeln 
brennen. Hier, im Bereich der kriminalpolizeilieh orientierten Forschung, sehen wir Möglichkeiten, 
mit überschaubarem Aufwand zu spürbaren Erfolgen zu kommen. Auf dem Gebiete der kriminal
politisch orientierten Forschung sind wir weniger optimistisch. 

Dennoch kämen wir nicht auf die Idee, uns nur mit den Problemen der praktischen Arbeit 
und nicht etwa auch mit ihren gesetzlichen Voraussetzungen zu befassen. Wir sind uns durchaus 
darüber im klaren, daß mit einer einzigen Verbesserung des Prozeßrechts für die Sache der Kriminal
polizei mehr erreicht werden könnte als mit umfangreicher praxisbezogener Forschung. Nur müßten 
wir uns gezielt einzelnen Problemen widmen. Nichts wäre meines Erachtens verkehrter, als gleich
zeitig alles in Angriff nehmen zu wollen. Wir müssen ganz einfach in Kauf nehmen, auch mal über
fragt zu sein. 

Heute stehen wir gewissermar~en am Anfang einer Entwicklung, einer schwierigen Entwicklung. 
Wir werden Erfahrungen sammeln und allmählich auf ihnen aufbauen müssen. Es genügt nicht, 
vieles zu wollen. Die Möglichkeiten der Forschung wollen - auch hinsichtlich der Kriminalpolitik -
systematisch erarbeitet sein. 
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Solche Möglichkeiten bieten sich nur selten in dem Maße wie damals, als die letzte Strafprozeß
novelle in Sicht war. Aber wir haben erst hinterher gemerkt, wie notwendig es gewesen wäre, vor dem 
Inkrafttreten der Novelle Zahlenmaterial zu erarbeiten, um später an diesen Vergleichszahlen die 
Auswirkungen der Novelle messen zu können. 

Wir werden nicht umhinkommen, den Gegenstand unserer künftigen Forschungsarbeit klar 
abzugrenzen und innerhalb dieses Bereichs Prioritäten zu setzen. Dabei sollten uns die kriminal
polizeiliche Arbeit und die persönliche Sicherheit von 12000 Kriminalbeamten besonders am Herzen 
liegen. Sie alle wie auch viele tausend Kollegen der uniformierten Polizei, die wie wir Kriminaldienst 
verrichten, haben einen Anspruch darauf, daß wir uns der Erforschung unserer gemeinsamen Sache 
annehmen. 
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Zur Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit 

Kriminaloberrat Heinz Schülert, Lüneburg 

Die nackte Zwangsläufigkeit der Entwicklung in unserem Wirtschafts- und Sozialgefüge, deren 
Anforderungen sich niemand entziehen kann, zwingt zur Lagebeurteilung. Es gilt, sowohl die Krimi
nalität in ihren Erscheinungsformen und in ihrer Häufigkeit zu untersuchen als auch die Effektivität 
der kriminalpolizeilichen Arbeit daraufhin sachlich-kritisch zu überprüfen. Das scheint besonders 
geboten, da die Kriminalpolizei durch das stete Ansteigen der Kriminalität in Arbeit zu ersticken 
droht. Publikationen sprechen von »Kapitulation« und »Ohnmacht«. Der »Spiegel« vom 7. April 1969 
(Nr.15) fragt: »Versagt die Kripo?« Im »Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt« beginnt Jürgen 
Dennert eine Serie über die Kriminalpolizei. 

Ehe man sich aber entschließt, neue Wege zu gehen, muß man nach einer Bestandsaufnahme 
erst einmal die augenblickliche Situation fixieren und damit eine Ausgangsbasis für Änderungen 
und Neuerungen schaffen. Dabei wird auch die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit, die 
meist nur an der Aufklärungsquote gemessen wird, zu untersuchen sein. 

Vorweg sei bemerkt, daß die Bekämpfung der Kriminalität nicht allein der Kriminalpolizei 
obliegt. Diese Aufgabe fällt der gesamten Polizei, aber auch der Justiz und anderen staatlichen 
Institutionen zu. 

Die Kriminalitätsbewegung nach der Polizeilichen Kriminalstatistik läßt in allen Bundesländern 
in der Aufklärungsquote 1968 gegenüber 1963 mit Ausnahme von Hamburg und Nordrhein
Westfalen, die eine Zunahme von 2 bzw. 2,6% registrieren, eine Abnahme bis zu 20,7% erkennen. 
Es erscheint mir aber nicht unbedenklich, die Polizeiliche Kriminalstatistik in ihrer heutigen Form 
nur als »Erfolgsstatistik« zu sehen. Das ist weder ihr Zweck noch ihre Aufgabe. Aber es interessieren 
nur noch »Aufklärungsquoten und -hundertsätze«. Diese werden errechnet und verglichen. Daraus 
werden Schlüsse auf die Qualität und Effektivität der Arbeit der Polizei, speziell der Kriminalpolizei, 
gezogen. Es dürfte aber gefährlich sein, mit diesen Zahlen beweisen zu wollen, daß eine Polizei 
gut oder schlecht sei, daß sie mit ihrer Arbeit zufrieden oder nicht zufrieden sein könne oder daß 
die Sicherheit garantiert oder bedroht sei. 

Die Bewegung der Aufklärungsquote nach dieser statistischen Berechnung ist kein völlig zuver
lässiges Signal für Veränderungen in der Effektivität der Strafverfolgungstätigkeit. Ein Fallen der 
Aufklärungsquote kann z. B. mit einem Steigen der Effektivität verbunden sein, nämlich dann, wenn 
die Zunahme der Kriminalität stärker ist als die Zunahme der polizeilichen Erfolge. Im übrigen ist 
der Vergleich von zwei Aufklärungsquoten nur dann zulässig, wenn in diese das inhaltlich gleiche 
Ausgangsmaterial eingegangen ist. Es hat also keinen Zweck, die Polizeiliche Kriminalstatistik zu 
einer Aussage über die Effektivität zu bemühen. Sie ist darauf nicht angelegt. 

Die Statistik ist eine methodische Hilfswissenschaft. Ihre Aufgabe ist es, Methoden für die 
Sammlung, Aufbereitung, Analyse und Interpretation numerischer Daten bereitzustellen, um die 
Struktur von Massenerscheinungen zu erkennen. Die statistische Tätigkeit reicht von der richtigen 
Formulierung der Fragestellung über die rationale Gewinnung vieler Tausender von Einzeldaten 
bis zur Analyse der Ergebnisse. Die Statistik erschöpft sich auch keineswegs in einer quantitativen 
Beschreibung komplexer Vorgänge und Sachverhalte. Neuerdings tritt die operative Bedeutung der 
Statistik in den Vordergrund. Sie will Entscheidungen zahlenmäßig unterbauen, um sie wirksamer 
und sicherer zu machen '). 

1) Kellerer: Statistik im modernen Wirtschafts- und Sozialleben, rororo rde 103/104. 

171 



Die Statistik in ihrer operativen Bedeutung könnte sehr wohl auch zu einer Aussage über die 
Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit herangezogen werden und dazu beitragen, alte Vor
stellungen abzubauen und Verbesserungen auf einigen Gebieten einzuführen. 

Derartige Untersuchungen gibt es aber nicht oder nur in sehr beschränktem Umfang. Sie wurden 
und werden leider immer schon von vornherein mit anscheinend unwiderlegbaren Argumenten 
abgelehnt: kriminalpolizeiliche Arbeit lasse sich nicht messen, Ausbildungs- und leistungsstand der 
Beamten seien verschieden und unterschiedlich, die Fälle der Wirtschaftskriminalität ließen sich 
nicht mit denen der Todesermittlung vergleichen, der kriminalpolizeiliche Erfolg hänge von vielen 
Faktoren, nicht zuletzt vom Zufall, ab u. a. m. So unterbleiben alle Untersuchungen in Richtung auf 
die Effektivität, ohne daß sie begannen. Mir scheinen aber statistische Erhebungen auf einigen 
Gebieten durchaus möglich und angebracht. 

Die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit wird u. a. auch von der Organisation, der ört
lichen Zuständigkeitsabgrenzung und dem Standort der polizeilichen Dienststellen beeinflußt. 

Organisation und Grenzen der Zuständigkeit sind heute überall noch in Anlehnung an die 
historisch gewachsenen politischen und verwaltungsmäßigen Grenzen gezogen oder den natür
lichen Gegebenheiten angepaßt. Diese Starrheit berücksichtigt das Kriminalitätsgeschehen nicht. 

Nach der sog. »los Angeles-Studie«, die in dem Bericht der von dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Kriminalität in den USA 
erwähnt wird, erfolgen z. B. 9/10 aller Festnahmen durch die Schutz- und nicht durch die Kriminal
polizei. Wichtig in diesem Zusammenhang scheint mir aber die Feststellung zu sein, daß die durch
schnittliche Zeit zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen am Tatort in den Fällen, die zur Fest
nahme führten, etwa 4,1 Minuten betrug; in den Fällen aber, in denen keine Festnahmen mehr 
durchgeführt werden konnten, betrug die Einsatzzeit 6,3 Minuten. Weiter wird in der Studie aus
geführt, daß 36 % aller Festnahmen binnen einer halben Stunde und 48 % innerhalb von zwei 
Stunden erfolgten. 

Die Untersuchungskommission kommt zu dem Ergebnis, daß das schnelle Erscheinen der Polizei 
am Tatort deshalb äußerst wichtig sei und man Wege finden sollte, wie man mit größter Schnellig
keit die in der Ermittlungsarbeit erfahrenen Beamten an den Tatort schaffen könnte, ehe das Ver
brechen »kalt« geworden sei. Kurz ausgedrückt: es soll erreicht werden, daß polizeiliche Dienst
stellen immer im Brennpunkt der Kriminalität liegen, um jederzeit schnellstens jeden Tatort erreichen 
zu können. 

In diesem Punkt dürften die Verhältnisse in den USA kaum wesentlich anders sein als bei uns. 
Mir scheinen diese Überlegungen eine Untersuchung wert zu sein, um festzustellen, ob Organisation, 
Zuständigkeitsabgrenzung und Standort der Dienststellen immer richtig gewählt sind. 

Es genügt m. E. aber nicht, nur die Tatorte kartographisch darzustellen und damit die Ballungs
räume der Kriminalität aufzuzeigen. Die kriminogenen Zonen müssen die Fluktuation der Krimi
nellen mit umfassen. Unter Fluktuation soll das Wechseln des Kriminellen zwischen den uns be
kannten Orten, wie Tat- und Fluchtort, Versteck, Aufenthaltsort und Wohnsitz, verstanden werden. 
Es ist also sein gesamter Wirkungskreis. 

In Niedersachsen ist eine statistische Teilerfassung durchgeführt worden, um die Tätermobilität 
festzustellen. Sie erstreckte sich darauf, die Beziehung zwischen dem Wohn- oder Aufenthaltsort 
des Täters und dessen Tatort zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Untersuchung steht noch aus. 

Beachtung auf diesem Gebiet verdienen die Untersuchungen über die Beziehung zwischen 
Raum und Kriminalität, die Dr. Herold (Nürnberg) zu einer neuen »Kriminalgeographie« entwickelt 
hat. Sie soll mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung u. a. auch Unterlagen für den Aufbau 
einer Polizeiorganisation nach rationalen Gesichtspunkten schaffen. 

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, die Sie in dem Bericht über die 19. Arbeitstagung für 
Kriminalistik und Kriminologie am Polizei-Institut Hiltrup nachlesen können, soll zusammenfassend 
nur gesagt werden, daß sich die Kriminalgeographie als eine Basisform jeder polizeilichen Organi
sation und Einsatzplanung und als unerläßliches weiterführendes Forschungsmittel zur Gewinnung 
rationaler Einsichten in das Wesen der Kriminalität erweisen soll. 
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Ich zitiere auszugsweise aus dem erwähnten Bericht 2) : 

»Die Kriminalgeographie vermittelt Erkenntnisse über örtliche und zeitliche Verbrechens
schwerpunkte sowie über die Quartierbildung von Kriminellen. Die festen Rhythmen des 
polizeilichen Einsatzes, bestimmt von der Dienstzeiteinteilung, Bürostunden, Schichtendienst, 
graphisch abgegrenzten Streifenbezirken usw. werden von einem schwerpunktmäßig aus
gerichteten Einsatz abgelöst, der die Polizeikräfte zu dem Ort, zu der Zeit lenkt, an dem sie 
gebraucht werden. 
Die Kriminalgeographie zeigt den Zusammenhang zwischen den Deskriptoren eines Raumes 
und dem Tatgeschehen sowie dem Wohnsitz von Verbrechern. Einzelne Raummerkmale 
können dabei auf ihre kriminalitätsauslösende Attraktivität untersucht und in sich in eine 
bestimmte Rangfolge gebracht werden. 
Die Kriminalgeographie deckt die Kriminalitätsbeziehung zwischen verschiedenen Räumen auf 
und stellt sie kartographisch dar. Dadurch ergeben sich Bewegungsbilder, die die Bestimmung 
von Schwerpunkträumen, peripheren Zonen und Ausstrahlungsrichtungen und Ausstrahlungs
intensitäten gestatten. Insbesondere ermöglicht die Messung der Tätermobilität die Fixierung 
von Räumen, in denen sich Täterausstrom und Täterzustrom gegenseitig aufheben bzw. die 
Kriminalitätsverbindungen eines Raumes zu seinem Umland abreißen. Werden diese Linien 
mit den Grenzen polizeilicher Zuständigkeiten zur Deckung gebracht, so entwickelt sich ein 
Stufenbau von flexiblen Zuständigkeiten, der von der Abgrenzung des Polizeireviers bis zur 
Festlegung der Zuständigkeiten der Polizei in Ballungsräumen und in den Ländern reicht.« 

Wir kommen hier etwa zu dem Modell einer mobilen »Regionalpolizei«, wie sie schon 
Dr. Schreiber (München) 1967 forderte, in Verbindung mit einer Einsatzführung, die Hamburg mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung heute schon praktiziert. Dr. Herold ist so optimistisch, 
anzunehmen, daß die Kriminalgeographie nicht nur eine mit neuesten Erkenntnissen arbeitende 
polizeiliche Einsatzplanung ermöglichen, sondern der Gesamtzusammenhang der zur Verfügung 
stehenden Daten auch zugleich eine annähernde Vorausberechnung künftiger Kriminalitäts
entwicklung zulassen wird. 

Um hier zu einer für das Bundesgebiet gültigen Aussage kommen zu können, bedarf es noch 
einer sehr umfangreichen Forschung. Das scheint mir nur mit Hilfe der elektronischen Daten
verarbeitung möglich zu sein. 

Die Klärung dieser nur angerissenen kriminalgeographischen Gesichtspunkte könnte sehr wohl 
zur Steigerung der Effektivität beitragen. 

Arbeitszeitregelungen und die Anlehnung an verwaltungsmäßige Bürostunden im kriminal
polizeilichen Dienst führen immer mehr dazu, daß die Dienststellen der Kriminalpolizei gerade 
dann am stärksten besetzt sind, wenn die wenigsten Straftaten ausgeführt werden. In Zeiten, die 
von den Tätern zur Tatbegehung bevorzugt werden, sind dagegen die Dienststellen gar nicht oder 
nur durch einen Bereitschaftsdienst besetzt. Sicher sind die Tagesstunden geeignet, Ermittlungs
vorgänge zu bearbeiten; aber sehr viel kriminalistische Arbeit läßt sich gerade während der regulären 
Arbeitszeit nicht erledigen. Wenn die Beamten auch außerhalb der vorgeschriebenen Bürostunden 
tätig werden, ist das meist nur ihrem Idealismus und Jagdeifer zu verdanken. Es sollte deshalb einmal 
überprüft werden, ob das starre System der Arbeitszeit wirklich zweckmäßig ist. Es wäre der Sache 
vielleicht dienlicher, nach den örtlichen Verhältnissen eine Art »gleitende Dienstzeit« einzuführen, 
die sich nach Delikten und Tatzeiten richtet und von Kommissariat zu Kommissariat durchaus ver
schieden sein kann. 

Die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit hat aber auch eine personelle Seite. Sie wird am 
meisten strapaziert, weil durch eine Vermehrung des Personalbestandes am ehesten eine Steigerung 
der Arbeitsleistung und damit Verbesserung der Aufklärungsquote zu erwarten ist. Neben der Stärke 
müßte dann aber auch die Qualität der Sachbearbeiter angesprochen werden. 

Einigkeit herrscht im allgemeinen über eine unbedingt notwendige Personalverstärkung, wobei 
allerdings die jetzt bestehenden Organisationsformen zugrunde gelegt werden. Die berechtigte 
Forderung wird mit dem bei der Polizei nicht vorausberechenbaren, nach der Erfahrung geschätzten 

2) Die elektronische Datenverarbeitung, 19. Arbeitstagung für Kriminalistik und Kriminologie vom 29. bis 31.10.1968 am 
Polizei-Institut Hiltrup. 
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Arbeitsanfall und der dauernden Überbelastung begründet. Ein objektiver Berechnungsschlüssel für 
die Personalstärke einer Dienststelle, etwa nach der Bevölkerungszahl, Kriminalitätshäufigkeit und 
-schwere o. ä., der jeden befriedigen könnte, ist bisher noch nicht gefunden worden. 

Der Personaletat des Haushalts weist die Stärke der Polizei aus. Die Sollstärke stimmt auch fast 
immer mit der Iststärke überein. Aber diese ist nicht die effektive leistungsstärke einer Dienststelle. 
Durch Urlaub, Krankheit, Schulung und Ausbildung fällt ständig eine Anzahl von Beamten aus. 
Die Ausbildung zum Oberbeamten z. B. dauert etwa zwei Jahre, in denen der Beamte für den 
Dienst nicht zur Verfügung steht. Die leistungsstärke einer Dienststelle beträgt daher meist nur etwa 
(geschätzt) 80% der Iststärke. Jeder Urlauber schafft unter diesen Voraussetzungen einen personellen 
Engpaß. 

Die laufende Arbeitszeitverkürzung ist zu begrüßen; sie bringt den Beamten einen Gewinn an 
Freizeit. Sie bedeutet aber auch einen Verlust an Arbeitsstunden und eine Verlängerung der zu ver
gütenden Bereitschaftszeiten, da die Polizei ohne Rücksicht auf eine gesetzlich geregelte Arbeitszeit 
in irgendeiner Form »rund um die Uhr« immer einsatzbereit sein muß. Der Arbeitsanfall hat sich 
sogar vermehrt. Die Personalstärke ist im wesentlichen unverändert geblieben. Nach dem Dreisatz 
verlängert sich aber bei gleicher Arbeitsmenge und gleichbleibendem Personalbestand mit der Ver
kürzung der Arbeitszeit die Dauer der Bearbeitung, d. h. die Arbeitsmenge wächst. Die Effektivität 
schwindet. 

Eine generelle Stärkefestsetzung für Dienststellen sollte also den erwähnten ständigen Personal
ausfall, die Arbeitszeitverkürzung und die Arbeitsbelastung berücksichtigen. Allerdings ist zu be
achten, daß eine ins Endlose getriebene Personalverstärkung allein das Problem auch nicht löst. 
Dann tritt eine Sättigung ein, die keine größere leistung mehr erwarten läßt. 

Zur Frage der Personalbesetzung von Dienststellen hat sich Augschun (Düsseldorf) geäußert 
und die »Möglichkeiten für die Festsetzung der Polizeistärken nach einheitlichen Maßstäben« unter
sucht 3). Nach Schilderung der augenblicklichen Situation in den Bundesländern kommt er nach 
seinen Untersuchungen zu dem Schluß, daß für die Festsetzung des Stellenbedarfs zweifellos die 
Einwohnerzahl die entscheidende Berechnungsgrundlage sei. Nach einem der Struktur und dem 
Aufgabenanfall angepaßten Betreuungsschlüssel sollte für jede Polizeibehörde danach ein Sockel
bedarf errechnet werden. Zu diesem Sockelbedarf kämen Zuschläge für zusätzliche Aufgaben. 
Sockelbedarf und Zuschläge ergäben die Polizeistärke. 

Auch den Stellenanteil der uniformierten Polizei und der Kriminalpolizei will Augschun nach 
einheitlichen Meßwerten festsetzen. Er berücksichtigt bei der Auf teilung die in den großstädtischen 
Ballungskernen höhere Kriminalität, so daß Großstädte einen höheren Anteil an Kriminalpolizei 
erhalten. Bei den landkreisen unterscheidet er danach, daß in den Industriezentren und Mittel
punktstädten die Strafanfälligkeit größer ist als in dünner besiedelten Gebieten, und nimmt dem
zufolge eine Staffelung nach der Struktur des Gebietes vor. Wesentliche Faktoren für die Festsetzung 
der Stellenanteile sind die Kriminalitätshäufigkeit und der Arbeitsanfall sowie die Anzahl der 
Polizeiposten. 

In Nordrhein-Westfalen z. B. soll nach dieser Berechnung für die städtischen Kreispolizei
behörden von einer Grundquote von 82% Schutzpolizei zu 18% Kriminalpolizei ausgegangen 
werden. Für die Mehrarbeit infolge überdurchschnittlicher Kriminalitätshäufigkeit werden gestaffelte 
Aufschläge zum Stellenanteil der Kriminalpolizei vorgesehen, die nach der Kriminalitätshäufigkeit 
zwischen 0,5 und 1,9 % liegen. Zu den Grundquoten der landkreispolizeibehörden, die sich zwischen 
12 und 14% Stellenanteil der Kriminalpolizei an der Gesamtstärke bewegen, ist ein gestaffelter 
Aufschlag zwischen 1 und 3 % vorgesehen. 

Rechnerisch scheint alles richtig zu sein. Ob die Arbeit tatsächlich zu bewältigen sein wird, 
bleibt abzuwarten. 

Anders gent Rosenow (Mönchengladbach) bei der Festlegung der Stärke einer kriminalpolizei
lichen Dienststelle vor. 

Auch er stellt fest, daß allen bisherigen Methoden eine echte Bemessungsgrundlage fehle. Er 
unternahm den mühevollen Versuch, ein Verfahren auszuarbeiten, das den für die Aufklärung von 
strafbaren Handlungen notwendigen Arbeitsaufwand mit höchstmöglicher Genauigkeit zeitlich aus-

3) Die Polizei 1/1969. 
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weist. Er räumt aber selbst ein, daß die Erzielung völliger Genauigkeit an der mangelnden Meß
barkeit zahlreicher Vorgänge im Arbeitsablauf scheitert. 

Rosenow hat zur Ermittlung des Arbeitsaufwandes, der zur Erledigung des Arbeitsanfalls 
erforderlich ist, den Aufwand für das Einzeldelikt jeder Deliktsart festgestellt und alle Tätigkeiten 
untersucht, die für eine sachgemäße, d. h. der Aufklärung dienende Bearbeitung der Straftat not
wendig sind. 

In seinen über 6 Jahre dauernden Untersuchungen geht er davon aus, daß es Tätigkeiten mit 
konstantem Arbeitsaufwand gibt. Sie sind zeitlich sehr genau meßbar und in ihrem Umfang un
abhängig vom Delikt, bei dessen Bearbeitung sie vorgenommen werden. Hierzu gehören z. B. die 
statistische Erfassung und die Tagebucheintragung. Andere Tätigkeiten sind im Zeitaufwand unter
schiedlich. Sie variieren nicht nur von Deliktsart zu Deliktsart, sondern auch innerhalb einer Delikts
art von Delikt zu Delikt. Zu dieser Gruppe gehören z. B. die Vernehmung und die Tatortunter
suchung. Für diese Tätigkeiten berechnete er Mittelwerte. 

Rosenow registrierte die Tätigkeiten in einem Katalog, in dem für jede der Zeitaufwand an
gegeben ist. Die Zeiten sind Mindestwerte. Mit Hilfe des Katalogs kann nun der Arbeitsaufwand 
für jedes Delikt durch Addition der Einzeltätigkeiten errechnet werden. Der Arbeitsaufwand ergibt 
sich also aus der Summe der Zeiten, die den für eine erfolgreiche Bearbeitung erforderlichen Tätig
keiten zugeordnet sind. - Auf die Darstellung weiterer Ei,nzelheiten kann hier verzichtet werden. 

Der Zeitaufwand für die pro Jahr bekanntgewordenen Delikte der betreffenden Deliktsart ist 
anhand des Katalogs rechnerisch feststellbar. Die Summe dieser Resultate für die einzelnen Delikts
arten ergibt dann die »Gesamtzeit«, die die Dienststelle für die repressive Tätigkeit hätte aufwenden 
sollen. 

Für die Kriminalabteilung der Kreispolizeibehörde Mönchengladbach, bezogen auf dasJahr1967, 
errechnete Rosenow auf diese Weise einen erforderlichen Mindestzeitaufwand von 315146 Stunden. 
Diese Zeit wäre erforderlich gewesen, um die angefallenen Straftaten mit Aussicht auf Erfolg auf
zuklären. Tatsächlich standen aber mit den vorhandenen Kräften nur nachgewiesene 142797 Stunden 
zur Verfügung. Es fehlten 172349 Stunden für die sachgemäße Bearbeitung. Rosenow folgert: Die 
Kreispolizeibehörde Mönchengladbach verfügt nur über 45,3 % des tatsächlichen Personalbedarfs. 

Rosenow hat mit seiner Untersuchung wenigstens den Versuch unternommen, einmal rechne
risch die Unterbesetzung nachzuweisen. Er bestätigt damit den in der Praxis auch immer gewonnenen 
Eindruck, daß der kriminalpolizeiliehe Sachbearbeiter unter diesen Voraussetzungen innerhalb der 
vorgeschriebenen Arbeitszeit eben nur einen bestimmten Teil der eigentlich erforderlichen Tätig
keiten erledigen kann. Gute Ermittlungstätigkeit geht auf Kosten der büromäßigen Arbeiten - um
fassende und genaue Erledigung dieser Arbeiten führt zur Vernachlässigung kriminaltaktischer und 
kriminaltechnischer Arbeiten. 

Die Untersuchungen Rosenows sind sicher anfechtbar, zumal die genaue Erfassung der Zeitdauer 
aller kriminalistischen Tätigkeiten nie exakt möglich sein wird. Kriminalistische Arbeit ist zu einem 
guten Teil geistige Arbeit, die nicht in einer berechenbaren Zeit zu leisten ist. Es darf nur noch einmal 
betont werden, daß Rosenow nicht beabsichtigte, mit seiner Methode dem Sachbearbeiter etwa die 
Bearbeitungsdauer für jede Straftat vorzuschreiben. 

Die LandeskriminalpolizeisteIle Stade hat ihre Arbeitsbelastung unter Zugrundelegung der 
Rosenowschen Tabellen vorgenommen und kommt rein rechnerisch zu einem ähnlichen Ergebnis. 
Der tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeitszeit dieser Dienststelle von 189315 Stunden stand 
ein als notwendig errechneter Aufwand von 371 006 Stunden gegenüber. 

Rückschlüsse auf die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit lassen sich auch aus der Vor
gangsbelastung pro Beamten ziehen. Hier ist nur zu fragen, wo die Grenze der Belastbarkeit liegt; 
denn die zumutbare Vorgangsmenge hängt sowohl vom Umfang des Vorgangs als auch von der 
Qualität des Sachbearbeiters ab. 

Nach einer mir vorliegenden Aufstellung des Landeskriminalpolizeiamtes Niedersachsen vom 
28. März 1969 entfielen, berechnet nach der Gesamtkriminalität und der Sollstärke der Kriminal
polizei im Jahre 1968, auf einen Beamten 

in Baden-Württemberg 

in Bremen 

169 Fälle 

191 Fälle 
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in Hamburg 

in Hessen 

in Nordrhein-Westfalen 

113 Fälle 

170 Fälle 

139 Fälle 

in Niedersachsen 179 Fälle. 

Ähnliche Berechnungen hat die LandeskriminalpolizeisteIle Braunschweig vorgenommen und 
die Vorgangsbelastung pro Arbeitstag für jeden Beamten festgestellt. 

Daraus ein Beispiel: Ein Beamter bearbeitete im Laufe des Jahres 1967 insgesamt 419 Ermitt
lungsvorgänge. Dazu standen ihm 252 Arbeitstage zur Verfügung, von denen aber für Nachtdienste, 
Bereitschaftsdienste, Sondereinsätze, Urlaub, Krankheit, Dienstbefreiung 133 Arbeitstage abzuziehen 
waren. Es verblieben 118 Arbeitstage, so daß je Arbeitstag 3,6 Vorgänge zu bearbeiten waren. Die 
Zeiten für Dienstbesprechungen, Sport, Schießen und Gerichtstermine wurden nicht berücksichtigt. 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen dieser Dienststelle schwankte die Belastung der Beamten 
im Jahre 1967 pro Tag zwischen einem Vorgang - bei Betrugssachbearbeitern - bis zu vier Vor
gängen - bei Diebstahlssachbearbeitern. 

Ich habe in anderer Richtung Untersuchungen angestellt. Es ging mir darum festzustellen, welche 
Tätigkeiten der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter an einem Arbeitstag ohne Rücksicht auf Art und 
Anzahl der Vorgänge verrichtet und welche Zeiten er für diese Tätigkeiten benötigt. Ziel der Unter
suchung sollte es sein, daraus evtl. Erkenntnisse für Verbesserungen und Anhaltspunkte für eine 
gezielte Beschulung und Fortbildung gewinnen zu können. 

23 Beamte verschiedener Dienststellen (Lüneburg, Celle, Wolfsburg und Uelzen) aus allen 
Sachgebieten haben vier Wochen lang täglich ihre Tätigkeiten ohne Rücksicht auf einen bestimmten 
Vorgang zeitlich registriert. Die Zahlen sind klein und deshalb kaum repräsentativ. Den Aufzeich
nungen der Beamten haftet auch der Makel der Ungenauigkeit und vielleicht auch Unaufrichtigkeit 
an. Der Aussagewert ist daher mit Vorbehalt aufzunehmen und nicht sehr groß, aber doch im 
gewissen Sinne trotz aller Ungenauigkeit aufschlußreich. 

Im Schnitt arbeitete jeder Beamte in diesen vier Wochen 169 Stunden. Es entfielen auf 

Tatortarbeit 11 Stunden 

Beschuldigtenvernehmungen 

Zeugenvernehmungen 

Durchsuchungen 

Festnahmen 

Besch lagnahmen 

sonstige Ermittlungsarbeit 

Fertigung von Berichten, Vermerken pp. 

Ausfüllen von KP-Meldungen pp. 

Sonstiges 

24 Stunden 

19 Stunden 

2 Stunden 

1 Stunde 

37 Stunden 

34 Stunden 

9 Stunden 

32 Stunden. 

Die einzelnen Rubriken bedürfen m. E. keiner Interpretation. Unter »Sonstiges« fallen auch die 
gerade in ländlichen Gebieten sehr zeitraubenden Fahrten zur Erledigung der Ermittlungsvorgänge. 

Über die Hälfte der Arbeitszeit verwendete der Sachbearbeiter für die kriminalistische Ermitt
lungstätigkeit, schriftliche Vorgangsbearbeitung und sonstige Tätigkeiten, die unvermeidbar, evtl. aber 
auch vermeidbar sein können. Ein Viertel der Arbeitszeit braucht der Sachbearbeiter für Verneh
mungen. Unbedeutend ist der Zeitaufwand für Festnahmen, Durchsuchungen, Beschlagnahmen und 
die Ausfüllung der erforderlichen Meldungen im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes. 

Trotz des niedrigen Aussagewertes ergeben sich folgende Konsequenzen: 

(1) Der Zeitaufwand für alle »sonstigen« Tätigkeiten ist darauf zu überprüfen, inwieweit er ver
meidbar oder tatsächlich unvermeidbar ist. 

176 

Es gibt z. B. Kriminalpolizeidienststellen, die ihre festgenommenen Personen bei der in 
einem anderen Stadtteil gelegenen Dienststelle der Schutzpolizei unterbringen müssen, weil 
dort die Zellen sind. Die Zeiten der Anforderung eines Fahrzeugs und des Hin- und Rück
transportes des Gefangenen allein zur Vernehmung bei der Kriminalpolizei wären rein organi
satorisch vermeidbar. Diese Probleme sind meist örtlicher Natur, aber u. U. sehr relevant. 



(2) Der Zeitaufwand zur Erledigung der schriftlichen Arbeiten, dazu zählen auch die Vernehmungen, 
ist sehr groß. Es ist zu überprüfen, inwieweit der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter zur Frei
machung für die eigentlichen kriminalistischen Tätigkeiten von Schreibarbeit entbunden und 
durch Schreibkräfte oder entsprechende technische Einrichtungen unterstützt werden kann. 

(3) Aus- und Fortbildung sollten den tatsächlichen Bedürfnissen angepaßt werden. Es scheint nicht 
förderlich zu sein, z. B. für die Beschlagnahme wie für die Vernehmung d~e gleichen Ausbil
dungszeiten zu verwenden. Es bedarf sowohl der Verbesserung des ganzen Systems der Aus
und Fortbildung als auch der Überprüfung der lehrstoffpläne und -vermittlung. 

Mit dem letzten Punkt spreche ich ein Thema an, über das schon referiert wurde. Es berührt 
aber sehr wesentlich die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit. 

Die schon alte Feststellung von Hans Groß, daß selten oder nie eine Strafuntersuchung erfolglos 
geblieben sei, weil der Untersuchungsbeamte über strafrechtliche oder verfassungsrechtliche Fragen 
gestolpert sei, sehr oft aber, weil er die Realien ignoriert hätte, umreißt das ganze Problem. 
Menzner 4) ist ebenfalls der Meinung, daß die lehrpläne auf die Relation von rechtstheoretischen 
zu ermittlungspraktischen Fächern und den dafür jeweils aufgewendeten Unterrichtszeiten zu über
prüfen seien. Er hält des weiteren eine Öffnung der gesamten polizeilichen Arbeit, vor allem der 
Ausbildung nach anderen Disziplinen hin für erforderlich. Mit ihrer Hilfe und. unter ihrer Anleitung 
soll das bei der polizeilichen Arbeit anfallende »Material« aufgearbeitet und schließlich der polizei
lichen Arbeit wieder nutzbar gemacht werden. 

Zur Steigerung der Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit kommt es darauf an, die 
Qualität des Sachbearbeiters zu verbessern. Ihm ist ein erforderliches Minimum an rechtlichem 
Grundwissen, auf das wir nicht verzichten können, aber ein Höchstmaß an kriminalistischem Hand
werk zu vermitteln. Wir werden ständig über Mittel und Wege nachzudenken haben, unsere Beamten 
so auszubilden und anzuleiten, daß sie in der Praxis zu möglichst sachgerechter Entscheidung und 
möglichst guter Situationsbewältigung befähigt sind. Wenn trotz einer fast hektischen Entwicklung 
dem Beamten die notwendige Entscheidungssicherheit erhalten bleiben soll, darf an einer Definition 
aufgezeigt werden, mit welchen Gewichten diese Generalforderung belastet ist: 

Entscheidungssicher ist der Beamte, der im Rahmen aller für ihn maßgebenden Gesetze in 
vollem Bewußtsein seiner fachlichen sowie seiner persönlichen Möglichkeiten und Grenzen 
in allen normalen polizeilichen lagen so zu handeln versteht, daß seine Entscheidung den 
jeweiligen gesetzlichen Auftrag wirksam vollzieht in einer Weise, die rechtlich begründet und 
außerdem in der Maßnahme zugleich technisch richtig und zweckmäßig ist. 

Die Problematik, die der Forderung nach Entscheidungssicherheit innewohnt, hat zumindest 
eine fachliche und eine psychologische Seite. 

Die fachlichen Überlegungen liegen in der außerordentlichen Breite des polizeilichen Auf
gabenfeldes. Wie weit sich der Bogen der Aufgaben spannt, die die Polizei wahrzunehmen und 
durchzusetzen hat, darüber brauchen hier keine Ausführungen gemacht zu werden. Wir beobachten 
aber mit besonderer Sorge, wie darüber hinaus infolge der ungeheuren Fülle auch polizeilich rele
vanter Gesetze der Blick über den gesamten Rechtsbereich sich immer mehr verschleiert. Die 
enormen Schwierigkeiten des Rechtsbegreifens und der Rechtserziehung in unserer Zeit stellen sich 
für das gesamte öffentliche leben und für jeden einzelnen Bürger. Zwangsläufig werden damit aber 
auch an die Polizei Forderungen gestellt, die immer wieder an die Grenze des Bereichs führen, der 
für den einzelnen Beamten noch erkennbar und praktizierbar ist. 

Die andere Seite ist psychologischer Natur, nämlich wann der Beamte entscheidungssicher ist. 
Das psychologische Problem liegt also im Beamten selbst. Hier greift von der fachlichen Betrachtung 
her die Erkenntnis Platz, daß der Beamte zur Realisierung seiner subjektiven Sicherheit durch den 
dargebotenen Stoff, d. h. durch die Stoffülle, nicht unsicher gemacht werden darf. Seine intellek
tuellen Grenzen, die ihm im Unterricht demonstriert wurden, sollen ihn allenfalls anspornen, nicht 
aber entmutigen. Je mehr der Beamte hört, ohne es sich fest aneignen zu können, um so unsicherer 
muß er werden in dem Bewußtsein, daß ihm etwas entgangen oder entfallen sei, von dem er allen
falls hoffen kann, daß es nichts Wichtiges war. 

4) Kriminalbiologische Gegenwartsfragen, Heft 8. 
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Der wesentliche Faktor, der das subjektive Entscheidungsvermögen des Beamten begründet, ist 
die Fähigkeit, daß er eine Entscheidung zu seiner eigenen Sache zu machen lernt. Das kann er nur, 
wenn er beim Entscheiden in sich ruht und seine Grenzen kennt. Er muß wissen, daß er sowohl 
nach seinem fachlichen wie nach seinem technischen Ausbildungsstand befähigt ist, die Mehrzahl 
der Fälle, die ihm begegnen, fachgerecht und mit einem Minimum an menschlicher Reibung zu 
lösen. Dazu mag ihm das Bewußtsein verhelfen, daß er mit seinen eigenen psychologischen Mitteln 
die in seinem Ver\~endungsbereich üblichen Situationen bewältigen konnte. Wenn er weiß, daß er 
mit jedem neu bewältigten Fall diese Grenzen weiter ausdehnt, ohne dabei wesentliche Risiken 
einzugehen; wenn er weiß, daß er von seinen Vorgesetzten in Schutz genommen wird, z. B. gegen
über wenig gerechtfertigten Beschwerden; wenn er weiß, daß er bei der Beachtung der üblichen 
Sorgfalt nicht eine In-Regreß-Nahme zu befürchten braucht; wenn er weiß, daß sein Handeln mit dem 
Maßstab gemessen wird, der an einen normalen Durchschnittsbeamten seines Ausbildungsganges 
üblicherweise gestellt wird; wenn er schließlich weiß, wie er in wirklich komplizierten Fällen die 
Hilfe der Vorgesetzten in Anspruch nehmen kann, dann wird er bei normal entwickelter Persönlich
keit mit zunehmender menschlicher und beruflicher Erfahrung sich mehr und mehr die Sicherheit 
aneignen, auf die er für seine Berufsausübung angewiesen ist. 

So sollte sich die Sicherheit des Entscheidens vor allem aus dem Wissen und Erfahren dessen, 
was richtig ist, und nicht aus der Furcht vor dem, was geschieht, wenn ein Fehler gemacht wird, 
entwickeln 5). 

Auf das System der Aus- und Fortbildung brauche ich hier nicht einzugehen. Ich erlaube mir zu 
diesem Punkt den Hinweis auf die Ausführungen von Dr. Wenzky (Düsseldorf) 6) und Rehberg 
(Stade) 7), die in der Fachzeitschrift »Die Polizei« veröffentlicht sind. 

Im übrigen beschäftigt sich die April-Ausgabe dieser Zeitschrift fast ausschließlich mit Fragen 
der Fortbildung. 

In vorangegangenen Referaten ist über Kriminaltechnik und Ausrüstung der Kriminalpolizei 
bereits gesprochen worden. Ich kann mich deshalb hier mit der Feststellung begnügen, daß eine 
Steigerung der Effektivität immer zu erwarten sein dürfte, wenn Technik und Ausrüstung dem 
neuesten Stand der Entwicklung entsprechen und es sich um zweckmäßige Geräte handelt. 

Erwähnenswert scheint mir in diesem Zusammenhang, daß unsere Beamten vom Beginn der 
Ausbildung an mit allen technischen Einrichtungen vertraut gemacht werden, um mit ihnen so um
gehen zu können, daß die spätere Benutzung unkompliziert und eine Selbtsverständlichkeit ist. Das 
klingt sonderbar, da wir doch im technischen Zeitalter leben. Aber wir beobachten immer wieder, 
wie scheu Beamte z. B. an Diktiergeräte herangehen. Mir scheint das Vertrautsein im Umgang mit 
den technischen Einrichtungen eine Voraussetzung für deren effektiven Einsatz zu sein. 

Es ist sehr schwierig, zum Kriminalitätsproblem eine allgemeingültige Antwort zu finden. 
Niemand vermag z. Z. eine eindeutige Erklärung für den steten Anstieg der Kriminalität zu geben. 
Das Problem wird wegen der Umstrukturierung der Bevölkerung vielleicht noch schwieriger werden. 
Schon jetzt ist die Kriminalitätsquote der Jugendlichen außerordentlich hoch und beängstigend. Alle, 
und das betrifft jetzt nicht nur die Kriminalpolizei, sollten daher bestrebt sein, Verbrechen zu ver
hindern. Die Verbrechensverhütung ist ein sehr weites Betätigungsfeld, das von der Beseitigung 
sozialer Mißstände über die Verbesserung der rechtlichen Möglichkeiten bis zur Ausschaltung der 
zum Verbrechen Anreiz gebenden Möglichkeiten reicht. Deshalb sind zur Verbrechensverhütung 
eigentlich alle aufgerufen. 

Das »monatliche Vorbeugungsprogramm« der Kriminalpolizei ist recht unzureichend. Auch 
unsere sonstige Arbeit auf dem Gebiet der »Vorbeugung« ist mangelhaft. Es gibt bescheidene 
Ansätze. Aber da schon die Kräfte für die repressive Tätigkeit fehlen, ist es kaum möglich, Beamte 
ausschließlich mit der Vorbeugung zu beschäftigen. Dazu kommt, daß dieses Gebiet wenig attraktiv 
ist, da es hier keine kriminalistischen Erfolge gibt. Trotzdem ist die Vernachlässigung dieses Gebietes 
der Verbrechensbekämpfung nicht gerechtfertigt. 

5) Aus einem Expose der Landespolizeischule Niedersachsen (ohne Datum). 
6) Die Polizei, 1%8, S. 325. 
7) Die Polizei, 1969, S. 108. 
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Die Impulse für eine umfassende Vorbeugung kommen aus den Erfahrungen unserer repres
siven Tätigkeit. Deshalb muß auch die Initiative für alle Vorbeugungsmaßnahmen von der Kriminal
polizei ausgehen. Sie sollte alle Anstrengungen unternehmen, ihre vorbeugenden Maßnahmen 
durchzusetzen. 

Die Effektivität dieser Arbeit ist nicht meßbar. Die nicht sichtbaren Erfolge, die mit einer inten
siven aktiven Vorbeugung errungen werden können, kommen der repressiven Tätigkeit zugute. Denn 
je mehr Verbrechen durch die Vorbeugung verhindert werden, um so geringer ist die repressive 
Tätigkeit, deren Aktivität damit wächst. 

Schließlich möchte ich noch auf ein Gebiet, das eng mit der Vorbeugung verbunden ist, auf
merksam machen: auf die Victimologie. Die Lehre vom Opfer wird bei uns bisher wenig beachtet. 
In letzter Zeit machte erst Dr. Amelunxen durch eine Veröffentlichung wieder einmal auf sie auf
merksam. Seine Ausführungen enden mit den Worten: »Die Lehre vom Opfer der Straftat wird 
uns alle in Zukunft mehr als bisher beschäftigen müssen« 8). 

Die Amerikaner beschäftigen sich sehr viel intensiver mit dem Opferproblem. In dem schon 
erwähnten Bericht der US-Untersuchungskommission wird den Verbrechensopfern ein umfangreicher 
Abschnitt gewidmet. Darin heißt es u. a. nach einer Zahlentabelle: 

»Das Opfer irgendeines Verbrechens zu werden, ist nach den jeweiligen Einkommensverhält
nissen der Bevölkerung recht unterschiedlich gestaffelt. Die o. a. Untersuchungsergebnisse 
machen deutlich, daß bei den geringen Einkommensgruppen, wenn sämtliche Verbrechen mit 
Ausnahme des Mordes in die Betrachtung einbezogen werden, die höchste Opferquote besteht. 
Die Gefahr, durch Notzucht, Raub und Einbruch geschädigt zu werden, ist im wesentlichen auf 
die niedrigen Einkommensgruppen beschränkt, und sie nimmt ständig ab, je höher das Ein
kommen liegt. Seltsamerweise aber verschiebt sich das Bild bei schwerer Körperverletzung, bei 
Diebstählen im Werte von 50 Dollar und darüber sowie bei Autodiebstahl. Die Schädigung 
durch Diebstahl steigt bei den höchsten Einkommensgruppen stark an.« 

Die Untersuchungskommission kommt durch die Untersuchung der Opfer, die keine Anzeige 
bei der Polizei oder Justiz erstatteten, zu erschreckenden Feststellungen über die Dunkelzahl. 

Untersuchungen auf diesem Gebiet fehlen uns. Für eine erfolgversprechende Verbrechens
prophylaxe ist auch die Victimologie ein entscheidend wichtiges Forschungsgebiet, denn Täter und 
Opfer gehören häufig zusammen, ihre Eigenschaften korrespondieren. Wir können die Verbrechen 
auch bekämpfen, wenn wir ihnen die präsumtiven Opfer entziehen; und wir können die Opfer 
schützen, indem wir ihnen Einblick in die eigenen Schwächen geben. 

Auch von dieser Seite läßt sich die Effektivität der kriminalpolizeilichen Arbeit steigern. 
Ich habe versucht darzulegen, daß Untersuchungen auf den verschiedenen Gebieten, mag es 

sich um Organisation, Personalfragen, Technik, Ausrüstung oder sonstige Aufgaben handeln, nicht 
nur möglich, sondern sogar notwendig sind. Es sind auch schon überall Ansätze vorhanden. Sie 
sollten nutzbar gemacht und systematisch fortentwickelt werden. Dazu bedarf es aber der Einrich
tung kriminalpolizeilicher Dienststellen, die sich ausschließlich mit kriminalpolizeilicher Forschung 
beschäftigen. Sie haben das Material zusammenzutragen, zu sichten, zu untersuchen, Forschungs
aufträge zu erteilen, Erhebungen anzustellen und Ergebnisse zu erarbeiten. Dann kann man sich 
zu Neuerungen entschließen, muß aber auch den Mut haben, als vollkommen wirkungslos erkannten 
Ballast abzuwerfen. 

8) Kriminalistik 1969, Heft 4. 
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AUSSPRACHE 

Ltd. Kriminaldirektor Dr. Wenzky, Innenministerium Nordrhein-Westfalen 

Die Chancen der Grundlagenforschung auf kriminaltaktischem Gebiet sind zweifellos sehr interessant zu 
erörtern. Was die Breite des Vortrags von dem Kollegen Gallus angeht, kann man unterschiedlicher Meinung 
sein. Die speziellen Praktiker, also die kriminalpolizeilich tätigen Teilnehmer dieser Tagung, hätten es zweifellos 
begrüßt, wenn die Möglichkeiten auf kriminaltaktischem Gebiet in Beziehung zur Verbrechensaufklärung, zu 
Komplexen einzelner Straftatengruppen gesetzt worden wären. Das ist aber sehr schwierig. Dem Einwand, auf 
diesem Gebiete sei bisher allzuwenig getan worden - den Herr Gallus nicht so sehr erhoben hat, als daß er 
in der luft liegt, weil dieser Komplex nicht behandelt worden ist -, ist folgendes entgegenzusetzen: Man kann 
eine solche Thematik von verschiedenen Standpunkten aus betrachten. Zugeben muß man, daß in den letzten 
zweimal 30 Jahren der Versuch unternommen worden ist, auf diesem Gebiete grundsätzliche Regeln, Maxime 
der Ermittlungsführung und der Untersuchungsführung im Hinblick auf die Aufklärung von Verbrechen auf
zustellen. Man kann nicht, wenn man wissenschaftlich orientiert ist und entsprechend vorgehen will, über
sehen, daß beispielsweise in dem vielfach hier auf dieser Tagung zitierten Kompendium von Hans Groß, »Hand
buch des Untersuchungsrichters«, sehr wertvolle Regeln enthalten sind. Auch Grassbergers »Psychologie des 
Strafverfahrens« muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden, obwohl der Titel so aussieht, als ob es mehr 
um strafverfahrensrechtliche Dinge geht. Dem ist nicht so. Er behandelt Grundsätze und Problematik des Vor
gehens in der Ermittlung bis zur Arbeit des Untersuchungsrichters und des Verhandlungsvorsitzenden. Meixner 
hat diese Bemühungen fortgesetzt. An diesen Dingen kann man nicht vorbeigehen. 

Ich sagte, »wer wissenschaftlich interessiert ist«. Und ich muß nun die Frage aufwerfen: »Wer hat Zeit?« 
Ich sehe das Allheilmittel nicht so sehr - obwohl ich davon nicht abrate - in der Schaffung einer zentralen 
kriminologisch, mehr kriminalistisch orientierten Forschungsstelle, sondern vielmehr in der Aktivierung der 
Praktiker und der nach wissenschaftlichen Methoden arbeitenden Kollegen, in Teamarbeit, der gemeinsamen 
Erarbeitung von Komplexen. Das verlangt ein rückblickendes Abtasten des gesamten Schrifttums, aller Diskus
sionen von Tagungen, ob Wesentliches darinsteht. Und ich hätte es lieber gesehen - ich bitte, mir diese Kritik 
nicht übelzunehmen, sie ist ja aufbauender Art -, wenn man vielleicht interessanterweise eingegangen wäre 
auf die Frage, was das BKA dazu geleistet hat. Das BKA hat auf einer Arbeitstagung in den 50er Jahren über das 
polizeiliche Ermittlungsverfahren einen Beitrag gebracht über die Kriminaltaktik. Und es ist interessant fest
zustellen, daß damals bei der mehrstündigen Behandlung dieses Komplexes die Erörterung sehr stark auf EinzeI
vorgehen abgestellt wurde. Wie hat sich diese Zeit von 19(ich glaube)54 bis jetzt verändert! 

Am Schluß meiner Diskussionsbemerkung werde ich diesen speziellen Gedanken noch einmal aufgreifen; 
ich darf in diesem Zusammenhang herausstellen: Taktik ist ja weiter nichts als die Kunst der· systematischen 
Ermittlungsführung. Ein wenig habe ich bedauert, daß nicht mit einem Blick auf die hier anwesenden Staats
anwälte und Richter gesagt wurde, Kriminaltaktik sei auch eine Kunst der Untersuchungsführung. 

Bei den Straftaten politischer Art liegt seit langem und in zunehmendem Maße die Untersuchungsführung 
in der Hand des Staatsanwaltes, weil es sich als zweckmäßig erwiesen hat, in dieser Weise zu verfahren. Wäre 
es nicht angebracht - und wo findet sich literatur? -, sich über das Negative wie das Positive dieses Verfahrens 
klarzuwerden und Merksätze herauszuarbeiten, und zwar unter Einbeziehung des Richters? Es gibt viele Bereiche 
der Zusammenarbeit mit dem Richter. Das hätte meines Erachtens mit dazugehört. 

Was künftig mehr herausgearbeitet werden muß, sind Fehler in der Ermittlungsführung. Das wurde kurz 
skizziert, und es wurde kurz erwähnt, daß damit das Problem der Offenbarung zusammenhängt. Wer offenbart 
sich schon gern, meine Damen und Herren, wenn es um Fehler in schwierigen Ermittlungsverfahren geht? 

Ich habe reiche Erfahrungen auf diesem Gebiete. Es hat einmal vor vielen Jahren die Absicht bestanden, 
im Polizei-Institut Hiltrup Unterlagen über Fehler planmäßig zu sammeln, um sie dann auszuwerten. Als man 
das Material durchsah, sah man wenig von Fehlern. Das ist allzu menschlich, und ich kann das verstehen. 

In diesem Zusammenhang habe ich eine herzliche Bitte, nämlich daß solche Arbeitstagungen für 1 oder 
2 Tage einmal ausgespart werden sollten für die Presse; ich kann hier nicht alles sagen, was gesagt werden 
müßte. In diesem Zusammenhang habe ich die gleichfalls herzliche Bitte an die hier anwesende Presse, den 
häßlichen Schlagzeilen der letzten Tage nicht noch weitere hinzuzufügen. 
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Wir sind gezwungen, kriminologische Tatbestände im Hinblick auf die kriminalistische Untersuchungs
führung und die Effektivität, die hier vielfach schon angesprochen worden ist, herauszustellen. Damit hängt 
zusammen, daß beispielsweise auf dem Gebiete der fehlerhaft bearbeiteten skandalverursachenden Ermittlungs
fälle hinsichtlich der Vermißtenschicksale wir viel Negatives erlebt haben. Es wäre interessant, auch diesen Stoff 
auszuwerten, nicht zur Manifestierung unseres fachlichen Unvermögens, sondern zur Erarbeitung besserer 
Ausgangsmöglichkeiten. Das ist doch das Ziel. Wir könnten anfangen, das noch Rekonstruierbare ähnlich 
gelagerter Fälle mit Hilfe des Archivs für Kriminologie auszuwerten. Ich denke an Seefeld, Timo Rinnelt/Lehnert 
und Kablau. 

Sehen Sie, so stelle ich mir Grundlagenerforschung vor auf dem sehr diffizilen Gebiete der Fehler, der 
fehltaktischen Analyse. 

Fragebogen bringen mittelbare Ergebnisse. Nein, keine Fragebogen! Hineinsteigen! Und auch nicht nur 
hineinsteigen, sondern die einsitzenden Täter befragen. 

Wenn, meine Damen und Herren, etwas von der Schießausbildung von morgen gesagt wird, möchte ich 
gern das ganze Gebiet ausklammern, denn letztlich ist es eine Problematik der Eigensicherung der Polizei, 
und ich für meinen Teil - ich bitte um Entschuldigung - bestreite, daß dies einzubeziehen ist in diese Thematik. 

Ich sagte, ich käme am Schluß meiner Diskussionsbemerkung auf den Anfang zurück. Ich darf Ihnen nun 
eins sagen: das ist das Gegenteil von dem, was wir 19(ich glaube)54 in bezug auf die Taktik behandelten. Wir 
dürfen aber nicht unberücksichtigt lassen, daß wir heute vor einer ganz anderen Situation stehen. Das wesent
liche Ergebnis der Entwicklung ist, daß wir heute generell und mit der ADV/EDV um Verbesserungen bemüht 
sind, jeder auf einem anderen Weg, ob Nürnberg die Kriminalgeographie, ob Nordrhein-Westfalen die Krimi
nalitätsanalyse zur Grundlage der Beaufsichtigung der Polizei macht, ob Hamburg als Stadtstaat eine strengere 
Konzentration der Zusammenarbeit zwischen Sund K erreicht und mit der Auswanderung der Kriminalität 
auch negative Erscheinungen hervorruft. Aber die ADV/EDV wird zweifellos als Grundlage für taktisches Vor
gehen gegenüber massenkriminellen Erscheinungen ihren Weg machen, und sie muß ihn machen, denn anders 
ist dem Phänomen der Kriminalität heute nicht mehr beizukommen. 

Kriminafdirektor Dr. Schäfer, Landeskriminafamt Bremen 

Ganz kurz ein paar Worte: Ich darf mit einer Frage anknüpfen an das, was mein Kollege Bertfing aus 
Hamburg gestern sagte. Das bin ich der hanseatischen Nachbarschaftshilfe schuldig. 

Ich bin mir im klaren darüber, daß eine Frage schon deshalb für impertinent gehalten wird, je genauer 
sie zielt, und ich bin mir auch im klaren darüber, daß sie um so kritischer angesehen wird, als sie auf ein relativ 
braves, diskussionsunfreudiges Publikum trifft, das außerdem weiß, daß keines der angeschnittenen Probleme 
hier gelöst werden kann. Das gilt auch für die Grundkonzeption, die hier entwickelt werden soll, wie es in der 
Einladung heißt. Es ist nicht möglich, diese Grundkonzeption für Forschung und Auswertung hier zu entwickeln. 
Sie ist auch hier nicht zu entwickeln für eine Kriminalstrategie sowie nicht für eine sich daraus ergebende 
operative Kriminalstrategie und auch nicht für eine davon abhängige Kriminaltaktik, wobei die Kriminalstrategie 
hier hätte das eigentliche Tagungsthema sein können: die Kriminalstrategie als die systematische Verbrechens
bekämpfung oder Kriminalitätsbekämpfung - selbst Fachleute werfen diesen Ausdruck durcheinander. 

Das zur Einleitung. 
Es ist erfreulich, daß sich das BKA im 19. Jahr seines Bestehens auf einem Teilgebiet um eine Konzeption 

bemüht. Und ich bin auch überzeugt davon, daß es als angenehm empfunden wird, daß ein breiter Kreis von 
Fachleuten zur Teilnahme an diesem Versuch eingeladen wurde. Es fragt sich nur, wie gesagt, ob das die richtige 
Plattform ist; denn selbst im großen Kriminalstab der Leitertagung ist es bisher nicht gelungen, in dieser Richtung 
eine Konzeption zu entwickeln. Ich meine, das BKA sollte ansetzen mit einem Arbeitskreis, in dem »Stabs
arbeit« geleistet werden sollte. Man sollte sich einmal Gedanken machen über Stabsarbeit. Ein solcher Stab 
müßte die Konzeption entwickeln, und dieser Stab müßte in dem von mir hoch geschätzten Kriminalistischen 
Institut, dem ich selbst 8 Jahre angehörte, seinen Sitz haben. Und von dort aus müßte die Leistung dieses Stabes 
nach außen hin angeboten werden. Es ist allerdings nicht der geringste Ansatz zu erkennen, daß die Bedeutung 
der Stabsarbeit bisher erkannt worden wäre, geschweige denn, daß ein Ansatz zur Entwicklung einer solchen 
Stabsarbeit überhaupt vorhanden ist. 

Ich möchte nicht annehmen, daß eine generelle Wissenschaftsfeindlichkeit oder ein Akademikerkomplex 
die Übernahme entsprechender Kräfte, die sich nicht aus dem eigenen Beritt entwickeln lassen, verhindert. 
Und ich glaube auch nicht, daß das hierarchische Denken dieses Bemühen verhindern wird, aber ich weiß eines 
aus meiner Tätigkeit in diesem Kriminalistischen Institut und aus dem Referat von Herrn Gaffus, daß die der-
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zeitige Situation nicht ausreicht. Sie reicht nicht aus zur Entwicklung einer Konzeption und sie reicht nicht aus, 
eine Konzeption umzusetzen. 

Die für eine Änderung dieser Situation notwendigen personellen Voraussetzungen, die Herr Gallus in 
seinem Referat sehr vorsichtig andeutet, sind nicht gegeben. Daraus entsteht dann die Gefahr - und die ein
zelnen Beiträge ließel1 das bisher erkennen -, daß die Länder im Wege der Selbsthilfe einzelne Aufgaben lösen, 
von denen dann untereinander niemand etwas weiß, weil ganz einfach auch die im BKA zuständige Stelle 
gar nicht imstande ist, sich die entsprechende Information zu verschaffen, weil sie das arbeitsmäßig nicht schafft. 
Es fehlt die Zentrierung der Information und damit das Weitergeben der Information nach außen. Es müßte also 
hier an dieser Stelle angesetzt werden, und ich meine, daß wir das Dilemma des BKA verstehen müssen. Daß 
wir dieses Dilemma dadurch beheben sollten, daß wir zunächst - und nur das könnten wir im Augenblick tun -
eine moralische Unterstützung geben, daß wir den Sinn dieser Tagung weitertragen in die Ministerien. Denn 
letztlich wird wahrscheinlich im politischen Raum entschieden werden, ob und wie die eine oder andere 
hier angeregte krbeit durchgeführt werden kann. 

Es kumulieren gewisse Versäumnisse der letzten Jahre, es kumulieren auch die Folgen dieser Versäum
nisse. Man sollte daher wirklich das Bundeskriminalamt, man sollte dieses Referat »Forschung und Auswertung« 
bei den Bemühungen um eine breitere Arbeitsbasis unterstützen. 

Kriminaldirektor Bertling, Landeskriminalamt Hamburg 

Ich will nur ganz kurz von unserer Arbeit aus Hamburg berichten. 

Wir haben am 1. Juli 1967 einige Dienststellen in der sog. Führungsabteilung des Kriminalamtes, die ich zu 
leiten habe, neu installiert, unter anderem eine Dienststelle für kriminologische Forschung und kriminalistische 
Planung, in der zugleich auch Fragen der Statistik usw. mitbehandelt werden. 

Diese Dienststelle ist personell nicht sehr stark besetzt. Wir überbrücken die noch vorhandene Personalenge 
dadurch, daß wir in gewissen Abständen 10, 15, 20 Kommissaranwärter für 8 oder 14 Tage zur Erledigung von 
bestimmten festen Aufgaben heranziehen, und sind so bem.üht, tatsächlich etwas zu bieten. 

Wir haben eine Untersuchung schon vor längerer Zeit begonnen und sie deshalb schneller als ursprünglich 
vorgesehen abgeschlossen: Zur Frage des Haftrechts. Ich habe verschiedenen Kollegen diese Ausarbeitung zur 
Verfügung gestellt. Wer noch Interesse hat, dem steht sie zur Verfügung. Ich habe noch einige Exemplare hier. 

Das war der Anfang. Wir werden in den nächsten 4 bis 5 Wochen eine umfassende Analyse zur Frage der 
Jugendkriminalität veröffentlichen, und wir haben in Arbeit Forschungen auf dem Gebiete die Notzucht und 
des Raubes, die sich auf die Tat, den Täter und das Opfer beziehen. 

Wir würden uns freuen, wenn sich auch andere Länder in gleicher oder ähnlicher Weise betätigen würden. 
Besonders auf den Gebieten des Raubes und der Notzucht wäre es interessant, wenn sich eines der Flächen
länder zu einer gleichartigen Untersuchung entschließen würde. Dann hätten wir Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen der Kriminalität dieser Art in einem Stadtstaat und in einem Flächenstaat. 

Soweit ein kurzer Bericht aus der Arbeit dieser Dienststelle. 

In unserer EDV-Dienststelle können wir mit unserem sehr einfachen Verfahren sehr vieles feststellen, was 
Herr Gallus hier als Forschungsziel herausgestellt hat. Ich bin also in der Lage - habe nur nicht vorausgesehen, 
daß es nötig sein könnte, Unterlagen mitzubringen -, eine von der Datenverarbeitungsanlage ausgedruckte 
genaue Darstellung der Kriminalitätsbelastung in den einzelnen Quadraten unserer Karte (300 X 300 m etwa) 
für jede gewünschte Zeit zu erhalten. Sie erfaßt alle Unbekanntsachen, die bei uns meldepflichtig sind, also 
Betrug und solche Dinge ausgenommen, so daß nach Überdecken einer Folie sofort erkennbar ist, in welchem 
Planquadrat in diesem Zeitraum sich wieviel Straftaten - Unbekanntsachen - abgespielt haben. In einer bei
gefügten Liste läßt sich herauslesen, wie sich diese eine Zahl zusammensetzt. Und in der rechten Spalte können 
Sie dann ablesen, wie hoch die Aufklärung ist, und zwar die echte polizeiliche Aufklärung. Zunächst also die 
Unbekanntsachen, dann die Zahl der aufgeklärten Fälle und schließlich der entsprechende Prozentsatz. Das 
Ausdrucken geographisch genau zum Überdecken der Folie macht die Maschine nach Programm automatisch. 

Sie können weiterh!n von uns gerne Listen haben, in denen wir alle Diebstähle aus Kraftfahrzeugen auf
geschlüsselt haben nach verschiedenen Gesichtspunkten, ob aus unverschlossenem Pkw, welche Marke usw. 
Wir haben außerdem alle Diebstähle eines Kraftfahrzeuges aufgegliedert nach der Art des Tatgeschehens, der 
Marke usw., so daß wir auch eine Übersicht darüber haben - und wir werden die Ergebnisse den Hersteller
firmen zuleiten -, welche Fabrikate am meisten gefährdet sind, in einer bestimmten Art gewaltsam geöffnet 
zu werden. 
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Ich könnte diese Schilderung noch um viele andere Dinge verlängern. Ich glaube, es ist damit aber genug 
meiner Ausführungen. Ich wollte ja auch nur eines, ich wollte kurz anreißen, daß in den Ländern auch geforscht 
wird, daß wir uns bemühen, etwas für diese Aufgabe beizutragen, daß es aber zweckmäßig ist - das erscheint 
mir sogar sehr nötig -, daß wir die Ergebnisse auf diesen Gebieten miteinander austauschen, damit nicht an 
verschiedenen Orten Doppel- oder Mehrfacharbeit geleistet wird. 

Kriminalrat Rosenow, Kreispolizeibehörde Mönchengladbach 

Ich darf in einem Satz vielleicht vorausschicken, daß ich nicht die Absicht habe, überhaupt auf jemanden zu 
schießen, denn meines Erachtens ist der Sinn einer solchen Tagung die Sammlung, Auswertung und Umsetzung 
aller positiven Gedanken, die hier geäußert werden. Und ich glaube, das war eine ganze Menge. (Beifall) 

Ich möchte zu den beiden Referaten drei konkrete kleine Vorschläge machen. Ich glaube, wir alle haben 
die Notwendigkeit erkannt, daß Grundlagenforschung zentral betrieben wird, zumindest unumstritten, was die 
Kriminalistik betrifft. 

Und ich möchte an drei Gebiete erinnern, die uns nicht ständig unter diesem Gesichtspunkt vor Augen sind 
und die vielleicht also vergessen werden könnten. 

Wenn wir von der präventiven und repressiven Tätigkeit sprechen, dann denken wir bei der repressiven 
Tätigkeit zumeist nur an die Bekämpfung bekanntgewordener Delikte. Wir vergessen also ein Gebiet, das mir 
hochwichtig erscheint, nämlich die Bemühungen zur Aufhellung der Dunkelzahl. Das ist eine Sache, mit der 
wir uns in der Praxis ja gar nicht beschäftigen, vielleicht auch nicht beschäftigen können, weil wir von der anderen 
repressiven Tätigkeit aufgefressen werden. 

Ich glaube aber, daß die Grundlagenforschung der Kriminalistik sich mit diesem Gebiet eingehend befassen 
sollte, um Möglichkeiten und Wege vielleicht in Anlehnung an die praktischen Erfahrungen der nachrichten
dienstlichen Organisationen hierfür zu finden, um - wenn wir einmal personell in die Lage versetzt werden -
diese Dinge in der Praxis durchzuführen. 

Ein zweiter Gedanke, der hier schon in anderem Zusammenhang angeklungen ist, betrifft unsere 
Zusammenarbeit mit der uniformierten Polizei auf dem Gebiete der Verbrechensbekämpfung. Ich glaube, dieses 
Gebiet ist so wichtig, daß es auch einmal einer Grundlagenforschung unterzogen werden müßte. Wir Kriminal
praktiker sind von der Notwendigkeit überzeugt, daß die Schutzpolizei auf diesem Gebiet tätig wird, auch dann, 
wenn wir einmal eine große personelle Verstärkung erfahren sollten. Denn jeder Schutzpolizeibeamte, der 
präventiv oder repressiv tätig wird, ist ja in jedem Falle noch eine zusätzliche Verstärkung. 

Das dritte Moment betrifft das Spezialistentum und die örtliche Zentralisierung oder Dezentralisierung, 
die ja in einigen der modernen Untersuchungen, u. a. auch kriminalgeographischen, anklingt. Und wir wissen 
doch alle - vielleicht erinnern wir uns des Ausspruchs, der einmal in bezug auf die Medizin getan worden ist-, 
daß der Spezialist der Mann ist, der von einem immer kleineren und immer kleineren Gebiet immer mehr und 
mehr weiß, bis er schließlich von nichts alles weiß, während der Praktiker derjenige ist, der von einem immer 
größeren und größeren Gebiet immer weniger und weniger weiß, bis er schließlich von allem nichts weiß. 

Also die Gefahr des Spezialistentums ist ja damit irgendwie angesprochen, und vielleicht sollte dies auch 
noch einer Untersuchung unterzogen werden. 

Daß ab~r die Grundlagenforschung über diese Bereiche hinausgehen sollte, erscheint mir sehr wesentlich. 
Herr Professor Geerds hat anklingen lassen in dem leider nur sehr kurzen dritten Teil seiner Ausführungen, 
daß sogar Lehraufträge an die Kriminalpolizei vergeben werden könnten. Ich bin - sicher mit sehr vielen 
von Ihnen - der Meinung, daß zwar für uns Kriminalisten die Kriminologie außerordentlich wichtig ist, daß 
es aber für die Kriminologie wichtig wäre, auch einmal von Kriminalisten betrieben zu werden. (Beifall) 
Wenn sie weiterhin nämlich nur eine Domäne von Strafrechtlern und Soziologen bleibt, dann werden wir 
wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch unserem Nachwuchs Vorträge über Untersuchungen der Abhängigkeit 
von Brotpreisen und Kriminalität oder Untersuchungen über den Paralleltäter oder Wandlungstäter, indem 
sich die ehemalige Dirne zur Abtreiberin wandelt, und ähnlichen Unsinn verkaufen. 

Ich glaube also, daß wir uns auch auf diesem Gebiet stärker als bisher betätigen sollten, und zwar nicht nur 
in der Phänomenologie, sondern auch in der Ätiologie und in der Victimologie. Ich habe mich sehr gefreut, 
daß der Kollege Schülert diesen Punkt - die Victimologie - als so wichtig angesprochen hat; denn die Entwick
lung ist betrüblich. Kaum werden die ersten Schritte auf diesem Gebiet gemacht, da melden sich schon die 
Forscher und sagen: »Wir gehören ja gar nicht zur Kriminologie, wir sind ein völlig eigenes Gebiet.« Ebenso 
bedauerlich ist meines Erachtens der Versuch, mit einer Unzahl von Definitionen zu sagen, was Kriminologie 
überhaupt ist. Sie wissen, daß manche dieser Definitionen eine ganze Seite umfassen. Die kürzeste habe ich 
von einem hohen Ministerialbeamten gehört; der hat gesagt: Kriminologie ist Blödsinn. (Lachen und Beifall) 
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Ich glaube, meine Damen, meine Herren, wir alle sind der Meinung, daß dieser Ausspruch nur scherzhaft 
gemeint sein konnte und daß es also von großer Wichtigkeit ist, uns vielleicht darüber klarzuwerden, daß 
Kriminologie nichts anderes ist als lehre vom Verbrechen und daß wir als Kriminalisten einen sehr engen 
Kontakt damit haben sollten. 

Als Ergebnis dieser kurzen Überlegung meine Bitte dahingehend, und die muß ich wohl in erster linie 
an das Bundeskriminalamt richten, weil es ja die einzige zentrale Stelle ist, die derartige Interessen vertreten 
kann: einer etwaigen Zentralstätte kriminalistischer Forschung, die ja in einigen der Referate in sehr klaren 
Forderungen angeklungen ist, wenn ich an Burghard, an Huelke usw. denke, doch auch vielleicht einen Sektor 
kriminologischer Forschung anzuschließen, damit endlich eine Stelle entsteht, in der von Praktikern für die 
Praxis gearbeitet wird; denn die gesamte Tätigkeit, die wir treiben, dient doch eigentlich dem einen Ziel, 
nämlich die Verbrechensvorbeugung und -bekämpfung zu verbessern. 

Kriminaldirektor Dr. Wehner, Polizeipräsidium Düsseldorf 

Ich mache es wirklich ganz kurz, weil Herr Wenzky und Herr Rosenow schon einmal das Verhältnis Sund K 
haben anklingen lassen. 

Ich meine, daß der Kollege Gallus der am wenigsten beneidenswerte Redner oder Referent gewesen ist. 
Denn zu seinem Thema gibt es natürlich noch tausende Dinge zu sagen. Man sieht das auch daran, daß die 
Diskussion lebhafter ist als sonst. Ich denke an Rentenzahlstellen der Bundespost und Geldtransporte und was 
der eine oder andere von uns da noch weiß; aber eins habe ich eigentlich bei Ihnen, Herr Gallus, vermißt: das 
war das Verhältnis Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Ich war erschrocken, als Herr Professor Geerds - ich frage 
mich eigentlich, woher er die legitimation hat -, sagte, wir seien als Kripo längst erwachsen und wir müßten 
zu einem selbständigen Zweig der Polizei entwickelt werden. Ich habe nach dem Vortrag mit vielen Kollegen 
gesprochen - nirgends fand ich da eine Zustimmung. Ich meine, wir sollten uns ganz klar dazu bekennen, daß 
wir als Kripo ohne Schutzpolizei ein Rumpf ohne Arme sind und bleiben werden. (Beifall) 

Wir sollten vielleicht an die Adresse des Bundeskriminalamtes die Bitte richten, auch wenn - wie wohl 
aus dem Referat des Kollegen Tolksdorf hervorgegangen ist - in der Unterkommission Technik beim AK " 
kein Kriminalbeamter sitzt, den Anfang zu machen und zu diesen Tagungen auch mehr Schutzpolizei heran
zuholen, damit sie sieht, daß wir uns bemühen, die Verbrechensbekämpfung gemeinsam zu betreiben. Das 
wäre dann schon mehr als ein äußeres Zeichen. 

Ich bedanke mich. 

Kriminalrat Hartmann, Landespolizeibehörde Detmold 

Detmold ist ein Regierungsbezirk mit 1,8 Millionen Einwohnern - ich sage qas im Vergleich zu der Größen
ordnung Hamburgs-. 

Wir hatten seit Jahren darunter zu leiden, daß aus den vielen Fürsorgeerziehungsheimen des Bezirks etwa 
1000 Entweichungen jährlich erfolgten. 

Meine Bemühungen, einmal festzustellen, wo Erfahrungen über rationellen Kräfteeinsatz schon publiziert 
sind, führten zu dem Ergebnis, daß in der literatur nirgendwo etwas zu finden war. Nachfragen über Erkenntnisse 
bei nachrichtensammelnden Stellen blieben insoweit ohne Ergebnis, als ich die Frage eines vernünftigen tak
tischen Einsatzes der Kräfte beantwortet zu bekommen hoffte. Ich war also gezwungen, in unserem Bereich eine 
Erhebung darüber anzustellen, wie sich die geflüchteten Fürsorgezöglinge nach der Entweichung verhalten 
würden, um endlich die Beamten der Schutz- und der Kriminalpolizei, die in ziemlich großer Zahl und mit 
ziemlichem Arbeits- und Zeitaufwand eingesetzt werden mußten, so rationell wie möglich einsetzen zu können. 

Wir haben einen Fragebogen entwickelt, und schon nach den ersten Erhebungen stellten wir etwas fest -
was bei den bisherigen Erfassungen der Verhaltensweisen, die ja immer nur auf ein zufälliges Befragen zurück
zuführen waren, nicht herausgekommen war -, daß nämlich eine Vielzahl dieser leute sich durch kurzzeitiges 
Verstecken in der Nähe des Fürsorgeheimes erst einmal einer gezielten Fahndung der sehr schnell eingesetzten 
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Kräfte entzog und beobachtete, wie sich die Polizei dann angesichts der Erfolglosigkeit ihres Bemühens wieder 
zurückzog, um dann in aller Gemütsruhe zu den nächsten Bundesstraßen oder zu der Bundesautobahn, zu 
Rastplätzen oder aber sogar zu bekannten Standorten von Landfahrern zu gehen, von wo sie ohne Schwierig
keiten mitgenommen wurden. 

Eine Untersuchung, die - so scheint mir jedenfalls - es wert ist, ausgedehnt zu werden auf entwichene 
Strafgefangene, die von der Problematik her ja sehr viel mehr hergeben. Wir haben in diese Untersuchung 
mit einbezogen auch die strafbaren Handlungen, die diese jungen Leute im allgemeinen zu begehen pflegen, 
sei es, daß sie Fluchtmittel, sei es, daß sie Bekleidung brauchen, sei es, daß sie, weil sie mittellos sind, nun 
sich irgendwas an Nahrung verschaffen müssen. Und auch hier haben wir eigentlich erstmalig als Ergebnis 
eine systematische übersicht erhalten, in welch einem Ausmaß in fast 60 bis 80% der Entweichungen Straf
taten in einer großen Kollektion verübt werden. 

Ich bin sicher, daß dieses Ergebnis nicht absolut repräsentativ ist, aber ich glaube, daß in vielen Bereichen 
gleicher Größenordnung und gleicher Struktur sich Ergebnisse ähnlicher Art zeigen werden und daß es wert 
wäre, Untersuchungen über einen größeren Bereich und über einen größeren Zeitraum durchzuführen. 

Das, meine ich, gibt Anregung genug und unterstreicht, in welche Richtung gerade kriminaltaktische 
überlegungen auch zu gehen haben, denn wir würden als Ergebnis doch eine ganze Menge Arbeitszeit sparen. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem Vortrag des Kollegen Schü/ert sagen: Er hat die Stärkestudie eines 
Schutzpolizeidirektors aus Nordrhein-Westfalen zitiert und dabei zu erkennen gegeben, daß wir hier gemessen 
werden an der Zahl der Schutzpolizeibeamten. Ich darf aus den Erfahrungen, die wir in unserem Bereich nun 
mit der Studie und ihren Auswirkungen machen konnten, folgendes zu bedenken geben: 

Wir sind gerade dabei, in unserem Regierungsbezirk bei den Kreisen die kommunale Neuordnung zu 
praktizieren. Wir sind dabei etwas weiter als einige andere Regierungsbezirke im Lande, und dabei hat sich 
- was nicht anders zu erwarten war - herausgestellt, daß in dem Moment, wo eine kommunale Neugliederung 
erfolgt, durch Zuschläge für einzelne ländliche Bereiche, die plötzlich städtische Bereiche werden, sich ganz 
andere Polizeistärken ergeben. Beispielsweise eine Stadt, die 20000 Einwohner gehabt hat, bekommt durch 
die kommunale Neugliederung, weil die ganzen angrenzenden Gemeinden einbezogen werden, 67000 Ein
wohner. Das macht einen Zuschlag von 10 bis 15 % aus. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß sich an der 
Kriminalität in diesem Bereich durch die Neuordnung natürlich nichts ändert. Aber die Personalstärke wird 
erhöht. Eine für die Beteiligten sehr angenehme, aber nicht gerechte Regelung, weil ohne kommunale Neu
ordnung nur 10 oder 15 Beamte weniger dort hätten sein dürfen. 

Ich will Ihnen damit nur aufzeigen, wie kritisch man solchen Studien, wie kritisch man solchen Sockel
berechnungsgrundlagen gegenüberstehen muß. Es bedarf also schon einer differenzierteren Feststellung, wie 
die Polizeistärke, insbesondere aber die Stärke der Kriminalpolizei, hier zu berechnen ist. 

Ich darf mich bedanken. 

Regierungskriminalrat Gallus, Bundeskriminalamt 

Ich bin sicher, daß Herr Dr. Wenzky eigentlich gar keine Erwiderung erwartet. Dennoch möchte ich zu 
bedenken geben, daß ich mit Rücksicht auf zwei andere Referate des heutigen Tages den Komplex »Kriminal
taktik« nicht erschöpfend behandeln durfte. Mir erschien es auch nicht sinnvoll, alle nur erdenklichen Möglich
keiten und Notwendigkeiten des Forschens auf dem Gebiete der Kriminaltaktik anzusprechen. Allein das hätte 
zu einer endlosen Aufzählung geführt. Um so mehr mußte ich darauf verzichten, die in der Vergangenheit 
erzielten Forschungsergebnisse gebührend zu würdigen. Wie bereits während meines Referates ausgeführt, 
habe ich mich ganz bewußt darauf beschränkt, einige Möglichkeiten des Forschens auf dem Gebiete der 
Kriminaltaktik aufzuzeigen und zu beschreiben, welche überlegungen zu diesen Ansätzen geführt haben. 

Nun zu Herrn Dr. Schäfer: Er beklagt, daß erst im 19. Jahr des Bestehens dieses Amtes das Bemühen um 
eine Konzeption einsetzt, um eine Konzeption für die Tätigkeit eines bestimmten Referates. Ich bin sicher, 
daß Herr Dr. Schäfer damit nicht sagen wollte, er habe in den Jahren seiner Zugehörigkeit zu diesem Amt 
und vor allem in den Jahren als Leiter des besagten Referats konzeptionslos gearbeitet. Er weiß sehr wohl, 
daß die von ihm zitierten Worte des Einladungsschreibens zu dieser Tagung nichts anderes bedeuteten, als 
daß nun nach einer neuen, einer etwas anders gelagerten Konzeption gesucht würde, und zwar unter stärkerer 
Berücksichtigung der Kriminalistik, in der Absicht, Forschungsergebnisse zu erzielen, die sich im Rahmen der 
praktischen kriminalpolizeilichen Arbeit direkt umsetzen lassen. ' 

Ich muß auch widersprechen, daß sich bezüglich der personellen Situation des besagten Referats keine 
Verbesserung abzeichne. Obwohl ich nicht legitimiert bin, hierüber etwas Konkretes zu sagen, möchte ich 
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nicht unerwähnt lassen, daß eine größere Zahl von Stellen inzwischen beantragt worden ist, und ich bin sicher, 
daß unsere Bemühungen nicht ohne Erfolg bleiben werden. 

Und nun zu Herrn Bertling: Auch wir haben die Absicht, kriminologische Forschung zu betreiben, oder 
genauer gesagt: fortzusetzen, jedoch in erster Linie auf dem Gebiet der Kriminalphänomenologie. Um Miß
verständnissen vorzubeugen, muß ich folgendes feststellen: Meine Ausführungen sollten nicht verstanden 
werden als ein Tätigkeitsbericht des Referats »Forschung« im Kriminalistischen Institut des Bundeskriminal
amtes; denn ich konnte hier nur unsere Bemühungen auf dem relativ schmalen Sektor »Taktik« ansprechen. 
AufgabensteIlung und Tätigkeit des Referats reichen erheblich weiter. 

Das Verhältnis Schutzpolizei-Kriminalpolizei, das Herr Dr. Wehner anschnitt, habe ich in meinen Aus
führungen bewußt unberücksichtigt gelassen, weil ich der Meinung war und bin, daß diese Dinge bei Herrn 
Weinberger im Thema Organisation besser untergebracht gewesen wären. 

Den Kollegen Rosenow und Hartmann herzlichen Dank für ihre Ausführungen und die wertvollen 
Anregungen. 

Ich glaube, damit alles Wesentliche angesprochen zu haben. Danke schön! 
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Das Delikt und seine Bekämpfung als Forschungskomplex 

Kriminaloberrat Egon Rößmann, Polizei-Institut Hiltrup 

Die Worte Jacob Burckhardts (1), daß »bestimmte Themen in bestimmten Situationen bestimmte 
Schwierigkeiten bereiten«, möchte ich auch für die Situation gelten lassen, in der ich spreche. Ich 
rechne damit, daß schon das Thema in Ihnen die unterschiedlichsten Reaktionen hervorruft und ich 
auf jede denkbare Einstellung zum Themenkomplex zählen darf. 

In der Tat scheinen die Leitlinien meiner Ausführungen durch das weitgesteckte Thema fest
gelegt auf die Behandlung solcher Elemente, die als Forschungsprojekte das Delikt und seine Bekämp
fung betreffen. 

Es wird sich jedoch nicht vermeiden lassen, daß ich auch das eine oder andere zu grundsätzlichen 
Fragen sage, zumal immer dann, wenn die Polizei überlegt, ob, in welchem Umfange und auf welche 
Art und Weise sie sich an der Erörterung genereller Belange der Kriminalpolitik beteiligt, »das Delikt« 
in seiner sozialen Bedeutung die Grundlage jeder Stellungnahme wird bilden müssen (phänomeno
logischer Aspekt). Dabei ist kaum zu vermeiden, daß sich Überschneidungen mit anderen Themen
kreisen ergeben. 

Zuerst möchte ich noch einmal etwas sagen über die Notwendigkeit kriminologischer Forschung 
durch die Polizei, die ja durchaus kein Neuland ist. 

Durch Erlaß vom 16. Juli 1937 erhielt das Preußische Landeskriminalamt die Bezeichnung »Reichs
kriminalpolizeiamt« (RKPA) und wurde mit dem Rechtscharakter einer oberen Reichsbehörde allen 
Reichskriminalbehörden fachlich vorgesetzt. 

Durch Erlaß vom 27. September 1939 wurde es Ministerialinstanz. Die Aufgabe des Reichs
kriminalpolizeiamtes umfaßte u. a. »Kriminalwissenschaftliche Forschung«, worunter in erster Linie 
verstanden wurde die »Auswertung der Erfahrungen der kriminalpolizeilichen Praxis und der Erkennt
nisse der Forschung für die Kriminalpolitik ... « (2). 

Ferner möchte ich mich darüber äußern, wie die Begriffe »Delikt« und »Bekämpfung« im Sinne 
meiner Ausführungen verstanden werden sollten und auf welche Gebiete sich die Forschung vorerst 
konzentrieren müßte. Schließlich glaube ich, auch etwas sagen zu sollen über die Methoden und 
die institutionelle Basis kriminologischer Forschung in der Polizei und unter ihrer Mitwirkung. 

Auch für den Bereich der »Polizei« muß natürlich überlegt werden, woran es liegt, daß not
wendige Reformen so lange auf sich warten lassen und dringende Aufgaben bisher ungelöst geblie
ben sind, während Versuche zu ihrer Lösung im Instanzenwege versickern. 

Man denkt immer zuerst an menschliches Versagen, an Entschlußlosigkeit, Resignation, an un
überbrückbar scheinende Gegensätze usw. und ist entsetzt, daß trotz vielerorts spürbarer besserer 
Einsicht Gesetze und Organisationsformen, Verordnungen, Dienstanweisungen und andere Mittel 
administrativer Regelung hinter den sich ständig rasch wandelnden Verhältnissen zurückbleiben. 

Es kann aber unmöglich menschliche Unzulänglichkeit allein sein, die für diese nahezu depri
mierende Entwicklung verantwortlich ist, und in der Tat: 

Für unseren Arbeitsbereich gilt nicht weniger als für alle anderen die Feststellung, daß die 
anstehenden Probleme - vor allem für den, der entscheiden soll - um so undurchsichtiger werden 
oder erscheinen, je mehr Faktoren bei ihrer Entstehung mitwirken und je mehr und stärkere Aus
wirkungen auf andere Lebensbereiche bei ihrer Klärung oder Beseitigung erwartet werden müssen. 

Eine Regelung im Bereich der Polizei berührt gleichzeitig staatsrechtliche, strafrechtliche, ver
waltungsrechtliche, sozialrechtliche, aber natürlich auch sozialpsychologische, soziologische, psycho
logische, pädagogische, meaizinische und viele andere Belange. 
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Dadurch wird es immer schwieriger, die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen abzuschätzen 
und Prioritäten festzulegen. Bei den Entscheidungen von heute sind außerdem auch die Verhältnisse 
von morgen bereits bedeutsam, weshalb man mit ins Kalkül ziehen muß, was an Entwicklungen 
überhaupt vorauszusehen ist (3). Man rechnet damit, daß sich die Zahl der Menschen in der Bundes
republik bis zum Jahre 1980 auf 63 Millionen erhöhen und sich die Zahl der Städter verdoppeln 
wird. Bis dahin wird sich die Zahl der wöchentlich zu leistenden Arbeitsstunden auf dreißig redu
zieren lassen. Man verfügt grundsätzlich über sechs bis acht Wochen Urlaub. Die Zahl der Autos 
verdoppelt sich (4), der Trend von der Produktion als Einkommensquelle zur Dienstleistung verstärkt 
sich so weit, daß in Bälde doppelt so viele Menschen wie heute ihr Einkommen aus Dienstleistungen 
beziehen. Schließlich muß damit gerechnet werden, daß sich mit steigender Lebenserwartung die 
Zahl der Generationen, die miteinander auszukommen haben, vermehrt. 

Wenn man hinzunimmt, daß schon seit langem die Frage diskutiert wird, ob »technische Intelli
genz und menschliche Bildung ... auf verschiedenen Ebenen« liegen (5), ob es zutrifft, daß es ein 
sachlich-fachliches Können und Wissen gibt, das ausreicht, die »menschliche« Wertigkeit seines 
Trägers zu verbürgen (beide Fragen sind meines Erachtens zu verneinen), wenn man weiß, daß in 
der Wissenschaft die Ansicht verbreitet ist, »technischer Fortschritt und soziale Desintegration 
(gingen) Hand in Hand« (6), weshalb in Industrienationen die Kriminalität so besonders stark zu
nehme, wird einem das Ausmaß der zu berücksichtigenden Erwartungen erst so recht bewußt. Was 
sich aus diesen Erwartungen an polizeilicher Problematik ergibt, liegt auf der Hand: Je enger die 
Menschen aufeinanderrücken, desto notwendiger wird die Regulierung von immer mehr Lebens
bereichen (7), woraus sich wiederum zwangsläufig eine Steigerung der polizeilichen »Gefahren« in 
Form von Verstößen gegen die zum Schutze der Gemeinschaft (Gewährleistung eines gedeihlichen 
Zusammenlebens) erlassenen »Regeln« ergibt. 

Wer kann sich da noch wundern, daß man - vielleicht sollte man sagen: endlich - auch an eine 
erweiterte Institutionalisierung wissenschaftlicher Arbeit unter dem Aspekt der Bewältigung poli
zeilicher Aufgaben denkt, die nicht auf die Erhellung der juristisch relevanten Kategorien fixiert ist, 
sondern auch Technik und Taktik der »Durchführung von Gesetzen zur Abwehr gemeiner Ge
fahren« (8), um einmal diesen Ausdruck für Polizeiarbeit zu gebrauchen, mit wissenschaftlichen 
Methoden durchleuchtet, um Ansätze für eine erfolgreiche Bewältigung zu liefern. 

Bei vielen Behörden (dem Bundeskriminalamt, den meisten Landeskriminalämtern, den großen 
Kommunalpolizeien) bestehen ja bereits Dienststellen oder Abteilungen, die als »Forschungsstellen« 
deklariert sind und sich vornehmlich mit der Auswertung (Analyse) der regionalen polizeilichen 
Kriminalstatistik, der Zusammenstellung von Jahresberichten, der Bearbeitung »kriminalpolizeilicher 
Grundsatzfragen« und ähnlichem befassen. Ich habe mir sagen lassen, daß die meisten personell 
und materiell ungenügend ausgerüstet sind und es ihnen an ausreichender Unterstützung aus dem 
Kreise der Ermittlungsgruppen fehlt (die den Sinn solcher Einrichtungen mangels zureichender Infor
mation leicht verkennen). Oft führen sie, so heißt es, ein isoliertes Einzeldasein, weil es ihnen trotz 
besten Willens und angestrengten Bemühens an geeigneten Kontakten zu gleichartigen Dienststellen 
anderer Behörden bzw. zu anderen Institutionen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung mangelt. 

Unter diesen Umständen sind ihre Leistungen nicht immer gebührend gewürdigt worden, und 
Sie erlauben mir vielleicht, das an dieser Stelle einmal nachzuholen, denn gerade wir in Hiltrup 
profitieren beträchtlich von ihrer Arbeit. 

Was darüber hinaus einzelne Dienststellen und Beamte trotz der enormen Belastung durch die 
tägliche Routinearbeit auf dem Gebiete der» Forschung« leisten, ist einerseits viel zu wenig bekannt, 
andererseits aber gar nicht hoch genug einzuschätzen. 

Allerdings haben sich bei solchen Unternehmungen hier und da Schwierigkeiten ergeben, weil 
diesen Untersuchungen naturgemäß die gemeinsamen Denkansätze wie auch eine nur irgendwie 
übereinstimmende Methode (Technik) der Forschung und Interpretation fehlten. 

Hier muß unbedingt Abhilfe geschaffen werden, wobei es sicher klug wäre, sich den Bestre
bungen der Wissenschaft, die vor dem gleichen Problem steht, anzuschließen und sowohl die 
Methoden als auch die Terminologie zur Interpretation der erarbeiteten Ergebnisse von den wissen
schaftlichen Instituten der deutschen Universitäten zu übernehmen. 

Ich möchte über das hinaus, was Sie alle sicher aus der Lektüre der polizeilichen Fachzeitschriften, 
der Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes, der Berichte über die Arbeitstagungen des BKA (9), die 
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Tagungen des Polizei-Instituts Hiltrup (10) und der Landeskriminalämter kennen, hier einige Beispiele 
anführen, die zeigen sollen, auf welche Weise man sich in der Praxis bemüht, generelle Einsichten 
zur Förderung einer fortschrittlichen »Polizeiarbeit« zu gewinnen: 

1. In einer rheinischen Großstadt wird eine» Täterwohnungskartei« eingerichtet. Steckkarten, an 
denen sich alle Polizeibeamten über die Wohnungen der in ihrem Bezirk ansässigen Räuber, 
Einbrecher, Diebe und Sittlichkeitsverbrecher orientieren können, stehen in jeder Wache zur 

. Verfügung. 

2. In Hamburg führt die WKP bereits seit Jahren systematische Fragebogenaktionen durch bei 
Vermißten, bei Geschädigten in Sittensachen, in Fällen von Kindesrnißhandlung und bei jugend
lichen Straftätern, um mit der Zeit generelle Erkenntnisse zu gewinnen. 

3. Bei einigen Landeskriminalämtern werden periodisch gezielte Erhebungen durchgeführt. Es 
werden z. B. alle polizeilichen Ermittlungsvorgänge gegen Minderjährige eines bestimmten 
Geburtsjahrganges ausgewertet (NW) oder alle Ermittlungsvorgänge über ein bestimmtes 
Delikt analysiert (z. B. Raub und Einbruch in Kassen durch das LKPA Niedersachsen, Raub
überfälle auf Geldinstitute - 1964 bis 1966 - durch das LKA Nordrhein-Westfalen). Im LKPA 
Niedersachsen wurde mit der Zusammenstellung nach kriminologischen Gesichtspunkten syste
matisierter Lebensläufe bekannter Straftäter begonnen. An anderer Stelle untersucht man den 
Anteil, den Geschwisterpaare an gemeinschaftlichen oder bandenmäßig begangenen Dieb
stählen haben (NW) und so fort. 

4. Bei der kriminalpsychologischen Abteilung der Gefängnisbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg konnte »eine nicht unerhebliche Zahl Krimineller von ihrem ersten im jugendlichen 
Alter begangenen Rechtsbruch bis zu ihrer Verurteilung zu langjährigen Gefängnis- und Zucht
hausstrafen oder ihrer Unterbringung in Sicherungsverwahrung fortlaufend verfolgt werden«. 
Die Akten stehen für wissenschaftliche Auswertung zur Verfügung. Gleiches wird für die 
meisten deutschen Strafanstalten gelten. 

Ist schon einmal daran gedacht worden, dieses Material auch für polizeiliche Zwecke aus
zunutzen? 

5. Beim Polizei-Institut Hiltrup legt jeder Teilnehmer am Lehrgang für den gehobenen und höheren 
Polizeivollzugsdienst - K - eine nach wissenschaftlichen Methoden erarbeitete Studie vor. Außer 
Einzelfall- und Deliktstudien in Form von Analysen handelt es sich um generell interessierende 
Themen (11). Das Material wartet auf seine wissenschaftliche Auswertung. Sie soll von den 
Studierenden der künftigen Polizei-Führungsakademie vorgenommen werden. 

6. Einzelne Dienststellen analysierten bestimmte Delikte (Schaufenstereinbrüche, Raubüberfälle, 
Notzuchtverbrechen, Sachbeschädigung und Körperverletzung auf sexueller Grundlage und 
andere), werteten die dabei gewonnenen Erkenntnisse systematisch aus und konnten auf diese 
Weise ihre Bekämpfungsmaßnahmen (Vorbeugung und Aufklärung) verbessern. So berichtet 
jetzt auch Hamburg: 

»Auf dem Gebiete der Raubkriminalität werden ab 1. Februar 1969 kriminologisch orientierte 
Sondererhebungen durchgeführt. Ober Tat, Täter und Opfer werden nach Ablauf eines Jahres 
echte Unterlagen für di.e kriminologische Forschung zur Verfügung stehen. Ähnliche Forschungen 
erfolgen auf dem Gebiete der Notzuchtskriminalität. Eine umfassende Studie über die >Ursachen 
und Erscheinungsformen der Jugendkriminalität< ist in Vorbereitung.« 

Trotz dieser und zahlreicher anderer, sicher gleichwertiger Unternehmungen - wir brauchen 
ja nur an die ausgezeichnete Arbeit des »Kriminalistischen Instituts« dieses Hauses zu denken -
haben wir zu fragen, ob die im Jahre 1948 von Gay getroffene Feststellung nicht auch heute noch 
gilt, es sei »eine bemerkenswerte Tatsache, daß auf dem Gebiete der eigentlichen Kriminalistik 
bisher noch verhältnismäßig wenig wissenschaftlich gearbeitet worden ist, im Gegensatz zu den 
kriminalistischen Hilfswissenschaften, bei denen die Forschungen schon sehr bemerkenswerte prak
tische Ergebnisse erzielt haben ... « (12). 

Die Frage zu stellen, heißt aber doch wohl gleichzeitig, sie mit einem klaren »Ja« zu beant
worten. Auch heute noch wird viel zu wenig getan. 

189 



Wir dürfen mit Spannung das Ergebnis einer Umfrage erwarten, die Würtenberger über den 
»Stand der kriminologischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland und ihre Unterstützung 
durch staatliche Stellen« im Frühjahr 1969 eingeleitet hat. 

Meine Damen und Herren, 
wenn ein Diskussionsteilnehmer in einer Debatte den Standpunkt vertritt (13), »daß es gerade bei 
Kapitalverbrechen beinahe seit Ben Akiba nichts Neues mehr« gebe, und hinzufügt, die Methode 
z. B. bei Mord sei »praktisch immer die gleiche«, man benutze entweder ein Werkzeug oder man 
nehme seine Hände oder verwende Gift, so wirft uns das nicht gleich um, obwohl unser System 
der Aufklärung von Straftaten mit unbekanntem Täter ausdrücklich auf einer phänomenologisch 
orientierten Differenzierung gewisser Komplexe der Kriminalität, nämlich der Grundeinteilung der 
Straftaten, aufgebaut ist und wir uns sogar bemühen, aus den Besonderheiten einer bestimmten 
Begehungsart - also einem phänomenologischen Element - sichere Rückschlüsse auf die Persönlich
keit des unbekannten Täters zu ziehen und damit seine Entdeckung zu erleichtern. 

Wir werden allerdings hellhörig - oder sollten es wenigstens werden -, wenn im Zusammen
hang mit der Einbringung eines Gesetzentwurfes (14) die Unterschlagung, deren kriminologischer 
Stellenwert meines Erachtens dadurch richtig dokumentiert wird, daß sie in der »Grundeinteilung 
der Straftaten« fehlt, mit zu den »die öffentliche Sicherheit und Ordnung empfindlich beeinträch
tigenden Verbrechen und Vergehen« gezählt wird. Wir tun gut daran, in einem solchen Falle zu 
fragen, ob nicht auch unsererseits Versäumnisse vorliegen, die hätten vermieden' werden können. 

Als auf dem 47. Juristentag in Nürnberg 1968 die Forderung erhoben wurde, im Zuge der 
Reform des Sexualstrafrechts die Zuhälterei aus dem Entwurf eines neuen Strafgesetzes ersatzlos 
zu streichen, weil die Behauptung ihrer Gemeingefährlichkeit nicht einleuchte, war allenthalben 
bei den Praktikern die Bestürzung genau so groß wie die Empörung. 

Meines Wissens sucht man aber noch heute vergeblich nach überzeugendem Material, das 
geeignet wäre, den für unheilvoll angesehenen Vorstoß abzufangen. Dieses Material ist zweifellos 
vorhanden, aber es bedarf keiner großen Phantasie, sich vorzustellen, bei wie vielen Gerichten, 
Staatsanwaltschaften, Behörden und Dienststellen der Polizei man jetzt danach suchen muß. 

Einen überzeugenderen Beweis für die Notwendigkeit koordinierter phänomenologischer 
Forschung wüßte ich nicht zu nennen. 

Was läßt sich schon legitim gegen die Auffassung vorbringen, daß die Kriminologie bisher noch 
viel zu wenig von dem kriminalistischen Fachmann beeinflußt wird? Bis auf den »Leitfaden« des 
Bundeskriminalamtes (15) sind fast alle Werke der Kriminologie unter anderem Aspekt als dem der 
praktischen polizeilichen Arbeit geschrieben. 

Auch deshalb blieb, da für die Kriminologie der Eklektizismus im Glueckschen Sinne (16) das 
entscheidende Kriterium ist, bisher keine andere Wahl, als eine ständig sich verbreiternde Basis von 
Grundwissenschaften auf solche Elemente abzusuchen, die sich in eine praxisbezogene Handlungs
lehre hineinnehmen ließen. 

In diesem Kreise wird sich eventuell Einigkeit darüber herbeiführen lassen, daß sich unsere 
Anstrengungen nunmehr in erster Linie auf eine Steigerung der Effektivität (17) unserer Arbeit zu 
konzentrieren haben (18). Es gilt herauszufinden, wie wir planen, systematisieren, rationalisieren (19) 

und den Einsatz der vorhandenen Kräfte und Mittel ökonomischer gestalten können. Hierbei soll 
nicht verkannt werden, daß kriminalistische Erfahrung in der Vergangenheit auch in diesem Bereich 
Hervorragendes bewirkt hat. Auf sie wird auch in Zukunft nicht verzichtet werden können. In einer 
sich ständig schneller wandelnden Welt besteht jedoch die Gefahr, daß die gestern gewonnene 
Erfahrung heute zum Hemmschuh einer neuen Einsicht und damit zum »Vorurteil« wird, weshalb 
es notwendig ist, sozusagen die auf Erfahrung beruhende Intuition mit Hilfe statistischer Daten 
permanent zu vervollkommnen. Es ist unmöglich, Ihnen hier einen auch nur annähernd vollstän
digen Katalog von Vorschlägen für künftige Forschungsvorhaben zu unterbreiten. Einen ersten Über
blick über dringende Anliegen der Praxis bietet eine Zusammenstellung von Vorschlägen, die aus 
einer Umfrage bei leitenden Beamten der kriminalpolizeilichen Praxis stammen (20). 

Darüber hinaus sollten auch wir die Gültigkeit der oft geäußerten Auffassung prüfen, Wand
lungen im Rechtsbewußtsein und in der Einstellung zu Gesetz und Strafe, die durch Veränderungen 
unserer gesellschaftlichen Struktur bedingt sind, sollten schon im Ansatz erfaßt und zu diesem Zweck 
die aus der Praxis gewonnenen Erkenntnisse gesammelt, analysiert, interpretiert und an die Exekutive 
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zurückgegeben werden. Dazu müßten z. B. Wandlungen im Erscheinungsbild bestimmter Verbrechen 
und Vergehen laufend kontrolliert, registriert und ausgewertet, also Tatsachen mit Hilfe wissenschaft
lich erprobter Methoden festgestellt werden. Hier befindet sich der Polizeibeamte auf seinem 
ureigenen Arbeitsgebiet;' denn wer würde nicht Stead vorbehaltlos beipflichten, wenn er sagt (21): 

»Die Tätigkeit des Polizeibeamten fördert in ihm die Abneigung gegen Verallgemeinerungen. 
Er lernt sehr bald, daß die unendliche Vielfalt der menschlichen Natur und der Umstände jedem Fall 
Einmaligkeit verleiht, und ist schon lange zu der Erkenntnis gelangt, daß Tatsachen wichtiger sind als 
Annahmen und Theorien. Dieser breite Raum, den Erfahrung einnimmt, muß immer wie ein starkes 
Bindeglied zwischen dem Mann der Praxis und dem theoretisch Forschenden wirken ... « 

Auf dieser Basis müßte man die einschlägigen Ergebnisse der Forschungsprojekte, insbesondere 
der Sozialpsychologie, der Soziologie, Psychologie, Psychiatrie, Pädagogik usw., auf solche Bestand
teile überprüfen, die sich als »gesicherte« Erkenntnis und brauchbarer Denkansatz für eine »krimi
nologische Handlungslehre« eignen (22). 

Schließlich wäre es an der Zeit, auch von seiten der Praxis einmal gründlich zu untersuchen, 
ob die weitverbreitete Auffassung, die größere Zahl der von jungen Menschen begangenen Straf
taten stehe in einem wenn auch nur mittelbaren Zusammenhang mit der explosionsartig steigenden 
Publizität von »sex and crime« (23), tatsächlich zutrifft und in welcher Weise sich gegebenenfalls die 
gewonnenen Erkenntnisse für die Polizeipraxis verwerten lassen. 

Ein trotz aller bemerkenswerten Anstrengungen auch heute noch nicht gelöstes Problem ist das 
der Verbrecherperseveranz und ihrer Nutzung für polizeiliche Zwecke. 

Bei der in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Analyse der Raubüberfälle auf Geldinstitute 
wurde die Untersuchung auch auf die Frage ausgedehnt, ob sich in diesem Deliktsbereich bei den 
einzelnen Straftätern eine perseverante Tendenz erkennen lasse. Obwohl die meisten der aus
gewerteten Unterlagen sich bei der Aktenüberprüfung als sehr dürftig erwiesen und z. B. die 
Arbeitscharakteristika fast nie exakt erfaßt waren, ließen sich bei Serientätern überraschend zahl
reiche perseverante Merkmale eruieren, die durchaus geeignet gewesen wären, bei sachgerechter 
Handhabung eine Auswertung durch die Nachrichtensammelstellen zu ermöglichen. 

Die Hauptfrage lautet nach wie vor: »Woran, wie weit ist der Verbrecher an seinen Taten und 
ihrer Ausführung erkennbar? Zu ihrer Beantwortung bedarf es noch eingehender praktisch-wissen
schaftlicher Forschungsarbeit« (24). 

Ähnliches gilt, um ein weiteres Kapitel herauszugreifen, für das Gebiet der in der Polizei durch
aus noch nicht populären Victimologie. 

Grob (25) weist auf Walder hin, der in »Kriminalistisches Denken« (26) sagt, ein Verbrechen 
erschöpfe sich, kriminalistisch betrachtet, meist nicht in der deliktischen Handlung als solcher, in 
einem Ereignis zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem begrenzten Ort, sondern weise stets eine 
Vorgeschichte auf, habe eine gewisse Breite, zeige Nebenerscheinungen, Nachwirkungen und Folgen. 
Diese Gesichtspunkte träfen in gleicher Weise für Täter und Opfer zu, weshalb es gerechtfertigt 
sein dürfte, das Tatgeschehen als Ergebnis zweier Komponenten zu betrachten, einer täterischen, 
gleichsam kriminologischen und der vom Opfer gesetzten, gleichsam victimellen. 

Am Opfer interessieren - nach Grob - jedoch nicht nur die Erkenntnisse über die Beschaffenheit 
des Opfers im Hinblick auf kriminogen aktive oder passive Potenzen, sondern »vor allem jene psycho
logischen Bindungen und Konfrontationen, die das Opfer vor der Tat mit dem Täter in sympathischer 
oder unsympathischer Art verbunden oder zusammengeführt haben«, und es folgt die nahezu 
klassisch formulierte Erkenntnis: »Das Vorhandensein von subjektiven Opfer-Täter-Verhältnissen, 
die einen kriminell-victimellen Komplex darstellen, erhöht bei richtiger Interpretation die Auf
klärungschancen einer Straftat in bedeutendem Maße. Kriminaltaktisch gesehen erlaubt das Erkennen 
der tatrelevanten Beziehung die Konzentration der Kräfte und ihren ökonomischen Einsatz ... « (27). 

Niemand verlangt von uns, daß wir den Zukunftsglauben teilen, den Fattah mit folgenden 
Worten äußert (28): » ... Wenn es zutrifft, daß der Verbrecher sein Opfer nicht aufs Geratewohl, 
sondern nach bestimmten Kriterien und charakteristischen Merkmalen auswählt, so ist es nicht aus
geschlossen, daß man ... einmal in der Lage sein wird, mit Hilfe des Elektronenrechners den Täter 
zu ermitteln oder zumindest eine ziemlich detaillierte Beschreibung seiner Person zu erhalten ... « 

Die Möglichkeit, hier einen Ansatz zu finden für die Steigerung der Effektivität polizeilicher 
Arbeit, dürfte jedoch nicht von der Hand zu weisen sein. 
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Noch ein Weiteres möchte ich erwähnen, bevor ich - der Zeit wegen - mich dem nächsten 
Kapitel zuwende. 

Allenthalben wird beklagt, daß die vorbeugende Tätigkeit der Polizei nicht meßbar sei. Für 
viele gleichlautende erinnern wir uns der von diesem Pult aus gesprochenen Worte Sangmeisters: (29) 

» ... Aufklärung begangener strafbarer Handlungen ist wirksamste Prävention. Beschränkung 
auf sie ist jedoch nicht vertretbar, zumal die Aufklärungschancen auf verschiedenen Gebieten der 
Kriminalität ungünstig sind. 

Trotz alledem wird in der praktischen Arbeit der Vorbeugungsgedanke oft vernachlässigt. 

Die Gründe dafür sind: 

Einmal wird die Kriminalpolizei von der Strafverfolgung so stark in Anspruch genommen, daß 
für andere Beschäftigung kein Raum bleibt. 

Zum anderen gibt es auf dem Gebiete der Vorbeugung keine sichtbaren Erfolge. Der Gewinn 
der Vorbeugung sind nichtbegangene strafbare Handlungen. Sie sind nicht zu zählen.« (30) 

Nun macht Wenzky darauf aufmerksam (31), daß sich eventuell einmal etwas sagen lassen wird 
über die Effektivität der vorbeugenden polizeilichen Verbrechensbekämpfung, wenn man nämlich 
durch Modifizierung der Kriminalitätsanalyse mit Hilfe von Kriminalstatistik, elektronischer Daten
verarbeitung, Aktenauswertung und Umfragen zur Beantwortung der Frage gelangt, was zum 
Abbruch solcher kriminellen Unternehmungen geführt hat, die uns als »versuchte Straftaten« 
bekanntgeworden sind. 

Es ist ja tatsächlich nicht gleichgültig, ob von einem kriminellen Vorhaben zurückgetreten, ein 
Versuch aufgegeben wurde oder ob es überhaupt beim Versuch blieb, weil 

das Objekt aufgrund einer Beratung durch die Polizei technisch gut geschützt war, 
die dauernde Präsenz von Polizeibeamten (z. B. bei Großveranstaltungen, auf Parkplätzen) das 
Risiko beträchtlich erhöhte, 
die geschickte Einsatztaktik (Objektobservation) das »Festlaufen« des Täters und seine Fest
nahme sozusagen zwangsläufig bewirkte, 
die von der Polizei ausgegebene Warnung es dem »Geschädigten« ermöglicht hatte, die Polizei 
herbeizu rufen 

oder ob, wie oft behauptet wird, mangels anderer Möglichkeiten auf den »Zufall« als Helfer ge
schlossen werden muß. Auch hier kann, das wird einleuchten, nur eine systematische wissenschaft
liche Forschung weiterhelfen. 

Wie nun ist der Begriff »Delikt« im Sinne der folgenden Ausführungen zu verstehen? 

Ich möchte davon absehen, hier »eine synoptische Zusammenstellung der verschiedenen Inter
pretationen und Sinngebungen« (32) des Begriffes »Delikt« zu bieten. Vielmehr soll dargestellt werden, 
wie meiner Meinung nach »Delikt« unter dem Gesichtspunkt des »zu Bekämpfenden« aus polizei
licher Sicht zu verstehen ist. 

Die Diskussion über das Thema »Gegenstand der Kriminologie« und damit, wenn wir unsere 
Perspektive entsprechend einrichten, über den Inhalt des Begriffes »Delikt« im Sinne (kriminal-) 
polizeilicher Verbrechensbekämpfung ist ins nahezu Uferlose gewachsen, weil ein materielIer Ver
brechensbegriff nicht existiert. An Versuchen, einen solchen materiellen Verbrechensbegriff zu 
konzipieren, hat es nicht gefehlt, doch es kann meiner Meinung nach bisher keiner als gelungen 
bezeichnet werden. 

Wir können z. B. Graßberger (33) nicht in allen Punkten folgen. Wenn er ausführt, das Strafrecht 
bezeichne das Verbrechen als willkürliches, tatbildmäßig rechtswidriges, schuldhaftes und mit Strafe 
bedrohtes Verhalten, handelt es sich wohl nur um eine Neuinterpretation des allseits anerkannten 
formellen Verbrechensbegriffs. 

Wenn es dagegen heißt, die Kriminologie trachte einen Schritt weiter zu gehen und bestimme 
das Verbrechen als Gegenstand ihrer Untersuchung, weil dem Inhalt nach materiell, als erklärende 
Wissenschaft maße sie sich kein Urteil darüber an, welches Tun oder Lassen und welches Wollen 
im Widerspruch zur Gemeinschaft stehe und damit gemeinschädlich sei, handelt es sich doch um 
eine sehr einseitige Stellungnahme, die sich mit der Zielsetzung einer »praktischen« Kriminologie 
kaum vereinbaren läßt. 
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Vor allem ist folgende Passage zumindest aus polizeilicher Sicht (Gefahrenabwehr) umstritten: 
»Für eine Rechtsordnung, die die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen Frauen freigibt, hört die 
lesbische Liebe auf, Gegenstand der kriminologischen Forschung und Praxis zu sein.« 

Dabei müssen wir allerdings gelten lassen, daß außer dem polizeilichen natürlich sehr viele ver
schiedene Standpunkte möglich sind, von denen aus eine Betrachtung erfolgen kann. Der »Gegen
stand« erweist sich zudem je nach dem Gesichtspunkt, unter dem er betrachtet wird, als durchaus 
verschiedenartig. 

Der Polizeibeamte muß, um seinem Auftrag gerecht zu werden, das heißt in erster Linie Ver
brechen zu verhüten oder sie notfalls aufklären zu können, weit »im Vorfeld des Verbrechens« 
operieren und von einer unübersehbaren Vielfalt der »Möglichkeiten sozialen Verhaltens« ausgehen. 

Seinen Überlegungen hat er die von der Soziologie beigesteuerte Erkenntnis voranzustellen (34), 

daß »gesetzliche Vorschriften ... unter normalen Verhältnissen, wenn sie überhaupt befolgt und 
nicht umgangen werden, auch im besten Fall nur partiell und nur bedingt erfüllt« werden (35). 

Wir haben versucht, zur Hilfeleistung bei der Differenzierung die Möglichkeiten sozialen Ver
haltens schematisch mit Hilfe einer Skala zu verdeutlichen (Anhang 1). 

Die Basis dieser Skala wird von einer Horizontalen gebildet, an deren Ende jeweils das extremste 
soziale Verhalten placiert ist, nämlich einerseits »völlige Mißachtung der Notwendigkeit sozialer 
Anpassung« im Sinne von Anarchie und andererseits »vollständige und eindeutige soziale Regelung« 
im Sinne völliger »Unfreiheit«. - Dabei ist allerdings davon auszugehen, daß weder Individuen noch 
Gemeinschaften irgendeiner Art mit »absoluter Anomie« oder »perfekter Integration« auftreten. 

Eine denkbare» Ideallinie sozialen Verhaltens« ist in der Graphik als - breit ausgezogene -
vertikale Trennlinie ausgeführt. An sie schließen sich seitlich - ebenfalls schematisch dargestellte -
Sektoren mit fließenden Übergängen an; die soziales Verhalten verschieden qualifizierter Art deutlich 
machen sollen. 

Alles Verhalten innerhalb der »moralischen Norm« ist bei Betrachtung unter jedwedem krimi
nologischem Aspekt irrelevant. Anders das Verhalten, das zwar noch nicht von einer rechtlich 
institutionalisierten Norm umfaßt wird, jedoch »außerhalb der moralischen Norm« angesiedelt 
ist (36). Hier finden wir jenes »Vorfeld des Verbrechens« (37), dem - wie viele andere »soziale 
Dienste« (38) - der Polizeibeamte (im Gegensatz zu Staatsanwalt und Richter) bereits Aufmerksam
keit zu widmen hat, um von den Gefährdeten die Gefahr abzuwenden, durch ihr Verhalten »außer
halb der rechtlichen Norm« zu geraten (polizeiliche Arbeit an gefährdeten Minderjährigen u. a.) (39), 

und um die Allgemeinheit (die soziale Totale) vor aus solchem Verhalten resultierenden Gefahren 
zu schützen, durch die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht ist. 

Die Polizei hat demnach nicht nur die Erscheinungsformen und Ursachen aller Gesetzesübertre
tungen zu beobachten und zu untersuchen, sondern muß, um ihren auf Verbrechensverhütung 
lautenden Auftrag erfüllen zu können, das »Vorfeld des Verbrechens« in ihre Bemühungen ein
beziehen. 

Das bedeutet nichts anderes, als daß sie auch ihre »kriminologischen Überlegungen« auf diesen 
Sektor sozialen Verhaltens auszudehnen hat. Es ist ihre legale und legitime Aufgabe, sich an der 
Beantwortung der Frage zu beteiligen, woraus Gefahren entstehen, die sich als Bedrohung der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung erweisen und durch sie, die Polizei, von dem einzelnen und der 
Allgemeinheit abgewehrt werden müssen(40). 

Derartige Gefahren können erwachsen aus einem Verhalten, das »an sich« vom Gesetz durch
aus toleriert wird und deshalb »innerhalb der rechtlichen Norm« liegt, das aber als »verbrechens
trächtig« (kriminogen) angesehen werden muß wie z. B. Nichtseßhaftigkeit, Alkohol- und Rauschgift
mißbrauch, Prostitution und vieles andere mehr. 

Wir sind aber damit auch schon mitten in der Beantwortung der Frage, was »Bekämpfung des 
Verbrechens« bei Betrachtung unter polizeilichem Aspekt allein bedeuten kann. Ich möchte es mir 
leicht machen und auch hier auf ein Zitat zurückgreifen, das m. W. von Sangmeister stammt: 

»Es ist Aufgabe der Kriminalpolizei als eines Teils der Polizeibehörde, Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich sind, um die mit dem verbrecherischen Willen eines Teils der Menschheit im 
Zusammenhang stehenden Gefahren - alle Gefahren dieser Art bedrohen die öffentliche Sicherheit
abzuwehren. 
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Die Kriminalpolizei hat also bevorstehende Verbrechen, wenn möglich, zu verhüten sowie 
begangene Verbrechen aufzuklären und hierbei - das ist wichtig und nur unter dem Gesichtspunkt 
des Polizeirechts zu verstehen - tunlichst weitere mit dem Verbrechen verbundene Störungen zu 
beseitigen. 

Beide Teilaufgaben - Verhütung und Aufklärung einschließlich der Folgenbeseitigung - können 
terminologisch zusammengefaßt werden in dem Wort >Verbrechensbekämpfung<.« 

Ich kann mir nicht denken, daß über die Gültigkeit dieser Feststellungen Näheres ausgeführt 
werden muß. 

Mit Hilfe zweier Graphiken, die von dem Kollegen Freund aus Würzburg entwickelt wurden, 
stellen wir in Hiltrup die Elemente der »Verbrechensaufklärung« denen der »Verbrechensbekämp
fung« als dem umfassenderen Begriff gegenüber, wobei hier nur darauf hingewiesen werden soll, 
daß die Aufklärung und ihre Mittel als eine Position in dem Schema »Bekämpfung des Verbrechens« 
erscheinen (Anhang 2 und 3). 

Es bedarf weder besonderer Weitsicht noch großen Mutes, um festzustellen, daß sich der prakti
zierende (Kriminal-)Polizeibeamte trotz seiner Aufgeschlossenheit für kriminologische Probleme (41) 

im allgemeinen neben seiner Tagesarbeit mit der Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen 
nicht befassen kann. Polizeibeamte sind keine Wissenschaftler (42), sie wenden in der Regel bereits 
vorhandenes Wissen an (43); für sie ist wissenschaftliches Arbeiten nicht Selbstzweck, sondern Mittel 
zum Zweck. 

Wir werden deshalb wohl davon ausgehen müssen, 
daß die besondere Aufgabe des polizeilichen Praktikers in der kriminologischen Forschung dort 

liegt, wo sich die Kriminologie als »praktische« versteht oder wo wir neben der theoretischen 
Kriminologie einzelne »empirische Fragerichtungen« untersc;heiden (44), 

daß sich ferner die Forschungstätigkeit nur dann erfolgreich gestalten läßt, wenn für sie eine 
genügend breite institutionelle Basis geschaffen wird und 

daß schließlich erfolgreiche Forschung nur im engen Zusammenwirken zwischen Wissenschaft 
und Praxis möglich ist (45). 

Nicht zu jeder Zeit und nicht überall hat sich die Kriminologie außer als Grundlage kriminal
politischer Entscheidungen (46) auch als wissenschaftliche Disziplin mit praktischen Fragestellungen (47) 

verstanden (48). Gerade das hat ja dazu geführt, daß Polizeibeamte es unternommen haben, neben 
ihrer sonstigen schweren Arbeit eigene Forschung zu betreiben, indem sie in einem mühseligen 
Sondierungsprozeß die Erkenntnisse der Grundwissenschaften auf für die polizeiliche Praxis brauch
bare Elemente absuchten und zu einem praktikablen System zusammenzubauen suchten. 

Diese Praxis kann auf die Dauer nicht befriedigen. 
Man wird in Zukunft die vorhandenen Forschungseinrichtungen verstärken und neue Einrich

tungen installieren müssen. Dabei wird man auf die Arbeit des Wissenschaftlers, sei es auch auf 
dem Einzelsektor seiner (aus der Perspektive der Kriminologie gesehen) Grundwissenschaft, nicht 
verzichten können, und es wäre natürlich ein gelungener Ansatz für eine Neuorientierung im Bereich 
von der Praxis befruchteter wissenschaftlicher kriminologischer Arbeit, derartige Wissenschaftler in 
eine polizeiliche Forschungsinstitution hineinzunehmen (49) und ihnen hier ein institutionell abge
sichertes, praxisbezogenes Instrumentarium an die Hand zu geben, das aus der polizeilichen Praxis 
laufend mit den neuesten Informationen versorgt wird. 

Eine gleichartige Entwicklung hat sich in der Polizei ja bereits einmal vollzogen, als Ende der 
dreißiger Jahre das Kriminaltechnische Institut der Sicherheitspolizei (KTO beim Reichskriminal
polizeiamt in Berlin eingerichtet und der Aufbau eines Systems von Kriminaltechnischen Unter
suchungssteIlen begonnen wurde. 

Großbritannien ist uns jetzt mit gutem Beispiel vorangegangen. 
Die »Abteilung für Forschung und Entwicklung im Bereich der Polizei« im britischen Innen

ministerium, die im August 1963 eingerichtet wu<rde, umfaßt, wie wir der März-Ausgabe von» The 
Police Journal« dieses Jahres entnehmen konnten, zur Zeit 26 Wissenschaftle.r, 8 Polizeibeamte 
und 4 Techniker. In dem erwähnten Artikel heißt es, außerdem stünden ein Fingerabdruckspezialist, 
ein Fachmann für Organisations- und methodische Fragen sowie Büropersonal zur Verfügung. An 
allen Forschungsobjekten sind jeweils ein Wissenschaftler und ein Polizeibeamter beteiligt, damit 
- ich zitiere - »praktische Erfahrung mit wissenschaftlichem Sachverstand gekoppelt ist«. Die Ab-
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teilung gliedert sich in acht Hauptsektionen, die sich befassen mit: Verbrechen; Streifendienst; Ver
kehr; menschlichen Faktoren (wohl zu vergleichen mit Menschenführung); Kommando und Kontrolle; 
Stellenplänen; Ausrüstung; Theorie. 

Die Arbeit der Sektion »Verbrechen« reicht von Organisation über Studien zumutbarer Be
lastung der einzelnen Beamten und der Sammlung, Aufbereitung und Weitergabe von Nachrichten 
über Straftaten und Straftäter - etwa im Sinne einer zentralen Nachrichtensammel- und Auskunfts
stelle - bis zur Erarbeitung neuer Richtlinien für eine erfolgversprechende Tatortarbeit. Für die 
Sektion» Theorie« laufen zur Zeit fünf Forschungsaufträge, unter anderem über die Zweckmäßig
keit der Einrichtung einer zentralen maschinengespeicherten Fingerabdrucksammlung. 

Daß die Arbeit der anderen Sektionen die besonderen Belange der Verbrechensbekämpfung 
ebenfalls fördert, sei - im Hinblick auf vielfach anderslautende Auffassungen bei uns - besonders 
herausgestellt. 

Ich darf annehmen, daß über die Entwicklung der Forschung in diesem Hause aus berufenem 
Munde etwas zu hören sein wird. Deshalb möchte ich mich darauf beschränken, einige Worte über 
die Zukunft der Institution zu sagen, bei der ich bedienstet bin. 

In dem Bericht des Arbeitskreises 11 der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister vom 24./25. Mai 
1966 »Bekämpfung der Kriminalität« heißt es unter 

Punkt i): 
Einrichtung einer überregionalen Forschungs- und Bildungsstätte: 

Bund und Länder sollten eine überregionale Forschungs- und Bildungsstätte für die präventive 
und repressive Behandlung des Verbrechens (Kriminalistik/Kriminologie) errichten. Aufgabe 
dieser Einrichtung sollte die Zusammenfassung und Auswertung aller einschlägigen einzeI
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesen Gebieten sein. Sie sollte auch bestimmte gehobene 
Ausbildungsvorhaben für den höheren Dienst der Polizei veranstalten. Die Einrichtung einer 
derartigen Forschungs- und Bildungsstätte ist auch vom Wissenschaftsrat gefordert worden ... 
In der Zwischenzeit hat das Kuratorium beim Polizei-Institut Hiltrup, in dem der Bund und die 

Innenministerien der Länder vertreten sind, in seiner 50. Sitzung einen richtungweisenden Beschluß 
gefaßt, wonach das Polizei-Institut Hiltrup in eine Polizei-Führungsakademie umzuwandeln ist, für 
die Professoren und wissenschaftliche Assistenten als Mitarbeiter zu gewinnen sind. 

Der Polizei-Führungsakademie wird die Aufgabe übertragen, Ausbildung von Beamten des 
höheren Polizeivollzugsdienstes zu betreiben, eine Ausbildung, die dem Inhalt und der Methode 
nach hochschulähnlichen Charakter hat, ferner auf den wichtigsten Gebieten qualifizierte Fort
bildungsveranstaltungen durchzuführen und die Übernahme von ForschLJngsvorhaben auf polizei
lichem Gebiete vorzubereiten (50). 

Wir stellen uns die Entwicklung so vor, daß in enger Kooperation zwischen allen an der krimi
nologischen Forschung beteiligten Institutionen (51) (52) eine Aufgabenteilung erfolgt, durch die eine 
gegenseitige Befruchtung der Arbeit möglich und gleichzeitig Doppelgleisigkeit vermieden wird. 

Daß eine enge Koordination der Arbeit der einzelnen an der Forschung beteiligten Institutionen 
möglich ist, haben die kriminologischen Institute der Universitäten Heidelberg, Tübingen und Frei
burg bewiesen, wo, wie Quensel und Steiner berichten (53), folgende Aufgabenteilung vorgenommen 
wurde: 

Heidelberg übernimmt die Information über die jeweils vorhandenen Bibliotheksbestände und 
Aufnahme einer Aufsatzdokumentation aus den einschlägigen Zeitschriften (deren Nutznießer einige 
von uns ja bereits sind), 

Tübingen richtet eine Informationszentrale für sämtliche Dissertations- und Forschungsvorhaben 
in Deutschland ein (der wir uns sicherlich anschließen können), und 

Freiburg erstellt jeweils einen Jahresbericht über den Stand der Kriminologie, deren Organi
sation, Institute, Lehre und Ausbildung in Deutschland (in dem, wie bekannt, auch die polizeilichen 
Bemühungen dankenswerterweise erwähnt werden). 

In ähnlicher Weise könnte man sich darauf einigen, daß z. B. das Bundeskriminalamt alle 
Forschungsaufgaben übernimmt, die, um einige zu nennen, das Gebiet der Kriminaltechnik, des 
kriminalpolizeilichen Meldedienstes, der Fahndungsunterlagen und ihrer Ausgestaltung, der inter
nationalen Verbrecherbekämpfung, der elektronischen Datenverarbeitung und des Erkennungs
dienstes betreffen. 
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Die Polizei-Führungsakademie könnte ihre Forschungsvorhaben konzentrieren auf alle Bereiche 
der Verbrechensbekämpfung, bei denen sich enge Berührungspunkte zwischen uniformierter und 
Kriminalpolizei ergeben, also etwa die Gestaltung der Arbeit am Tatort, die Praxis der Sofort
fahndung (54) und kontinuierlichen Fahndung, die Durchführung von Großaktionen gegen über
örtliche Täter, den Katastrophenschutz, die Rationalisierung der Nachrichtenübermittlung usw. In 
erster Linie aber könnte sie Forschungsaufträge vergeben (55), deren Ergebnisse in der Lehre ver
wertet werden (56) (57). 

Es liegt natürlich auf der Hand, daß nicht alle Forschungsvorhaben die Einschaltung von Zentral
stellen erfordern. Hier haben die Landeskriminalämter, die KriminalhauptsteIlen und die großen 
Polizeibehörden auch in Zukunft zahlreiche eigenständige Aufgaben. 

Meine Damen und Herren, 
Sie werden sicher nicht erwartet haben, daß ich mit einem fertigen Programm vor sie hintrete. 

Ich bin mir auch durchaus bewußt, daß mit enormen Schwierigkeiten zu rechnen ist, die sich 
aus der Sache selbst und aus den Umständen ergeben, unter denen eine solche Konzeption ver
wirklicht werden muß. 

Quensel/Steiner (SB) machen auf ein Phänomen aufmerksam, das für uns in gleicher Weise 
Geltung haben wird wie für die von ihnen angesprochene interdisziplinäre wissenschaftliche For
schung, daß nämlich neben den allgemein beobachtbaren Schwierigkeiten jeder Team-Arbeit 
spezielle Probleme auftauchen können, die auf »die voneinander differierenden Problem- und 
Denkhorizonte der beteiligten Wissenschaften« zurückzuführen sind, geradezu einen historisch 
bedingten »subkulturellen Charakter annehmen« und »als solche erkannt und gegenseitig respek
tiert werden« müßten. 

Diese Schwierigkeiten zu verringern, wäre unter bestimmten, allgemeingültigen Voraussetzungen 
möglich, als die sie nennen: »Ausgang von einem konkreten, deutlich abzugrenzenden Sachproblem, 
zu dessen Lösung jeder der Beteiligten von seiner Disziplin aus beitragen kann; Beschränkung auf 
operational-heuristische Definitionen, die, am Untersuchungsobjekt orientiert, eine gemeinsame Aus
gangsbasis schaffen und erst allmählich den Aufbau einer gemeinsamen Theorie ermöglichen (59); 

gegenseitiges Entgegenkommen und Bereitschaft, die wechselseitigen Standpunkte unvoreingenom
men zu diskutieren.« 

Darüber hinaus wäre, wie Ihnen bekannt ist, auch noch die Frage der Methode offen (60). Wenn 
als Handlungsanweisungen fruchtbare, überall verwertbare Einsichten gewonnen werden sollen, muß 
man sich für diese besondere Art kriminologisch-praktischer Forschung (61) auf eine eigenständige 
Methode einigen. 

Nun möchte ich meine Ausführungen nicht schließen,· ohne auf eine besondere Komponente 
wissenschaftlich-forschender Tätigkeit im Interesse einer Steigerung der Effektivität polizeilicher 
Arbeit hinzuweisen. 

Ich denke dabei an den Umstand, daß uns heute in Deutschland immer noch ein klares Berufs
bild für den Polizeibeamten fehlt (62), daß es um ein einheitliches Selbstverständnis nicht zum besten 
bestellt ist. 

Wir betonen, daß Polizei und Militär zwei Paar Stiefel sind, ohne aber genau sagen zu können, 
wo wir unseren Beruf in der gesellschaftlichen Struktur lokalisieren. 

Meiner Meinung nach gehört die Tätigkeit des Polizeibeamten zu den sozialen Berufen im 
engeren Sinne dieses Wortes oder, um es noch präziser auszudrücken, zu den »sozialen Diensten« (63). 

Wir sollten einmal erforschen lassen (64), mit welchen anderen »öffentlichen« Berufen im Bereich 
der Dienstleistung die stärkste Übereinstimmung in bezug auf Vorbildung, Ausbildung, Zielsetzung, 
Ermächtigungsgrundlage, Selbstverständnis usw. besteht, um unter Hinweis auf das Ergebnis der 
Analyse die tatsächlich vorhandene Bereitschaft der Bevölkerung zu stärken, zusammen mit »ihrer« 
Polizei dem Verbrechen entgegenzutreten. 

Ich habe dabei nicht einmal so sehr im Auge, was Fragstein »die sozialpädagogische Wirkung 
polizeilicher Arbeit« (65) nennt, obwohl man auch dieser Fragestellung einmal mehr Aufmerksamkeit 
schenken sollte. 

Der Beruf des Polizeibeamten ist meiner Meinung nach ein sozialer Beruf im Sinne von »Dienst 
am gesellschaftlichen Ganzen«, ohne jede Frontstellung, ohne die Mobilisierung von Affekten, ohne 
die auch heute noch hier und da zu beobachtende »verbissene Korrektheit paragraphenhafter Pflicht-
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erfüllung«; ich meine sozial im Sinne von Hilfeleistung aus einer heiteren, aufgeschlossenen Grund
stimmung und jener Gelassenheit heraus, die sich durch die Position »mitten in der Sache« ergibt, 
einer Sache, von der man sich gleichwohl zu distanzieren weiß. 

Tolksdorf (66) hat darauf aufmerksam gemacht, daß Straftäter, wenn sie sich endlich zum Geständ
nis als einer Form Generalbereinigung durchgerungen haben, ein spezielles Vertrauensverhältnis zu 
demjenigen suchen, der sie zur »Gewissensentlastung« bewogen, der ihnen »geholfen« hat. 

Auch hier ergibt sich ein breites Feld vielversprechender Forschungsansätze, könnte es doch sein, 
daß mancher potentielle »Wiederholungstäter« durch eine Art »nachgehender Betreuung« während 
der Haft- oder Bewährungszeit zur Anpassung an die gesellschaftlichen Notwendigkeiten bewogen 
würde. 

An den Schluß meiner Ausführungen möchte ich einen Satz stellen, den ich dem bereits erwähn
ten Bericht der Innenminister zur »Bekämpfung der Kriminalität« vom Mai 1966 entnehme. Dort 
heißt es: 

»Alle vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen können allerdings nur hinweisgebende Unter
stützung der Arbeit des begabten, denkenden und ständig suchenden ... Kriminalbeamten sein. 

Von ihm, von seiner Dienstfreudigkeit wird es wesentlich abhängen, ob sich die Ermittlungs
erfolge verbessern lassen ... « 
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Anmerkungen: 

(1) Schweizerischer Kultur- und Kunsthistoriker, 1818 bis 1897. 

(2) Nach W. Zirpins: Die Entwicklung der polizeilichen Verbrechensbekämpfung in Deutschland, Tagungs
bericht Wiesbaden, 1957, S.33. Das Referat firmierte V A 1, seine Aufgaben waren »Rechtsfragen, inter
nationale Zusammenarbeit und Kriminalforschung«. 

(3) H. H. Koelle propagiert in »PUBLIK« Nr. 6/69, S.24, zur Erleichterung langfristiger Planung das Studium 
der »Systemtechnik«, über die er ausführt: 
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»Die Systemtechnik hilft, Entscheidungen besser vorzubereiten. Das Wort stammt von >systems engineering<, 
ist aber etwas breiter angelegt. Es soll andeuten, daß die Technik mit zum Inhalt des Problems gehört -
also technische, wirtschaftliche und soziologische Fragen zusammenfallen. 
Es handelt sich allerdings nicht um kleine Probleme, die nur wenige Veränderliche haben, sondern um 
Probleme, die man nicht überschauen kann und die man deshalb in der Regel vor sich herschiebt. Solche 
Probleme stellen sich heute überall ein, auf lokaler, nationaler, aber auch internationaler Ebene. 
Wie man sich hier durch die systematische Bearbeitung das Leben leichter machen kann - das ist der 
Gegenstand der Systemtechnik. 
Nachdem wir die Zielsetzung definiert haben und wissen, worauf wir hinauswollen, versuchen wir, das 
Problem zu definieren. Ohne Zielvorstellung hat man tatsächlich keinen Maßstab, um Alternativlösungen 
dieses Problems miteinander zu vergleichen. 
Es ist ja keineswegs so, wie man normalerweise glaubt, daß man immer nur ein Ziel hat; das ist sehr 
selten der Fall. Es ist immer eine Summe von Teilzielen, die man erreichen möchte. Das Zielsystem bietet 
die Basis für eine Ableitung von Auswahlkriterien. Sie werden unter Berücksichtigung der Zielsetzungen 
aufgestellt. Das muß man in der Regel miteinander diskutieren. Wenn man nämlich mehrere Teilziele hat, 
dann sind sie nicht alle gleich wichtig. Sie sind untereinander ungleichwertig, so daß man sich überlegt: 
Welches der Teilziele ist das wichtigste, welches das zweitwichtigste usw.? Das erzwingt eine systematische 
Behandlung. Der nächste Schritt wäre, daß man eine prozentuale Verteilung des Gewichtes ableitet. Man 
mißt dem ersten Teilziel z. B. dreißig Prozent des Gewichtes zu, dem zweiten fünfundzwanzig. Da hat 
man diesen Maßstab, von dem ich vorhin sprach. An ihm kann man die Lösungsalternativen vergleichen. 
Man versucht, die Unzulänglichkeit des menschlichen Gehirns auszugleichen, die darin besteht, daß man 
bei einem Problem nur sechs bis sieben veränderliche Größen vergleichen kann. Sind es zehn oder zwanzig 
oder dreißig Einflußgrößen, dann muß man die Intuition zu Hilfe rufen, dann muß man schätzen. Das 
ist einfach unbefriedigend. Deshalb teilt man sich das Gesamtproblem nun eben in kleine Probleme ein. 
Wie ein Mosaik baut man sich die Teilentscheidungen zusammen und addiert sie zum Schluß in einer 
Weise, daß eine Gesamtentscheidung gefällt werden kann. 
Wir haben einen verschiedenen Umfang für die einzelnen methodischen Schritte angesetzt. Wenn - sagen 
wir - eine Eine-Milliarde-DM-Entscheidung vor uns steht, dann können wir eben soundsoviele Tage oder 
Monate dafür verwenden. Umfaßt die Entscheidung nur hundert Millionen Mark, dann können wir nur 
ein Zehntel des Aufwands treiben. Das ist nur eine Zeit- und Geldfrage sowie eine Gedulds- und Fleißfrage. 
Das kann man ohne Computer machen. Der Computer kann aber nützlich sein, wenn man sehr viele 
Alternativen und sehr viele Teilziele hat. Und er kann bei der Informationsaufbereitung helfen, z. B. 
bei der Berechnung der Kosten eines Projekts. Aber es ist nie der Computer, der die Entscheidungen fällt, 
es ist immer der Mensch. 
Am Ende verfügen wir über eine sorgfältig durchdachte Problemstellung, über eine Liste von Handlungs
aiternativen, die wir ergreifen können. Sie befinden sich in einer Rangordnung, die Aufschluß darüber 
gibt, wieweit sie die gewünschten Ziele erreichen und alle anderen Auswahlkriterien befriedigen. Außer
dem haben wir schwarz auf weiß festgelegt, wie hoch der Aufwand ist, wieviel Geld wir brauchen - so 
daß wir nun einen Index über das Verhältnis von Nutzen und Aufwand besitzen. Dieser Index ist sehr 
gut dazu geeignet, alle schlechten Lösungen von vornherein auszufiltern. Als Spitzengruppe erhalten wir 
zwei oder drei Alternativen, die der Entscheidungsträger auf ihren politischen Gehalt untersuchen muß. 
Und man ist dann auch willens, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben also eine Entscheidungshilfe, 
die nicht nur die Informationen offen legt, sondern auch den Wertungsprozeß, der sonst nur in den 



Gehirnen vorgeht. Mit anderen Worten, das Geheimnisumwitterte, das hinter Entscheidungen steckt und 
das man sonst mit Weisheit oder mit lebenserfahrung umschreibt, wird erheblich eingeschränkt. Der 
Entscheidungsträger gewinnt dadurch an Vertrauen. Ich könnte mir denken, daß man gerade in der 
Politik auf diese Weise viel schneller zu guten Entscheidungen kommt ... « 
Vgl. dazu auch H. Krauch: »Wege und Ziele der Systemforschung«, Düsseldorf 1963 und 
H. Rittel: »Zur wissenschaftlichen und politischen Bedeutung der Entscheidungstheorie«, in »Forschungs
planung«, München/Wien 1966. 

(4) Hamacher hat es unternommen, den Zusammenhang zwischen dem Stand der Motorisierung und der 
Entwicklung der Kriminalität als Massenerscheinung aufzudecken. Veröffentlichung erhoffen wir in Kürze. 

(5) Unter anderen Th. Litt: »Technische Intelligenz und menschliche Bildung«, auszugsweise zitiert nach 
»Frankfurter Allgemeine« vom 15. Februar 1956 in »Mitteilungen aus dem Polizei-Institut Hiltrup, 5/6 -
1956, S. 3 f. 

(6) J. Hel/mer meint dazu in »Kriminalpolitische Besinnung«, Kriminalistik 1966, S. 225: » ... Kenntnis und 
Beschreibung sind immer nur Vorstufen der Wertung, die die Entscheidung allein tragen kann. Deshalb 
auch gehen technischer Fortschritt und soziale Desintegration Hand in Hand und nimmt die Kriminalität 
gerade in Industrieländern so stark zu. Technischer Fortschritt beruht auf technischem Verstand, der weit
gehend wertfrei ist, während soziales Zusammenleben nur auf der Grundlage ständiger Wertentschei
dungen möglich ist. Technischer Fortschritt ist sogar eine legitime Folge unseres Rückzugs vom Wert: 
Das Ziel werthaften sozialen lebens wird ersetzt durch das Ziel persönlichen Reichtums und industri
eller Macht ... « 

(7) Vgl. Spiegel 53/66, S. 87: 
» ... der englische Physiker J. H. Fremlin ... kommt zu einer oberen Bevölkerungsgrenze, die etwa das 
Zwanzigmillionenfache der jetzigen Erdbevölkerung beträgt und (würde die gegenwärtige Vermehrungs
rate beibehalten) in etwa 900 Jahren erreicht wäre. 
Jeder Quadratmeter der Erdoberfläche würde dann - in Turmbauten - 120 Menschen fassen. Dann freilich 
wäre die Grenze erreicht. 
In einer solchen Welt, so notiert der Wiener Zoologe und Zukunftsforscher W. Wieser, »hätte die Zahl 
der Geschlechtsakte pro Minute genau geregelt zu sein, da sonst die Gefahr einer Überhitzung des 
Planeten bestünde ... « 

(8) Dazu S.Schubenz, Psychologisches Institut der Freien Universität Berlin, in einem Vortrag am 27. März 
1969: » ... Die Polizei sollte in jedem land eine lobby haben, die feststellt, ob und inwieweit Gesetze 
überhaupt polizeilich durchführbar sind ... « 

(9) Arbeitstagungen des Bundeskriminalamtes (Auszug): 
Bekämpfung des Falschgeldunwesens 

Bekämpfung der Jugendkriminalität 
Bekämpfung von Glücks- und Falschspiel 
Bekämpfung von Rauschgiftdelikten 
Bekämpfung von Betrug und Urkundenfälschung (unter Ausschluß der Korruption und der Wirtschafts
delikte) 
Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren 
Bekämpfung der Wirtschaftsdelikte (einschließlich der Korruption) 
Grundfragen der Kriminaltechnik 

Bekämpfung von Diebstahl, Einbruch und Raub 
Bekämpfung der Sittlichkeitsdelikte 
Internationale Verbrechensbekämpfu ng 

Strafrechtspflege und Strafrechtsreform 
Brandermittlung und Brandverhütung 
Grundfragen der Wirtschaftskriminalität 
Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 
Kriminalpolizei und Technik 

(10) Arbeitstagungen des Polizei-Instituts Hiltrup (Auszug): 
Moderne Wirtschaftsdelikte unter besonderer Berücksichtigung der Insolvenzdelikte. 
Die vielfältigen Beziehungen der Psychologie zur kriminalpolizeilichen Tätigkeit. 
Die Wirksamkeit des kriminalpolizeilichen Meldedienstes. 
Entwicklungspsychologische Probleme der Jugend und die hauptsächlichsten Erscheinungsformen und 
zweckmäßige Bekämpfung der Jugendkriminalität. 
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Der Kampf gegen den Berufs- und Gewohnheitsverbrecher - ein gemeinsames Anliegen von Polizei und 
justiz. 
Überblick über die neuesten Erfahrungen, Erkenntnisse und Methoden der Kriminaltaktik und -technik. 
Bearbeitung von Kapitalverbrechen. 
Probleme der Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und uniformierter Polizei. 
Aktuelle kriminalistische Probleme, die sich aus der bevorstehenden Großen Strafrechtsreform, insbeson
dere auf strafprozessualem Gebiete, ergeben. 
Bekämpfung von Einbruch und Raub. 
Kinder als Opfer von Verbrechen. 
Die elektronische Datenverarbeitung - Möglichkeiten ihres Einsatzes für die Kriminalstatistik, bei der 
Gefahrenabwehr und der Erforschung des Sachverhalts. 
Probleme der Brandbekämpfung und Brandermittlung (vier internationale Tagungen in Verbindung mit 
den landesbrandkassen in Kiel und München). 
Arbeit an gefährdeten und kriminellen Minderjährigen als polizeiliche Aufgabe. 

(11) Abhandlungen nach wissenschaftlicher Methode, gefertigt im Polizei-Institut Hiltrup: 
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Die Photographie, speziell die Photogrammetrie im Dienste der Polizei. 
Sicherungsverwahrung, Verwahrung unverbesserlicher Frühkrimineller und Untersuchungshaft als Mittel 
der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 
- Ein Beitrag zur Strafrechtsreform aus kriminalpolizeilicher Sicht-. 
Betrachtungen zur Gestaltung der äußeren und inneren Organisation der örtlichen Kriminalpolizei. 
Die Gegenüberstellung, eine rechtliche und kriminaltaktische Betrachtung. 
Die Spielbank in kriminalpolizeilicher Sicht. 
Die Zusammenarbeit der Kriminalpolizei mit dem Verfassungsschutz bei der Bekämpfung des landes
verrats. 
Der politische Straftäter in kriminalistischer Sicht. 
Die Abgrenzung krimineller Unrechtstatbestände und Ordnungswidrigkeiten, dargestellt an den Glücks
spiel- und Prostitutionsverstößen. 
Eine strafrechtliche und kriminologische Studie. 
Die Figur des »Hochstaplers Felix Krull« von Thomas Mann - eine kriminologische Studie. 
Der Kriminalist als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft - ein Gegenwartsproblem -. 
Die Observation - eine kriminalpolizeiliehe und rechtliche Betrachtung. 
Die Systematik der Staatsschutz-Institution nach dem Bonner Grundgesetz. 
Die Selbstentzündung landwirtschaftlicher Futtermittel und die Verhütung von Selbstentzündungen durch 
den Einsatz technischer Hilfsmittel. 
Entspricht die gegenwärtige Regelung des leichenschauwesens den kriminalpolizeilichen Erfordernissen? 
E 605 - ein kriminalpolizeiliches Problem. 
Schutz der jugend - ein kriminalpolizeilicher Auftrag in der vorbeugenden Bekämpfung der jugend
kriminalität. 

Wie kann der Berufs- und Gewohnheitsverbrecher durch das Institut der Polizeiaufsicht wirksamer über
wacht und bekämpft werden? 
Meldegesetzliche Bestimmungen und kriminalpolizeilicher Fahndungsdienst. 
Das Recht des Verteidigers auf Akteneinsicht aus der Sicht der Kriminalpolizei. 
Über die Zu lässigkeit der Verwendung von lockspitzeln durch die Polizei. 
Die erkennungsdienstliche Behandlung, ihre Rechtsgrundlage sowie die Rechtsbehelfe und Rechtsmittel 
gegen ihre Anordnung. Ein Beitrag zur Erläuterung des § 81 b StPO. 
Die Großfahndung. 
Die Herstellung und Verbreitung grob unzüchtiger Abbildungen und Schriften in der Nachkriegszeit und 
ihre Bekämpfung. 
Die latenten Kapitalverbrechen, eine Studie zum Problem der »Dunkelziffer« der Tötungsdelikte. 
Kidnapping, sein Ursprung, seine Erscheinungs- und Bekämpfungsformen aus bundesdeutscher Sicht. 
Nachrichtendienstlicher und kriminalistischer Unterricht aus einheitlicher Sicht der Aufgaben für Polizei 
und Verfassungsschutz - eine prinzipielle Forderung zur vorbeugenden und strafverfolgenden Bekämpfung 
von Staatsgegnern. 
Zur kriminalpolizeilichen Untersuchung von Eisenbahnbetriebsunfällen in ihrer Problematik hinsichtlich 
der sachlichen Zuständigkeit und einer erfolgversprechenden kriminalistischen Bearbeitung. 
Zur Problematik von Tonaufnahmen bei Kindesaussagen als Erkenntnismittel aus kriminalistischer und 
kriminalpolizeilicher Sicht. 
Mitarbeit der Bevölkerung als grundlegende Voraussetzung zur vorbeugenden Bekämpfung von Sittlich
keitsverbrechen an Kindern. 



Die Verwendung von Abhöreinrichtungen in Haftanstalten und die Maxime der Wahrheitsforschung. 
Autodiebstähle - kriminologisch betrachtet - ein organisatorisches und kriminalistisches Problem. 
Die Funktion des Werkschutzes und sein kriminalistischer Auftrag als Problem für die Kriminalpolizei. 
Probleme des »kleinen Grenzverkehrs« an der deutsch-dänischen Grenze aus kriminalpolizeilicher Sicht. 
Das Prinzip der Resozialisierung aus der Sicht der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung. 
Der Spion - eine kritische Untersuchung über die heute übliche Auswahl, Werbung, Schleusung und 
Betreuung von Agenten durch den Gegner. 
Ist die Forderung der männlichen Homosexuellen nach Aufhebung des § 175 StGB berechtigt? Gedanken 
um die Strafbarkeit der Homosexualität vom kriminalistischen Standpunkt. 
Das »Opfer« als Aufklärungshilfe bei der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit. - Eine Studie über die 
mögliche Einführung einer selbständigen Victimologie. 
Die Mitwirkung der Kriminalpolizei bei der Bearbeitung von Betriebsunfällen mit Personenschäden. 
Die unrechtmäßige Entziehung und Verwendung elektrischer Energie unter besonderer Berücksichtigung 
des Auffangens frei im Raume schwingender elektrischer Wellen. Ein Beitrag zur Problematik der recht
lichen und kriminologischen Beurteilung widerrechtlichen Energiebezuges. 
Die Liberalisierung des Reiseverkehrs mit ihrer Auswirkung auf die Kriminalität und das kriminalpolizeiliche 
Fahndungswesen. 

Wert und Praxis der Observation unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts. 
Die Opfer der Notzucht - eine victimologische Untersuchung für den Bereich Groß-Stuttgart. 
Das Teilzahlungsgeschäft unter besonderer Berücksichtigung des Teilzahlungsbetruges - betrachtet aus 
der Sicht der Wirtschaft und Kriminalpolizei. 
Strukturwandlungen in der Diebstahlskriminalität infolge Automation und Motorisierung. 

Die Tonaufzeichnung als echtes Mittel der Verbrechensaufklärung. 
Praktische Methoden der geheimen Verständigung und ihre Verhinderung. 
Untersuchungen an Berufs- und Gewohnheitsverbrechern. Ein Beitrag zur allgemeinen Charakteristik 
dieser asozialen Sondergruppe. 
Der kriminalpolizeiliche Schlußbericht im Widerstreit der Meinungen (Versuch einer Problemlösung). 
Die kriminalistische Bedeutung der Monomanien - insbesondere der Kleptomanie und Pyromanie. 
Die derzeitige Situation der Kriminalpolizei im Lande Nordrhein-Westfalen. 
Die Tätigkeit der Kriminalpolizei in Wiedergutmachungssachen (§ 191 Bundesentschädigungsgesetz) als 
Verpflichtung und Aufgabe. 

Gedanken zur Schuldfrage aus kriminalpolizeilicher Sicht. 
Der Postüberwachungsdienst, seine kriminalistische Aufgabe und seine Beziehungen zur Kriminalpolizei. 
Jan Valtin: »Tagebuch der Hölle« - ein kriminologisches Lehrbuch? 
Die elektronische Datenverarbeitung. - Ein Beitrag zur Automatisierung der kriminalpolizeilichen Kartei
arbeit -. 
Zur Bedeutung von Akzeleration und Retardation für die Kriminalität Minderjähriger. 
Begriff, Phänomenologie und Entwicklung der »Weiße-Kragen-Kriminalität«. 

Über die kriminogene Wirkung öffentlicher Publikationen. 
Zur Frage der biologischen Phasen und ihrer Rückwirkung auf die Kriminalität der Frauen. 
Über die Problematik der Beweisverbote und ihre Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei. 
Das Phänomen der »Selbstregulierung« (Kybernetik) in seinem Zusammenhang mit der Kriminalität. 
Arten und Typen; zur Problematik des »Typus«-Begriffes vornehmlich in der Kriminologie. 
Art und Umfang der Zusammenarbeit mit den rNerfassungsschutzämtern«. 
Zur Problematik der »Betriebsjustiz«. 
Zur Problematik des »Indizienbeweises«. 
Über die Verwendung technischer Hilfsmittel bei Anhörung und Vernehmung. 
Versuch einer »Kriminologie der sogenannten Naziverbrechen«. 
Überblick über die Möglichkeiten der Auswertung bisher schlecht genutzter und brachliegender Nach
richtenquellen. 
Praxis der Handhabung allgemeiner Führungsgrundsätze im täglichen Dienst einer Großstadtkriminal

polizei. 
Personelle und technische Voraussetzungen für eine Intensivierung der Observation. 
Stellungnahme zu Fragen der Spezialisierung auf örtlicher Ebene, dargestellt an den Verhältnissen einer 
Großstadtkriminalpolizei. 
Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse über die praktischen Auswirkungen der Änderung des 
Strafprozeßrechtes auf die Arbeit der (Kriminal-)Polizei und Stellungnahme. 
Überblick über erfolgversprechende Möglichkeiten vorbeugender Verbrecherbekämpfung bzw. vorbeugen
der Tätigkeit der Polizei, insbesondere der Kriminalpolizei (auch ausländische Erfahrungen). 
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Kriminalpolizeiliche Ausbildung als Auftrag im Rahmen der Entwicklungshilfe - NfD. 
Kriminalität und Rauschgiftsucht. 
Fehlerquellen bei der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten. 
Kriminalpolizeiliche Aufgaben, Methoden und Mittel in der Zukunft. 
Veränderungen der Arbeitsroutinen und Organisationsstrukturen durch elektronische Datenverarbeitung? 
Ausbildung und Einsatz von Kriminalbeamtinnen in Baden-Württemberg - Die Planung und ihre Proble
matik. 
Organisatorische Probleme bei der Aufstellung und beim Einsatz von Mord- und Brandkommissionen. 
Ein sektiererischer pseudologischer Psychopath - Rückfallbetrüger - kriminologische Persönlichkeitsanalyse. 
Grundsätze für die Einrichtung und Tätigkeit von Sonderkommissionen. 
Eine folgenschwere Entlassungsprognose. 
Brandermittlung in ländlichen Gebieten. 
Umfang und Grenzen der (kriminal-)polizeilichen Informationspflicht gegenüber der Presse im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Mordtat einer Streunerin - eine Persönlichkeitsanalyse. 
Der Fall Blecken »Atomdoktor« - eine Persönlichkeitsanalyse. 
Der Sexualmord/-mörder - Versuch einer kriminologischen Deutung. 
Der kriminalpolizeiliche Meldedienst heute - eine kritische Betrachtung. 
Raumstrukfur und Polizeiorganisation. 
Sinnespsychologische Erkenntnisse und ihre Nutzanwendung für die kriminalpolizeiliche Praxis. 
Zum Mordopfer prädestiniert? - Versuch einer Opferanalyse. 
Der Kraftfahrzeugdiebstahl- eine kriminologische Betrachtung. 
Der Hakenkreuzschmierer von Bamberg - kriminologische Persönlichkeitsanalyse. 

(12) »Die Polizei«, Nr. 17/48, S. 228. 

(13) Wohldorf in einem »Gespräch am runden Tisch« zum Thema »Provozieren Presse und Fernsehen Anschluß
verbrechen?«, zitiert aus »Presse und Polizei«, Hilden 1967, S. 62. 

(14) Das Parlament Nr. 6/69, S. 3. 

(15) »Kriminologie, Leitfaden für Kriminalbeamte«, Wiesbaden 1967. 

(16) Vgl. Glueck: »Kriminologie heute«, Hamburg 1961, S. 64. Auch Milo, »Kriminologie heute«, Hamburg 1961, 
S. 67, bekennt voller Ironie, » ••• daß ich von verschiedenen Lehrern verschiedene Gedanken übernommen 
und mich der wissenschaftlichen Todsünde des epigonenhaften Eklektizismus schuldig gemacht habe ... « 

(17) Vgl. K. Rehbein: »Methodenfrage der Kriminologie«, Hamburg 1968, S. 11. » ... Die entscheidende krimi
nologische und insbesondere kriminalpolitische und kriminalpädagogische Frage ... lautet, ob und wie 
der Sachverhalt Verbrechen als Seinsgegebenheit zugleich erkannt und prophylaktisch und therapeutisch 
angegangen werden kann ... « 

(18) Dazu ist tatsächlich wissenschaftlich begründete Planung notwendig. - Die meisten Menschen wissen 
kaum, was sie wissen. Mit der größten Sicherheit wird eine Reihe von Behauptungen aufgestellt, und 
wenn man eine nach der anderen einer näheren Untersuchung unterzieht, wenn man nach Begründung 
und Herkunft des Wissens fragt, so stellt man fest, daß nur der geringste Teil des Behaupteten aufrecht 
erhalten werden kann ... (H. Groß). 

(19) Vgl. J. Hel/mer: »Kriminalpolitische Besinnung<" in Kriminalistik 1966, S. 225,289: » ... Die Annahme, eine 
größere Polizei würde der Aufgabe, die die Kriminalitätsbekämpfung heute stellt, gewachsen sein, ohne 
daß es weiterer kulturpolitischer Maßnahmen bedürfte, ist jedoch trügerisch. 
S. 290: ... Eine wirksame Verbrechensbekämpfung erfordert prinzipiell eine Konzentration auf bestimmte 
Schwerpunkte der Kriminalität ... (Unser Strafensystem) liefert, wie auch die Statistik zeigt, Polizei und 
Straf justiz der unübersehbaren Flut kleiner und kleinster Delikte aus, so daß für die Entdeckung, Auf
klärung und Aburteilung der echten und gefährlichen Kriminalität nicht genügend Energie und Zeit 
übrig bleiben ... « 

(20) Katalog von Themen für künftige Forschungsvorhaben : 
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Möglichkeiten der Kriminalitätserfassung, -analyse und -prognose. 
Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Methoden und Erfahrungen, die beim Erfassen des inneren 
Tatbestandes dienlich sein können. 
Die Bekämpfung des Verbrechens mit Hilfe aktueller Analysen der Kriminalität. 
Nutzanwendung kriminologischer Erkenntnisse auf dem Gebiete der repressiven und präventiven yer
brechensbekämpfung. 



Statistik und kriminalpolizeiliche Forschung zur Erlangung von Material für kriminaltaktische und kriminal
politische Entscheidungen und zur Vervollkommnung oder möglicherweise Berichtigung vorhandener 
kriminologischer Erkenntnisse. 
Bessere Möglichkeiten zur Bekämpfung von Serienstraftaten vor allem bei der Eigentumskriminalität. 
Die neu esten Erkenntnisse über Perseveranz, reisende Täter und die praktische Handhabung überörtlicher 
Verbrechensbekämpfung. 
Nutzung gut funktionierender Einrichtungen des Erkennungsdienstes für die überörtliche Verbrecher

bekämpfung. 
Verfeinerung und Differenzierung kriminalpolizeilicher Ermittlungsmethoden nach Inkrafttreten des Straf
prozeßänderungsgesetzes. 
Zusammenwirken mit Staatsanwaltschaft und Gericht zur Ausräumung der Schwierigkeiten, die sich aus 
der Änderung der StPO ergeben haben. 
Die Observation - Ausbildung und Praxis - eine Voraussetzung zeit- und rechtsnaher kriminalpolizeilicher 
,Fahndungs- und Ermittlungsarbeit. 
Der Schmalfilm als »neuartiges« Mittel, Personen zu identifizieren und Geschehensabläufe zu koordinieren. 
Funktechnik und -taktik - Funk als Führungs- und Einsatzmittel auch bei der Kripo. 
Neuartige Identifizierungsmethoden. 
Praxis und Problematik der überwachung von Schwerkriminellen. 

Praxis und überwachung von Berufs- und Gewohnheitsverbrechern. 
Der Indizienbeweis aus der Sicht der Kriminalpolizei. 
Neuartige Methoden des Sachbeweises bei Kapitalverbrechen. 
Die Problematik des strafprozessualen Beweises. 
Einführung in die EDV unter Berücksichtigung der bisherigen Einrichtungen und Erfahrungen auf dem 
kriminalpolizeilichen Sektor. 
Elektronische Datenverarbeitung und (kriminal-)polizeiliche Praxis. 
Neue Wege zur Bekämpfung von Auswüchsen der Prostitution. 
Zur Problematik der Bekämpfung der Zuhälterei. 
Kriminalitätsbekämpfung - GemeinschaftSaufgabe der Schutz- und Kriminalpolizei. 
Präventive Maßnahmen zur Regulierung der Kriminalität durch geeignete Einsätze von -S- und -K-. 
Problematik der Polizeilichen Kriminalstatistik. 
Vorbeugung und Beratung - ein ausbaufähiges Feld kriminalpolizeilicher Arbeit. 
Grundsätze einer effektiven Handhabung des Kp-Meldedienstes. 
Phänomenologie und allgemeine Besonderheiten der »Ausländerkriminalität«. 
Bekämpfung des kriminellen landfahrerunwesens unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gesetz
gebung in den ländern. 
Rang und Praxis der Bekämpfung des »Stadtstreicherunwesens«. 

Die Rauschmittelsucht und ihre Bekämpfung durch die Polizei und andere staatliche Organe. 
Einsatz der Kriminalpolizei in Katastrophenfällen (praktische Erfahrungen). 
Auswertung der Fahndungsmittel durch die bzw. in den Ermittlungsdienststellen. 
Praxis der Personen- und Sachfahndung unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten über· 
regionaler Fahndung. 
Erfahrungen im Einsatz zentraler Fahndungskommandos und ihre Nutzanwendung. 
Intensivierung der Sachfahndung durch den speziellen Einsatz bestimmter Ermittlungsbeamten. 
Grundsätze einer wirkungsvollen »Spontan«- bzw. »Sofortfahndung« im Zusammenwirken von Schutz
und Kriminalpolizei. 
Intensivierung der Fernsehfahndung durch »amtliche« Initiative. 
Zur Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neuordnung der Kfz-Fahndung. 
Koordinierung und zentrale Bearbeitung der Kfz-Fahndung. 
Möglichkeiten einer fachlichen Zentralisierung der Verbrechensbekämpfung unter Berücksichtigung des 
föderalistischen Polizeisystems in der BRD. 
Einheitliche Organisation der Kriminalpolizei in den Ländern. 
Nutzung der Möglichkeiten, die sich aus Neugliederungen im staatlichen Bereich ergeben. 
Vor- und Nachteile einer »Regionalpolizei«. 
Fragen der Organisation im Zusammenhang mit der Intensivierung des Ermittlungsdienstes (Land, Region, 
Bezirk, Gemeinde). 
Vereinheitlichung der »inneren Organisation« in den landeskriminalämtern, den Polizeipräsidien und 
-direktionen. 
Organisatorische Probleme einer Großstadtkripo. 
Gedanken zu einer modernen »Infrastruktur« der Verbrechensbekämpfung. 
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Zweckmäßige Gestaltung der Diensteinteilung bei der Kriminalpolizei (Schichtendienst, Dauerdienst, Haus
und Dienstbereitschaft usw.). 

Die Organisation der Kriminaldienststellen als Grundlage zweckmäßiger kriminalistischer Tätigkeit. 

Zweckmäßige Organisation einer Kriminaldienststelle und geeignete Maßnahmen zur Kontrolle dieser 
Zweckmäßigkeit, abgestellt auf Dienststellen mit 60 bis 70 Dienstkräften. 

Standort der »Staatsschutzdienststellen« innerhalb der Polizei. 
Aktenführung bei den mit Staatsschutzdelikten befaßten Kripodienststellen. 

Erörterung betriebswirtschaftlicher Abläufe in (kriminal-)polizeilichen Dienststellen. 

Bürotechnische und -organisatorische Hilfsmittel für den kriminalpolizeilichen Alltag. 

Intensivierung der kriminalpolizeilichen Arbeit durch Rationalisierung des »inneren Betriebes«. 
Rationalisierung der kriminalpolizeilichen (Büro-)Arbeit - Verwertung von Erkenntnissen moderner Büro
Organ isation. 

Arbeitsteilung und Zusammenarbeit uniformierter Dienst - Kriminalpolizei. 
Die Abgrenzung der Zuständigkeit in der Kriminalitätsbekämpfung zwischen Schutz- und Kriminalpolizei. 
Spezialkommissionen der Kriminalpolizei als Ermittlungsträger umfangreicher und schwieriger Fälle -
Zusammensetzung, Methoden - Entwicklung. 

Organisatorisches Zusammenspiel und Aufgabenverteilung in einer Sonderkommission für den Kata
stropheneinsatz. 
Zweckmäßige Systematik der »Tagebuchführung«. 
Analyse zeitgenössischer Phänomene im Sozialverhalten Jugendlicher und ihrer Gruppen aus der Sicht 
der kriminologischen Grundwissenschaften als kriminalpolitische und polizeitaktische Orientierungshilfe. 
Erscheinungsformen des Rockerunwesens und erfolgversprechende Praktiken seiner Eindämmung und 
Eliminierung. 
Eindämmung und Verhinderung der Tätigkeit sog. »Mopedbanden«. 
Bekämpfung der Gruppenkriminalität Minderjähriger unter Einschaltung der Fachkommissariate und der 
Schutzpol izei. 

Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung (Belehrungspflicht, Voraussetzungen 
zur Festnahme usw.) besonders auf dem Gebiete der Bekämpfung der »JUgendkriminalität«. 
Erfahrungen mit der Einrichtung von »Jugendklubs« zur Zusammenfassung gefährdeter Jugendlicher (etwa 
nach Mannheimer Vorbild). 

Resozialisierung als Aufgabe auch der Polizei und ihrer Organe. 
Sinn und Zweck der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Erfahrungen im Hinblick auf eine Verbesserung des 
Verhältnisses Polizei - Bevölkerung. 
Notwendigkeit, Aufgaben und Grenzen polizeilicher Öffentlichkeitsarbeit. 
Möglichkeiten der Intensivierung der Verbrechensbekämpfung durch direkten Einfluß auf die Bevölkerung 
in Form genereller und spezieller Öffentlichkeitsarbeit. 
Koordinierung und zentrale Redaktion der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei (Erfahrungsaustausch). 
Praxis der Presseberichterstattung von seiten der Polizei und Zusammenarbeit mit der Presse. 
Grenzen des Informationsrechts der Presse. 
Die Problematik der Auswahl des Nachwuchses für die Kriminalpolizei (Voraussetzungen, Eignungsprüfung, 
Probezeit, Beurteilung). 

Gedanken zur Vereinheitlichung der Ausbildung von Beamten des mittleren Dienstes der Kriminalpolizei. 
Praxisnahe Ausbildung in den Lehrfächern »Kriminalistik« (-dienstkunde, -taktik) und »Kriminaltechnik« 
mit möglicher Angleichung des Polizeischulunterrichts in den Ländern. 
Verbesserung und Vereinheitlichung der Aus- und Fortbildung sowie deren Auswirkung auf die Laufbahn
richtlinien. 
Erarbeitung praktikabler Möglichkeiten für die Fortbildung der Beamten des mittleren Dienstes 
(»in service«-Ausbildung). 
Praktische Verwertung gesicherter kriminologischer Erkenntnisse bei der polizeilichen Arbeit. 

Arten und Erscheinungsformen unfriedlicher politischer Demonstrationen und die Taktik ihrer Beilegung. 
Einsatzmöglichkeiten von Polizeibeamten in Demonstrationsgruppen zur Entschärfung der Lage. 

Die Zusammenarbeit von uniformierter und Kriminal-Polizei bei Großeinsätzen aus Anlaß politischer 
Auseinandersetzungen. 
Zusammenarbeit von (Kriminal-) Polizei und Verfassungsschutz bei politischen Unruhen. 
Beweissicherung zur Strafverfolgung anläßlich unfriedlicher Demonstrationen. 

Erscheinungsformen und Umfang der sog. »Weiße-Kragen-Kriminalität«. 
Problematik der Begriffe »Wohlstands-« und »Weiße-Kragen-Kriminalität« und die sich daraus Jür die 
Polizei ergebenden Konsequenzen. 



Vereinheitlichung und Verbesserung der Ausbildung von »Wirtschaftskriminalisten«. 
Welche taktischen Konsequenzen ergeben sich für die Kripo aus der Einrichtung von Schwerpunkt
Staatsanwaltschaften für die Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten? 
lockerung der bestehenden unangemessenen Einschränkungen auf dem Gebiete der »Betrugsprävention«. 
Probleme und Praktiken moderner Menschenführung. 
Praxis des Managements - übertragen auf die Verhältnisse der Polizei. 
Die Problematik der Autorität im Zusammenhang mit moderner Menschenführung. 

(21) P. j. Stead: »Kriminologie und die Polizei«, Police Review, Nr. 3836 vom 22. juli 1966. 

(22) Vgl. dazu »Über die Ausbildung in Kriminologie«, Kriminalistik 1968, S. 15. 
»Zur Ausbildung von Polizeibeamten in der Verbrecherbekämpfung«, Die Polizei 1968, S. 89. 

(23) j. Hel/mer: »Zu den Ursachen und Bekämpfungsmöglichkeiten von Verbrechen an Kindern« in Tagungs
bericht Hiltrup 1967, S. 29. 

(24) W. Gay: »Die Verbrecherperseveranz«, Die Polizei, 1948, S. 230. Es heißt dort weiter: 
»Von den zahlreichen Vorfragen, die hierdurch beantwortet werden müssen, seien nur noch folgende 
aufgeführt: 

Wie weit stimmen die Einzelheiten der Tatausführung bei den verschiedenen Deliktsarten und den ein
zelnen Verbrechern überein? Welche Schwankungen (Variationen) sind bei diesen und jenen festzustellen? 
Wie weit bleibt der einzelne Verbrecher seiner Deliktsart treu? Wie weit, wie oft, in welchem Maße, aus 
welchen Gründen wählt er eine andere? 

Geschieht das gelegentlich oder dauernd, infolge von irgendwelchen Umständen oder von geistiger 
Umstellung? Wann (in welchem Alter) beginnen die verschiedenen Verbrecherarten mit der Verübung 
ihres Spezialdelikts? 

Wann stellen sie ihre verbrecherische Tätigkeit ein oder wechseln sie? Aus welchem Grunde? 

Wie weit lassen die Übereinstimmungen und die Abweichungen in der Tatausführung einen Schluß auf 
die Personengleichheit von Tätern zu? Welche hiervon mit Sicherheit, welche weniger sicher, welche lassen 
eine Ablehnung der Tätergleichheit angezeigt erscheinen? 

Wie weit treffen abgegebene Personenbeschreibungen zu, welche Momente kommen der Wirklichkeit 
hierbei nahe, welche nicht oder weniger? 
Wie weit gestatten Personenbeschreibungen einen Rückschluß auf bestimmte Personen, deren Beschreibung 
bekannt ist? 

In welchem Maße, in welcher Weise erfolgt ein vorheriges Auskundschaften? 
Wie, mit welchen Mitteln, wie oft und unter welchen Umständen wird mit Dietrichen oder mit Nach
schlüsseln gearbeitet? Wann und in welchem Umfange ist das erkennbar? 

Welche Umstände lassen auf Anfänger- oder auf Berufsverbrecherarbeit schließen, welche auf inter
nationale, reisende oder überörtliche oder ortsansässige, sogenannte bodenständige Verbrecher? 
Wie viele sind überlokale, reisende, internationale Verbrecher? 
Wie viele arbeiten neben ihrer verbrecherischen Tätigkeit, wann und in welchem Umfange? Wie viele sind 
ausgesprochene Berufsverbrecher, welcher Gattung, aus welcher Berufsgruppe? 
Welche Objekte (Beute) werden beim Diebstahl oder anderen Delikten ausschließlich gesucht oder 
bevorzugt? 
Welche Momente lassen sich über den Absatz des Stehlgutes feststellen, welche Folgerungen für die Praxis 
können daraus gezogen werden? 
Wie weit sind die einzelnen Delikte von der jeweiligen Konjunktur (z. B. Metallkonjunktur) abhängig? 
Diese Fragen erschöpfen die zu beantwortenden keineswegs; ihr ganzer Komplex ergibt sich bei der 
praktischen Bearbeitung und der wissenschaftlichen Auswertung.« 

(25) P. Grob: »Bedeutung victimologischer Erkenntnisse bei der Aufklärung von Mordfällen anhand jüngster 
Beispiele.« Kriminalistik 1964, S. 7 f. 

(26) 2. Auflage, Hamburg 1960. 

(27) P. Grob: a. a. 0., S. 8. 

(28) Revue Internationale de Criminologie et de Police 'technique, April/juni 1967: »Die Victimologie - was 
ist sie und welche Zukunft hat sie?« 

(29) W.Sangmeister: »Kriminalpolizeiliche Beratung zum Schutze gegen das Verbrechen« in »Vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung«, Tagungsbericht Wiesbaden 1964. 
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(30) Noch in dem »Bericht des Arbeitskreises 11 der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister an die Innenminister
konferenz« (Protokoll vom 24./25. Mai 1966) heißt es: 
» ... Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt ... ein zuverlässiges Bild über den Stand und die Bewegung 
der Kriminalität, soweit es sich um die absoluten Zahlen der bekanntgewordenen Straftaten handelt. 
Sie gibt dagegen keine Auskunft ... über Erfolge oder Mißerfolge der präventiven Tätigkeit der Polizei ... « 

(31) In einem Vortrag vor leitenden Beamten der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen am 25. März 1969 

(32) G. Blau, in MschrKrim 45, S. 141. 

(33) R. Graßberger: »Versuch eines kriminologischen Systems zur Klassifizierung der strafbaren Handlungen«, 
Kriminalistik 61, 469. 

(34) B. Malinowski (1884-1942), in einer Untersuchung des Verhältnisses von Gewohnheit und Verbrechen 
bei primitiven Völkern (1926), zitiert nach »Soziologie«, herausgegeben von R. König, Fischer-Lexikon, 
Band 10. c 

(35) H. Leferenz unterscheidet zwischen einer »sozialgefährlichen« und einer »bürgerlichen« Kriminalität: 
»Die Kriminalität des >normalen< Staatsbürgers hat m. E. nämlich, von seiner Persönlichkeit und der 
Motivation her gesehen, meist nicht die destruktive, anti soziale Tendenz, die die soziale Gefährlichkeit 
bedingt«, in »Aufgaben einer modernen Kriminologie«, Karlsruhe 1967, S. 13. 

(36) Vgl. J. Hel/mer: »Kriminalpolitische Besinnung«, Kriminalistik 1966, S. 225: 
» ••• Um bestimmen zu können, was verfolgt werden soll und mit welchen Mitteln, sind sozialethische 
Wertungen notwendig. Unsere Zeit ist zu solchen Wertungen aber nicht in der Lage, weil wir selber 
nicht mehr wissen, welche Maßstäbe noch gültig sind und welche nicht. Diese Unsicherheit in der Wert
frage geht so weit, daß selbst die normativen Wissenschaften sich immer mehr von der Wertung auf 
unverbindliche Beschreibung zurückziehen ... 
. . . So richtig es ist, daß Wertung die Kenntnis des Gegenstandes voraussetzt, über den ein Werturteil 
abgegeben werden soll, so unmöglich erscheint es, allein aus dieser Kenntnis Entscheidungen fällen zu 
wollen. Kenntnis und Beschreibung sind immer nur Vorstufen der Wertung, die die Entscheidung allein 
tragen kann ... « 

(37) Vgl. H. E. Göppinger in: »Die gegenwärtige Situation der Kriminologie«, Tübingen 1964: 
» ... Um das Phänomen Verbrechen und dessen Vorfeld in seiner vielfältigen Bezogenheit aus empirischer 
Sicht näher erforschen zu können, bedarf es eben einer koordinierenden Erfassung der verschiedenen 
Aspekte und Methoden durch die Kriminologie. Hierzu muß sie sich allerdings zunächst mit jenen Wissen
schaftsdisziplinen auseinandersetzen, deren Methoden und Forschungsergebnisse für sie von Bedeutung 
sind ... « 

(38) P. J. Stead: » ..• seinen eigenen Beruf in eine Beziehung zu den anderen sozialen Diensten zu bringen .. '«f 

a. a. O. 

(39) Vgl. W. Middendorff: »Bewährungsprobe der Kriminologie«, Kriminalistik 1960, S. 531: 
»Als besonders wertvoll wurde allgemein die Gruppentherapie angesehen, und zwar ... im Rahmen von 
Freizeit-Klubs. Auf diesem Gebiet hat sich in einigen Ländern die Polizei besonders hervorgetan. -
Organisation, Ausbildung und Arbeit der Polizei mit straffälligen Jugendlichen war ein besonderes Thema 
des Londoner Kongresses. Interpol hatte hierzu einen besonderen Bericht vorgelegt: >Special police 
departments for the prevention of juvenile delinquency<, der einen Überblick über die polizeiliche Arbeit 
in 37 Ländern gibt. In der Entschließung zu diesem Punkt wurde gesagt, die Polizei möge ihre besondere 
Aufmerksamkeit der vorbeugenden Arbeit zuwenden und im größtmöglichen Umfang mit anderen Organi
sationen zusammenarbeiten ... « 

S.533: » ... In der Entschließung ... zu dieser Frage verlangte der Kongreß, man möge dem Problem 
(der Warenhausdiebstähle) mehr Aufmerksamkeit schenken: >Es ist wünschenswert, daß die aufgedeckten 
Fälle viel häufiger der Polizei gemeldet werden als dies gegenwärtig der Fall ist. Der Schock der ersten 
Berührung mit Polizei oder Gericht ist oft wertvoll ... Die Delikte können nicht vollständig verhindert 
werden, da die modernen Verkaufsmethoden mit einer wirkungsvollen Vorbeugung grundsätzlich unver
einbar sind. Vom Standpunkt der Vorbeugung aus ist eine bessere Überwachung strengeren Strafen vor
zuziehen ... <<< 

(40) Vgl. H. Schäfer, Kriminalistik 1965, S. 405: 
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»Eine gute Kriminalpolizei mit guter Ermittlungsarbeit ist die erste Voraussetzung, um den kriminal
politischen Zweck des Strafrechts zu fördern, der darauf gerichtet ist, das Bewußtsein der Allgemeinheit 
planvoll zu sozialgemäßem Handeln zu erziehen ... Es liegt an der Kriminalpolizei, ob sie mit ihren 
Erfahrungen die Kriminalpolitik in reale Bahnen lenken kann. Das gilt vor allem für die Zusammenarbeit 



der Kriminalistik und Kriminologie in Forschung und Auswertung. Auf ein Lot Jurisprudenz und Kriminal
politik muß ein Zentner Menschen- und Lebenskenntnis kommen und eine Tonne an Tatsachen ... « 

und 
J. A. Adler: »Vereinte Nationen und Verbrechensverhütung«, Kriminalistik 1965, S. 607: 
» ... Der zweite, fünf Jahre nach dem ersten abgehaltene Kongreß befaßte sich hauptsächlich mit folgenden 
Punkten: 

1. Neue Formen der Jugendkriminalität, ihr Ursprung, Verhütung und Behandlung. 

2. Besondere Polizeiabteilungen zur Verhütung der Jugendkriminalität. 

3. Verhütung besonderer Kriminalitätsarten in unterentwickelten Ländern, die aus dem sozialen Wechsel 
und begleitender wirtschaftlicher Entwicklung hervorgegangen sind. 

4. Kurzfristige Gefangensetzung. 

5. Die Integration der Gefängnisarbeit einscbließlich der Entlohnung der Gefangenen in die National
wirtschaft. 

6. Behandlung der Gefangenen vor der Entlassung, ihre Rückgliederung sowie die Familienfürsorge ... « 

(41) In dieser Beziehung unterscheiden sich die deutschen Polizeibeamten nicht von ihren britischen Kollegen, 
für die Stead (in Police Review Nr. 3836) feststellt: 
» ... Der Enthusiasmus, mit dem Tausende von Polizeibeamten die Kriminologie akzeptiert haben, ist 
ganz natürlich. Sie ist ihr Thema, wie fremd ihnen auch ihre Methoden und Formen der Betrachtung 
sein mögen •.. « 
Zum gleichen Phänomen auch 
St. Quensel (MschrKrim 47, S. 91): 
» ... Einerseits bewies die große Zahl anwesender Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamter und Praktiker 
des Strafvollzugs, daß auch von dieser Seite aus ein erhebliches Interesse an einer gehobenen >Fortbildung 
der Praxis< besteht ... « 
Man wird es uns nicht verübeln, wenn wir trotzdem mit einem gewissen Schmunzeln die liebenswürdig 
selbstironische Bemerkung von G. Houchon (Die Strategie der Ursachenforschung in der Kriminologie, 
MschrKrim 49, S. 346) registrieren: » ... auf einen Außenstehenden könnte der Kriminologe den Eindruck 
machen, daß er sich immer klüger von einem Gegenstand entfernt, der ihn gleichzeitig fasziniert und 
erschreckt ... « 

(42) Vgl. R. Lautmann: »Empirische Forschung und Geheimnisschutz in derStrafrechtsreform«, MschrKrim 50, 
S. 23: » ... Wissenschaftler bilden einen Berufsstand. Sie lassen sich abgrenzen gegenüber den Berufen, die 
ein bereits vorhandenes Wissen anwenden, was gewöhnlich in einem sich immer wiederholenden Prozeß 
geschieht und auf einen mehr oder weniger gewissen Erfolg ausgerichtet ist ... 
. . . Forschungsprozesse sind demgegenüber in der Regel erstmalig, sie werden allenfalls (zu Verifikations
zwecken) wenige Mal wiederholt, ihr Erfolg ist ungewiß ... « 

(43) Vgl. W. Gay in: »Die Verbrecherperseveranz!<, Die Polizei 1948, S. 230: 
»Soll dieses Problem aber einer einwandfreien, für die kriminalistische Praxis wertvollen Lösung zugeführt 
werden - und diese Forderung muß an die verantwortlichen Stellen erhoben werden -, so ist Grund
bedingung, daß Männer mit seiner Lösung befaßt werden, die sowohl die praktischen Kenntnisse als auch 
die Fähigkeiten zu ihrer theoretischen Auswertung besitzen. Solche Beamte werden freilich nicht leicht 
zu finden sein ... « 

(44) Neben vielen anderen M. E. Wolfgang, »Kriminologie heute«, Hamburg 1961, S. 132, 
St. Quense/, in »Sozialpsychologische Aspekte der Kriminologie«, Stuttgart 1964: » ••• von dieser ... Ent
scheidung hängt sowohl für die theoretische als auch für die praktische Kriminologie die kriminalpolitische 
Entscheidung bzw. die kriminalrechtliche Reaktion im Einzelfall ab ... «, 

H. Leferenz, in »Aufgaben einer modernen Kriminologie«, Karlsruhe 1967, S. 12, und 
P. J. Stead, »Kriminologie und die Polizei«, a. a. 0.: 

»Die Ziele der Kriminologie sind«, wie der verstorbene Dr. Grünhut 1959 einmal ... schrieb, »praktischer 
Art, denn die Kriminologie soll eine Verbesserung der Methoden der Verbrechensverhütung sowie der
jenigen Methoden herbeiführen, mit denen man Rechtsbrecher dazu bewegen will, sich in die Ordnung 
der Gesellschaft einzufügen ... ({ 

(45) Forschung ist grundsätzlich stets zu verstehen in einer dreifachen sachlichen und methodischen Dimension: 
Sie soll Fragen beantworten, Probleme lösen und wirksame Verfahren für beides entwickeln (so etwa 
H. Krauch, »Die organisierte Forschung«, Heidelberg 1966, S. 43). 
Im Jahre 1963 veröffentlichte die OECD einen Bericht, in dem sie vorschlug, zwischen Grundlagenforschung, 
angewandter Forschung und Entwicklung zu unterscheiden. 
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Grundlagenforschung sollte sich auf Erweiterung des Wissens richten, angewandte Forschung sich davon 
durch ihre präziseren Bezüge zu vorgegebenen Problemstellungen unterscheiden und die Entwicklung 
auf technische Neuerungen abzielen. 
Etwas abweichend interpretiert der Bundesbericht Forschung I (Bonn 1956, S. 22) die drei Formen: Grund
lagenforschung ist danach auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse gerichtet, ohne unmittelbar auf bestimmte 
Zwecke und Ziele hin orientiert zu sein; angewandte Forschung meint ausschließlich oder überwiegend 
die praktische Anwendbarkeit der erzielten Ergebnisse, vor allem deren wissenschaftlichen Nutzen; Ent
wicklung hat die systematische Auswertung und Anwendung von Forschungsergebnissen im Auge und 
will zu gebrauchsfertigen Produkten, Verfahren oder Systemen gelangen bzw. sie verbessern. 
Dazu neben anderen P. J. Stead, a. a. 0.: 
» .•• Der Weg nach vorn liegt in der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Kriminologen und 
Polizei beamten. Gemeinsame Bemühungen auf dem Gebiete der Forschung werden hoffentlich recht bald 
beginnen und Erfolge bringen ... « und 
J. Vernet in Liaisons, Bulletin d'lnformation de la Prefecture de Police, Nr. 112 vom 20. Februar 1966: 
» •.• An der Untersuchung einer kriminologischen Situation müssen sich - neben Juristen und Richtern, 
Biologen und Medizinern, Psychiatern und Neurologen, Chemotherapeuten, Psychologen, Strafrechtlern, 
Soziologen, Fürsorgern und Geistlichen auch Vertreter der Polizei und der Gendarmerie beteiligen ... « 

(46) H. Schäfer, Kriminalistik 1965, S. 401, kehrt die Positionen um: 
» ... >Kriminalpolitik< ist die Lehre von der zweckmäßigen Einrichtung der Strafgesetzgebung und des 
Strafvollzugs - immer unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden gesellschaftlichen Macht, die auch 
das Strafrecht eingesetzt wissen will, um die sozialen Verhältnisse im Sinne ihrer Anschauung zu be
einflussen. Der Kriminalpolitik fällt die Entscheidung darüber zu, welche Handlungen als strafbar anzu
sehen sind, gegen welche Verbrechen sich das Strafgesetz zu wenden und mit welchen Mitteln es zu 
arbeiten hat. Die Kriminalpolitik hat ferner zu entscheiden, wie das formelle und materielle Strafrecht 
und der Strafvollzug im Einklang mit der herrschenden Auffassung in der Wissenschaft fortzuentwickeln 
sind. Sie hat über den Zweck der Strafen zu befinden. Sie hat als Teil der Kriminologie also die best
möglichen Wege zur wirksamen Bekämpfung und Verhütung der Kriminalität mit den Mitteln des 
Strafrechts und des Strafvollzugs durch Maßnahmen der Sicherung und Besserung kriminell gewordener 
Personen sowie mit Mitteln der Sozial pflege zu suchen ... « 

(47) Vgl. St. Quensel: MschrKrim 47, S. 91: 
» ... Will man die vorgetragenen Anregungen ... auch praktisch fruchtbar werden lassen, muß man stärker, 
als das bisher geschah, von dieser praktischen Fragestellung ausgehen.« 

(48) G. Kaiser in: »Moderne Kriminologie und ihre Kritiker« in »Kriminologie morgen«, Hamburg 1964, S. 70. 

(49) Auszug aus Police Review Nr.3898 vom 29. September 1967: » ... Die polizeiliche Forschungs- und 
Planungsabteilung im Innenministerium habe bereits einige 50 Forschungsprojekte über grundsätzliche 
polizeiliche Fragen zu behandeln. Die Abteilung sei erst vier Jahre alt, habe sich aber schon einen 
Stamm von Polizeibeamten und Wissenschaftlern hohen Ranges gebildet ... Die wissenschaftliche Unter
suchung polizeilicher Probleme ... sei in diesem Rahmen noch nirgends in der Welt in Angriff genommen 
worden. Zur Unterstützung der Forschungs- und Planungsabteilung sei jetzt ein wissenschaftlicher Beirat 
eingerichtet worden, dem hervorragende Wissenschaftler aus vielen Bereichen angehören, die alle ihr 
fachliches Können in den Dienst der Polizei stellen ... « 
In diesem Zusammenhang darf man auch darauf hinweisen, daß z. B. der Stabsakademie der Bundeswehr 
in Hamburg eine »Wissenschaftliche Gruppe« angegliedert ist, der Wissenschaftler der verschiedensten 
Disziplinen angehören. 
Zu den Voraussetzungen meint Radzinowicz: 
» ... Die Verbindung zwischen Lehre und Forschung ist eng und wechselseitig. Forschung in der Krimi
nologie erfordert ... im Gegensatz zur Forschung im Strafrecht eine zentrale Forschungsstätte, gemein
same Anstrengungen und einen wohlvorbereiteten Plan für eine geduldige Forschungsarbeit mit aus
reichenden, doch keineswegs extravaganten finanziellen Hilfsmitteln.« 
L. Radzinowicz, Strafrecht und Kriminologie, Tagungsbericht »Strafrechtspflege und Strafrechtsreform«, 
Wiesbaden 1961, S. 26. 

(50) Vgl. Ruhnau in Die Polizei 3/69, S. 67: 
» ••• Diese Akademie würde sich außerdem alsbald zu einem Forschungszentrum für alle einschlägigen 
Polizeiwissenschaften entwickeln und damit eine heute schon sehr fühlbare Lücke schließen ... « 

(51) Vgl. St. Quense/, in: »Bemerkungen zur 12. Arbeitstagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft in Heidel
berg« (3.-6.10.1963) MschrKrim 47, S. 89: 
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» ... Soll die Forderung nach interdisziplinärer Zusammenarbeit Wirklichkeit werden - und hierzu ist es 
höchste Zeit! - so wird es nicht ausreichen, daß Soziologen und Juristen, Kriminologen und Mediziner 



miteinander lediglich diskutieren bzw. sich auf Kongressen begegnen, mag dies auch schon als gewisser 
Fortschritt im Vergleich zu früher gelten. Es ist darüber hinaus unbedingt erforderlich, daß in intensiver 
und alltäglicher Zusammenarbeit wissenschaftlich angelegte Forschungsprojekte gemeinsam erarbeitet und 
verfolgt werden ... 
Neben ... Bereitwilligkeit ... bedarf es einer größeren gegenseitigen Kenntnis von den sich überschnei
denden Wissenschaftsgebieten ... 
(Bisher vorliegende Ergebnisse sind oft) in essayistischer Weise aufbereitet und ohne statistische Repräsen
tanz sowie in Unkenntnis der Belange der Praxis und der ausländischen Forschungsergebnisse erarbeitet 
worden .•• 
Anstelle der bisher betriebenen klinischen Forschung mit ihren mehr oder weniger zufällig gesammelten 
Ergebnissen und anstelle der in der kriminologischen Arbeit bisher meist üblichen Aktenuntersuchungen 
müssen daher gründliche Einzelfallstudien, Lebenslaufuntersuchungen, statistisch exakte Auswertungen 
repräsentativer Stichproben sowie experimentelle Forschungsunternehmen treten ... « 

(52) Vgl. H. J. Schneider: »Verhütung des Verbrechens und Behandlung des Verbrechers« MschrKrim 49, S. 239: 
» ... Deshalb ist es in der weiteren Entwicklung der Kriminologie als Wissenschaft unausweichlich, nach 
(bestehendem Vorbild)... in allen Ländern kriminologische Zentralinstitute zu errichten, in denen 
Forscher und Lehrer verschiedener Wissenschaftsgebiete (Psychologen, Soziologen, Juristen, Psychiater, 
Kriminalisten, Gerichtsmediziner usw.) an der Aufgabe mitarbeiten, eine autonome, integriert-komplexe 
Wissenschaft der Kriminologie aufzubauen, und in denen Studenten, die beispielsweise Staatsanwälte, 
Gerichtsgutachter, Gerichtsberichterstatter, Gefängnisgeistliche, Bewährungshelfer, leitende Strafvollzugs-, 
Polizei- und Kriminalbeamte werden wollen, in einem Nachdiplomstudium eine sorgfältige kriminolo
gische Spezialausbildung erhalten ... « 
Unter anderen kommen folgende Institutionen in Frage: 
Internationale Gesellschaft für Kriminologie. 
Europäisches Komitee für die kriminologischen Probleme. 
Kongresse der Vereinten Nationen über die Verhütung von Straftaten und die Behandlung von Rechts
brechern. 
Deutsche Kriminologische Gesellschaft. 
Gesellschaft für die gesamte Kriminologie (mit Sektion Kriminalistik). 
Die kriminologischen Institute bei den deutschen wissenschaftlichen Hochschulen. 
Die Berufs-Fachverbände der Mediziner, Psychologen, Pädagogen usw. 

(53) Mschrkrim 48, S. 42. 

(54) Da wir die Rationalisierung der Polizeiarbeit, die Konzentration der vorhandenen Kräfte und deren 
ökonomische Verwendung im Auge haben und die uniformierten Kräfte der Polizei in unsere Betrach
tung einschließen, möchten wir ein - nach unserer Meinung repräsentatives - Beispiel hier anführen. 
Nach den in einzelnen Ländern (NW, NS, BY) durchgeführten »Analysen der Raubkriminalität« läßt sich 
behaupten, daß man - um nur eines herauszugreifen - zahlreiche Anhaltspunkte für gezielte Absperr
maßnahmen und Kräftekonzentration innerhalb bestimmter Grenzen des Polizeibereiches gewinnt, wenn 
man die vorhandenen Kenntnisse über Herkunft der Täter und ihre Fluchtrichtung präzisiert und dazu den 
Rhythmus der Tatbegehung in bezug auf Tag und Tageszeit (zeitliche Schwerpunkte) mit berücksichtigt. 

(55) Der Gedanke an eine Vergabe von Forschungsaufträgen ist polizeilichen Dienststellen keineswegs fremd. 
So erörterte das Kuratorium beim Polizei-Institut Hiltrup in seiner 49. Sitzung z. B. die Frage, wie man 
an wissenschaftliche Arbeiten über die Geschichte der Polizei gelange. Im Gegensatz zu Bundeswehr 
und Bundesgrenzschutz, die mit wissenschaftlich-historischen Darlegungen bereits mehrfach an die 
Öffentlichkeit getreten seien, lasse sich im Bereich der Polizei ein Bestreben nach wissenschaftlicher 
Durchforschung und Behandlung ihrer Geschichte bisher nicht feststellen. Da jedoch die Geschichte der 
Polizei »unbedingt in Angriff zu nehmen sei«, (so das ProtokolO, müsse man sich nunmehr über die 
Modalitäten einigen. Einerseits sei es notwendig, am Polizei-Institut Hiltrup selbst Forschung zu betreiben 
(und dazu gehöre auch Vergangenheitsforschung), andererseits aber »bestehe auch die Möglichkeit, einen 
Forschungsauftrag an ein zeitgeschichtliches Institut zu geben«, wozu die Mittel in den Haushaltsplan 
des Polizei-Instituts einzubringen seien ... 

(56) L. Radzinowicz in »Revue Internationale de Criminologie et de Police technique«, Juli/September 1963, 
beklagt, »daß der Unterricht in Kriminologie sowohl auf Hochschulebene als danach immer hintangestellt 
wird.« In einigen Ländern, führt er dann weiter aus, )wird die Kriminologie nur im Rahmen der Berufs
ausbildung derer gelehrt ... , die sich direkt mit dem Delinquenten zu befassen haben, wobei jedoch 
keine weitgehenden wissenschaftlichen Studien und Untersuchungen, die ja in jeder Disziplin unerläßlich 
sind, wenn man Fortschritte erzielen will, betrieben werden ... « 
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(57) Vgl. A. Mergen, »Kriminologie heute«, Vorwort: 
» ... Schließlich muß die Kriminologie den notwendigen Unterricht an alle diejenigen erteilen, die an dem 
Kampf gegen die Kriminalität und an dem Versuch der Rettung der Kriminellen teilnehmen ... « 

(58) MschrKrim 48, S. 43/44. 

(59) G. Houchon (MschrKrim 49, S. 355) geht von einer »Gesamtheit der wissenschaftlichen Operationen« aus, 
die darauf hinzielen, die Forschungstechniken, die von der gesamten Wissenschaft vom Menschen ent
lehnt sind, mit einem spezifischen Koeffizienten zu versehen, der der eigentümlichen Natur der unter
suchten kriminellen Phänomene entspricht (laboratoire de criminologie). Er ist der Meinung, »die immer 
präziser werdenden informatorischen Anfragen von seiten der für die Kriminalpolitik Verantwortlichen 
eröffneten einen weiten Forschungsplan jener Kriminologen, die sich von den spekulativen Arbeiten 
abwenden möchten, die sie vorher betrieben haben (Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit zwischen 
Grundlagenforschung und angewandter Forschung)«. 
Er schlägt eine Reihe von Arbeitsthemen vor, von denen jedes seiner Meinung nach »einen doppelten 
Zielpunkt« verfolgt, nämlich einerseits »Klärung der Methodologie einer Quelle in der Kriminologie« 
und andererseits den »Vergleich der gewonnenen Resultate in den verschiedenen kriminologischen 
Forschungsinstituten in Europa«. 
Diese Themen sind 
1. Verstärkung der Arbeiten eines Komitees auf dem Gebiete der Kriminalstatistik. 
2. Methodologie des Einzelfalles, teils vom Gesichtspunkt der Forschung, teils vom Gesichtspunkt der 

klinischen Kriminologie (für uns: der angewandten Kriminologie). 
3. Vergleich der kriminellen Phänomene, wie sie durch die Tätigkeit der verschiedenen nationalen Polizei

behörden erscheinen, und Versuch der Gewinnung eines kriminologischen Konzepts aus diesen 
Erfahrungen. 

4. Grundlagenforschung mit dem Ziel, eine gemeinsame wissenschaftliche Sprache zu schaffen, aus
gehend von der nationalen kriminologischen Forschung und mit der Tendenz, Konzepte operatio
neIlen Vorgehens zu formulieren, die für die Zusammenarbeit von spezialisierten kriminologischen 
Forschungsrichtungen gültig sind. 

(60) H. Groß: (Kriminalpsychologie) erwähnt als die drei wichtigsten Variablen in einem von Mannheim vor
geschlagenen System zur Beschreibung der kriminologischen Wissenschaft: 
1. Die Aufstellung einer Hypothese, 
2. die Technik der Forschung und 
3. das Vorgehen bei der Interpretation. 
Für die }>Technik der Forschung« finden wir bei ihm folgenden Vorschlag: 
»Das eigentliche Verfahren besteht darin, daß man den Komplex von Bedingungen, die sich für das 
Zustandekommen eines gewissen Effektes als maßgebend erwiesen haben, konstant zu erhalten sucht, 
daß man eine dieser Bedingungen variiert, isoliert von den übrigen und in numerisch fixierbarer Weise, 
und daß man auf der Seite des Effektes in einer Messung oder Zählung die begleitende Veränderung 
konstatiert ... « 

Wie oft aber lassen sich die »Bedingungen, die sich für das Zustandekommen eines gewissen Effektes 
als maßgebend erwiesen haben«, von vornherein bestimmen? 

(61) K. Rehbein in »Methodenfragen der Kriminalwissenschaft«, Hamburg 1968, S. 119: 
» ••• Die klinische und soziologische Kriminologie bedient sich als interdisziplinäre, empirische, nicht 
sollensgeleitete Realwissenschaft in anderen Wissenschaftsbereichen entwickelter Methoden, um die 
gesellschaftlichen und individuellen Entstehungs- und Verwirklichungsbedingungen des Sachverhaltes 
Verbrechen zu erforschen. Als ideologiefreie Wissenschaft hat sie auch kriminalitätserzeugende Wirkungen 
ideologiegebundener Staats- und Rechtsformen zum Gegenstand ... 
. . . Die methodologische Spannung zwischen Autonomie und interdisziplinärer Struktur kdnn nur dann 
als aufgehoben gelten, wenn die Kriminologie sich als empirische, ideologiefreie, objektautonome, straf
rechtsbezogene Sozialwissenschaft begreift ... « 

(62) Vgl. U. Lohmar: »Wissenschaftsförderung und Politik-Beratung«, Gütersloh 1967, S. 40: 
» ••• Verantwortliche Kooperation setzt individuelle Fähigkeit und Sachkompetenz voraus. Klarheit des 
eigenen Selbstverständnisses und der Einschätzung des Partners müssen hinzukommen ... « 

(63) P.J.Stead, der Direktor für allgemeinbildende Studien am britischen Polizei-Institut in Bramshill, meint 
dazu (a. a. 0) : 
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»Heute hat die Polizei eine ganz andere Auffassung ... Das weitverbreitete und anhaltende Interesse für 
die Kriminologie ist ein Beweis für das intensive Bestreben des Polizeibeamten, sich einen Einblick in 
die Gesellschaft zu verschaffen, der er dient, und seinen eigenen Beruf in eine Beziehung zu den anderen 
sozialen Diensten zu bringen ... ({ 



(64) Die z. B. in NW von Poko (Sieber) durchgeführte Untersuchung hatte eine andere Zielsetzung. 

(65) P. von Fragstein: »Die sozialpädagogische Wirkung polizeilicher Arbeit« in Schriftenreihe für Oberbeamte 
der Polizei, Sonderdruck 1957, S. 126: 
»Die soziale Praxis im Wirken des Polizeibeamten ... (ist) geeignet, auch das Bewußtsein der Menschen 
zu formen, in deren Blick die Leistung und das Verhalten polizeilicher Kräfte treten. Die erste Humani
sierung des gemeinsamen Lebens erfolgt nicht durch moralische Werte im engeren Sinne des Wortes, 
sondern durch Umgangsformen, die der Franzose als courtoisie bezeichnet hat. Durch diese Verhaltens
elemente wird ein glatter Ablauf des sozialen Miteinander möglich, Menschen werden veranlaßt, auf sich 
zu achten, die Selbstkontrolle nicht aufzugeben, ohne die eine Perfektion des gesellschaftlichen Ablaufs 
nicht erreicht werden kann. 
Dieser Vermenschlichung des Benehmens, in der Anfänge der eigentlichen Sittlichkeit liegen, vermag der 
Polizeibeamte ... nachhaltig weisend und vorbildlich Ausdruck zu verleihen ...... Ich glaube, daß der 
(Polizei-)Beamte in eine Vorstellung von seiner sozialpädagogischen Aufgabe hineinwachsen kann ... « 

(66) Aus nicht veröffentlichten Unterrichtsunterlagen. Siehe dazu auch: T. Reik, »Geständniszwang und Straf
bedürfnis«, - Probleme der Psychoanalyse und der Kriminologie -, Leipzig 1925. 
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Dokumentation der Fachliteratur als Hilfsmittel der Grundlagenforschung 

Dipl.-Physiker Dr. Robert Abbel, Institut für Dokumentationswesen, Frankfurt am Main 

Die Dokumentation und insbesondere die Dokumentation der Fachliteratur ist eine Tätigkeit, 
deren Methodik bis zu einem gewissen Grade unabhängig von dem Fachgebiet ist, für das sie ein
gesetzt wird. Entscheidender z. B. für die Wahl eines bestimmten Verfahrens zur Dokumentation 
sind vielmehr andere Gesichtspunkte, wie ich noch im Laufe deos Vortrags zeigen werde; d. h. also, 
daß ich diesen Vortrag im wesentlichen auch vor Elektroingenieuren, vor Chemikern oder Wirtschafts
wissenschaftlern hätte halten können. In diesen Fällen hätte ich mich allerdings nach einigen anderen 
Beispielen umgesehen; hier will ich diese zur Illustration aus der kriminalistischen Literatur ent
nehmen. Aber neben dieser mehr äußerlichen Legitimation, hier im Bundeskriminalamt zu sprechen, 
werde ich versuchen, Ihnen deutlich zu machen, daß heute eine gewissenhafte Grundlagenforschung 
ohne eine ebenso gewissenhafte Dokumentation Stückwerk bleiben muß. Forschung und Dokumen
tation sind eine Einheit. Diese Einheit wird gerade in jüngster Zeit immer deutlicher gesehen, was 
nicht zuletzt daher rührt, daß insbesondere durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung 
die Dokumentation selbst Gegenstand der Forschung geworden ist. 

Ich habe mein Referat in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten werde ich den Hintergrund 
schildern, vor dem die Dokumentation gesehen werden muß und der vielleicht etwas plakativ als 
Informationskrise bezeichnet wird. Daran anschließend gehe ich auf einige Methoden und Hilfs
mittel der Dokumentation ein, um dann über die Möglichkeiten zu berichten, die der zunehmende 
Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung eröffnet hat und die man sich noch von ihm erhofft. 
Abschließend soll einiges gesagt werden über die Organisation des Dokumentationswesens vor 
allem in Deutschland. 

Der für das Folgende zentrale Begriff »Dokumentation« bedarf zu.nächst noch der Erklärung, 
wie ich ihn hier verstehen will. Dokumentation soll sein: das systematische Sammeln, Ordnen, Aus
werten und Zurverfügungstellen von Dokumenten für Zwecke der Information, wobei der Schwer
punkt auf das Auswerten zu legen ist. Dokumente sind in unserem Zusammenhang die publizierten 
Erzeugnisse, die man als Fachliteratur bezeichnet. In allgemeinerem Sinne zählt man alle Unter
lagen dazu, auf denen menschliches Wissen in irgendeiner Form festgehalten wird. Das können 
neben Büchern und Zeitschriften z. B. Briefe, Filme, Schallplatten und Magnetbänder sein. Mit dem 
Zurverfügungstellen ist der Nachweis von Literatur gemeint, in der sich die für eine bestimmte Frage 
relevante Information befindet. Ich will mich heute bewußt in diesem Vortrag auf den Nachweis 
von Literaturstellen beschränken und so das Thema abgrenzen von dem umfangreichen Gebiet der 
Datendokumentation. Hierunter versteht man die geordnete Bereitstellung von Fakten aus den 
Dokumenten, z. B. Eigenschaftswerte von Materialien, Daten aus medizinischen Krankenblättern, 
Ergebnisse von Meinungsumfragen oder - was Ihnen sehr geläufig ist - Daten aus kriminalpolizei
lichen Ermittlungen. Dieser Zweig der Dokumentation ist in jüngster Zeit infolge der durch die 
elektronische Datenverarbeitung eröffneten Möglichkeiten stark in den Vordergrund getreten. 

Warum werden z. Z. in zunehmendem Maße von der privaten wie von der öffentlichen Hand 
große Anstrengungen zur Verbesserung des Dokumentations- und Informationswesens unter
nommen? Dazu einige Zahlen: Es wurde geschätzt, daß zur Zeit allein auf dem naturwissenschaftlich
technischen Sektor etwa 40000 Zeitschriften erscheinen mit nahezu 2 Mio Artikeln jährlich. Aus 
der Entwicklung der letzten Jahre muß mit einem exponentiellen Anstieg gerechnet werden, wobei 
eine Verdoppelung dieser Zahlen in nicht ganz 10 Jahren zu erwarten ist. Dieses rapide Wachstum 
ist besonders deutlich zu erkennen an den Umfangserweiterungen der großen Referateorgane. So 
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brachten z. B. die Chemical Abstracts 1953 etwa 33000 Referate aus dem chemischen Schrifttum, 
1961 waren es bereits 145000. Ein anderes Beispiel: Die große Dokumentationsabteilung von 
EURATOM nimmt jährlich über 100000 Literaturnachweise aus Kernphysik und Kerntechnik auf. 
Diese beeindruckenden Zahlen sind ein Merkmal dessen, was häufig als Informationskrise bezeichnet 
wird. Dazu gehört als unmittelbare Ursache die durch unser technisch-wissenschaftliches Zeit
alter bedingte Zunahme der die Literatur vermehrenden Wissenschaftler, und zwar sowohl in den 
Industriestaaten als auch in wachsendem Ausmaße in den Entwicklungsländern (90% aller jemals 
tätigen Wissenschaftler leben in unserer Zeit!). Als ein weiterer Aspekt dieser Informationskrise 
muß auch erwähnt werden das Auftreten immer neuer Sprachen in der wissenschaftlichen Kommu
nikation. Nach Zahlen der bereits erwähnten Chemical Abstracts betrug der Anteil der in Deutsch, 
Englisch und Französisch veröffentlichten Arbeiten 1909: 92 %, 1918: 85 %, 1947: 67%; heute liegt 
er unter 50%. Schließlich erwähne ich noch die Vielfalt der Dokumente, die zum Fachschrifttum 
beitragen. Dissertationen, Konferenzberichte, VorveröffentJichungen und vor allem die in großer 
Zahl erscheinenden Forschungsberichte oder Reports sind im Vergleich zu Büchern und Zeitschriften 
oft nur sehr schwer zu erfassen und erschweren so die Übersicht. Vor etwa einem Menschenalter 
konnte ein Forscher über die Entwicklungen auf seinem Sektor noch im wesentlichen informiert sein. 
Die lücken, die beim Studium der Literatur blieben, wurden ausgefüllt durch die private Kommu
nikation mit Fachkollegen, die er persönlich oder doch namentlich kannte. Heute steht derjenige, 
der die Wissenschaft vermehren bzw. einen technischen Fortschritt erzielen will, aus all den auf
gezeigten Gründen in einer anderen Situation. Er hat nur noch beschränkt die Möglichkeit, aus 
eigener Kraft die Entwicklung seines Gebietes zu übersehen. Er ist auf Hilfsmittel angewiesen, die 
ihm von außen angeboten werden. Und er muß willens sein, von diesen Hilfsmitteln Gebrauch zu 
machen, sonst läuft er Gefahr zu wiederholen, was andere vor ihm bereits erarbeitet haben, bzw. er 
verliert Zeit bei der Suche nach Unterlagen für sein Vorhaben. Die zentrale Rolle einer guten Doku
mentation ist aus diesem Grunde leicht einzusehen. Es fehlen meines Wissens zuverlässige Angaben 
über die Vergeudung von Mitteln infolge wiederholter Erarbeitung von Erkenntnissen, die bereits 
irgendwo publiziert sind. Von Kennern wird vermutet, daß derartige Angaben besonders eindring
lich die Forderungen unterstreichen würden, eine zuverlässige Dokumentation aufzubauen und sie 
zu nutzen. 

Welche Wege werden beschritten, um publizierte Erkenntnisse zum Zwecke der Information 
bereitzustellen? An erster Stelle sind hier die Bibliotheken zu nennen. Ihre zentrale Aufgabe ist es, 
die Dokumente zu sammeln. Dabei kann heutzutage eine Vollständigkeit bei der Beschaffung nicht 
mehr angestrebt werden. Das geht schon allein aus den genannten Zahlen über die erscheinenden 
Zeitschriften hervor. Um allerdings in engumrissenen Fachgebieten oder Forschungsrichtungen dieser 
Vollständigkeit nahezukommen, wird in vielen ländern, so auch in der Bundesrepublik, ein Netz 
von sogenannten Spezialbibliotheken eingerichtet. Was die eigentliche Literaturauswertung angeht, 
so wissen Sie aus Bibliothekskatalogen, daß in ihnen ein sachlicher Aufschluß der vorhandenen 
Literatur nur in sehr beschränktem Umfange erfolgt. Zwar werden Autorenkataloge und Sach
kataloge nach den wichtigsten Merkmalen zu den Monographien bereitgestellt. Die umfangreiche 
Zeitschriftenliteratur, die Reports usw., in denen sich heute der wissenschaftliche Fortschritt am ersten 
niederschlägt, die also den wichtigsten Teil der Fachliteratur ausmachen, bleiben unberücksichtigt. 

Hier setzt die Aufgabe des Dokumentars ein. Er kann gesehen werden als der Mittler zwischen 
der in großer Zahl in vielen Sprachen an vielen Orten und in mannigfacher Form niedergeschriebenen 
Fachliteratur und demjenigen, der zu seiner Arbeit Informationen über bereits Niedergeschriebenes 
benötigt. Das bedeutet aber, der Dokumentar muß von dem Fach sein, auf dessen Literatur sich seine 
Tätigkeit gründet. Gerade in der Fachbezogenheit kann man den Dokumentar vom Bibliothekar 
unterscheiden, dessen Tätigkeitsmerkmale mehr von dem Aspekt der Sammlung bestimmt sind; aber 
selbstverständlich läßt sich diese Abgrenzung nicht überall streng durchführen. 

Wenn ich jetzt auf die Methoden und Hilfsmittel der Dokumentation und deren Problematik 
eingehe, kann ich natürlich nur eine Auswahl treffen. Dabei will ich bei der Besprechung eines 
zentralen Themas, der Ordnungsverfahren, eine schon als klassisch zu bezeichnende Methode einer 
modernen gegenüberstellen. Ich werde mich nicht mit den Karteien beschäftigen, die wohl jeder 
führt, der Fachliteratur produziert oder regelmäßig auswertet. Diese Dokumentationen sind in der 
Regel auf die ganz persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Es soll vielmehr gezeigt werden, wie von 
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speziell dafür eingerichteten Organisationen für einen weiten und weitgehend anonym bleibenden 
Benutzerkreis Dokumentationsmaterial erarbeitet, zur Verfügung gestellt und genutzt wird. 

Die erste Stufe des sachlich geordneten Zusammenstellens von Fachliteratur ist die Auflistung 
der bibliographischen Daten, d. h. im wesentlichen der Titel, der Autoren und der Literaturquellen. 
Diese sind im allgemeinen zur groben Orientierung in Sachgruppen zusammengefaßt. Sie können 
darüber hinaus durch ein feineres Sachregister noch tiefer aufgeschlossen werden. Ein meist bei
gebenes Autorenregister kann natürlich sehr leicht nach formalen Merkmalen angelegt werden. 
Diese Titellisten - oft einfach Bibliographien genannt - sind, wenn sie in nicht zu großen Zeit
abständen erscheinen, besonders gut zur Schnellinformation geeignet. Sie können oft schon kurz 
nach dem Erscheinen der Originalliteratur publiziert werden und kommen so dem dringenden 
Wunsch nach Aktualität entgegen. Allerdings genügt - wie Sie selbst wissen - der Titel allein meist 
nicht, um zu erkennen, ob ein bestimmtes Buch oder eine Arbeit ein eingehendes Studium lohnt. 
Das kann Schuld des Autors sein. Es kann aber auch daran liegen, daß das dargestellte Thema keinen 
aussagekräftigeren Titel zuläßt, der nicht gerade schwülstig wirkt. liest man z. B. den aus der Zeit
schrift »Kriminalistik« entnommenen Titel »Anwendungsgebiete der Kriminaltechnik«, dann kann 
man wohl vermuten, daß nicht alle Anwendungsgebiete dargestellt werden. Es bleibt die Frage, 
welche es sind. Lohnt sich z. B. die Besorgung und das Lesen des Artikels, wenn ich mich für die 
Methoden der Papieranalyse interessiere? Hier kann ein gutes Sachregister weiterhelfen, das auch 
solche Merkmale der Arbeit aufnimmt, die nicht im Titel stehen oder aus der Sachgruppe' zu 
erschließen sind. 

Mehr Möglichkeiten, auf den Inhalt eines Artikels einzugehen, eröffnet die Analyse in Form 
eines Referates (englisch: abstract). Ein gutes Referat muß von einem Fachmann verfaßt sein. Es soll 
kurz und präzise sein und vor allem ein Urteil darüber erlauben, ob die besprochene Arbeit für die 
jeweilige Fragestellung des Lesenden wichtig ist oder nicht. In unserem Beispiel sollte das Referat 
Angaben darüber enthalten, welche physikalischen und chemischen Methoden der Kriminaltechnik 
in dem Artikel besprochen werden und auf weIche Fälle sie angewendet wurden. Eine Folge des 
mengenmäßig stark anwachsenden Schrifttums ist die zunehmende Gewohnheit der Verleger, ihre 
Autoren zu verpflichten, den eingereichten Arbeiten ein Referat beizugeben, das dann u. U. in ein 
Referateorgan übernommen werden kann. Die Meinung für und gegen Autorenreferate ist zwar 
geteilt, auf jeden Fall kann mit diesem Verfahren viel Geld und auch Zeit eingespart werden. Denn 
gerade an der Zeitfrage werden oft die Dokumentationsdienste gemessen, d. h. an dem zeitlichen 
Abstand zwischen dem Erscheinen der Originalliteratur und dem des Referats. Weitere Kriterien 
sind dann die Vollständigkeit des erfaßten Schrifttums und die Güte der Register. Es ist für ein 
Referateblatt relativ einfach, die sogenannten Kernzeitschriften auszuwerten, in denen ein hoher 
Prozentsatz des relevanten Schrifttums publiziert wird. Sehr viel schwieriger ist es, den verbleibenden 
Rest in der Randliteratur aufzuspüren. Das ist nicht zuletzt ein finanzielles Problem, das in der 
Zukunft vielleicht durch Arbeitsteilung auch über die nationalen Grenzen hinweg gemildert werden 
kann. So haben die englischen Physics Abstracts 1965 insgesamt 495 Zeitschriften ausgewertet; 
1/5 davon hätte bereits genügt, um 86 % aller Referate zu erhalten. Aus einer Untersuchung am 
Material der EURATOM-Dokumentation ging hervor, daß von 1978 ausgewerteten Zeitschriften 272 
als Kernzeitschriften anzusehen sind; sie bringen 75 % der relevanten Literatur. Entsprechende An
gaben für die Referateorgane auf dem Gebiet der Kriminalistik und Kriminologie - z. B. für die 
amerikanischen Crime and Deliquency Abstracts oder die holländischen Abstracts on Criminology 
and Penology - habe ich leider nicht gefunden. In den gerade besprochenen z. B. monatlich erschei
nenden Referateblättern sind die Arbeiten meist nach Sachgruppen zur Schnellselektion geordnet. 
Die darüber hinaus in größeren Abständen z. B. jährlich erscheinenden Autoren- und zumeist sehr 
fein unterteilten Sachregister dienen vor allem der retrospektiven Recherche. 

Neben den in Heft- oder Buchform erscheinenden Bibliographien und Referateblättern sind 
Ihnen allen als Weiterentwicklung der Bibliothekskataloge die Steilkarteien bekannt. Ihr Vorteil liegt 
darin, daß sie fortlaufend ausgebaut werden können. Das von vielen Dokumentationsstellen erar
beitete und angebotene Material - seien es nun Titel oder Titel mit Referaten - kann auf seine 
Nützlichkeit geprüft und dann in die Kartei aufgenommen werden. Es entsteht so ein den Erforder
nissen der jeweiligen Bezieher angepaßtes Hilfsmittel. Die den gebundenen Referateorganen mit
gegebenen Register, die den Zugang zur dokumentierten Literatur erschließen, müssen hier durch 
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andere Methoden ersetzt werden. So findet man als ersten Schritt zur Ordnung häufig ein Einste"en 
des Materials in mehrere Karteien, die nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet sind. Einen 
Autoren- und einen Sachkatalog kennen wir schon. Daneben kann z. B. noch eine nach geographi
schen Gesichtspunkten geordnete Kartei und eine nach der Herkunft der Autoren geordnete treten. 
Wie weit man hier geht, hängt von den Bedürfnissen und von den personellen und finanziellen 
Möglichkeiten ab. 

Wir sind jetzt an einer Stelle angelangt, an der das Zentralthema aller Dokumentation an
gesprochen werden muß, die Ordnung. Ein Autorenkatalog ist sehr einfach zu ordnen, wenn man 
sich einmal aarüber geeinigt hat, in welcher Reihenfolge außer den Buchstaben unseres Alphabetes 
auch die sonst noch in Autorennamen auftretenden Schriftzeichen angeordnet werden. Um ein sehr 
viel komplexeres Problem handelt es sich bei der Sachordnung. Die Kartei auf dem Arbeitstisch 
läßt sich infolge der relativ wenigen Karten ohne großen Aufwand z. B. nach frei gewählten Schlag
wörtern gliedern. Da die Ordnung in erster Linie zum sicheren Wiederauffinden des eingespeicherten 
Materials dient, wird derjenige, der sie konzipiert hat, die Eingänge in der Regel auch wieder an 
der richtigen Stelle finden. Ein solches Vorgehen findet seine Grenzen dann, wenn das Material zu 
umfangreich wird und wenn das Einordnen und das Wiederaufsuchen nicht mehr in einer Hand 
bleiben. Es ist also die Aufgabe gestellt, die Literatureinheiten (Bücher, Artikel, Reports) aufgrund 
inhaltlicher (nicht formaler) Analysen so mit Merkmalen zu versehen, daß danach eine Ordnung 
möglich wird, die eine spätere gezielte Abfrage erlaubt: Wir sind beim Problem der Klassifikation 
angelangt. 

Am Beginn der modernen Dokumentation, etwa um die Jahrhundertwende, vermutete man, 
es sei zu erreichen, für das gesamte menschliche Wissen ein einheitliches Ordnungssystem ein
zurichten. Dieses System sollte etwa analog zu der klassischen Ordnung der Biologie aufgebaut sein, 
d. h. in ständig feineren Verästelungen von übergeordneten zu untergeordneten Begriffen fort
schreiten. Das Ergebnis der Übertragung dieser Überlegungen auf die Dokumentation war die Ent
wicklung der internationalen Dezimalklassifikation, die ich fortan mit der im Deutschen üblichen 
Abkürzung DK bezeichnen will. Im Englischen benutzt man die Abkürzung UDC (Universal Decimal 
Classification). Die DK ist noch heute die am häufigsten eingesetzte Ordnungshilfe in der Doku
mentation und Musterbeispiel für ein sogenanntes monohierarchisches System. Mit dem zentralen 
Interesse ihrer überwachung und Weiterentwicklung wurde eine internationale Organisation 
gegründet, die Federation International de Documentation (FID) mit Sitz in Den Haag. Ich will mit 
einer Schilderung der Grundkonzeption der DK beginnen. Die anschließende Kritik wird uns dann 
weiterführen zu einer anderen Möglichkeit der Klassifikation. Wie aus dem Namen hervorgeht, ist 
die Basis für die immer feinere Unterteilung des gesamten Wissensstoffes das Zehnersystem. So 
entstehen zunächst zehn Hauptabteilungen. In der Reihenfolge der Ziffern 0 bis 9 sind das: 
o = A"gemeines, 1 = Philosophie, 2 = Theologie und Religion, 3 = Sozialwissenschaften, Recht 
und Verwaltung, 4 ist z. Z. unbesetzt, 5 = Mathematik und Naturwissenschaften, 6 = Angewandte 
Wissenschaften, Medizin, Technik, 7 = Kunst, Kunstgewerbe, Photographie, Musik, Spiel, Sport, 
8 = Sprachwissenschaft, Philologie, Literaturwissenschaft, 9 = Heimatkunde, Geographie, Biogra
phien, Geschichte. Durch Anfügen einer weiteren Stelle an die erste Ziffer entsteht die nächste 
Unterteilungsstufe. So z. B. durch fortlaufende Unterteilung in der Hauptabteilung 3: 34 = Recht, 
Rechtswissenschaft; 343 = Strafrecht, 343.9 = Ursachen und Folgen von Verbrechen, Kriminologie; 
343.91 = Arten von Verbrechern; 343.915 = jugendliche Verbrecher, Jugendkriminalität. Diese 
Prozedur kann beliebig fortgesetzt werden, entscheidend für die Stufe der Weiterentwicklung ist 
das praktische Bedürfnis. 

In der Form, wie ich es Ihnen bisher schilderte, diente die DK zunächst nur als Hilfsmittel zur' 
systematischen Einste"ung von Büchern in Bibliotheken, und sie wird heute noch gern für diesen 
Zweck benutzt. Für die Dokumentation wurde sie erst durch ihren weiteren Ausbau geeignet. So 
ist es z. B. selten möglich, eine Arbeit durch eine DK-Zahl zu charakterisieren. In der DK ist es daher 
zur Behebung dieses Mangels erlaubt, mehrere Zahlen durch ein Verbindungszeichen, den Doppel
punkt (:), zu verbinden. Darüber hinaus wurden sogenannte Anhängezahlen geschaffen, die häufig 
wiederkehrende Aspekte beim Literaturaufschluß elegant zu erfassen gestatten. Zur I"ustration will 
ich nur zwei davon erwähnen. Der geographische Bezug einer Arbeit wird durch eine in Klammern 
gestellte Zahl angegeben. So bedeutet z. B. (430) den geographischen Begriff Deutschland und 
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(430.1-37.45) den Stadtkreis Wiesbaden. Die Kennzahlen für einen Zeitpunkt oder ein Zeitintervall 
werden in Anführungszeichen gesetzt, z. B. »19« = 20. Jahrhundert und »348.212« = Ostern. Gerade 
durch diese Möglichkeiten der Darstellung allgemeiner Aspekte ist die DK flexibel geworden. In 
den Haupttafeln ist allerdings der hierarchische Aufbau streng durchgeführt. 

Die Kritik an der Dezimalklassifikation will ich beginnen mit einer Darstellung ihrer Vorteile. 
Denn nicht ohne Gründe wurde z. B. in einem Land wie der UdSSR die DK als Klassifikation für 
das gesamte wissenschaftliche Schrifttum obligatorisch eingeführt, und auch in Deutschland ist sie 
als Ordnungssystem vielfach eingesetzt. Vom heutigen Standpunkt der zunehmenden Verflechtung 
von Wissenschaft und Dokumentation über die nationalen Grenzen hinweg erscheint die Inter
nationalität der DK als ein gewichtiger Vorzug. überall in der Welt versteht man das Dezimalsystem, 
und da die DK-Zahlen stellvertretend für die entsprechenden Begriffe bzw. Konzepte stehen, ist eine 
übertragung von einer Sprache in eine andere nicht allzu schwierig. 

Ich erwähnte schon, daß die FID, die Internationale Gesellschaft für Dokumentation, über die 
DK wacht. In zahlreichen Ausschüssen werden Vorschläge zur Revision und zur Ergänzung diskutiert 
und schließlich verbindliche Richtlinien erarbeitet. Dies sichert einen weltweiten einheitlichen Ge
brauch. Es liegen DK-Ausgaben' in den wichtigsten Sprachen vor, sowohl vollständige Fassungen als 
auch gekürzte und ebenso Auszüge für bestimmte Anwendungsgebiete. In allen diesen ist meist 
neben den systematischen Tafeln noch ein alphabetisches Register zur Hilfe bei der Suche nach 
passenden DK-Zahlen beigefügt. Die Entscheidung für ein so weit entwickeltes System erspart die 
unter Umständen erheblichen Kosten einer eigenen Entwicklung. 

Nachdem ich Ihnen die Vorteile geschildert habe, komme ich nun zu den Punkten, in denen 
sich die DK einer negativen Kritik ausgesetzt sieht. Die gerade als positiv herausgestellte internatio
nale überwachung bedingt das Zusammenarbeiten vieler Personen und Institutionen, bis oft nach 
langwierigen Diskussionen Einmütigkeit erzielt wird. Das ist natürlich ein sehr zeitraubendes Ver
fahren. Es kann Jahre dauern, bis eine als erwünscht angesehene Änderung beschlußreif geworden 
ist. Das dauert insbesondere den Dokumentaren der Gebiete zu lange, in denen eine lebhafte 
Entwicklung zu beobachten ist. Weiter ist eine derartig breit angelegte Klassifikation u. U. zu schwer
fällig für Arbeiten in enger umrissenen Fächern. Wenn sich z. B. eine Dokumentationsstelle im 
wesentlichen mit der Dokumentation der kriminologischen Literatur befaßt, dann würde bei einer 
Klassifikation nach der DK ein Großteil der auftretenden Zahlen mit 343.9 beginnen; d. h. gerade 
die interessanten und vielbenutzten Zahlen müßten vielstellig sein. Vielleicht würde sogar die 
augenblickliche Entwicklung der DK nicht für eine tiefere Auswertung ausreichen. In einem derartigen 
Fall wird vermutlich eine eigene, auf den Interessenkreis der Dokumentationsstelle zugeschnittene 
Klassifikation sinnvoller sein. Sie könnte durchaus nach dem Schema der dezimalen Unterteilung 
aufgebaut sein, aber eben mit einer zweckmäßigeren Auffächerung. Die entscheidende Kritik kommt 
allerdings von einer anderen Einsicht her: Einen monohierarchischen Aufbau des Wissens, an den 
die Väter der DK zweifelsohne noch glaubten, gibt es nicht. Es erschien daher sinnvoll, auch in der 
Dokumentation von dieser strengen Ordnung abzugehen und flexiblere Klassifikationssysteme zu 
entwickeln. Nicht zuletzt steht hinter diesen Bemühungen auch der Wunsch, einen Literaturaufschluß 
zu erreichen, der ein Wiederfinden gewünschter Arbeiten mittels einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage erleichtert. Die DK wird daneben weiterhin ein wertvolles Hilfsmittel bleiben. Sie ist 
wie bisher kein anderes System geeignet, über nationale und fachliche Grenzen hinwegzureichen 
und kann so u. U. beim Informationsaustausch eine Mittlerrolle einnehmen. 

Als zweites Klassifikationsverfahren betrachte ich nun eines, das z. Z. in der Dokumentation als 
eine sehr zweckmäßig angesehene Zwischenstufe zwischen der Monohierarchie und einem System 
einfacher Schlagwörter gilt. Es wird als polyhierarchische Klassifikation bezeichnet. Darunter wird 
folgendes verstanden: Alle nicht gerade trivialen Wörter der Fachsprache in dem von der Dokumen
tationssteIle betreuten Bereich werden gesammelt und zunächst alphabetisch aufgelistet. Diese 
Liste enthält bei weitem zu viele Wörter, als daß man sie alle als Ordnungsmerkmale zulassen 
könnte. Als nächster Schritt wird daher eine Struktur eingeführt; d. h. zwischen den auftretenden 
Wörtern werden Beziehungen hergestellt, die sich aus der Hierarchie und Synonymie ergeben. 
Offensichtliche hierarchische Beziehungen, deren Beachtung sinnvoll ist, werden herausgearbeitet. 
So werden, um das an einem Beispiel zu erläutern, in der Kriminalistik neben dem Ordnungsbegriff 
»Verbrecher« wohl auch die Begriffe »jugendliche Verbrecher« und »jugendliche männliche Ver-
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brecher« aufgenommen werden müssen. Die hier deutlich sichtbare Hierarchie wird durch Verwei
sungen in der Liste ausgedrückt, so daß bei einer Suche nach dem Stichwort »Verbrecher« der 
Suchende automatisch auch auf die untergeordneten Begriffe verwiesen wird. Dieser Zwang zu einer 
gut durchdachten und evidenten Struktur wird insbesondere dann zu einer conditio sine qua non, 
wenn an Stelle des Menschen eine Maschine zur Suche angesetzt wird, also in der maschinellen 
Dokumentation. Neben der Hierarchie ist noch der durch synonyme Wörter auftretende Problem
kreis zu erwähnen; d. h. ein Begriff oder sehr nahe verwandte Begriffe können durch verschiedene 
Wörter beschrieben werden. Beispiele sind die zu dem Wort »Pferd« möglichen Synonyme: Roß, 
Klepper, Mähre, Gaul. Synonyme sind aber auch »Kriminalpolizei« und »Kripo;( oder die Abkürzung 
»FBI« und ihre Auflösung in »Federal Bureau of Investigation«. In allen diesen Fällen ist es an
gebracht, Synonyme auf ein verbindliches Wort einzuengen. Dieses soll dann das erlaubte Suchwort 
sein. In der Liste muß von allen übrigen synonymen Wörtern auf dieses eine verwiesen werden. Da 
reine Synonyme relativ selten vorliegen, steht das Suchwort im allgemeinen für ein ganzes Begriffs
feld, dessen genaue Abgrenzung nicht immer eine leichte Aufgabe ist. Weiterhin ist in unserer Liste, 
insbesondere bei der Wahl der erlaubten Suchwörter, darauf zu achten, daß keine Homonyme auf
treten. Als Beispiel hierfür will ich das Wort »Hund« nennen, hinter dem sich ein Tier, ein Sternbild 
oder auch ein Schimpfname verbergen kann. Dieses Problem kann aber - wenn es erst im Einzel
fall erkannt ist - leicht z. B. durch beigefügte Erklärungen behoben werden. Eine derartige Liste, 
zu der meist neben dem alphabetischen Teil noch eine sachliche Ordnung angelegt wird, nennt 
man in der Dokumentation einen Thesaurus. Ein Thesaurus geht infolge der geschilderten inneren 
Struktur über die übliche Schlagwortliste hinaus. Die in den Thesaurus aufgenommenen Wörter 
bezeichnet man meist als Deskriptoren. Thesauri sind im Gegensatz zur DK im allgemeinen auf ein 
enges Fachgebiet begrenzt und ebenso auf die Belange der Dokumentationsstelle. Es gibt allerdings 
auch einige, die größere Bedeutung erlangt haben. Dazu gehört der EURATOM-Thesaurus, der von 
der bereits erwähnten EURATOM-Zentralstelle für Information und Dokumentation entwickelt wurde. 
Er enthält 19183 Deskriptoren, von denen 4665 als erlaubte Suchwörter gelten. Die Begriffsabgren
zungen sind in ihm in besonders anschaulicher Weise in Form graphischer Schaubilder dargestellt. 

Ein Thesaurus kann in folgender Weise in der Dokumentation benutzt werden: Betrachten wir 
zunächst den Literaturaufschluß. Der auswertende Dokumentar sucht aus dem Thesaurus nach dem 
angedeuteten Verfahren die zu den wichtigsten Begriffen der jeweiligen Arbeit passenden Deskrip
toren heraus. Während er bei Benutzung der DK im allgemeinen mit wenigen z. T. kompliziert auf
gebauten Zahlen auszukommen versuchte, werden jetzt u. U. viele Deskriptoren nötig sein, um die 
gewünschte Tiefe in der Auswertung zu erreichen. In der Arbeit über kriminaltechnische Verfahren 
müßten vermutlich alle besprochenen Verfahren genannt werden sowie die jeweiligen Anwendungs
gebiete. Die Einordnung in eine Steilkartei würde jetzt sehr unzweckmäßig sein, da man in der 
Kartei so viele Gruppen anlegen müßte, wie Deskriptoren vorhanden sind, und jede Arbeit so oft 
einordnen, wie sie Deskriptoren trägt. Während man also bei der Einordnung nach DK-Zahlen 
anschließend eindimensional suchen mußte, indem man die Kartei durchblätterte, wurde für die 
Suche im Anschluß an eine Klassifikation mit Schlagwörtern ein neues Verfahren entwickelt, das 
eine mehrdimensionale Abfrage gestattet. Das soll heißen, es kann hier nach einer Kombination 
von Deskriptoren in einem Arbeitsgang gesucht werden. Die modernste Möglichkeit eröffnet hierbei 
der Computer. Aber schon lange vorher und, wie mir scheint, mit wachsender Beliebtheit macht man 
bei kleineren Sammlungen von dem sogenannten Sichtlochkarten-Verfahren Gebrauch. Sie werden 
vielleicht selbst schon mit den noch vielfach verwendeten Rand- und Schlitzlochkarten zu tun gehabt 
haben. Eine solche Karte trägt die bibliographischen Daten und evtl. ein Referat der ausgewerteten 
Arbeit in Klarschrift. Am Rande oder auf einem Teil der Kartenfläche sind Lochreihen vorgesehen, 
in die man die charakteristischen Merkmale der Arbeit nach einem vorher festgelegten Code ein
kerbt. Das Aussortieren der Karten geschieht mit Hilfe langer Nadeln, die durch die Lochreihen 
geschoben werden. In beschränktem Maße können auch diese Randlochkarten mehrdimensional 
abgefragt werden. Das Sichtlochkarten-Verfahren ist nun invers zu dem gerade geschilderten. Hierbei 
wird für jeden Deskriptor eine Karte angelegt, deren Größe sich nach dem Umfang der Dokumenten
sammlung richtet. Diese Karte trägt ein Nummernfeld, z. B. für die Zahlen 1 bis 5000. Ordnet man 
nun jedem Dokument eindeutig eine Nummer zu, kann diese Nummer in den Lochfeldern aus
gestanzt werden, deren zugehörige Deskriptoren dem Dokument zugeteilt wurden. Hatten wir also 
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vorher für jede Arbeit eine Karte, in die die Merkmale eingekerbt wurden, ist jetzt umgekehrt 
jedem Merkmal eine Karte zugeordnet, und ,die zugehörigen Dokumenten-Nummern werden 
gekennzeichnet. Eine einfache mehrdimensionale Recherche ist in folgender Weise durchzuführen: 
Die Frage an das System wird formuliert als Aufzählung aller der erlaubten Suchwörter, die den 
gesuchten Dokumenten zugeteilt sein sollen. Die Karten der in dieser Kombination auftretenden 
Deskriptoren werden nun genau übereinandergelegt und gegen eine lichtquelle gehalten. Dabei 
erscheinen die Nummern hell, die eine relevante Arbeit kennzeichnen. Es kann hier nicht meine 
Aufgabe sein, zu sehr auf Details einzugehen. Aber, da ich vermute, daß gerade bei dem schon 
häufig genannten Beispiel Fragen auftreten werden, will ich noch auf ein Problem des geschilderten 
Verfahrens eingehen. In dieser einfachen Form werden Sie selbstverständlich - um ein verbreitetes 
Beispiel zu zitieren - auf der Suche nach Arbeiten, in denen ein Hund einen Mann beißt, auch die 
finden, in denen umgekehrt der Hund vom Mann gebissen wird. Ähnlich ist es bei den Arbeiten, 
in denen verschiedene Techniken auf z. T. verschiedenen Gebieten beschrieben werden. Die richtige 
Zuordnung der Deskriptoren zueinander kann durch erhöhten Aufwand erreicht werden, besonders 
leicht wieder mit unserem teuersten Hilfsinstrument, dem Computer. Es ist nur die Frage, ob der 
erhöhte Aufwand nötig ist, oder ob man den infolge der nicht ganz präzisen Frage anfallenden 
Ballast in Kauf nehmen will. 

Bis hierher habe ich mich mit den klassischen Methoden der Dokumentation befaßt. Ein Mensch, 
der Dokumentar, versucht, die Publikationen seiner Fachliteratur zu verstehen, er konzentriert den 
Inhalt in Form eines Referats und er vergibt Klassifikationsmerkmale. Das so erarbeitete Material 
wird in Karteien oder in gebundener Form zusammengestellt und dient als Unterlage für eine 
laufende Information der Bezieher oder zur retrospektiven Recherche entweder durch den Interes
senten selbst oder durch eine von ihm beauftragte Dokumentationsstelle. Ein Teil dieser Arbeiten 
kann von Hilfspersonal übernommen werden, vor allem dann, wenn es sich um mechanische Vor
gänge handelt, die sich an formalen Merkmalen orientieren. An zwei Stellen erscheint uns heute 
der fachlich versierte Dokumentar noch unentbehrlich: bei der inhaltlichen Verarbeitung des Doku
ments, d. h. bei der Abfassung des Referats bzw. bei der Zuteilung von Klassifikationsmerkmalen, 
und bei der Umsetzung der Anfrage eines Benutzers in die für das System geeignete Sprache. Diese 
kann z. B. die Dezimalklassifikation oder ein polyhierarchisches Klassifikationssystem sein. Das Ein
ordnen des Materials in den Speicher und ebenso das Heraussuchen kann von Hilfskräften über
nommen werden. Hier wird heute in zunehmendem Maße der Computer eingesetzt. Ob man von 
dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist nicht zuletzt eine finanzielle Frage. Doch erzwingen oft die 
anfallenden Materialmengen und der Wunsch, die Information sehr rasch zur Verfügung zu stellen, 
den Entschluß zum Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung. Gerade in jüngster Zeit eröffnen 
sich darüber hinaus Möglichkeiten, das von anderen größeren Dokumentationsstellen angebotene 
Material auf Magnetband zu beziehen und in dieser Form in das eigene System zu integrieren. 

Welches sind die typischen Aufgaben, die heute schon von Computern in der Dokumentation 
übernommen werden? An erster Stelle ist die Herstellung der Register zu den Referateorganen zu 
nennen, in einer weiterentwickelten Stufe sogar die Vorbereitung der gesamten Herstellung. Ich will 
ein solches System in seinen wesentlichen Zügen am Beispiel der Physics Abstracts darstellen. Die 
von den Autoren oder von Referenten angefertigten Referate werden zusammen mit den biblio
graphischen Daten und den Klassifikationsmerkmalen in maschinenlesbarer Form geschrieben. In 
unserem Beispiel wird hierzu eine Lochstreifenmaschine eingesetzt, die nach dem Prinzip des Ihnen 
bekannten Fernschreibers arbeitet. Es könnten aber auch Lochkartenstanzer oder Magnetband
schreiber sein. Anschließend wird dieser gesamte Text in den Computer eingelesen. Nun beginnt 
eine für diesen typische Arbeit, das Sortieren. Die für ein Heft gedachten Referate werden nach 
Sachgruppen geordnet und auf einem Magnetband wieder ausgegeben. Gleichzeitig werden die 
Autorennamen und die Klassifikationsmerkmale für das Register sortiert. Das Magnetband wird 
anschließend in eine lichtsetzanlage eingelesen, die in großer Geschwindigkeit die für das Offset
Verfahren geeigneten Filme liefert. Derartige magnetbandgesteuerte lichtsetzanlagen eignen sich im 
Vergleich zum Ausdruck über einen Schnelldrucker besonders deshalb, weil in ihnen ein sehr viel 
größerer Zeichenvorrat verarbeitet werden kann. Die Magnetbänder werden darüber hinaus bereit
gehalten, um in größeren Abständen erscheinende Sachregister anzufertigen. Außerdem stehen sie 
für eine maschinelle Auskunftstätigkeit zur Verfügung, die ich gleich noch ausführlicher besprechen 
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werde. Sie sehen deutlich die große Arbeitsrationalisierung. Liegt das Material erst einmal fehlerfrei 
auf einem geeigneten Datenträger vor, so können alle anschließenden Prozeduren automatisch ab
laufen. Auch in der Bundesrepublik bedienen sich einige Organisationen der durch die maschinelle 
Dokumentation gegebenen Möglichkeiten. Die Entwicklung geeigneter Methoden wird bei uns zum 
Beispiel vom Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt und von der Zentralstelle für maschinelle 
Dokumentation in FrankfurtiMain erarbeitet. Erwähnen will ich noch ein gerade erst durch die 
elektronische Datenverarbeitung inspiriertes Registerverfahren, das als KWIC-Index bekannt ist. 
KWIC ist die Abkürzung für Keyword in Context. In einem KWIC-Index sind die Titel der Fach
aufsätze alphabetisch nach den wichtigsten in ihnen auftretenden Stichwörtern geordnet. Dazu 
werden dem Rechner zunächst die sogenannten Nicht-Stichwörter eingegeben; das sind aussage
schwache Wörter wie die Artikel und Bindewörter, es können aber auch Wörter sein wie: Methode, 
Verfahren, Verbindung usw., aus denen sich nichts über den Inhalt einer Arbeit entnehmen läßt. 
Vom Computer werden automatisch die Titel mit einer zugehörigen Kennummer der Arbeit nach 
den verbleibenden Stichwörtern alphabetisch geordnet. Die Anordnung wird dabei so getroffen, 
daß das jeweilige Ordnungswort etwa in der Mitte der Zeile steht und der Titel in zyklischer Reihen
folge der Wörter davor und dahinter, so daß das Ordnungswort im Zusammenhang des gesamten 
Titels steht, wenn dieser nicht zu lang ist. Um das zu illustrieren, wähle ich als Beispiel den frei 
erfundenen Titel: Die Klebebandmethode zur Feststellung von Lackpartikeln auf Kratzspuren. Nicht
Stichwörter würden vermutlich sein: die, zur, von, auf, Feststellung. Der Titel würde im Register 
an drei Stellen auftauchen, zuerst unter dem Stichwort »Klebebandmethode«. Dieses Wort stände 
in der Mitte der Zeile. Vom Anfang der Zeile an gelesen könnte es heißen: »auf Kratzspuren. Die 
Klebebandmethode zur Feststellung von«. Kurz darunter würde derselbe Titel ein zweites Mal 
erscheinen. Jetzt sähe die Zeile so aus: »von Lackpartikeln auf Kratzspuren. Die Klebebandmethode«. 
Zum Recherchieren sucht man in der Ordnungsspalte nach einem möglichen relevanten Wort und 
kann dann an hand des restlichen Titels weiteres über die Arbeit entnehmen. Die gesamte erforder
liche Sortierarbeit und den Ausdruck der Liste über einen Schnelldrucker erledigt der Computer in 
kurzer Zeit und gibt uns so ein recht aussagefähiges Register in die Hand. 

Während es sich bei bei den bisher geschilderten Anwendungen des Computers um seinen 
Einsatz in der sogenannten aktiven Dokumentation handelte, d. h. um das Zurverfügungstellen von 
Informationen ohne äußeren Anstoß, werde ich jetzt auf zwei Anwendungen eingehen, die der 
passiven Dokumentation zuzurechnen sind. Die klassische Aufgabe einer Dokumentationsstelle, z. B. 
in einer Forschungsabteilung, besteht doch darin, einem Interessenten, dem Benutzer, auf dessen 
Anfrage hin relevante Literatur nachzuweisen. Das bedeutet, es ist eine Recherche durchzuführen, 
in der das gesamte bisher gespeicherte Material auf Relevanz bezüglich der Anfrage geprüft werden 
muß. Für den Einsatz des Computers besagt dies zunächst, daß dieses Material maschinenlesbar 
vorliegen muß, d. h. auf solchen Datenträgern wie Magnetbändern oder noch besser Magnetplatten. 
Dann muß die Frage des Benutzers in eine der Maschine verständliche Sprache umgesetzt werden. 
Ich erwähnte schon, daß sich gerade für die Aufgabe der Maschinenrecherche die Klassifikation nach 
einem Thesaurus bewährt hat. Während bei dem manuellen Sichtlochverfahren nur eine einfache 
Kombination von Deskriptoren aus rationellen Gründen sinnvoll zu verarbeiten ist, kann man einem 
Computer sehr viel mehr zumuten. Schon bei der Eingabe, beim input, kann Zeit gespart werden, 
da der Dokumentar sich nicht mehr um die in dem Thesaurus eingearbeitete Struktur kümmern 
muß. Verweise auf Ober- und Unterbegriffe sowie auf die Vorzugsschlagwörter sind bereits mit 
dem gesamten Vokabular im Computer gespeichert. Bei der eigentlichen Recherche oder - um einen 
in diesem Zusammenhang viel benutzten englischen Terminus zu gebrauchen - beim Retrieval, 
lassen sich durch entsprechende Programmierung Fragen an den Computer stellen, in denen die 
Deskriptoren durch die logischen Und- sowie Oder-Verknüpfungen verbunden sind; außerdem ist 
im allgemeinen auch die Verneinung zugelassen. So könnte z. B. eine Frage der folgenden Form 
gestellt werden: Gesucht ist die Literatur, gekennzeichnet durch die Deskriptoren-Kombination 
»Klebebandmethode und Lackpartikel und Kratzspuren und (UV-Spektrographie oder Röntgen
Spektrographie) nicht Ultrarot-Spektrographie«. Diese Fragestellung ergibt sich dann, wenn Lack
partikel zu untersuchen sind, die mit der Klebebandmethode von Kratzspuren gewonnen wurden, 
dem Anfragenden aber die Methoden der Ultrarot-Spektrographie bekannt sind und er zur Ergän
zung die Verfahren der UV-Spektrographie und der Röntgen-Spektrographie heranziehen will. Auf 
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diese Weise ist bereits eine sehr präzise Formulierung möglich, die den Ballast im Vergleich zum 
herkömmlichen Sichtlochkarten-Verfahren wesentlich vermindert. Dies macht sich naturgemäß bei 
großen Dokumentationen entscheidend bemerkbar. Bedenken Sie z. B., daß in dem EURATOM
System bisher nahezu eine Million Literaturstellen eingespeichert sind. Für den effektiven Einsatz 
eines Computers sind allerdings eingehende Untersuchungen sowohl über die Speicherorganisation 
als auch über die erforderlichen Programmierungen nötig. 

Neben die gerade dargestellte Form des Retrievals tritt die laufende Unterrichtung von Inter
essenten über die für sie wichtige Literatur. Lassen Sie mich auch hier den passenden englischen 
Terminus verwenden (ein geeigneter deutscher hat sich noch nicht durchgesetzt): man spricht von 
einem SOl-Dienst (selective dissemination of information). Für den Benutzer wird in der oben 
geschilderten Form einer logischen Verknüpfung von Deskriptoren die für ihn zutreffende Frage
stellung konstruiert, er gibt so sein Interessenprofil an. Alle Neueingänge in den Speicher des 
Systems werden nun abgefragt, ob sie diesem Profil entsprechen oder nicht. Der Benutzer kann 
dann z. B. die Ergebnisse in regelmäßigen Zeitintervallen erhalten. Auf diese Weise wird eine 
Informationsversorgung erreicht, die ganz auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Jeder 
Interessent kann so sein persönliches Referateorgan erhalten. 

Was erhofft man sich in der Zukunft von dem Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in 
der Dokumentation? Wir haben gesehen, daß auf der input-Seite, d. h. beim Literaturaufschluß, z. Z. 
noch wertvolle menschliche Arbeitskraft eingesetzt werden muß, ebenso beim output. Die Hilfe
stellung durch den Computer ist am weitesten fortgeschritten auf der output-Seite. Es wurden 
Programme entwickelt, die einen Dialog zwischen Benutzer und Computer ermöglichen. Vermit
telndes Medium ist eine Konsole, die häufig mit einem Bildschirm ausgerüstet ist. Sie kann nach 
Bedarf am Arbeitsplatz des Benutzers stehen und ist mit der Anlage durch ein Übertragungskabel 
verbunden. Im Verlauf des Dialogs wird der Benutzer vom Computer selbst zu den richtigen Frage
formulierungen und den notwendigen Befehlen hingelenkt. Er kann sich z. B. die Referate der ver
mutlich interessanten Arbeiten auf dem Bildschirm ausschreiben lassen und so die Prüfung auf 
Relevanz vornehmen. Auf der input-Seite werden große Anstrengungen unternommen, um zu einem 
automatischen Analysierverfahren zu kommen. Die hierbei auftretenden Probleme sind eng mit 
denen der maschinellen Textübersetzung von einer Sprache in eine andere verwandt. In beiden 
Fällen ist das Erkennen semantischer und syntaktischer Bezüge des Textes durch den Computer er
forderlich. Es hat sich hier seit wenigen Jahren eine Forschungsrichtung aufgetan, von der man für 
die Dokumentation viel erhofft. Bedenken Sie z. B., daß bei dem Druck von Fachschrifttum über 
eine Lichtsetzanlage Magnetbänder mit der Originalliteratur anfallen. Die gesamte erforderliche 
Referierung und Klassifizierung könnte automatisch ohne den Einsatz der teuren Arbeitskraft eines 
Wissenschaftlers erreicht werden, wenn nur die erforderlichen Programme existierten. 

Ich will die Besprechung der Methoden und Hilfsmittel der Dokumentation nicht abschließen, 
ohne wenigstens ein paar Worte zu einem Problem gesagt zu haben, das vor allem denjenigen 
beschäftigt, der ein Dokumentationssystem einrichten will. Dieses Problem ist im Prinzip unabhängig 
davon, ob es sich um ein konventionelles oder ein mechanisches Verfahren handelt. Es ist die Frage, 
welches Verfahren auf der einen Seite zuverlässig alle gewünschte Literatur aus dem Speicher nach
weist und wie andererseits die Relation zwischen dem erreichten Ergebnis und dem benötigten 
Aufwand ist. Insbesondere der zweite Problemkreis ist noch Gegenstand schwieriger Untersuchungen. 
Für die Beurteilung des Ergebnisses einer Recherche hat man dahingegen einige Faktoren hergeleitet, 
die den quantitativen Vergleich verschiedener Verfahren erlauben. Von diesen will ich die beiden 
bekanntesten nennen. Es handelt sich dabei um den Relevanz-Faktor und den Recall-Faktor. Der 
Relevanz-Faktor ist ein Maß für den Anteil der gewünschten Literatur im Recherche-Ergebnis. Er ist 
definiert als das Verhältnis der Zahl zutreffender nachgewiesener Literaturstellen zur Gesamtzahl 
aller Dokumente im Suchergebnis. Im Recall-Faktor schlägt sich dagegen der Verlust nieder, der 
dadurch entsteht, daß im Speicher befindliche relevante Literatur nicht nachgewiesen wird. Dieser 
Faktor ist definiert als der Quotient aus der Zahl der zutreffenden Dokumente nach der Suche zur 
Gesamtzahl der relevanten Dokumente im Speicher. Erfahrungsgemäß wird der Idealfall, daß näm
lich beide Faktoren den Wert 1 annehmen, in größeren Systemen nicht erreicht. Es ist Gegenstand 
interessanter Untersuchungen, wie sie voneinander abhängen und wie sie durch Änderungen im 
Dokumentationssystem zu beeinflussen sind. So ist es nach dem über das maschinelle Retrieval 
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Gesagten plausibel, daß durch die Möglichkeit von Deskriptorenverknüpfungen der Ballast im 
Recherche-Ergebnis verringert wird, der Relevanz-Faktor also wächst. Den Recall-Faktor kann man 
günstig beeinflussen dadurch, daß die Frageformulierung unpräzise gewählt wird, was aber wiederum 
eine Abnahme der Relevanz zur Folge haben wird. 

Meine Übersicht über die Dokumentation als Hilfsmittel der Grundlagenforschung bliebe un
vollständig ohne eine zumindest kurze Schilderung ihrer Organisation. So ist es für den Benutzer 
entscheidend zu wissen, welche Dokumentationsstellen seinen Wünschen am besten nachkommen 
können. Es kann für ihn eine entmutigende Erfahrung sein, wenn er sieht, daß auf seinem Gebiet 
zwar einiges getan wird, daß aber diese Bemühungen zersplittert und unkoordiniert sind. Die Folge 
davon ist nicht nur eine unbefriedigende Informationsbereitstellung, sondern infolge der oft mehr
fachen Auswertung derselben Dokumente eine Verschwendung an Arbeitskraft. Dies wurde in allen 
wissenschaftlich-technisch fortgeschrittenen Ländern erkannt. Es wurden Organisationspläne ent
wickelt, um einen solchen unbefriedigenden Zustand zu beheben oder wenigstens zu mildern. In 
der UdSSR z. B. wurde als zentrale Organisation für das gesamte Dokumentationswesen das »Institut 
für wissenschaftliche Information« (VINITI) eingerichtet. In den westlichen Ländern wird dagegen 
eine mehr oder minder starke Dezentralisation als sinnvoller erachtet, wobei dann allerdings eine 
wirkungsvolle Koordination angestrebt wird. Dies ist auch die in der Bundesrepublik verfolgte 
Dokumentationspolitik. Zur Koordination, Förderung und Beratung - auch im internationalen 
Rahmen - wurde das »Institut für Dokumentationswesen« in der Max-Planck-Gesellschaft ein
gerichtet. Die Koordinierung durch dieses Institut kann sich vor allem auf die von der öffentlichen 
Hand eingerichteten Dokumentationsstellen beziehen. Aber auch die in der Industrie vorhandenen, 
z. T. sehr umfangreichen und weit entwickelten Systeme kommen in zunehmendem Maße aus all den 
unter der Überschrift >Informationskrise< genannten Gründen zu einer arbeitsteiligen Abstimmung. 
Das Ziel, das letztendlich verfolgt wird, ist ein Netz von koordinierten Fachdokumentationsstellen. 
Diese sind zweckmäßigerweise an Forschungseinrichtungen des jeweiligen Gebietes angegliedert. 
So entstehen unter Umständen schon recht große Dokumentationseinrichtungen, die dann wirt
schaftlich sinnvoll mit modernen Hilfsmitteln ausgestattet werden können. Für den Benutzer ent
steht dadurch der Vorteil, daß er sich bei Anfragen sofort an seine Zentrale wenden kann. Eine 
Anzahl derartiger Fachdokumentationsstellen existiert bereits, einige sind im Aufbau. Erwähnen 
möchte ich die Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation in Frankfurt und die Zentralstelle 
für Luftfahrtdokumentation und -information in München. Diese Stellen können neben der Aus
wertung des Schrifttums gleichzeitig die Sammlung solcher Unterlagen übernehmen, die von Biblio
theken nur schwer zu beschaffen und zu betreuen sind. Hierzu zählen im naturwissenschaftlich
technischen Bereich vor allem die in großer Zahl erscheinenden Reports. Neben dem Ausbau dieses 
Netzes wird auch hier bei uns die Aufgabe der Entwicklung neuer Dokumentationsverfahren gesehen. 
Derartige Entwicklungen werden z. B. in der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (DGD) 
diskutiert; sie ist die wissenschaftliche Vereinigung der deutschen Dokumentare. Was speziell den 
Einsatz der maschinellen Dokumentation angeht, so nannte ich schon als besonders aktive Organi
sationen das Deutsche Rechenzentrum und die Zentralstelle für maschinelle Dokumentation. Voraus
setzung eines wirkungsvollen Einsatzes aller gegebenen Möglichkeiten ist geeignetes Personal. Daher 
wurde zur Ausbildung von Dokumentaren von der DGD ein Lehrinstitut in Frankfurt eingerichtet, 
welches sowohl für wissenschaftliche Dokumentare mit akademischer Vorbildung als auch für den 
gehobenen Dokumentationsdienst Kurse durchführt, in denen das gesamte Spektrum von den klassi
schen Verfahren bis zu den modernen Methoden gelehrt wird. 

Aus diesem Spektrum konnte ich Ihnen heute - um bei dem Bild zu bleiben - nur einige starke 
Linien aufzeigen. Ich hoffe, daß diese Ihnen einen Eindruck von dem vermittelten, was auf dem 
Gebiet der Dokumentation geschieht, damit sie zu einem immer besseren Hilfsmittel auch für die 
Grundlagenforschung wird. 
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Notwendigkeit und Möglichkeit 
einer koordinierten kriminologischen Forschung 

Prof. Dr. Thomas Würtenberger, Freiburg i. Br. 

1. Zur Lage der kriminologischen Forschung in Deutschland 

a) Am AnJang der Entwicklung einer deutschen Kriminologie stand ein großer Name von inter
nationalem Klang: Franz von Liszt. Als überzeugter Anhänger der Spezialprävention sah er das 
Hauptziel der Strafrechtsordnung in einer sinnvollen Einwirkung auf den Täter, sei es daß dieser 
zu resozialisieren, sei es daß die Gesellschaft vor ihm zu sichern ist. Liszt war überzeugt, daß 
die Kriminalpolitik nur auf der gesicherten Grundlage einer kriminologischen Forschung zu 
verwirklichen sei. Folgerichtig wollte er daher in die »Gesamte Strafrechtswissenschaft« auch 
die zu seiner Zeit neu entstehenden Forschungsgebiete der Kriminalanthropologie, Kriminal
psychologie und Kriminalsoziologie einbeziehen. Franz von Liszt wies der Entwicklung der 
deutschen Kriminologie in vielem die maßgebende Richtung. Vor allem war er bestrebt, zum 
Ausgleich der sich bekämpfenden kriminologischen Schulrichtungen beizutragen. Schon bei 
ihm findet sich eine bemerkenswerte Tendenz zur Koordinierung verschiedener Richtungen 
und Zweige der Kriminologie. Dies gilt vor allem für die Kriminalätiologie. Um die Einseitigkeit 
sowohl der italienischen kriminalanthropologischen Schule als auch der französischen Milieu
theorie zu überwinden, prägte Franz von Liszt die Kompromißformel: »Das Verbrechen ist das 
Produkt aus der Eigenart des Täters im Augenblick der Tat und aus den in diesem Augenblick 
ihn umgebenden Verhältnissen.« 
An Aufbau und Entfaltung der kriminologischen Forschung und Lehre wirkten in Deutschland 
von Anfang an nicht nur juristen, sondern auch Mediziner mit. Ärzten wie Aschaffenburg, Birn
baum, Sommer u. a. verdanken wir schon früh wertvolle Beiträge zur Kriminologie. Unter den 
Psychiatern ragte Gustav Aschaffenburg hervor, dessen Buch »Das Verbrechen und seine 
Bekämpfung« (1. Auf!. 1903) für Jahrzehnte als ein Standardwerk deutscher kriminologischer 
Forschung gegolten hat. 

b) In der Zeit nach dem ersten VVeltkrieg vermochte die deutsche Kriminologie ihr wissenschaft
liches Fundament nach verschiedenen Richtungen zu erweitern. Sie gliederte sich in mannig
fache, z. T. recht differenzierte Einzelgebiete auf. Damals entstanden gleichzeitig mit der Aus
bildung eines selbständigen Jugendstrafrechts wertvolle Ansätze zu einer jugendkriminologie. 
In dieser Epoche war im Bereich kriminologischer Forschung der Beitrag der Medizin, vor allem 
der Psychiatrie, noch vorrangig. Unter den an der Psychiatrie orientierten Wissenschafts
richtungen gewann die Konstitutionsbiologie für die Kriminologie besondere Bedeutung. 
E. Kretschmer wandte in dem Buche »Körperbau und Charakter« (1. Auf!. 1921) seine viel
beachtete Theorie über die inneren Zusammenhänge zwischen körperlicher Konstitution und 
Temperament auf die kriminologische Persönlichkeitsbeurteilung an. In jener Zeit wurden auch 
die psychiatrischen Forschungen K. Schneiders über Wesen und Formen der Psychopathie für 
die Kriminologie fruchtbar gemacht. Nicht zuletzt gewann damals die in Deutschland schon 
vor 1933 sich stark entwickelnde Erbbiologie durch die in erster Linie der Zwillingsforschung 
gewidmeten Arbeiten von Lange, Stumpfl, Kranz u. a. erheblichen Einfluß auf die krimino
logische Wissenschaft. Neben diesen, an Psychiatrie und Biologie orientierten Forschungs
richtungen machten sich innerhalb der deutschen kriminologischen Wissenschaft auch die Ein
flüsse der Psychoanalyse Frellds und der Individualpsychologie Adlers deutlich bemerkbar, ohne 
aber voll zur Entfaltung zu gelangen. Ein neues, schon in den 30er Jahren aufkommendes 
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Forschungsgebiet der Kriminologie war die Prognoseforschung. Dank der Initiative von Franz 
Exner schenkte die deutsche Wissenschaft, indem sie sich mit den Methoden der nordameri
kanischen Forschung (Sh. und E. Clueck) auseinandersetzte, der Voraussage künftigen Sozial
verhaltens von Rechtsbrechern starke Beachtung. Deutsche Forscher, wie Schiedt, Schwaab und 
Cerecke, suchten das zuerst in den USA entwickelte »statistische Punkteverfahren« zu ver
bessern. Im Zusammenhang mit der Prognoseforschung gewann der zunächst in Bayern und 
seit 1927 im Deutschen Reich eingeführte »Kriminalbiologische Dienst« in den Gefangenen
anstalten besondere Bedeutung, nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Wissenschaft. 
Das vom Kriminalbiologischen Dienst gesammelte Untersuchungsmaterial zur Ätiologie und 
Phänomenologie der Kriminalität wurde von der deutschen Forschung zwar vielfach verwertet, 
jedoch nicht völlig ausgeschöpft. 
Seit Franz von Liszt fand die Kriminologie in Deutschland auch den Zugang zur Soziologie, 
die sich seitdem neben der Psychiatrie immer mehr zu einer weiteren Grundwissenschaft der 
kriminologischen Forschung entwickeln konnte. jetzt untersuchte man sowohl die gesell
schaftlichen Einflüsse auf die Verbrechensbegehung als auch die Bedeutung der, kriminellen 
Phänomene für soziale und kulturelle Lebensbereiche. Solchen kriminalsoziologischen Frage
stellungen wandten sich, neben Statistikern, vorzugsweise Strafrechtslehrer zu. So erforschte 
man die Einflüsse des ersten Weltkrieges auf die Kriminalität als einer sozialen Massen
erscheinung. Strafrechtslehrer wie z. B. Exner, Mezger, Sauer und von Weber regten zahlreiche 
kriminalsoziologische Einzeluntersuchungen an. Meist auf dem reichen Aktenmaterial der Ge
richte aufbauend, erfaßte man typische Erscheinungen der Kriminalität in einzelnen Gerichts
bezirken und stellte mannigfache mit der Verbrechensbegehung hoch korrelierende Faktoren 
fest. Oder man schilderte im Rahmen einzelner Deliktsgruppen die kriminellen Erscheinungs
formen in ihrem Verhältnis zur Strafzumessung der Gerichte. Einen trefflichen Überblick über 
die Strömungen der Kriminologie vor dem zweiten Weltkrieg finden wir in den Werken von 
E. Mezger »Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage« (1. Aufl. 1934, 3. Auf!. 1944) und 
von F. Exner »Kriminalbiologie« (1. Auf!. 1939, 3. Aufl. 1949) sowie in dem von Elster und 
Lingemann herausgegebenen »Handwörterbuch der Kriminologie« (2 Bde. 1933 und 1935). 

c) Nach dem zweiten Weltkrieg war es zunächst ein vordringliches Anliegen der deutschen Wissen
schaft, den in der Epoche des Nationalsozialismus fast ganz verlorenen Anschluß an die inter
nationale Gesamtentwicklung der Kriminologie wiederzugewinnen. Durch Teilnahme an 
mehreren internationalen Kongressen der Societe Internationale de Criminologie, der Societe 
Internationale de Defense sodale, der Vereinten Nationen usw. wurden den deutschen Krimi
nologen wichtige Einblicke in alte und neue Probleme ihrer Wissenschaft vermittelt. Ferner 
wurde eine persönliche Verbindung mit ausländischen Forschern hergestellt und vertieft. Zahl
reiche ausländische Gelehrte, wie J. Andenaes, j. van Bemmelen, E. Frey, j. Graven, M. Crünhut, 
E. Hurwicz, H. Mannheim, W. Nagel, j. Pinatel, L. Radzinowicz, W. C. Reckless, G. Stürup u. a., 
hielten an deutschen Universitäten oder auf Fachtagungen Vorträge über kriminologische 
Probleme. Trotz dieser vielfältigen Anregungen und Kontakte begannen die deutschen Forscher 
allerdings nur zögernd, sich mit Methoden und Ergebnissen der ausländischen Kriminologie 
intensiver auseinanderzusetzen. Erst in jüngster Zeit wurde in größerem Umfang untersucht, 
ob die Methoden und Ergebnisse der ausländischen, vor allem der amerikanischen Forschung 
auf die Sachprobleme der deutschen Kriminologie anwendbar sind. 
Im gesamten gelangte in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg die deutsche Kriminologie als 
Wissenschaft und in ihrer Bedeutung für die Strafrechtspraxis zu fruchtbarer Entfaltung. Die 
heutige deutsche Kriminologie braucht den Vergleich mit der Wissenschaftsentwicklung in 
anderen europäischen Ländern nicht zu scheuen. Der Vorwurf, die kriminologische Wissen
schaft in Deutschland sei durch den Zug zum »Provinzialismus« gekennzeichnet, ist im ganzen 
unberechtigt, mögen auch ein stärkerer Kontakt und engerer Gedankenaustausch mit der 
Forschung des Auslandes zu wünschen sein. 

2. Wissenschaftliche Aspekte der deutschen Kriminologie 

a) Wie in jeder neu konstituierten Wissenschaft kommt die Tendenz zu Überlegungen der Wissen
schaftstheorie auch in der deutschen Kriminologie stark zur Geltung. Der Streit um den wissen-
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schaftlichen Gegenstand der Kriminologie ist noch nicht voll entschieden. Eine an Macht ge
winnende Richtung der deutschen Forschung rechnet zum Gegenstandsbereich der Kriminologie 
das von so~ialen Normen abweichende Verhalten. Der Einfluß der amerikanischen Soziologie 
und Kriminologie ist hier offenkundig. Damit gehören neben dem eigentlichen Verbrechen 
zum kriminologischen Forschungsgebiet auch Phänomene wie Alkoholismus, Rauschgiftsucht, 
Prostitution, Jugendverwahrlosung, Selbstmord u. ä. m. Eine andere, konservativere Auffassung 
beschränkt das Objekt der Kriminologie lediglich auf die in den Tatbeständen des Strafgesetz
buches bzw. der Nebengesetze beschriebenen rechtswidrigen Verhaltensweisen einer Person, 
die mit Strafen oder Maßnahmen der Sicherung oder Besserung sanktioniert werden. Diese 
Gegenstandsbestimmung herrscht bei den Juristen unter den Kriminologen vor. Ungeklärt blieb 
längere Zeit auch die Frage, ob außer der zum Kerngebiet der Kriminologie gehörenden 
Ätiologie, Typologie und Phänomenologie des Verbrechens sowie außer den Lehren vom 
Wesen der Verbrecherpersönlichkeit auch die Wirkungen von Strafen und Maßregeln sowie 
die Behandlung des Rechtsbrechers in- und außerhalb des Vollzugs in die kriminologische 
Wissenschaft einzubeziehen seien. Wie meist im Ausland wird auch in Deutschland diese Frage 
fast durchweg bejaht. Ätiologische Forschung zeigte, daß Entwicklung und Verhalten des Rechts
brechers nur im Kontext einer dauernden Auseinandersetzung mit den Normen und Institu
tionen des Rechts und mit den Repräsentanten der Strafrechtspflege zureichend gesehen werden 
können. Der Kriminologe wird deshalb gut daran tun, über die engeren Grenzen der bisherigen 
Forschung hinausgehend, auch die Probleme der Schaffung und Anwendung von Strafrechts
normen sowie die Verwirklichung der Strafrechtspflege in ihren einzelnen Phasen in den 
Horizont seiner Wissenschaft einzubeziehen. Wenig Neigung besteht gegenwärtig noch dazu, 
der Kriminologie auch die Kriminalistik als Lehre von der Kriminaltechnik und -taktik ein
zugliedern. Eine andere gegenteilige Meinung vertritt man hingegen in Kreisen der deutschen 
Kriminalpolizei, indem man sich der weit ausgedehnten Konzeption der Kriminologie im Sihne 
der österreichischen Schule eines H. Groß und E. Seelig anschließt. 

b) Wichtiger als die Begrenzung des wissenschaftlichen Gegenstandes ist heute die Frage nach 
den Methoden der Kriminologie. Hier geht es um die Prüfung, ob die bisherigen Erkenntnis
wege und Ergebnisse der deutschen Kriminologie jener sachlichen Kritik standhalten, die von 
der Basis strenger Wissenschaftlichkeit aus zu erheben ist. Im Rahmen der Methodenkritik 
ging es in Deutschland mehr als anderswo um das Problem, ob im kriminologischen Bereich 
vornehmlich Methoden der Naturwissenschaften oder auch solche der Geisteswissenschaften 
Berechtigung haben. Bekanntlich wurden ähnlich grundsätzliche Methodenprobleme auch in 
anderen, mit der Kriminologie eng verwandten Wissenschaften, wie Soziologie oder Psychologie, 
eingehend erörtert. Wie überall, lag der Ursprung der Kriminologie in Deutschland, sobald sie 
als selbständige Wissenschaft auftrat, im naturwissenschaftlichen Denken des späten 19. Jahr
hunderts. Die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden ist nicht zuletzt dadurch legiti
miert, daß das Verbrechen sich unbestreitbar in vielerlei Bezug im natürlichen Dasein des Lebe
wesens Mensch abspielt. Faktoren wie Erbanlage, Konstitution, Krankheit u. a. m. wurde eine 
maßgebliche Rolle bei der Verbrechensbegehung eingeräumt. Allmählich erkannte man, daß 
in einer allzu betonten Bevorzugung naturwissenschaftlicher Methoden sowohl eine Einseitig
keit als auch weitgehende Unvollständigkeit der wissenschaftlichen Betrachtung' des Verbrechens 
und der Täterpersönlichkeit liegen. Zuwenig hatte man darauf geachtet, daß das Verbrechen 
letztlich mehr als nur einen Naturvorgang im Leben des Menschen darstellt. Stets ist das Ver
brechen auch Tat und Ausdruck des Menschen, der als »seelisch-geistiges« Wesen in der Welt 
des »Sozialen« lebt und an der »Kultur« mit ihren Normen und Werten Anteil hat. Gerade 
deutsche Kriminologen, wie Mezger, Exner, Sauer, H. Mayer, betonten schon früh, daß das 
Verbrechen und sein Urheber nicht zuletzt auch im Lichte mehrerer Geistes- und Kultur
wissenschaften zu sehen sind. In letzter Zeit verlor allerdings, ebenso wie in Psychologie und 
Psychiatrie, auch in der Kriminologie die Antithese: hie Naturwissenschaft - hie Geisteswissen
schaft viel von ihrer einstigen Bedeutung. 

Heute ist es für die Methodenlehre eine entscheidende Frage, in welchem Maße die Krimi
nologie in das Gesamtgefüge der mächtig aufstrebenden Sozialwissenschaften einzuordnen ist. 
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Im Gegensatz zu der Forschung in angelsächsischen Ländern, vor allem in den USA und in 
Kanada, steht die Durchdringung der Kriminologie mit den Sehweisen der Sozialwissenschaften 
in Deutschland noch am Anfang. Wer überzeugt ist, daß Verhalten und Tat des Rechtsbrechers 
sich vornehmlich auf seine Mitmenschen beziehen und sich überwiegend im Raum des Sozialen 
abspielen, wird mit Aufmerksamkeit die Methodenprobleme und Sachfragen beachten, wie sie 
in eindringlicher Weise auf dem Gebiet der Soziologie und Sozialpsychologie heute erörtert 
werden. Wertvolle Anregungen für die Ausbildung brauchbarer kriminologischer Methoden 
gehen von seiten der ausländischen, aber auch der deutschen empirischen Sozialforschung aus. 
Es sei an die Untersuchungen von Rene König, H. Mannheim, P. Heintz, W. C. Reckless, M. 
Grünhut, G. Wurzbacher, H. Matthes u. a. über die methodischen Zusammenhänge zwischen 
Soziologie und Sozialpsychologie einerseits und Kriminologie andererseits erinnert. In diesem 
wichtigen Fragenbereich besteht unter deutschen Gelehrten allerdings weder Einigkeit noch 
Klarheit. Von manchen Kriminologen, vor allem wenn sie von der Psychiatrie her kommen, 
werden die methodischen Probleme einer sinnvollen Zusammenordnung von Soziologie und 
Kriminologie in ihrer Dringlichkeit, aber auch Schwierigkeit noch kaum voll erkannt. So nahm 
man zu Unrecht manche Überspitzungen und Fehler bei empirischen Untersuchungen der 
amerikanischen Sozialforschung zum Anlaß, über die herrschende Auffassung vom hohen 
Rangwert der Soziologie für die Entfaltung der Kriminologie den Stab zu brechen. Globale 
Urteile über die empirische Sozialforschung auf kriminologischem wie soziologischem Gebiet 
sollten jedoch nicht gefällt werden, bevor nicht die bedeutenden soziologischen Forschungs
weisen im ganzen überblickt und auf ihre methodische Exaktheit und praktische Verwertbarkeit 
sorgfältig überprüft sind. Innerhalb der stärker an der Soziologie orientierten kriminologischen 
Forschung gewinnt das von Wurzbacher, Scharmann, Claessens u. a. in den Vordergrund gestellte 
dialektische Verhältnis zwischen Gesellschaft, Kultur und Persönlichkeit als Arbeitsmodell zur 
Gewinnung eines umfassenderen wissenschaftlichen Bezugsrahmens wachsende Bedeutung. 

Die stärkere Betonung soziologischer und sozialpsychologischer Aspekte in der deutschen For
schung hat u. a. zur Folge, daß die Beziehungen des Rechtsbrechers zur Welt rechtlicher und 
sozialer Normen mehr und mehr in den Vordergrund der Betrachtung rücken. Diese am Norm
problem orientierte Sehweise stärkt die Legitimation der Juristen, sich wieder intensiver ein
zelnen Problemen der kriminologischen Forschung zuzuwenden. Dies ist auch insofern ein 
wichtiges Faktum, als in letzter Zeit mehrfach, vor allem von seiten der Psychiatrie, Psycho
analyse, aber auch Sozialarbeit Bedenken gegen die Zuständigkeit der Juristen auf dem Feld 
der Kriminologie geäußert worden sind. Heute verdichtet sich dagegen die Überzeugung, daß 
der Rechtsbrecher immer nur in Relation mit dem Recht als sozialer Institution gesehen werden 
kann, und deshalb auch der Prozeß der Sanktionierung strafrechtlicher Normen (Iaw enforce
ment) im weitesten Sinne Gegenstand kriminologischer Forschung sein muß. Solche, bis jetzt 
noch allzu vernachlässigte Sehweisen lassen heute Kriminologie und Strafrechtswissenschaft 
wieder näher zusammenrücken, zumal auch die Strafrechtsdogmatik trotz ihres Charakters 
einer Sollenswissenschaft mehr um die Erforschung der empirischen Seinsgrundlagen der Straf
rechtsordnung bemüht ist. 

c) Aufgaben und Methoden der Kriminologie werden heute weitgehend im Sinne einer »empiri
schen« Einzelwissenschaft verstanden. Es geht um die methodisch einwandfreie Beobachtung 
und Deutung zahlreicher Tatsachen und Vorgänge aus dem Bereich der Kriminalität und des 
Lebens der Verbrecherpersönlichkeit. Ist die Kriminologie auf weiten Strecken ihres Weges 
heute Erfahrungs- und Tatsachenforschung, so muß sie sichoam Reichtum empirisch verfahrender 
Methoden der Psychologie, Psychiatrie, Soziologie, Sozialpsychologie, Kulturanthropologie usw. 
orientieren. Zur Bewältigung kriminologischer Forschungsaufgaben ist es für den Wissenschaftler 
unerläßlich, daß er die methodischen Wege jener empirischen Nachbardisziplinen sorgsam auf 
ihren Rangwert und ihre Brauchbarkeit prüft. Unter den erprobten methodischen Wegen, die 
für die kriminologische Wissenschaft in erster Linie in Betracht kommen, seien einige Beispiele 
erwähnt: Im Bereich der Einzelfallstudien sind Interview, Fragebogen, Lebensbeschreibung, 
Inhaltsanalyse, Testverfahren wichtige Forschungswege. Vor allem das aus dem Bereich der 
empirischen Sozialforschung stammende methodische Instrumentarium gewinnt zusehends an 
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Bedeutung für kriminologische Untersuchungen. Für die Erforschung der Kriminalität als einer 
sozialen Massenerscheinung werden vornehmlich Methoden der Statistik verwendet, die heute, 
zumal in Verbindung mit dem Dunkelzifferproblem, schwierige wissenschaftliche Probleme, 
z. B. hinsichtlich des Aussagewertes der Polizei- und Strafrechtspflegestatistiken, aufwerfen. 

Leider werden bei deutschen kriminologischen Forschungsarbeiten bei der Auswahl und Durch
führung der Methoden nicht unerhebliche Fehler gemacht, die den wissenschaftlichen und prak

tischen Wert solcher Untersuchungen stark herabmindern. So wurden vielfach Hypothesen über 

Zusammenhänge kriminologischer Art aufgestellt und in methodisch nicht einwandfreier Weise 
zu falsifizieren versucht. Mit Recht wächst heute die Abneigung gegen voreiligen Spekulationen 
gleichkommende Hypothesen und andere bloße Scheinerkenntnisse. Besonders behutsam ist zu 

verfahren bei der Aufstellung von Hypothesen, wenn es um Korrelationen zwischen bestimm
ten Fakten der Verbrechensentstehung geht. Leider wird diese Forderung gerade bei den 
bekanntesten Hypothesen über angebliche ätiologische Zusammenhänge innerhalb der Ver
brechensgenese nicht sorgfältig genug beachtet. Es sei hier nur an die oft zu hörenden Behaup

tungen über die kriminogenen Wirkungen von Massenmedien oder über den sch~dlichen Ein
fluß der unvollständigen Familie erinnert. Alle Hypothesen sind stets durch möglichst exakte 

empirische Untersuchungen entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. Nur methodisch 

einwandfrei gewonnene Forschungsergebnisse können zu haltbaren theoretischen Aussagen 
verbunden werden. 

d) Ist der Methode nach die Kriminologie vornehmlich eine empirische Tatsachenwissenschaft, so 
darf sie bei Sammlung und Beobachtung von Fakten nicht stehenbleiben. Vielmehr muß sie 
versuchen, die aufgewiesenen Tatsachen in umfassendere Zusammenhänge einer Theorie ein
zuordnen. Somit ist die Kriminologie nicht zuletzt auch eine »theoretische« Wissenschaft. 
Empirie und Theorie dürfen aber nicht als sich gegenseitig ausschließende Größen betrachtet 
werden. Beide sind unauflösbar miteinander verknüpft. Mit Recht wendet man sich z. B. auch in 
den USA, nachdem die empirische Forschung ein gewaltiges, nicht mehr zu überblickendes Aus
maß erreicht hat, seit einigen Jahren stärker der kriminologischen Theorie zu. Sollen kriminolo
gische Untersuchungen nicht nur zu einer Anhäufung zahlloser, kaum sinnvoll miteinander 
verbundener Fakten führen, so bedarf die empirische Forschung von Anfang an eines um
fassenden Bezugsrahmens. Stets ist ein theoretisches Gesamtkonzept zu entwerfen, das die 
Leitgedanken bei Bestimmung des wissenschaftlichen Gegenstandes und methodischen Vor
gehens gleichsam vorzeichnet. Ja, schon die Auswahl der zu erforschenden kriminologischen 
Sachprobleme verlangt eine solche theoretische Überlegung. Auch in anderer Richtung eröffnet 
sich der »theoretischen« Kriminologie ein weites Feld. Zur kriminologischen Theorie gehören 
die Bildung und Kritik wissenschaftlicher Grundbegriffe, die als Kategorien und Maßstäbe für 
die Erforschung einzelner krimineller Phänomene unerläßlich sind. So bedarf die krimino
logische Forschung einer kriminologischen »Kategorienlehre«. Unter solchen theoretischen 
Grundvorstellungen der Kriminologie steht der Begriff der sozialen Handlung im Mittelpunkt. 
Als weitere für die kriminologische Wissenschaft wichtige Begriffe seien lediglich die Struktur, 
die Situation, die soziale Rolle, die soziale Mobilität, die Persönlichkeit, der Charakter, das 
Motiv, das Gewissen erwähnt. Zu den Grundbegriffen der Kriminologie gehören nicht zuletzt 
auch so vielbehandelte Begriffe wie Anlage und Umwelt des Rechtsbrechers, in denen man 
die entscheidenden Ursachen des Verbrechens sehen wollte. Seit jedoch Natur-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften am Ursachenbegriff vielfältige Kritik übten, gerieten auch Anlage und 
Umwelt als Grundkategorien kriminologischer Ätiologie stark ins Zwielicht. Die Zeit ist vorbei, 
in der man einzelne Anlage- oder Umweltelemente jeweils als »die(( Verbrechensursache 
deklariert hat. Ferner erkannte man, daß Anlage- und Umweltelemente nicht zu trennen sind, 
sondern stets in situativer Verflochtenheit in einem größeren Lebenszusammenhang stehen. 
In der Ätiologie geht es heute darum, angesichts des höchst komplizierten Zusammenspiels 
der für die Verbrechensgenese wichtigen Phänomene nach dem jeweiligen Stellenwert der 
festgestellten einzelnen Faktoren innerhalb eines umfassenderen Gefüges von Zusammen
hängen zu suchen. Dieses Ziel ist aber nur erreichbar, wenn der Forscher von vielen wissen-

229 



schaftlichen Sehweisen aus und mit verschiedenen Methoden sich um einen Einblick in das 
komplexe Geschehen' der Verbrechensgenese bemüht. 

3. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kriminologie 

a) Gemäß ihrer theoretischen Eigenart steht die Kriminologie weit mehr als jede andere EinzeI
wissenschaft vom Menschen in engem Zusammenhang mit ihren Nachbardisziplinen : der Bio
logie, Psychologie, Psychopathologie, Psychiatrie, Soziologie, Sozialpsychologie, Kulturanthro
pologie usw. Das Gesamtgefüge der Kriminologie wird von diesen einzelnen Wissenschaften 
vom Menschen her maßgebend bestimmt. Ja, sie steht und fällt als Wissenschaft mit einer 
anzustrebenden Integration aller ihrer Grundwissenschaften. Trotz der Abhängigkeit von jenen 
Sonderdisziplinen ist die Kriminologie dennoch eine eigenständige Wissenschaft. Die krimino
logische Fachwissenschaft besitzt im Verbrechen als einem individuellen wie sozio-kulturellen 
Phänomen sowie in der Verbrecherpersönlichkeit originäre Gegenstände ihrer Forschung. Das 
»Unrecht«, das »Normwidrige«, das »Subsoziale« sind ursprunghafte menschliche Existenz
formen, die jeder Kultur und jedem Sozialsystem seit jeher eigen waren und niemals ganz 
verschwinden werden. Deshalb bedeutet das Sachgebiet der Kriminologie weit mehr als nur 
ein Konglomerat von Teilaspekten anderer, meist früher schon entstandener und voll aner
kannter Wissenschaften vom Menschen, wie Biologie, Soziologie, Psychologie etc. Organisa
torisch gesehen, darf sich die Kriminologie nicht darauf beschränken, nur eine »Clearing
zentrale« (E. Frey) der verschiedensten Wissenschaftsrichtungen zu sein. Andererseits kann die 
Kriminologie, bei allem zu begrüßenden Streben nach wissenschaftlicher Selbständigkeit, sich 
niemals völlig von ihren sog. »Grundwissenschaften« ganz emanzipieren. Je mehr die Schwie
rigkeiten der kriminologischen Methode und Theorienbildung offenbar werden, desto stärker 
erweist sich die Notwendigkeit, daß die Kriminologie zur vollen Entfaltung ihrer Probleme und 
zur Vertiefung ihrer Forschungsarbeit eine weitgehende und vor allem dauernde Unterstützung 
seitens der anderen Wissenschaften vom Menschen erfährt. Eine solch enge Verknüpfung mit 
den Grundwissenschaften brachte die kriminologische Wissenschaft in die Gefahr, daß sie all
zusehr in den Bannkreis einer einzelnen jener Disziplinen geriet, sei es zunächst der natur
wissenschaftlich orientierten Anthropologie Lombrosos oder der positivistischen Soziologie 
Comtes, sei es später etwa der Psychoanalyse Freuds. Von einer Verabsolutierung bestimmter 
Wissenschaftsmethoden und von einer Einseitigkeit der Zielsetzung jener für die Kriminologie 
an sich bedeutsamen Einzelwissenschaften muß sich der Forscher freihalten. Die kriminologische 
Forschung muß vielmehr bestrebt sein, zur adäquaten Erfassung ihres Gegenstandes und zur 
erfolgreichen Bewältigung ihrer Probleme eine fruchtbare Synthese jener vielseitigen metho
dischen Teilaspekte zu finden, die von Psychologie, Soziologie, Biologie usw. in reichem Maße 
dargeboten werden. Dieses Ziel ist jedoch nur zu erreichen, wenn sich die Kriminologie von 
vornherein zu einer engen und echten interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Vertretern 
anderer wissenschaftlicher Fächer entschließt. Schon angesichts der zunehmenden Vermehrung 
und Komplizierung wissenschaftlicher Methoden erweist sich für die Kriminologie das »Team
work« von Spezialisten verschiedenster Fachrichtungen als notwendig und aussichtsreich. Es 
würde die Kraft eines einzelnen Forschers weit überschreiten, wollte er alle Forschungsmethoden 
der heute weit ausgedehnten kriminologischen Wissenschaft beherrschen oder gar selbständig 
und fruchtbar weiterbilden. Das Spezialistentum ist, wie überall, auch im Bereich der Krimi
nologie das unabwendbare Schicksal der Forschung geworden. 

b) Die Notwendigkeit, zur Aufhellung krimineller Phänomene mehrdimensionale Erkenntniswege 
zu beschreiten und die Forschung an verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu orien
tieren, führt folgerichtig zu der Frage, nach welchen übergeordneten Maßstäben die kompli
zierten Forschungswege 'miteinander zu verbinden ünd die vielseitigen Ergebnisse der für die 
Kriminologie wichtigen Einzelrichtungen zu fruchtbarer Synthese zu bringen sind. Unter den 
Leitbildern, an denen die kriminologische Forschung ausgerichtet ist, spielen die theoretischen 
Modelle der Anthropologie eine allerdings umstrittene Rolle. Versteht man unter Anthropologie 
die Theorie vom Menschen als Ganzem, so kommt im Bereich der kriminologischen EinzeI
forschung dem anthropologischen Leitgedanken größere Bedeutung zu, als man oft annehmen 
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will. So ist z. B. die von der Biologie her kommende kriminologische Wissenschaftsrichtung 
teilweise von einem »organologischen« oder die moderne Prognoseforschung auf weiten 
Strecken von einem »mechanistischen« Menschenbild bestimmt. Die Besinnung auf das 
hinter aller Wissenschaft und Philosophie stehende Menschenbild ist heute unerläßlich. Aller
dings können jene in Philosophie und Wissenschaft unternommenen Versuche, des Wesens 
des Menschen im ganzen habhaft zu werden, nicht mehr sein als immer wieder zu revidierende 
»Entwürfe« der menschlichen Daseinsstruktur. Die Beschäftigung mit anthropologischen Ge
samtkonzeptionen bedeutet keineswegs, daß sich die kriminologische Forschung nunmehr in die 
Arme philosophischer Spekulationen werfen sollte. Vielmehr darf der Kriminologe, wenn er 
den Rechtsbrecher im Sinne eines heuristischen Prinzips als ein durch Erbfaktoren, Hormone, 
Umweltsbedingungen und kulturelle Kräfte bestimmtes Wesen vor sich sieht, nicht vergessen, 
daß hinter allen diesen bloßen Teilaspekten stets der Mensch als Ganzes steht. Eine anthro
pologische Betrachtung soll den Forscher davor behüten, die auf seinem engeren Fachgebiet 
erschlossenen Einzelbefunde in ihrem Rangwert für die Gesamterfassung menschlichen Seins 
und Handeins zu überschätzen. Bei der Erforschung der rechtsbrechenden Persönlichkeit und 
ihres Verhaltens ist daher jede Einseitigkeit der Sehweisen zu vermeiden. Der Blick ist ferner 
auf bisher vernachlässigte Seiten menschlicher Existenz zu richten. Dazu gehören in der Krimi
nologie von heute vor allem die soziale und kulturelle Dimension des Menschseins. Um der 
Gefahr der Isolierung des Spezialisten innerhalb der einzelnen Fachrichtungen zu entgehen, ist 
eine neue Integration der Wissenschaften vom Menschen mit Hilfe der künftig ins Werk zu 
setzenden interdisziplinären Forschungsarbeit anzustreben. An größeren Forschungsprojekten 
sollten aufgrund sorgfältiger Planung und Überlegung eine Reihe von Fachvertretern der 
Soziologie, Psychologie, Biologie, Strafrechtswissenschaft, Psychiatrie usw. unter Überschrei
tung der allzu engen Fakultätsgrenzen zusammenwirken. Eine derartige interdisziplinäre Zu
sammenarbeit ist allerdings erst in Ansätzen vorhanden. Ein Beispiel dafür findet sich in 
Hamburg, wo an der Universität eine kriminologische Forschungsgruppe gebildet wurde, um 
Forschungsvorhaben gemeinsam zu diskutieren und durchzuführen. Ferner wird seit einigen 
Jahren im Institut für Kriminologie der Universität Tübingen von Juristen, Psychiatern, Psycho
logen etc. eine Untersuchung an jungen Gefangenen zwischen 21 und 29 Jahren durchgeführt. 

c) Wer die Verstärkung der kriminologischen Forschung auf interdisziplinärer Grundlage fordert, 
muß sich jedoch die großen methodischen Schwierigkeiten und organisatorischen Hemmnisse 
einer solchen Zielsetzung vor Augen halten. Es ist zu berücksichtigen, daß die zu interdiszi
plinärer Zusammenarbeit entschlossenen Forscher jeweils von Problem- und Denkhorizonten 
ausgehen, die schon erheblich vorgeprägt sind durch das jeweilige Berufsbild mit seinen Stereo
typen, aber auch durch die Ausbildung der besonderen praktischen Facherfahrung. Ferner fällt 
ins Gewicht, daß die Vertreter einer jeden Wissenschaft je andere Grundbegriffe mit einem 
verschiedenen Abstraktionsniveau verwenden. So weichen die von der einen Wissenschaft 
angewandten Methoden oft weit von denen der anderen Fachrichtungen ab. Schließlich sind 
auch die Interessenlagen und spezifischen Fragestellungen bei Soziologen, Juristen, Psychologen 
usw. verschieden. Um diese und andere Schwierigkeiten einer interdisziplinären Zusammen
arbeit zu überwinden, ist eine stärkere gegenseitige Information über Gegenstände, Ziele und 
Methoden der einzelnen Fächer nötig. Ferner ist eine Einigung über Definitionen und Begriffe, 
und zwar meist auf operationeller Basis, anzustreben, um erst einmal einen gemeinsamen 
Boden für die spätere Kooperation zu finden. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Ausarbeitung 
eines gemeinsamen theoretischen Bezugsrahmens des jeweiligen Forschungsgegenstandes zu 
verwenden. In diesen Bezugsrahmen müssen in einwandfreier Form die Methoden und Einzel-

. ergebnisse der verschiedenen Fachrichtungen im Sinne einer Koordinierung eingebaut werden. 
In einer Steigerung der gegenseitigen Zusammenarbeit sollten im späteren Verlauf der Koordi
nierung auch größere gemeinsame Forschungsprojekte in Angriff genommen werden. 

4. Kriminologie und Strafrechtspflege 

a) Die Wissenschaft der Kriminologie vermag für die Entfaltung der staatlichen Kriminalpolitik 
und die Gestaltung der praktischen Strafrechtspflege wertvolle Beiträge zu liefern. Allerdings 
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fehlt mancher kriminologischen Untersuchung der unmittelbare Bezug zur Strafrechtspraxis. 
Dieses Faktum findet nur zum Teil seine Rechtfertigung darin, daß die Kriminologie auf weiten 
Bahnen ihrer Entwicklung wissenschaftliche Grundlagenforschung ist. Unabhängig von aktuellen 
Zielsetzungen muß sie zur Vertiefung ihrer Fundamente und zur Gewinnung neuer Einsichten 
um Aufstellung und Verifizierung von Hypothesen sowie um Findung und Ausarbeitung theo
retischer Konzeptionen bemüht sein. Vor Gefahren einer lebensfremden Abstraktion wird die 
Kriminologie dadurch bewahrt, daß sie, auch wenn es vornehmlich um die Erarbeitung der 
wissenschaftlichen Grundlagen geht, sich meistens auf die Analyse gegenwärtiger Phänomene 
der Kriminalität konzentriert. Die wissenschaftliche Grundlagenforschung verbindet sich somit 
oft mit der Gegenwartsforschung. Nimmt die Kriminologie darauf Rücksicht, daß die Organe 
der praktischen Strafrechtspflege, wie Gesetzgeber, Richter, Staatsanwalt, Kriminalpolizei
beamter, Vollzugsfachmann usw., an einer einwandfreien Unterrichtung über mannigfache 
kriminologische Sachfragen interessiert sind, so gewinnt die Kriminologie in zunehmendem 
Maße die Züge einer angewandten Wissenschaft. Jetzt kann die Kriminologie, wenn sie z. B. 
im Bereich der Ätiologie, bei der Persönlichkeitsbeurteilung, bei der Prognoseuntersuchung 
oder im Hinblick auf die sinnvolle Behandlung des Rechtsbrechers einzelne Befunde feststellt 
und wichtige Phänomene klärt, zur Lösung kriminalpolitischer Fragen und zur Gestaltung der 
Strafrechtspflege wesentlich beitragen. Notwendigkeit und Nutzen einer solchen angewandten 
kriminologischen Forschung offenbaren sich für alle Sparten der praktischen Strafrechtspflege 
in ähnlicher Weise. 

b) Was den Rang der Kriminologie für die Handhabung der Strafgesetzgebung anlangt, so sind 
heute die Große Strafrechtsreform wie auch die Strafvollzugserneuerung wichtige Anlässe, über 
die Bedeutung der Kriminologie als angewandte Wissenschaft für die Gestaltung der Straf
gesetzgebung ernsthaft nachzudenken. Der innere Bezug zur kriminologischen Forschung 
eröffnet sich für die Strafgesetzgebung auf zweifache Weise: In erster Linie verwertet die 
Strafgesetzgebung bei der künftigen Festlegung der Unrechtsfolgen in einem feingegliederten 
System von Strafen und Maßnahmen jene Erkenntnisse, die die Kriminologie sowohl bei einer 
Befassung mit der Persönlichkeitsstruktur des Rechtsbrechers als auch bei der Erhellung der 
psychologischen und soziologischen Wirkungen von Strafen und Maßnahmen erarbeitet hat. 
Ferner ist die kriminologische Wissenschaft für die künftige Gesetzgebung insofern fruchtbar 
zu machen, als es um die gesetzgeberische Festlegung derStrafvoraussetzungen, also um die 
Neufassung der Straf tatbestände geht. Zum Beispiel zeigt die Reformierung des Sexualstraf
rechts, in welch hohem Maße kriminologische Forschungsergebnisse über Art und Ausmaß 
der Kriminalität sowie über Erscheinungsformen einzelner Verbrechen von ausschlaggebender 
Bedeutung für die zweckmäßige Ausgestaltung überkommener oder für die Schaffung neuer 
Straf tatbestände sind. 

c) Für das weite Gebiet der Verbrechensbekämpfung, vor allem im Sinne der Verbrechens
aufklärung, -verfolgung und -vorbeugung gewinnt die Kriminologie und mit ihr zugleich auch 
die Kriminalstatistik einen immer größeren Rangwert. Hier geht es letztlich d~rum, daß eine 
weit ausgebaute Kriminalphänomenologie und Verbrechensätiologie auf streng wissenschaft
licher Basis dem Kriminalbeamten, aber auch dem Staatsanwalt und Untersuchungsrichter die 
Kenntnis aller wichtigen Fakten der Tatbegehung und der Persönlichkeitsstruktur des Täters 
vermitteln. Es ist wichtig, daß schon im frühen Stadium der Verbrechensaufklärung und -ver
folgung die kriminologischen Erkenntnisse vom Kriminalbeamten verwendet werden können. 
Wie kaum ein anderer Repräsentant der Verbrechensbekämpfung ist gerade der Kriminal
beamte, der dem Täter und seiner Tat beim ersten Zugriff am nächsten steht, auf kriminolo
gische Einsichten angewiesen. 

d) Auch auf dem Felde der Strafgerichtsbarkeit beachten die Richter mit großem Nutzen für die 
Güte der Rechtsprechung in Strafsachen die Ergebnisse der empirischen Kriminologie zur 
Gewinnung und Mehrung ihrer praktischen Erfahrung. Die häufig wiederkehrenden Erschei
nungsformen des Verbrechens, die typischen Motivationen des Täters, aber auch die Eigenart 
seiner Charakterstruktur und die Richtung seines Sozialverhaltens müssen dem Richter klar 
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vor Augen stehen, soll er Unrecht und Schuld zureichend erfassen, bei der Strafzumessung die 
Unrechtsfolgen gerecht bestimmen und kriminalpolitisch zweckmäßige Richtpunkte für eine 
spätere individuelle Behandlung des Rechtsbrechers finden. 

e) Nicht zuletzt im Strafvollzug werden mehr als einst kriminologische Erkenntnisse in fruchtbarer 
Weise verwertet. Dabei ist etwa an eine zureichende Persönlichkeitserfassung als Grundlage der 
Differenzierung der Anstalten und Vollzugsformen zu denken. Auch für eine sinnvolle Behand
lung des Verurteilten im Sinne seiner Resozialisierung und Erziehung hat die Kriminologie in 
der Form der Behandlungsforschung Wesentliches beizutragen. Neuerdings wird auch in 
Deutschland die soziale Struktur des Gefängnisses und des lebens in ihm näher erforscht. 

f) Die Bedeutung der Kriminologie für die Strafgesetzgebung, die Verbrechensverfolgung und 
-vorbeugung, die Strafgerichtsbarkeit und den Strafvollzug wächst heute in dem Maße, in dem 
mit der kriminalpolitischen Forderung nach einer auf »Spezialprävention«, »Individualisierung« 
und »Resozialisierung«( ausgerichteten Behandlung des Rechtsbrechers Ernst gemacht wird. In 
Zukunft wird die kriminologische Forschung der praktischen Strafrechtspflege in immer 
größerem Maß als bewährte Ratgeberin zur Seite stehen. Dies ist aber nur zu erreichen, wenn 
die kriminologische Forschung Organisationsformen findet, die eine volle Entfaltung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit ermöglichen. 

5. Die Organisation der kriminologischen Forschung 

a) Die deutsche kriminologische Forschung ist in großen Partien Universitätswissenschaft, die an 
lehrstühlen, in Instituten, in Kliniken und von einzelnen Hochschullehrern verschiedener Fach
richtungen betrieben wird. Die meisten kriminologischen Universitätsinstitute müssen jedoch 
als »Zwerginstitute« gelten, vergleicht man etwa ihre Forschungskapazität und Größenordnung 
mit den meisten naturwissenschaftlichen Instituten. Vielfach ist nur ein Hochschullehrer zu
sammen mit einer relativ kleinen Zahl von Assistenten, Hilfskräften, Doktoranden und Mit
arbeitern mit Aufgaben kriminologischer Forschung befaßt; im übrigen ist er zugleich auch, 
und zwar oft in recht starkem Maße, mit dem Universitätsunterricht beschäftigt. Häufig ist dei 
Dozent für Kriminologie zugleich Professor für Strafrecht, seltener auch für Psychologie, Sozio
logie oder Psychiatrie. Nur in Heidelberg, Tübingen und Saarbrücken bestehen Institute bzw. 
Kliniken, deren Direktoren allein nur Kriminologen und nicht in Personalunion auch Vertreter 
anderer lehrfächer sind. 

b) Trotz mannigfacher Beschränkungen und Hemmnisse in der Forschungsarbeit der deutschen 
Universitäts- und Hochschulinstitute sind in der letzten Zeit beachtliche Leistungen auf dem 
Felde kriminologischer Wissenschaft erbracht worden. Erwähnt seien einige Projekte und 
Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Universitätswissenschaft, die in den letzten Jahren 
durchgeführt bzw. abgeschlossen wurden: 

aal Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin: Der Stand der Kriminalsoziologie in 
der Bundesrepublik Deutschland anhand der Arbeiten der letzten 10 Jahre - unter Berücksich
tigung des Phänomens der sog. Rückfälligkeit. Rollenstruktur und Anomie - Sozialisations
prozesse in Alkoholikerfamilien. Zur Soziologie der Sucht in den USA. Die Theorie von der 
differentiellen Assoziation im Rahmen der Soziologie der Abweichung. 

bb) Psychologisches Institut der Universität Er/angen-Nürnberg: Untersuchungen von Familien
und Umweltdaten jugendlicher Krimineller und Verwahrloster. 

ce) Institut für Soziologie und Soziolanthropologie der Universität Erlangen-Nürnberg: Unter
suchungen zur Theorie der Sozialisation, Familienprobleme, jugendlichen Gesellungsformen 
als Grundlagen kriminologischer Forschung. 

dd) Institut für Kriminologie der Universität Frankfurt: Kriminalphänomenologie des Raubes, 
der Erpressung, der Kuppelei, der Wilderei, der Steuerhinterziehung, der Bankrottdelikte usw. 

ee) Institut für Kriminologie und Strafvollzugskunde der Universität Freiburg i. Br.: Familie und 
Jugendkriminalität: Strukturwandel der Familie im industriellen Zeitalter und Jugenddelinquenz. 

233 



234 

Die unvollständige Familie und ihr Einfluß auf die Jugendkriminalität. Der Außenseiter im Sozia
lisationsprozeß der Schule. Soziale Schichtung und Jugendkriminalität. Soziale Kontrolle in der 
Familie und ihre Bedeutung für das abweichende Verhalten Jugendlicher. Kriminelles Verhalten 
aus lerntheoretischer Sicht. Gewissensbildung in jugendkriminologischer Sicht. Jugenddelinquenz 
und Rollentheorie. Probleme der Strafvollzugsreform: Das Freizeitproblem im deutschen Erwach
senenstrafvollzug. Gefangenenarbeit und Resozialisierung. Erscheinungsformen des Bank- und 
Kassen rau bes. 
Soziologisches Institut der Universität Freiburg i. Br.: Ladendiebstähle in Freiburg. 

ff) An der Universität Göttingen: Lebensbewährung und die Rückfälligkeit von entlassenen 
Strafgefangenen, Probanden mit Strafaussetzung zur Bewährung, Jugendarrestanten und Siche
rungsverwahrten. Prognoseforschung. 

gg) Seminar für Strafrecht und Kriminalpolitik der Universität Hamburg: Kriminalität der aus
ländischen Gastarbeiter in Hamburg. Entwicklung einer Strukturprognosetafel für jugendliche, 
heranwachsende und jungerwachsene Straftäter. Institutionsanalyse einer Hamburger Straf
anstalt. Inhaltsanalyse der Kriminalfernsehspiele des Zweiten Deutschen Fernsehens. 

hh) Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg: Verlaufsformen kriminellen Handeins 
und die es ändernden Faktoren. Kriminalität von Kindern und von jugendlichen Brandstiftern. 
Erziehung und Psychotherapie von Kriminellen. Untersuchungen in einem Heidelberger Aso
zialenviertel. Psychiatrisch-kriminologische Prognose. Kriminologische Fragen bei unschuldig 
erlittener Untersuchungshaft. Sicherungsverwahrung bei Unzuchtstätern. Sexualmörder. Pöno
logische Erfolge der Strafanstalt für Männer »Gustav-Radbruch-Haus« in Frankfurt am Main. 

ii) Kriminologisches Seminar der Universität Kiel: Zusammenhänge zwischen Resozialisierungs
erfolg und Strafdauer bei Jugendlichen. Faktorenkoppelung nach § 51 StGB und § 3 JGG bei 
jugendlichen Straftätern. 

kk) An der Universität Mainz: überprüfung der Glueckschen Prognosetafeln anhand von deut
schen Untersuchungspersonen. Untersuchung über das betrügerische Verhalten beim Glücks
spiel. Morde an Taxifahrern. White-Collar-Delikte bei Grundstücksmaklern. Weinbetrug. Krimi
nalität der Kellner. Raubkriminalität. Kriminologie in nationalsozialistischer Zeit. Geschichte des 
kriminologischen Gutachtens. 

11) Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Marburg: Psychiatrische Unter
suchungen an Kindern und Jugendlichen, die kriminell geworden sind. 

mm) Institut für Kriminologie der Universität München: Analyse der Struktur einer bayerischen 
Strafanstalt. Exploration von 12 in einem Zuchthaus'einsitzenden Mördern. 

nn) Institut für Kriminalwissenschaften der Universität Münster i. W.: Bekämpfung der White
Collar-Kriminalität. Betriebsstrafe bei innerbetrieblichen kriminellen Verstößen. 
Sozialforschungsstelle der Universität Münster i. W.: Rollenstruktur und die Rollenkonflikte in 
einer Strafanstalt. Beziehungen zwischen abweichendem Verhalten und sozialer Schichtung. 
Schule und Jugenddelinquenz. 

00) Soziologisches Institut der Universität Saarbrücken: Vergleichende Studie über die Abtrei
bung in zwei Mittelstädten der BRD. 

Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie der Universität Saarbrücken: Untersuchungen 
zur Pädophilie, zur Notzucht und zur Rückfalldelinquenz. Jugendliche Mörder und Totschläger. 
Das häusliche Milieu als kriminogener Faktor bei Notzuchtsverbrechen. Persönlichkeitsanalyse 
homotroper und polytroper Rückfalltäter. Rückfallprognose bei Sittlichkeitsverbrechern. 

Kriminologisches Institut der Universität Saarbrücken: Untersuchungen zur Kriminologie jugend
licher Sexualdelinquenten. Fragen der kriminologischen Prognose und der Wirksamkeit der 
Fürsorgeerziehung. Anwendungsbereich und Wirksamkeit der bestimmten Jugendstrafe im 
Saarland. Erziehungserfolg der Jugendstrafe von unbestimmter Dauer. 

pp) Institut für Kriminologie der Universität Tübingen: Erforschung der Kriminalität und der 
Resozialisierungsmöglichkeiten bei Jungtätern. Interdisziplinäre Untersuchungen der zu lebens-



langer Freiheitsstrafe Verurteilten. Untersuchungen über die Kriminologie der Obdachlosen, 
der Kinder und über die Strafzumessung bei Trunkenheitstätern. 
Die Ergebnisse der kriminologischen Forschung finden vielfach ihren Niederschlag in Diplom
und Doktorarbeiten. Für Veröffentlichungen der Untersuchungen stehen besondere wissen
schaftliche Reihen zur Verfügung, wie z. B. »Kriminologische Untersuchungen«, »Kriminologische 
Schriftenreihe«, »Kriminalwissenschaftliche Abhandlungen«, »Kriminologische Forschungen« und 
»Kriminologie, Abhandlungen über abwegiges Sozialverhalten«. 

c) Kriminologische Forschung wird in der BRD jedoch nicht nur an den Hochschulen durchgeführt. 
Vielmehr beteiligen sich daran, allerdings nur in relativ geringem Umfang, auch staatliche Stellen 
und Institutionen, wie z. B. das Bundesjustizministerium, einzelne Länderjustizministerien, das 
Bundesministerium für Familie und Jugend, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, 
das Statistische Bundesamt, die Polizeischulen und Polizeiinstitute und gelegentlich auch die 
Polizeipräsidenten einiger Großstädte. 
Zu erwähnen sind an erster Stelle die kriminologischen Forschungsarbeiten des Bundeskriminal
amtes in Wiesbaden, die zumeist in der »Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes« veröffentlicht 
werden. Daneben führen aber auch Regierungsstellen einzelner Bundesländer teilweise krimi
nologische Forschungsvorhaben durch, wie z. B. Untersuchungen über Brandstifter und über 
Selbstmordfälle im Justizvollzug (Senator für Justiz Berlin), über Raub- und Notzuchtsdelikte 
Onnenbehörde Hamburg) oder über kriminologische Aspekte bei Verkehrsunfällen (Innen
ministerium Bayern). Soweit sich die Innenministerien der Länder überhaupt mit kriminologi
schen Problemen beschäftigen, geschieht dies zumeist über die einzelnen Landeskriminalämter, 
die in engerem Gedankenaustausch mit einigen kriminologischen Hochschulinstituten stehen 
und diese durch die Übermittlung von Akten, Statistiken und Daten unterstützen. In Zukunft 
werden auch das Polizeiinstitut Hiltrup und die Landespolizeischulen Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein in stärkerem Maße eigene kriminologische Forschungen betreiben. Schließ
lich unterstützt das Bundesministerium für Familie und Jugend das Deutsche Jugendinstitut in 
München bei seinen Forschungen auf dem Gebiete der Jugendkriminologie. Die Forschungs
vorhaben staatlicher Stellen dienen vor allem einer Intensivierung der Verbrechensbekämpfung 
und einer besseren wissenschaftfichen Ausbildung der Praktiker innerhalb der Strafrechtspflege. 
Zu erwähnen sind die in einigen Bundesländern von der Justizverwaltung unternommenen 
Ansätze zur Wiedererrichtung eines Kriminologischen Dienstes.im Strafvollzug. So besteht z. B. 
seit 1. Januar 1968 bei dem Strafvollzugsamt der Justizbehörde der Hansestadt Hamburg ein 
Grundsatzreferat »Kriminologischer Dienst«. Hier sollen kriminologische Forschungsergebnisse 
für den Strafvollzug nutzbar gemacht und dte erarbeiteten Ergebnisse der Forschung zur Ver
fügung gestellt werden. Ähnliche Ansätze sind im Strafvollzug von Berlin, von Niedersachsen 
und von Nordrhein-Westfalen zu finden. Wissenschaftliches Interesse im Hinblick auf die Ver
besserung der Methoden und Aussagen der Kriminalstatistik verfolgt das Statistische Bundesamt. 
So wurde von dieser Behörde in jüngster Zeit ein kriminologischer Fragebogen für nach Jugend
strafrecht verurteilte Täter entwickelt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Jugendstraf
anstalt einsaßen oder einem Bewährungshelfer unterstellt waren. 

d) Ferner wird die kriminologische Forschung auch gefördert durch wissenschaftliche Vereinigungen 
wie die Deutsche Kriminologische Gesellschaft, die Gesellschaft für die gesamte Kriminologie, 
die Gesellschaft für vorbeugende Verbrechensbekämpfung, die Deutsche Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung und 
die Deutsche Gesellschaft für Gerichtliche und Soziale Medizin. 

e) Die kriminologische Wissenschaft wird seit einigen Jahren maßgebend unterstützt durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Sie fördert Forschungsprojekte sowohl im sog. Normal- als 
auch im sog. Schwerpunktverfahren. So hat sie für das im Jahre 1968 eingerichtete Schwerpunkt
programm »Empirische Kriminologie« Mittel in Höhe von ca. 300000,- DM zur Verfügung 
gestellt. Das Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde eingeführt, 
da die »empirische Kriminologie« in der deutschen Wissenschaft allzusehr vernachlässigt 
worden war, obwohl ein interdisziplinäres Zusammenwirken von Rechtswissenschaft mit 
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Soziologie, Psychologie, Psychiatrie und anderen Fächern auf dem Gebiet der empirischen Krimi
nologie dringend notwendig ist. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms sollen in erster Linie 
Grundlagenforschung über Verbrechen und Verbrecher, einschließlich des Vorfeldes der Krimi
nalität,. sowie empirische Behandlungsforschung betrieben werden. Um eine überörtliche Infor
mation über abgeschlossene oder laufende empirische Untersuchungen zu ermöglichen, soll 
als zentrale Dokumentationsstelle ein sog. Datenarchiv in Tübingen errichtet werden. Auch die 
Ausbildung der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte soll durch Einführung in die wissenschaft
lichen Methoden der empirischen Kriminologie gefördert werden. Schließlich sollen auch Mittel 
für sog. Kontaktreisen der Forscher sowie für die Veranstaltung von Kolloquien zum Erfahrungs
austausch bereitgestellt werden. 

Im übrigen werden mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen Wissen
schaftsrates an einzelnen Universitäten »Sonderforschungsbereiche« für Kriminologie geschaffen. 
Damit soll die Konzentration von Forschungsmitteln und -kapazitäten an besonders leistungs
fähigen Universitätsinstituten gewährleistet werden. Das kriminologische Institut der Universität 
Tübingen wurde in die Liste der Institute mit Sonderforschungsbereichen aufgenommen. 

f) In der Bundesrepublik ist die Forschung außerhalb der Hochschulen und Universitäten vor
nehmlich in den meist reich dotierten Max-Planck-Instituten konzentriert. Die Schaffung eines 
Max-Planck-Institutes für Kriminologie ist mehrfach von verschiedenen Seiten gefordert worden. 
In der unzutreffenden Annahme, daß die Schwerpunktprogramme und die Sonderforschungs
bereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Konzentration und Auswertung der krimi
nologischen Wissenschaft in der Bundesrepublik ausreichend seien, scheiterten bisher alle Ver
suche zur Gründung eines größeren Max-Planck-Institutes für Kriminologie. 

g) Die Förderung einzelner Zweige der kriminologischen Wissenschaft durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und durch einzelne Regierungsstellen darf nicht darüber hinweg
täuschen, daß der Mangel an Geldmitteln die volle Entfaltung der deutschen Wissenschaft auf 
allen Feldern der Kriminologie noch allzusehr hemmt. 
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Trotz der oben erwähnten zahlreichen Forschungsprojekte deutscher Hochschulinstitute sind 
die dafür aufgewendeten personellen und sachlichen Mittel oftmals sehr begrenzt und nicht 
ausreichend. So liegt z. B. der Sachetat eines kriminologischen Universitätsinstitutes zumeist 
nur zwischen 5000 und 10000 DM im Jahr. Von dieser Summe müssen sämtliche Anschaffungen 
von Büchern, Zeitschriften sowie des sonstigen Büromaterials bestritten werden. Nur gelegent
lich wird dieser Etat durch einmalige Zuwendungen, wie z. B. der Deutschen Forschungsgemein
schaft, oder durch Spenden aufgebessert. Bei den staatlichen Stellen, wie Ministerien usw., fehlen 
zur Durchführung der kriminologischen Forschung meist eigene Haushaltsmittel, so daß die 
Forschungsprojekte oft nur gleichsam als Anhängsel zur praktischen Arbeit gelten müssen. 
Schließlich gibt es beim Bundesjustizministerium noch immer keinen Referenten für das Sach
gebiet der Kriminologie. 

Überblickt man die Entwicklung der Organisationsformen der deutschen kriminologischen 
Forschung, so fehlt es an einer heute besonders notwendigen Konzentration der Forschungs
vorhaben und -mittel, die die erwünschte interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern geben die staatlichen Regierungsstellen, wie Bundes
justizministerium, Länderjustizministerien, Bundesinnenministerium, Länderinnenministerien, 
Bundesforschungsministerium, höchstens Anregungen für die Inangriffnahme von Forschungs
projekten. Jedoch Mittel für eigene Forschungsarbeit wenden sie kaum auf. Andererseits fordern 
staatliche Regierungsstellen, nicht zuletzt im Interesse einer Förderung der Strafrechtspflege 
und zur Verstärkung kriminalpolitischer Impulse, neuerdings eine Intensivierung der Forschungs
arbeit und den Ausbau der Kontakte zwischen wissenschaftlichen Institutionen und der Straf
rechtspraxis. Trotz dieser Einsichten wurden von seiten der staatlichen Regierungsstellen kaum 
entscheidende Schritte zu einer Neuorientierung der kriminologischen Forschungsarbeit unter
nommen. In der letzten Zeit zeigen sich jedoch Bestrebungen, zur Verbesserung der jetzigen 
im ganzen ungünstigen Situation der deutschen kriminologischen Wissenschaft nunmehr neue 
vVege der Konzentration und Koordinierung der Forschungsarbeit zu beschreiten. 



6. Die Schaffung eines Zentralinstitutes für Kriminologie und Kriminalistik 

Es ist der Hauptmangel der bisherigen Maßnahmen zur Förderung der kriminologischen 
Forschung, daß sie zuwenig die auf längere Dauer berechnete Institutionalisierung der krimi
nologischen Forschungsarbeit verfolgen. Auch die Zusammenfassung verschiedener Institute und 
Forscherpersönlichkeiten im sog. »Schwerpunktprogramm« der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
stellt noch eine relativ schwache Organisationsform dar. Es fehlt die für den Gang der Forschung 
so notwendige Stabilität und Kontinuität. Dieses Bedenken ist auch nicht beseitigt mit der Bildung 
von »Sonderforschungsbereichen« an einzelnen Universitäten. Auch hier dürfte es an einer echten 
Etatisierung der Sachmittel und der PersonalsteIlen auf größere Sicht mangeln. 

Das unbedingt erforderliche Maß an Stabilität einer echten Institutionalisierung kriminologischer 
Forschung wird daher allein gewährleistet durch die Gründung eines oder mehrerer staatlicher 
Institute neuer Art. Durch ihre großzügige Ausstattung mit genau festzulegenden Sach- und Personal
mitteln würden solche Institute eine in die Tiefe wie in die Breite gehende echte interdisziplinäre 
Forschung im Bereich der Kriminologie gestatten. Einem solchen Modell würde ohne Zweifel das 
schon erwähnte Max-Planck-Institut für Kriminologie am ehesten entsprechen. Da aber die Gründung 
eines solchen Max-Planck-Institutes wahrscheinlich zunächst nicht zu verwirklichen sein wird,gilt 
es Ausschau zu halten nach anderen Möglichkeiten der Schaffung von staatlichen Instituten mit 
größerer Wirkungsbreite ihrer Forschungskapazität. Da die Universitäten für die Schaffung solcher 
großer Forschungsinstitute kaum in Betracht kommen, bleibt nur der Weg offen, daß die neuen 
großen Institute im Raume der praktischen Strafrechtspflege, und zwar vornehmlich der Verbrechens
bekämpfung, errichtet werden. 

Die Forderung nach Schaffung größerer Forschungseinheiten im Bereich der praktischen Straf
rechtspflege ist keineswegs neu. Schon der Altmeister der Kriminalistik Hans Groß forderte 1913 die 
Gründung eines kriminologisch-kriminalistischen Zen tralins titutes, das er »Reichskriminalinstitut« 
nennen wollte. Franz v. Liszt hingegen glaubte 1916, im Hinblick auf die föderalistisch geprägte 
Macht der Länder für die Schaffung einzelner Institute bei den Polizeidirektionen großer Städte ein
treten zu sollen. Nach über einem halben Jahrhundert ist der Augenblick gekommen, diese groß
artigen Pläne eines Hans Groß und Franz v. Liszt jetzt in moderner Form zu verwirklichen. Es wird 
daher mit Niggemeyer, Wenzky u. a. die Errichtung eines zentralen Forschungsinstitutes im Bereich 
der Gesamtorganisation der Kriminalpolizei vorgeschlagen. 

Für eine fruchtbringende Forschung auf allen Gebieten der Kriminologie und Kriminalistik ist 
notwendig, daß ein großes Untersuchungsmaterial für vielerlei Sachprobleme der Kriminalitäts
bewegung, der Persönlichkeitsforschung und Behandlung des Rechtsbrechers usw. vorhanden ist. 
Schon heute verfügen die KriminalpolizeisteIlen, die Landeskriminalämter und vor allem das Bundes
kriminalamt neben der polizeilichen Kriminalstatistik über ein ausgedehntes Kartei- und Akten
material, das einer vielfältigen wissenschaftlichen Auswertung harrt. Es handelt sich nach den Worten 
von Radzinowicz um eine »Materialfülle«, »die für Kriminologen von unschätzbarem Wert ist«. 
Er fügte hinzu, daß vor allem »die statistischen Beobachtungen und Erkenntnisse des Bundeskriminal
amtes wohl von allen Kriminologen als ein verläßliches und sensibles Instrument für die Feststellung 
bestimmter Verbrechenstendenzen und anderer für die Strafrechtspraxis wichtiger Erscheinungen« 
anzusehen seien. Eine Steigerung der wissenschaftlichen Auswertung dieses und weiteren Materials 
bei den KriminalpolizeisteIlen ist jedoch eine dringende Notwendigkeit. Ein vielleicht radikal 
erscheinender Weg zur Erreichung einer breiteren Materialbasis für die von einem Zentralinstitut 
zu leistende Forschungsarbeit wäre vielleicht die Neuorganisation des früheren Kriminalbiologischen 
Dienstes. In Deutschland wie in anderen europäischen Ländern war der Kriminalbiologische Dienst 
allerdings meist bei den Strafanstalten angesiedelt. Dort waren vornehmlich die Anstaltsärzte für die 
Sammlung und Auswertung des Untersuchungsmaterials zuständig. Andererseits war der Kriminal
biologische Dienst schon in der ersten Zeit seines Bestehens in Österreich auch bei den Polizei
dienststellen, und zwar beim Polizeipräsidium in Wien, eingerichtet. Dieses in Österreich bewährte 
Modell der Verankerung des Kriminologischen Dienstes in der Organisation der Kriminalpolizei 
sollte man in der Bundesrepublik übernehmen. Zwei weitere Gesichtspunkte sprechen für eine solche 
Lösung: Einmal haben sich das Bundesjustizministerium und die meisten Landesjustizministerien 
- wie eine vom Freiburger Institut für Kriminologie und Strafvollzugskunde unternommene Umfrage 
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ergab - bisher nur wenig um die Wiedereinrichtung eines Kriminologischen Dienstes bemüht. Ob 
die Strafvollzugskommission dahingehende Vorschläge machen wird, ist noch offen. Der zweite 
Grund liegt mehr im wissenschaftlichen Bereich. Die theoretische Konzeption des einstigen Kriminal
biologischen Dienstes ist insofern überholt, als sie allzu einseitig auf biologische und psychiatrische 
Gedanken abgestellt war, wie die seinerzeit verwendeten Erhebungs- und Untersuchungsbogen ein
deutig beweisen. Ein Kriminologischer Dienst neuer Prägung sollte jedoch weit umfassender aus
gestaltet werden. Soziologische und sozialpsychologische Aspekte müßten ebenso berücksichtigt 
werden wie auch mannigfache Gesichtspunkte der Kriminalistik. Somit bietet sich der Weg an, den 
künftigen Kriminologischen Dienst bei der Kriminalpolizei und nicht im Strafvollzug anzusiedeln. 
Dies würde bedeuten, daß alles für einen noch näher zu bestimmenden Täterkreis wichtige Material, 
aus dem der kriminelle Lebenslauf des Rechtsbrechers vom ersten Zugriff bis zur Entlassung aus der 
Strafanstalt hervorgeht, zentral bei der Kriminalpolizei erfaßt und nicht nur für die Verbrechens
bekämpfung, sondern auch für die wissenschaftliche Forschung auf dem Felde der Kriminologie und 
Kriminalistik aufbereitet werden müßte. Dabei ist auch zu bedenken, daß eine Sammlung und Aus
wertung des umfangreichen Materials heute nur auf der Grundlage einer höchst komplizierten, 
kostspieligen Datenverarbeitungstechnik durch Computer möglich ist, die mit Sicherheit der Kriminal
polizei bald zur Verfügung stehen wird. 

Will künftig die Kriminalpolizei die sich ihr eröffnenden großzügigen Forschungsmöglichkeiten 
zugunsten von Wissenschaft und Praxis nutzen, so setzt dies voraus, daß das neue kriminalistische 
und kriminologische Zentralinstitut die Gestalt eines wissenschaftlichen »Großbetriebes« erhält. An 
einem solchen Zentralinstitut müßte eine größere Zahl von hauptamtlich tätigen Wissenschaftlern 
verschiedener Prägung und von Praktikern aus mehreren Sparten der Strafrechtspflege zu gemein
samer Arbeit sich vereinigen. Eine Planungskommission müßte in sorgfältigem theoretischem Einsatz 
die Ziele, die Strategie und die Methoden der zu unternehmenden Forschungsprojekte festlegen 
und die Kapazitäten der einzelnen Projekte gegeneinander abgrenzen. Neben einem festen Stab 
von Mitarbeitern zahlreicher Wissenschaftsrichtungen könnten auch Gäste aus dem In- und Ausland 
als Experten in vielerlei Gestalt mitwirken. Auch Forscher aus den Universitätsinstituten könnten 
zeitweilig herangezogen werden. Ein solches Zentral institut müßte neben einer in die Tiefe gehen
den kriminologischen Grundlagenforschung auch staatliche Aufträge übernehmen zur Erforschung 
bestimmter Problemkreise, die für die Praxis des Strafrechts und der Verbrechensbekämpfung von 
Wichtigkeit sind. Nur auf diesem Wege ließen sich die heute noch sehr fühlbaren Informations
lücken schließen, über die Ministerien, Gerichte, Strafanstalten usw. im Hinblick auf die mangelnden 
kriminologischen Grundlagen ihrer Arbeit klagen. Selbstverständlich müßte das neue Zentralinstitut 
mit allen anderen Forschungsstätten der Universitäten und weiteren Institutionen eng zusammen
arbeiten durch Zurverfügungstellung von Material und Informationen, aber auch durch Austausch 
der wissenschaftlichen Fachkräfte usw. Gerade eine solche Zusammenarbeit aller an Kriminologie 
und Kriminalistik interessierten Institute und Persönlichkeiten verlangt ein Letztes, was leider in der 
BRD im Gegensatz zum Ausland so sehr vermißt wird: eine zentrale Lenkung und Förderung der 
Gesamtforschung. Daher müßte auf Bundesebene ein »Forschungsrat für Kriminologie und Krimi
nalistik« gebildet werden, in dem nicht nur alle Fachrichtungen, sondern auch die Universitätsinsti
tute, das neue Zentralinstitut und staatliche Regierungsstellen vertreten sein müßten, um für größere 
Zeiträume eine Gesamtplanung der deutschen kriminologischen Forschung ins Werk zu setzen. 
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Die Notwendigkeit und die Möglichkeit 
einer koordinierten kriminalistischen Forschung 

Regierungskriminaldirektor Dr. Karlheinz Gemmer, Bundeskriminalamt 

Die Ausgangssituation für die Frage nach der Notwendigkeit und der Möglichkeit koordinierter 
kriminalistischer Forschung ist für die Kriminalpolizei vorgezeichnet, sofern man erwägt, sie mit 
dieser Aufgabe zu belasten. Nicht etwa die Erkenntnislücken und Vorstellungen der kriminologischen 
Wissenschaften, sondern hohe Kriminalitätsziffern, ungünstige Aufklärungsergebnisse und Arbeits
überlastung bestimmen den Weg zu den mit dem Thema verbundenen Problemen. Wir haben allen 
Grund, die Notwendigkeit eines neuen kriminalpolizeilichen Betätigungsgebietes sehr streng und 
kritisch zu prüfen; denn die Kriminalpolizei kann es sich in dieser Zeit nicht erlauben, sich in einem 
wissenschaftlichen und damit, jedenfalls aus ihrer Sicht, weitgehend theoretischen Streit über krimi
nologische Ziele und Grundauffassungen (vgl. etwa Schneider JZ 1969, S. 182 mit Literaturhinweisen) 
gar noch mit einer eigenen aufwendigen Forschungsinstitution zu engagieren, es sei denn, diese Ein
richtung bietet eine unmittelbare und greifbare Aussicht auf echte Verbesserungen der Verbrechens
bekämpfung und sie läßt sich mit einem Notprogramm jedenfalls zunächst auf diese Ziele 
beschränken. 

Damit schöpfen wir zwar die ganz ausgezeichneten Möglichkeiten und Ansatzpunkte auch zu 
kriminologischer Forschung im weiteren Sinne, die sich quasi als Nebenprodukte unserer Arbeit 
täglich anbieten, nicht aus. Bisher erscheinen sie eigentlich mehr als Zufallsergebnisse und im ganzen 
unsystematisch in vorwiegend phänomenologisch orientierten Monographien und Kurzbeiträgen, 
ohne daß unter den Verfassern kriminologischer Lehrbücher oder größerer kriminologischer Bei
träge Kriminalisten vertreten wären. Die in der Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes erschienene 
»Kriminologie« von NiggemeyerlGallus/Hoeveler nimmt insoweit keine echte Ausnahmestellung 
ein, denn sie bringt in erster Linie Erscheinungsformen des Verbrechens und beschränkt sich im 
übrigen auf eine recht verdienstvolle, allgemeinverständliche Zusammenstellung dessen, was an 
kriminologischen Lehrmeinungen und Richtungen bekannt ist. Die Verfasser stützen sich insgesamt 
auf vorhandene Erkenntnisse, zeigen den Istzustand und verzichten bewußt auf die kritische Über
prüfung des Inhalts und der Ziele der kriminologischen Wissenschaften und auf die Entwicklung 
eines eigenen, etwa eines kriminalistisch orientierten Kriminologiebegriffs. 

Dabei liegen hier durchaus reizvolle Aufgaben, die sich dem Kriminalbeamten dann immer 
anbieten, wenn er die z. T. lebens- oder praxisfremden Auffassungen - auch sogenannter Experten -
zu Ursachen und Verhütung des Verbrechens, zu dessen Ahndung und zur Behandlung von Straf
fälligen hört oder liest, besonders aber wenn er verfolgt, daß diese Meinungen nicht nur in der 
Öffentlichkeit, sondern auch bei den Gesetzgebungskörperschaften ankommen. Gerade das ist in 
den letzten Jahren nicht selten der Fall. So erfüllt es den Praktiker eigentlich auch mit Skepsis und 
Sorge, wenn er beobachtet, wie junge Juristen mit kriminalistisch-kriminologischen Untersuchungen 
von und an Straftätern überfordert werden, da sie in der Erlangung und Bewertung der Auskünfte 
kaum geübt oder geschult sein dürften. Solche Arbeiten können, wenn sie auch in einer noch so 
wissenschaftlichen Aufmachung und Methodik zusammengestellt sind, nicht die Aussagefähigkeit 
und Bedeutung haben, die man ihnen dann doch im Schrifttum und auch bei kriminalpolitischen 
Erörterungen mitunter beimißt. 

Es ist, um ein anderes Beispiel zu nennen, recht bezeichnend, wer sich etwa heute berufen 
fühlt, über die Probleme des »White-Collar-Crime« fachkundig zu schreiben oder zu filmen. Die 
Reihe derer, die sich mit dieser Absicht in letzter Zeit beim Bundeskriminalamt informieren wollten, 
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reicht vom Fachmann über gewissenhaft vorbereitete Doktoranden oder auch Journalisten bis zum 
absoluten Nichtwisser, der zwangsläufig kritiklos alles übernehmen wird und muß, was ihm von 
irgendeiner Seite als Information zugetragen wird. 

Würden sich Kriminalisten weit mehr als bisher an kriminologischer Forschungsarbeit beteiligen, 
so hätten sie gegenüber den Autoren anderer Herkunft sicher einen ganz entscheidenden Vorteil: 

Sie verfügten über originäres, weitgehend unverfälschtes Untersuchungsmaterial. Observationen, 
Durchsuchungen, Festnahmen und sonstige Ermittlungen geben gerade dem Kriminalbeamten eine 
ganz ausgezeichnete Gelegenheit, den Rechtsbrecher in seiner Umgebung zu studieren. Er lernt 
dessen Familien- und Wohnverhältnisse sowie die Lebensgewohnheiten kennen, und vielleicht 
bekommt nur er bei der ersten Befragung, besonders dann, wenn das Überraschungsmoment noch 
eine gewisse Rolle spielt, ein Bild von den Geschehensabläufen und Motiven, das der Wahrheit 
am nächsten kommt. Wir alle wissen, daß der Rechtsbrecher sich zu späteren protokollarischen 
Vernehmungen, Sachverständigenuntersuchungen und ganz besonders in der Hauptverhandlung, 
aber auch noch im Strafvollzug dank a~sgezeichneter Beratung durch erfahrene Freunde und leider 
auch durch seine Anwälte Antworten, Darstellungen und Verhaltensschablonen gezimmert hat, von 
denen er sich die günstigsten Chancen in seiner jeweiligen Prozeßsituation erhoffen darf. 

Das mag insgesamt alles etwas überzeichnet sein, auch der Kriminalbeamte wird oft hinters 
Licht geführt oder versteht die Fakten nicht richtig zu deuten, es berechtigt aber doch zu dem Schluß, 
daß Informationen von beträchtlichem kriminologischem Aussagewert noch am ehesten im Stadium 
der ersten Ermittlungen erlangt werden können. 

Die Kriminalpolizei als diejenige Institution, die sich mit dem Verbrechen und den Verbrechern 
zuerst und recht intensiv befaßt, versteht ihre Arbeit nur handwerksmäßig. Dahin zielt wohl auch 
ihr gesetzlicher Auftrag. Leider wertet sie sich im Ansehen der Strafrechtler und auch der Öffent
lichkeit dadurch ab, daß sie weitgehend auf die Nutzung solcher kriminologischer Forschungs
möglichkeiten und deren publizistische Auswertung verzichtet. Es stellt sich aber die Frage, ob 
nicht zur Ausschöpfung dieser Erkenntnisquellen eine engere Verbindung mit den wissenschaft
lichen Einrichtungen möglich wäre. Wenn ich das recht überblicke, fehlt es vielerorts an einer 
sicher für beide Seiten fruchtbringenden Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Praktikern. 
Soweit die Gründe dafür auf der Seite der Kriminalisten zu suchen sind, so decken sie sich zum erheb
lichen Teil mit den täglichen Sorgen, die sich aus der Fülle unserer Arbeit und aus den immer 
schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen ergeben. Zum anderen erklären sie sich aber auch aus 
mangelndem Verständnis, Desinteresse und fehlendem persönlichen Kontakt. Gründe gleicher Art 
halten uns auch davon ab, dem Gedanken einer von Kriminalisten betriebenen systematischen 
Forschung näherzutreten. Zudem weckt die Frage nach der Notwendigkeit kriminalistischer Forschung 
bei den älteren Kriminalisten Erinnerungen an eine Institution, die als »Kriminalbiologischer Dienst« 
von der Kriminalpolizei mit getragen wurde. Sie wissen, daß dieser Dienst im Dritten Reich prak
tiziert wurde, und dies allein reicht leider gerade in kriminalistisch/kriminologischen Dingen aus, 
um sie als suspekt und auch als gefährlich abzutun. In der Tat finden wir bei einer Rückschau auf 
die Praxis dieses Kriminalbiologischen Dienstes eine Reihe von Begriffen und Untersuchungs
bereichen, die nationalsozialistisches Gedankengut enthalten. Ein Teil des sehr umfangreichen 
Fragebogens, mit dem man die Persönlichkeit des Delinquenten zu erforschen suchte, befaßt sich 
mit der Sippenuntersuchung, wobei Sippen- und Ahnentafeln kriminogene Dispositionen oder auch 
nur den »sozialen Leistungsunwert« beweisen sollten und z. B. als Unterlage für die Anordnung der 
Entmannung dienen konnten. Geht man jedoch der Einrichtung des Dienstes und den Motiven dazu 
nach, so erweist sich sehr bald, daß er kein Kind des Dritten Reiches ist. Das System wurde lange 
vor 1933 von deutschen Kriminologen und Medizinern entwickelt und dann - mit den angedeuteten 
Abwandlungen - vom NS~Staat lediglich einheitlich eingeführt. Es basierte im wesentlichen auf der 
Überlegung, daß genaue und vielseitige Informationen über den Delinquenten sowohl für das Straf
maß als auch für die Behandlung im Strafvollzug sowie für die PrognosesteIlung bestimmend sein 
sollten. In verschiedenen Datengruppen suchte man die kriminelle Vergangenheit des Straftäters, die 
soziologischen Verhältnisse, die körperliche und geistige Entwicklung und psychisch-psychiatrischen 
Befunde zu erfassen. Dabei wirkten StrafregistersteIlen, Gerichte, Schulen und Erziehungsheime, 
Polizeidienststellen, Gemeinde- und Jugendämter, Gesundheitsämter und selbst Krankenanstalten 
und Arbeitgeber mit. 
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Mittels eines reichseinheitlichen Auswertungs- und Oberprüfungsverfahrens wurden die Erkennt
nisse in Gutachtenform zusammengefaßt. 

Von seinem Grundgedanken her ist ein solcher kriminologischer Informationsdienst umfassender 
Art sicher gerade heute recht interessant, könnte er doch besonders der kriminologischen Forschung 
wertvolles Material liefern 1). Er ist aber aus verschiedenen Gründen in unserer Zeit und in dieser Art 
nicht praktizierbar, und seine spezielle Zielsetzung deckt sich auch nicht mit der Vorstellung von 
einer praxisbezogenen Forschung der Kriminalpolizei. 

Finden wir in der Gegenwart Einrichtungen, die sich mit kriminalistischer Forschung befassen, 
die ggf. auch für zentrale Aufgaben ausbaufähig wären und bei denen wir unsere Probleme in guten 
Händen wüßten? 

Wie viel, oder besser, wie wenig bisher beim Bundeskriminalamt wegen einer vorwiegend 
kriminologisch/juristisch orientierten Auffassung über Forschungsaufgaben und auch aus personellen 
Gründen getan worden ist, konnten Sie bereits dem Einführungsreferat entnehmen. 

Das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamtes beschränkte sich mit der Veranstaltung 
von Arbeitstagungen, der Veröffentlichung der Tagungsprotokolle und der Herausgabe der Schriften
reihe weitgehend auf publizistisches Wirken, hat dort, wenn man der Kritik folgen darf 2), inter
nationalen Ruf erlangt, blieb aber ohne nennenswerten Einfluß auf die Ausrichtung der täglichen 
Arbeit des Kriminalbeamten. 

Eine Rundfrage bei den Landeskriminalämtern ergab, daß diese bisher nur vereinzelt und in 
begrenztem Umfang systematische kriminalistische Forschung betreiben. Auch beim Polizei-Institut 
Hiltrup scheinen die Dinge erst neuerdings in Fluß zu geraten. Es sollen dort Fortbildungsseminare 
veranstaltet werden, für deren stoffliche Ausrichtung eine Umfrage im Bundesgebiet erfolgte. Die 
vorgeschlagenen Themen zur Taktik der Verbrechensbekämpfung, z. B. 

Möglichkeiten der Kriminalitätserfassung, -analyse, -prognose, 

Bearbeitung von Serien straf taten der Eigentumskriminalität, 

bessere Möglichkeiten und neue Wege zur Bekämpfung der Diebstahlskriminalität, 

neue Erkenntnisse über Perseveranz reisender Täter und praktische Handhabung überörtlicher 
Verbrechensbekämpfung, 

Verfeinerung und Differenzierung kriminalpolizeilicher Ermittlungsmethoden nach Inkrafttreten 
des Strafprozeßänderungsgesetzes, 

decken sich schon mit der Vorstellung des Praktikers über die kriminalistisch orientierte Forschung. 

Solche Forschungsrichtungen sind außerhalb polizeilicher Institutionen dann auf den ersten 
Blick noch zu vermuten bei Universitätseinrichtungen mit kriminologischen Zielen sowie bei krimi
nologischen Gesellschaften. Die international durchaus noch herrschende Auffassung bezieht ja 
bekanntlich die Kriminalistik in den umfassenden Begriff der Kriminologie ein, ohne daß sie die 
insoweit beanspruchte Kompetenz auch ausfüllt. Bei näherer Prüfung stellt sich sehr bald heraus, 
daß die kriminologischen Seminare und Institute kriminalistische Forschung im Sinne unserer Vor
stellungen nicht betreiben und auch nicht betreiben können. Es wird hoffentlich nicht als über
heblich verstanden, wenn ich das u. a. darauf zurückführe, daß diesen Einrichtungen, die durchweg 
den juristischen Fakultäten, mitunter auch soziologischen, psychologischen, gerichtsmedizinischen 
Universitätszweigen angegliedert sind, die dort den größten Teil ihrer Mitarbeiter auswählen, neben 
dem erforderlichen Material die für eine sinnvolle Arbeit unbedingt notwendigen Erfahrungen fehlen. 

Ober die Ziele und den Stand der Forschung in den kriminologischen Gesellschaften sowie über 
deren Möglichkeiten, zur kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung beizutragen, sind wir durch 
die Referate von Prof. Geerds und Prof. Würtenberger informiert worden. 

Lediglich die von Kriminalbeamten zunächst als eigenständige Gesellschaft gegründete Sektion 
Kriminalistik in der Gesellschaft für die gesamte Kriminologie richtet ihre Arbeit auf kriminalistische 
Sachprobleme aus. Sie möchte die Erfahrungen der Verbrechensbekämpfung für wissenschaftliche 
Zwecke sammeln, auswerten, austauschen und verbreiten und dabei Kontakte zu Gesellschaften 
mit artähnlicher AufgabensteIlung pflegen. Erste Arbeitsergebnisse der Sektion Kriminalistik liegen 

1) Zustimmend etwa Riemenschneider: MschrKrim 1961, S. 85 ff., und Nass: MschrKrim 1962, S. 33 ff. 
2) U. a. Wenzky: Die Polizei 1968, S. 325 ff. 
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vor, darunter eine sehr verdienstvolle Generaldokumentation der deutschsprachigen kriminalistischen 
Literatur. Leider können sich die Autoren mit dieser Aufgabe nur nebenberuflich befassen, folglich 
nur begrenzte Bereiche für ihre Untersuchungen auswählen. 

Auch die Deutsche Kriminologische Gesellschaft kommt unseren Vorstellungen über eine krimi
nalistisch orientierte Forschung nahe, indem sie bei ihren Arbeitstagungen die Praktiker der Straf
verfolgungsbehörden über Methoden und Schwierigkeiten der modernen Verbrechensbekämpfung 
zu Wort kommen läßt 3). 

Nach diesem kurzen Überblick über Ansatzpunkte zu kriminalistischer Forschung im Bundes
gebiet ist ein ebenso knapper internationaler Vergleich geboten. Im bisherigen Verlauf unserer 
Tagung haben wir erfahren können, was außerhalb unserer Grenzen auf diesem Gebiet getan wird. 
Sie wissen, daß eine Interpol-Rundfrage über Forschungs- und Planungsstellen bzw. -einrichtungen 
für die Probleme der Polizei erfolgt ist, deren Ergebnis vom Generalsekretariat während der 
37. Sitzung der Generalversammlung der IKPO im Oktober 1968 in Teheran vorgelegt wurde. 
Unterschiedliche Organisationsformen und Begriffsdefinitionen wie überhaupt unterschiedliche 
Vorstellungen bieten für uns nur begrenzte Vergleichsmöglichkeiten. Dennoch ist mit dem General
sekretariat festzustellen, daß sich die Polizei in einigen Ländern bereits dazu entschlossen hat, 
Forschung zu betreiben, um ihren inneren Aufbau zu festigen, ihren· Einsatz auf eine sichere Grund
lage zu stellen, rationelle Verwaltungs- und Einsatzverfahren auszuarbeiten, eine Auswahl in bezug 
auf Personal und Gerät zu treffen und ganz allgemein auf allen Gebieten einen größeren Wirkungs
grad zu erzielen, womit auch gleichzeitig überlegungen zu Einsparungen verbunden sind. Die 
Polizei dieser Länder hat begriffen, wie es heißt, daß sie nicht fortfahren kann, ihre Organisation 
und ihren Einsatz von Tag zu Tag festzulegen, sondern daß sie vielmehr eine Politik auf lange Sicht 
betreiben muß und gezwungen ist, bei der Aufstellung ihrer Programme die zukünftige Lage zu 
berücksichtigen, das heißt, zu planen. Großbritannien ist mit diesen polizeilichen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten, wie wir dem Vortrag von Mr. Bebbington entnehmen konnten, offensichtlich 
recht weit voraus. In keinem anderen der IKPO angeschlossenen Land gibt es derart detaillierte 
Vorstellungen über die Notwendigkeit einer gezielten kriminalistischen Forschung in speziellen Be
reichen. Aus dem laufenden Forschungsprogramm seien dafür nur die folgenden Beispiele genannt: 

a) Auswertung der von den »Regional Crime Squads« erzielten Ergebnisse unter Berücksichtigung 
des Einsatzes gegen die Hauptberufsverbrecher und der über diese eingeholten Auskünfte. 

b) Studie zwecks Feststellung des idealen Verhältnisses »Gestehungspreis/Personalstärke« aufgrund 
der Auswertung der bei der Verbrechensverhütung und Strafverfolgung erzielten Ergebnisse. 

c) Vergleich der verschiedenen Organisationssysteme für motorisierte Streifen. 

d) Analyse der Faktoren, die die Folgen der Kriminalität und die Aufklärungsquoten beeinflussen. 

e) Studie über die relative Bedeutung der verschiedenen Straftaten zwecks Anpassung des polizei
lichen Einsatzes (die Verbrechen sind nicht gleichwertig; die Bemühungen, die notwendig sind, 
um zu einer Lösung zu gelangen, sind je nach den einzelnen Arten von Straftaten verschieden). 
An die Aufstellung eines Maßstabes hierfür ist gedacht. 

f) Studie über die Reaktionszeit der Polizei beim Eingang von Meldungen über bestimmte Vorfälle. 

In einem weit geringeren Umfang scheinen ähnliche Forschungsaufgaben auf kriminalpolizei
lichem Gebiet auch in Kanada, den USA, Japan und selbst in Victoria, Malaysia und Neuseeland 
betrieben zu werden. 

Fassen wir die Resultate aus dieser kurzen Zusammenstellung der Ansätze für kriminalistische 
Forschung im In- und Ausland zusammen: 

Es gibt Anregungen, gute und verwertbare Ideen, aber es gibt kein fertiges System, das für eine 
umfassende und koordinierte Forschung im Bereich der Verbrechensbekämpfung übernommen 
werden könnte, insbesondere gibt es keine Stelle, der wir die übernahme einer solchen Aufgabe 
zumuten oder anvertrauen dürften. 

Welcher Art sollten kriminalistische Forschungsaufgaben sein, die, gemessen an den eingangs 
erwähnten Sorgen der Kriminalpolizei, wichtig genug sind, um aufgegriffen zu werden? Ihre Unter-

3) Schäfer: »Dynamische Kriminologie«, Kriminalistik 1968, S. 492. 
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suchung müßte, so war gefordert, unmittelbare und greifbare Aussicht auf eine echte Verbesserung 
der Methoden der Verbrechensbekämpfung bieten. Es klingt sicher wenig wissenschaftlich und trifft 
auch nicht das, was man als Forschung im engeren Sinne anerkennt, wenn wir an dieser Stelle vor
wiegend die Probleme unserer praktischen Arbeit als Forschungsobjekte ansprechen. Machen wir 
uns einmal die Mühe, sie zu analysieren, sie ihrer Natur nach näher zu bestimmen, so kommen 
wir schnell zu der Feststellung, daß sie meist unmittelbare Auswirkung auf die Ergebnisse der 
Verbrechensbekämpfung haben. Ihre systematische Untersuchung mit wissenschaftlichen Methoden 
müßte demnach eine echte Aufgabe der kriminalistischen Forschung sein, deren Resultate die 
Erwartungen für effektives und rationelles Arbeiten rechtfertigen. 

Die Erörterung setzt bereits an bei unserer in der Grundanlage allumfassenden Konzeption 
von der Verbrechensaufklärung. 

Im Gespräch mit Außenstehenden und selbst bei der Ausbildung von Kriminalanwärtern ver
weisen wir noch immer gerne auf unser lückenloses System. Skizziert man es kurz, so wirkt es schon 
bestechend. Es setzt damit ein, daß der Kriminalbeamte nach dem viel gepriesenen Legalitätsprinzip 
- vor dem Gesetz sind ja alle gleich - gehalten ist, gegen jeden Verdächtigen und wegen jeder Straftat 
gleichermaßen vorzugehen, gleich, ob er eine Sparkasse überfallen oder (diesen verantwortlichen 
und zeitraubenden Auftrag hatte ich vor langen Jahren als Sachbearbeiter im Kommissariat für 
Antragsdelikte) seinem Nachbarn eine tote Maus in den Briefkasten gesteckt hat, um ihm seine 
»Hochachtung« zu bekunden. 

Der flüchtige Straftäter wird im Fahndungsbuch ausgeschrieben und überall, außerhalb unserer 
Grenzen von Interpol, gehetzt und schließlich zur Strecke gebracht. Die Tatzusammenhänge deckt 
der kriminalpolizeiliehe Meldedienst auf, der zentrale Spezialkarteieri im In- und Ausland unterhält 
oder speist. 

Vom Grundgedanken her scheint das alles schon ein lückenloses System, gerade dazu ge
schaffen, jeden Verbrecher zu Fall zu bringen. Und doch hat der Praktiker kaum noch Zweifel, 
daß die Kriminalpolizei auf wesentlichen Gebieten ein neues Konzept für ihre Verbrechens
bekämpfung benötigt, da die eine oder andere ihrer Einrichtungen lange zum Selbstzweck erhoben 
oder aus anderen Gründen in der bestehenden Form abgewertet ist. Wir leben immer mehr »von 
der Hand in den Mund«, reagieren mehr schlecht als recht auf geänderte Erscheinungsformen des 
Verbrechens und Verhaltensweisen des Verbrechers, ohne für systematische Untersuchungen dieser 
Entwicklung zur ErIangung von richtungweisenden Erkenntnissen für zukünftiges Arbeiten die Zeit 
zu finden und Ideen zu entwickeln. 

Unter vielen Einzelfragen stellt sich z. B. die, ob es bei der Entwicklung der Kriminalität noch 
sinnvoll ist, Wichtiges und weniger Wichtiges gleichermaßen gründlich und intensiv und damit 
auch personal- und zeitaufwendig zu bearbeiten. Dieser Gedanke, zuletzt von Wehner 4) geäußert, 
wird zwar schnell wieder verworfen, da er, konsequent weitergedacht, jedenfal-Is im Strafverfahren 
am rechtsstaatlichen Gefüge der Bundesrepublik zu rütteln scheint. Wo wollte man zudem in der 
Intensität der Strafverfolgung Abstufungen einführen oder die Grenze ziehen, etwa nach der Höhe 
des Schadens oder der Schutzbedürftigkeit des Rechtsgutes? Wir beklagen es, daß das Legalitäts
prinzip in seiner starren Ausgestaltung und Handhabung ein viel zu enges Sieb ist, das durch die 
Vielzahl der Bagatellfälle die faktischen Strafverfolgungsmöglichkeiten verstopft und damit die 
dicken Brocken überhaupt nicht oder nicht mehr zur rechten Zeit aufzufangen vermag, daß es uns 
mittelbar dazu zwingt, zeitraubende Einstellungsermittlungen zu führen, d. h. kriminalpolizei
liehe Arbeit in einem beachtlichen Umfang zu investieren, um die schon bei Anzeigeerstattung 
vorhersehbare Verfahrenseinstellung gegen etwaige Beschwerden und Klageerzwingungsversuche 
des Anzeigers abzusichern. Diese Fragen aber in ihrer Auswirkung auf die Verbrechensbekämpfung 
gemeinsam mit Strafrechtlern und Strafverfahrensrechtlern zu untersuchen, die Erkenntnisse aus
zuwerten und in Vorschläge für die Praxis oder die Gesetzgebung umzusetzen, dazu finden wir 
keine Zeit, fühlen uns vielleicht auch unzuständig, weil wir meinen, daß sie sich ihrer Natur nach 
als strafprozessuales Problem unserer Beurteilung entziehen. 

Überdenken wir denn überhaupt unsere eigenen Methoden und suchen wir nach Mitteln und 
Wegen, sie den heutigen Verhältnissen und Gegebenheiten anzupassen? 

4) Kriminalistik 1967, S. 449. 

247 



Die ärgsten Schwierigkeiten der Kriminalpolizei und auch deren mehr oder weniger offen als 
unzulänglich bezeichneten Arbeitsergebnisse werden auf die schlechte Personallage zurückgeführt. 
Es ist üblich geworden, den Länderparlamenten und auch den kommunalen Beschlußkörperschaften 
über die Errechnung von Kriminalitätsbelastungsziffern, die die Kriminalitätszahlen in Relation setzen 
zur Bevölkerungsdichte, zur Besiedlungsdichte und auch zu besonderen beruflichen oder landsmann
schaftlichen Zusammensetzungen der Bewohner, nachzuweisen, daß die vorhandene Zahl von Be
amten bei weitem nicht ausreicht. Wenn auch Berechnungsmodalitäten und -grundsätze zum Teil 
erheblich voneinander abweichen - das muß wohl auch so sein, denn der Umfang kriminalpolizei
licher Arbeit hängt schließlich von vielen Unwägbarkeiten ab -, so stimmen doch die Untersuchungen 
im Ergebnis überein. 

Dagegen fehlt es an einheitlichen, zumindest koordinierten Versuchen, den relativ hohen 
Anteil an kriminalpolizeilichen Nebendiensten und an Verwaltungsaufwand abzubauen. Zahl und 
Zeit derjenigen Beamten, die für echte Ermittlungsarbeit eingesetzt werden können, werden nach 
neuesten Feststellungen bis auf 50% vermindert. Die Karteien des Erkennungsdienstes, der Fahn
dung und der Personenaktenhaltung bringen noch Aufgaben, die mehr oder weniger unmittelbar 
der Sachaufklärung dienen. Das kann man nicht mehr sagen von dem erheblichen Umsatz an 
Papier, der heute nach unserer perfektionistischen Vorstellung über die ordnungsgemäße Vorgangs
bearbeitung mit dem Einzelverfahren verbunden ist. Meldepflichten und Statistiken aller Art, Formu
lare und interne Anweisungen über Berichterstattung, Anfertigung von Kopien usw. sind schon 
dazu geeignet, die Ermittlungskapazität eines Sachbearbeiters und auch die einer Dienststelle 
ganz erheblich zu beeinflussen. Zudem scheiden Sachgebiets- und Kommissariatsleiter weitgehend, 
Inspektions- oder Dienststellenleiter als Ermittlungsbeamte fast völlig aus, da sie Verwaltungs
aufgaben behördeninterner Art zu erfüllen haben. Das sind oder sollten jedenfalls nach unserem 
Auswahl- und Beschulungssystem gerade die Beamten sein, die über die besten theoretischen und 
praktischen Kenntnisse verfügen und sich im Ermittlungsdienst bewährt haben. Es ist nur logisch, 
daß sie dort ihren Platz haben sollten. 

So schleppen wir leider, sei es aus verfahrensrechtlichen Gründen oder auch nur, »weil man 
das schon immer so gemacht hat«, noch viele andere nicht gerade rationelle Methoden mit, die 
einer effektiven und ökonomischen Arbeitsabwicklung im Wege stehen. Wenn Sie sich mit auf
geschlossenen, weniger perfektionistisch denkenden Kriminalbeamten über diese Probleme unter
halten, auch wenn Sie die Arbeitsmethoden mancher ausländischer Kriminalpolizei studieren, so 
finden Sie die Meinung bestätigt, daß Verwaltungsaufwand nicht unbedingt eine Voraussetzung 
für erfolgreiches kriminalistisches Arbeiten ist und Umsatz an Papier kein Maßstab für die Qualität 
des Kriminalisten und auch der Dienststelle. 

Die Frage nach Lückenlosigkeit und Effektivität unserer Routinefahndung brauche ich unter 
Kennern kaum mehr anzuschneiden. Sie wissen um den sehr begrenzten Effekt einer Ausschreibung 
im Fahndungsbuch. Als Sachbearbeiter beantragt man sie, weil es vorgeschrieben ist und um über
haupt etwas gemacht zu haben. Wieviel Arbeitskräfte verschiedener Behörden werden mit diesem 
Ausschreibungsverfahren, das in eine Vielzahl von Karteien mündet, gebunden? Ist es in einem 
anderen Spezialgebiet, der Fahndung nach Vermißten, sinnvoll, die Meldungen ohne Berücksich
tigung der näheren Umstände des Falles auf dem Fernschreibweg möglichst noch an alle Polizei
dienststellen im Bundesgebiet zu steuern? 

Immer möchten wir mit bewährter deutscher Gründlichkeit alles erfassen, weil wir den Wert 
der Information an vielen Stellen schätzen, weil man nicht weiß, wofür es gut sein könnte, und 
weil wir keine Alternative kennen. Sollten wir es nicht wagen, Akzente zu setzen, etwa gegen die 
gesuchten Top-Verbrecher mehr als bisher oder überhaupt einmal echt zu fahnden, andere Aus
schreibungen dann aber aus Ersparnisgründen nur noch an einer Stelle zu registrieren? Dieses Wagnis 
aber erfordert eingehende Analyse unserer bisherigen Methoden und die logische Entwicklung 
neuer Wege. 

Selbst unsere gezielte Fahndung bleibt in der Schablone stecken. Burghard 5) hat uns das zuletzt 
am »Fall Fabeyer« sehr deutlich gemacht. Auch die von Haas 6) wiedergegebene Befragung von Rechts-

5) Kriminalistik 1967, s. 505 ff. 
6) Kriminalistik 1967, S. 617 ff. 
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brechern läßt erkennen, welch geringe Mühe es dem Gesuchten bereitet, sich der Polizeifahndung 
zu entziehen. Sollten wir nicht erwägen, unsere Fahndungsanliegen selbst unter Verwendung 
moderner werbepsychologischer Erkenntnisse öffentlichkeitswirksamer zu verkaufen? Daß wir eine 
bessere Erfolgschance hätten, zeigen z. B. die Ergebnisse der Sendung »Aktenzeichen XY«. Wie 
nüchtern nehmen sich dagegen die Fahndungsmeldungen der Polizei aus! Das hängt nicht allein 
und entscheidend - wie man in unseren Kreisen hören kann - davon ab, daß mit der Sendung 
»Aktenzeichen« Geld verdient wird, sondern eher davon, daß andere speziellere Erfahrungen und 
bessere Ideen haben als wir, die wir so fahnden, wie wir das »schon immer gemacht haben«, erst 
in zweiter Linie allerdings auch davon, daß den Verfassern solcher Sendungen mehr Zeit und Mittel 
zur Verfügung stehen. 

Müssen wir nicht überhaupt systematisch nach Wegen und Methoden forschen, nach einem 
neuen Rezept, um unsere Öffentlichkeitsarbeit insgesamt auf andere, festere Füße zu stellen? Das 
gilt nicht nur für die gezielte Fahndung und für Aufrufe zur Hilfe bei der Verbrechensverfolgung, 
sondern mehr noch für die vorbeugende Arbeit der Polizei und nicht zuletzt auch für unsere eigene 
»Gesichtspflege«. Hiermit meine ich natürlich nicht das Image einzelner; aktuelle Anlässe zeigen, daß 
man das, sei es auch zum Schaden gemeinsamer Bemühungen, schon recht erfolgreich selbst pflegt. 
Ich denke vielmehr an das Gesicht der Polizei und der Justizbehörden, die sich all den Schwierig
keiten bei der Strafverfolgung ausgesetzt sehen. In der heutigen parlamentarischen Massengesell
schaft sollten wir fähig sein, dem Bürger mit zeitgemäßen Mitteln und Methoden unsere Nöte und 
Aufgaben selbst deutlich zu machen. Obwohl die Interessenlage gerade nach neuesten Meinungs
umfragen ein eindeutiges Plus zu unseren Gunsten zeigt, wird doch der Bürger viel häufiger Opfer 
eines Straftäters als Verdächtiger in einem Strafverfahren, finden es manche Kommunikationsorgane 
zu oft noch einträglicher, die Polizei ohne sachliche Berechtigung an- oder abzuschießen. Abgesehen 
davon, daß wir uns jeder Kritik stellen sollten, brauchen wir schon eine »aktive Öffentlichkeits
arbeit« 7), die Unzulänglichkeiten sowohl in der personellen und sachlichen Ausstattung als auch im 
verfahrens- oder materiell-rechtlichen Bereich aufdeckt, die zeigt, wie schädlich sie sich für uns alle 
auswirken, und die schlicht für ein» Polizeiverständnis« wirbt. Ich meine, dann könnte man es sich 
nicht mehr leisten, durch unsachliche Stimmungsmache gegen die Polizei Stimmen oder Umsatz 
zu machen. 

Hätten wir es z. B. verstanden, bei den Bundesfahndungstagen unsere Ziele in der gebotenen 
Breitenwirkung dem Bürger zu erläutern, etwaige Konsequenzen vorauszusehen, so wären die ins
gesamt negative Resonanz und der Vorwurf »polizeistaatlicher Methoden« kaum geäußert worden. 

Im derzeitigen Streit um die Erweiterung des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr, die man 
leider Vorbeugehaft nennt, versäumen wir wieder die Gelegenheit, die Öffentlichkeit mit allgemein
gültigen Untersuchungsergebnissen aus dem Bundesgebiet darüber zu informieren, daß Berufs- und 
Gewohnheitsverbrecher, -diebe oder -betrüger Monate, nicht selten sogar Jahre von der ersten 
Vernehmung bis zur Hauptverhandlung für die Fortsetzung ihrer Straftaten nutzen. Ein solches V~r
säumnis hält man bei den Gegnern dieser Prozeßänderung für ausgeschlossen. Man folgert, daß 
Ergebnisse dieses Gewichts nicht existierten, denn auf den »propagandistischen Effekt« ihrer Ver
öffentlichung hätte man nicht verzichtet 8

). 

Gewisse Reaktionen in den letzten Monaten, besonders im Anschluß an das hearing am 
24. Oktober 1968 im Innenausschuß des Bundestages, zeigen, daß in der Öffentlichkeit schon 
Verständnis für die Notwendigkeit einer Unterstützung der Anliegen der kriminalpolizeilichen 
Verbrechensbekämpfung vorhanden ist. 

Greifen wir andere Probleme unserer täglichen Arbeit heraus: Der kriminalpolizeiliche Meide
dienst, das auf dem Modus-operandi-System basierende Verfahren zur Feststellung von Tat- und 
Täterzusammenhängen, erstickt besonders im Bereich der Eigentumskriminalität an der Vielzahl von 
Meldungen, die getreu den Richtlinien gefertigt und über die Landeskriminalämter an das Bundes
kriminalamt gegeben werden. Vereinzelte Untersuchungen aus der neuesten Zeit machen deutlich,. 
wie gering gerade auf diesem Gebiet die Zahl der Meldungen ist, die für Hinweise genutzt werden 
können. Aber auch diese Erfolgsmöglichkeiten drohen von dem perfektionistischen System erstickt 

7) Zimmermann: Kriminalistik 1968, s. 461 ff., 466. 
8) Schwarz: Zeitschr. f. Rechtspolitik 1969, S. 57. 
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zu werden, wenn der Bearbeiter im Meldedienst seine erste und leider wegen des hohen Arbeits
anfalles auch einzige Aufgabe darin sehen muß, die Meldungen zu erfassen und zu verkarten. Es ist 
nicht nur eine Frage der Personalnot oder gar der Automatisierung, sondern es liegt auch an der 
derzeitigen Handhabung des Verfahrens, daß dessen faktische Bedeutung allgemein so gering ein
geschätzt wird. Vielleicht fehlt uns der Mut zur Lücke; jedenfalls fehlen repräsentative Unter
suchungen darüber, auf welchen Gebieten und für welche Straftatengruppen die Kriminalpolizei 
im Interesse einer Aktualisierung des überörtlichen Nachrichtenaustausches Akzente setzen sollte, 
um dagegen in anderen Bereichen auf zentralen Informationsaustausch zu verzichten. 

Ein recht verdienstvoller und sicher auch aufschlußreicher Versuch war kürzlich vom Hessischen 
Landeskriminalamt vorgesehen, ist jedoch wegen Personalmangels in der Vorbereitung stecken
geblieben. Dort sollte eine Gruppe von Ermittlungsbeamten unaufgeklärte Eigentumsdelikte wieder 
aufgreifen, um möglichst auch auf andere örtliche Verhältnisse übertragbare Erkenntnisse darüber 
zu gewinnen, ob bzw. in welchem Umfang bei einer intensiven, nicht unter Zeitdruck stehenden 
Ermittlungsarbeit noch Anhaltspunkte für die Sachaufklärung gefunden werden können. Eine 
Analyse der recht unterschiedlichen Aufklärungsergebnisse bei in etwa vergleichbarer Ausgangslage 
sollte überhaupt wichtige Aufschlüsse für die Entwicklung von Ermittlungsgrundsätzen bieten. 

Man braucht gar nicht sehr kritisch zu sein, auf keinen Fall aber mit der Lupe zu suchen, um 
weitere Bereiche und Praktiken der Verbrechensbekämpfung nennen zu können, die einer syste
matischen Durchforstung nach Verbesserungs- und Rationalisierungsmöglichkeiten bedürfen, wo wir 
jeden Tag Unzulänglichkeiten empfinden und z. T. darüber schon resigniert haben. Zur Abrundung 
meiner Vorstellung über die Zielrichtung praxisbezogener kriminalistischer Forschung genügt es, 
einige Fragenkomplexe und Arbeitstitel aufzuzeigen: 

a) Wo bieten sich Ansatzpunkte zu sog. Vorfeldermittlungen und wie sind diese, abgestellt und 
abgestuft nach den verschiedenen Deliktsarten, sachgerecht und rationell zu nutzen? 

b) Was ist zu verbessern oder überhaupt erst zu veranlassen, um überörtlich tätige Straftäter, 
besonders internationale Verbrecher, möglichst schnell zu erkennen und sie mit zentralen oder 
koordinierten taktischen und organisatorischen, überregionalen oder überstaatlichen M?ß
nahmen zu bekämpfen? 

c) Entwicklung einheitlicher Erfahrungsgrundsätze für zweckmäßiges Vorgehen zur Aufklärung von 
Spezialdelikten (z. B. Wirtschaftskriminalität, Brand, Rauschgiftdelikte, Vorgehen bei Bomben
warnungen u. a.). Der Verbrecher sollte nicht darauf spekulieren dürfen, und zwar in keinem 
Stadium des Verfahrens, daß er, je nach dem Umfang der theoretischen und praktischen Erfah
rungen der Bearbeiter seines Falles, mehr oder weniger »gut bedient« wird. Deswegen sollten 
bei diesen Untersuchungen Staatsanwälte und Richter mitwirken. Die langjährigen Erf~hrungen 
von Spezialisten müssen erhalten bleiben, während sie heute noch oft mit deren Versetzung oder 
Pensionierung verlorengehen. 

d) Wie kann gesichert werden, daß die besten und modernsten kriminaltechnischen Einrichtungen 
und Verfahren allen Kriminaldienststellen gleichermaßen zur Verfügung stehen? 
Werden die Erwägungen für den Auf- und Ausbau sowie für die Einschaltung kriminaltechnischer 
Untersuchungsstellen maßgeblich von Zweckmäßigkeit, Rentabilität oder vielleicht auch von 
Prestige bestimmt? 

e) Ist es notwendig, gerade für Fälle des kaufmännischen Serienbetruges schon im Ermittlungs
stadium ein vorläufiges richterliches Berufsverbot 9

) anzustreben oder genügt eine erweiterte 
Anwendung der gewerberechtlichen Untersagungsgründe, um die zu erheblichen Schädigungen 
der Bevölkerung führenden Betrugsmanipulationen einstweilen zu verhindern? 

f) Systematische Erforschung von äußeren Umständen und Verhältnissen, die Straftaten auslösen, 
ermöglichen oder begünstigen, zur Entwicklung gezielter Präventivmaßnahmen. 

Diese Aufzählung, die sich noch um wichtige Probleme allgemeiner oder spezieller Art erweitern 
ließe, soll lediglich deutlich machen, daß sinnvolle kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung 
nicht nach statischen Prinzipien betrieben werden kann und darf, sich vielmehr ständig neu an den 
Erscheinungen der Umwelt, an sozialer, juristischer, technischer und ökonomischer Entwicklung zu 

9) Zimmermann, Kriminalistik 1968, S. 461, 462 ff. 
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orientieren hat. Die Wege und Methoden müssen den jeweiligen Gegebenheiten dynamisch an
gepaßt werden und bedürfen wiederholter Überprüfungen und Korrekturen. Wenn Fehlleistungen 
vermieden werden sollen, darf diese Anpassung nicht vom zufälligen Ge- oder Mißlingen örtlich 
begrenzter Versuche abhängig gemacht werden. Vielmehr ist es erforderlich, im Zusammenwirken 
von Praktikern und Wissenschaftlern der angesprochenen Fachrichtungen systemvoll zu forschen, 
Bestehendes zu analysieren, Fehlerquellen und Mängel ohne falsche Rücksichtnahme offenzulegen 
und einheitliche Verbesserungsvorschläge für die Praxis zu entwickeln. So verstehe ich kriminalistische 
Forschung, und mit dieser Zielsetzung halte ich sie für notwendig. 

Für diese Aufgaben sollten Mitarbeiter ausgewählt werden, die fachlich besonders qualifiziert sind 
und die mit ihrer Planungsarbeit in den vielgestaltigen Bereichen der Polizei auch unter Verwendung 
der Erkenntnisse des Auslands die Richtung anzugeben und sich über Kompetenzen hinwegzusetzen 
vermögen. An diese Mitarbeiter müßten wir uns mit allen hier angeschnittenen und den sich neu 
ergebenden Fragen wenden können und erwarten dürfen, daß dann nicht jahrelange theoretisierende 
Erörterungen einsetzen, sondern zielgerichtete Untersuchungen mit zeitnahen, praktikablen Vor
schlägen. Deren Gewicht sollte, wenn sie z. B. mit kriminalpolitischen Empfehlungen an Regierungs
steIlen oder Gesetzgebungsorgane gerichtet sind und sich auf repräsentative Daten und Erfahrungs
werte stützen, so groß sein, daß man unsere Ansichten nicht, wie das heute oft geschieht, mit der 
linken Hand vom Tisch wischen kann. 

Alle diese Vorstellungen erscheinen utopisch, besonders wenn man sie an dem jetzigen Stand 
der Dinge mißt. Ist dies nicht aber eher ein Beweis für die Rückständigkeit unseres Denkens und 
HandeIns, gemessen auch an den Fortschritten im Ausland, als für die Unsinnigkeit der Forderung? 
Es müßte doch möglich sein, auch in Deutschland eine Institution zu schaffen oder einer bestehenden 
Einrichtung anzugliedern, die solche Forschungsaufgaben zu übernehmen in der Lage ist. Diese 
Probleme als Einzeluntersuchungen verschiedenen Stellen in Auftrag zu geben, wäre bei der 
gebotenen Ges~mtplanung sowohl unzweckmäßig als auch unrationell. 

Wie sollte nun ein solches kriminalpolizeiliches Forschungs- und Planungsinstitut aussehen, 
unter welcher fachlichen Anleitung und in welcher Zusammensetzung sollte es arbeiten? 

Diese Fragen lassen sich z. Z. nur recht allgemein und jedenfalls ohne Anspruch auf Vollständig
keit behandeln, weil viele Unwägbarkeiten noch nicht in die Beurteilung einbezogen werden können. 
Bewegen sich die Untersuchungsvorhaben nur ungefähr in dem hier gesteckten Rahmen, so beant
wortet sich allerdings die Frage nach der beruflichen Herkunft derer, die die Richtung der Arbeiten 
bestimmen müßten, von selbst: 

Die Leitung eines solchen Institutes könnte nur in den Händen von Kriminalisten liegen, die 
in allen wesentlichen Bereichen der Verbrechensbekämpfung praktisch erfahren sind, denn nur sie 
übersehen Bedeutung und Auswirkung der einzelnen Untersuchungskomplexe, nur sie vermögen 
die Akzente mit der gebotenen Fachkunde zu setzen. Auch ein Teil des ständigen Mitarbeiterstabes 
- gehen wir einmal von der fiktiven Gesamtzahl 20 aus - sollte sich aus Kriminalisten zusammen
setzen, der andere Teil aus Wissenschaftlern und Spezialisten der verschiedenen Fachrichtungen, wie 
Juristen, Kriminologen, Soziologen, Psychologen, aber auch Automatisierungs- und Rationalisierungs
fachleuten. Je nach Art und Umfang der Aufgabe verschieden zusammengesetzte Teams der an
gesprochenen Fachrichtungen garantieren eine möglichst umfassende Behandlung, schließen dilet
tantische oder unmethodische Verfahrensweisen ebenso wie Einseitigkeit, Fehlerquellen und auch 
Betriebsblindheit aus, wie sie bei ausschließlicher Untersuchung durch Kriminalisten schon zu 
befü rchten wäre. 

Es stellt sich die Frage, ob die Aufgabe des koordinierenden Institutes auch auf die Forschung 
und Planung im Bereich der kriminaltechnischen Wissenschaften sowie auf Prüfung und Entwicklung 
kriminalpolizeilicher Ausrüstung ausgedehnt werden soll, wie das wohl in England mit Erfolg prakti
ziert wird. Es sei etwa erinnert an die dortigen Versuche zur Entwicklung automatisierter Identifizie
rungsverfahren auf dem Gebiete der Daktyloskopie oder die Methoden zur Auffindung von ver
steckten Gegenständen. Die Übernahme dieser Regelung für uns würde eine Erweiterung des 
Forschungsstabes um Wissenschaftler und Techniker der verschiedenen Fachdisziplinen erfordern. 
Diese Erwägung setzt ihrerseits eine intensive und systematische Untersuchung der damit verbun
denen Organisationsfrage voraus. Ist es sinnvoll, kriminaltechnische Wissenschaftler ausschließlich 
mit Forschung und Entwicklung zu betrauen? Auf den ersten Blick scheint mir, ohne daß ich mich 
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berufen fühle, das hier näher zu begründen, die Besonderheit der AufgabensteIlung nicht dafür zu 
sprechen. Der Erfolg dieser Tätigkeit wird zu sehr von der Erfahrung bestimmt, die der Sachverstän
dige täglich sammelt und in der forensischen Praxis erweitert und abrundet. Für die Weiter- oder 
Neuentwicklung bestimmter Verfahren oder die Verbesserung von Untersuchungsmethoden müßte 
jedenfalls ein Weg engster Zusammenarbeit mit den kriminaltechnischen Labors und Untersuchungs- , 
stellen gefunden werden, u. U. in der Form, daß man für diese Arbeiten an einigen führenden und 
modern ausgestatteten Instituten für einzelne Fachrichtungen die Zahl der wissenschaftlichen Mit
arbeiter erhöht und ihnen dann durch die zentrale Forschungsstelle Entwicklungsaufgaben u. ä. 
überträgt. Damit scheint mir auch der Bezug zur kriminalpolizeilichen Praxis gesichert. 

Es besteht kein Zweifel daran, daß auch die Kriminaltechnik ihre Arbeitsmethoden einheitlich 
an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten muß und hierzu nicht nur wie derzeit 
einen unvollständigen und mitZurückhaltung betriebenen Erfahrungsaustausch der einzelnen Sparten, 
sondern eine am gemeinsamen Ziel orientierte und auf die jeweiligen Möglichkeiten und Bedürf
nisse abgestimmte Planung benötigt. 

Sowohl fachliche als auch ökonomische Aspekte sollten den Ausschlag geben für den Sitz eines 
zentralen kriminalistischen Forschungsinstitutes. Es müßte dort gegründet werden, wo Unter
suchungsmaterial entweder bereits zur Verfügung steht oder aber ohne großen Aufwand beschafft 
werden kann. Das scheint mir beim Bundeskriminalamt noch am ehesten der Fall zu sein. In diesem 
Haus werden zum Zwecke der Verbrechensverfolgung Informationen und Erkenntnisse des In- und 
Auslandes erfaßt, die dann ebenso wie die Zahlen einer in kriminologischer Ausrichtung begriffenen 
Kriminalstatistik unmittelbar für Untersuchungsaufgaben zur Verfügung stünden. Weiteres Material, 
etwa die Verfahrensakten der Strafverfolgungs- oder -vollzugsbehörden, müßten auch von jeder an 
einem anderen Platz konstituierten Forschungseinrichtung besonders angefordert, repräsentative 
Querschnittuntersuchungen in begrenzten örtlichen Bereichen jeweils gesondert vereinbart werden. 
Zudem stünde beim Bundeskriminalamt ein wenn auch sehr bescheidener Personalstamm mit 
gewissen Erfahrungen bereits zur Verfügung. Schließlich stellten sich einer Erweiterung des Krimi
'nalistischen Institutes beim BKA keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten entgegen. 

Ich folge insgesamt mit dieser Lösungsmöglichkeit auch einem Anliegen von Wenzky, das dieser 
anläßlich seines Vortrages über die Notwendigkeit zur Errichtung einer Bundeskriminalakademie am 
22. Juni 1968 vor der Deutschen Kriminologischen Gesellschaft in FrankfurtlMain 10) äußerte. Er 
empfahl, dem Bundeskriminalamt die Ermächtigung »zur Bearbeitung der sich aus der kriminal
polizeilichen Praxis ergebenden wirklich echten kriminalwissenschaftlichen Probleme« zu erteilen. 
Sein an gleicher Stelle gemachter Vorschlag, diese Untersuchungsstätte mit einem zentralen Aus
bildungsinstitut zu verbinden, bietet m. E. für die zukünftige Gesamtplanung weitere entscheidende 
Vorteile, denn Forschung und Lehre müßten, vorausgesetzt, daß beide ihre Ziele nach der Praxis 
ausrichten und keine letztlich doch pseudowissenschaftlichen Luftschlösser bauen, sich gegenseitig 
unterstützen, ergänzen und, was ich bei der dynamischen Entwicklung für sehr wesentlich halte, in 
der Effektivität ihrer Arbeit ständig überprüfen. 

Ein Institut für kriminalistische Forschung und Planung ist natürlich nicht nur als eine Organi
sationseinheit des Bundeskriminalamtes denkbar. Auch einer selbständigen gemeinsamen Einrich
tung des Bundes und der Länder, die aus Zweckmäßigkeitsgründen beim Bundeskriminalamt ihren 
Sitz haben sollte, könnte dessen Material in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Koordinierte 
kriminalistische Forschung läßt sich auch, zwar unter Verzicht auf die unmittelbaren Zugriffsmöglich
keiten in diesem Hause, dagegen mit Ausnutzung bestehender Erfahrungen in kriminalwissenschaft
licher Arbeit, in einem entsprechend erweiterten Polizei-Institut Hiltrup betreiben. Die zentrale Stelle 
sollte sowieso berechtigt sein, spezielle Untersuchungen in Zusammenarbeit mit kriminologischen 
und anderen wissenschaftlichen Instituten durchzuführen oder als Einzelaufträge zu vergeben. 
Schließlich könnte sie mit ihren Erkenntnisquellen den kriminologischen Wissenschaften auch als 
idealer Anlaufpunkt für deren Untersuchungsvorhaben dienen. 

Viel entscheidender als der Ort, an dem man sich zur Lösung dieser insgesamt neuen Aufgaben 
zusammenfindet, sind Geist und Einstellung derjenigen, die an diesen Lösungen unmittelbar oder 
bei den einzelnen Exekutivdienststellen unterstützend mitwirken. Koordinierte kriminalistische For-

10) Vgl. Die Polizei 1968, S. 325 ff. 
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schung ist, das hoffe ich gezeigt zu haben, notwendig, sogar dringend notwendig. Sie ist mit unser 
aller Hilfe auch möglich, sofern wir uns mit ein wenig Idealismus zur Sache bekennen und Ressort
denken, veraltete Konventionen und Eifersüchteleien überwinden. Schaffen wir das in absehbarer 
Zeit nicht - die Skeptiker unter uns sehen das schon voraus -, so empfehle ich, mit der Politik der 
kleinen Schritte fortzufahren und diese Pläne zur Seite zu legen, kein Personal dafür zu investieren, 
sondern etwa hier einen Computer und da eine Zivilstreife mehr einzusetzen. Das bringt vielleicht 
örtlich begrenzt oder wenigstens dem Schein nach Fortschritte und auch das Lob der Öffentlichkeit 
für die dergestalt Fortschrittlichen, wenn es auch zur Entwicklung eines unserer Zeit angepaßten 
Gesamtkonzepts für die Verbrechensbekämpfung kaum beiträgt. 
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AUSSPRACHE 

Kriminaloberrat Rößmann, Polizei-Institut Hiltrup 

Herr Professor, ich möchte annehmen, daß ich mich in Übereinstimmung mit dem Auditorium befinde 
- jedenfalls haben das die Unterhaltungen in der Pause ergeben -, wenn ich sage, daß wir Ihre Vorschläge 
vorbehaltlos unterstützen. Allerdings war ich nicht der einzige, der gern einmal gehört hätte, von wem die 
Antriebe ausgehen, von wem diese Dinge konkret eingeleitet werden müssen und ob Sie dabei unsere Hilfe 
annehmen. 

Nur der Vollständigkeit halber: ich glaube, daß wir nicht in Gegensatz geraten, wenn ich sage: Kriminal
polizei, das ist die Polizei, die Verbrechen bekämpft. Wir nehmen gern unsere uniformierten Kollegen mit in 
diesen Begriff hinein. 

Verzeihen Sie, wenn ich ausnahmsweise einen Teilaspekt anspreche: Sie sprachen davon, daß man der 
Prognose kritisch begegnen müsse. Nun ist es aber so, daß die Strafprozeßordnung der Staatsanwaltschaft vor
schreibt, die Ermittlungen auch auf die Phänomene auszudehnen, die den Richter in die Lage versetzen, die Frage 
zu beantworten, ob eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und ich verrate ja kein Geheimnis, 
wenn ich sage, daß die Staatsanwälte sich auch dabei weitgehend auf die Arbeit der Polizei verlassen. Das heißt 
also, daß Polizeibeamte Faktoren zu benennen haben, aufgrund deren Richter dann die Frage entscheiden, ob 
eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. 

Wir sehen uns also, um Ihren Kollegen Günther Kaiser zu zitieren, vor der sozialen Notwendigkeit, etwas 
zu tun, was an sich noch nicht gesichert ist, nämlich Prognosefaktoren zu benennen. Anders jedenfalls sehe ich 
das nicht. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht dazu auch noch ein Wort sagen könnten . 

. Nun darf ich vielleicht auch noch etwas vorbringen zu dem, was Herr Dr. Gemmer vorgetragen hat. Ich 
hatte es an sich nicht für nötig gehalten, die Frage zu erörtern, was nun Kriminalistik und was Kriminologie im 
Sinne polizeilicher Betrachtung ist. Ich will aber gern zustimmen, wenn alles das, was ich gesagt habe, unter 
kriminalistische Forschung subsumiert wird. 

Inwiefern ich glauben kann, daß es nicht darauf ankommt, wie man das nennt, darf ich vielleicht aus meinen 
Anmerkungen zitieren. Hier steht: 

Da wir die Rationalisierung der Polizeiarbeit, die Konzentration der vorhandenen Kräfte und deren 
ökonomische Verwendung im Auge haben und die uniformierten Kräfte der Polizei in unsere Betrachtungen 
einschließen, möchte ich ein Beispiel anführen: Nach den in den einzelnen Ländern - ich erinnere nur an die 
Untersuchung von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern - durchgeführten Analysen der Raub
kriminalität läßt sich behaupten, daß man - um nur eines herauszugreifen - zahlreiche Anhaltspunkte für 
gezielte Absperrmaßnahmen und Kräftekonzentration innerhalb bestimmter Grenzen eines Polizei bezirks 
findet, wenn man die vorhandenen Kenntnisse über Herkunft der Täter und ihre Fluchtrichtung präzisiert und 
dazu den Rhythmus der Tatbegehung in bezug auf Tag und Tageszeit, also die zeitlichen Schwerpunkte, mit 
berücksichtigt. 

Nun, meine ich, ist es gleichgültig, ob man das jetzt Kriminologie oder Kriminalistik nennt. Die Haupt
sache ist, man trifft die Feststellung, und wir können das nutzen. Das sieht dann also etwa so aus: Wenn bei 
einer Sofortfahndung an sich 50 Straßenpunkte besetzt werden müßten, so wird man nach einer Analyse fest
stellen können, daß in 98 % der Fälle die Täter den gleichen Fluchtweg benutzt haben. Dann aber, meine ich, 
könnte man durch Kräftekonzentration eine erhebliche Chancenerhöhung gewinnen. 

Und daß ich mich der Kriminologie zugewandt und sie in den Vordergrund gerückt habe, ist dem Umstand 
zuzuschreiben, daß ich durch die Lektüre auch aus Anlaß der Vorbereitung meines Referats darauf gestoßen bin, 
daß in allem, was wir betreiben, uns die Kriminologie eigentlich unterstützt. 

Darf ich, nur weil Sie davon gesprochen haben, daß man überlegt vorgehen soll in bezug auf Kräfte
konzentration im Hinblick auf die Außerachtlassung der Bearbeitung bestimmter Delikte, Herrn Hel/mer zitieren, 
der in der Kriminalistik unter der Überschrift »Kriminalpolitische Besinnung« folgendes schreibt: »Die Annahme, 
eine größere Polizei würde der Aufgabe, die die Kriminalitätsbekämpfung heute stellt, gewachsen sein, ohne 
daß es weiterer kulturpolitischer Maßnahmen bedürfte, ist trügerisch. Eine wirksame Verbrechensbekämpfung 
erfordert prinzipiell eine Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte der Kriminalität.« Unser Strafensystem, sagt 
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er, liefert - wie auch die Statistik zeigt - Polizei und Straf justiz der unübersehbaren Flut kleiner und kleinster 
Delikte aus, so daß für die Entdeckung, Aufklärung und Aburteilung der echten und gefährlichen Kriminalität 
nicht genug Energie und Zeit übrigbleibt. 

Also auch das, glaube ich, zur Bestätigung dessen, was hier vorgebracht worden ist, und, verzeihen Sie, 
wenn ich das so sage, zur Legitimierung meiner Forderung, daß wir eine enge Zusammenarbeit mit der krimi
nologischen Wissenschaft betreiben sollten. Denn sie will im Grunde dasselbe wie wir. Vielen Dank. 

Kriminaldirektor Enklaar, 's-Gravenhage (Niederlande) 

Ich weiß nicht, wieviele Ausländer jetzt noch hier sind, ich weiß nur, daß von den vier Holländern leider 
drei schon wieder nach Hause fahren mußten. Und mit Leid sind sie gegangen, sie wären gerne geblieben. 

Gestehen Sie mir zu, daß ich als Ausländer eine sehr persönliche Aussage mache, indem ich dem BKA 
und Ihnen, Herr Präsident, herzlichen Dank sage für alles, was Sie uns diese Woche gegeben haben auf 
dieser Tagung. 

Ich wünsche am Ende dieser Tagung vom Ausland der ganzen deutschen Polizei und dem BKA insbesondere 
alles Gute für die Zukunft, Einheit, Zusammenarbeit, speziell im Forschungsgebiet, weil das Gebiet sich so eignet 
für die Einheit. Herzlichen Dank. 

Professor Dr. Würtenberger, Freiburg i. Br. 

Ich freue mich, daß mein Vorschlag offenbar hier Zustimmung gefunden hat, daß ein zentrales Institut 
kriminologisch/kriminalistischer PrägunOg, das im Rahmen der Kriminalpolizei anzusiedeln wäre, geschaffen 
werden soll. 

Nun, die erste Frage, die mir gestellt worden ist, war die, von wem die Antriebe ausgehen sollen, damit 
ein solcher Plan realisiert werden kann. 

Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die eigentlich auch ein strategisches Problem des Vorgehens 
enthält. Ich würde meinen, daß aus dem Kreis der Kriminalpolizei selbst einmal auf Bundesebene, aber auch 
auf Landesebene, vom Bundesinnenministerium und von den Landesinnenministerien als den zuständigen 
Ressorts, die Dinge vorgetragen werden müßten. Es müßte dann natürlich auch eine Absprache mit dem Bundes
justizministerium stattfinden, das ja sehr interessiert ist an der kriminologischen Forschung, wenn auch konkrete 
Vorschläge von dort noch nicht gekommen sind. Vielleicht müßte auch das Bundesforschungsministerium ein
geschaltet werden. 

Dann ist ein zweites Problem angesprochen worden von Herrn Rößmann: die Frage der Prognose
forschung. Ich habe die Prognoseforschung nur kurz als ein Beispiel dafür erwähnt, wie sehr man im Sinn einer 
anthropologischen Gesamtbetrachtung berücksichtigen muß, daß bei der Prognoseforschung das Menschen
bild, das hinter dieser Forschung steht, vielleicht noch allzu mechanistisch ist. Ich habe hier vor allem daran 
gedacht, daß bei der Anwendung von Prognosetafeln in der Tat ja eine ganze Fülle von Faktoren und Daten 
gesammelt wird, gerade etwa, wie auch von Herrn Rößmann gesagt worden ist, von der Polizei. Am Schluß 
wird aufgrund dieser statistischen Berechnung, die immer komplizierter wird, die Prognose des künftigen 
Sozialverhaltens des Rechtsbrechers gestellt. Daß wir aber hier vielleicht zu mechanistisch denken, zeigt sich 
auch darin, daß wir mit der intuitiven Prognose oft treffsichere Ergebnisse haben, daß also die intuitive Methode 
nicht in allen Fällen dieser meht mechanistisch-statistischen Methode nachsteht. Denn wir erleben immer wieder 
Überraschungen bei einzelnen Rechtsbrechern, daß z. B. bei einer sehr schlechten Prognose etwa in der weiteren 
Lebensgestaltung des Rechtsbrechers ein Ereignis eintritt, das man nicht vorausberechnen konnte, weil man ja 
immer von stabilen Faktoren bei der Prognose ausgeht, aber nicht berücksichtigt, daß der Mensch eben ein 
Wesen ist, das auch eine gewisse Freiheit hat und daß auch unter Umständen der Einfluß von außen her eine 
Wendung in seiner Entwicklung verzeichnen kann, die dann eben die Prognose, die schlecht war, völlig umstürzt. 

Ich darf mich damit beschränken auf diese zwei Fragen, die mir gestellt worden sind. (Beifall) 
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Ministerialrat Dr. Krüger, Bonn, Bundesministerium der Justiz 

Diese Arbeitstagung über das Thema »Grundlagenforschung und Kriminalpolizei« sollte nicht abgeschlossen 
werden ohne einige kurze Bemerkungen darüber, daß der Verlauf dieser Arbeitstagung auch vom Bundes
ministerium der Justiz mit großem Interesse verfolgt wird. 

Es steht außer Zweifel, daß eine erfolgreiche Bekämpfung der steigenden Kriminalität nur erfolgen kann 
durch eine besser ausgerüstete, eine besser ausgebildete und durch eine verstärkte Polizei. Darüber hinaus ist 
aber auch eine wesentlich verstärkte Grundlagenforschung unerläßlich. Denn es geht nicht nur darum, den 
einzelnen Straftäter zu ermitteln, ihn zur Verantwortung zu ziehen und ihn wieder in die Gesellschaft ein
zugliedern, es gilt auch, die soziologischen Ursachen des Verbrechens zu erkennen und die Wege zu finden, 
auf denen dem Verbrechen in seinen Wurzeln mit den verschiedensten Mitteln begegnet werden kann. 

Ich bin der Überzeugung, daß diese Tagung mit ihren vielgestaltigen Themen einen wesentlichen Beitrag 
zu dieser Problemstellung in seiner Gesamtheit geleistet hat. Sie hat bedeutsame Impulse für die künftige 
kriminologische Forschung, in die ich das Gebiet der Kriminalistik mit einbeziehe, gegeben. 

Ich darf Ihnen, Herr Präsident, zu diesem Erfolg meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. 
Nach den eingehenden Referaten des heutigen Tages erscheint es mir angebracht, einige Ausführungen 

darüber zu machen, welche Vorstellungen im Bundesministerium der Justiz zur Frage der Notwendigkeit und 
Möglichkeit einer koordinierten kriminologischen und kriminalistischen Forschung entwickelt worden sind, 
d. h. insbesondere zur Frage der Einrichtung zentraler Forschungsstellen. 

Wie Herr Professor Würtenberger bereits ausgeführt hat, ist im Bundesministerium der Justiz bereits seit 
einiger Zeit geplant, ein Referat für Kriminologie einzurichten. Das bedeutet nun nicht, daß dem Bundes
ministerium der Justiz eine eigenständige Forschungsstelle angegliedert werden soll. Es ist vielmehr vorgesehen, 
daß dieses kriminologische Referat die Aufgabe hat, Fragestellungen zu formulieren, um die Informations
lücken zu beseitigen oder einzuengen, die in letzter Zeit - ich darf hier auf die bereits angesprochene Proble
matik »Haftgrund der Wiederholungsgefahr« besonders hinweisen -, in Erscheinung getreten sind. Und es 
wird insbesondere Aufgabe dieses Referates sein, Möglichkeiten zu schaffen, um über bestimmte Fragen auf 
dem schnellsten Wege Informationen für den Gesetzgeber zu beschaffen. 

Aus der Erkenntnis der Notwendigkeit einer koordinierten Grundlagenforschung ergibt sich zugleich die 
Frage der Ausgestaltung und der Organisation zentraler Forschungsstellen. Erwarten Sie bitte hier von mir 
keine grundlegende Stellungnahme zu den Projekten, die heute von Herrn Professor Würtenberger und von 
Herrn Dr. Gemmer aufgezeigt und umrissen worden sind. 

Das Bundesministerium der Justiz und die landesjustizverwaltungen prüfen die Frage zentraler Forschungs
steIlen bereits seit geraumer Zeit. Von besonderer Bedeutung wird hierbei die Entscheidung sein, ob zentrale 
kriminologisch/kriminalistische Forschungsstellen in einen hierarchischen Aufbau eingegliedert werden können 
oder aber, ob solche Forschungsstellen als unabhängige Institutionen geschaffen werden sollen. 

Beide lösungen, meine Damen und Herren, haben Vor- und Nachteile, auf die ich hier im Rahmen der 
Aussprache nicht näher eingehen kann. Es wird jedenfalls noch eingehender Erörterungen mit allen Beteiligten, 
insbesondere der Kriminalpolizei, bedürfen, um hier die optimalste lösung zu finden. Eine umfassende krimi
nologische Grundlagenforschung setzt nämlich eine exakte Kenntnis der kriminalistischen Tatsachen voraus. 

Wir dürfen aber unsere Augen nicht vor der Tatsache verschließen, daß es immerhin gewisse Unterschiede 
bei den kriminalistischen und den kriminologischen Forschungszielen gibt und immer geben muß und daß 
auch die Forschungsmethoden zuweilen divergieren müssen. Die Einrichtung einer zentralen Sammlungs- und 
Forschungsstelle im Bereich der Kriminalpolizei wird sicherlich wertvolle Erkenntnisse nicht nur über den Straf
täter, sondern auch über das Verbrechen schlechthin vermitteln können. Damit wird aber nur ein Teilbereich 
des Gesamtfeldes abgedeckt. Die Bekämpfung des Verbrechens in der von mir eingangs umrissenen Form 
erfordert insbesondere einen engen Kontakt zu den Einrichtungen des Strafvollzuges, nämlich den Straf-, den 
Heil- und Pflegeanstalten, den Anstalten, in denen die Sicherungsverwahrung vollzogen wird, sowie zu den 
im Zuge der Strafrechtsreform einzurichtenden sozialtherapeutischen Anstalten. Hier werden vor allem Grenz
gebiete zur Psychiatrie, zur Psychologie und zur Soziologie berührt; bei der vom Bundesministerium der 
Justiz vorbereiteten Reform des Strafvollzuges werden Fragen wie Subkultur des Gefängnisses, Gruppendynamik 
und die Sozialtherapie im weiteren Sinne im Vordergrund stehen müssen, wie dies auch bei der Research Unit 
des englischen Horne Office und auch in Frankreich und in Italien der Fall ist. 

Es liegt auf der Hand, daß eine allumfassende, auch diese Fragen erschöpfende Grundlagenforschung 
nicht allein von einer Zentralstelle betrieben werden kann. Diese Probleme können nur im Wege einer sinn
vollen Arbeitsteilung in kriminalistische und in kriminologische Forschung bewältigt werden, wie sie hier in 
dem Denkmodell von Herrn Professor Würtenberger aufgezeigt worden ist. 

Die Frage der Koordinierung der kriminalistischen Forschung ist ein Anliegen der landesjustizverwaltungen 
und des Bundesministeriums der Justiz seit längerer Zeit. Das Bundesministerium der Justiz und die landes
justizverwaltungen haben bereits bei den Beratungen zu den Richtlinien für das Strafverfahren im Jahre 1966 
die Einrichtung einer zentralen kriminalistischen Sammelstelle beim Bundeskriminalamt unterstützt. In Nr.221 
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Abs.2 der Richtlinien für das Strafverfahren ist angeordnet worden, daß Akten über Ermittlungsverfahren wegen 
Hoch- und Landesverrats, wegen Staatsgefährdung und wegen bestimmter Organisationsdelikte von der Staats
anwaltschaft alsbald nach Abschluß des Verfahrens dem Bundeskriminalamt zur Auswertung zuzuleiten sind. 

Auf diesem Gebiet, meine Damen und Herren, ist also das Bundeskriminalamt bereits eine zentrale 
Forschungsstelle. Denn die durch das Bundeskriminalamt gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen sowohl eine 
kriminalistische als auch eine - allerdings auf gewisse Teilbereiche beschränkte - kriminologische Forschung. 
Das Bundesministerium der Justiz ist der Auffassung, daß diese Tätigkeit des Bundeskriminalamtes unabhängig 
von der Frage der künftigen Ausgestaltung besonderer zentraler kriminologischer Forschungsstellen auf den 
Bereich der allgemeinen Kriminalität ausgeweitet werden könnte. 

Wir hoffen, daß diese Frage, die mit den Landesjustizverwaltungen bereits seit längerer Zeit erörtert wird, 
im Laufe dieses Jahres abschließend beraten werden kann. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich befürchte, daß bei Ihnen die Meinung entstehen könnte, 
nun, von der Justiz können wir also vorerst nicht allzuviel erwarten. Die eingeleiteten Schritte seien verhältnis
mäßig gering im Hinblick auf das große anzustrebende Ziel. 

Lassen Sie mich hierzu folgende Bemerkung machen: Das Reiseziel, die zentrale kriminologische und 
kriminalistische Forschungsstelle, ist bekannt. Die Interessierten und Beteil:gten haben bereits in dem Reisezug 
Platz genommen. Es kommt jetzt darauf an, die Feststellung zu treffen: Achtung, der Zug fährt ab! (Beifal/) 
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Schlußwort 

Vizepräsident HeinI, Bundeskriminalamt 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Arbeitstagung 1969 des Bundeskriminal
amtes angekommen. 

Gestatten Sie mir noch einige kurze Bemerkungen. 

Als wir uns im vergangenen Jahr bereits Gedanken darüber machten, unter welches Thema 
wird diese Tagung stellen wollten, war uns klar, daß wir einen sehr bequemen Weg hätten gehen 
können: Wir konnten ein Generalthema wählen, das keinen Anlaß zur Diskussion gibt, das alles 
im rosigen Licht erscheinen läßt und das nur Referate zur Folge haben konnte, die sich in allgemeinen 
Erörterungen erschöpft haben würden. Andererseits hatten wir auch die Wahl, ein Thema aufzu
greifen, das »ein heißes Eisen« bildet und »brisant« ist. Wir haben den zweiten Weg gewählt, wie 
Sie im Verlauf der Tagung gemerkt haben. Denn wir waren der Meinung, daß man die in den letzten 
Jahren als notwendig erkannte und immer wieder geforderte Intensivierung der Verbrechensbekämp
fung nicht dadurch erreichen kann, daß man sich in Verweisungen auf all das ergeht, was gut und 
schön ist, sondern daß man vielmehr »den Finger auf die Wunde legen« und aufzeigen muß, wo 
etwas zu tun ist, wo etwas getan werden kann. Wenn uns dies, meine Damen und Herren, mit 
unserer diesjährigen Arbeitstagung gelungen sein sollte, dann wäre dies bereits ein Erfolg. 

Ich habe zu Beginn der Tagung ausgeführt, daß wir auf dem Gebiet der kriminalpolizeilich 
orientierten Grundlagenforschung wenig aufzuweisen haben, worauf wir stolz sein könnten. Ich 
glaube, diese Feststellung hat sich erkennbar durch die ganze Tagung wie ein roter Faden hindurch
gezogen, und ich meine, daß aus keinem Referat dieserTagung etwas Gegenteiliges zu entnehmen war. 

Wie dem auch sei: Es geht nicht an, nur der Vergangenheit nachzutrauern und Tränen darüber 
zu vergießen, was einmal versäumt wurde und was hätte geschehen sollen. Entscheidend ist vielmehr, 
daß wir jedenfalls jetzt die Konsequenzen ziehen, und daß wir all die Fülle von Gedanken in ihrer 
unendlichen Breite, die hier in dieser Woche geäußert wurden, aufgreifen, und zwar nicht nur mit 
VVorten, sondern auch mit Taten. Das bedeutet, daß wir auf den Wegen und mit den Mitteln fort
schreiten, die wir hier als richtig erkannt haben. Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, erfordert 
dies aber eine klare Konzeption, die der Erarbeitung im Detail bedarf. 

Ich habe auch bereits a.usgeführt, meine Damen und Herren, daß wir, d. h. das Bundeskriminal
amt, in diesem Beginnen auf Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung in den Ländern angewiesen sind, 
wie ich überhaupt der Meinung bin, daß der Erfolg polizeilicher Arbeit letztlich nur durch weit
gehende Kooperation sowohl im nationalen wie auch im internationalen Bereich gewährleistet 
werden kann. Ich darf in diesem Zusammenhang nochmals daran erinnern, daß wir im Ländersaal 
eine Liste aufgelegt haben zur Benennung von Themen, die nach Ihrer Meinung behandelt werden 
sollten, und zur Benennung von Autoren, die für die Behandlung dieser Themen prädestiniert sind. 
Unabhängig davon möchte ich Sie bitten, uns zu schreiben, uns Ihre Wünsche zu nennen und mit 
uns zu sprechen. Ich da"rf Ihnen versichern, daß wir im Bundeskriminalamt nicht Forschung um der 
Forschung willen, also als Selbstzweck betreiben wollen, sondern daß wir bestrebt sind, damit der 
kriminalpolizeilichen Arbeit an der Front zu dienen. 

Gestatten Sie mir zum Abschluß noch ein persönliches Wort: 

Sie, meine Damen und Herren, waren ein recht dankbares Publikum. Ich bin mir deshalb Ihres 
Einverständnisses sicher, wenn ich hier einen persönlichen Dank den Mitarbeitern des Hauses aus
spreche, die sich um die Ausrichtung dieser Tagung und damit letztlich auch um Ihr Wohlergehen 
verdient gemacht haben. 
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Verabschiedung 

, Präsident Dickopf, Bundeskriminalamt 

Meine Damen und Herren, 

ich werde Sie nicht mehr länger aufhalten. Als Gastgeber habe ich die angenehme Pflicht, Ihnen dafür 
zu danken, wie aufmerksam und vollzählig Sie den wertvollen Ausführungen der Vortragenden 
gefolgt sind. In der gleichen Eigenschaft habe ich mich außer vielem anderen noch einmal dafür 
zu entschuldigen, daß wir noch nicht perfekt sein konnten: das Versprechen der Besserung für das 
nächste Jahr haben Sie in der Tasche, und wir haben es im Kopf. 

Es bleibt mir nur noch, Ihnen zu wünschen, daß Sie nach der Woche, die für Sie nicht verloren 
sein sollte, gut nach Hause zurückkehren und daß Sie mit dem Aufkommen besseren Wetters - die 
berufsmäßigen Meteorologen haben es angekündigt - eine angenehme Heimreise haben mögen. 
Wir werden uns bemühen, bei der nächsten Tagung ein ebenso interessantes Thema zu behandeln 
wie dieses Jahr. Nach allem, was wir hier hören konnten, bin ich sicher, daß wir für die nächsten 
fünfzehnhundert Jahre genügend Stoff haben werden. 

Mein ganz besonderer Dank gilt den Referenten, die sich mit so viel Mühe, Akribie und Sach
kenntnis unserer Belehrung gewidmet haben. (Beifall) 
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Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes 

Die »Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes«, in der die Referate und Diskussions

beiträge der im Bundeskriminalamt durchgeführten Arbeitstagungen enthalten sind, 

wird durch die Bundesdruckerei, 6078 Neu Isenburg, Rathenaustraße 53, zu den 

Gestehungskosten (18,- DM pro Exemplar) ausgeliefert. 

Es sind bisher folgende Bücher herausgegeben worden: 

1. »Bekämpfung des Falschgeldunwesens« (1954) unverkäuflich 

2. »Bekämpfung der Jugendkriminalität« (1955) 

3. »Bekämpfung von Glücks- und Falschspiei« (1955) 

4. »Bekämpfung von Rauschgiftdelikten« (1956) 

5. »Bekämpfung von Betrug und Urkundenfälschung« (1956) 

6. »Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren« (1957) 

7. »Bekämpfung der Wirtschaftsdelikte« (1957) 

8. »Grundfragen der Kriminaltechnik« (1958) 

9. »Bekämpfung von Diebstahl, Einbruch und Raub« (1958) 

10. »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen« (1959) 

11. »Bekämpfung der Sittlichkeitsdelikte« (1959) 

. 12. »Internationale Verbrechensbekämpfung« (1960) 

13. »Strafrechtspflege und Strafrechtsreform« (1961) 

14. »Brandermittlung und Brandverhütung« (1962) 

15. »Grundfragen der Wirtschaftskriminalität« (1963) 

16. »Vorbeugende Verbrechensbekämpfung« (1964) 

17. »Kriminalpolizei und Technik« (1967) 


